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Thema AW: 1. Verhandlungstag ECE J Stadt Mainz am 
1.11.2012 

Lieber Guenther, , /?".' 
U<" 

Dein Agendavorschlag entspricht weitgestehend auch unseren Punkten:"nur i ~'anderer 
Reihenfolge. Gern wuerden wir den Schwerpunkt auf die inhaltliche 'Disk~;Slon dtr 
Leitlinien kOllZentrieren, und hier insbesondere die divergierengenyu~i.~ all~ der 
jeweiligen Sichtweise herausarbeiten. Wegen des engen Zeitrahnlens bis zum gemeinsamen 
Zwischenziel "Planungsrecht vor der l<ommunalwahI2014''{sollt'en w~ .~ordringlich die Art 

, " und AufgabensteIlung des Wettbewerbs besprechen. Notwendige Voraussetzung waere 
eine Verstaendigung ueber das grundsaetzliche Zielko~(ePt' 0'<> 

/",..... ,.,' j , .... ~ . 

Wichtig ist uns auch moeglichst zeitnah die Rah~~~ing-en fuer die 8eauftragung des 
Vertraeglichkeitsgutachtens zu klaeren. ~~ -/ , 

Ich freue mich auf unsere erste Runde ~lellig e-~'\, Feiertag, zumal'ich mit Dr Deulsch 
,/}., ~. / " /. 

einen "alten Bekannten" aus LudwigsHafener/ verhandlungsrunden entdeckt habe. 

~)' 
Herzliche Gruesse <~ ~ 
Gerd ß.~ 
Gerd Wilhelmus (IV ~ 

/- U 
ECE Development.GmbH&Co. I(G 
Heegbarg;\O • "~\; .J' 

Geschäftsflihrung: Burkhard Hoffman'n - Jens Jäpel -
Dr. Jan Röttgers - Gerd Wilhelmus 

..---....... 
()SO 

~,cf·de! 7f 1& C1A . 
1~/(O(12-



I 

Hallo Gerd 

Das Büro OB hat mich gerade Informiert, dass Du Vorschläge zur Agenda 
für den 1.11 vorgelegt hättest, die bereits im stadtinternen Papier 
enthalten sind. Der einfachheithalber malle Ich Dir unsere Agenda. 

Anbei auch ein allererster Vorschlag für einen Projektzeitplan. 

Gruß 
Günther 

Landcshauptstadl 
Malnz 

Landeshauptstaclt Malnz 
Stadtplanungsamt 
Günther Ingenthron 
Amtsleiter 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 
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Aktl,: 61 26 :\It n 262 

TAGESORDNUNG 

Eink:tlIfs'luartier Ludwigsstraße - EQLU 
Projekt 

Verhnndlungstag I 

. ~<~ 
<:-::: '" 

Thema 

Rathnus, R 369 01:11.201.2, '13.00 UI" 
Gesprachsort Datum ,< ;." ... V 

Verhnndlungsgruppe r? ~ 
EeE [Wilhclmus, Nachtigahl, Fuchs, Dr. Rättgersl, ~ ~ 

Stadt Mainz [OB Ebling, BG Sitte, RG Grosse, AL Ingt.:f~n, Dr.J)eutsch] 
GesprächsteIlnehmer 

r---\.~d 
~~~ - -- --

TOP Tagesordnung I Gesprächsergebnisse zuständig 

.... -'\. , , " '';::(/7 
0 Ziel: Stl'llktl1rierung der,><le~dil~gs;hase 7.tUl) Einkal1 fsql1articr 

Luclwigsstraße und Bt'ginn de'iinhaltlichen Diskussion 
// /) "'-> ,,,,( 

1 üt'ganisation!sttnktur'der Verhandlungen 
/f" '... /' 

~...,,; .... " . 
LI Definition' p eschiiftsfiihrung (Organisation, Protokoll, Beteiligte, l\n- , 

I IV . spreehpartner, Ver lnndlungsort ete.) 
~ . , 

1.2 Zcitnchse)~~itplanl1ng (s, l)ok , EQLU- Zt'ilpbllllllg) 

\~' , ~ 
L f'ür die Verhandlungen selbst 
2. Städtebaulicher Wettbewerb 
3. Bebal1ungsplanverfahl'cll 
4. G rundstücks fragen 
5. ßeat1ftragungvon Gutachten (2. Teil BulwienGesa, Verkehrs-

gutachten, Umweltbericht, geologische Gutachten, Archäologi-
sche Grabungen etc, 

6. Städtebaulicher Vertmg 
7. InnCllstadrkonzept 
ß. \'\'eiteres 

1.3 Tagllngsl'hythlnus) 

1.-1 Ö ffentl ichkei tsarbeit/Presse 

1.5 Beteiligung StadtvQ[stllnd/ LuCo 
------ ---- -- --- - ---~ 

tJ. \AMrr, I \ T ~~! \'~ ' ,l ' lM!U I1Il\ I '(:~\l lUK l'"mNT\, \ 1.1\ EQI.l'_I1I , II .21112_T.1Il,·fo'o(J,,,,,,X ,JIX; 



2 I Inhalte 

2.1 I Leitlinien und Empfehlungen; zu erst K.O.-l'unkte abklären: 

1. Überbaullng Eppichmallergasse, 
2. Überplanung Polizeiinspektion I, 
3. Festlcgung der Größe: Verk:mfsfläche, Gastronomiefläche, 

Dienstleister, Parkraumangebot ctc . 
. 4. Einzelne ßaukörper versus J\hll-Konzept etc. 

5. Behandlung der Fuststraße 

Dann alle weiteren Punkte, thematisch sortiert 

2.2 I Kosten beteiligung ECE an Wettbewerb und Gutachten usw: 

2.3 I Grundstiicksfragen: 

2.4 

3 I Weiteres 

4 

<'." -
lvloinz,30.10.2012 r-:7 

".. '. ~ 
61-StadtP~\) 

q. \,\~rf(, I \ T ~Mh·,.11 h ... ilt"t;:\l'(:l \ 1)( lh:l';" fEN 1\.\ 1.1 \E(~I.l: _tl 1.ll .::!'112.. Tlll,'jo"lnm\;:: J(~ 

/) 
" 

2 
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.. \krz.: 61 26 .-\h n 262 

TAGESORDNUNG- INTERNES BRIEFING 

Einkaufscluartie, Ludwigsstraße - EQLU 
Projekt 

Verhnndhlngstag 1 - interne Vorbesprechung 
Thema 

~~\-
01.11.2012;-;1 0.30 !:lhi: Rathaus, R 369 

I 
. D'lum (? :~,> 

Ve,h.ndlungsgntppe [OR Ebling, RG Sitte, BG Grosse, l\L Jngent)"p n,p,r. Deutsch] 

Gesplächsort 

. "'"'" ...... ./ Gespräch'tellnehmer ~ ~ 

~,=-:?) 
TOP Tagesordnul)g I Gesp,r(ch{~g)~i;se zuständig 

" ,~ '. "' 
1 

"'-V/ v 

Definition und Funktion d~"el"\7lli~nen Beratungsgruppen I 

1.1 ~~ ",..,. Verhandlungsgl·up~e$ ~.f . 

OB Ebling, Be; Sitt7'BG)Gr~s1e,AL Ingenthron, Extern: Dr. 
Deutsch (Rechtsb'i:'ista.{d), NN Projektentwickler (wi,tschaftlicher Be-

ratcr) . /( "'0/ 
> FiilulIng-3e'?Nclllandlungsgcspliiche mit Investor ECE, Welche 
Rolle haben die Beteiligten? Welche Rolle kommt Herrn Dr. Dcutsch 

, I ' . 
zu? bzw. weiteren externen Beratern? 

"''' r- . -

1.2 " l Lellkllllgsgnippe: " .... 0B Ebling, BG Sitte, BG Grosse, BG E der, i\I. Ingenthron, "ach:im-
' {" te\ 12, 80), OV Rrede-Hoffma nn, baupolitische Spl·ccher de, Stadt- . 

ratsfclktioncn) 1 nvcstorenlcitstcllc. . 
> stadtinte .... e Beratung strategischer Angelegenheiten, politische Ab-
sicherung 

1.3 Arb ci tsgl·uppe: 
Amte, (il, 12,80, ILS, (iO, juristische lind wirtschaftliche Berater, tCE 
> Organisation unu inhaltliche Vorberein1l1g/-beratung, 

1.4 Öffentlichkeit: 
fiS,\) LuCo) Presse 
> Regeh~ge Berichterstattung/Rückkopplung des Verhandlungs-
standes; Gen\einsarncs Auftreten ECE und Stadt nach außen. 

2 Externc fachliche ßeratungslcistllngcll 

!! . ; 11 .·1 I, " •• e" l, .;, ,, j'/ : ' \If .1 · 1 -'11 . · ,'.1 1 J ·. \ ~I I "' 11 :>ol l '!.. I! 1 \ . ' ., •• , " H ], .• !...· 

Klaus
Hervorheben



2. '1 I Juristische Beratung 
Dr. Il-Iarkus Deutsch, Dolde lI.Jayen & Partner, Bonn 

2.2 I Wirtschaftliche Bcmnlllg 
Externes llüro (z.B. Dr. Volker Poier, 21' excellence Retail Real Estate, 
Sntttgart) noch offen; weiterer Input von Herrn Junker. 

3 I Geplante Inhalte für Verhandlungstag '1 

Ziel: Strukturierung der Verhandlungsphase zum Einkaufsguartier 
Lmlwigsstraße unc1lleginn der Diskussion von Inhalten (J. '1'0) 

3.'1 I OrgnnisntionsstrukLlIl': Definition Ge.chiiftsführung (Orgnnisntion, 

3.2 

3.3 

3A 

3.5 

Ansprechpnrtner, Protokoll, Beteiligte) 

" Zeitnchse, Zeitplnnung, Tagungsrhythmus: 
(1. POf.-Ptlptr Ztilplfllllfllg. ill/ml) 

1. Fii,' die Verhandlungen selbst 
2. Stiidtcbaulicher Wettbewerb «:?f ('-... " --./ 
3. Bebnuungsplntwerfnhren ~"';> ,,",' " . 
4. Grundstücksfragen (/- " . 
5. Benuftragungvon Gutachten (2. Tei\ll~lwicnGesn, Verkehrs

gutachten, Umweltbericht, geologische~uta';'htch, Archiiologi-
sehe Grabungen etc. ~, '-'~ 

6. Stiidtebaulicher vertmg~~ ~ 
7. Innenstadtkonzept ~ "\:> 
8. Weiteres ,0' 

. A' // '\.. ", V" 
Öffentlichkeitsarbeit/R.!~sse '_ 

".r " 
v 

Beteiligung SLadLvt&ntfcl/Lucb / Gremien , """ / /~ 

Verhandlungfsth lkLlIl' ;.};'I~lte (Grundsiit7.liche Abklärung) 
( ;' ....... " 

Leitlinie'((md E~p&hlungen; zu erst K.O.-Punkte abldiiren: ,. I L 
.... , '\ I -, 

/' 'I. UIJerbauung Eppichmauergnsse, 
\, 4. ~~'planung Poli7.ciinspektion "I) 

\ ;3 ~ Fcstlcgung der Größe: Vcrk:mfsfl5chc, Gastronomiefläche, 
\ \. Dienstleister, Pnrkraumangcbot etc 

4. Einzelne Baukörpel' erc. 
5. Behnncllung der Fuststraße 

Dann alle weiteren Punkte, thematisch sortiert 

3.6 I Kostenbetciligung ECE an \'(!ettbewerb, Gutachten IISW. 

3.7 I Grllndstücksfragcn: 

3.8 I Umgang mit NachbarschaftCll 

j ~ ': 11'.1 I. , · , ,,!-. ,,,, . 1'1 111,ld'.II . • J '.1 1 J'!II __ " 1 11 2d l l " 1 \" '1 ""1 " ,, ~ 1, .1. 

> 

, 
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Aktz.: 61 26 Alt B 262 

TAGESORDNUNG- INTERNES BRIEFING 

Einkaufsquartier Ludwigsstraße - EQI.U 
Projekt 

Verhandlungs tag 1 - interne Vorbesprechun& 
Thema 

Rathaus, R 369 hr 
/ Gesprächsort / .... .> . " «.'~) 

Datum 

Verhandlungsgruppe [OB Ebling, BG Sitte, BG Grosse, . AL IngentJuon, Dr. Deutsch] 
... '. Gespräch,teilnehmer 6. "" 

<" =.>') 
;' 

? " 

Tagesordnung I Gesll~r~fIt5~rgebJ)isse 
"'" ' ... h./ ..... " 'V 

// , '\, .... 
• ~ / _ 'V 

1 Definition und Funktion deq~'rs~l!i9~nen Beratungsgruppen 
, "' '. '/ 

1.1 Verhandlungs gruppe: , ,"-::" 
OB Ebling, BG Sitte:nt Gr6sse, AL Ingenthron, Extern: Dr. 
Deutsch (Rechtsbtistan<l): N~ Projektentwichler (wirtschaftlicher Be-,.., ""I' /" 
ra~. .~" / . 
> Füluung der·'Vs.rhandlti'ngsgespriiche mit Im-estar ECr., Welche 
Rolle hab'e!, die Bet~iligten? Welche Rolle kommt Herrn Dr. D eutsch 

t " zu? bzw. weiteren externen Beratern? 
'" ,.~ " ,I' 

1.2 
.... 1 

Le.llk!!!,gsgry ppe: 
OB~by,ng, BG Sitte, BG Grosse, BG Eder, AL Ingenthron, Fachäm-
tet (12, 80), OV Brede-Hoffmann, baupolitische Sprecher der Stadt-
mtsfri ktionen) Investorenlcitstclle. 
> stadtinterne Beratung strategischer Angelegenheiten, politische Ab-
sicherung 

1.3 Arbeitsgruppe: 
Amter 61, 12, 80, ILS, 60, juristische und wirtschaftliche Berater, ECE 
> Organisation lind inhaltliche V erbereitung/ -beratung, 

1.4 Öffentlichkeit: 
BSA, LuCo, Presse 
> Regeh@ge Berichterstattung/RÜckkopplung des V crhandlungs-
standes; Gemeinsames Auftreten ECE und Stadt nach außen, 

2 Exteme fachliche Beratungsleistungen 

.., J() \-"'-""1" ,,(I. ,I-.( .. 1.I . 1.1~ll _'I JJ1 2<,J __ ~ , , > \)Ot..:l '.\ I1 , '\;[ ,.\ 
'!.' ".\tI" ,. ,,, .. .. ,,,,'.,,",,,.li... Ol S ) 

zuständig 

< .~-ßIIL Art' ..... 
.2/'7~"( 



" , 

( 

2.1 I Juristische Beratung 
Dr. i\ol1rkus Deutsch, Dolde Mayen & Partner, Bann 

2.2 I Wutschaftliche Beratung 
Externes Büro (z.B. Dr. Volker Poier, 21' excellence Retail Real Estate, 
Stuttgart) noch offen; weiterer Input von Herrn Junker. 

3 I Geplante Inhalte fiir Verhandlungstag 1 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Ziel: Strukturierung der Verhandlungsphase zum Einkaufsquartier 
Ludwigsstraße und Beginn der Diskussion von Inhalten (I. TO) 

Organisationsstruktur: Defuution Geschäftsführung (Organisation, 1/> 
Ansprechpartner, Protokoll, Beteiligte) .( 

r 

Zeitachse, Zcitplanung, Tagungsrh)'thmus: '';'" I » 
(s. POf .. Ptljur 7.rilplmllfllg. in/im) ..;/'/ > 

1. Pür die Verhandlungen selbst ~r? (;0 
2. Städtebaulicher Wettbewerb ~\.. /) 

4. Grundstücksfragen r -..... "-. 3. Bebauungsplanverfahren (( , "-" -

5. Beauftragung ,'on Gutachten (2. Teil Bu ,(;jenGesa, Verkehrs
gutachten, Umweltbericht, geologi~~icßu~achfe6, Archäologi-
sche Grabungen etc. ."-.. ~) 

6. ' StädtebaUliChervertrag~~ 
7. Innenstadtkonzept -:> ~ 
8. \,\/citeres 

~ 
Öffentlichkcitsarbeitl1~~sse ~. ') < 

§ I" . 

Beteiligung StadlyC,<rat!'d/LiG~/ Grenuen 
' ..,r.,. " .... / / 

Verhancllungfstf::lktu}/ Inhalte (Grundsätzliche J\bklärung) 
sY"',,, v 

Leitliniellll1d E,rlp fchlungen; zu erst KO.-Pl1nktc abklären: 
<\..1 1_ - " 
, .. t / 

1. Ullerbauung Eppichmauergasse, 
(,\ \ 2. " Übefplanung Polizeiinspektion 1, 

\
' 3( Fe'stlegung der Größe: ~7erkal1fsfläche, Gastrnnomiefliichc, 

~. Dienstleister) Pntknnunangcbot etc 
4. Einzelne Baukörper etc. 
5. Behandlung der Fuststraße 

Dann alle weiteren Punkte, thematisch sortiert 

3.6 I Kostenbeteiligung ECE an Wettbewerb, Gutachten usw. 

3.7 I Gmndstücksfragen: 

3.8 I Umgang nut Nachbarschaften 

(l: ,\ ~II (.I . rnn,-, Hh"u,,;'J'i.~" [)(l:, 1 o\Ir-" I . ,\I I .1 nu -'11 11 :2.) Il- I ( J \'oI,<,' '111 1<.-11 (1.,- 2 
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1'IV('s\ol/Betrelber 

HfiMtrret (KarstodO 
, l[l Verhandlurlg, mlt pOtentiellen Investoren. 

ECEund 
Mulll DIM!~llmelll 

Entwicklung Einkaufsquartier Ludwigsstraße 
Projektablaufschema 

1 r landeshauptstadl Malnz 
--------

I Einholen der ZustImmung der ADD zu den luFo 

I GremJenbeschtuss zur DurchNhrung der LuFos 

I Vergabe Einzelhandelslutachten (Teil 1) 

l ufo I: AuftaktveranSlallung zu den l udwigsstta8en Foren mit allen 8eteiHgten, StruklurielUnr des Verfahren, Festlegung der 
Forenlhemen 

HishStret'! (Kaf$tadt) YeJkauft an E(E 

lufo tJ · Einzelhandel 

luFo 111 • Verkehr/Parken Bearbeitung 
Elnzelhande!sgutachlen (Tell!) 

Lufo IV· Stadtgestalt/ öffentlicher Raum 

LuFo V - Gutachten Einzeltlllndel/Sladtgestalt A<~Z , 
" 

luro VI: Abschluss: Entv.urf der Leitlinien und Empfehlungen fIIr dleweiteren PlanungsstIlritte ~:/" 
~ 

" 
~~_JI 

v 

Luf'tl VII, Absthlussberichl: Standpunkt der Pol itik 

r:-"''' "-'r~""-
Vemandlung Leitlinien + Empfehlungen mit ECE ,> \~/)) " '-./ I , , _. , 

I Erarbeitung Venlag I E,arbeit~iwitt~-;~auSIObUng 
//.'-, ,/ I 

" u ,-

I Konsens Vertrag 
[,,, ,'-(' /) 

{ on sens Wettbewerbsauslobung 

P. " J 
/',,~ 

Weltbewerbsverfahren ~./) ,,---.. 
(1. Phase: Ideenlell mit stlld tebau!1cher Elnblndun,g» '- ( /')- I , , " / 

Aufstellu ngsbeschluss I ..A 262' durch den StR 

Landesplanerfsche Stellungnahme dUTt" SGO 50d 

Durcl'lHlhrung der frOhzeitigen Bel'lÖTdenbeteiligung[ 
nach § 4 (1) BauGB 

I AusarbeItung Planstufe I I 
I Beschluss der Planstufe I I 

frOhzeitige Öffenttlchkeltsbeteiligung nach 
§ 3 (1) 8auG8 
Umweltberichl 
fachgutachten 

WettbMerbsverfollilen 
(2 Ph<lse Objeklpll1nung) 

Ausarbeltu"g und 
Feinabstimmung 

Einzelhandels· 8P·Entwurf 
gutachten 
(Teil 2) 

fachgutachten 
Umwettberlcht 

+ Beschluss Planstufe 11 I Offenlage nach § 3 (2) BallGB 
Ell tw!cklung der Hochblluplallc 

Abstimmung mtt Bauleltplanlletfahren 

I Abschluss EH·Gutachten I 
+ ~ ~tädtebauliCherVertrag 

Satzunssbescllluss I 

w" Wann 

I 61 31.03.11 

I 61 10.0$.11 

I 12/Dez 111 19.05.11 

All. 21.06.11 

01.09.11 

.1 28.10.11 , 
20.12.11 

12/61/80/11.5 

07.03.12 

15.06.12 

12.10.12 

OellllfV/VI/ 
ECE 

61/E(E 

61/E(E 

61/AK RP/ECE 

61 

61 

~ 
c 61 
~ 
~ 
~ 
ID 
~ 

61 

• _2 

'E 
0 

e 61 
17/fach:lmter 

I 

I 
Gutachter 

12/61/80/ILS 

61 

t2 /Gutachter 

61 / 30/JuristJEl 
gentUmer 
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Aktz. : 61 26 Alt B 262 

TAGESORDNUNG 

Einkaufsquartier Ludwigsstraße - EQLU 
Projekt 

Verhandlungsta.s. 1 
Thema 

Rathaus, R 369 
ß. 

01.11c2012, l}.QO Uhr 
Gesprächsort Datum .)"~ V 

«_ "'< V 

, f) 
Verhandlungsgmppe 
ECE [Wilhclmus, NachtigahI, fluchs, Dr. RöttgcrsJ, 

Stadt Mainz [OB Ebling, BG Sitte, BG Gmsse, AL Ingel1thrÖ~ pr. Deutsch] 
Gesprächsteilnehmer , t _;:--.-;\'v 

~,c:/ 
/",,~ -

TOP Tagesordnung / Gesprächsergebnisse zuständig 

0..~</i'; 
0 Ziel: StLukturierung der Verh;;;-diun)sphase zum Einkaufsquartier 

Ludwigsstraße und B~ der lrihf ltlichen Diskussion 
// /' '\.",,-
(.,-//~ 

1 Organisations'Stfulctur de( Verhandlungen 
./" ,,"'j 

..... / ".... . . 
1.1 Definition 'GescHäfts.führung (Organisation, Protokoll, Beteiligte, An-

sprec~p~1l!er, V er~ndlungsort etc.) 
, 1-· , 

1.2 Zeitachse, Zeitplanung (,. Dok. EQLU- Zcitpl.nung) 
~- < - - ) • 

\" y \ . r Für die Verhandlungen selbst 
2. Städtebaulicher Wettbewerb 
3. Bebauungsplanverfahren 
4. Gmndstücksfragen 
5. Beauftragung von Gutachten (2. Teil BulwienGesa, Verkehrs-

gutachten, :Umweltbericht, geologische Gutachten, Archäologi-
sche Grab.ungen etc. 

6. St.'idtebaulicher Vertrag 
7. Innenstadtkonzept 
8. Weiteres 

1.3 Tagungsrhythmus, 

1.4 Öffentlichkeitsarbeit/Presse 

1.5 Beteiligung Stadtvorstan<l / LuCo 
- - . _ .. -

Q;\AhfT61\Tcxn'ctl\rbcillulg\I·C2\lJOKUMENT\ALI\EQr.u_ol, 11.2012.J'\lgesordnung.dnc ~ 

. /;;:53 
1 

, .. ~P"~ 



2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3 

4 

Inhalte 

Leitlinien und Empfehlungen; zu erst K.O.-Punkte abklären: 

1. Üb erbauung Eppichmauergassc, 
2. Überplanung Polizcünspcktion I, 
3. Fesdegung der Größe: Verkaufs fläche, Gasttonomiefläche, 

Diensdeister, Parkraumangebot etc. 
4. Einzelne Baukölper versus Mall-Konzept etc. 
5. Behandlung der Fuststtaße 

Dann alle weiteren Punkte, thematisch sortiert 

Kostenbeteiligung ECE an Wettbewerb und Gutachten usw. 

GiUndslÜcksfragcn: 

Umgang mit Nachbarschaft 

Weiteres 

Nächster 'T'n~:_ 

Mainz, 03.11.20;2" ~ , . 
61-Stadtplanupgsamt 

~v 

Q: \AMT6 I \TCl(1 I'crnrbcil ung\pCZ\UOKUlI.lliN'l\ALI\EQLU _0 l.l1 .2Q 12_ T~gc50fdn\l"g.d<x:: 2 
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Aktz.: 61 26 Alt B 262 

·P.l\R.0~T"0.1.KiI(i)\Jt.tI l!- ~,ll; I ' NliT~ E R';N I· ETs.B~Rj 11 ElF I. N~G 

Einkaufsquartier Ludwigsstraße - EQLU 
Projekt 

J 
" 

Verhandlungs tag 1 - interne Vorbesprecllllng Verhandlungsgruppe 
Thema 

Rathaus, R 369 
'A 

01.1 L2.o1.2. tO.JO, Uhr 
Gesprächsort 

Datum " V.~A' .. ~ 

r"< 
V erhandlungsgntppe [OB Ebling, BG Sitte, ßG Grosse, AL Ing<\l1tlu:on, Dr. Deutsch] 

"\ "', / Gesprächsteilnehmer ~";_ 

,'" ~ 
1fQ~~tf~11~~'; -.~~ .. ;~~J' :J1~Wrä~hS~~g~b;l~~ ~ I'!_~~~·~'r~~··:h;~~;· ~. ~ z~~tä~~dlg·. ~ J 

1. 

1.'1 

I 

// '", "-) 
// ...... -

Definition und Funktion de~ v'C! r~c!Jifi~l1en Beratllngsgruppen 

" ." Die 3 Ebenen der ßeratl(ngsgn!l)p~~l werden bestätigt und den jeweili-
gen Stufen die speziellrn j\itfg,.bell und Fuilktionen zugewiesen. Die 
Verhandlungsgr~~<!n;d 'die I;.lhkungsgruppe werden unmittelbar von 
Herrn Oß Ebljng gelei~t. ~,(.. das operative Geschäft läuft über Büro 
OB. Innerhall) de( l{rbeitsgntppe liegt die Federführung bei Herrn 
Ingenthron'; Herr IllgentiltOn bereitet inhaltlich auch die Termine der 
V erhandl~lgsgruppe und der Lenkungsgruppe federführend vor. 

r "'- \. VerhandIlll1gsgrllppe 
~ 

... ~",/.,,~' 
OB Eb}ing, BG Sitte, ßG Grosse, AL Ingentllron, Extern: Dr. 
Deut}ch (Rechtsbeistand), NN Projektentwickler (wirtschaftlicher Be
rater). 
Herr Dr. Deutsch stellt sich vor; gemeinsam wird das Arbeitsspektntm 
von Herrn Dr. Deutsch besprochen: Teilnolune an den Sitzungen der 
Verhandlungsgmppe und ggfls. Arbeitsgntppe; juristische/ strategische 
Beratung wälltend der Verhandlungsfiihrung; Schaffung der Voraus
setzUllg 7.\1111 Entwurf des städtebaulichen Vertrages, Zuarbeit 7.U den 
Grundstiicksverhalldlungen, Beratlmg bei der Schaffung von Baurecht, 
Zuarbeit und Überprüfung der Ausschreibungsunterlagen. 
Es wird als sinnvoll angesehen, neben der juristischen, externen Bera
tung auch eine externe Beratllllg zu wirtschaftlichen fragen zu beauf-

alle 

tragen. Herr BG Sitte sagt zu, dass er kurzfristig geeignete Untcrneh- I BG Sitte 
men Hertll Ingenthron vorschlägt. 

1. 11 '""'e." ' p fJ • .; I I " t!,,~-1 1'1I11 1 ' r, IC~" " '_ . "I " \1 I "" j:.I }1.l "1 _ " 1' ( ·2"" I }(JI~I:'I II ... ". (29{-. "" ".",,,,·,.,,1·. ",rn' <..J I~ " \" , • I '"un 4 



"1.2 Lenkungsgruppe 

OB Ebling, BG Sitte, BG Grossc, BG Eder, AL Ingenthron, Fachäm-
ter ("12, 80, 80-Investorenleitstelle), OV Brede-Hoffmann, baupoliti-
sche Sprecher der Stadtratsfraktionen,. 

Die Aüfgnbe der Lenlmngsg1'Uppe dient der stadtinterne Beratung in 
strategischer Angelegenheiten, der politischen Absicherung und allge-
meinen Information der direkt vom Vorhaben Betroffenen. Im nächs-
ten BSA wird über die Zusammensetzung und Aufgaben der verschie- BG Grosse 
den Gruppen berichtet werden. / ~ 
Arbeitsgruppe ~ " 1.3 ~ 
.. .. (,\. . ')'" Amter 61, '12, 60, 80, 80-ILS (Investorenleltstelle, Herr Duk Schnutt , ) 
externe juristische und wirtschaftliche Berater, ECE. (( '~ 

Die l\rbeitsgmppe tagt kurzfristig, ggfls. adhoc auf Lti1ts) bene n ut 
." 'to :>,, " .... 

und ohne EeE - zur Vertiefung der Arbeitsinhalte' u'i1d'Zuarbe it zu 
den Terminen der Lenkungs- und Verhandlung{{ruppe; ih? obliegt die 
Orgatusation und inhaltliche Vorbereitung/ -b'S:attiilg ~/die Bespre- 61 .0 

chungen auf höherer Ebene. ~ ,~~' 
1.4 Öffentlichkeit: BSA, LuCo, Press,;:? ~~, -

Der BSA bzw. weitere tangierte~~e{l si;,d während der Verhand-
lungsphase eher zurückhaltend ·~j~ß(tfueren . Wichtig ist, dass die 
G . di . .~ r~'i" v d di B ili d V tcnllen e orga1l1Satol1sC le' tru <tut U11 c ete gtell er et-
handlungsphase kenle!' und s~mi;cine Riickversichemng haben, dass 
sie über wichtige S~i\vfrli.,l(e der Verhandlungen stets infomue; t 

werden. Ä< "-.... V/ 
Die BerichteishftJhg in 'der öffentlichen Presse soll während der Ver-
handlungsphase ätillers t zudickhaltend erfolgen; sie sollte in erster Li-
nie in &~e\ri.gelr~insamen Auftreten ECE und Stadt nach außen ge-
schehen. ,~" 
D\~:L~wigs~traßenConsilium (LuCo) sollte erst nach Abschluss der alle 

~IV c1i" . . Ver lan ungen aktiViert 'werden. , \ 
V 

2 Exte'rne fachliche Beratungsleistungen 

. 2.1 Juristische Beratung 

Die stadtinterne Verhandlungsgruppe hat sich im Vorfeld, nach Rück-
sprache nut dem Rechtsamt und nach Kontaktaufnalune mit der Stadt 
Ludwigshafen für Herrn Dr. lvIarkus Deutsch, Dolde :t"Iayen & Part-
ner, Bann, eritschieden. 

2.2 Wirtschaftliche Beratung 

Die Entscheidung ist noch offen: z.ll. Dr. Volker Poier, 21' excellence 
RetailReal Estatc, Stuttgart; Von Herrn Junker Ounker & Kruse) wur-

(~ \. \ .\1'1 (,1 : 1 U.I H 1.111-"1\"1,(,.1' ("1" !)'.J!":l . . \11 ;..; I . . \Ll ·· I ·:I ~l.t · _"I 1 L.:.;n =:_ l'r"I" l .. ll_ \ ' ''.:' 'pu • .:1, .• 1 .. ,' 2"011" 



den Unternehmen/ Namen genannt, die auf der Ebene der Arbeits-
gruppe noch zu überplüfen sind. I 61.0 

3 I Geplante Inhalte fiil' Verhandlungstag 1 

Ziel: Strukturie1ung der Verhandlungsphase zum Einkaufsquartier 
Ludwigsstraße und Beginn der Diskussion von Inhalten und K. 0.
Paktoren 

3.1 I Organisationsstruktur: Definition Geschäftsfüluung (Organisation, 
Ansprechpartner, Protokoll, Beteiligte) 

Unter 1) sind bereits die grundsätzlichen Pestlegungen getroffen. Pro- _I'> 
tokoll fiilut der Unterzeichner. ./-;:~k 

3.2 I Zeitplallung ~ 1'-0 
A'; , 

'._ ,A-

Der Unterzeichner legt einen Projektzeitplan, mit den HaJll1 aufg<\ben 

1. bis 7. vor: ~ })0-
' 1. Verhandlungen ~ \..'3 
2. Städtebaulicher Wettbewerb ~5)~ 
3. Bebauungsplanverfahren ~ ~ 
4. Grundstücksfragen (" "'" "'" ~ , 
5. Externe Gutachten: Beauftragnng \fop-Gutachten (2. Teil Bul" " ....... . 

wienGesa, Verkerusgutachten'>Umweltbericht, geologische 
Gutachten, Atchäologiscl(':-6raiiu~~ etc. 
..' <" .,. /' 'v 

6. Stadtebaulicher Vertr<,g .~ 0 
7. Innenstadtkonzept ""-V 

, <.~", 
Als Basis für die anstei{end~ Verhandlungen dient der ProJ'ektzcit-// ". , .... 
plan 'B', der im/y erglcich 7.U. 'A' von einem einstufigen Planungswett-
bewerb ausgeht..J(,Iif die§4 Modifikation, die im Dissens zu den Leit
linien 4.4 steht>kann d) r Zeitaufwand um mindesten 3 Ivlonate ver
ringert w&den. De;;" Beteiligten ist klar, dass der Zcitbedarf für die 
V erhandll,hgsphase valle weiteren Termine 'bis zur Schaffung von 
Baurech~b'estitnfnt. Verschiedene Aufgabcn von '1- 7 können parallel 
t\folgen;~ii>eigentliche Arbeitsphase kann jedoch erst starten, wenn 
übcl: Gfundsatzfragen (Meilensteine) während der Verhandlungspha- I aUc 
se .}~<" Einigung erzielt ist. 

3.3 I Verhandlungsstruktur / Inhalte (Grundsätzliche Abklätllng) 

Es wird vereinbart zuerst übet Leitlinien und Empfehlungen und hier 
als etstes über K .O. - Punkte zu diskutieren: 

1. Überbaullng Eppichlllallergasse, 
2. Überplanung Polizeünspektion I, 
3. Pestlegung der Größe: Vetkaufsfläche, Gastronolniefläche, 

Dienstleistet, Patkraulnangebot etc 
4. Einzelne Baukötpcr ctc. 
5. Behandlung der Puststraße 

I! "< \ .\ nf,j '1,' \11,-' "h.il1'":4\1'1 :! 1)1 )1~1 " 1I "" I . . \I.I .H!I.I _"1 1 1. ~1 1 1'::_ I'f. " "I .. ,U_\· " ,.~, -ru, d •• 1· \,' 

aUc 
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Danach sollen alle ,;,eiteren Punkte, thematisch sortiert, durchgearbei
tet werden. 

3.4 I Kostenbeteiligung ECE an Wettbewerb, Gutachten usw. 

Aus städtischer Sicht, soll nach dem Veeursaeherpünzip, ECE die 
Kosten fiic \Xlettbewerb (Vorbereitung und Durchführung) sowie für 
alle Gutachten tragen. Die externen juristischen und wirtschaftlichen 
Beratungsleistungen werden über den l\nsatz 'Akth'e Stadtzentren' 
oder andere HH-Stellen getragen - also allein durch die Stadt 1.fainz. 

3.5 I Gründstücksfragen: 

Diese Punkte können lediglich andiskutiert werden und 
teren Veefahren vertieft werden. 

3.6 I Umgang mit Naehbarschaften 

ECE 
Stadt 

ledjgliclh1ncfisl?Y'ti~rt werden und sollen im wei- I alle 
teren Verfahren 

. ,d; 
Malllz, 61-Stadtpla\,ungsall1~.1·1.2012 

f '~~ 
G. Ingentlti:~ 

~mttc Vetll'aulicWbchnndCln! ' -'.I '!: '·~:lf .,.- .,\. .~ 

I 
11. 
1Il 
IV. 
V. 
VI. 
VII 
vm. 
IX. 

Büro OB z. K. 
J3G Sitte ". K 
BG Grosse z. K. 
Dr. Deutsch z , K 
Dr. Kerbeck, Am.t 12 2. K. 
Herrn B1iinllncndorf~ .Amt 80 2J K. 
80-ILS Herrn Schm.itt :t:. K. 
Herrn Brod, Amt 60 z. K. 
61.2. 7. . K wdanll Ifd . . A 

X. Frau ~·Iiiller. 61.2.3.1 .z. K. 
XI. HA 61.0 

". ,, ---. .."...,.,..... .. " , ..... " .. ", ~ , ... ,. : .. : .,.~ 

\~~, ~ 6 ~oUO\l \ 
_ = .. ~"~, •. "." .. ,, .. , .. ,., .~ J 
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Guenther 
Ingenthron/Amt61/Malnz 

07.11.201215:02 

A-l : C; " c:" c; A-&2/B AS~SA 

..-
.... , r 

Thema Elnkaufsquartie(ludwlgsstraße EQlU: Zu arbeit zum 
Siädteb'aulichenVertrag bzw zum Projekt 

~
"~ ~/ 

Sehr geehrte Damen und Herren, /) , (<' /) 
". . , .". 

zur Zeit laufen mit Hochdruck di~ Verh'andlungen zwischen ECE und der 
Stadt Mainz zur Ansiedlung 'eines 'Ei~kaufszentrum an 'der Ludwigsstraße. 
Der erste Verhandlungsterminh at am 01.11 '.2012 stattgefunden. Die Stadt 
Mainz hat zur Organisation'a er',Verhandlungsführung eine , 
Verhandlungsgrup'p~ g)bff9~t.> Sie besteht aus Herrn Oberbürgermeister 
Ebling, den Beige6r'd'?i ete rl'Grosse und Sitte, dem Rechtsanwalt Dr. Deutsch 
sowie Herrn Ingenthro'n. Neben der Verhandlungsgruppe wurde eine 
Lenkungsgrupp~ geschaffen, um die stadtinterne Beratung und die , 
Information de:r politisch Verantwortlichen zu gewährleisten . Diese 
Lenkung'sgruppe besteht aus OB Ebling, den Beigeordneten Eder, Grosse, 
Sitte, den Fa ch{ mtern 12,80, der Ortsvorsteherin Brede-Hoffmann, den 
baupolitisch~ n Sprechern der Stadtratsfraktionen sowie Herrn Ingenthron. 

Das operative Geschäft bzw. die Detailabstimmungen laufen in einer 
Arbeitsgruppe, Diese Arbeitsgruppe besteht dauerhaft aus den Ämtern 80, 
60,12,61 sowie der Investorenleitstelle sowie der Verhandlungsgruppe von 
ECE und wird federführend von Herrn Ingenthron geleitet, Die 
ECE-Verhandlungsgruppe besteht aus Herrn Wilhelmus als Leiter der 
Gruppe, Herrn Nachtigall als direkter Ansprechpartnedür die Stadt Mainz, 
Herrn Fuchs, Architekt und Stadtplaner, sowie Herrn Dr. Röttgers als 
Projektmanager. 

ECE möchte die Verhandlungen im Grundsatz bis vor Weih'nachten 2012 mit 

~ ~,c{ . 4V~ A!Lr 
7(41r1t. 



der Stadt abgeschlossen haben. Das bedeutet, dass zu diesem Zeitpunkt 
auch die wesentlichen Inhalte des städtebaulichen Vertrages neben der 
Ausformulierung des Projektes im Allgemeinen gefunden werden muss. 

An die Fachämter ergeht deshalb die Bitte, möglichst umgehend und zeitnah 
( bis Ende November 2012) Textbausteine an Frau Antje Müller im 
Stadtplanung samt zu mailen, damit diese. Informationen entweder in der 
Arbeitsgruppe oder direkt in der Verhandlungsgruppe als Aufnahme in den 
städtebaulichen Vertrag besprochen werden können . 

Für Rückfragen steht im Stadtplanungsamt Frau Antje Müller und )Herr 
Strobach sowie der Unterzeichner zur Verfügung. .(A \. 

Mit freundlichem Gruß . ~"'" "'0 
Günther Ingenthron < 

C(J 
~~"v 

~//~~ 

Landeshauptstadt 
Mahn 

Landeshauptstadt Mainz 
Stadtplanungsamt 
Günther Ingenthron 
Amtsleiter 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 

~~ 
,~ 

• 



Akt".: 6126 A 262 / ß 

Vermerk für Frau Beigeordnete Grosse 

Grulldstiicksfmc:c: 

1Ilainz, 08.11.2012 
61 -Stadtplanungsa 'pl 

" ~ "';, '::::.::? 

!r:J60 > 
Ingenthron \> 

-~··-~Ü·~~~itv~·)~~;\.;1J!tlrl~j I'kliil/ -' ) 
Lhl. ~.f n:. ~ ! VI 
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Guenther 
Ingenthron/Amt61/Malnz 

13.11.201213:13 

Blindkopiel 

Sehr geehrte Damen und Herren 

!f:2G2- . 

anbei erhalten Sie die Tagesordnung für die morgige v$ ha'ridiuhgsrUnde. 

~ ~~~ 
"w_"" ""-,; ...... ",,,.,.. :lf:!;J 
Zum Protokoll vom 1.11.2012: <: ~ 
Mit Mall vom 13.11.2012 hat ECE2§g~r~~swünsche zum Protokoll zur 1. 
Verhandlungsrunde vorgebracht.-.tlnlge ,Anderungen habe Ich direkt. 
übernommen. Auf bekannten \~~e'ns.{wischen Stadt MZ und ECE Ist in 
Fettdruck hingeWieSen~ '-~ "\ v , 

Auf 2 problempunkte(mö6fteß :11 jedoch hinweisen: , ~< "''1' ' 
a) zu 2.1 'pianreife' ooer 'Satzungsbeschluss' möchte ich anmerken, dass 
auf meine konk~ete Frage am 1.11.2012, wie Baurecht zu definieren sei, 
einvernehmlfthl 'tplanrelfe' festgelegt wurde. Es Ist mehr als eine Stilfrage, 
den Begriff 'Rlanrelfe' Im Protokoll zu löschen und durch . 

'-I \, " "\,/ 
'Satzungsp~scl:!Juß' durch ECE zu ergänzen. 

( 
b) letzter Äö'satz 2.2: Die Ergänzung! Textänderung durch ECE kann ich 
nicht übernehmen, da die Diskussion m E. anders geführt wurde. 

Vorschlag: Ich wollte eigentlich vermelden, protokollarische Abstimmungen 
zu Beginn der 2. Runde durchzuführen. Aufgrund der späten Eingabe -
aber auch wegen der·unterschiedllchen Inhalte, sehe Ich nun keine . 
Möglichkeit, als morgen darüber In der Verhandlungsrunde zu sprechen. 

Gruß 
Günther Ingenthron 

~. L . ct -e(oI. Ad( 
4<t(1f(1L. 
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Lündcshüuplsladl 
Mülnz 

Landeshauptstadt Mainz 
Stadtplanungsamt 
Günther Ingenthron 
Amtsleiter 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 
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Aktz.: 61 26 Alt B 262 

TAGESORDNUNG 

Einkaufsquartier Ludwigsstraße - EQLU 
Projekt 

Verhandlungstag 2 
Thema 

Rathaus, R 369 ~~ 14.11.2012,14.00 Uhr 

Gesprächsort . Datu~? "-

Verhandlungsgruppe \ . 
ECE [Wilhelmus, Nachtigahl, Fuchs, Dr. Röttgers], rP~ ~ 

Stadt Mainz [OB Ebling, BG Sitte, BG Grosse, AL,Il1genthroil : Dr. Deutsch] 
-":"-. <;J Gesprächsteilnehmer ~ 

p~ 
TOP Tagesordnung! Gesprächsergebnisse zuständig 

/>\~') 
o Ziel: Vertiefung dfrirg1b~s~e voml.l1.2012, Beratung städte-

A ,. '7 . 
bauliche Grundform, 'Zeitachse, Wettbewerbsverfahren 

,/ - ,.., ,,~/ 

."'-., ,. " v 
/ 1' =" '-.. 

1 Genehmigung Protokoll vom 1.11.2012 
/ , 
"I -

(' -"'~ \ \ -
2 Bet it ht aus der Sitzung der Arbeitsgruppe vom 14.11.2012 ingenthron 

\ , 
" 1.1 Wettbewerbsverfahren: Ergebnisse des Arbeitsgespräch zwi-

schen Architektenkam,mer RLP/ ECE! Stadt Mainz 

1.2 Ergebnisse der Diskussion der Leitlini en und Empfehlungen 

3 Vorhaben, Einkaufsquartier 

3.1 Diskussion der städtebaulichen Grundform, 3 Baukörper, Erge
nisse vom 1.11.2012, auf Basis eines von ECE dazu vorgelegten 
Testentwurfes, 

3.2 Baurecht 

Q: \At. rrG 1 \ Tcxtn~ r,lftxillinh \l>C2\ D OKl1 ~ I EI"IT\AU \EQI .L'_14. 11 .2!l 12_T~h(so{Jn\lnH-11 0C' 



3.3 I Wettbewerb 

3.4 Inhalte städtebaulicher Vertrag 

3.5 Grundstücksfragen: 

3.6 Umgang mit Nachbarschaft 

4 Sonstiges 

5 NächsterTermin 

Mainz, 12.11.2012 ,/, 

~J 
\f-

Q:\M,ITr. I \ T t)il;\'~ r;ubrihlOg\l'C2\DOK U.\Il::NT\AU \EQJ.l: _14.11.21112_ T:ll:<, j(>I\It\\Jn~.dut 

Dr. Deutsch! 
ECE 

2 
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• ~ 13.11.201219:14 

/t <tH 

An 

Kopie 

ßllndkople 
r7"" Thema AW: 2. Verhandlungsnmde.ECE.,Stadt 

ab 14 Uhr Rathau~ . 
" . 

f?~ 
Sehr geehrter Herr Ingenthron, ~) 

wir hatten gestern abend telefonisch besproch~a'fs ich eine Rückmeldung zum 
Protokoll spätestens bis heute morgen um G9:6crÜht gebe. 'Sie haben diese 
Rückmeldung um 08.45 Uhr erhalten. / ~ » . . 
Wir hatten ebenfalls die Frage er(j~~~~2'ir bestehende Dissensen im Protokoll 
darstellen wollen, wenn es ei~r.~~to_~oll sein soll, das von beiden Seiten 
unterschrieben wird. Offe.Qsichtlich besteht hier noch gemeinsamer 
Abstimmungsbedarf, wie e(wa'd~ Dissensen in 2.2 dargestellt werden sollen. Das 
müssen wir tatsächIiCh:ä'ann~'lOfgen in der Runde besprechen. Aber ich denke, hier 
werden wir schnell iin\~ll1){finden. 

Die Frage satzu~~sbescfj(uss oder Planreife ist eine juristische Frage. Die Aussage 
in der 1. Verh~n't\ lun9S7llnde "Planreife" ist so korrekt von Ihnen wiedergegeben 
worden. Wir mü~~n diese Aussage aber unter Vorbehalt setzen, da diese von 
unseren S';\;jUrlsten nicht final geprüft ist. Das können wir gerne in das nächste 
Protokoll a~trfehmen und es hier zurückstellen. . 

Von meiner Seite sichere ich Ihnen zu, dass wir beim nächsten Protol<oll schneller 
reagieren werden und darf Ihnen auch im Namen meiner Kollegen noch mitteilen, 
dass wir uns auf die morgige Arbeitsgruppe am Vormittag und die 2. 
Verhandlungsrunde am Nachmittag mit Ihnen freuen. 

Vielen Dank auch noch einmal für Ihre stets sehr gute und umfangreiche 
Vorbereitung der Termine. 

Mit besten Grüssen 

Arne Nachtigahl 

~ ~ ·rII· 4I.t4 



ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. I<G 

ECE Projel<h1"l<InafJement G.I11.b.H. & Co. I<G 
Sitz: I-Inmburfj - I\mtsgericht I-Iamburg - I-IR A NI'. 92742 - USt-ldNr. DE201970447 
Persönlich haftende Gesellschafterin: Verwaltung ECE Projel(tman'~6e~1~nt 
G.lll.b.l-I. - Amtsgericht l-Ial11burg - HR 8 NI', 48838 -< '. ....,:' 
GeschtirtsfCrhrunfj: Alexancler 0110 (Vors.) - Gerharcl Dlinsthei ln~rjS lv.yoYS . ) -
I<arsten Hinrichs - Dr. Lothar I<appich - Henrie W. I<ötter - Markus ./;-enti ler -
Jens-Ulrich M<1icr - Dr. Andreas Mattner - I<laus Striebich ( (\'V 

~ \ ) I "" . / 

~(~v 
<:' ~>C/ 

> 

Diana.spengler@stadt.mainz,de; Andreas Schnell 
ECE Stadt Mainz am 14.11 ab 14 Uhr Rathaus Mainz, 

Sehr geehrte Damen und Herren 
~ "0\. \ \" ,> 

anbei ertt'\;n Sie die Tage~Ordnung für die morgige Verhandlungsrunde. 

Zum Protokoll vom 1.11.2012: 

Mit Mai! vom 13.11.2012 hat ECE Änderungswünsche zum Protokoll zur·1. 
Verhandlungsrunde v.orgebracht. Einige Änderungen habe ich direkt 
übernommen, Auf bekannten Dissens zwischen Stadt MZ und ECE ist in 
Fettdruck hingewiesen. 

Auf 2 Problempunkte möchte ich jedoch hinweisen: 



a) zu 2.1 'planreife' oder 'Satzungsbeschluss' möchte ich anmerken, dass auf 
meine konkrete Frage am 1.11 .2012, wie Baurecht zu definieren sei, 
einvernehmlich 'planreife' festgelegt wurde. Es ist mehr als eine Stilfrage, den 
Begriff 'planreife' im Protokoll zu löschen und durch 'Satzungsbeschluß' durch 
ECE zu ergänzen. 

b) letzter Absatz 2.2: Die Ergänzungl Textänderung durch ECE kann ich nicht 
übernehmen, da die Diskussion m E. anders geführt wurde. 

Vorschlag: Ich wollte eigentlich vermeiden, protokollarische Abstimmungen zU 
Beginn der 2. Runde durchzuführen. Aufgrund der späten Eingabe - aber auch 
wegen der unterschiedlichen Inhalte, sehe ich nun keine MöglichkEllt, als 
morgen darüber in der Verhandlungsrunde zu sprechen. ~ 

Gruß A.~' 
Günther Ingenthron rr ~) V 

!?~~~ 
~~v 
~~ 

luptstadl <f ~ 
Inz -& Landeshi 

Ma 

;h,"p" .. dt Mal~ ~ 
Stadtplanungsam0' 
Günther Ingenthrort .\" 
Amtsleiter . f I "0 
Postfach 3 8 -2.~ ',:::::'7 
55028 Mainz " 

Fax 
http://www.mainz.de 
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A\)~onzeichen ~ 
I(alendereintrag 

Besprechung 
IZllch möchle benachrichtigt werden 

o Als 'Prival' markieren 
,,'" I \,,~ . 

o Vormerken 

Thellla EQLU (EInkausquartier Ludwigsstraße): 1. Gespräch 
Arbeitsebene mit ECEI Sladll AK 

Wann 

Deoinn Mi 14.11 .2012 

Endet Mi 14.11.2012 

09:00 

13:00 
4 Stunden 

o lindere Zeilzono angeben 

Eingeladene 
Personell . 

Eingeladen 

Erforderlich 
(IIn) 

Planer I Il~~~ I 

Boschrcihllnll , 

Anbei aktualisierte Tagesordnung 

ötJ I Landcshauptstadl , 
:@ Malnz (r ~ 

<'0J J 
"C

Landesha(Ptstadt M ainz 
5tadtplanuh~sa:mt 
Günther Inge nthron 
Amtsleiter v 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 

Iillp:/Iwww.mainz.de 

M 

Leitung 

Wo 

: Gue.nlher Ingenlhron/Amt611M, 

Ort Ziladelle Schönbo 

Es wurden I{eine 11 
. Reserviert Ressourcen msen 

II(ategorISleren , 

~ 
q~,> 

<...rI ß(cI ;f.. A 
,) 



Aktz.: 61 26 Alt B 262 

S 'O~Rj)~NJr N~G - ÄlB~EJ:r:S~G~R]LP_ n 

Einkaufsquartier ludwigsstraße - EQlU 
Projekt 

1. Sitzung Arbeitsgruppe 
Thema 

Zitadelle Schönbornsaal 14.11.2012, ab 9 Uhrl.ab ~U.hr mit ECE 
Gesprächsort Datum '\,,~ / ·v 

A,b'''<,ru", [12, 60, 80, ILS, Allo"",h,,o, ECE, D'.<i\e.~JQ,,,, A"hi,,~,"k,m· 
rner RlP It~.)',,--, ~ 
Gesprächsteilnehmer A. '-'2) .~ 

, . , " "" 
TagesordnUng I' G:eßprächsergebnlsse zuständig 

, V 
/" 0.:", 
'-.::\, -" 

0 Information über dl~o/li'andIU~gSstruktur, Zeitachse, Beteiligte Ingenthron 
r< "". --;.." / /. 

0_1 Definition I{~{unktlo.o- der versch iedenen Beratungsgruppen 
Verhandlungsgruppe: 

OB Eblin ~, ' BG Sit~, BG Grosse, Allngenthron, Extern: Dr. 
DYU!sZh :(R~chtsbeistand), NN Projektentwickler (wirtschaftlicher 
Berater). v 
) F'ü), (u ilgoer Verhandlungsgespräche mit Investor ECE, Welche 
Rol le 'haben die Beteiligten? Welche Rolle kornrnt Herrn Dr. 
Deutsch zu? bzw. weiteren externen Beratern? 
Lenkungsgruppe: 

OB Ebling, BG Sitte, BG Grosse, BG Eder, AL Ingenthron, Fachäm-
ter (12, 80), OV Brede-Hoffmann, baupolitische Sprecher der 
Stadtratsfraktionen, Investoren leitstelle. 
) stadtinterne Beratung strategischer Angelegenheiten, politi-
sche Absicherung 
Arbeitsgruppe: 

Ämter 61, 12, 80, IlS, 60, juristische und wirtschaftliche Berater, 
ECE 
) Organisation und inhaltliche Vorbereitung/-beratung, 

( ~ \~111,1':1" "\l1 uh. ,!Ur ~'. I'( 1. J )( ' r~L\1I :\. I .\1 I 1-.1,11.1 '_ J.I 11.~1i 11. ' I (, \,t .. i" ;:IO 'l'I" .d. 'l' 

2'tr 



Ir 

b~ 

0.2 Öffentlichkeit: 
BSA, LuCo, Presse 
) Regelmäßige ~chterstattung/RÜCkkOPPIUng des Verhand-
lungsstandes; Gemeinsames Auftreten ECE und Stadt nach 
außen. 

0.3 Externe fachliche Beratungsleistungen 
Juristische Beratung 
Dr. Markus Deutsch, Dolde Mayen & Partner, Bonn 

Wirtschaftliche Beratung 
Externes Büro: 

/~ . , 
<'/' 

A , ., 
1 Definition Wettbewerb > '\ 

'-0//' /-"_ ,t ", 
, f ~ J 

1.1 Verfahren ,,,.~\_j) 
1.2 Räumlicher Umgriff 

/' - ",---..-/ ,.' .,,~ 
f .J-''''" 

< -,<' ")) 
", / /' 

2 Erläuterung Leitlinien und EmPfehlun'g~ ".:-J 
A. "\, , "-

/(/ /) '~>v 

3 Sonstiges ~"'V/ ('" '''-''. 
/) "'::-, . . ~~ .. > ",. ", 

- -- --

d"~ 
M,'"" 12.11.20: ~ ~ 
61 -Stadtpla ... ,, ) nungsamt '7 

\\:::-----.., V 
\~/l 

(2 " \ ,\ 11'(,1'" , "\1\ " 111-. itllll).: ·1'( "./. . 1)1 ' 1~1: \11 "I .\1.1 FI)I.I.'_ I·l 1 1.~"11_ "' (I \ ,1', 11'):"'1'1 .•..• 1 ..... 

" , ... 
AK/ ECEI 
Stadt 

Stadt 

2 



Akt%.: 61 26 Alt B 262 r1 
PRO T 0 K 0 L L 1, SI TZ U N G A-R BEI T S G RU PP E 

; ) 

Einkrtufs9.uartier Ludwigssu'l\ße - EQLU 
Projekt 

1. Sitzung Arbeitsgruppe 
Thema 

Zitadelle, Schönbornsaal 
~, 

14.11.2012,9.00 Uhr/ab 10.00 Uhr tiut ECE,ül)d AK RP 

~-~ ~ 

i\rbeitsgruppe ['12, 60, 80, ILS, AL Itigenthron, ECE] Gast: Arch~~cr RP 

Gesprächsort Datum 

Gesprächsteilnehm er .~~. 

(,(26) 
, 

TOP Gesprllchsergebnjsse zuständig 

/)~0 
0 I t . "b d' V h A J:V / / ~ Z' h B T Ingentltton n ormatlOn u er le er an ungsstru <tur, eltac se, etel 19te 

"" "" 
0.1 Definition und FUllktiö'n 'd'tt) cis.;'hiedencll Beratungsgruppen 

/~ "~<.~ Verhandlungsgruppe:L > ~ 
OB Ebling, BG Sitte;-BG Grosse, BG Eder, AL Ingenthron, Dr. 
Deutsch (Rec)lt~bcis1an~0N Projektentwickler (\vu:tschaftlicher Be- . 
rater) ,.,/,'::--." 
> Fülml11~dcr V~'rl;)[ndlungsgespriiche nut Investor ECE, Welche 
Rolle h~ben die Beteiligten? Welche Rolle kommt Herrn Dr. D eutsch "' .... ~_./ 
zu? bzw,wcitcJ.:cn externen Beratern? . 

\,\<,,0-
Lenk\nl'gsgruppe: 

\ . 
OB ~bling, BG Sitte, BG Grossc, BG Eeler, AL Ingentllron, Fachiil11-
ter (12, 80), OV Brede-Hoffmann 
> staeltinterne Beratung strategischer Angelegenheiten, politische Ab-
sicherung 

Arbeitsgruppe: 
Ämter 61, 12, 80, ILS, 60, juristische und wirtschaftliche Berater, ECE 
> Orgnlusation und i.nhaltliche Vorbereitung/-beratung 

0.2 Öffentlichkeit: 
BSA, LuCo, Presse 
> Regelmiißige Ilerichterstattung/Rücld<oppiung des Verhandlungs-
standes; q Gemeinsames Auftreten ECE und Stadt nach außen. 

0.3 Externe fachliche Beratul1gsleistlll1gcn 

~) \;'~,,,,, , ..... 11 .... .. 11 .. ... ,,, .r. h .. ,. .. F."" •. · I b •• ; . .. l.'ll.' · .2 ""h ..... 11 .. .. "." .... h ·.1.' ! 1.<'_" 2 '" 2 ., <: 1.1 ' .. , .. 1..'1..1." I 

z.d,!/dtdt 
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Juristische Beratung 
Dr. j'vIarkus Deutsch, Dolde Ma)'en & Partner, Bonn 

Wirtschaftliche Beratung 
Externes Biito: 

Erläuterung Zeitp,"n 

Problematik Grundstück 
o Es ist elementat WIchtig 

o Relativ ftiih ll1tlSS Kh\thcit darüber vorhanden sein, da es wcit-
rcich~ndc Konsequenzen für weitere Planung hat / '\ 

o Jedoch nicht absehbar, ob diese J\ngclcgenheit zeitnah regelilar ' "\.. 
ist <..~ ''0 

o Stadt (Dez. III und 80) begleitet die Verhandlung, die A.('urf-" ., > 
verhandlung fühlt EeU ,-; ~7 ""-,. 

o sollte Dr. Deutsch die GrundstiicksrechtskonstttQ<uon p{llfe'ti, // 
obwohl djes Aufgabe \'on EeE wäre? (Amt 8Q~ <"-"-... . '/ '& 
Aufgrund uer Kos ten von Dr. Deutsch jsfoas n0~h n1a1 zu ü· 

L l - ..... "; 

berlegen \.~) ) V 

Erläuterung Abgrenzung möglicher Gc1~Iq~~iClt \.q~ttbcwerb 
'\.. -, , , " 

" ..1'..'\ \ '\ Bericht Ergebllls 1. Verhandlllngj tag .111,01., 1{.12 
. .I A '-

0.4 I Zuarbcit ZUln Städtebau]jchen~e~~;> v 

",;~ 'v" 

1 

Bausteine für Vertrag sinit V'bll Fnc) üüntcl'l1 zu erbringen. 
"'\" ,-

Elementare Punkte,~enn mtcQPoch nicht ausfonnulielt sollten sehr 
schnell vorgebrnGlt't ';l'erd~n. }, , '/ "<. /; 'v / 

• ,'l" "' .. / 

G fllncls tiick.1'al i gel,egenl, ~i te n 
,. > ';' ~ 

Gcwiss,.c BqcIinguugcn könnten als Punkt in den städtebaulichen ver-
trag aii fgch~!21meJ.l wcrdell, wie 2.13. -vo1: Baurecht lnuss Grundstückssi
tl!orlon ge~dgclt s~ i n. 
l-luhvcis allt ltonkretc Gtundstiicksvcrträge 

\/_- , 

\? 
Gutril'hten llulwicnGesa Teil 2 

Detaillierte Angaben sind vor Beginn des Gutachtens von ECE vorlie
gen, diese müssen hinreichend Prä'l.isc sein: Sortimentsstruktur, ctc. 

ab 10.00 Uhr 

Definition Wettbewerb 

'U I Verfahren 

o 'l -pha,igcs Verfahren 
o RPW-konformes \lcrl,d,rcn 

[) 'J )"[.' II U, 111.' ,,, ,, I ['.;"'1. 'loHl~:' 11 . (' [111:;" '" \~.' n,· 1 '.Ih"i, ,, '. [ (~ I.I · \ .. ,h.ontlIU!I!:>",,,,k 'o ' '~I . L _,,2_11 1_2_.\ , ; I_"u ,\ .. L,.II.lI. ,," 

AK/ECE/ 
Stadt 

2 
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01/ 

o rinnn~icrl1l1g d~ll'cll ECE 

E CE: 

o Her.. arbeitet teilweise mi t cxtctncn Architckturbütos ZUSnll.1-

lncn 

o HCH möchte Jas Funktions!conzept machen, es soll den 
Markterfo tdernissen entsprechen 
Wettbewerb sollte nach ECF. nichr 7.l\ weit geöffnet werden 
Fllnktionskonzept eine eier RlIhmenbedil1gungcll die itl 
Wettbewerb eil1gestcllt wird. ---------... 
Es elarf kein grundsätzlicher E ingriff ~~onzept gell,;n , 
Wie viel Freiriiume es im Funktions unzept geben wird ist ~\ 
noch zu prüfen } , ~ 

o ErfahL1lng mit betrcuenden Büro, 'ost und Welters" nu~ ~ "'> 
Dortl1ntnu A /.c 
das Büro hat Abstilllmungenmit f~ 'chitektenka'Ul-lrer ctc., cli~' 
Auslobung, Durchführung des WB b . , okllti'~e.il'ntio~ 

o ECE hat Erfahrung, dass Illan min, 10 Büros e~I\!len S(!lIC 
man sollte gClueinsnm A bstimtncll, welche l?~'l~~~)ng~J~Jcn 
werden sollten ( (' ~ ._. 

o Erfahrung mit "Gutachtel"Yerfahren" l~ttAu ftnktkolloquiulll, 

Zwischenkolloquium zur besseren Stcuel1lllg Jef Ergebnisse, . ':> Abschluss ~:-- ..::::... 

" o Kostenrahmen wird festgclcg~ßau (<>stell 

o Preisgericht aus Sach- u~~)lcbIJc'0:iclllc r 
yon ECE 2-4 Personch~" W 

o Ahnliche Verfahren i ';:-StttttgaJ:t'tllld Dortmund, so stellt sich 
ECE auch it~1ai?i:Z:VPt ...5 . 

. ,,:G:-j> 
Stadt! A rcllltekteJlkalllmCr /> 

/, ,,"',(/ 
o Abweicl\Clld: 3D,Büros (nur ca. 8 dürften gesetzt werden) 

'V" v 
o l'r~"liualifikatiollsverfahrcn 

< 1}Ct\icl'tllng-s~ttix zur Auswahl der Bewerber 

o 'BCsct7.t; ßiiros: 4 von ECE und 4 von Stadt 

\-\ V~rfr!hrcn sollte anon)'ln nach RPW durchgeführt werden, da~ 
\v)3edeu tet ohne ZwischenkollocJuillln 

Au"lo'ber 

o Wenn Auslobet ECE ist, müssen Details Interessen der 
Stadt im städtebaulichen Vertrag g ereg elt wcrden 

o In Stuttgart war ECE und Sttnbag in Abstimlnllng mit Stadt 
Allsiober 

o VerpAichtllngcn, wie der Umgang mit E tgebnig, wa!"en damals 
alle in der Auslobllng definiert 

o In Stllttgat:t hat sich ECE verpflichtet dem Sieger die Ent
wllrfsplamlllg und clie künstlerische Oberleitung zu beauftragcn 

o in Stuttgart war bereits in A uslobung definiert, dnss übet llWt
ginale Veriinderllngen E CE, Stadt und WB-Sieger gemeinsam 
entscheiden 

1> " 1)"I."Ul.1I1" 1011,1 1-.111".11<" , ;u, '. (.1i ' I!~U ' "',':<1,,' 1)"",,,,,, [ I ~I.I ' ,1 \'<1!t1ll.l1'111"""I1,,," \ 1 'JI \ '_lll_"I_.?_,\(; 1_1'11 .,,,1. .. 11,<1,,,' ; 



Büros 
• /',ilSnmmcnschluss von Architekten + Stnd!plnner + Frcirnum

plnner 
o In der Bewerbung müsste Zulnssungsbercchtigungen vorge

bracht werden 

• 
o 

o 

o Büros werden von ECE angefragt " 
• Konsequente Durchsetzung der Auslobungs- und \'\fettbe-,., (/" ~ 

werbsbedingungen > '-.", '\) 
I" ' I ~~> rClsgene 11 

• In Samgnrt gnb es 20 Preisrichter r? /\ 
o Stndt Mninz Erfnhrung mit '13 Personen (7 Fn~hl;l:2isridi}i:r 

und 6 Snchpreisrichter), weitere Teillleh~ll~r<nur ~'c~ena nicht 
stimmberechtigt (l'nchämter, Politik, ev(ll BI c tc,) V 

• ' ECE stimmt eiller geringeren An"nh1 'det s~,1\llI~erechtigtell 
Preisrichter ~u [ - " '., 

o VOll jeder Fnehriehtung sol!te':Cb~rei;iclÜer vertreten sein 
• Vertretungcn müssen frlijl,,~itj~cFegcll \Verdcn 

• Architektellk'"11mer kn.nl~iqe''\rP,,''ciungSliste für Fachpreis-
".... " richter zusammenstellen V 
','-." , 
~ Räumlicher Umgriff,. ;> r~ , 

o 2 stufiges ~~ttl;c'\v~~bsulllgdff (städtebaulich,er Bereich und 
Objek,tpl;0ung~,,<eicll) 

o Für oe(;lllicrtc Ijr~iraumplnnung wiire w,eiterer Umgriff zu groll 
fü{ECE 'V . , 

o f'rl'ifli lllnl'lanung sollte nur in unmittelbarer Umgebung detail
'. liert gepinnt werden - .1. Prioritii t, weiterer R:mtn wilre 2. Vrio

\", fität '. 
, " ;~citcr Umgriff = Idc.cnbcrcich 

" enger Umgriff = Realisiernngsbcrcich 
o Der gezeigte Entwurf des Geltungsbereiches wird ,1I<zep-

tiert. 

Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse 

• Wird von beiden Seiten befiirwortet, :<.B. könnte das ZCnlrl)m 
Baukultur zur Verfügung stehen 

Preisgcld 

o Bcreehllungsgtlllldlage ist die H01\1 

o Es gibt einen festen Vcrtcillillgsschllisscl 

o Fill: jcdc!'i l .cish1l1gsbild ist das Honornr getrennt zu Berechnen 
o I ,'ür dcn Idccntdl wird höher gewichtet, da kein Auftrngs\rcr-

1) . . 1 )"I.UII1"1I,· uud I .""h lIulI;;. 11 (, hu: u · 1"',",,1<- l)~L .t 11'.1 \)U ' V .. lumUlIlI,:",,".k ',1 t ~ 1 ' ·_I • .!_IJI _:.!_. \(; 1_l'",("I,,,U .• I. ,, 4 



spre,chen besteht 
0 Aufwandsentschädigllng für Nicht-Preisträger ist es nicht not-

wendig 

Rechte an Wettbewerbsergebnis 
0 Muss im s tädtebaulichen Vertmg geregelt werdcn 

E rgebnis: 
Verfah ren wie von Stadt/ Arehitektenkammer vorgesteIlt wird 
grunds,itzlich von ECE akzeptiert. 

0 30 Büros (8 gesetzte Bü ros, von Stadt und ECE) , ~ ). 
0 l-phasiges, anonymes RPW-Verfahren < 

~ 0 vorhergeh endes Pdiqualifikationsverfahren ~ 
0 'Biirozusammenschliisse von Architekten + Stadtpla~er' +, 

Freiraumplaner (E ~ "-
0 Kompete ntes betrellendes Büro 
0 kompakte Besetzllng P reisgericht: ca. 13 ,:t."e!s<z Icn; 0 

7 Fach- lind 6 Sachpreisrichter (ha lb ~!~dt/l~Jj' EeE ) 
0 2 s tufiger Wettbewerbs umgriff (IdeJ lgerCich ~d R eali-

sienHlgsb ereich) wie gezeigter Pl~1 "---d) 
<-.:::-.~, 

~~~ 
2 Edällterung Leitlinien und~~i;'i~~{6;:n 
2.1 Einzelhandel ~ <-.~:) v 

o ECE hat grlll(~'i t"i1ci0eine Probleme mit dell Aussagen der 

Leitlinj;.>,/. ~(/~ " , 
o die LC1tlih1en bas1eren auf den E tgebll1ssen der Gu tachten und ., . '" ... ',' 

dlek:~0' im LuFo 
, ,' <, 
Stadtcbau ~ 

~ E."",i,,,~ cl" "", " ~;'~~ ~;'ürd c nach ReH auch innere Erschließung geben, Ge-
S schä.ft~ ~vcrdcn sich zutn Teil m;lch nacl~ innen orientieren. 

- Lelthll1e Nr, 3:16 bedeu tet, keUle klaSSISche I.adenstraße 
(1'\'[all) sowie keine abweisenden f'a ssadenAächen nach außen, 
es darf keine ,.verkappte lvIall" sein 

0 Beispiel "Enlre DcuxH
, IVInnslricht witre CÜlC tv[öglichkcit, die 

sich ECE prinzipiell auch in abgewandelter f'orm städtebaulich 
sowie betriebswirtscha ftlich vorstellen könnte 

o , O ffene Struktllt: is t p roblematisch fü r den Einzelhandel 

Grundsätzlich 
folit ECE, die sonst eher klassische l'<:inkau fszenttcn baut, wird es 
schwierig sein ein l(Ollzcpt zu erarbeiten, dass alle LcitlifüCll n1'llsctzt. 
Insbesondere im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit. 
J es muss für E CE ein IvJittclwcg gefunden werden. 

- -

I) \I). ,t,,"\, 11(,' " 'hl l.;I1"dIUl" '.'Il\(' li ,,:.:o" I ':'~'"'' 1 ).ud .. " , I t JI.1 . '. :2. Yl·,lI.lOldl"":.:' r",,,k'. l :(~I.l ·_' '2_111 2 . . \(; 1_.1' ... \ .• 1., ,1I.d,.,: 5 
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Dlrk An 
Schnelder/Amt67/Malnz 

14.11.201215:17 Kopie 

BlIndkopie 

Thema EInkaufsquartIer Ludwigsstraße EQLU 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Zuarbelt zum Städtebaulichen Vertrag bzw. zum 
Projekt 
AZ 67 2701-027 

sehr geehrte Frau Müller, sehr geehrter Herr Strobach, 

wie in der Maillhres Amtsleiters vom 07.11.2012 erbeten, teilen wir Ihnen • .Gib'el die Anliegen 
des 67- Grünamts bezogen auf den angedachten Städtebaulichen Vertfa~ zun~ 
EInkaufsquartier Ludwigsstraße mit: . . . ~0 

- es gilt die Grünsatzung der Stadt Mainz, sowie die Rechtsverrordnung zum Schutz des 
Baumbestands Innerhalb der Stadt Mainz, jeweils in Ihrer aktuellen Fas~ung 

~ ,'" .J! 
- der Erhalt der vorhandenen Platanenallee ~ntlang der J.Ud~iisstr;lße, sowie der 
Baumbestand einschließlich des Ortsbild prägenden So[ltärs auf dem Bischofsplatz ist 
unstrittig und steht nicht ~ur Diskussion ~ d 
- zusätzliche Grünflächen sind im Kontext zur<:;banen Umgebung und der notwendigen 
Funktionalität hinsichtlich der verkehrlichen' Erschlleßung nicht erforderlich 

(0~V . 
Wir gehen davon aus, dass wir eine~tspr-l;.chfn'd e Mitteilung Ihrerseits erhalten, ob und wie 
unsere Anliegen zum Tragen i<om~:~~"> v 

. . /> "-,,, -
Bei weiteren Fragen stehen~~r g)! rne-3ur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüße1l'., V'/ 
</" 

im Auftrag . ~ v ~ 
Dirk SChneider .~ p 

~.~~ 
lan~eshaup.tstadt 
Mal\5"' Y 

Landeshäuptstadt Mainz 
67- Grünamt 
Dirk Schneider, Dlpl.-lng,(FH) 
stv. Abteilungsleiter Planung + Neubau 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 

Fax06131 -
http://www.mainz.de 

,4 
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""'\ .~. ./," \/ .... . . . 
Guenther 
Ingenthron/Amt61/Malnz 

16.11.201216:41 

An 

Kopie 

BlIndkopie 

Thema 

Sehr geehrte Damen und Herren ~ '\ 

In der Anlage erhalten Sie das abgestimmte Protokoll d~l;~ 
Verhandlungstages (Q 'v 

Gruß ;;~~~. 
Günther Ingenthron \.C:.~'\::> 

1mII . " ~ c'ZJ . 
). . ~~. - ~ 

EQW.Ol.lI.201 U<Oto~oll.OI.fil1'" mit Vor .. II ... pdr .. ~'\. 

A ""v-:?/) 
Landcshauplsladl 
Malnz 

.~ 
Landeshauptstadt M 'l,i nf~. ~ 
Stadtplanungsamt 1 / '" '" 
Günther Ingenthr<!n '" . 
Amtsleiter . '. -.J 1......\ .. 
Postfach 38 4 0 ......... ' [ 
55028 M,;n7 • " 

http://www.mainz.de 

Äo 

-----
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Aktz.: 61 26 Alt B 262 

R.l;R+-::'Oll r ""0l.i K"t'10'fZ'L">'J C ,:,1-1r:t V' E!RI H~Ä N',D} l!;U NI'GiS Ti'A'.G· 

~BlI ' T 'T, E V, E R,T R~Äl U I!,HC AII B' E, H A\N D: E , L~N I ! ~' .. ~.~.,~', _ ..,: ";: 

Einkaufsquartier Ludwigsstraße - EQLU 
Projekt 

Verhandlungstag 1 /? 
Thema 

Rathaus, R 369 

, '/~ 

,,~ 
01.11.2012,~'3ßO -17.15 Uhr 

Gesprächsort Datum' 1',"./ ) ) 

---' Verhandlungsgruppe if" ~ 
ECE [Wilhelmus, Nachtigahl, Fuchs, Dr. Röttgers] ~ ~ 

Stadt Mainz [OB Ebling, BG Sitte, BG Grosse,: f\L lri'g) nthror;, Dr. Deutsch] 
Gesprächsteilnehmer 

~~~~np~~,--",,~.~~"'J--·-.- -~."'l'Yo'f~~- ',<--~r- ~~,!"<,.t 

~~,.§~prächserg~:ifI. ... ; (,~.J~; ••. t~l]illg.&J 
-"-. ///» 

, 

0 
/' ,,"' I' /, ; 

Ziel: Kennenlern en ~ Strukturierung der Verhandlungsphase zum 
Einkaufsr{afti~r~d'WigSstraße und Beginn der inhaltlichen Dis-
kussion; "\ ,,,,---, . 

1 Organisationsstruktur der Verhandlungen 

bF\i~iO~eSChäftSführUng (Organisation, Protokoll, Beteiligte, 
AnsRrechpartner, Verhandlungsort etc.) , \ 

v 
1.1 Herr OB Ebling begrüßt und führt in die Verhandlungsrunde ein. 

Funktion und Aufgaben der Vertreter der Stadt Mainz werden 
vorgestellt. Die stadtinterne Organisation: Verhandlungsgruppe, 
Lenkungsgruppe, Arbeitsgruppe werden vom ihm erklärt, Herr OB 
erläute'rt, dass die Ausgangsposition für die anstehenden Ver-
handlungen sehr gut zu bewerten sei, da sich der Stadtrat· bis 
auf 2 Stimmen von 60 Stadträten - mit überwältigender Mehrheit 
für die Entwicklung.eines neuen Einkaufsquartiers an der Lud-
wigsstraße ausgesprochen hat. Die Leitlinien und Empfehlungen, 
die aus der breit angelegten Partizipation 'LudwigsstraßenForen' 
entstanden sind, stellen für die städtischen Vertreter einen kla- ' OB Ebling 
ren Handlungsauftrag gegenüber ECE des Stadtrates dar. 
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1.2 

1.3 

1.4 

HerrWilhelmus stellt die Verhandlungspartnervon ECE vor: 
• Herr Andreas Fuchs: Stadtplan er und Architekt; 
• Herr Arne Nachtigahl: Development Manager, Architekt; 

direkter Ansprechpartner für Stadt Mainz. 
• Herr Dr. jan Röttgers: Project Director (Projektverantwort· 

lich bis zur Eröffnung, repräsentiert divers Fachebenen 
wie Vermietung, Centermanagement, Bauen Technik ete.) 

HerrWilhelmus begrüßt die klare Aufstellung der Stadt Mainz 
und teilt mit, dass ECE an einer sehr kompakten Zeitplanung in· I) . 
teressiert sei. / Herr Wllhel· 

V",-
/, ~~s 

TagUngSrhYth~ -·· . ~; V 

Es wird e'iCtäg~rTagl!hgSrhYthmus der verha"t(tin9sgrup. 
pe vere nbart: Ort Rath~us, R 369: . ~ ,,-~!J 

. r ... "" 2. Termin: 14.11.2012,14:00 bis 18:00 Uhr, ~ 
3. Termin: 30.11.2012,9:00 bis 13:0Q Yhr; --=') 
4. Termin: 14.12.2012,9:00 bis 13:00'Uhr; .~ 

(-- ~ ~ ... . ,,,:-,. ..,, 
Die Arbeitsgruppe tagt erstmalig ~i'n 14:1 ~. 2012, 9:00 bis 13:00 
Uh / / "" . r. . , /> "'-> 
Ort: Zitadelle, schönbor~.s~<a~ /' /" 
Inhalte des Arbeitsgruppentermins: 

,/ ~~" ./ '-"'" .. , 
I / d' ,.::. 1"-' ~ d f hl . d h d 1. Er äuterung er Lelt lilien un Emp e ungen urc Sta t 

2. Abklärun'g, Wb hat ECE Hauptkritikpunkte zu L & E 
3. Abklä;ungW~ttbe?verbsfragen (hierzu ist die Architek· 

te{ka~mer RLP eingeladen) bzw. endgültige Festlegung 
[dies Verf~rens und der Inhalte. 

4 : . Hmgriffj Bearbeitungsbereich Wettbewerb festlegen. I alle 

" , 
~, ;; 

I \rrgt~koll ,. 

./ 

. "\ 
Die Ergebnisse derVerhandlungsrunden werden in einem Proto· 
koll festgehalten . Protokollführer ist Herr Ingenthron. Im Proto· 
koll sollen lediglich die Eckpunkte der Besprechung festgehalten 
werden. Vertraulichkeit auf beiden Seiten ist zu gewährleisten. 
Der Adressatenkreis des Protokolls ist zu minimieren: Teilnehmer 
derVerhandlungsrunde und ggfls. Arbeitsgruppe; keine Vorlage 
des Protokolls in Gremien. Das fertige Protokoll ist zwischen bei· 
den Partnern abzustimmen und von beiden Seiten zu unter· 
zeichnen. (Unterzeichner: Herr Nachtigahl, Herr Ingenthron) . 

Öffentiiehkeitsa'rbeitjPresse 

Es wird Vertraulichkeit vereinbart. Die Berichterstattung in der 

Nachtigahll 
Ingenthron 
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1.5 

2 

2.1 

öffentlichen Presse soll während derVerhandiungsphase äu
ßerst zurückhaltend erfolgen; sie sollte in erster Linie in einem 
gemeinsamen Auftreten ECE und Stadt nach außen geschehen. 
Ansprechpartner sind Herr Nachtigahl sowie die städtische Pres-
sestelle (Herr BiagloniTeI12-2218). I alle 

Beteiligung Stadtvorstand!BSA (Gremien)! LuCo 

Der BSA bzw. weitere tangierten Gremien sind während der Ver
handlungsphase eher zurückhaltend zu informieren. Wichtig ist, 
dass die Gremien die organisatorische Stru.ktur und die Beteilig
ten der Verhandlungsphase kennen und somit eine Rückversi- .'1 
cherung haben, dass sie übel wichtige Sachverhalte der Ver- _ (/ 
handlungen stets informiert werden. 
Das LudwigsstraßenConsilium (LuCo) sollte erst nach Absc'hl.\lss-,} Stadt 
der Verhandlungen aktiviert werden. . #~ ""-< 
Inhalte f) '" 

.; 

Zeitplanung ((~ 
(. ,~-:!) 

Von städtischer Seite wird ein grafischer Projekt~eitplan, mit den 
Hauptaufgaben 1. bis 7. vorgelegt( \."... ~'.:) 

1. Verhandlungen ~ .. 
2. Städtebaulicher Wettbewlr~; -", ,,<;. / 
3. Bebauungsplanverfahr~~,. 
4. Grundstücksfra~~.", 
5. Externe Gutaf hte-J,: Beauftragung von Gutachten (2. Teil 

BulwienGeSlI,N~rk~h~sgutachten, Umweltbericht, geolo
gisch,e ~u~~~,n{ArchäOlogiSChe Grabungen etc. 

6. StädtebaulicherVertrag 
/:.... -"\, , 

7. InrienstaCltkonzept 
I· 'V' 

('. ,L _ 
(Anmeiku-ng: der Projektzeitplan sollte dem Protokoll als Anlage 

~l$;~~~ das Gespräch dient der Projektzeitplan 'B', der im 
Ve)-gleich zu 'A' von einem einstufigen Planungswettbewerb aus
geht. Mit dieser Modifikation, die im Dissens zu den Leitlinien 
4.4 steht, kann der Zeitaufwand um mindesten 3 Monate verrin
gert werden . Den Beteiligten ist klar, dass der Zeitbedarffür die 
'Verhandlungsphase alle weiteren Termine bis zur Schaffung von 
Baurecht bestimmt. Verschiedene Aufgaben von 1- 7 können 
parallel erfolgen; die eigentliche Arbeitsphase kann jedoch erst 
starten, wenn über Grundsatzfragen (Meilensteine) während der 
Verhandlungsphase eine Einigung erzielt ist. 

Von Seiten ECE wird auf eine interne Zeitplanung verwiesen, I alle 
nach der spätestens vor der Kommunalwahl in Mainz Baurecht 
vorhanden sein sollte. Der Begriff 'Baurecht' wird mit der Erläute-
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rung 'Planreife' klargestellt. ECE wünscht eine kompakte Durch· 
führung der Verhandlungsphase - Dieser Wunsch wird von städ· 
tischer Seite geteilt. 

2.2 I Leitlinien und Empfehlungen· Abklärung der K.O. - Punkte 

Die Stadt betont den bind!!nden Charakter der Leitlinien und 
Empfehlungen. Als besonders wichtige Punkte hebt sie hervor 

\ 

1. Überbauung Eppichmauergasse, \ 
2. Überplanung Polizeiinspektion 1, , 
3. Festlegung der Größe: Verkaufsfläche, ßastronomieflä- / .> 

che, Dienstleister, <-/' ~ 
4. Einzelne Baukörper ~ "0 
5. Behandlung/ Umgang mit der Fuststraße. .-, (" 

Über diese Punkte wird im ,Folgenden intensiv disk~(. \e rt. f) . 
'~\' 

Die speziellen Anforderungen des Hauses Karstt Clt undCl ie{Jamit 
verb"undene Problematik ·für die ProjektentWlcRtUng-s'owie die 
damit verbundenen Anforderungen an Flä~he:G€bäudemaße, 
Erschließungsfunktionen werden durch E CE,dafg-flegt. 

~ --. '" "-
"'" ,~- - "<. 

Abschließend können die KOnJl ik1~die'~E -bei Umsetzung der 
Leitlinien sieht, nicht auSge;äufut werilen: FUr die Stadt Mainz 
stellt die Überbauung der Epp'ichfuau~gasse ebenso wie die 
Realisierung einer Mall·L1iSt. n~ ei rfeK K.O .. Faktor dar. Für ECE ist 
eine funktionale zusa'mmet'ihäng-fn de Erschließung des Ein· 
kaufsquartiers au6i>übeini,em~re Handelsebenen unabdingbar . 

. . -<//' " 
Aus der Diskus~n heraGs entwickelt ECE eine Systemskizze mit 
3 Einzelb{likÖ'rp'ern>~iner 'neuen' Hintere Präsensgasse, die 2 
EinzelJfa.ukörp) r'Voneinander trennt, die Eppichmauergasse 
stellt diJ südlich~ Grenze des Einkaufquartiers dar und wird 
nichfü'b~rbaut. Diese Skizze stellt nach Auffassung der Stadt 

, Mainz ~ne Grundlage fUr eine weitere Planung dar. Sie ent· 
\~riChtnach einer ersten Einschätzung zentralen Anforderungen 
de~Leitlinien. Es wird vereinbart, dass ECE hierzu einen Testent· 
wlirf erstellen wird, der in der 2. Verhandlungsrunde vorgestellt 
und diskutiert werden soll . 
ECE stellt klar, dass dieses Konzept lediglich die diskutierten 
Aspekte visualisiert. ECE hält weiter an den zentralen Forderun· 
gen nach Größe, Funktionalität und an dem Überspringen der 
Eppichmauergasse fest. 

2.3 I Wettbewerb 

Der Wettbewerb soll als RPW·konformes Verfahren, das die Zu· 
stimmung der Architektenkammer Rheinland·Pfalz erhält, durch
geführt werden. Die Wettbewerbsform ist einstufig, jedoch mit 
massstäb lich untersch iedlichen Ausarbeitu ngsschwerpunkten: 
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a) Ideenteil; der den städtebaulichen Umgriff um das eigentlich 
Hochbauprojekt be plant, mit Aussagen zur Verflechtung mit den 
Wegen und Plätzen der Nachbarschaft, Einbindung in die an-
grenzende Stadtstruktur, funktionale Aussagen zur Erschließung 
und Andienung etc. 

h) Realisierungsteil: Äußere Gestaltung des Hochbauprojektes 
sowie des direkten Umfeldes, nicht nur als reiner Fassadenwett-
bewerb zu verstehen. ECE gibt dabei die Funktionalplanung der 
Hochbauplanung vor, da im Hause ECE das entsprechende 
Know-how vorhanden ist. ) 

Das Wettbewerbsverfahren ist durch ein externes BUro zu unterK ~ stUtzen ~ 

Zum Wettbewerbsverfahren und -inhalt konnten nicht alle D'et;~ > 
abgeklärt werden_ Eine Vertiefung des Themas findet ~m 5' V alle 
14.11.2012 im Rahme der Tagung der ArbeitsgruP'~ e rrlit Vertre-
tern der Architektenkammer und ECE statt. Die Beset)utlg-der 
Jury ist noch offen. A f { ./ :,,\ 'V 

2.4 Baurecht ~ ~ Ü 
0. ~--

Baurecht soll in Form eines Angebotsbebauungsplans geschaf-
fen werden - kein VEP-Verfahren( Die Beballungsplaninhalte soll-
ten relativ abstrakt und offen'g'e~a(i:en,Werden. Die Details und 
speziellen Festlegungen erfclge'n ~'hfrhalb eines städtebauli-
chen Vertrages. Der BebauU~5Rlan wird durch die Stadt Mainz 
erstellt. Die notwen~i'ge}Gutachten werden nach einvernehmli- 61, 
eher AbstimmUl~(fuJ~~ 'Fa~hämtern der Stadt von ECE beauf- Dr. Deutsch 
tragt und fina tftiert",?/ .. - "-

. /. ... ./. '-" v 
2.5 Kostenbeteiligung ~CE an Wettbewerb und Gutachten usw. 

Il ~.' . 
Es wird e invern ehmlich vereinbart, dass ECE nach dem Verursa-
cherpri il':dp, die Kosten fUr Wettbewerb (Vorbereitung und Durch-
fl\hrtJngl );owie für alle Gutachten trägt. Die extern beauftragten 
juri~tiSchen und wirtschaftlichen Beratungsleistungen der Stadt 
Main~ werden Uber den städtischen Ansatz 'Aktive Stadtzentren' ECE, Stadt 
oder andere städtische HH-Stellen getragen - also allein durch 
die Stadt Mainz_ 

2.6 BulwienGesa Gutachten, 2 Teil 

'\. ECE wird zeitnah nach Einigung auf ein grundsätzlich umsetzba-
res Konzept die geplante Struktur des Einzelhandelsbesatzes der 
Stadt vorlegen, damit diese dann den 2. Teil des BulwienGesa-
Gutachtens beauftragt. Bei der Flächendefinition durch ECE ist ECE 
von einer leitlinien-konformen Flächenangabe und keiner 'worst-
case' - Betrachtung auszugehen. 
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3 GrundstUcksfragen, Umgang mit Nachbarschaften 

Diese Punkte konnten lediglich andiskutiert werden und sollen 
im weiteren Verfahren vertieft werden. 

Mainz,15 .11.2012 H,mb"~.,s~~ 
61·Stadtplanungsamt 
gez. Günther Ingenthron 

Ec/'f~'~ 
gez. Arne Nachtigahl 

;;-/~",.,,">- / 

<..~~'0 
~> 

v< 
~ ~4i) 

\§ 
Anlage: Prl lje'ktzeitPlan: Der Zeitplan zeigt die Entwicklung der Projektplanung, 'C' stellt , , 
den aktuellem Stand dar. 

11 . Den Teilnehmern z. K. 
111. Z. d. lfd. Akten 
IV. Z. d. Handakten 61 .2.3.1 
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Einkaufsquartier Ludwigsstraße - EQLU 
Projekt 

Verhandlungstag 2 
Thema 

Rathaus, R 369 14.11.2012,14.00 -17.30 ,/'( 
Gesprächsort Datum ',,, ' " 

Verhandlungsgruppe 0-.. ~ 
ECE [Wilhelmus. Nachtigahl. Fuchs, Dr. Röttgers], p ~ "> 
Stadt Malnz [OB EblinS! BG Sitte, BG Grosse,j\L Ingenthron, Dr. Deutsch] I <) 
Gesprächsteilnehmer ';''';'-\~ 

~'~ 
0-..\~ 

ti'i<> PG ES PR:Ä(: H'S E RiG E B N I 5 5 E Z U 5 T Ä N D' IG 

o 

1 

:0:,"-

Ziel: Vertiefung der Ergebnisse 
städtebauliche Grundform, ZeitacRse">Wettbew1l'bsverfah
ren; Information aus der Sitzupg der)ir/?'eiCsg'ruppe ECE! 
Stadt 

Genehmigung ProtokoU'vom 'i .11.2012 

Aufgrund unterschi(,;;i~{~ufasungen zu Gesprächsin
halten, konnte nl rai€ heuÜge Sitzung kein abgestimmtes 
Protokoll vorgE!legt werden. Die unterschiedlichen Auffas-

- I '+:"r. 
sungen zu 3 Passagen im Protokoll werden besprochen und 
es wird ei n 'Uisu~gswegvereinbart . [2.1: Es bleibt beim 
Begriff 'Planrei'fe', 2.2 Die unterschiedlichen Auffassungen 
von'E'CE i:i'ild-s~at stehen nebeneinander, damit der Dis
sens 'kM {'kennbar bleibt] 

Herr In\~nthron wird, das auf Grundlage dieser Bespre
chung das aktuall'sierte Protokoll, an Herrn Nachtigahl zur 
Freigabe mallen. 

alle 

Von Ingenthron 
am 15.11.2012 
erledigt 
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2 Bericht aus der Sitzung der ArbeItsgruppe vom 14.11.2012 I Ingenthron 

2.1 I Wettbewerbsverfahren 

Herr Ingenthron berichtet über die Ergebnisse des Arbeits
gespräch zwischen Architektenkammer RLP/ ECE/ Stadt 
Mainz vom 14.11.2012 und legt ein Protokoll als Ti schvor· 
lage aus. Die wesentlichen Ergebnisse werden nach Aus· 
sprache in dieses Protokoll übernommen: 

Das Verfahren, wie von Stadt/Architektenkammervorge· 
stellt wird grundsätzlich von ECE akzeptiert. 

• 30 Büros (8 gesetzte Büros, von Stadt und ECE) 
• Ein von ECE vorgegebenes Funktionskonzept ist eine 

der Rahmenbedingungen, die in Wettbewerb einge· 
stellt werden. 

• ECE trägt die Kosten der Vorbereitung und DurchfUh· 
rung des Wettbewerbs.ffine Kostenobe-rgß'nze Ist 
von E~E nochJlI ermiHeln) 

• ECE tritt als Auslober auf, im Auslobungstext wird 
auf die enge Abstimmung mit der Stadt Mainz hin· 
gewiesen. 

• Die Interessen der Mainz sind im städtebaulic 
Vertrag· bzw. in einer anderen Vereinbarunf\ 
sichern: Beteiligung, Mitsprache bei de~"SlVa '1i _ 
gesetzten Büros, Jurybesetzung, Umgang'l!1jtdem ~ 
Preisträger <:"\. 

• l'phasiges, anonymes RPW·Verfaliren\ 
• vorhergehendes präqUalifikati~{~e1fah}e n--
• Bürozusammenschlüsse v<fn~cbi~~t(n"+ S 

• 
ner+ Freiraumplaner 

2 stufiger Wetibew elbsu'mgriff (stä' 
reich und;ObJektplanungsbereich). Hinsichtlich Kos
tenob{r8renzEi~st evtl. der Umgriff der Freiraum
planu'ng bzw. die Planungstiefe zu überprüfen. Die 
Ffe~aLrriplänung sollte nur in unmittelbarer Umge· 

. ! - , 

~
~ng ~e\. Objektplanung detailliert geplant werden -

\: l .,Prio-!ität, der weitere Raum wäre 2. Priorität. 
\ \ Weiter Umgriff = Ideenbereich 

Enger Umgriff = Realisierungsbereich, Plan s. Anlage 
• kOmpakte Besetzung Preisgericht: ca. 13 Personen: 

7 Fach· und 6 Sachpreisrichter (halb Stadt/halb ECE) 
• Öffentlich Ausstellung der Arbeiten nach Wettbe· 

werbsende, z. Bsp. im Zentrum Baukultur. 

~ < 
!C( 
~J~fu~J 

" .-/ 

Heref,!chs 
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2,2 I Ergebnisse der Diskussion der leitlinien und Empfehlungen 

Von EeE wird speziell nach Inhalten der Leillinien zum The-
ma Einzelhandel sowie nach Leitlinie 3,16: Offene Struktu-
ren, nachgefragt, EeE legt dar, dass es schwierig sein wird, 
Konzepte zu erarbeiten, die allen Leitlinien gerecht werden, I . / 
insbesondere im Hinblick auf die Wirtschaftl ichkeit,und dr.n V 
la.ngfrisligen erfo lgreichen Betrieb, 
FOr EeE mUsste in Mainz ein Mittelweg gefunden werden, I t/ 
Das Beispiel "Entre Deux", Maastricht, wäre eine.<iwßk .. 
ge, die sich EeE prinzipiel~ i.~ a~g~X"!l.D.d.~!te!.f.9rl}), .~\?d.t~: .... 
baulich sowie betriebswirtschaftlich, vorstellen könnte. 
Offene Strukturen_ohne W,iumberelcb. wären 11. EeE proble
m a t I sc h fU r Ai,e .f.l!.!l~ \ i on ~.I iJlllJl lttJlQ z_~.U1 ~ Ilwl l ä fIll'_~_, 

3 I Vorhaben, EInkaufsquartier 

3.1 I Diskussion der städtebaulichen Grundform, 3 Baukörper, 
Ergebnisse vom 1.11.2012, auf Basis eines von EeE vorge· 
legten Testentwurfes. 

ZIeldes Testentwurfes ist es 11. f CE, ein gemeln=~ Ver-
l li..ndoJs3ulft,asls der...Q!Q Q.skizzlerung vonJ ~ . ~Qn 
~m 0L1 1~W 2.Bl_fin9J!n. ll...ECllaQ~l't wer-
fLen.jas.tiller5J1fort..Jl~e fu nktjonale Ma<Ii~<l!eI(1Ws~ 
Si c~ebf1!! IsJ. .. 
VI~meh r.2Q"t e ~ nach E~CLd iMJ.!:n'I ~~.JI~ geme[n.5.A: 
100 Verständnis fOLs t äru.e.b ruiliOlJ.ll~flI\I.lU~JYJIJl SI Il!l.von 
öffentlichen und nicht öffe'ltJ~~~lcI1Pn zu finden. 
Herr Fuchs präsentiert ,d.'ll!:res~e!l!wu.rJ .... ?_~.r.~.~.u~~~I.~l!f.~!tt 
Skizze vom 01.11.201], Da!gestellt sind 4 Einzelbaukörper, 
die durch die Fust)trllße, ",i{e p;;ile Hintere Präsensgasse, 
~owie weitere Z~suren voneLmfnaer getrennt sind! .. P'!e tr~n
nenden Elemente h~ben verschiedene Charaktere: Die 
Fuststraße Ist als sogenannter 'Kaltbereich' j11It..,glneLfttO
ckenverblQdll i!,g 101 1. und 2, Obergeschoss dargestell t, die 
restlichen Verbindungselemente zwischen den Baukörpern 
sind als Ladenstraße bzw. im Mall-Charakter als 'Warm be
rel t~' ilargestellt. Der Geb~udeschnitt zeigt ein Geschoß im 
BaseOlent, Erdgeschoss, 1. OG und 2. OG. Die Ladenstraße 
ist in den oberen Geschossen in Arkadenform mit lichthof 
ausgebÜdet. Mit dem Testentwurf wird der Nachweis er
bracht, dass die funktionalen Bezüge wie Blickbeziehun
gen, Sichtachsen, offene Strukturen, Erhalt des Grüns, Er
schließungsmöglichkeiten, entsprechend den Leitlinien 
eingehalten sind. 

2 jJfJ~ , 

7-· ...... · .. .. · .. .... 
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Innerhalb dieses Gebäudekomplexes wären ca. 28.000 m' 
Verkaufsflächen möglich, sofern alle 2. Obergeschosse in 
Form von Durchsteckern UJLd Warenh a4s flMch.en. genutzt 
werden könnten. (Dies wird jedoch von ECE selbst als prob
lematisch angesehen, da dadurch eine sehr starke Abhän
gigkeit von Mietern entstOnde. Unter realistischen Annah· 
men wären in dieser Kubatur ca. 25.000 m' Mietfiächen 
möglich, dies-eAt5j'lFäffie-ea. 21-:ee0-m'-Verkatlfs-tJrrd 
4,QOG-mLGastreRemlefläffien~!lr-fest~~tw~!f-g?h.!-jt!ft.1. 
efneF-Ges<:-hesshöhe-vorr-5-m-aH5-: /~ 

Von städtischer Seite wird die Einhaltung wichtiger Leitli· 
nien, insbesondere die Auflösung in Einzelbaukörper be· 
grUßt. (Nicht vereinbar mit den Leitlinien ist nach Auffa~l!!lg 
d~adUnsbesondere die Planung von 'Warmbereichen', 
die letztendlich eine klassische Mall darstellen. l ....... .. .. 

;Nach dieser Informatioii 'v'on ECE b'ringt Ciie s'tädÜsc'h'e Seite 
ihre Irritation zum Ausdruck, weil ECE ein nicht realis ierba· 
res Konzept vorgestellt hat. Die Stadt betont die Notwen· 
digkeit des Erhalts eines Karstadt-Standortsl .. . __ . .... -

gezogen: 
Der vorgelegte Entwurf stellt nach Au ffassung der Stadt ei
nen untauglichen Versuch da, ein Einkaufsquartier nach 
den vom Stadtrat beschlossenen Vorgaben der Leitlinien an 
der Ludwigsstraße zu realisieren .. Die Forderungen von ECE 

/ 

t/ 
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widersprechen zentralen Punkten der Leitlinien. Von städtl· 
scher Seite gibt es keine GrUnde, von den gutachterlich 
nachgewiesenen Obergrenzen einer möglichen Verkau fsHä
ehe von 28.000 m' abzurllcken. ECE Jr~&t .(l1Qll.d li (.h dl.c Lr!.k 
IInlcn vor (siehc Alllage). ,b_~1.de.~~ll. es. aus Sicht vpn ECE 
~ln'l_!lI1YI_~Lch\l.ngJ_ Anpa.~_\I_~ggebSn .mus_~, . .. 
·DerVerhandlungstag bleibt bis auf die Einigung zum Thema 
Wettbewerb ergebnislos. 

I. I Fazit: 

1.. Gute Ergebnisse und Festlegungen zum Wettbewerbs-
verfahren; . 

2. Keine Einigung zu den Kernfragen: Der aus dem vorge
steilten Konzept Immer noch klar ablesbare Mailcharak
ter und Ineue Forderun~en 

5 

11.2012, Rathaus Malnz, Raum 369 

Malnz, 16.11.2012 

61-Stadtplanungsamt 
.gez. GUntherlngenthron 

2 Anlogen 

) 

---
, ·-'Hall'lburg, 16.11.2012 

/ ECE 
gez. Arn. Nachtigahl 
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Anlage 2: DIvergenzlIste von ECE, HerrWllhelmus vom 16.11.2012 

Von: "Nachtigah!, 

G",n~'I : 16,11,201216:16 GMT 

An: Gllcnthcr Tngcnthroll 

Ce: Röttgers, Dr. 

nclrcff: AW: Proto~oll der Verhandlungen ECEI Stndt Mninz, 1. Verhnndlungstng J .11 .2012 

Sehr geehrter Herr Ingenthron, A~' 
nachfolgend wie besprochen unsere Divergenzenl Problempunkte mit den Leitlinien' '\ ',". '\ 
- ' 1 A Verkaufsfläche 25,000 - 28,000 qm bzw, 30,000 qm /', >.,,-

Statement ECE: 18,000 qm zusätzliche neue Verkaufsfläche sin9 erforderlich "-
und verträglich, " • 
dies kann im EH-Verträglichkeitsgutachlen geprüft werden, Dieibbreils beste-
hende Verkaufsfläche ist mit einer zukünftig ggl, '~' '~" ) 
höheren Flächenleistung /? ,,' 

1,11 Ausschluss von Mieternamen, Mietkonzepten (' '-~~) 

3,9/3,10 Keine üb erbauung Eppichmauergasse ,ulll! i=u) tstraße: 
3,11 Fuststraße und Eppichmauergasse uneing'eschr änkt' öffentliche Flächen; 
3,15 Öffentlicher Platz, an dem sich Jugendliche il'ufhalten können 
3,16 Zugang zu Geschäften nur im EG unß prinzipiel l Ober öffentliche Flächen 
3,18 wegfallende öffentliche Flächen sihd an"anderer Stelle gleichwertig zu er

"-.. ""' / / .... 
setzen ,,, "" / / 

321 Handelsschwerpunkt nur in Ost·WesFRichtung 

feld 

3,22 südliche Grenze des Ha~l:felsquailie'?s i'St die Eppichmauergasse 
3,23 Flächenbegrenzung Ga~tronbmie; -/ 

" / .. ~ " 
324 Ersatzwohnraum im~uartier . 
3,25 Priorität "urbane Misch'rlufzung", insbesondere Wohnen im hinteren Bau-

, / "" 
3,33 auch Richturi~ Q~lilienga~Se hat sich das Gebäude mit echten Fenstern 

zu öffnen, <, ! [ ',) 
Rückfragen gerne te~foniscti 
Ich wunsche~hnen efn S'chönes Wochenende I 

- '\ ". ' 
\ , /'-' 

Arne Nachtigahl . 
V 
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Stadtplanungsamt 
Anl)e MUlle, 

Postfach 3820 
55028 Malnz 
Zitadelle I Bau A I Zimmer 203 a 

~ 
..... 

"/ ....... 
" ;» ,- . . . « _ 1'\ ) I01nz, 22.11.2012 

A\)schlnss\)ericht LuclwigssuaßenForutn, Leitlinien - Empfchlungbl 
Aktenzeichen: (, I 2(, Alt B 2(,2 ~~ '-... '/ 

Sehr geehrter Her /"--~ ~ 
< ....... "':~) 

mit einem Exemplar des Abschlussbel'ichtes' L'\~\~gs'StraßenForum, Leitlinien - Empfehlungen 
möchte ich mich nochmals für Ihr damalig? t\1;g;Go~'om Februnr 2012 bedanken, uns mit Ihrem 
Büro bei der Erstellung des Leitbildes für}ti~fu(]\\~gsstraße tmd der damit einhergehenden Doku-

. d ]' .... f I '·"L' d ./ / ß I ' " .. rnentntton es nruzlpnttonsver n uens '" u wtgsstrn en "orum zu unterstutzen . 
.:' .~ .... , ....... ~ 

/', ....... :"'-. .... . 
Entsprechend der dalnalig) n 'Entsclleidpng der Lenkungsgruppe gegen eine Benuftmgung, wurde der 
J\bschlusshericht ZUIn Luch0'gs(t?:' ßeriForulnmit eigenem Personaleinsatz erstellt. 

/1 '.\// 
Dns !.udwigsstmßenP6fuln ist ~~lenvei1e nbgeschlossen. Der Ahschlussbericht mit den darin enthal
tenen Leitlinie.; uhd Empfe~lungen für die Entwicklung des Einkaufsstandortes J ,udwig~stmße wur
de mit übenvältige.\der rvlehrheit vom Stndtmt als GnlllcUnge für die weitere Projektentwicldung he· 

". '< r ./ • 

schlossen . . ::--.... '- \. 
<, \, -., ...... > 

Auf der IntC'r~e1seite www.lufo.mllin7..dc ist die umfangreiche DokUluentntioll des gcsatntcn Pllrti.zi
pntionsverf~ l~jens "I .. udwi"gsstmßcnForum" zur Verfügung gestellt. . 

Mit freundlichen Griißen 

'* J llgenthron 

Anlnge 

-~ ... , . 
. , 
! 
t/ ".. \ . ; ;J .;. ~ 

\ 
',6 

_ •• r. 

.• .• ,,0 " "1\ 
.,\,.\ . ')\\\'/ , 
\l ' \ , . .' ' 
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Guenther 
Ingenthron/Amt61/Malnz 

23.11.201215:23 

An 

Kopie 

ßlindkople 

Thema Onri·u:.rpitlilln 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Nachdem sich ECE, zumindest bei mir, nicht mehr zum prote;~~emeldet 
hat, gehe Ich davon aus, dass wir zukünftig getrennte Protokolle,schreiben. 
Es macht m. E. nach keinen Sinn, im Nachhinein zu einer~~ v . 
Verhandlungsrunde, sich über Grundsätzliches im PJotokoli zu streiten. Es 
reicht Ja auch, wenn wir von städtischer Seite eine ~pges,ti[n'mte 
Dokumentation der Verhandlungsrunden und -erge~ haben. 

Für die 3. Verhandlungsrunde darf Ich auf d{~~')min um 8 Uhr 30 bei 
Herrn OB Ebling hinweisen. ~ 2J 
Die Frage der Beauftragung eines eXt~rmmobilienexoerten steht noch 

/,~"., 

war ein~e;iss~,e-KzePtanz 

~~~v 
In der Anlage erhalten Sie<el~vorSChlag zur nächsten Tagesordnung ,,-'---sowie das stadtintern abgestimmt Protokoll. . 

~' 'V 
Gruß 

~" " 1ll1!!l " J- }-1. _ _ _ _ 

EQUJ_SO.ll .2012::Tagesordnutlg.pdf EQW_2012-1 \ -14.Protol(ol102.B,pdf 
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Einkaufsquartier Ludwigsstraße - EQLU 
Projekt 

Verhandlungstag 2 
Thema 

Rathaus, R 369 
Gesprächsort 

. 14.11.2012,14.00 '17.30" ß 
Datum ~~~ 

ECE [Wilhelmus, Nachtigahl, Fuchs, Dr. Röttgers], 0-Verhandlungsgruppe (E 
Stadt Millnz [OB Ebling, BG Sitte, BG Grosse, AL Ingenthron, Dr. DeutSch] '- D 
G esprächsteilll eh me r 

o I Ziel: Vertiefung der Ergebnisse 
..... " -,;\, .. -

1 

städtebauliche Grundform, Zeitachse, W~ttbewerbsverfah-
. r- "~,, I ren; Information aus rI.o.l' <::,bl In 0" rial' ArhcMc:ornnno ~n: 

Stadt 

A, '\ ..... ,,;' 

Genehmigung Pr<}tq,kollyo,m 

untesS"ch:tedllch) rb Orfassungen zu Gesprächsin
dl~heutige Sitzung kein abgestimmtes 

Protokoll vorgelegt w~den. Die unterschiedlichen Auffas-
. im Protokoll werden besprochen und 

gvereinbart. [2.1: Es bleibt beim 
'Plon) elfe',-2.2 Die unterschiedlichen Auffassungen 

Stadt stehen nebeneinander, damit der Dls
erkennbar bleibt] 

Herr Ingenthron wird, das auf Grundlage dieser Bespre· 
chung das aktualisierte Protokoll, an Herrn Nachtigahl zur 
Freigabe mallen. 

alle 

Von Ingenthron 
am 15.11.2012 
erledigt 
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2 Bericht aus der Sitzung der Arbeitsgruppe vom 14.11.2012 

2.1 Wettbewerbsverfahren 

Herr Ingenthron berichtet Ober die Ergebnisse des Arbeits· 
gespräch zwischen Architektenkammer RLP/ ECE/ Stadt 
Malnz vom 14.11.2012 und legt ein Protokoll als Tischvor· 
lage aus. Die wesentlichen Ergebnisse werden nach Aus· 
sprache in dieses Protokoll übernommen: 

Das Verfahren, wie von Stadt/Architektenkammervorge· 
steltt wird grundsätzlich von ECE akzeptiert. 

• 30 BOros (8 gesetzte BOros, von Stadt und ECE) 
• Ein von ECE vorgegebenes FunktIonskonzept ist eine 

der Rahmenbedingungen, die in Wettbewerb einge· 
steltt werden. 

• ECE trägt die Kosten derVorbereitung und DurchfUh· 
rung des Wettbewerbs (Eine Kostenobergrenze Ist 
von ECE noch zu ermitteln) 

• ECE tritt als Auslober auf, im Auslobungstext wird ,'-' 
auf die enge Abstimmung mit der Stadt Mainz hin- .' 
gewiesen. (( .-: 

• Die Interessen der Mainz sind im städtebaulich~n ._ -
Vertrag - bzw_ in einer anderen Vereinbar~ng"w. -
sichern: Beteiligung, Mitsprache bel d~~\V~]iI ~ef 
gesetzten Büros, Jurybesetzung, Umgallg mit(lem 'l. 

Preisträger // 0"~~ 
• 1-phaslges, anonymes RPW-:,erfahren " 
• vorhergehendes präqualifikati'6'n{,ferf~ren 
• BUrozusammenschlüsse '\to)-~1hitekten + Stadtpla-

. ,r.... ~ ,,~ 

ner+ Freiraumplaner . ~ -::::::_ '\ . 
• Kompetentes betr~en'des J,l orÖ '(ECE fragt bei 

Post&Welters, Falfin&'Sat tiersowie Frank & Feit die 
Honorare ab}. ",,~( --? ~ 

• 2 stufigeCwettbewerllsumgriff (städtebaulicher Be-
reic? uM Obji,ktplaii'ungsberelch). Hinsichtlich Kos-
tenob!ergrenz~n'ist evtl. der Umgriff der Freiraum-
plan'ung bzw. die Planungstiefe zu überprüfen. Die 
ire~Qmplai1ung sollte nur in unmittelbarer Umge-

~ -b!!.!'g d~r Objektplanung detailliert geplant werden-
' 1. Prioi ität, derweitere Raum wäre 2. Priorität. 

,. ' ... 
-Weiter Umgriff ~ Ideen bereich 

) Enger Umgriff ~ Realisierungsbereich, Plan s. Anlage 
• kompakte Besetzung Preisgericht: ca. 13 Personen: 

7 Fach- und 6 Sachpreisrichter (halb Stadt/halb ECE) 
• Öffentlich Ausstellung der Arbeiten nach Wettbe-

werbsende, z. Bsp. im Zentrum Baukultur. 

Ingenthron 

~ 

(F~ 
'H ' -, 5) 
~(91PS 

) 

Herr Fuchs 

~ 
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2.2 I Ergebnisse der Diskussion der Leitlinien und Empfehlungen 

Von ECE wird speziell nach Inhalten der Leitlinien zum The· 
ma Einzelhandel sowie nach Leitlinie 3.16: Offene Struktu· 
ren, nachgefragt. ECE legt dar, dass es schwierig sein wird, 
Konzepte zu erarbeiten, die allen Leitlinien gerecht werden, 
insbesondere im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und den 
langfristigen erfolgrei ehen Betrieb. 
FOr ECE mUsste in Mainz ein Mittelweg gefunden werden. 
Das Beispiel "Entre Deux"; Maastricht, wäre eine Grundla· 
ge, die sich ECE prinzipiell in abgewandelter Form, städte· 
baulich sowie betriebswirtschaftlich, vorstellen könnte. 
Offene Strukturen ohne Warmbereich wären It. ECE proble· 
matisch FOr die Funktionalität der Einzelhandelsflächen. 

3 I Vorhaben, EInkaufsquartier 

3.1 I Diskussion der städtebaulichen Grundform, 3 Baukörper, 
Ergebnisse vom 1.11.2012, auf Basis eines von ECE 
legten Testentwurfes. 

der 
,m ·01.11.20~ :2(Dafgeslent sind 4 Einzelbaukörper, 
1 die Fust~raße~~ine lieu e Hintere Präsensgasse, 
,itere J~suren vonei§a1lder getrennt sin~t~Le)!~~·. 
Elemente~aben"verschiedene Charaktere: Die 

FIl<t<t,eßp l~t als sog~nannter 'Kaltbereich' mit einer Brü· 
,a&ng im 1. und 2. Obergeschoss dargestellt, 
V~rblndungselemente zwischen den Baukörpern 

bzw. Im Mall·Charakter als 'Warmbe· 
. Der Gebäudeschnitt zeigt ein Geschoß im 

oss, 1. OG und 2. OG. Die Ladenstraße 
oberen Geschossen in Arkadenform mit lichthof 

ausgebildet. Mit dem Testentwurf wird der Nachweis er· 
bracht, dass die funktionalen Bezüge wie Blickbeziehun· 
gen, Sichtachsen, offene Strukturen, Erhalt des Grüns, Er· 
schließungsmöglichkeiten, entsprechend den Leitlinien 
eingehalten sind. 

I .. Q;\f\~\!~lYLe!lye.!~r~eJt!!r}~~Q10_O$Y~\~Ii1}AJl\tQ.l!L2_0H·H:!.4....pr9to~QJI9~_O!.d9~ ___ . __ _ . ____ _ ... 1 ~0!l l 
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Innerhalb dieses Gebäudekomplexes wären ca. 28.000 m' 
Verkaufsflächen möglich, sofern ane 2. Obergeschosse in 
Form von Durchsteckern und Warenhausflächen genutzt 
werden könnten. IDles wird jedoch von ECE selbst als prob· 
lematisch angesehen, da dadurch eine sehr starke Abhän
gigkeit von Mietern entstünde. Unter realistischen Annah
men wären in dieser Kubatur ca. 25.000 m' Mietflächen 
möglichJ p.e! J !,~\ep .t~Y!f.ge-'1.t .v!l~. e.i ~ ~ ~ <! ~~c.l!<!s.s~ji~!, .v.oP_ 
5 maus. 

Von städtischer Seite wird die Einhaltung wichtiger Leitli
nien, insbesondere die Auflösung in Einzelbaukörper be
grüßt. (Nicht vereinbar mit den Leitlin ien ist nach Auffassung 
der Stadt insbesondere die Planung von 'Warmbereichen', 
die letztendlich eine klassische Mall darstellen.!I ........ _ 

IECE teilt mit, dass die vorgelegte Planung jedoch nur ohne 
das Haus Karstadt funktionieren würde; das 'Problem' Kar-
stadt wäre somit nicht gelöstl. _. _. _ • • _ ............. _ 
INach dieser Information von ECE bringt die städtische Seite, 
Ihre Irritation zum Ausdruck, weil ECE ein nicht realisierb~.1 
res Konzept vorgestellt hat. Die Stadt betont die NotWen'
digkelt des Erhalts eines Karstadt·Standort~ .•. _ 

Dervorgelegte Entwurf stellt nach Auffassung der Stadt ei
nen untauglichen Versuch da, ein Einkaufsquartier nach 
den vom Stadtrat beschlossenen Vorgaben der Leitlinien an 

I .Q;'-A~\I~1}T_e~t~eJ'!.r1!elt~u!g~I:Q~D_O_K~M~~Ty!~I)~Q.L~_2.9H:1l·1A_ef.91..0~C!.1t9~_B :.d.9~ ___ __ _ . 



der Ludwlgsstraße zu realisieren .. Die Forderungen von ECE 
widersprechen zentralen Punkten der Leitlinien. Von städti· 
scher Seite gibt es keine GrUnde, von den gutachterlich 
nachgewiesenen Obergrenzen einer möglichen Verkaufsflä· 
ehe von 28.000 m' abzurOcken. ECE trägt mOndlIch die Lelt· 
linien vor (siehe Anlage), bei denen es aus Sicht von ECE 
eine Abweichung/ Anpassung geben muss. 
DerVerhandlungstag bleibt bis auf die Einigung zum Thema 
Wettbewerb ergebnislos. 

4 I Fazit: 

5 

1. Gute Ergebnisse und Festlegungen zum Wettbewerbs
verfahren; 

2. Keine Einigung zu den Kernfragen: Der aus dem vorge
stellten Konzept Immer noch klar ablesbare MalIcharak
ter und Ineue Forderungen 

30.11.2012, Rathaus Malnz, Raum 369 

Malnz,16.11.2012 

61-Stadtplanungsamt 
gez. GOnther Ingenthron 

((:J) 
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Anlage 1: Geltungsbereich Wettbewerb 

, 
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Anlage 2: DIvergenzlIste von ECE, Herr Wilheimus vom 16.11.2012 

Von: "Nachtigah1, 

Gesendet: 16.11.201216:16 GMT 

Au: GUl!llthcr Ingcillhron 

Ce: Röltgcr.>, De. "Wilhclmus, 

ßelreff: A\V: Protokoll der verh~lldlllllgCIl. ECEI Stadt Mainz, 1. Verhandlullgstag J.l1.2012 ~ 

Sehr geehrter Herr In gen thron, <::-:.. 
nachfolgend wie besprochen unsere Divergenzen/ Problempunkte mit den Leitlinien; 

- 1.4 Verkaufsfläche 25.000 - 28.000 qm bzw. 30.000 qm /.:~~<::'0 
Statement ECE: 18.000 qm zusätzliche neue Verkaufsfläche sind'i"1forc;!erlich 
und verträglich, \ " ) i 
dies kann im EH-Verträglichkeitsgutachten geprüft werden:Uie ber':geste-
hende Verkaufsfläche ist mit einer zukOnftig ggf. ~ ..... " " 
höheren Flächenleistung ---.:,V 

1.11 Ausschluss von Mieternamen, Mietkonzepten "" '-:,..). 

. /-.~- ' . 3.9/3.10 Keine Überbauung Eppichmauergasse~na:~tstraße ; 
3.11 Fuststraße und Eppichmauergasse unel~gesChrän~t b ffentliche Flächen; 
3.15 Öffentlicher Platz, an dem sich Juge.fclliCh~auftc1i1terr können 
3.16 Zugang zu Geschäften nur im EG "uhd PrinZipiell Ober öffentliche Flächen . 

- 3.18 wegfallende öffentliche Flächen Sina "ai\ anClerer Stelle gleichwertig zu er-
setzen _ ~'\. ',~'l" 
- 3.21 Handelsschwerpunkt nur'iQ. Ost-West-Richtung 

3.22 südliche Grenze des HandelSqliäYtiefs ist die Eppichmauergasse 
3.23 Flächenbegrenzung'GaströnO"inle; . 

'-.. " f /., '<. 3.24 Ersatzwohnrau!JVim'Quartier') 
3.25 Priorität "urbane 'Mischiiutf ung", insbesondere Wohnen im hinteren Bau-

feld 3.33 auch RiCh~U~~iIl~!lie~SSe hat sich das Gebä'ude mit echten Fenstern 

zu öffnen. ~ ~ 

ROckfragen '1lerne tel ft';;;;Ch. 
Ich wünsclie ' Ihnen eifl"Schönes Wochenende! \ \'i' . ./ 
Arne Nachti9~~ 
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Aktz.: 61 26 Alt B 262 

TAGESORDNUNG 03 

Einkaufsquartier Ludwigsstraße - EQLU 
Projekt 

Verhandlungstag 3 A 

Thema 

<f~ 
30-:h f::i012i\9.00 Uhr Rathaus, R 369 

Daturii 5~ 

ECE [Wilhelmus, Nachtigahl, Fuchs, Dr. Röttgers], /:tC. '> ~~ 
\\~ 

Stadt Mainz [OB Ebling, BG Sitte, BG Grosse, AL<!Dgerithroh; Dr. Deutsch] 

Gesprächsort 

Verhandlungsgruppe 

G"p,"h<t,n"hm" ~ ~-

«~A 
TOP Tagesordnung / Gesprächsergebnisse zuständig 

o 

1 

2 

1.1 

1.2 

3 

3.1 

E(geb.nrsse vom14.11.2012, Beratung städ-

Protokoll vom 14.11.2012 

EInkaufsquartier, Knackpunkte 

Diskussion der Divergenzliste von ECE 

Diskussion der städtebaulichen Grundform, 3 Baukörper, Ergeb
nisse vom 14.11.2012, auf Basis eines von ECE dazu vorgeleg
ten Testentwurfes. 

GrundstUcke und Nachbarschaft 

Grundstücksfragen : 

Q;\'\~rrG I \'rcst ... crl l!xitllng\ pe !\ DOK L !;>'I E.I~T\A' .\ \EQLl:..)Q. l l.2rl12.,.. T 'g~SOfd,lUng.doc 



3.2 Umgang mit Nachbarschaft 

.) 

'> " 

I 4 Sonstiges , ((' 0"> 
5 

' .. . .:::J 
NächsterTermin /? ~ 

.\'-../ :J) 
Mainz, 23.11 .2012 ~ 
61-Stadtplanungsamt ~~ 

Q:\A.\f!'G I \ Tc-xtwCll bciwnll\f1C:2\DOK ll ~ Ir:NT\Al.1 \r:QlV.....3'). II . :!l) 12 .• :1''J~sol'\lnu ng,olllc 2 
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G1& - A2C~/X 

M@!Blßß~Ihl® ~~@Ifil1l~Q)Ii'@rMlÜ@'ß DIiil ü@-
:3Sc V®Ii'!lilalf(j](Q'IOMn'il!Bl~rrMIiil@~@ lMI~üll'il~ Wlllil'il ~@c '11 'lIc'11 ~ 

!. Gegen EeE durchgesetzte 

. Verhandlungsergebnisse der Stadt Mainz 

1.1/ Architektenwettbewerb nach VOF und RPW wird dUrChgefJh~ie 4.4) 

IECC[E , 
\ 

" // .... ~,. 
ECE finanziert und organisiert den Wettbewerb. Bai;i is des Wettbe werbs ist das 

Funktionskonzept der ECE. ( ( ~'0 
<~~ 

( if)~ 
( 2. Maximale Verl<aufsfläche 28.000 m2 auf derh Areal bis Eppichmauergasse/ 

Weißlilienstraße entsprechend BUIWien-G\sa:G~achten (Leitlinie 1.4) '." :::..>. 
2 .000 m2 unter ECE-Forderungl ) ~ . 

~ I(arstadt-Warenhaus ~~~ ~~?~Ö9IiChst am Standort Gutenbergplatz 

unter Nutzung von größeren Flächenanteilen im Basement und im 2. OG 
/ ~ ,;I\', .. ", 

(Leitlinie 1.7) ~ ~ . 

, / ~<~~ . 
'4. Ein Le~e~~mi1tel~rkt wird zwingend integriert (Leitlinie 1.8) 

~,'\.S-7 . 
J In der;rG des Stadtquartiers werden max. 400 Stellplätze nachgewiesen 

\ \ 

(Leitli nien 2.4) 

vJ 

7. 

Fachgutachten Verkehr wird erstellt und von ECE finanziert (Leitlinie 2.17) 

Überbaubare Fläche bis zur Pavillonvorderkante mit Traufhöhe 12,50 m 

(Leitlinie 3.1), (Leitlinie 3.5) bzw. 18,00 m in zurückversetzter Bauflucht (Leitlinie 

3.6) -7 ebenso eingehalten werden Leitlinien 3.7/3.8 

Seite 1 /" j 
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lD 'W®rrlhl~Ifil@~OI!1lli'il!BJ~[JI!1IIl'il@]® M~üll'il{z ~rtiYil ~@D 1111 D 'lI ~ 

\aI Keine Behinderung der Blickbeziehung zum Dom in der Eppichmauergasse 

(Leitlinie 3.9) 

[E(C~.; 

( 9. Fuststraße, Bischofsplatz und Eppichmauergasse bleiben öffentliche Flächen 

("""" 3.11). D'. F~I,I"ß •• ,h" ",I.,· ""' ~ ~ 

ig( Fuststraße wird attraktive Fußgängerzone mit begleitendeh "-'l:1d€nnutzungen 

(L.,U," 3.13) ~'-::!)' 

W. Baublock Pax Bank und PolizeiinspektiOn 'se,~ Bestandteil des " . . ~ 
Einkaufsquartiers (Leitlinie 3.22) ~ . 

• / E",I,wohm"m 1"""h"b.~I"'eo PI,""""""",,, b'w. " ,,, 
Umgebung (Radius 500-m)~Lei~;;{e 3.24) 

,~/) ....... " "-./ 

\0 Gestaltung de{ EinkaufsqGartiers mit hoher Nutzungsflexibilität (Leitlinie 3.26) 
v~ '-/ 

14'. Baum~ih~ an 'der Ludwigstraße werden erhalten (Leitlinie 3.29) 

(\~'V \'\5/, 
1.51 Übrig, r Baumbestand wird erhalten (Leitlinie 3.30) 

~.a/ "Mainztypische" Architektur, kein Monolith, sondern verbundenes 

Geschäftshausquartier wird durch Architektenwettbewerb sichergestellt 

(Leitlinie 3.31) 

~ Architektonische Gliederung in kleinere Module wird gewährleistet. Nicht ein 

Gebäude, sondern Ansammlung von Geschäftshäusern (Leitlinie 3.32) 

Seite 2 
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1B( Echte Schaufenster, wo sich Kundenströme bewegen. Auch im vorderen 

Bereich der Weißliliengasse/Ludwigstraße (Leitlinie 3.33) 

1 Y Dachform als "fünfte Fassade" wird im Rahmen des Wettbewerb)! gestaltet 

(Leitlinie 3.34) . \~ 

V. Fassadeneinbindung in die Umgebung (Leitlinie 3.35) ':;.~~> 

Zt! Zurückhaltende Werbeanlagen (Leitlinie 3 . 3~) /~. ~ j) 
f\...~V 

~';J) 
~ Höchste ökologische Standards beid~r .Ge~äudeplanung (Leitlinie 3.38) 

~~-
V. Dachflächen zur GeWinnUng~natiV'eY Energie ... (soweit möglich!), (Leitlinie 

"'< • . , ",,/ 

3.40) ~v «/) ')) 
V. Fuststraße ist ~st~ltit'isch aufzuwerten (Leitlinie 3.42) <- .... "\ ,,/ 
J /n ~ 
25. Wettbew~\ 9svelfahren zur Umsetzung der Leitlinien (Leitlinie 4.1) 

. . \S---;''0 
~ Einve{gehmliche Auslobung und Jury-Besetzung (Leitlinie 4.2) 

../ 
27. Mitglieder des Gestaltungsbeirats sind mit hinreichendem Gewicht vertreten 

(Leitlinie 4.3) 

28: Baurecht erst, wenn Einigkeit über Auswirkungen des Projektes (Leitlinie 4.5) 

~. 

29. Baurecht erst rechtswirksam abgeschlossen, wenn Ergebnisse des 

Wettbewerbs vorliegen (Leitlinie 4.6) 

Seite 3 
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'3ü. Städtebaulicher Vertrag wird geschlossen (Leitlinie 4.7) 

W. Keine Videoüberwachung auf öffentlichen Flächen (Leitlinie 4.10) 

W F ·· h ru zeitiges Grab ungskonze t (L . P eltlinie4.12) ~ 

~ ~(fJ 
~~ 

~ . 
~ 
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11. Zu modifizierende leitlinien (Stadtratbeschluss 

erforderlich) 

L{eitlinie 1.10 /,& 
Dopplungen und Verlagerungen etablierter Angebotsfarmen (??) sollen w~itgeh}nä 

, ~ .... /, '\ 
vermieden werden. ((-> ~ ,/ 

,./ \U 
Leitlinie 1.11 C'~:- / 
Auf Ansiedlung schon vorhandener Elektrofachmärkte 6der ~ekle'idungshäuser sollte 

mbglichst verzichtet werden. '§: c--:) 
U ~..::_ > 

Leitlinie 3.10 .. /~~ .. 
Letzter Satz entfällt: "Uberbauung Fuststraße ausgeschlossen." Stattdessen: . .. "filigrane 

Überbauung im 1. OG und 2.0~.''' . ~'Y 

vteitlinie 3.11 // ~>~ 
Fuststraße ein~e~Rr.äJ:i'kt .öffehWch 

(V ~.' 
. leitlinie 3.15 '~ ~ 
V "Öffentlich~n Platz Schaffen, auch fCir Jugendliche" -7 entfällt 

\ \) .' .> 
Stattdessen\ sfschofsplatz" ? 

\) / ' 
~itlinie 3.16 l!ca,!"/Ji't,t1' .' 

Der Zugang zu Geschäften im EG soll' möglichst Über öffentliche Flächen erfolgen. 

? 
Leitlinie 3.18 -7 entfällt 

Oder "wegfallende öffentliche Flächen sind zum Verl(ehrswert an den Investor zu 

veräußern". 

Leitlinie 3.21 

"Handelsausrichtung an der Ludwigstraße in Richtung Eppichmauergasse" (ff." ~( 

A'{, ~! 
Seite 5 f / {df 
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Leitlinie 3.23 '( A .!( 
j, '" Ce, . 

Keine Reglementierung der Gastronomieflächen. {"/'" 
()}nj .. ' ,. " "6/ 

u!eitlinie 3.24 ß 
Ersatzwohnraum kann auch im näheren Umfeld geschaffen werden. ;:: ~ 

~ . ~' 
Leitlinie 3.25 0 '\> 
Wohnungen können im hinteren Baufeld geschaffen werden, so~auliche Dichte dies 

zulässt. ~ ~) 

~~. 
~~ 

Hamburg, 27.11 .12 

WH/Ku 

w 
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ACKERS PAR.TIIER STAoTEBAU. Adolhtraße 15 .38102 Braunschwelg 

Herrn Günther Ingenthron 

Stadtverwaltung Mainz - Amt 61 

Postfach 3820 

55028 Mainz 

27.11.2012 

._, ___ <"".e.," ,-· '1 
lh~/I IJ 'j. "n.. 7\1\1. , 

. .,. ~",~. \ 
;.., • .;J.. "r.«.v. ~.I':< -GI" " -4'. JiY ~ .!!!. J/. &t, 

I. fuc.JL,,,-oA .l4'''",-

~ 
->~ 
~ 

Sehr geehrter Herr Ingenthron, <'--@-")\ 

~~\111 
l L7JL;;J 

ACKERS 
PARTNER 
STÄDTEBAU 

"" /"-1) 
Ihr Schreiben und Bericht freuen mich sehr - lIncl..~~S'Mal~~u hören, dass Sie die wohl schwierigste 

Klippe gemeistert haben. Ich hatte mir erst le!z~e~dch~.,vorgenommen, mich bei Ihnen über den 

Stand der Entwicklung ZU informieren. Sie sind Mir z;;-Vor gekommen: Haben Sie herzlichen Dank. 
"v~ "'-

K·· I' I h dl S d 0 b " k <:"- " " / 1 '/ . h U .. b A h d ht urz IC 1 at uns e ta t sna ruc J!!!l ,unser.e p anensc e nterstutzung ge eten. uc ort ge 

es um die.lntegration eines Einka~fsienti~in);n der Johannisstraße (!), das sich über zwei 

" Blockbereiche erstrecken soll /nde benß lls eine Straße vereinnahmen möchte. Die Probleme ähneln 
F."// .. - <. 

sich. Hier versuchen wir;1llis'cler(Mofphologie der Stadt Kriterien abzuleiten, die jedoch kaum ein 
'" V.I 

solches Vorhaben ,;rll)ögl~h!!n Würden. Ihr Bericht gibt uns da weitere Anregungen, nicht zuletzt zu 

dem sorgfältigen öffentliche ll'Planungsprozess. (',j L _ v 

Ich wünsche Ihnen und de'r Stadt Mainz in der weiteren Umsetzung viel Erfolg und bin gespannt auf 

die nächsten Ergebri~e. . 
\.;1> .. ? 

Mit den bes'te~ Grüßen aus Braunschweig, v 
bitte auch an Frau Grosse 

~~ 
Sitz der Partner· 
sc ha f tsg csel1scha f t 
ist Braun5chweig, 
eingetragen beim . MI' t,. I Amtsgericht 2. <-.(1 . '1« .1\ /L r annover PR 200340. 
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Stadtverwaltung Mainz I Dezernat IV I Postfach 3620 155026 Mainz 

61 - Stadtplanungsam 
Herrn Amtsleiter 
Günther lngenthron 

'. Sta~i t~;;I:;';:aii ,'!i;";- 'r\:t: I'iiii' 
61 - Slarlipl::1,'(UllgSGint 

Eingang: 03. lk~. 2012 ~ 
.... -.... .. _[ -... , ... ............. .. 1'" '- '" 
Anh' . f):J7. . l . ( ~. ,fd.;\ ~M'!j . Fi 

'AIJl,'rO "T .. r .. ·· /'(:: ' {"~ " 
l"iiG:-To "l--;;T~ ~T::'] ;-; ' i 'iiJ" ' i,' '_ ..... _ .. J~ . ....... _/ .. r . [ L.

t 
... J. 1, 

so: J 0 J . I :" 1 :1 J 1 I" ,\ I' I " J u li 
'--- , --....... . ~ • • • •• •• ~ •• ~' " _. ~ • • r . _ . 

Landeshauptstadt 
Mainz 

Dezernat fUr Soziales, Kinder. 
Jugend, Schule und Gesundheit 

Postfach 3620 155026 Mainz 
Stadthaus, Kfeyßig·flUgeIIS. OG 
Kaiserstraße 3-5 

r (C'" 
Einkal1fszentrnm Ll1dwigsstraße· Zuarbeit zum städtebaulichell~eitrag bzw. zum Projekt 

hier: Ihr Schreiben vom 07.11.2012 .-1.3~. R50 0;;:)}-v 
~C" 

Sehr geehrter Herr Ingentluon, 0 ~ 
mit oben genannter Mail hatten Sie uns gebeten, T~,fsteine fUr den städtebaulichen Vertrag b7.w. 
zum Projekt "Einkaufszentrum Ludwigsstraß~'~e}-P(oj~ktentwickiers HeE zu liefern. 

D· B' k . f - d B /)I'~I~D'-'>' 1\1 ' r. I d I D S I 'b leset IttC onunen \Vlt ur en erelC l ,~ es ezernates lln 1'0 gen cn gerne nae 1. as c ltel en 
senden wir im Dateiformat parallcl~a~c1(,,(n F;a~ An~e Müller (Amt 61) zur direkten Vel'wendungbei 
der Erstellung des städtebauliclfefiv~~g{.-:' 

~', '-7 n ~ . 
1) Ergebnisse der.~IGiid,e(- Ul~ Jl~el1dbeteiligUng zur Umgestaltung der Ludwigstraße" 

Im Rahmen des P)~illtl1g~.rfaluens zum Einlmufszentmm hat eine Kinder-und Jugendbeteiligung zur 
Umgestaltung der LI~~v[gsstraße stattgefunden. Gemeinsam mit Frau Beigeordneter Grosse hatten wir 
den beteiligten Kind~h und Jugendlichen 7.ugesichert, dass illre Wünsche und Bedenken analog der 
Envaehsenenbeteiligung BClücksichtigung finden. Das Ergebnisprotokolllegen wir als Anlage diesem 
Schreiben nochmals bei. 

Aus der von deI: Stadt Mainz durchgeführten Kinder- und Jugendbeteiligung sollen aus unserer Sicht 
deswegen vertraglich folgende Beteiligungsergebnisse festgehalten werden: 

"Das Einkaufszentrum soll für junge Menschen frei zugängliche für sie gestaltete Räume zum 
Aufhalten bieten. Neben einem breitgef.'icllerten, jugendgemäßen Waren· und Restaurantangebot 
finden Bewegungs. und Spielbereiche sowie Il-Iöglichkeiten zum kreati\'en Gestalten Berücksichtigung." 

'ti :~ . d. II U./I. (k 11d{7.~' 
1 I .. cl. I-Iamlnl<te, 

. " \ r. / ~ II.: .... . ... .... . 

6f:2 
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2) StandortsichenJ1lg für eine fiinfgruppige Kindertagesstätte 

im Rahmen des städtebaulichen Vertrages soll die Stadt sich die Option offen. halten, in den gepInnten 
Komplex des Einkaufszentrums eine fünfgmppige Kindertagesstätte für clie Altstadt zu i·ntegrieren . 
Dabei ist es für uns denkbar, das notwendige Außengclände auf dem Dach des EinlmufszentJ:ums zu 
realisieren; hierzu gibt es in anderen Kommunen schon entsprechende Beispiele. 

für die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte werden ca. 720 qm und zusätzlicl~ fli'< die Außen fläche ca. 
750 qm benötigt. ~ 

~~ ~~ 
Kurt l\'Ierkator 
Beigeordneter 

j) 
CS~' --~ 

<.,.'\: <---::; 

~~ 4~ 
~~ 

~~ A~ __ 

"~/ 

~ 



Datum: 

Protokoll 

Kinder- und Jugendbeteiligung 
zur Umgestaltung der Ludwlgstraße 

Veranstaltung Im Haus der Jugend Mainz, 
Mittemachtsgasse 8,55116 Malnz 

24.01.2012,17:00 bis 17:45 Uhr 

Teilnahme: 21 Kinder und Jugendliche (Besucherinnen und Besucher des'Haus der 
• ' <f Jugend, eine Gruppe von Breakdancern (betreut von Frau .Becker/ 

Streetwork), Frau Grosse (Baudezernentin), Herr Merkatb'(O~~d- und 
Sozialdezernent), Herr Ingenthron (Leiter des StadtplanCtngsam't~s), 
Vertreterinnen und Vertreter der StadtverwaltungMainf~nCi:d er 
Stadtratsfraktionen, Vertreterinnen und Vertreter vbn Kal}tadt und der 
Bürgerinitiative <\ ~ /',,, 

Begrüßung und Einführung: /""-~~ 
Frau Grosse und Herr Merkator begrüßen dLe an~~sengen Kinder, Jugendlichen und 
Erwachsenen und stellen das Anliegen der S~dt Mainz zur Durchführung einer Kinder-

' { ~'''Ü und Jugendbeteiligung/Ludwigstraße<.,vo . Herr Merkator betont die Bedeutung von 
Jugendbeteilung und sichert zu, dass aii{~üns~he der Kinder und Jugendlichen ernst 
genommen, festgehalten, und auf der HÖ'tne'{age Ludwigstraßen Forum dokumentiert 
werden. Was jedoch von den/ WünsChe';, emd Anregungen der Kinder und Jugendlichen 
realisierbar ist, kann zum jetzigei Z) itpunkt noch nicht beantwortet werden. 
Er verweist auf die MöglichReif( sicb auch auf der Internetplattform - www.jugend-in
mainz,de - bis Ende,nä (Q..st~r~fc1ie einbringen zu können. Ebenfalls können Wünsche 
und Kritik im Anschlu~5'an ,die Veranstaltung auf Kärtchen bzw. an der Pinnwand 

I' " festgehalten werden. v 
'~;~ 

Im Anschluss stellt Herr Ingenthron eine Zusammenfassung der bisherigen 
PlanungsJb'tl~un'ge n zur Ludwigstraße vor. Dabei werden historische Aspekte und 
bauliche Mögfi~hkeiten des Stadtgebietes dargestellt. Weiterhin geht Herr Ingenthron auf . \ 

die Planung des Investors ein und erläutert das Ziel, gemeinsam mit allen Beteiligten 
eine einvernehmliche Lösung für den künftigen Gebäudekomplex an der Ludwigstraße zu 
finden. 

Wünsche und Anregungen der Mainzer Kinder und Jugendlichen: 

Nach dem Vortrag fordert Herr Merkator die Kinder und Jugendlichen auf, Fragen zu 
stellen und ihre Vorstellungen zu einem Einkaufszentrum in der Ludwigstraße 
mitzuteilen. 
Die Anregungen und Wünsche der Kinder und Jugendlichen werden im Folgenden ohne 
Wertung aufgelistet. Häufiger genante Wünsche werden nur einmal aufgelistet. 

o das Einkaufszentrum (EZ) muss Werbung machen 



• es soll bunt sein 
• es soll eine große Haupthalle haben, die Geschäfte sollen seitlich angebracht sein 
• es soll Geschäfte für Mädchen und Jungs geben 
o es soll viele Restaurants mit Speisen aus verschiedenen Ländern geben 
o es soll hoch sein 
• es soll mit vielen Pflanzen und Palmen bewachsen sein 
• es soll viele Läden haben 
• es soll nicht größer als die Römerpassage sein 
• je größer - desto besser 
• es soll mittelgroß und bunt sein 
• der Boden soll z_B. aus Marmor sein (gut als Tanzboden für Breaker) /) 
• es soll eine Musikanlage geben (für Breaker) ,~ <. 

/ "- '-
• es soll ein Einkaufszentrum für alle sein (Erwachsene, ältere Menschen: nicht nur für 

Jugendliche) , (' , ..,y~ ,~ 
• es soll ein Kentucky Fried Chicken geben (7x auf Kärtchen verm~kt) 'V 
• es soll so sein - wie der Media Markt Wiesbaden ((-::7 A~ 
• es soll so sein - wie das Main-Taunus·Zentrum " ) I 

o die Römerpassage in Mainz ist nichtansprechend, nur zum'Durchlaufen geeignet 
• Einkaufszentrum am Wiesbadener Hauptbahnho(!st gut:O~ schön; es ist 

erlebnisreich, da rund gestaltet (man sieht nicht gleich.alte Geschäfte, wenn man das 
Einkaufszentrum betritt) r:-- ;;,,,, ...:/ 

• das Einkaufszentrum in Frankfurt ist toll, da ~s auch für Jugendliche ein Erlebnis ist 
• es soll günstige Angebote geben (die Juge'rt-dll2he sich leisten können) 
• viel für wenig Geld \. v/ ,,"-
o es soll Flächen für Graffiti geber(, "" \,,// , 
o es soll ein Platz zum Chillen;geben ,ei il'-Treffpunkt für Jugendliche, wo sie auch 

erwünscht sind /> ,,'-;' .) 
• in der Mitte soll eine Wiese 'sein . 
o Folgende Geschäfte"~'nd An'ge50te werden gewünscht: Penny, Hollister, T K Maxx, 

Donutladen, Prim~rk; Vladdu Footwear, Snipes, Tanz-Shop, Film- und Gamesladen, 
Kino, Soccerw6r;ld, Fitn~s für ,12 bis 18 Jährige, kleine Disco (für 13 bis 16 Jährige), 
Musikstudio,oh den Jugendliche ihre Musik aufnehmen können), Bungee Jumping 

--- r .;' 
" I, 

Im Folgenden werde~ die Ergänzungen der Kinder· und Jugendbeteiligung aus den 
Kinder-, Jug'ehd'o1Jll d Kulturzentren, die in der Woche vom 30.01. bis 03,02.2012 
durchgeführt'0urde, wiedergegeben. 

Laubenhejmer und Weisel1auer Kinder ,und Jugendliche: 
o Kostenlose Angebote wie: Bastelecke, Kicker, Billard, Dart, Fernsehraum mit Dolby 

7.1, Fühlstation, Rate· und Wissensecke mit Preise, Modelleisenbahn, Carrerabahn, 
Musikraum zum Hören und Musik machen, Spiegellabyrinth, Konsolenspiele 

o Andere Wünsche: Offener Raum zur freien Verfügung und Nutzung, Chili-Ecke, 
Grafitti·Wand, Bildergallerie, Glaskuppel, Mordzelle, in der man sich für 1/4 Dollar 
töten lassen kann, wie in Futurama, Lümmelbalken, Ein Kinderparadies für Eltern, die 
ihre Kinder für die Dauer des Einkaufs abgeben wollen, Pflanzen, Bücherei, Paintball
Halle, stehende Wellen zum Wellenreiten, Kletterwand 



• Geschäfte: Spielothek, Snipes, Getränkeladen, Sportladen, Elektrogeschäft, Apple
Store, Einen Laden, der Waren hat, die nichts kosten 

• Stimmen zu den Leitlinien: 1. Blick auf den Dom erhalten ja: 50% / nein: 50%, 
2. Größe, Höhe und Gestaltung an die Umgebung anpassen: ja: 50% / nein: 50%, 
3. Neue Gebäude bis zur Außenkante der Pavillons an die Ludwigstraße heranrücken: 
egal: 100%, 4. Fuststraße und Eppichmauergase nicht überbauen, für Fußgänger und 
Fahrradfahrer offen lassen, egal: 100%, 5. Bäume in der Ludwigstraße erhalten: ja: 
60% / nein: 40%, 6. Viele Eingänge von Außen in die Geschäfte und in das 
Einkaufszentrum: ja: 90% / nein: 10%, 7. Für alle Menschen nutzbar: ja: 75% / nein: 
25%,8. Bestehende Geschäfte erhalten: ja: 75% (aber nur KlamoUenläden, 
Dönerläden und McDonald's)/ nein: 25% /.,< 

o Was sollte das ECE beinhalten?: Schwimmbad, Klamottenläden, seh~~ 
Schuhläden, sehr viele Kosmetikläden, einen großen CD-Laden, Prl in'a rke: 
Sportladen, Media Markt, Shisha-Bar, Disco, Dönerladen, H&~~~e;A)&C, Zara, 
China-lmbiss,lnternetcafe mit Apple-Computern, SUbwa}'\ . f) 

o Sonstige Meinungen der Besucherinnen: Das EinkaufSz~nfrum ist unnötig, 
Geldverschwendung, wir haben in Mainz schon .<fles: Es)~11 ein Einkaufszentrum 

,-...~ ~ J . 
werden, in dem man sich auch in Gruppen aufhalten kann, ohne dass man 
rausgeschmissen wird. Ein Einkaufszentr\Jm .o~ectfrity . 

Bretzenheimer Kinder und Jugendliche: /> ~~ . . 
o Außenwand: knallgrün bzw. bunt, Sfunrl'en 'in-der Mitte, Jugendraum/neues 

Jugendzentrum, Friseur, div. Klafnclterlgetchäfte, Fast-Food-Geschäfte, die Wände 
innen werden von den Jugendlicb~,5'elb~t gestaltet (sie malen bunte Streifen oder 
Dinge, die man einkaufen -k~nQ , an~die Wand), Graffitis, Eisdiele, die auch im Winter 
offen hat, Zoo, Tierhandlu'ng (miI'Ratten) 

. //~<// 
GOIl?enheimer UD_d Finther Kinder und Jugendliche: 

. 0 In den Einkaufsie;ltrC'il~inderecke mit Gesellschaftsspielen zum Ausprobieren und 
Kaufen, Le~e~~~~ fu!:!-iI«1er und Jugendliche zum Einlesen & zum Kaufen, Spielecke, 
Kiosk mit Siißigkeiten, Schminkeekel Kosmetik, H&M, Foot Locker - Jelly Bel1y Laden 

(12) \~ . 

o Ideen: Altersgruppe von 6-12: Kletterwand, Kleine Skateanlage, Kreativraum, , , 
Wasserspiele, Schachspiel, viel Musik / Tanzen+ Musik, Rap, Animation, Kino, 
KleUerspiele, Ecke mit Spielsachen, Tischkicker, TischtennisplaUe, Federball, 
Fußball, Rutsche, Ecke mit Videospielen 

o Altersgruppe von ab 13 Jahren: Wasserspielplätze für Kinder, Fahrradhalfpipe, BMX, 
Shisha Bar ab 14, Jugenddisco, Karamalzbierstand 

Mombacher Kinder und Ju.g~ndliche: 
o Sauna, Pizzeria, Eisdiele, Park, Rau.cherbereich, SIamball Platz, Paintball, Lasertack, 

Teich, See, Wasserfall, Lounge für Jugendliche, Galerie, Club, Sportgeschäft, 
Konsolengeschäft, Friseur, Douglas, Schmuckgeschäft, Mc Donalds/Burger King, 
China Restaurant, Kaffee Shop, Soccer World, Jobs für Jugendliche, öffentliches 
TOl1studio/lnstrumentenraum/Rollschuhbahn, Tierhandlung/Strei.chelzoo, 



Verständnisvolle Erwachsene, Basketball/Fußballplatz auf dem Dach mit Käfig, Blaue 
Farbgestaltung, Ein Bild, aufwelches jeder malen kann, Skate Park, gemütliche 
Sofas, ein Cafe mit DJ und gemütlicher Musik, lange Öffnungszeiten, . 
Bewerbungshilfestand 

Hechtsheimer und Ebersheimer Kinder und Jugendlich.e: 
• Fast-Food-Laden, Chili-Ecke, Jugendraum 

Neustädter Kinder und Jugendliche: 
• Kartbahn, Bowlingbahn, Obdachlosen heim/Aufenthaltsort für Obdachlose, 

Bar/Keipe/Disko, Bandproberaum/Musikraum 

< 

;fJ 
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TAGESORDNUNG 03 

Einkaufsquartier Ludwigsstraße . EQLU 
Projekt 

Verhandlungstag 3 
Thema 

~~\ 
Rathaus, R 369 . ~ 3p.;t U 1Ql,2, 9.00 Uhr 

Gesprächsort Dat~m »~ V 

Verhandlungsgruppe '" (( ~ Ä 
ECE [Wilhelmus, Nachtigahl, Fuchs, Dr. Röttgers), f?-~ ~ 

. ~ 
Stadt Mainz [OB Ebling, BG Sitte, BG Grosse, AL Ingenthron, Dr. Deutsch) 

Gesprächsteilnehmer /) ~ 

«/) , 
TOP Tagesordnung / Gesprächsergebnisse zuständig 

//" 

~,,,,,,;:,, '-. 0 

, , 

0 Ziel: Vertiefung l ef E(/ebnfsse vom14.11.2012, Beratung städ-
tebau Ii ehe, Gklldfti'r~,;Zeitachse, 

1 .' " Umg~~4/~enehmigung Protokoll vom 14.11.2012 
"-,"c ./ 

~,"~ 
2 \\X 

Vorhaben, EInkaufsquartier, Knackpunkte , . 

1.1 Diskussion der Divergenzliste von ECE 

1.4 Verkaufsfläche 25.000 - 28.000 qm bzw. 30.000 qm 
Statement ECE: 18.000 qm zusätzliche neue Verkaufsflä-
che sind erforderlich und verträglich , 
dies kann im EH-Verträglichkeitsgutachten geprüft wer-
den. Die bereits bestehende Verkaufsfläche ist mit einer 
zukünftig ggf. 
höheren Flächenleistung 

- 1.11 Ausschluss von Mieternamen, Mietkonzepten 

- 3.9/3.10 Keine Überbauung Eppichmauergasse und 
Fuststraße; 

C},fO 

Q:\A~n'Gl \TI.'.~t\" ,.ubeitung\PC2.\l)()KUJo,lENT\I\I .I\nQl.U_.3(l. l l.2n l 2..Ta~'\'sol\lnun~\loc 

6(;3 
1 

c.,te/cI ~A dn1( 



3.11 Fuststraße und Eppichmauergasse uneinge
schränkt öffentliche Flächen; 

3.15 Öffentlicher Platz, an dem sich Jugendliche aufhal
ten können 

3.16 Zugang zu Geschäften nur im EG und prinzipiell 
über öffentliche Flächen 

3.18 wegfallende öffentliche Flächen sind an anderer 
Stelle gleichwertig zu ersetzen 

3.21 Handelsschwerpunkt nur in Ost-West-Richtung 
3.22 südliche Grenze des Handelsquartiers ist die Ep-

pichmauergasse , ... 
3.23 Flächenbegrenzung Gastronomie; / I 
3.24 Ersatzwohnraum im Quartier (/ I "-
3.25 Priorität "urbane Mischnutzung", insbesondere~> "-..'> 

Wohnen im hinteren Baufeld ~'(/' 
3,33 auch Richtung Weißlilien /~'> ~ 

1.2 I Diskussion der städtebaulichen Grundform, 3 
nisse vom 14.11.2012, auf Basis eines von ECE 
ten Testentwurfes. 

3 I Grundstücke und 

3.1 I Grundstücksfragen: 

3.2 

4 Sonstiges 

5 Nächster Termin 

Mainz, 23.11.2012 
61 -Stadtplanungsamt 

Q; \At>, rr(.! \'!'cxt\'mf!JeitunJ,:\PC2\D( )Kl1 ~ I ENT\Al.I \ EQI .lI30,1 1.2U 12-'I':lb'\' S()lJnun~tlnc ·2 
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61 - Stadtplnnungsamt 

- über De?crnat V - durch ? d;f , 1.?:: ........ Malnz, ./:1:'/' ......... .. 

Ed~ 
Beigeordnete . 

lX.1 l.. <'1. Ilu. }\ 

::J i.~. CI. !ia lldf>k!6. 

-'f '.~/"I.' ..... "l;.~ .. 
OM~1-/~'Lr 

Postfach 3820 
55028 Mainz 
Hause 
Geschwister·5choll-Str.4 

. r ~'ili" 28. No". '''' 

Bebanungsplanverfahren "Geschäftszentrnm südlich der Ludwigslfaße' (A 262)" - Inhalte des 

Städtebaulichen Vertrages '''''~ 
AktenzeIchen: 17 '1230 / A 262 ~ ~. 

-$f 
Sdu "clu" n"o,o ood H,~o, <f />~. 
Detail- oder Ausführungspläne für d~s Ges8)äSi?zenU'uln liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. 
Erste Anregungen und Hi.nweise"JÜr d6t Stä~tcbaulichen Vertrag erfolgen anhand des vorliegenden 
Gelnmgsbereichsentwurfes zum Bebm.l~gsphn "A 262" (Stand: 05.11.2012), sowie nnhnncl der Er
gebnisse des LudwigstrnßenF6~ms(ÖlFo) .. Weitere Anregungen erfolgen nach Vorlage der eingangs 
genannten Pläne bzw. ';,rgebin{i~}1 1lt;s vertiefenden Untersuchungen zu Belangen der Umwelt. Zu 
diesen Untersuclmngen .zu~errl~ b ns im Rnhmen dcr Vorkoordin.ierung bzw. im Ralunen des Sco-

Ping~Te.rJnin s . • (-.. n~ ~ .. .. . 
Bereits Jet?t rege{1,jv,u: f21gende Inhalte für den stadtebauhchcn Vertrng an: 

1. Ber~gung der Leitlinien u.nd Empfehlungen des Ludwigstraße.nfornms (LuFo) 

Der Vorhabensträgcr "erpflichtet sich die Leitlinien und Empfehlungen des Ludwigstraßcn Fo
rums zu beachten. Im Bereich der Umwelt sind dies folgende Then;en: 

Ökologi..-dJ" S/alldard.-: Gdill illl äOell/li"bm RIIIIIII ~"III. der Lei/lilliell 3.29. 3.30 

Die vorhandenen 13aUlllteihen entlang der Ludwigstraße sind zu erhalten; sie sind wesentlicher 
B.,landteil ,lieser innerstäcltischen Prachtstraße und trngen ganz wesentlich zum Flnir und7.llI' 
Aufenthalts'lualität der zukünftigen Flan.iermeile bei. 
Der Baumbestand im übrigen Plangebiet (z.B. Bischofsplatz) ist ebenfnlls zu erhalten. Soweit im 
Einzelfall aufgrund der Bnumaßnahme ein Bm;mslandort entfallen muss, ist dieser gleichwertig 
an anderer SteJle zu ersetzen. 

'QGL/-
Ousllnicn: 50151 151 167 1660 

Sparkasse t.\il fnz 
Konto Bll OlZ 550 50120 
IBMI: DESR SSOS 0 120 0000 0003 3J 
S\,/jrt-Bic.l.VltAOESIWil 



2. 

3. 

4. 

2 

OkologÜdJe Sttllulmr!J .. Cebäl/(leredJ/lik. E"ergie/llirblTlI"vgmJ. dir Leitli"ie" 3.38. 3.40 

Bei der Gebäudeplanung bzw. -technik sind beim Bau und Betrieb höchste aknlelle ökologi-
. sehe Standards anzuwenden. Insbesondere Energie- und Wasserbrauch sowie Emissionen sind 
unter den Gesichtspunkten von Effizienz und Suffizienz zu minimieren. Es soll ein Katalog 
von l'\'laßnahmen erstellt werden, ... [u.n. zur] natiirlichen Belüftung der Gebäude etc. 

Okolfigisrbe Stolldrm"' .. Sttldtökologic geJJJ. der LeitlJille 3.38 mul EJJJl?/eb!JIJIg 3.41 

Die Baumaßnahme hat unter Rücksichtnahme auf das Stadtklirna zu erfolgen. Es soll ein Kata
log von 1\'InßnalU11en erstellt werden, wie z.B. Begrünung der Dächer und r fssaden, natiitliche 
Bc1üfnlUg der Gebäude etc. Soweit es eine positive Architektur des Eink:(tus~artiers unter-
stützt, können Teile der Fassade begrünt werden. <'-~ ~ 

OkologiJdJC SIIII/don{,-.. EJ/ergim~e/lgllJIggeJJJ. der Leitli"ie 3.40 « ") ~ V 

Dnchflächen sollen zur Gewinnung yon alternativer En~rgie verwtt,det \VerdCl1, wenn den1 ge
stalterische Notwendigkeiten nicht entgegenstehen, ~Ieichcs gilt für eine etwaige Dachbeglü-
nung .. '~~/ ' 

(-~.~ ..... 

Übernahme von Kosten fiir vertiefend~ 'U)~rs~lUlIgen und Fachgutachten 

I) 

" 

I b .. Ili I /h~/K' ~~fi.:-)di . R I 1 13 I' I f hr er or 1:1 enstrnger verp c ltct Sie osten:tr e 11n a Inlcn (es au Cltp anver a 'ens er-
forderlichen \'ertiefenden Unter(u1:l~ng~en {'nd Fachgutachten zur Umwelt zu übernehmen. 

. '--
. ~ .. , 

Übernahme von Kost~Cm S cl lUtz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
,-,~ " 

/J "-'.' ( ,// 
Der Vorhabensträg~r vel1Jf]i';,htet sich Kosten für i'vlaßnalunen zum Schut~ vor sc1,ädlichen 
Umwc1teinwirku"7,ge'ri, i lie al;ßerhalb der Geltungsbereichcs des Bauleitplanes erforderlich' wer
den, und die dem Vorh'itben zuzurechnen sind, zu übernehmen. Dies können 70.13. i'vlaßnahmen 
zum passi~eii 'Schai1Schutz oder l\hßnahmen zum Schu~ vor lufthygienisch belastetcr Luft ent-

" lang \~~,;;>\leillliliengaSSe" oder cntlang der Straße "Große Lnnggasse" sein. 

Hinweis:'Beweissichcrungsverfahrcll 

Aufgmnd vorliegender Erkcnntnisse wird es erforderlich, im Zusammenhang mit einer bauzeit
lichen Glundwasserhalnlng entsprcchende Bewcissicherungen hinsichtlich Gebäudeschäden an 
der umliegenden Bebauung zu veranlassen. Der Vorhabensträger verpllichtet sich die Kosten 
für die Erstellung des Konzeptes und die Durchfiiluung der Beweissichernng zu übernelunen. 

Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Gliißen 

;~~:0 
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Guenther 
Ingenthron/Amt61/Malnz 

03.12 .2012 17:48 

Protokoll 

Sehr geehrte Damen und Herren d 
anbei erhalten Sie das stadtinterne Protokoll vom 30.11t 20~ z~ 
Vorbereitung der nächsten Verhandlungsrunde am 14.12':'20'l2::ab 9 Uhr 

Rathaus, R 369 . (C'J) 
Gruß ~\,~ 
Günther Ingenthron ~ ~ 

~. ,,~d) 
} . ~. " - """"--.J 

EQW.30.11 .201 2,Pr.t .'.1I0Unte r n,fin.l. pdf .. ~ 

tClCSnaUPlSlam A ".,~ /'~ 
Malnz 

~'V 
Landeshauptstadt Mainz ,>!'f/') ) 
Stadtplanungsamt ,~,~ 
Günther Ingenthron 
Amtsleiter . 11 
Postfach 38 
55 028 Ma 

~~ c .cl ß/t/ A t4. 
't(.-1.?("VL 
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Einkaufsquartier Ludwigsstraße - EQLU 
Projekt 

Verhandlungstag 3 A 
Thema ,; t 

~~ 
" . ' .. of -<:.. f/~_-' 

Rathaus, R 369 30.11.2012( 9.00,;,12.15 Uhr 
Gesprächsort Dat~m ',> 

'\ f) 
Verhandlungsgruppe ~ ~.' ./ 
ECE [Wilhelmus, Fuchs; Dr. Röttgers], ~ '-') 

Stadt Mainz [OB Ebling, BG Sitte, BG Grosse, AL ~'ge(ltliron, Dr. Deutsch] 

Gesprächsteilnehmer ~-> 

@A 
A - ' 

~:.lt'" '/\~:'~ :G,t'STPiR'fÄ:ciHisi'riil'GfEi1N;I's, SC;E ::;~';T:''''i:' iü'siXNDiG,~; ~l~iI;tj;'~~;,blO' __ ',; __ .. _ .• _~,t;"..._ ~-.-____ t::-___ .-_ "_'_~1~-,", .-~_·............:..c ~,' 

o 

1 

",'Ergebnisse vom14 .11.2012, Beratung 
~.-lfn,m Größe, Zeitachse. 

Genehmigung Protokoll vom 14.11.2012 

Ein einv?rnehmlich abgestimmtes Protokoll zwischen ECE , \ ... ' ..... 
uni:! Stadt Mainz konnte zu den Ergebnissen der 2. Verhand-
lu~~srunde nicht erarbeitet werden. Herr Nachtigahl hatte mit 
Mail vom 20.11.2012 erheblichen Ergänzungsbedarfzum 
Protokollentwurf der Stadt Mainz angemeldet. Der städtische 
Protokollentwurfwar im Vorfeld der Abstimmung mit ECE von 
allen Mitgliedern der städt. .llerhandlungsrunde gebilligt wor
den. 

Beide Parteien vereinbaren, die Inhalte des Protokolls der 2. 
Verhandlungsrunde nicht weiter zu 

Q: \AM fGI \"1 'e:':h','r:l rlJ<o inlnsWC2\DOKUi\11 ~NT\I\ 1.1 \ EQLU ...)1 1.11 .211 1 ~Pf",to"ollf)JJntendinJ.l.doc 
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Protokoll 3. Verhandlungsrunde: ECE verzichtet aur. 
meinsam abgestimmtes Protokoll. 

~ndeshauPtstadt 
ainz I 

2 I Vorhaben, EinllaufsqUlU'tiel', Knack- und Divergcnzpunkte 

2.1 I Dislmssion 'neuer' Testentwurf Einllaufsquarticr 

1/\ 

Herr Fuchs präsentiert einen neuen Testentwurf, der im 
Grundsatz auf den Aussagen des Entwurfs vom 14.11.2012 
aufbaut. Dargestellt sind 5 Baukörper, die mit unterschiedli
chen Kalt- und Warmbereichen miteinander verbunden sind. 
Mit dieser Konfiguration sei It. ECE eine Verkaufsfläche von ' '> 
ca. 28.000 qm möglich - zu Gastronomieflächen erfolgt keine / 
Aussage. . . ~ ~ 
Von städtischer Seite wird die Auflösung der Baumassen in'5~ . 
Einzelbaukörper begrüßt, insbes. der Umgang mit den)X, ) 
ßenfassaden: Die Einzelbaukörper besitzen eige rfstä'ndig~ ) 
Fassaden, sowohl zum öffentlichen Raum als~ui~'Z.u <!~n 
internen Erschließungsflächen. Die Kundenwfge'sind In1>.r
kadenform 'h inter' der eigentlichen Fass{ deang?ol'dnet, so .. \ - ............ " \ dass die Fassade nicht durch Wege, Auskragungen ete. ge-
st?rt wird. V.ergleichbar ist dieses~y,~t~"Mrl<undenführung 
mit dem Objekt 'Entre Deux', Maastr~t~""') 
Knackpunkt bleibt weiterhinße"Ft~e,~ie weit der Komplex 
in seiner Baustruktur aufgelöst ~erden kann. Die Verbin
dungswege zwische~~i1'E}n~ 19Iukörpern sind bis auf die 
Fuststraße private FläcQen>~ls Warmbereich, geplant. ECE 
legtim Prinzip eiJlfnO'difi'Zie-r(es Mallkonzeptvor, bei dem in 
Vergleich zu and~ re't? geb~uten ECE-Objekten, die Baumas
sen stärker'in>Eih~lb1iukörper gegliedert sind. Die Verbin
dungsel{ m1!nte bleib'en 'mall-ähnlich', mit einem hohen 
Glasa1t'eil. D:ß P rinzip der gesteuerten Kundenführung mit 
weliigeh Ein- und Ausgängen wird beibehalten. Die Fuststra-'\.: '<i , __ ..... 

ße wird '~s sogen. Kaltbereich (nur im EGO dargestellt. Die 
\1 inne re Raupterschließung für die Kunden, die senkrecht zur 
'ÜidV:;igsstraße verläuft, hat einen klassischen Mallcharakter; 
~b~nso die 'neue' Hintere Präsensgasse' . 

Im Vergleich zu den klassischen ECE-Vorhaben, auch zum 
neueröffneten Mittelrhein Forum in Koblenz, betritt ECE mit 
dem vorgestellten Entwurf, Neuland. Mehrere Diskrepanzen 
zu den Leitlini en konnte jedoch nicht ausgeräumt werden: 

Am 14.12 sollen deshalb von ECE neue Vorschläge vorgelegt 
werden: 

o Umgang mit der Fuststraße: 2 Stege, Flug
dach in 18 Meter Höhe, Kaltbereich; 

o Gestaltung und Nutzung der 'neuen' Hintere 

Q:\A"rrr. I \T\:xI\'('w 1xinmg\I'C2\IJOK LI MENT\AJ .1\ I ~QJ.ll..3!J. I 1.2f) I ~l'lUt ... 1.QUU)_int~' Idi".I!.J oc 2 



Präsensgasse . als 'lauwarmer Bereich, 
Tansferzone zwischen Bischofplatz und 
Weißliliengasse. 

2.2 I Diskussion der DIvergenzliste von ECE 

Die mit Mai! vom 16:11.2012 von ECE zurVerfUgung gestellte 
Divergenzliste wird nicht weiter beraten, da ECE ein neues 6· . 
seitiges Papier 'Mögliche Kompromißlinie· 3. Verhandlungs· 
runde Mainz 30.11.2012' vorlegt. 

~ 

Unter I. listet diese Papier 'Gegen ECE durchgesetzte Ver· / 
handlungsergebnisse der Stadt Mainz'. In der anschließen' ,/ I ~ 
den Diskussion erfolgen Klarstellungen zu folgenden The· '> '., 
men: ?,,( 
zu 2) Von Mainzer Seite wird erläutert, dass die fix. zuläs~i. 

'. ~ , 
ge Verkaufsfläche lt. Gutachten 25.000 bis 28'.0'00 qm be· 
trägt und nicht 28.000 qm alleine auf dem:A~a~K)rstadt/ 
Deutsche Bank. ~ 0--iJ ,-
zu 5) ECE trägt vor, dass man b~re1tseJ ~~)~grenzung der 
Anzahl der Stellplätze im parkhätis • .fuf~OO STP zu akzeptie' 
ren; man wäre jedoch n ic~~ferett:'ct~ nach Landesbauord· 
nung erforderlichen STP( die e~I.ßber die Anzahl von 400 
STP hinausgehen könnten;aBzulö§en. 

~-- ','\.- , .... "-"--.' "-
zu 9) Inwiewei~di?FU5t~raß e'ein Oberbaurecht bekommt, 
muss von stä9tigc!te{ sehe offen bleiben, da lt. Leitlinien die 
Fuststraße Uöerh~\\1p(n(cht überbaut werden sollte. ) 

V~ 'v I 
zu 1) ~ie Fra~er Bereitstellung von Ersatzwohnraum ist in ! 
Absp'rache mit der Kirche zu regeln. ECE strebt Ersatzwohn· 
raum I m'Quartier an (ca. 500 m Radius) \ 't\ ..::. ,'-."'" 
t u 18) Die Aussage, wo letztendlich Schaufenster platziert 
w~ r~ en, ist anhand einer Schemazeichnung näher festzule, 
gen· eine verbale Darlegung reicht nicht aus. 

Unter 11. 'Zu modifizierende Leitlinien (Stadtratsbeschluss 1 
erforderlich)' (Seite 5 und 6) listet ECE 11 Punkte, die intensiv 
diskutiert werden: 

zu Leitlinie 1.10) Dieser Text wird durch ECE für die 4. Ver· 
handlungsrunde ergänzt. 

zu Leitlinie 1.11) Stadt Mainz fordert, dass Peek & Cloppen· 
burg sowie Saturn vom Brandgebiet nicht in das Einkaufs· 
quartier Ludwigsstraße verlagert werden dürfen. BG Sitte wird 
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L..UIIU""...JIIIU\At=! .......... \A~ t 
I _ i 

für den 14.11.2012 weitere Betriebe listen, die uU'l..ol:..'" 
scher Sicht nicht verlagert/bzw. "gedoppelt" werden 
Gegebenenfalls kann das Verlagerungsverbot zwar in 
streng, aber zeitlich befristet werden, 

zu leitlinie 3.10} Welche oder ob überhaupt eine Kompro
mißlinie zur Überbauung der Fuststraße möglich ist, muss am 
14.12 diskutiert werden. 

zu Leitlinie 3.11} Die Fuststraße muss aus städtischer Sicht 
uneingeschränkt öffentlich bleiben. Ein Unterbaurecht kann 
vertraglich geregelt werden . 

zu Leitlinie 3.16} Zugang zu Geschäften; der Ausdruck 
möglichst' ist durch ECE für den 14.12 zu konkretisi 

zu Leitlinie 3.18} Wegfallende öffentliche Flächen(Pavillon 
zwischenräume}; Thema ist offen und wird am J 4. 
werden. Aus Sicht der Stadt wird der Wegfall aU'rcit eifip'iif. 
fentliche Straße "Hintere präsensgasse",~om'pe~Sl~ rt 

.... ') j 

zu Leitlinie 3.21} Handelsausrichtung)-.Qieser Pkt schien 
weitestgehend erfüllt und könnte u~~r-[ gelistet werden. 

zu Leitlinie 3.23} Größe de~~mleflächen: ECE strebt 
ca. 10 % derverka~f~fI~C~e!( ~uy~astronomienutz~ng ~.n; für 
den 14.12. konkretisiert EGE aleses Thema, auch die Mog
lichkeit, eine Regel~ng ~. Bsp; rur 10 Jahre festzuschreiben. 

zu Leitlinie 3.((akt. z'u 12) In Absprache mit der Kirche zu 

regeln . ~" '0/ . 
ECE können im Einkaufsquartier selbst 

gen geschaffen werden· aus unterschiedlichs
Ufluefl, in erster Lin ie wg mangelnder Flächenverfüg-

" 
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MöglIche Kompromlßllnle -
3. Verhanltlungsrunde Malnz am 30.11 .12 

I. Gogen ECE durchgesetzte 

Verhandlungsergebnlsso der Stadt Malnz 

i,V ArchiteklenweUbeW8rb nach VOF und ~PWVllrd durchgeftlhrt (Leltijn\o4.4) 

ECE I \" '=~:':>I 

ECE finanziert und organIsiert dan WeUbewClb • BasIs des Wettbewerbs 151 das ). 

M_~~~~ ( 
~ 2, Maxlmele VeTkaufsß'cha 28,000 m' auf dem'Areal bis Epplchmauergasse1 ~'~ 

Welßli1iansuaßa entsprechend Bu!\'ilen·Ges8-Gulachlen (LelUinle 1.4) ~" ,-;,~, ' 

2.000 mt unter ECE-Forderungl ;;' -., .. 

I (" I ~ Ksrsladl·Warenhaus wird Integriert, möglichst am Standort GutilOberg~t~ll fl 
. "", .... , 

Unter Nutzung von (JrOßeren Flächenanleilen Im Besemenl und Im 2. OG 

(LelUlnle1,7) , (' (c;~~ 
V. Ein labensmtttelmarkt wird zwingend Integr1ert (lelUitile 1.8) '/ 

(~~,-", . 

~ 
. .~- ~ .( ... ", .... 

• In der TO des Stadlquartlers werden ma> 400 Slel4!liUze nachgewiesen 
.. /'j "''' "' \ (leltHnlen 2."1) /-0 ,,' 'v' 

- I /''\:'( /> 
W Fachgutachten Verkehr\wd erstellt und von';ECE finanzIert (leitlinIe 2.17) 

. ", ",v/ 
/,---;"-,, V "', ",-..... ,--' » 

7. Oberbaubare FlAChe bl3 zur Pavl1!onvordarkante mll TraulhOM 12.50 m 
,<' '" (leillinie 3.1), (lelUinie 3.5) t)zw. 18,00 m In zurQckverselzter Baußucht (leitlinie 

.'<t.'\,// ,,'v 
3.6)? ebenso eingehalten werden Leitlinien 3,713.8 

(~'V 
( . ~_~.) S.ite1 

, 

\\,>~0 y; 

Q: \AI'o.IT(i I \ T I.'xtn'wbcitung\1'C2\DC >Kli MENT\AU \EQLLJ _3O.11.2U 12_Plolo).;01l03 _intt' ll\...futal.doc 5 



Mögliche Kompromlßllnle -
3. Verhandlungsrunde Malnz am 30.11.12 

\a!Kslne Behinderung der BUckbezlehung zum Dom In dor Eppichmauergasse 

(le[Uinie 3.9) 

~f9 

(". FU$lslrsße. Bischofsp!alz und Epplchmouerg8sse bleiben OffonU!ehe Flachen 

(lelU1nle 3.11). Die Fustsltaße erhalt Unter- und Oberbaurechle. 
~ 

.,0( Fustslt1lße Vtird attraktive Fußgangerzooe mIt beg\eUenden ladennutzungen 

(lelt1in~ 3.13). 

~ndeShauPtstadt 
I ainz I 

(,- .'> 

E"'oo'''I'''o" (Le""'. 3.22) ~, ~~ 
~'> 

U Baublock PaK Bank und PoIiIennspeklion' 61nd nlchl BestandIeil das 

./', 

fz."" Ersab:wohnrslII1l Innerhalb des weiteren Planungsquartlllrs bzw. In der f? 
Umgebung (Radius 500 m), (lelthn~e 3 24) \. \_. __ () 

\;. Gestaltung des EInkaufsquartIers mll hoher Nultl.lOg$flexlbllll~1 (le~3 20) .::::,; /, "~ 
>( •• umre'h" '" <Je. lud",,,,, .. ,. "Cld" .. h.II," (leII!'" ;2~ 
Wo Ob!1ger Boombe.",. ,drd .. h.II" (L.iUin'. 3:30) ~ 

,,"'\~ 
\6!.Malnztyp!sche" Architektur, kelo MoriO!it~~de~"e!'Oundenos 

,. <" .... " , ... 
Oeschlinsoousquartler wird durch Architektom\tellbe'f.'Glb s\d1argesleltl 

(lell""'''') ~~:;:> V 

NI Archlleklonlsche Gliederung In ~lelnef6 MOdule wird geW:lhrlelslel Nicht ein 

G'''ud~~~G",,,,n'h.,,,.m (leW;," 3.32) 

n~~ ~" 

~-' 

Q: \AI\I 1"61 \ '!h:r"CIJfbdruns\PC2\UOKU MENT\,\ 1.1\ EQJ .1l_JO.II. zn 12 .. 'yftlluknUIl.UntcmJIII:U.dnc 6 
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Mögliche Kompromlßllnle -
3. Verhandlung9runde Malnz am 30.11.12 

1l/. Echte Schaufenster, wo t.kh Kundenslrömo bev,oegen. Auch "'11 vorderen 

Bereich der Welßl1l1lJngasseJ!..udwI'gslraße (lelU!n!& 3.33) 

1V Dach101m eIs .fOnlle F8~aoo' wlrd kn Rahmen des Wettbev/erbs ge5la1tel 

(leitlinIe 3.34) 

V. Fassadenelnbkldung 10 die Ul1llebung (leitlinIe 3.35) 

E~§ 

:> 

1:~ 
~<' > 

'lt! ZurOckhaKende WeIbeanlagen (leitlinIe 3.36) 

'2-/. HOChs!e Okologlscho Shmdards baldet OebAudeplamJng (Lolllinl0 3.38) 

V Daehflachen zurGaYllnnung aftarnatlver Energ1e .. , (sO' .... '8H mogHchl), (Ul llllnle ">v .I\'\) ~ 
3.~O) <" \ ) 

~", '- ...... ,./ 
'ß.t( Fush;traßalst gesleUorfsch 8Url.UV,'olten (LolUin!e 3.42) 1:,1 .... -:> '\ ... -
~ ( '0 25. Waltbewerbsvarfahran zur UmselLung der leltllnlen(Lali1lr. 010 4.1) ) " , - ',,,, . . / -' " !8: EInvernehmliche Auslobung und JUIY.Be,\ltu~ (1:.!~UInI!4.2) 

./ / ',,, "-' 
21. Milgleder des Oesla!tunosbelrels al/\d mit hinreichendem Gewicht vertrelon 

,,/' > ," 
(t.Wln~4.3) "'«/",/ V . 

'\. . .... "-U: Dauredll 8rsl. W8,<n EIJl!gkorc Qber Ausyll.rJc:ungen des ProJektes (larU!nle 4,1) 
'\ ,,_. 

~ (·X"· 
2ft Baurecht erG recht$\'i~rklJlm abgeschlossen, \'19M Ergebnisse des 

,/ r) '\ ~, 
Wettbewerbs vorfiegen (Leltü\1e 4.0) 

/0/ 
- (~ -

~f r=:? 
" ' .. 

~
\"-.,, -------v 
.V, '7 (' 

SeRo 3 

Q:\Ai\ITG I \Tc);h"Cr,u bcih.Jn,l;\PC2\OOKUt.IENT\ALI \EQLU _30.11.2012_rrolokoUU3 jntcIlUin~.doc 7 



Mögliche Kompromlßllnle -
3. Verhandlungsrunde Malnz pm 30.11.12 

'so. SUldtebaUlichorVcrtreg wird gcsch!onen (l~ill1nre.,. 7) 

31. Ke" o VldeoObelwachung auf ~rr9ntnchen Flachen (leitlinie 4.10) 

fJ2) FrDhzeitlges Grabungskonzopt (leltllnlo 4.12) 

'·'f'''~L .. ..... fl,.. 
',.,,~ 
•• A,'f( 

ECEb ,=_.-

Landeshauptstadt 
'ainz ' 

"> 

~~~ ~~, . 

@~rt:J ,) 
~) 

~o/{} 
.... ~~ .~. /, iL ~. . ... .. . 

~\J 

Q: \A~ n"G 1 \Tl'l<tv<' rJrbeitung\l'C2\ nOKlI ~mNl \,\ 1.1 \, ~QLl? _30. t L2llll]llllOkollll3_imcUlJuuldoc 8 



Mögliche Kompromlßllnle -
3. Verhandlungsrunde Malnz am 30.11.12 

11, Zu modifizIerende LeitlinIen (Sladlralbeschlllss 

erforderlich) 

VUl!Io:.t.lJ.Q 
Dopp~n und Vertaoe~en etab·:~rt~r ~bol.s'ormen (11) .o!!fn Y.'flI!9,tv'Od 

\'ermJedon werden. 

~~9 

> 
</ 

l.!Hrnlo..L1I ( "~ 
Auf AIuIed:ung.chon vorhanden~r EItldrofadm)grkte oder Beld.~.u'8r ~ (~, 
~ verllchttl werden. 1-

U ~"/ " > 
lel!!1o!o 31Q /"~ -') ~ •• 
leIder Sall: enU.nt: .Oberbauuoo Fusl.,lleßo 8usge1ch'ossen' Sialtdewm: , .. ·r~lQI'afie '" , • r 

0 .... ",,,, Im 1. 00"""'.00', \ \ ,9 ' 
J"'lfil\'t 311 , :--> <'::;', ...... 

f"'.,,,,. c1JJ6", ..... ' Of'."""" (c- ,," '> 
"'''!t315 1', ' ~ 

V .Öfl&ntli<'Mn pJatz scharren, 8.ueh rar Jugendlkhe' 7 enU~;' _~<~:)' ~/ 
SI_lldesun: .Bischohp1ltz' ? ( ~_. ,~. 

/ (,''----
~ t q,{'t7.'1It,(" ",':':.. 

/.,/ / "" ,. Dor ZUVar'lQ%U Ge~ehlnen kn EG IttLmOgklll1 Ob« I)fteril.\ic.he FIIchen ed'oIgen.. 

'\v" V 

T 
l!!!!!!J.1.J§ .. ,.Ia" /, ~ (, /) ,,'\.." ~ Oder .Wfofal!nde Ol'renlldlo f'Uclienalndzum,yert;eIv6wert . nden Investor zu - ,,-v' vertlll1em'. "-~_ ' ___ ) 

Lenr:nl' 321 · //' A,"~-' <," . • • 
• H8ndel'8usrWlI~ an dir Loo,.,\1straßfllf'I fUchtung Epp!clvllau.!tguse- r; .. #.l I/ftFr,. 

<f~ ~ s.n.5 11·#1 

~~r-7 
",- ." 

\:f>~ 

Q; \ ,\Ml"G 1 \'l"(.""!Hn'f.lIo~iIUL\g\J1C2\nOKUMr:.NT\I\ U \EQLtL30.11.21 > 1 a.J'(oloko1ln3Jnl~rllJlII:!.l.doc 9 



Mögliche Kompromlßllnle -
3. Verhandlungsrunde Malnz am 30.11.12 

~ , 
", .( ,,,-!.( Kehe Reg!em~1\II'tg der Gulronom~lI!dNin. W' , 

~ 
Erub'n'OM18Um kGM rtlKh Im nllleren Umfa!d gelchatr~nwerdon. 

V 
~ 

(lf"i!"'" .0/' 

WohnungtnMnnenlfll hlnl~len Bau!eld lIeschaffen werden, 100HeU baufcho Dicllia d:" 
zula»L 

~u 

-""/ ' ~ 

Q;\AM r(, I \TcxtH r.lllx-itl,lng\PC2\D OKU;"IENT\AL1\r~Ql.U..3().l l.21)12_l'r"tuk(lllnJ_int~m_f'in.ll doc 
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.'. '.' h Landeshauptst 
." N! ainz 

3 Weiteres Vorgehen ~ 

ECE konkretisiert den Testentwurf entsprechend der Anme -
kungen zu 2.1 und sucht nach Lösungen zur Gestaltung und 
Nutzung der Verbindungselemente zwischen den Einzelbau-
körpern. 
ECE legt ein fortgeschriebenes Papier 'Mögliche Kornpro-
misslinie' vor. 

4 NächsterTermin: 14.12.2012, ab 9 Uhr 
Rathaus, R 369 

Mainz, 03.12.2012 
61-Stadtplanungsamt 
GUnther Ingenthron 

~ 
(i~ 

~~D 

~~ 
~-<-fl 

~~ 
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61,02 - Stadtplanungsamt - Abt. Stadtplanung 

z. Hd. Prau Müller 

- über Dezelllat III -

durch 
Maim:, 

o~';( . 2012 .. ,.~ .... ", 

I J6° 1---."1 
-~' .. ...-_~-.~_ .. _ ... 

Landeshauptstadt 
Mainz 

_' und liegenschaften 

Postfach 3820 I 55028 Mainz 
Brackenturm am Rathaus 
Zimmer 105 
RhelnSlraße 55 

Sitte 
Wlrtschaftsdezomenl 

fr~ 
Malnz, 3. Dezember 20'12 

Einkaufsquartier Ludwigsstraße EQLU; 
hier: Liegcnschaftlichc Bestandteile des städtebaulichen Vcrtrages bzw. der Ausformulierung 
des Projektes 
Aktenzeichen: 23 Mz 06 3/93 

Als Anlage finden Sie einen Lageplan sowie ;,ine G11lnd~tücksliste, in der alle Grundstücke aufgeführt 
bzw. gekennzeichnet sind, ,lie nach unserem derzeitigen Kenntnisstand von der IIhßnahme betroffen 
sind. \Xlit gehen hierbei davon aus, dass die E\ppichmauergasse nicht überschritten wird. 

Nach einer abschließ'inden Entscheidung über das ßauprojekt und endgiiltiger Bestinunung der betrof
fenen Flächen, sh llen die städtischen Gremien mit dem Verkauf der Grundstücksflächen jedoch erneut 
befasst werden. Obwohl seit dieser Beschlussfassl1ng sich an der positiven Grundhaltung zm Veräuße
rung der Grundstiicksflächen, nach unserer Kenntnis, nichts verändert hat. 

Sofern erforderlich, können für die städtischen und die prh'aten Grundstücke Gmndbucheinsichten 
vorgelegt werden. 

Buslinien: ' 8154155156157160161168170171 

/iifo 
Spalkasse Maint 
Konto 3311 BLl 550 501 20 
IBAN: OE 58 5505 0120 0000 000331 
S\'Ilft·Blc. MALAOE51MUZ 



- 2 -

11lwiefern an dem gesamten Gtundbesitz Baula.len bestehen, ist dem beim Bauamt gefühtten Baulas
tell\'etzeichnis zu entnehmen. Hit die öffentlich gewidmeten Grundstücke ist mÖ2licherwcise ein förm
liches Entwidll1\1ngsycrfahren in der Zuständigkeit IIltes Hauses erforderlich. 

Anlagen 

jenseits der Fuststraße gelegenen Grundstücke 
I erfordert das notarielle Einvernehmen über den J\l1k3Ut 

derzeitigen Eigentümern. 

~ 

rf/)~ 

~~~ 

</ 
v/ 
./ 

)) 

"-. ~~.:-:J 

~ 



Karstadt Mainz - Ludwigsstraße 

Parzelle 



/ 
/ 

So''''" • 

Druckansicht 
• Mapbender· 

~aßstab 1: 750 
ale: 20.11.2012 

Thema der K~art:::::e,----~ 
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RECHTSANWALTE 

Stadtverwaltung Mainz 
Amt 61 , 
Herrn LId. Baudirektor Günther Ingenthron 
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Stadt Mainz - Entwicklung Einkaufsquartier Ludwigsstraße 

y 
Sehr geehrter Herr Ingenthron, . 
wie besprochen, überg~be ich anliegend drei unterzeichnete Aus

fertigungen der\Honorarvereinbarung. Ich bin dankbar, wenn Sie 

mir eine Fassung unterzeichnet zurücksenden, Die beiden ande

ren sind zum Verbleib bei der Stadt gedacht. 
? 

Mit :reundlichen Grüßr 

l/V{1 ~ 
Markus Deutsch 
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ßOro lIonn 
Rheinauen Carre 
Mlidrecl-Scheel·Straße 1 
0-5)17560nn 
fon (0228) )23002-0 
Fax (0228) 313 002-99 

Prof. Dr. lhomas J-1ayen' 
Dr. Frank Hölscher' 
Dr. Markus Deutsch' 
Dr. ßarbara Stamm' 
Dr. Christian Stel ter· 

8iiro Stuttgart 
G[NQ Haus 
I-Ieilbronn!'r Str .1ßc 41 
D'70191 SluUg.lIl 
Fon (0711) 601 701-0 
F<l'l( (07l1) 601 701-99 

Prof. Dr. Klaus-Peter Dolde' 
DI. Rainard Mcnkc' 
Dr Andrea Vetter" 
Dr. Wmrrlrd Porsch ' 
Dr. T!IlOl !lerg!l1<lnn' 
Dr. Bernd Schieferdecker' 
Dr. Annelte Dralln 
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der Landeshauptstadt Mainz, 

Jockel-Fuchs-Platz 1 

55116 Mainz 

Zwischen 

und 

. DOLDE MAYEN & PARTNER 
Il [ C 1I r SAN W'A I. T E 

/) 

(im Folgenden: Mandantin) 

den Rechtsanwälten Dolde Mayen & Partner, Mildred-Scheel-Str. 1, 53175 Bonn 

(im Folgenden: Sozietät) 

wird die nachstehende 

Mandats- und Vergütungsvereinbarung 

,bg,,,hl~"", ~ 

~~ 
1. Die S.ozietät übernimmt die ' Beratung und Vertretung der Mandantin im Zu

sammenhang mit der beabsichtigten Entwicklung des Projekts "Einkaufsquar

tier Ludwigsstraße" durch die ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG 
\ 

Heegbarg 30, 22391 Hamburg und/oder andere Unternehmen der ECE-Gruppe 

(ECE). Das Mandat umfasst insbesondere 

Beratung bei der Verhandlung und Abschluss eines städtebaulichen Ver

trags mit ECE, 

Beratung zu Grundstückskauf- und Immobilienverträgen, 
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Beratung im Zusammenhang mit einem städtebaulichen Wettbewerb zu 

dem Einkaufsquartier, 

Beratung bei der Schaffung von Baurecht. 

Das Mandat wird von Rechtsanwalt Dr. Markus Deutsch als verantwortlichem 

Partner gem. § 8 PartGG betreut. Bei Bedarf können in Abstimmung mit der 

Mandantin weitere Anwälte der Sozietät hinzugezogen werden/, 

Über das Honorar für die Tätigkeiten nach Ziff. 1 wird f(;Jgende Vereinba
rung getroffen: 

Für die Beratung und Vertretung der M"nrl" 

eines Honorarstundensatzes in Höhe von EU 

der Grundlage 

bgerechnet. 

Der vorstehende Stundensatz ist ein Nettobeyag. Er ve.rsteht sich zuzüg

lich Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe (derzeit 19%). Reisekosten, Kos

ten für Kurierdienste, Übersetzunifen, Handelsregisterauszüge, verauslag
te Beträge (z.B. für Gerichtskosten) sowie ähnliche Auslagen sind in vol

ler Höhe zu erstatten. 

Reisezeiten werden llur' in Rechnung gestellt, wenn während eines erheb
/ ~ 

lichen Teils der Reise Angelegenheiten gem. Ziffer 1 dieser Vereinbarung , 
bearbeitet werden. v/ ,. 

Über die nach dem Stundensatz abzurechnende anwaltiiche Tätigkeit so

wieß ie zu erstattenden Auslagen und Reisekosten wird quartalsweise ei

ne Kpstenrechnung erstellt. Jeder Rechnung liegt eine Auflistung der Ar-, 
beitszeiten sowie kurze Beschreibung der Tätigkeit während des abge-

\ 

rechneten Zeitraums bei. 

Sofern die nach dem Gegenstandswert berechnete gesetzliche Vergütung 

für gerichtliche Verfahren den sich aus der vorstehenden Stundenverein

barung ergebenden Betrag überschreitet, gilt die gesetzliche Vergütung 
nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz als vereinbart. Die Sozietät ist 

gesetzlich verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass im Falle der Kostener-
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REC IiT SANW'ltlTE 

stattung die gegnerische Partei, ein Verfahrensbeteiligter oder die Staats

kasse regelmäßig nicht mehr als die gesetzliche Vergütung erstatten 

muss. 

3. Die Sozietät hat die Mandantin darauf hingewiesen, dass der von der Sozietät 

abgehende und eingehende E-Mail Verkehr ' nicht verschlüsselt ist und dass 

nicht verschlüsselter E-Mail-Verkehr mit erheblichen Sicherheitsrisiken verbun

den sein kann. Insbesondere können E-Mails unbemerkt verloren gehen oder 

von Dritten gelesen, abgefangen, verfälscht oder gefälscht werden. Daraus 

können erhebliche Schäden entstehen. Die Mandantin ist ungeachtet dessen 
/ 

damit einverstanden, dass die Sozietät die Korrespondenz in allen mandatsbe-

zogenen Angelegenheiten auch per E-Mail führt . 

4. Die Honorarvereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann 

von jeder Vertragspartei mit sofortiger Wirkung gekündigt werden. 

5. Die Haftung der Sozietät für leichte Fahrlässigkeit wird je Schadensfall auf ei

nen Betrag 

Mainz, den 

" ''/' / 

••• • • • • • ••• • fo •• • •• • ,.l.: .. ;/L ....... .. ...... . 
GoldlTlunn 

Stadtverwnltunn Mninz 
Rechts- lind 01 dnllngsamt 

Bonn, den 01 .11 .2012 

für die Rechtsanwälte 

Dolde Mayen & Partner 

, ) / ~ 
. ... .. ...... , ... .c .. .. \ .. .. ..... \' ..... ... .. .... . 
(Rechtsanwalt Dr. Markus Deutsch) 

Rechtsanwälte 
BOro Bonn 

Mlldred·Scheal·Str. " 53173 800n 
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RECHTSANWÄLTE 

Stadtverwaltung Mainz 
Amt 61 r --·· .. - - -- ... ' . ' __ 
Herrn Ud. Baudirektor Günther Ingenthron Stadlv0lWHlllIJlr; M::l;nz - - -
Postfach 3820 ' I 61 - SiadlplClnuilgSQmt 

55028 Mainz 
Eingang: 0 6. CllZ. 2012./A 
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Konlaktdalen: Unser Zerchen: Datum: 

(0228) 323 002·40 
deulsch@doldemayen.de 

12100450 Delsp 

" 

4. Dezember 2012 
" 

Stadt Mainz - Entwicklung EInkaufsquartier Ludwigsstraße 

$ehr geehrter Herr Ingenthroll, 

wie besprochen, übergebe ich anliegend drei unterzeichnete Aus· 

fertigungen der Honorarvereinbarung. Ich bin dankbar, wenn Sie 

mir eine Fassung unterzeichnet zurücksenden. Die beiden ande

ren sind zum Verbleib bei der Stadt gedacht. 

Mit ~reundlichen Grußr 

.' C "v U~ / "'----
Markus Deutsch 

BOro Bonn 
Rh et nauen eure 
Mlldred·Sche.el·Stra6e 1 
O'Sl17S 80nn 
Fon (Oll8) )2) 002·0 
Fax (0218) )2) 001·99 

Prof. Or. Thomss Mayen' 
Or. Frank Hölseher' 
Dr. Mukus Deutsch' 
Or. 8arbara Stamm-
Dr. Chrlstlan Stelter· 

BOro Stuttgatt 
GENO Haus 
Hellbronner -5 traße 41 
0 ·70191 Stuttgart 
Fon (071l)601 701-0 
Fax (0711) 601 701'99 

Prof. Dr. klaus'PUet Dolde' 
Or. Rainard Menke· 
Dr. Andrea Vetter' 
Or. Winfrled Porsch~ 

Dr. T!na Bergmann' 
Or. Bernd Schieferdecker' 
Dr. Annette Braun 
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ler/Amt61/Malnz 

06.12.201209:09 

Blindkopie 

Thema EQLU - Vermerk vom 04.12 .2012 

Sehr geehrte Herren, 

anbei erhalten Sie den Vermerk zur gemeinsamen Besprechung "Entwicklung 
Einkaufsquartier Ludwlgsstraße - städtebaulicher Vertrag" am 04.12.2012 zur Kenntn is. 

Mit freundlichen Grüßen 
I.A. Antje Müller 

-,: 
(, 

-,: 
12-12·04. Vu on rk. sti dt,bJ.u I.Ve rt rag.3-031.mue.pdr 1 2- 12 .O·LAnfllge VermerLstädtlb!uI.Vertrag.3-031.mue.pdr , .. .. ' 

." '.' 
Landcshauptstadl 
Malnz 

Landeshauptstadt Mainz 
Stadtplanungsamt 
Antje MOlier 
Stadtplanerin, SG Vorb. Bauleitplanung 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 
Zitadelle, Bau A 
Tela 61 31 - 12 30 76 
Fax 0 61 31 - 12 26 71 
htto: Ilwww.mainz.de 

~ 
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VERMERK 

Entwicklung Eink~uf$'1uartie .. Ludwigsstmße (EQLU) 
Projekt 

städtebaulicher Vertrag 
Thema /) 

Zitadelle, ß~u A, Raum 0 I 04.12.2912 / ( 4.30 - 16.00 Uhr 
. Gesprächsorl Datum I Zeit 

I . 

siehe Anwesenheitsliste r, 
Gespr~(hstellnehme( " 

/ 

TOP Tagesordnung I Ges rächsergebnisse zuständIg 
"- '-. 

0 Ziel / 
Ergänzung des Entwurfs d5r wichtigen Inh~lte des städtebaulichen 
Vertrages von Dr. Deutsch, Dolde l\-Inyen & Partner -

t akll1eller Stand der Verhandlung mit ECE Amt 61 
Eer. hat ein Konzept ~'orgestellt, das in weiten Teilen mit den Leitli-
nien übereinstimdu. Jeas ch gibt es auch noch einige Dissenspunkte, 
die noch zu d~kti tieren sind. , 

ECK geht momentan von einer Verkaufsfläche von ca. 28.000 'Im und 
Gastronoliuefläche von ca. 3.000 <Jln in ihrem Konzept aus. 

Ocr Ze'itplan sieht weiterhin vor, die Verhandlung am 14.12.2012 wm 
Abschluss zu bringen. 

2 Ergänzende Inhalte zum städtebaulichen Vertrag 

Von den Amtern 17, 50, 67, BO wurden bereits schriftliche Stellung-
nahmen abgegeben. Diese sind dem Vermerk als J\nhang beigefügt. 

Die folgenden Aspekte wmden im Termin vorgebracht: 

2.1 Ergebnisse der Kinder- und ,l.llg~ndbeteilig\lng Amt 50 

• frei zugängliche für junge l\.fcnschen gestaltete Räume zum Auf- (schriftliche 

halten (Bewegungs- und Spielbereiche sowie l\Iöglichkeiten wm Srellllllgnnhmc, 

kreativen Gestalten) 
s . . \I\lnge) 

0 breitge.f.-ichel'tes, jugendgemiißes Waren- und Restaurantangebot 

O:\AMT61 \T eXlve'8'beilung\Pc3\DOKUMENnVorb.8auleilplanung\Müller\3.031 ,mue.doc 
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.2.2 I Standortsichenllll' für eine fiinf~ru""i<,e Kindertagesstätte 
+ ca. 750 qm Außenflnche) 

2.2 I Hegren7.\1ng der Gastronomiefliichen 

2.3 

'--

Dazu wird von Amt 80 eine aktuelle Gastronollliefliichenerhelmng 
vorgeschlagen. 

Aussagen zur Vertriiglichkeit der Verkallfsfliichengröße und aüch 
Gastronomiefliichengröße durch ein Gutachten ist erst möglich, wenn 
einlVlindcstmaß an Nutzungskonzept vorliegt. 

< 

Die Eigenttlll1sl'erhiiltnisse der betroffenen Grundstücke . wurden 111 

deI' schriftlichen Stellungnahme benannt. (s. Anlage) ( , 

scl1\ver absehiitzbar . 

Die Grundstiicksverfligbarkeit muss bis HCI:bst 2013 (vor Beginn der 
Plansttlfe 2) geklärt scjn.~ .. "._~- . 

" " 
y 

Falls die Planungen konkreter werden, wird l\mt 60 die Teilnehmer 
informieren) SQ dass die Information in die Verhandlungen eingespeist 
werden kann. . 

2.5 I Kostenübernahme l\'laßnahmen Verkehr 

2.6 

, 

Kost~i;iibernahlne für alle Folgemaßnahmen, die durch das Projekt 
entstehen, entsprechend der Ergebnisse des zu erstellenden Verkehrs-
gutachtens. . 
(Esp. f\npassung Parkleits)'stem, Optimierung von Haltestellen, Fahr
radabstellanlagen etc.) 

ECE akzeptiert lllaximalc Anzahl von 400 StelipHitzen. Jedoch möchte 
sie für die restlichen baurechtlieh erforderlichen StelipHitze keine Ablö
se bezahlen. 

Es Jnnss eine Lösung gcfuridel\ werden, die generell an7.uwenden ist. 
könnte eine 

Q:\AMT61\T exlverarbeilung\Pc3\DOKU M E N nVorb.Baulcilplanung\Müllel\3·031 .mue .doc 

f\mt 50 
(schriftliche 

Amt 12 

An)t 80 

Amt 60 

Amt 6'1 

2 



zentralen Innenstndtbercich dnrstellen.) 

Amt 60 berechnet nnch den zlJ[7,eit heknnllten Konzeptdntcn , 'on Amt 60 
EeR die bnurechtlich erforderliche Stellplntzn.nnhl und die entspre-
chende Ablösesumme. 

2.7 ß~tücksichtigllllg (kr Leitlinien un~l Empfehlungen Zu dell ökologj- Amt!7 
sehen Stnndnrds 

, 

Grün im öffentlichen RnUln: Erhnltung des Bnumbestnndes im 
! • I 

Gebiet. 

• Gcböudetecl",ik, Energie,'erbrnuch 

I-: 
, 

• Stndtökologic 

~ . • Energieerzeugung "'-

Aspekte wie zum Beispiel Dnchbegl'ünung, El'hnlt\1Ilg der Böh me etc. 
1\"'t 61 können über restsetzungen im ßebnuungsplnn geregelt werden. 

2.8 KostenüberlJnhmc flir verli~f~'l\l~ !.!ll!ersuchulJgen uml~nchgutncht~1l Amt 17 
2m: Umwelt 

Luft- und Lärmgutnchten sind nbhiingig von dem endgültigen Betrei-
berkonzept und den Rl'gebnissen des V el'kehrsl~utnchtens. 

2.9 Kostenübernnhnle für JI.Inßllnhm~'1 Zllm SchlItz YQI sclüidlichen !.!m- Amtn 
welteinwjrkungen 

Übernnhme der Kosten bei lI·lnßnnhmen, die nußerhnlb des Geltungs-
bereiches des Bebnuungsplnnes erforderlich werden und dem Vorhn-
ben zuzurechnen sind. (I3sp . lIInßnnhmen zum pnssivcn Schnllsclmtz 
oder zum Schutz V01' luftl!)'gienisch belasteter Luft entlnng der \V'eißli-
Iiengnsse oder G l;.0ßcn Lnnggnsse) . 

2.10 J(ostcnÜbctnnhtllc für Bewcissiclletllngsverfohren Amt'!? 

Der Investor muss sich ,'crpflichten die Kosten m.r die Erstellllllg des 
Konzepts umi die Durchflihrung der Beweissicherung zu übe1'l1ehmen. 

Die Grundwnsserproblemntik dnrf nicht unterschätzt werden. 

2.11 n~bpuungsplnnänll~rung innerhnlb d~r Siebenjnhl~sf,i~t Amt61 

2.12 Yerkehr: Erschli~ßung der AnliegQI' nm Gllt~nbergpla.tz Amt 61 
(lIIcDonnlds, l\Jaredo l1sw.) 

Integration in dns Erschließungskonzept des RinknufS<lunrtiers. 

a :\AMT61\ T exlverarbeilung\Pc3\OOKUME NnVorb.Baule IIplanungIJJlOller\3.03 1 .mue.doc 3 



"ninz, 05.12.2012 

.~ Uw-

11. Den T 'I I G1L-~l II! . z. d. lf~;.':~t,ern z. K. ?c2.- 91ML 0.«1./·12.. 
IV ren ) . Z. d. lIandakren 61.2.3.1 \) 

!vliiller 

l'vlninz, 05.12.2012 
Gl-Stndll)lnnl1ngsnmt 

. ~;{ j/'~ . - ~ 
Ingcnthron 

> 
.' 

Q:IAMT61 \ T extve rarbellung\Pc3\OOKUM E NnVorb.Baulcitpla nung\MOller\3·031.mue.doc .J 



ANWESENHEITSLISTE . 

Pl'Ojekt: r~L\A 

Ort /Datum: i\\A1X.LLt- ,~ A. Q, (()~ , , 

Betreff: ~ÄD~L .\f&\Uc, 

Name Dienststelle bzw. Telefon und' 
bitte in. Druckbl1chsrnbcll enalle Anschrift 

\A~a (cy{ .2"rs ,/[ 

J[)lt:v 1/2 

l~\\''\W\l\\ ~ Q.' ~ ~. 

/7{Sm,41 / I f:O 

L< .. &~, \' '. 'I 6/",4, , 

Gr:..ß'HA-1l... D 6 0, '2.... 

/fci/f[/? AJ-t4/ ;".A/ 

Hf/'v;v/C 

dokumen!2 

I'l 
<... 

.1 '. Unterschrift 



ANWESENHEITSLISTE 

Projekt: 

Ort I Datum: 

Betreff: 

/? 

Name Dienststelle bzw. Telefon uhd Unterschrift , 
bitte in Druckbuchstaben Anschrift 

( jj~ fPlflfd!>r-J GAc) 

J+rObC.~ . 6A-. G 

;7 

0j. 

dokUAlenl2 
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, I;J.~ . .' n.1 • 
..... _ ... . .... ' ~~ ,I'; " landeshauptstadt 

Eingang: 04,032, 2012 . ~.. ~~:~ Mainz 

· ·'::';!;·i;;'-;:-Ci.7i·ii(C/iJ""\~:;;-·T-T: - "·1 

Stadtvo",.lIung Maln. I ~n:~l!:.J;~·~~·:f~~L~~·~it-~':~:1~T8'·~~lIiJ·;;T\~ 
sii: C,f.IT -v ';r)"!f -;r "i;-~'i, 'r-,;;r! .. _ _ /.' _ _ . _ ... "" .. _.L... _ .. _. 

6"1 - Stadtplnnungsamt 

. über De2ernat V -
durch ? A A:l.. 

Malm, ~:~C""""."" 
Beigeordnete 

UrnweUamt 
lanlahns 

Postrach 3820 
55028 Maln. 
Hause 
Geschwlster-Scholl-Str,4 

Tet 061 31 ·'122850 

~:V~~I!~~@!12a~~~!lnz.de 
\wr.:'"malm:.de 

fvlairt2, 28. Nov. 2012 

( l 'Bebauungsplanverfahren "G~schÄftszentrlll1l südlich der LuUwigstraße (A 262)" - Inhalte dcs 
Städtebaulichen Vertrages 

( , 

Aktenzeichen: 17 1230/ A 262 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Detail- oder Ausfiihlungspläne für das Gesch~fts2entrll1n liegen 2um jctzigen Zeitpunkt nicht vor. 
Erste Anregungen und Hinweise Rir den St~~tebaulichen Vertrag erfolgen an hand des vorliegenden 
Gcltllngsbereichsenlwllrfes 2um ßebauungsphn ,.A 262" (Stand: 05.1'1.2012), sowie anhand der Er
gclmisse des LudwigstraßenForl1n~s (LuFo) .. \'(/eitcre Anregungen erfolgen nach Vorlage der eingangs 
genannten Pläne bzw. ergeben sich aus vertiefenden Untersuchungen Zu Belangen der Umwelt. Zu 
<liesen Untersuchungen ~ußern wir \,;'lS im Rahmen der Vorkoordiniel1mg bz;\,. im Rahmen des Sco· 
ping·Termins. 

Bereits jetzt regc'n ~"ir folgende Inhalte für den s~~dtebaulichen Vertrag an: 

\ 

1. Beri\cksichtigung der Leitlinien und Empfehlungen des Lmlwigsttaßcnfonuns (LllFo) 

Der Vorhabensträger ,'erpflichtet sich die Leitlinien und Empfehlungen des Ludwigstraßen Fo-
111111S zU beachten. Im Bereich der Umwelt sind dies folgende Themen: 

Ök%gisdJe Slal/dards: Gliil/ ill! q!J~I/(/irhe!l Rnll/" g'lJJ. d,r Leirlil/im J.29: 3.30 

Die yorhandenen Banmreihcn entlang der Ludwigstraße sind 2n erhalten; sie sind wesentlicher 
Bestandte.il dieser innerstädtischen Prachtstraße und tragen ganz wesentlich ZUlU Phit uud zm 
Aufenthaltsqualität dcr zlIkiinftigen Fifilllermcile bei. 
Der Baumbestand im iibrigen Plangebiel (z.B. ßischofsplatz) ist ebenfalls zu erhalten. Soweit im 
EiJlzclfall aufgrund der ßnlllllaßnohme ein ßatimstandort entfollen 111\ISS, ist dieser gleichwertig 
an anderer Stelle 7.U ersetzen. 

n.a§~L", ",. Sp3/lcilsse Mahn 
Konto 331\ BlBSO 501 20 
IUIIU: DES8 5505 0)20 0000 OOOl 31 
C" •• o1l. " ••• • • , ~" ... ~ ., , .. ., 
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Oko!ogiJ,'he S/(/)Idlln/'" Gebiillde/edJllik..E.!mgiewrblwl!'h geIJJ. der vi/li"ie" 3.38. 3.40 

Bei der Gebäudeplnnung bzw. - technik sind beim Bau und Betrieb höchste aktuelle ökologi- . 
sehe Standards anzuwenden. Insbesondere Energie- und Wasserbrauch sowie Emissionen sind 
unter den Gesichtspunkten von Effizienz und Suffizienz zu minimieren. Es soll ei.n K.1talog 
von Maßnahmen erstellt werden, . .. [u.a. zur] natürlichen Belüftung der Gebäude etc. 

Oko!ogisdld S/II"d(/)z/s: S!odtökolqgie gell/, der Leitli"ie 3.38 IIlId EIJJR,ßMlllg 3.41 

Die Baulllaßnahme hat unter Riicksichtmhme auf das Stadtklima zu etfolgen. Es soll ein Knta
log von i\'faßnalunen erstellt werden, wie z.B. Begl1inung der Dächer und Fassaden, natürliche 
Belüftung der Gebäude etc. Sowe.it es eine positive Architektur des Einknufsq\lartiers unter
stiitzt, können Teile der Passade begrünt werden. 

Okologiidld S/(/)II!(/)r!S: EJJelgie"'':{.'''gHlIggelJJ. der Leitliuje 3.40 ~0 
Dacbflächen sollen zur Gewinnung von alternati,'er Energie verwendet werden, wenn dem ge
stalterische Notwendigkeiten nicht entgegenstehen. Gleiches gilt für eUle ctwaige Dachbegt1i
nung. 

/ 

2. Übc~nahme von Kosten fiir vertiefende Untersuchungen und l'nchgutachten 

3. 

4. 

. /' 

Der Vorhabensträger verpflichtet sich Kosten für die un Rnllllen des Bauleitplanverfahrens er-
forderHchen vertiefenden UntersuchUllgcn und Fachgutnchten zur Umwelt zu iibernehlllen. 

Übernahn~e von Kosten zum Schnt'l- vor schädlichen Umwelteinwirkllngen 

Der Vorhabenstriigervetpflichtet sich Kosten für Maßnahmen 7.11In Schutz vor schädlichen 
Umwe!teul\vi\kungen, die außed'illb der Geltungsbereiches des Baulcitplanes el'fordel'lich wer
den, und die dem Vot:hnben zuzurec!men sind, zu iihernelullen. Dies können z.B. Maßnah.men 
zum passh'en Schallschutz oder Maßnahmen ZUIl1 Schutz vor lufthygienisch belasteter Luft ent
IHng der Straße ,,\'(leißliliengasse" oder entlang der Straße "Große Lnnggasse" sein. 

Hinweis: BeweissiclleftJngsvel'fallteh 

Aufgn1l1d vorliegender Erkenntnisse wird es erforderlich, im Zus'1l111nenhang nut einer bauzeit
lichen Gmndwasserhal1\1Ilg entsprechende Bewe.issichemngen lunsichtlich Gebäudeschäden an 
der umliegenden Bebauung zu ,'ernnlassen. Der Vorhabens tröget verpruchtet sich die Kosten 
rür die Erstellung des Konzeptes und die Durchfiihtllllg dcr Beweissicherung zu übernehmen. 

Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfiigl1ng. 

~~;t 
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Stadtverwaltung Malnz I Dezernat IV J Postrach 3620 155026 Malnz 
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61 - Stadtplanullgsmn~ '0'1 "taellj I ' ,7. 

. . - ü ) anung""ll11 H ettn Amtslelter . ,,,., 
Giinthel' Ingenthron 
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Landeshauptstadt 
Mainz 

Dezernat fUrSozlalcs. Kfnder, 
Jugend, Schule und Gesundheit 

Postrach 3620 ISS026 Main, 
Stadthaus, Kreyßlg·f1UgeIIS. OG 
KaISCI51faße )·5 

i\-Iainz,211.1"1,2012 

Einkaufszentrum Ludwigssuaße. Zuatbeit zum städtebaulichen Vertrag bzw. zum Projekt 
hier: Ihr Schreihen vom 07.11.2012 

A.3~,a50 

Sehr geehrter Bett IngentJu:on, " 
mit oben genannter MaiJ hatten Sie uns gebeten, Textbausteine ftir den städtebaulichen Vertrag bzw. 
zum Projekt "Einkaufs7.entnllll Ludwigsstraße'i'cles Pmjektentwicklers EeB Zu liefern. 

Dieser !litte kommen \vir für den Bereich ~es Dezernates IV im Folgenden gerne nach, Das Schreiben 
senden wir im Dateiformat patlillcl auch an Frau Antje Miiller (Amt 6"1) zm direkten Vel>vendung bei 
der Erstellung des städtebaulichen Vertmges. 

1) Ergebnisse der "IGnder- IInel Jugendbeteiligung Z\lt Umgestaltung de!" Ludwigsttaße" 

Im Raluncn ije. :elanungsverfaluens zum Einkaufszentrum hat eine Kinder- und ]tlgendbeteiligung zur 
Umgestaltung'de!" Ludwigsstraße stattgef111lden. Gemeinsallllllit Frau Beigeordneter Gmsse hatten wir 
den beteiligten I,<indern und Jugendlichen zugesichert, dass ihre \'(fünsche IltHI Bedenken analog der 
Erwachsenenbetciligung Beliicksichtigung finden. Das Ergebnispmtokolilegen wir als Anlage diesem 
Schreiben nochlllals bei. 

Aus der von der Stadt Mainz dllrchgefiilu:ten I<inder- und ]ugendbeteiligung solien aus unserer Sicht 
deswegen vertraglich folgende Beteiliglingsergebnisse fcstgehalten werden: 

"Das Einlmufszcnu111n soll für junge Menschen frei zugängliche f(ir sie gestaltete Räume zum 
Aufhalten bieten. Neben einem hreitgefncherten, jugendgemäßen Waren_ und Restaurantangebot 
finden Bewegungs- uml Spielbereiche sowie Möglichkeiten Zllm kreativen Gestalten Beüicksichtigllng." 

h:,ry 
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.2) Standortsichetung flir eine fiinfgtuppige KÜlC\ertagcsstätte 

. im Rahmen des städtebaulichen Ve.ttrages soll die Stndt sich die Option offen.halten, in den geplanten 
Komplex des Einlmufszenu'ums eine filnfgruppige Kindertagesstätte fü,· die Altstadt zl1lntegtiercn. 
Dabei ist es für uns denkbar, das no~vendige Außengeliinde nuf dem Dach des Einkaufszentrums zu 
~ealisieren; hierzu gibt es in anderen KoUUntlllen schon entsprechende Beispiele. 

Für elie Riilllniiehkeitendcr Kindertagesstätte werden ca. 720 qtn und zusätzlich für die Außen fläche ca. 
750 qm benötigt. 

Mit freundlichen Grüßen 

I(:L~~ 
Kurt Merhtor 
Beigeordneter 
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Dlrk 
Schnelder/Amt67/Malnz 

14,11.201215:17 

Thema EInkaufsquartier LUclwlgsstraßc EQLU 
Zuarbelt ZUIll Stadtebaulichen Vertrag bzw. zum 
Projekt 
AZ 67 2701-027 

Sehr geehrte Damen und Herren. 
sehr geehrte "rau Müller, sehr geehrter Herr Strobach, " 

wie In der Mall Ihres Amtsleiters vom 07.11.2012 erbeten, teilen wir Ihne~ anbei gle Anliegen 
des 67- GrUnamts bezogen auf den angedachten Städtebaulichen Vertrag za m 
Einkaufsquartier Ludwlgsstraße mit: 

- es gilt die GrOnsatzung der Stadt Mainz, sowie die Rechtsverordnung zum Schutz des 
Baumbestands Innerhalb der Stadt Malnz, Jeweils In Ihrer aktuellen Fassung 

- der Erhalt der vorhandenen Platanenallee entlang der Ludwigsstraße, sowie der 
Baumbestand einschließlich des OrtsbIld prägenden Solitärs auf dem BIschofsplatz Ist 
unstrittlg und steht nicht zur Diskussion 

- zusätzliche GrUnflächen sind Im Kontext zur urbahen Umgebung und der notwendigen 
Funktlonalltät hinsichtlich der verkehrlicheri Erschlleß\lng nicht erforderlich 

Wir gehen davon aus, dass wir eine entsprechende Mitteilung Ihrerseits erhaiten, ob und wie 
unsere Anliegen zum Tragen kommen, 

ßel weiteren Fragen stehen wir gerne zur VerfUgung. 

Mit freundlichen GrOßen, 

im Auftrag 
Dlrk Schneider 

WB I Land~shauptstadt V Malnz 

Landeshauptstadt Malnz 
67- GrUnamt 
Dirk Schneider, Dipl.-Ing.(FH) 
stv. Abteilungsleiter Planung + Neubau 
Postfach 38 20 
55028 Malnz 
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Landeshauptstadt 
Malnz 

· . 

Stadtveo',aliungMnln, 1 Amt 80 1 Postfach 3820 155026 Mein, und Lleg.nscheHen 

6.1-02 - StadllJlanungs!l1l1t - Abt. Stadtplanung 

2. Hd. FrAII :Miiller 

- iibet DezeXilat nx -
durch 
Maln~, .9..~~:ut~~? 

Sitte 
Wlrtsohaflsdezemenl 

Einlmllfsq\lllrtier LlHlwigssU'llße EQLU; 

~ 

Postfach 3820 155028 Mnl", 
BrUckenlllTfll am Rnlhaus 
Zlmlller 105 
Rholnsttaß.55 

IV[aUIZ, 3. Dc%ombct 2012 I 

hier: Liegenschaftliehe Bcstnndtelle des stildtcbllulichen Vertrages bzw. der A\lsforllluliemug 
des Projektes '/ 
.Aktenzeichen: 23 Mz 06 3/93 

A. ::.../ 

Als Anlage finden Sie 'einen J..ngeplnn sowie eine Gl~llldstiicksliste, in der allo Gtlllldstlicke aufgeflihrt 
bzw. gekennzeichnet sind, die JlfiCh linserelll'derzeitigen KennUlisstnnd voll der Ivlaßnnlune betroffen 
sind. Wit: gehen hiel'bci davon allS, dns~(lie El'l'iclunnuergnsse nicht iibcrschtitten wjrd. 

Nach eUler nbschl.ießenc1cJl Entscheidung !ibet dns Bnuprojekt und endgiiltiger Bestimtnung der betrof
fencn Fliicl~en, ~ollcn die städtischen Gremien mit dem V crknuf der Gmnd~liicksflächen jedoch erneut 
befnsst werden. Obwohl seit dieser ßcschlussfnssilllg sich an der posith·cn Gnlllilhaltung zut Verihlßc
rung dct G}\1I(dstiic1{sflächen, nach unseret Kennlilis, nichts \'cr;;ndtJ:t hat. 

Sofefll erfon\ctlich, können [(i1' die städtischcn und die pl'h·ntell Gl11lld~tiicke Gllllldbucheinsichtcn 
vorgelegt werdcn. . 

Dusl!nl", 'Si 5'<! 55 I 5(, I $71601 611 68170 I 71 

Spalkassclttalm: 
Konlo »11 Ull .50 50110 
IBM!: OF.58 SSO$ 0120 0000000) 31 
S",rrt·ar, .1.I1I"'8'-511.\IIZ 
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Inwiefern RII dem gesamten Grundbesitz Balllasten bestehen, ist dem helm Ballalnt gefiihrten BRI\las
tell\·erzeichnis 7.\1 clltllelunen. Flic die öffentlich gewichnctell G111ndstiicke ist 1nögUchcrlVei~e ein förm
liches Entwichn\1l1gsl'erfnhren 111 der Z\lstlilldigkeit I11J:es I-IalISeS erforderlich. 

A111agell 

jenseits der Fuststraße gelegelien Grundsllickd 
I erfordert das notarielle EU1\'erllehmen über 

derzeitigen Eigentiimern. • 
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Karstadt Mainz - Ludwigsstraße 



Stadtverwaltung Mainz I Amt 60 I Postfach 3820 I 55028 Mainz 

61 -Stadtplanungsalllt' 
Abt. Stadtplanung 
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Landeshauptstadt 
Mainz 

~ 
Bauaufsicht 

Postfach 3820 
55028 Mainz 
Zitadelle t Bau (I Zimmer 122 
Am 87cr Denkmal 

V JJt11 , 11 I • • "" . 1 U" I.~ ". /_. 1ft 

J Z. CI. liandal<t"J.-= '" - I ... ' ./ J 
._- -- \ . ,. ', I I 

1 
!,l lll. nH· " U " w, ' I • I • :., : " ! ' I / 1 ,' . } 

1, I~, ', ". tn . lnW \ 1 " . I " : )-'i ! . i' . i l i ' ! " -~ '< Mainz, 07.12.2012 
\ " . .. \/C;-(./1 -r l>e7t; V+~~JLlf-2 . . ~')$ .u1.fl/.rL 
\ ~ •. _Warenhaus liiürGes~häftsgebäude einschließlich einer BlI!'ldilialc sbwie Großgarage; 

hier: Baurechtliehe Fragen/Vorabstimmung zm Neubebauu~lg ECE auf dem Anwesen Lud
wigsstraße 12 in Mainz-Altstadt, Flur 6, Flmstiick(e) 12/13~4/4 
Aktenzeichen: 63 AL-2012-2968-2 ..J 

SchI' gcclll'tc Damen und Henen, 

mt Bezug auf das gesttige Gespräch te~en'\vj{Ill1len den Stellplatzbedarf rur einen Gebäudekomplex 
mit einem 28.000 qm Verkaufsfläche (\ K) umfassenden Warcnhaus und mehl'eren, zusammcn 
3000 m2 Gastraumfläche umfassende'h Gastronomie-Betrieben mit; aufgeschlüsselt in IVlini111al-, Mit
tel- und ll'Iaxitnalwerte, jeweils abzligfich des per Satzung anzuwcndenden ÖPNV-Bonus . 

NllfZUIIg: Fläche 
l'lml 

Gastro 3.000 
J.nden 18.000 
~ 

Hinweis: 

Mininml-\Vcrt ..... 
Schlii~j:cl 
1/ 12 
1/;0 

r r ,> 

Brutto 
'\. 250 

700 
950 

Netto 
175 
490 
665 

?o.littcl-\'(/crt 1\faxilll:l.l-W~rt 

Scliliisscl Brutto Netto SchUh.seI llnltlO Netto 
1/9 333 233 1/6 500 350 
1/35 800 560 1/30 933 653 

1133 793 10133 1003 

Der ÖPNV:BollUS hat bereits den lIhxitnalwert nach der VV zu § 47 LßauO (www.fm.rlp.dc). Eine 
weitere Reduzierung ist nicht möglich. 

Die Leitlinien sehen 400 Kfz-Stellplätze und 250 - 300 Fahrrad-Abstellplätzc vor. 

In der gestrigen Besprechung wurden die verscl;iedenen Altel1lativcn ZUI' Ablösczahlung besprochen, 
so beispielsweise eine eigene Stellplatzsatzung für das Gebiet des neuen B-Plans. Auf Gmnd des 
Glcichbchandlungsgnmdsatzes sowie zur Vermeidung von Diskussionen mit potentiellen Bauherren 
außerhalb des B-Plan-Bereichs, regen wir eine Diskussion über einc Stcllplalzsat7.llng für den Kern
beleich der Mainzer Altstadt an, welche die Minimalwerte der VV zur Grundlage haben könnte. Dics 
würde zudem Impulse bei anderen Ladenbetreibern und Grundstückscigentümern amegen. 

~~S21"16'170171IS8 Buslinien: 50 I 51 

Sparkasse Malnz 
Konto J3118lZ 550 501 20 
IBAN: DES8 5505 0120 0000 000) J] 
SI'IIft·Slc. t.\ALAOES tMNZ 
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Abschließend weisen wir mit Blick auf die begrenzten rEichen des Eaugrundstücks und die Nutzflä
chenwiinsche von EeE auf den enormen Plntzbednrf von 250 - 300 Fahrrad-Abstellplätzen lun. 

l'vlit frt undlichen Grüßen 

Erod 

:./> 
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StadLver\'Ja!tung Malnz! Amt 61! Postrach 3820 !55028 Mainz Stadtplanungsami 
GÜnther Ingenthron 
Amtsleilung 1. SchrejhC!1lJl11l 

Dolde IIh)'en &Partner Rechtsanwälte 
Hcrtn Dr. Markus Deutsch 
Rheinauen CalTl' 
Mildred-Scheel-Stmße 1 
53175 Bonn 

Mandats- und Vergütungsvereinbarung 
Aktenzeichen: 61 26 Alt 262/B 

Sehr geehrter Herr Dr. Deutsch, 

, 

Postfach 3820 
55028 Mainz 
Zitadelle I Bau A I Zimmer 106 

IIhinz, 13.-12.2012 

in der Anloge erhalten Sie die von unserem Rechts- und Ordnungsamt unterzeichnete lIhndats- und 
Vergiitungsyercinbarung zur Unterstützung unseres Piojekts Entwicklung Einkaufsquartier in der 
Ludwigsstmße. 

1I·lit freundlichem Gruß 

~ 
Günther Ingenthron 
LId. Bflfulirr?klor 

11 . 
IIl. 

, 
61 ·i ~ Kl'nnllH~: ~olbnll 7.d.1fd. l\kt71 
l-1A·61,0 - V 

v 

Q: \AM T61 \ Tcxtvc~' Mb eltung \Pc)\OOKU1.\Er mAlI\)·1 05 1.lng.doc 

\ OW~ ~ '1 VI#.. dt -A a...-. 

h-- )v-bA A 

;:5;1 
ßustlnlen: 50151152164165170\71\58 

Spmkasse Mi\lnz 
Konto 3311 OlZ 550 50120 
IBAII: OES8 5505 0120 0000 000) )1 
Swlf'·Blc. t.\I\LAOE51MtIZ 



Aktz.: 61 26 Alt B 262 

TAGESORDNUNG 04 

Einkaufsquartier Ludwigsstraße - EQLU 
Projekt 

Verhandlungstag 4 
Thema ~ 

Rathaus, R 369 14.12.2012, lU.OO Uhr -13 Uhr 
Gesprächsort Datum 

Verhandlungsgruppe 
ECE [Wilhelmus, Nachtigahl, Fuchs, Dr. Rötlgers], 

v 
, 

Stadt Mainz [OB Ebling, BG Sitte, BG Grosse, AL lngenthron, Dr. Deutsch] 
Gesprächsteilneh mer 

/) 

" 
TOP Tagesordnung / Gesprächsergebnisse zuständig 

0 Ziel: Vertiefung der Ergebnisse vom30.11.2012, Beratung 'städ-
tebauliche Grundform, Zeitachse, Kommunikation der Ergebnis-
se ,. 

1 Vorhaben, Einkaufsquartier 

Weitere Veh iefung des planerischen Vorschlages von ECE, Dis- Herr Fuchs 

kussion der städtebaulichen Grundform, Umgang mit Fuststraße 
und Hinterer Präsensgasse. 

2 Diskussion der Abweichungen von Leitlinien und Empfehlungen, 

2.1 Input: Tabelle von ECE Herr Wilhel-
mus 

2.2 Weitere Vertiefung Divergenz-Konvergenz-Papier, Input: ECE Herr Wilhel-
mus 

2.3 Doppelung von Betrieben im Einkaufsquartier: Input Dez 111 BG Sitte 

Q:\,\ ~n GI \T(-)'-lww~;lun~\ I'C!\ I)OKl'MrNT \ '\ 1 1\ I::QI.l '_14.12 :?oll:?,.. Tlö~~nrdtluJ1g.&.K t 

BA] ;110 
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3 Grundstücke und Nachbarschaft 

3.1 I Grundstücksfragen: 

3.2 Umgang mit Nachbarschaft 

4 Die nächsten Schrittel Kommunikation de( Ergebn-(sse 

5 
Nächster Termin 

Mainz.13.12.2012 
61-Stadtplanungsamt 

·v 

Q;\A.\rUi I \ To.lh •. ltllc il\lll~\ I 'C:?\I) OKt 'MB\! 1\AI I \ I ~QI.l·_14.1:! ~')I2.. T 1;;':'" >lJnwlgdoc 

E(EI Dez 111 · 

Alle 

Alle 

2 
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Guenther 
lngenthron/Amt61/Malnz 

21.12.201216:46 

Sehr geehrte Damen und Herren /' 
< 

anbei der Entwurf unseres internen Protokolls der Sitzung iJ.j1l 14.12.2012. 

Gruß 
Günther Ingenthron 

lIml 
}-

Eo.W_14.1 2.201 2_Prol c.1:o IJ04 .pdf 

landeshauptstadt 
Malill 

Lancleshauptstadt Mainz 
Stadtplanungsamt 
Günther Ingenthron ..' 
Amtsleiter 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 

htlp: Ilwww.mainz.de 
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Aktz.: 61 26 Alt B 262 

P R T 0 K 0 L L 04 (MZ · INTERN) 

BITTE VERTRAULICH BEHANDELN 

Einkaufsquartier Ludwigsstraße· EQLU 
Projekt 

Verhandlungstag 4 A 
Thema 

Rathaus, R 369 14.12.2012,10.00 Uhr· 13.25 Uhr 
Gesprächsort Datum 

Verhandlungsgruppe 
ECE [Wilhelmus, Nachtigahl, Fuchs, Dr. Röttgers], :.,- ) 

< 

Stadt Mainz [OB Ebling, BG Sitte, BG Grosse, Allngenthron, Dr. Deutsch] 
Gesprächsteiln ehmer 

(' .o~ 

TOP Tagesordnung I Gesprächsergebnisse zuständig 

0 Ziel: Vertiefuhg'der Ergebnisse vom30.11.2012, Beratung städ· 
tebauliche Grundform, Zeitachse, Kommunikation der Ergebnis· 
se 

1 Vorhaben, Einkaufsquartier 

Weitere Vertiefung des planerischen Vorschlages von ECE, Dis· Herr Fuchs 

kussion der städtebaulichen Grundform, Umgang mit Fuststraße 
und Hinterer Präsensgasse. 

Der städtebauliche Entwurf, der bereits Beratungsgegenstand 
am 30.11. war wurde von ECE weiter ausdifferenziert. 5 Einzel· 
baukörpern, mit 'echten' Fassaden vom Fußboden bis zur Traufe, 
innenliegende Arkadengänge stellen das Grundprinzip dar. Die 
Modifikation im Bereich 'Hintere Präsensgasse' wird von städt. 
Seite begrüßt: Die Zäsur konnte durch die Zurücknahm e der Ge· 
schoßdecke im ersten EG von der Fassade deutlicher betont wer· 
den. Die von ECE vorgeschlagene Verbindung von 2 Baukörpern 
über die Fuststraße wird von städt. Seite nicht akzeptiert. Nach 

Q:\A:-.rr GI \Tc-xlwwlxitung\I'C::!\DOKlIM L~,{ l \ ALI\ ~QI.l:_l ... 12 ~lI 2J' .. )(o"oUOtd<lc 

f1JJLf 



;10 

2 

2.1 

langem Austausch von Argumenten, sagt ECE zu, folgende Lö· 
sung zu überprüfen: 4 Stege auf 2 Ebenen verteilt, nicht einge· 
haust, Kaltbereich, Wetterschutz nur über ein Flugdach in 18 Me· 
ter Höhe. 

Diskussion der Abweichungen von Leitlinien und Empfehlungen, 

Input: Tabelle von ECE 

Zum Thema liegt ein Papier von ECE vor 'Leitlinienpapier 4. Ver· 
handlungsrunde Stadt Mainzj ECE', bei dem zu 11 Plinkten eine 
Modifikation der Leitlinien vorgeschlagen wird. 

ECE 

Die Pkte.1.10 und 1.11 werden gemeinsam besprochen; das 
Ergebnis ist unter 2.3 dieses Protokolls wieder gegeben. ~ 

{~> Pkt. 3.10: Oberbauung der Fuststraße: Kein Ergebnis 

Pkt 3.11: Öffentlichkeit von Flächen : Akzeptiert 

Pkt. 3.15: Öffentlicher Platz für Jugendliche: Eine Lösung soll im 
Wettbewerb gefunden werde. j 

Pkt 3.16: Zugänglichkeit der Geschäfte im EG:, ECE wird eine 
Schemaskille liefern, wo die Ei~al:!.g~bereiche und die Schau· 
fensterzonen markiert sind. Je,d€s'Geschäft im EG muss einen 
Eingang nach außen, in den öffentliche~ Bereich haben. 

Pkt 3.18: Ersatz von wegfa~en öffentlichen Flächen: Eine Lö· 
sung soll im Wettbewerb g efunden werde; z Bsp. i. S. von Ver· 
besserung der stäcttebaullchen bzw. Aufenthaltsqualität im öf· 
fentlichen} aum; eine"denkbare Maßnahme wäre die Umgestal
tung des tieutigen öff/ Parkplatzes an der Großen Langgasse, 
Nähe der Zimen-Messstation. 

Pkt 3:'21: Es bl eibt bei der ursprünglichen Fassung der Leitlin ie; 
keine Änderung durch ECE. 

Pkt 3.23: Beschränkung der Gastronomieflächen: Dem Vorschlag 
con ECE, einer Begrenzung auf 3.000 qm wird zugestimmt. Regi· 
onale und lokale Anbieter sollen die Möglichkeit erhalten, im 
Quartier einen gastronomischen Betrieb zu betreiben . ECE sagt 
zu, mit DEHOGA Gespräche zu führen. 

Pkt 3.24: Ersatzwohnraum: Akzeptiert: Im näheren Umfeld, in der 
Innenstadt, also nicht im eigentlichen Hochbauprojekt von ECE. 

Pkt 3.25: Urbane Mischung: DerTextvorschlag von ECE wird ak
zeptiert. 
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2.2 

2.3 

Weitere Vertiefung Divergenz-I(onvergenz-Papier, Input: ECE 

Doppelung von Betrieben Im Einkaufsquartier 

Zum Thema liegt ein Papier von ECE vor 'Leitlinienpapier 4. Ver
handlungsrunde Stadt Mainz! ECE', bei dem unter 'Nr. der Leitli
. 1.11' eine Modifikation der Leitlinien vorgeschlagen wird . • 

gende tormutierung wird abgeS!lmmt:Ein Mietbeg ... . . 
4 Betriebe darf erst nach 10 Jahren ab Eröffnung des Einkaufs- / 
quartiers erfolgen. Wenn eine Entscheidung früher als 10 Jahre 
ansteht, kann dies nur mit Zustimmung der Stadt Mainz elfolg~n. 
ECE klärt diese Vereinbarung intern ab und meldet Ergebnis z~
rück. 

3 I Zwischenergebnis 

4 

4.1 

4.2 

5 

ECE bestätigt, dass alle anderen, außer den o. a. behandelten, 
inhaltlich voll akzeptiert werden . 

GrundstOcke und Nachbarschaft 

Die nächsten Schritte! Kommunikation der Ergebnisse 

Die stadtintern vereinbarte Gremienfolge mit Abschluss in der 
Sitzung des STR am 6.2.2013 ist obsolet, da weiterhin offene 
Punkte bestehen. Es wird ein neuer Termin für eine Sondersit
zung des Stadtrates für den 6.3.2013 vereinbart. 

Die Art und Weise der öffentlichen Kommunikation soll weiterhin 

Q:\ A., rr(' I\1·(,s1\·( rl ll.lt; ulng\l"C :!\l>OKL1~ffi,,,{T\ '\'J\I ~QLl:-"tt 2:;')12.....I'Nlokol~l~ .tl.~ 

Herr Wilhel
mus 

BG Sitte! 
ECE 

ECE! Dez 111 

Alle 

Alle 
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beibehalten werden: Keine öffentlichen Statements, bis die Ver-
handlungen zum Abschluss geführt sind_ 

ECE überarbeitet das Divergenz-Konvergenzpapier 

ECE erarbeitet eine Tabelle mit allen Leitlinien und Empfehlun-
gen, mit Angabe der Abweichungen bzw. 'grüner' Haken. 

ECE überarbeitet die Verbindung über die Fuststraße: 4 Stege in 
2 Ebenen, Kaltbereich, Flugdach in 18 Meter Höhe. 

6 NächsterTermin . 
14.1.2013, Rathaus, R 369, ab 10 Uhr. 

Mainz, 21.12.2012 
61-Stadtplan ungsamt 

p~~./ 
~~ 
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Guenther 
Ingenthron/Amt61/Malnz 

21.12.201216:53 Kopie 

Blindkopie 

Thema WG: EQLU: 5 Ve rhandlungsrunde 14.1.2013. ab 10 Uhr 

LandcshauptstadL 
Malnz 

Landesl1auptstadt Mainz 
Stadtplanungsamt 
GUnther Ingenthron 
Amtsleiter 
Postfach 38 20 
55028 Malnz 

htn>:/Iwww.ma;nz.de 

. " - ---- Weitergeleitet von Guenther Ingenthron/Am.t61/Malnz am 21 .12.2012 16:52 ____ _ 

.. \ / 
/~l\ . Guenther 

Ingenthron/Amt61/Malnz 

21.12.201216:43 

/ ., 
, 

Sehr geehrte Damen und Herren 

anbei ein Vorschlag zur Tagesordnung für die S. Verhandlungsrunde am 
14.1.2013. 

Gruß 
Günther Ingenthron 

lr.!II " 
}. 

EQW_14 .01.201 3_ TaguordllllllgOS.pdf 
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landcshallptstadl 
Malnz 

Landeshauptstadt Mainz 
Stadtplanllngsamt 
Günther Ingenthron 
Amtsleiter 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 
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Aktz.: 61 26 Alt B 262 

TAGESORDNUNG 05 

Einkaufsquartier Ludwigsstraße - EQLU 
Projekt 

Verhandlungstag 5 
Thema ~< 

<-. 
14.01.2013, 10.QO Uhr -' 13.00Uhr Rathaus, R 369 

Gesprächsort Datum 

Verhandlungsgruppe 
ECE [Wilhelmus, Nachtigahl, Fuchs, Dr. Röttgers), v 
Stadt Mainz [OB Ebling, BG Sitte, BG Grosse, AUngenthron, Dr. Deutsch) 
Gesprächsteilnehmer 

" 
t) 

TOP Tagesordnung I Gesprächsergebnisse zuständig 

0 Ziel: Vertiefung der Ergebnisse vom14.12.2012, Beratung städ-
tebauliche GruiidformJ Zeitachse, Kommunikation der Ergebnis-
se t' '-

1 Vorhaben, Einkaufsquartier 

Weitere Vertiefung des planerischen Vorschlages von ECE, Dis- Herr Fuchs 

kussion der städtebaulichen Grundform, insbes. Umgang mit 
Fuststraße. 

2 Diskussion der Abweichungen von Leitlinien und Empfehlungen, 

2.1 Input: Tabelle von ECE mit Anmerkungen zu allen Leitlinien und Herr Wilhel-
Empfehlungen mus 

2.2 Input: Divergenz-Konvergenz-Papier von ECE, Fortschreibung Herr Wilhel-
mus 

-

Q;\,'Mn' I \Tc.')t;I\-~ flfbt;(\ll1g\I'C!\DOKl!~ II :"-':T\AU\EQLlU .. I.I1I .:Y)\J_TJ.gt~,\nlnungnidoc: 
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3 Grundstücke und Nachbarschaft 

3.1 I Grundstücksfragen: 

3.2 Umgang mit Nachbarschaft 

4 Die nächsten Schritte/ 

5 NächsterTermin 

Mainz, 21.12.2012 
61-Stadtplanungsamt 

<.I 

~''' ' 

, 

~0> , 

Q;\,\ :\rr('I\Tc~m·i •. ubfitung\rc:!\nOKL1i\lENT\:\t.t\ I ~Ql .t_I-I.O I.=-11)_T~~fro rdj\unf!P5.dl)c 

ECE/ Dez 111 

Alle 

Alle 
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Akt?.: 61 26 A 262/B 

Eini<aufsquanier Ludwigsstraße 

Wcitel'es Vel'fahren/Beratungsfolge Einkaufsqunrtier Ludwigsttnße, LuFo 8 
Snchstnnd nnch 5. Verhandlungsrllnde am 14.01.2013 

/ 
, 
, 

1. Anlass 

l\ m 14.1.2013 fnnd eine weitere Verhnndlungsl'Unde zwischen Stndt 1\hinz ond ECE 
stntt; dnrnus könnte sich folgender Verfnhrensnblnuf ergeben. 

2. Weitel'es Verfahrcn 

2.1 Bcrntllugsfolge in den polit. Gl'emien 

I. Abgnbe ~eschlllssvol'lage hnch Abstimmung Dez Irr und Dez VI nm 7.2.2013 
Büro Oll (Unterschriften: BG Eder.BG Grosse. BG Sitte. OB für STil) 

2. Beratung Stadtvorstand nm 22.02.2013. anschließend PK (s. a. 2.2) . 

3. Gemeinsnme Ausschussl'lUlde nm 28.Q2.2013 nb '18.30 : Hnupt- und Person nl
ausschuss) Bflu- und Saniernogsausschuss, \\lirtschnftsausschuss, Pnrk- und Ver
kcill·snusschuss. Ortsbeirnt A1tstndt im Rntssnnl. 

4. DUl'chführung eines LUFO 8 nm 1.03.2013 im Gutenbergsnnl ??? 

5. Abschließende Beschlussfnssung im Stadtrat, Som]ersitzung nm 06.03.2013. 

2.2 Begleitend zu diesel' Berntungsfolge sind folgende Arbeitsschritte notwendig 

I. Tn der 8. KW Besprechung in KOA-Rundc, 18.2.2013; 
2. Tcrminiewng 1. Sitzung Lenkungsgruppe durch OB z. Bsp. in 8. I<\'(I? 
3. Gespräche mit Knth. Kirche und Knrdinnl Lehmnnn 
4. Gespräche baul'01. Sprecher bei Frau BG Grosse 0111 22.2.2013 ??? 
5. Nnch STV nm 19.2. gcm. PI< ECE mit Stndt (Orgnnisntion durch dns Büro 

OB /Prcsscnbteilung) 
6. Am gleichen Tng (22.2.20'13) ol'ganisieren die beiden tangierten Beigcol'dncten 

Gespräche mit den Stnndesorganisntionen: 

Q:\AM T61 \ T exl YCI a rbeitulIg\P(3\OOKUMEtlT\AU\ )·1 OS Idng.doc /215 ,-' . d /I/. A / 0 
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o Herr Sitte wird mit den hanclclsaffUlen Organisation sprechen, 
o Frau Gm,.e wird die Standesorganisationen wie Architektenkammer, BDA, 

\'(1 erkbund, AIV einladen. 
o Baupol. Sprecher auch bei ßG Gmsse ??? 

7. Eine Information c1er Bürgerinitiati,'e sollte mit HetrIl Oberbürgermeister 
Ebling, Heren Sitte und Frau Gmsse gemeinsam erfolgen. Zeitpunkt und Ort ??? 

Die gemeinsame Ausschusssit7.ung am 28.02.2013 ab 18.30 Uhr wird durch das Büro OB 
bzw. Hauptamt organisiert, da Here Oberbürgermeister den Vorsitz hat/pie Organisati
on des 8. LudwigsstraßenfoCllms würde in Hiinden des Stadtplanungsamts liegen. 

lIIainz, 14.01.2013 
61-Stadtplanungsamt 
Ingenthron 

~. 
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Aktz.: 61 26:\ 262/B 

Einknufsquartier Lndwigsstl'aße 

Weiteres Velfahrell/Bel'atungsfolge EInkaufsquartier Ludwigstraße, LuFo 8 
Sachstand nach 4. Verhandlungsrunde am 14.12.2012 

'1. Anlass 

~ ~') . 

Sollte am 14.1.2013 eine Einigung zwischen Stadt ilhin7. und ECE erzielt werden, könn
te sich folgende I' Verfahrensablauf ergeben. , 

2. Weiteres Verfahren <: , 
2.1 Beratungsfolge in den poli!. Gremien 

." 
I. Abgabe Vorlage naeh) \ b,timmung De>1II und Dez VI am 11.2.2013 Büro OB 
2. Beratung Stadtvorstand 'an1 19.02.2013 
3. Gemeinsame. A\'sschussrllnde am 28.02.2013 ab I R.30 : Haupt- und Personal

ausschuss, 13~u- uhd Sanlcl'llngsausschuss) \,\fittschafts:msschuss) Park- und Vcr-
keimausschuss, Ortsbeirat AIt<tadt. . 

4. Durchführung eines LUFO 8 am 1.03.2013 im I?? 
5. Abschließende Beschlussfa ssung im Stadtl'at, Sondersitzung am 06.03.2013. 

Bc~eitend zn diesel' Beratungsfolge sind folgende Arbeitssclüitte notwendig 

I. In der 7. KW Besprechung in KOA-Runde 
2. Terminierung 1. Sitzung Lenkungsgruppe durch OB z. Bsp. aL11 '14 .2.2013 
3. Gespriiche mit Kath. Kirche und Kardinal Lehmann 
4. Gespräche baupol. Sprecher . 
5. Nach STV am 19.2. gem. PK ECE mir Stadt (Organisation durch das Büro 

OB/Pressenbteilung) 
o. Am gldchell Tag org:lnisicl'cn die tangierten ßcigconlncten Gespräche mit elen 

Stalldcsol'gnnisationen: 
7 . . He rr Sitte wird mit den handelsnflinen Organisation sprechen, 
8. Frau Grossr wird die. Standesorganisntionen wie Architektcnknll'uner. BDA. 

Werkbl1nd, Al\' einladen. 
9. Eine Information der Bürgel'iniliath'c sollte mit Herrn Oberbürgermeister 

Eblinß) lJ l'rn1 Sitte und Prau G rosse gemeinsnm erfolgen. 

Q:\AI.\T 61 \ T ('xlv('rclrbellu ng\P(3\OO~UI.\EIIl\AlI\J· 1 0 5 3.1 ng.do( 
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Die gemeinsame J\lJsschllsssitzlIng am 28.02.2013 ab 18.30 Uhr wird durch das Büro OB 
hzw. r-Iaupt:\l11t organisiert) dn HC1T Oberbürgermeister den Vorsitz hat. Die Organisad
on des 8. Ludwigsstraßenfofums würde in I länden des Stndtplanllngsamts liegen. 

1IIain7..21.12.2012 
61-Stadtplanllngsamt 
Tngenthron 
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Aklz.: 61 26 All B 262 

PROTOKOLL 05 

BITTE VERTRAULICH BEHANDELN 

Einkaufsquartier Ludwigsstraße - EQLU 
Projekt 

Verhand lungstag 5 
Thema /) . 

/ 
(.' 

Rathaus, R 369 14.01.2013,10.00 Uh0 ca. 15.00Uhr 
Gesprächsort Datum 

Verhandlungsgruppe 
ECE (Wilhelmus, Nachtigahl, Fuchs, Dr. Röttgers], 

(( , 
I I . 

Stadt Mainz (OB Ebling, BG Sitte, BG Grosse, AL Ir]gehthron, Dr. Deutsch] 
Gesprächsteilnehmer -

A. 

TOP Tagesordnung / Gesprächsergebnisse zuständig 

" 0 Ziel: Vertiefung der Erzebnisse vom14.12.2012, Beratung städ-
tebauliche Grundform, Zeitachse, Kommunikation der Ergebnis-
se < 

I "-
1 Vorhaben, EInkaufsquartier 

" , Weitere Vertiefung des planerischen Vorschlages von ECE, Dis-
kussion der städtebaulichen Grundform, insbes. Umgang mit 
Fuststraße: 

Herr Fuchs präsentiert lediglich die Entwürfe, die bereits am 
14.12.2012 Gegenstand der Diskussion waren; die inhaltliche 
Diskussion zum Thema Fuststraße erfolgte im Rahmen der 
Durcharbeitung des ECE-Papiers 'Leitlinien 5. Verhand lungsrun-
de Stadt Mainz/ ECE, 11.01.2013' , s. 2.2 

2 Diskussion der Abweichungen von Leitlinien und Empfehlungen, 

2.1 Input: Tabelle von ECE mit Anmerkungen zu aUen Leitlinien und Herr Wilhel· 
Empfehlungen: mus 

I 

I 
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Am Ende der Verhandlungsrunde legt ECE dieses Papier vor. in
haltlich wird nicht weiter darauf eingegangen, da die Diskussion 
in erster Linie zu Pkt. 2.2 stattfand. 

2.2 I Input: Divergenz-Konvergenz-Paplervon ECE, Fortschreibung: 

3 

Gegenstand der intensiven Diskussion ist das Papier: 'Leitlinien 
5. Verhandlungsrunde Stadt Mainz/ ECE, 11.01.2013' (Anlage 2) 
ECE stellt darin 12 Leitlinien der Stadt eigene Modifikationen 
gegenüber. Zur Fuststraße wurde festgelegt, dass man sich auf 
städtischer Seite prinzipiell keine Überbauung vorstellen kann; 
lediglich die Anlage von 2 filigranen, offenen Stegen im 1. und 2. 
OG (4 Stege insgesamt) von max. 300 cm Breite sind vorstellbar; 
Wetterschutz kann über ein filigranes Flugdach in 18 Meter erfol
gen. Herr Fuchs wird hierzu einen planerischen Vorschlag unt€r
breiten. " / 

r 
Herr Dr. Deutsch wird die Diskussionsergebnisse, die in die mitt-
lere Spalte des ECE-Papiers als 'Verhandlungsergebnis' einzutra
gen zuerst korrekt formulieren und danach mit-Stadt und ECE 
abstimmen. 

/ 

GrundstUcke und 

3.1 I Grundstücksfragen: 

ECE/ Dez 111 

3.2 I Umgang mit Nachbarschaft I Alle 

Q: \M.rI'G 1 \T .·xt .... cmbciLuIIg\1·C2\ DOK U ME NT\ " 1,1 \ EQLU _14 nl 2f 1I J_PlUtoko1l05_finJl.ooe 2 



4 

5 

Diese Themen wurden im Detail nicht besprochen. s . a. weitere 
Vorgehensweise. 

Die nächsten Schrittel Kommunikation der Ergebnisse 

1. Dr. Deutsch wird das Papier Pkt 2.2 sprachlich. inhaltlich 
.korrekt aufarbeiten und mit bei den Partnern abstimmen ' 

2. Dieses Papier wird in die Gesamtdarstellung aller Leitli
nien und Empfehlungen (Pkt 2.1) integriert. (Dr. Deutsch) 

3. Dr. Deutsch textet einen Lol (Letter of Intent) und stimmt 
das Papier zuerst mit der Stadt ab. Die Stadt-stimmt dar
aufhin den Lol mit ECE ab. , 

4. Herr Fuchs liefert neue Pläne und Zeichnungen sowie eine 
Projektbeschreibungj . erläuterung. 

5. Die Stadt erarbeitet eine Zeitplanung bis zur Beschluss
fassung im Stadtrat über das Verhandlungsergebn iso (s. 
Anlage 1) \, /' 

6. Stadt und Dr. Deutsch stimmen sich hinsichtlich einer 
Stellplatzsatzung gem. § 88 Abs. 3 LBauO ab. 

7. Die Stadt erarbeitet eine Beschiussvorlage: Grundsatzbe
schluss zum Verhandlungsergebnis. Inhalte: Planzeich
nungen mit erläuternden Texten (ECE). Lol (Dr. Deutsch). 
Gesa rtl tdarstellung aller Leitlinien und Empfehlungen. 
ggfls. mit Modifikationen (Dr. Deutsch. ECE). 

NächsterTermin (optlonal) 5.2.2013. 11 • 14 Uhr 
, 

Malnz. 21.01.2013 
61 -Stadtplanungsamt 
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Anlage 1: 

Einkallfsqllartier Ludwigsstraße 

Weiteres Verfahren/Beratllugsfolge Einkallfsqllartier LlIdwigstraße, LlIFo 8, Stadtrats be-
schluss; , 

Sachstand nach 5. Vcrhandlungsrunde am 14.01.2013 

1. Anlass 

Am 14.1.2013 fand eine weitere Verhandlungsrunde zwischen Stadt l'vIninz und ECE 
statt; daraus könnte sich folgender Verfahrensablauf ergeben. ) 

2. Weiteres Verfahren 
2.1 Beratllugsfolge in den poli!. Gremien 

) 
1. Abgabe Beschlllssvorlage nach Abstimmung Dez"III und Bez VI mu 18.2.2013 

Büro on (Unterschriften:, HG Eder, BG Gros~e,'BG Sitte, OB für STR) 

2. Beratung Stadtvorstand am 22.02.2013, anschließend PK (s. a. 2.2) 

3. Gemeinsame AusschussfUnde am 28.02.201.3 I\b 18.30 : Haupt- und Personal
ausschuss, Bau- und Sanierungsaus~chuss, \V'irtschaftsausschuss, Park- und Ver
kehrsausschuss, Ortsbeirat Alts~,dt im.Ratssaa!. 

4. Durchführung eines LUFO 8 am 1.03.2013, 18 Uhr in der Rheingoldhalle 

5. Abschließende Beschlussfnssung im Stadtrat, Sondersitzung I\1U 06.03.2013, 
Uhrzeit ??? 

2.2 Begleitend zu dieserlleratllngsfolge sind folgende Arbeitsschritte not\vendig 

1. In der 8. KW Besprechung in KOA-Runde, 18.2.20I3; 
2. Terminierung 1. Sitzung Lenkungsgl'Uppe durch OB z. Bsp. in 8. K\'(I? 
3. Gespräche mit Kath. Kirche und Kardinal Lehmann 
4. Gespräche bau po!. Sprecher bei Frau BG Grosse am 22.2.2013 ??? 
5. Nadl STV I\1n 22.2. gem. PK ECE mit Stadt (Organisation durch das Büro 

OB /Presseabteilung) 
6. Am gleichen Tag (22.2.2013) organisieren die beiden tangierten Beigeordneten 

Gespräche mit den Standesorganisationen: 
• Herr Sitte wird mit den hand eisa fEinen Organisation sprechen, 
o Frau Grosse wird die Standesorganisationen wie Architektenkam1l1er, BDA, 

Werkbund, AIV einladen. 
o Baupol. Sprecher auch bei BG Grosse ??? 

7. Eine Information der Bürgerinitiative sollte mit Herrn Oberbürgenneister 
Ebling, Herrn Sitte und Frau Grosse gemeinsam etfolgcn. Zeitpunkt und Ort ??? 

Q: \Al\.f! "(.1 \T ... :.:I'· ... t ~tbciluns\I}C2\DOK l l" 11 ~N'l\ALI \EQI.U _'" U! 2u 13_Prutok .. \lUS_fillal.doc " 



Die gemeinsame Ausschusssitzung atn 28.02.2013 ab 18.30 Uhr wird dmch das Büro OB 
bzw. Hauptamt organisiert, da Het:t: Oberbürgermeister den Vorsitz hat. Die Organisati
on des 8. LudwigsstraßenfolUms würde in Händen des Stadtplanungsamts liegen. 

lvIainz, 15.01.2013 
61-Stadtplanungsamt 
Ingenthron 

\ ,,/1 
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Anlage 2: 

~ 

r nUfn~'r Zu~linl1llU/1{J der 

ou, 

ist eine. 

'" $O(;tJemtJlI Uf1gefl lU$llm~ren p''''D ler (JIIS. 

',., 

> 
~ ...... l eitlInienpapier 5. verhandlunrlunde SlaC!1'M~z re~ 

11012013 -<, " 
Nr • • " 

MOdIfikatiOn durCh,EC{ 
, 

LtlUlnle Originaltext leitlinie Kommentar 
.16 .1Q.(l ) !-,QS_~nktlufsquD.rti&f O':~~OI' d,,;n, "W,,,n ~".'", ,,",""" _~.I l.fIg"nge.ur? Annooc,arung nur Im Bero)ich i 

mu~s w.oe Olfenheilzur ~rokh ngss/{oße 11/1 Erdg~!AhoS$ MfI$~9tl9n l odenfliX'hen lud\\lgsslfaße und TeilberQ!ch9n dir ' 
UII\Se.bendtO Stodtstru!o;11X olfll9l sfdt....... cil elgMlJ Lod9ne.ng~ ZU dM Off811 rJ.~·hfJn FMcIIM. Fustslrolle sinnvol l 
dodufCh noetr.','eisen, dass 6'S on 
\'OIhond9:n9 \ " Gg900Zi&hul'Ig&n 
onknOprl. Der ZUgnng lu den ( -
GeSc.M1t6o Im EG (Stroßene~n&) 
MI prinz!J)!ell Ober OffenUIC!le 

~ Fk1chen (Straßen, GOsSen, PlOlZe) 
zu erfolgen Große 9eWGfbWuJ 
Einheili'n (insbesoodere dils . 
WUtillhous) haben $ich durCh 
Z~noe zUßllen OOlrenzeoden 
cl/entliehen Fl6ctlen zu Offnen • 

• 16 1:!.10.(LI Weg oJ1llotfeOtfenlk he VI\)gfO I.'9nd9 otf~nUichlJ oe/11m t.cI~1I du(clle~9 N/JtzllflgS\'9fd:clll/JIY,j 
FUaehi o SIOd (In ooderer S:tlle Inl und OlidllDfsedtOhulIg ond~w Otf,nUJCher F/bchM DUsg9fJ1i..'1IM 
<AIortie: rrvt 9Iekhwet1ig~( 
Offen:llctw Null ~'lU ersetzen 

1\'9fde:t. EJlfspret:ll6nde L6sull9ol'ß:,uId Im VleUbenl;'ltb zu erolbet:M 

>.<1 32 1 (L,~ ::~~~~.\'iirpuo"t dbr AMooc.ierungl ZogJnge Ober 6:e 
Hoodel$OUllung. Olso dlt In- l oge, LUd\\l~sLcoße, o~ifdings olJ<h \'onl 
muss elnd&U~ Duf die Biscoofsplotz und durch l Oderw.ogllOge lm 
F1 (1n1&rmll~e der Luct.\;gsS!foße, ErdgeschOss. 0:9 Stadt g&t'lt dJvon ous, 
d.h. in Wesl·Ost.Ri(htung, doss mit d9m \'ooiegenden 
bezogen seto. PIO~:~tontepl (siaM Anloge.l d:e.leid.nle 
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An 

Kopie 

Blindkopie 

Thema Slatus der Gespräche mit ECE 

Status dei' GesJlräche ZU I' Umsetzung der Lcitlinicnmit dem Invcstor ECE 

Sehr geehrter Herr Oberbiirgermeister. sehr geehrte Frau Beigeordnete Gro!jSe., sehr geehrter 
Herr Beigeordneter Sitte, 

Im Anhang ein offener Bricf der BI Mainzcr Ludwigsstraße zur Ent\VIekhing der 
Verhandlungen mit ECE. 

Mit freundlichen GrUßen 
ierungskreis der BI-I,U -

[j 
OffenelBliel T,anspalenz 30.01.2013.pdl 
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Herrn Oberbürgermeister Michael Ebling 
Frau Beigeordnete Marianne Grosse 
Herrn Beigeordnetem Christopher Sitte 

Postfach 3820 

55028 Main. 

Offener Brief 

Status der Gespräche zur Umsetzung der Leitlinien mit dem Investor ECE 

Bürgerinitiative 
Maillzer Ludwlgsstraße e. V. 

www.bf-Ju.de 
injo@bl-Iu.de 

Mainz, 30. Januar 2013 

<'~ 
c~~ [, 

!) 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Frau B{igeordnete Grosse, .sehr geehrter Herr 
Beigeordneter Sitte, " 

wir wenden uns im Namen der Bi Mainzer Ludwigsstraße an Sie. Vor drei Monaten haben die Ge
spräche mit ECE zur Umsetzung der Ludwigsstraßen-Leitiinien begonnen. Ergebnisse dieser Gesprä
che wurden noch für das Jahr 2012 angekUndlgt. 

Ober den gesamten Zeitraum wurden keinerlei Informationen über den Verlauf der anstehenden 
Klärung möglicher Fragen oder Problellle der Umsetzung veröffentlicht, abgesehen von' einer beun
ruhigenden Meldung in der A Z (s/~nten) , Dort wird von einer gespaltenen Position des Stadtvor
stands berichtet. Es gehört offensichtlich zum Gebaren von ECE, solche Gerüchte zu streuen. Wir 
halten es für ein fatales Signal, wenn In der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt wird, dass sich unsere , 
Repräsentanten uneinig sind. Dieser Eindruck wird noch bestärkt, solange der Stadtvorstand diese 
Aussage nicht berichtigt. Vieldeutig äußert sich stattdessen am 25. Januar Herr Sitte in der Presse: 
"Am Endedes Tages wird man es nicht allen Recht machen können," 

ECE (Herr Wilhelmus) hatte für das Jahresende angekündigt, der Öffentlichkeit völlig neue Pläne zu . ' 

ihren Vorstellungen eines Einkaufszentrums an der Ludwigsstraße vorzustellen. Nichts ist erfolgt. 

Aus anderen Ansiedlungsprojekten von ECE ist uns bekannt, dass Intransparenz, die Verschleierung 
von Entscheidungsprozessen und Interessenbindungen Beteiligter ein wichtiger Erfolgsfaktor zur 
Durchsetzung der Ziele des Investors waren. Nach den bisherigen Erfahrungen hier in Mainz deutet 
sich keinerlei Bereitschaft von ECE an, die Umsetzung der. Leitlinien in ihren unverhandelbaren Eck
punkten zu akzeptieren. Die Meldung in der AZ bestätigt diese Einschätzung erneut, auch nach Be
ginn der Gespräche, die Sie mit dem Investor führen. 

Wir gehen davon aus, dass ECE weiterhin versuchen wird, die Stadt massiv unter Druck zu setzen. Ein 
offener Erpressungsversuch von Herrn_ in der Sitzung des Ortsbeirats Altstadt im Nov. 

1 



2011 hat uns die Verhandlungskultur des Investors und seine Haltung gegenüber den Anliegen der 
Bürger und der Repräsentanten der Stadt drastisch vor Augen geführt. 

Die in den Vorgesprächen gemachten Erfahrungen im Zusammenhang mit der Neuplanung des Kar
stadt-Areals und nun der sehr lang andauernde Informationsstillstand haben bei vielen Mitgliedern 
der BI aber auch bei etlichen Maimer Bürgern zu Irritationen geführt. Inzwischen erreichen uns viele 
Nachfragen. 

Wir meinen, es kann den Verhandlungen, der Gesprächskultur und dem Anspruch der Bürgerbeteili
gung nur gut tun, wenn Transparenz hergestellt wird. Sollte EeE Geheimhaltung aus Gründen der 
Wahrung von Geschäftsgeheimnissen verlangen, so kann das für die Stadt keine Bedeutung haben. 
Für das Projekt gibi es keine Konkurrenten und es können daher für EeE auch kein,e Wettbewerbs
nachteIle entstehen. Aus ,dem Verständnis der Kommunalen Selbstverwaltung hefaus muss das öf
fentliche Interesse In Fragen, die für die Zukunft unserer Stadt so zentral sind, h'öhe'r·.bewertet wer
den, als sachlich nicht nachvollziehbare Geheimhaltungsinteressen von EeE: 

Wir sind daher der Meinung, dass Sie die Maimer Bürger umgehend über den Stand der Gespräche, 
Ober mögliche Probleme und die Punkte, über die immer noch ein Dlsfens bes~eht, informieren müs
sen. Sollte sich bei Ihnen die Meinung verfestigen, dass die vom Stadtrat verabschiedeten leitlinien 
nicht von EeE umgesetzt .werden, möchten wir Ihnen versichern, das~ wir Sie bel dem dann notwen
digen Beenden von Verhandlungen aktiv untersUitzen werden. 

Für die Sprecher der BI ludwigsstraße 

Mit freundlichen Grüßen 

/ 

AZ 27.11.2012 

(mon). Zwei Mal haben sk I! äie Verhal1dlungsp~rtne, von Stadt und fCE inzwischen getroffen. Nach der zweiten 
Runde sind d ie Fronten dem Vernehmen noch verhortet. "Es lällft nicht gut", so ein Insidpr: "Sogar getrennte 
Protokolle werden gefertigt" . Wesentlicher Punkt sei, dass der Investor nicht bereit ist, die fckpunkte des Ab

. Lb---Fotf'h-Zll akzeptieren. also eine Begrenzung der Verkaujsjfäche bis zur Epp!chmattergasse 
Bat/weise, die durclJ öffentliche Wege ersch/os . .i'f- , fl 

laeaenüber feE weniger kompromissbereit zeigen ols 
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Guenther 
Ingenthron/Amt61/Malnz 

18.02.2013 16:31 

An 

Kopie 

Blindkopie 

Thema WG: Antrag nach dem LIFG wegen ECE 
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Gruß 
GI 

landcshauptstadl 
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Landeshauptstadt Mainz 
Stadtplanungsamt 
Günther Ingenthron 
Amtsleiter 
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----- Weitergeleitet von Guenther Ingenthron/Amt61/Mainz am 18.02.2013 16:31 -----
An]. Wolf/Amt30/M.lnz 

~ 

18.02.2013 10:42 

\ l ," 

\> 

Hallo Frau Andres, 
hallo Herr Schnell, 

\. . .\ . '~ 2-b'L 

[10 ,0)') .,fS~ 
) 

anbei übersende ich Ihnen einen Bescheid, mit dem der Antrag von Herrn Roman Haug auf 
Einsichtnahme in die Verhandlungsprotokolle betr. ECE abgelehnt wurde. 

~ 
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Landeshauptstadt 
Mainz 

Sladtveo"aUung Maln, 1 Ami 301 Postfach 3820 155028 Maln, Rechts~und Ordnungsamt 
Frau Wolf 

Herr 
Roman Ha\lg 

Poslrach 3620 
55026 Maln, 
Sladlhaus!KreyßIg'F1Ugell 
Zimmer nl 
Kaiserslraße 3-5 

Tel 0'6131·122400 
( Fax06131.122286 

rechts-und-
'ordnun samt@sladt.malnz,dc 
w\'I\!.malnz.de 

Mainz, 15. Februar 2013 

Ihr Antrag aufInformatiolls:<ugang gern. § 5 Landcsinformatiollsfreiheitsgcsetz (LFG) vom 
17.01.2013 

" 
Sehr geehrter Herr Haug, 

ich nehme Bezug auf Ihren mit E-Man vom 17.01.2013 gestellten Antrag und teile Ihnen hiermit mit: 

Nach erfolgter PrUCung Ihres Antr,ages und unter ZugrundeIegung der Stellungnahme der 
. ECE Projektmanagement G.ni.b.H. & Co. KG (ECE) wird der beantragte Informationszu-
gang abgelehnt. ./ 

Begründung 

1. Sachverhalt 
./ 

Mit E-Mail vom 17.01.2013 wurde der nachfolgend zitierte Antrag gestellt: 

Allklll/digllllgsgemäß I'ichle Icl> hlel'mlt all Sie eillell Allimg lIach § S IFG m!fZugallg hezl/glicli der beim 
Dezemal 1 odel' al/eh ;11 sOllsfigell BereicheIl der Sladfl'el1l'altlillg 1'01'ltalldellell, amtliclten b!fol'mafiollell 
hilIsichllieh des Verlarlfo IIlId der hlshel-Igell Ergebllisse der I'el'halldlllllgell zwiscltell der Sladlvemallllllg 
IIlId der ECE Pl'q!eklmollagemellf GmbH & Co. KG, alllilsslich der geplallleil Umgeslallllilg der Llldll'iglra
ße rmt! deli Plllilell der EeE GmbH & Co. KG. 

Lediglich hiiftweise,jilr deli Fall, dass Sie sich bel'echllglll'lIlmell, I1l1Ier Bel'lifimg u. a. mtf die §§ 9.1J. IFG 
diesen An/rag Insgesamt abzulehnen beantrage ich hicl'mii bereits belile alleJ'JUlfh' einen ansonsten vollum N 

j(llIglichelllt!fomwlioliszlIgang del'geslalt ZII gewährlelslen. dass z. B. l'ermeinllich. Geschäjlsgehe;mllisse, 
persoIJenbezogene Daten eie. zm'm' geschwärzl wordel1 sind 

Uusllnl,n, 2815~ I" 1561571 601611 68170171 

Sparkasse! Malnz 
Konto 3311 DllSSO 50120 
IBAN: DE58 5505 0120 0000 0003 31 
S\'Ilft·Blc. MAlAOES1MUz 



Der Antrag wlltde an ECE mit der Bitte um Stellungnalune weitergeleitet. 

Von Seiten des Unternelunens wurde der Stadt Mainz am 08.02.2013 fristgerecht mitgeteilt, dass eine 
Herausgabe von amtlichen Informationen nach dem LandesinfOlmationsfreiheitsgesetz volhunf.ng
lieh abgelehnt wird. Die ECE habe der Stadt in den bisherigen Verhamllungen zahlreiche vertrauliche 
Informationen offengelegt. Hierbei hmtdele es sich ausnahmslos um schü~cnswerte Bettiebs- und 
Geschäftsgeheimnisse, geschütztes geistiges Eigentum und pcrsonenbezogenc Daten, deren Heraus
gabe nach dem LIFG nur mit Einwilligung der ECE erfolgen darf. ECE weist zusätzlich darauf hut, 
dass es sich um ein laufendes und noch nicht abgeschlossenes Verhamllungsverfaluen handelt, bei 
dem ein Großteil der G1"\llldstücksflächen Privntgrund darstellen und über 50 Prozent der G1und
stücks flächen sich im Eigentulll von ECE befinden. Schließlich weist das Unternehmen darauf hin, 
dass es auch einet,tl lnformationszugang zum Teil nicht zustinunt, da durch ehtePar-tiellc Unkennt
lichmachung der vorhandenen Infoflllati01ten das Schutzinteresse an einer ~rtblUlichen Behandlung 
nicht ausreichend gewalut werden kann. 

2. Rechtliche Bewertung 
;'; 
, 

Das Informations,'erlangen bezieht sich auf Inhalte der bi~herigen Verhandlungen mit ECE. 

Anders als teilweise Ul der Presse oder in der Öffentlichkeit dargestellt, liegt noch kein Baugeneluni
gungsverfahren vor. 

Vielmelu handelt es sich llln Verhandlungen mit emett' Unternelunen, das gewillt ist, in ein Einkaufs
quartier zn investieren. Die Verhandlungen dienen dazu, sich über die gegenseitigen Vorstellungen Zu 
inf011lueren und unter Berücksichtigung de{volll Stadtrat beschlossenen Leitlinien unter Umständetl 
den Boden für den Abschluss eines städteba\tlichen Vertrages und einem vorhabenbezogenen Bebau
\1tlgsplan zu bereiten. 

Soweit sich die jeweiligen ,'7oJ'Stellungen zu einer Planung und zu einem gemeinsamen Durchfüh
rungs,'ertrag konkretisieren und in ein förmliches Verfaluen münden, wird die Öffentlichkeit unter 
anderem in den dafür-vorgesehen Gremien nach dcn jeweiligen Vorschriften mfonniert und kann 
Bedenken und Anregungen vorbringen. Erst zu diesem Zeitpunkt stehen Ergebnisse fest. 

Bis zu diesem Zeitpunkt sind Verhandlungellnut einem Investor vorbereitender NattU und grund
sätzlich auch noch keh,er Aktcneinsicht nach dem Verwaltungsverfaluensgesetz (\'wVfG) zugänglich 
(\'gl. hierzu § 29 Abs. 1 Satz 2 VwVfG). 

Entsprechend der Regelung des VwVfG will auch § 10 des Landesinformationsfreilteitsgesetzes 
(LIFG) den behördlichen Entscheidungsprozess schützen und regelt, dass der Antrag mtf Informati
onszugang grundsätzlich abzulellllen ist Hir Entwürfe zu Entscheidungen sowie Arbeiten und Be
schlüsse zu wer utuniuclbaren Vorbereitung, soweit und solange durch die vorzeitige Bekanntgabe 
der amtlichen Information der Erfolg der Entscheidung oder bevorstehender behördlicher Maßnah
men vereitelt wiirde. 

Die Gespräche und Verhandlungen, die nut ECE geflihrt werden, sind -wie geschildert- vorbereiten
. der Natur, die auf den Abschluss eh,es öffentlich-rechtlichen Vertrages und einer Bebauungsplanung 

gerichtet sind. § 30 VwVfG regelt insoweit, dass die Beteiligten Anspmch dnraufhaben, dass We 
Geheitrutisse, ittsbesondere die zum persönlichen Lebensbereich gehörenden Geheinutisse sowie äie 
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Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, von der Behörde nicht unbefugt offenbart werden. Ob insoweit 
neben den Regelungen des Velwaltungsverfalu:ensgesetzes überhaupt noch lliIUl1l für eine Anwen
dung der Bestinullungen des Landesinformationsfreiheitsgesetzes bleibt, ist fraglich. 

Letztlich ergibt die Priifung aber, dass auch unter Anwendung des Landesinformationsfrei
heitsgesetzes kein Ansprnch auf die gewiinsehten Informationen besteht. 

Der Anspruch nach dem LIFG bezieht sich auf amtliche Informationen. Amtliche Informationen 
sind alle dienstlichen Zwecken dienellde Aufzeichnungen, unabhängig von der J\rt llu:er Speichelllng. 
Entwürfe und Notizen, rue nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen, gehören nicht dazu 
(§ 3 LIFG). Als amtliche Information in ruesem Sinne kämen vorliegend allein iuterne Gesprächs
vermerke- oder Protokolle in Betracht. Inwieweit rue Voraussetzungen im Übrigen erfmlt sind, hlU1 
an dieser Stelle offen bleiben. 

( 

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 7 LIFG ist der Antrag auf Infot1l1ationszugang abzu1~hnen wenn und solange 
bei vertraulich erhobener oder iibennittelter Information das Interesse der oder ~es Dritten an einer 
vertraulichen Behandlung zuln Zeitpunkt des Antrags aufInfot1n~tionszlJga!1g noch fortbesteht. 

Wie eingangs geschildert, dielien die zwischen der Stadt und EeE gefiihrten Gespräche zuerst euul1al 
der Findung von Standpunkten und Interessen. 
Die Gespräche werden in einem vertr~ulichen Rahmen gefiihrt. V ertr~ulichkeit wurde zugesichert 
und wird auch gewöhrt. 
Es liegt auf der Hand, dass eine Stadt schwerlich noch weitere Investoren finden würde, hielte sie sich 
nicht an solche Gl11l1dsätze in1 Umgang miteinander. 

Wie aus der Stellungnahme von EeR hel vorgeht, besteht das Interesse an einer veruß\llichen Be
handlung auch weiterhin. 

./ 

Vertrfi\llichkeit und Transparenz stel,en l1lanclunal in einem SpalU1unJ;!Sverhältnis. Die Forderung 
nach Transparenz von Entsc!feldungen beueutet aber nicht, dnss der Öffentlichkeit auch jedes Ge
spräch mitgeteilt werden niüsste. 

/ / 

Die Entscheidung SelbStJ\l\lSS transparent sein. Soweit ist es -wie eingangs geschildert- noch nicht. 
Mit welchen Ergebnissen u~d Entscheidungsvorschlägenin die ÖffentlicWceit gegangen wird, ist 
noch nicht absd1).\eßend geklärt. Ein Ergebnis liegt gerade noch nicht vor. 
Bis zum Zeitpunkt einer "Einigung" gebietet es der G1Undsatz gegenseitigen Vertrauens nicht mit 
intemen Gesprächsnotizen an die Öffentlichkeit zu gehen. 

Das Interesse des Verhandlungspawlers an der Vettraulicbkeit der Gespräche besteht damit fott. 

Gem. § 11 LIFG ist der Antrag auf Informationszugang weiter abzulehnen, soweit der Schutz geisti
gen Eigentums entgegensteht. Zugang zu Beulebs- oder Geschäftsgeheimnissen darf nur gewährt 
werden, soweit die oder der Betxoffene eUlgewllligt hat. 

Wir velweisen diesbezliglich auf die 1\usfüh11lngen von ReR. 

Dem Informationsbegchtenlcalltl auch nicht teilweise 'stattgegeben werden. Der Gespriichs
verlauf unterliegt in1 Ganzen der Vertraulichkeit. Auch EeR hat einem solchen Vor.gehen ausdrück
lich widersprochen. 

-3-



Wir bitten daher um Verständnis, dass die Stadt MAinz Ihrem Anu'Ag Jucht entsprechen kann 

~q}-
Rechtsbehelfsbelehtung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nAch BekanntgAbe WiderspLUch erhoben wer
den. Der Widersptuch ist bei der Stadtverwaltung Mainz schriftlich oder zur. Niederschrift einzulegen. 

Nachtbriefkästen befinden sich am Rathaus, Joc1cel-Fuchs .. Platz 1, 55116 Mainz und all1 Stadthaus
Lauterenfliigel, Kaiserstraße 3-5, 55116 Mainz. Zm Velmeidung zeitlichcl: \r erzägeLUngen wird emp
fohlen, den VelwalulIlgsakt, gegen den \1(l iderspxucb erhoben wirp, unter Angabe des Aktenzeichens 
zu benennen. , 

/ 

Die Schriftform kann durch die elektrOlusche Foün ersetzt werden. Die E-Mail ist an die Adresse ~ 
mainz@poststclk.rlp.dezu senden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifi
zierten elektronischen Signatur nach dem Signaturges~tz zu 'vcrsehen. Bei der Venvendung der elekt
fOluschen Form sind besondere tecluusche Rahmenbedingllngen zu beachten, welche im Internet un
ter ww\V.m.inz.de (dort: Ratllalls - Amter/Betriebc/Qienstleistuugen- Virtuelle Poststelle) aufge
fülut sind. 

,F 

Hinweis nach § 123 LIFG: 
v 

(1) Jede Person kann die Landesbeauftragte arier den Landesbeauftragten für die Informationsfrei
heit amufen, wenn sie ihr Recht auf Informationszl1gang nach diesem Gesetz als verletzt ansieht. 

~ . 
(2) Die Aufgabe der oder des Landesbeallftiagten fiir die Informationsfreiheit wird von der oder dem 
Landesbeauftragten für den Datenschutz walugenolllmen. Ilue oder seine AlIItsbezeic1ulUng lautet 
Landesbeauftr~gte oder Landesbeauftragter für den; Datenschutz und die Informationsfreiheit. 

(3) § 24 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 8 sowie § 25, § 28 und § 29 Abs. 2 des Landesdatenschutzgeset
Zes finden entsprechende Anwendung. 
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l';Ioinz·,. 
'Altstadt . 

. Anfrage: stand der Verhandlungen Ludwlgsstraße/ECE ~ 
, ,. . 

Seit Sommer 2012 sind die Ludwlgsstraßen·Foren beendet und Verwalttpg, Stadtrat sowie 
BOrgerschaft haben In den Foren Richtlinien fUr den Bau eil1es Snopplngce.tlters an der 
Ludwlgsstraße erarbeitet. Gestärkt mit diesen Richtlinien wollte die Verwaltung mit dem 
Investor ECE In Verhandlungen eintreten. ' .) 

1. Wie sieht der derzeitige Verhandlungsstand au~? ) " . 
2. Gibt es Zwischenergebnisse? " 
3. Werden aktuell Gespräche gefOhrt? 
4. Wann sind die nächsten Gespräche tetm~iert? 
5. Wie oft haben sich Verwaltung und Vertr~ter von ECE getroffen, Um entsprechende 

Positionen zu diskutleren/auszutauscl~nl 
6. Wann Ist mit einem - wie auclNm111er gearteten - Ergebnis zu rechnen? 

. ge~. Simon Dletzen ~/ 
>.~ 

-.l 

/l.~e. 284-
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Guenther 
Ingenthron/Amt61/Malnz 

An 

Kopie 
26 ,02 ,2013 18:26 

Mit freundlichen GrOßen 
Günther Ingenthron 
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U. Anfrage des Orts beirates Altstadt 
0358/2013 

Anfrage: Stand der Verhandlungen Ludwlgsstr./ECE 

Aus Sicht des Stadtplanungsamtes können die Fragen wie folgt beantwortet werden : 

zU. l: 
Es laufen Verhandlungen zwischen Stadt und ECE, zwischen den Partnern ist Still
schweigen vereinbart. 

ZU. 2: 
- Siehe 1 -

zu 3: 
Ja 

zu 4: 
Ende März 

zu 5: 
5 Verhandlungstermine 

zu 6: 
,/ 

" 
zur Zeit keine Aussage möglich. 

, 

Mainz, 07.03. 2013 
61-Stadtplanungsamt 

~ 

Ingenthron 

11. 
111. '~: Herrn Stroh:\ch ..:. "::., socl:mll 7.. d . 1fd .• -\kICIl ) 

Z . d. Jhnd,lklcll 

, 
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(Ol'lsbeiräte) 

Anfrage (Ortsbeiräte) 

0358/2013 
S:lchstand VCl'hmullnngcll Ludwigsstr.lECE (CnU) 

Sachsland Verhandlnngen Ludwigsslr./ECE (CDU) 

Vorlngclll'l: 

Öffcll tI il'hltcilsstn t ns: 

Beratungen 

Ortsbeirnt r"lail1z~Altsladt 

OßrA1tI038/2013 

J1 
~ 

<: 

t\nfrage (OrlsbeirHle) 

öffciltlich 

öffentlich 

,~~-.) 

, 
, 

7 ' 

Poge 1 of 1 

vc .. rnsscl': 

Deal'beHel': Peler Bcrmcilill.gcr 

13.03.2013 KenntlllsnnhlllC 

13.03.2013 (,,, 

. <'-»)< 
. ['~v 
~ii ' ~ 

fi\p·/IIl·\nAIt-1l11lPI1!p 1lIut Pin~tplhll\op.n\() 1 hp.I'lp.\l .nknlr:. F.in~ffdhlllP'el1\Temn\~omacos\s... 06.03.2013 



.~ 

"fOP .... ..... __ .. -
l, .. ,t", I UfV 

, '~"j'f1i : ,td~inz" 
, ~W'U· ' Allsiodt ' .... ' -.. '" 

') ' ~ " '\" '''IIR~'~ ''''I ' ""OlS8i V) c Pb • t • • , •• ~ ~I~J .;.I Ii~Ju" .... _ ., .... ....... ~~.. , ,~ 
. . ... ,.... .... _l".r.~I<l,,') 

- .,.. . . - - --_._ -

, Anfrage: Stand der Verhandlungen ludwlgsstraße/ECE 
/~ 

(,''. 

. ' 

Seit Sommer 2012 sind die Ludwlgsstraßen-Foren beendet und Verwaltlll jg, Stadtrat sowie 
, ßUrgerschaft haben In den Foren Richtlinien fOr den Bau el~es Shoppll1gcenters an dei' 
Ludwlgsstraße erarbeitet. Gestärkt mit diesen Richtlinien wollte die Verwaltung mit dem 
Investor ECE In Verhandlungen eintreten. . 

1. Wie sieht der derzeitige Verhandlungsstand aus? ~ 
2. Gibt es Zwischenergebnisse? 
3. Werden aktuell Gespräche gefahrt? 
4. Wann sind die nä,chsten Gespräche terminiert? .. 
5. Wie oft haben sich Verwaltung und Vertr,eter von ECE getroffen, Ulll entsprechende 

Positionen zu diskutieren/auszutauschen? , ' 
/ 

6. 'Wann Ist mit einem - wie auch Immer gearteten - Ergebnis zu rechnen? 

gez. SI mon Dletzen 

/ 

<0l 
v ' / 
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Anfrage de5'Ortshelrates Altstadt 
0358/2013 

Anfrage: Stand der Verhandlungen Ludwigsstr./ECE 

Aus Sicht des Stadtplanungsamtes können die Fragen wie folgt beantwortet werden : 

zU.l: 
Es laufen Verhandlungen zwischen Stadt und EeE, zwischen den Partnern ist Still· 
schweigen vereinbart. 

ZU. 2: 
- Siehe 1 . 

zu 3: 
Ja 

zu 4: 
Ende März 

zu 5: 
5 Verhandlungstermine 

ZU 6: ß 

zur Zeit keine Aussage möglich. ~ 
'> 

Mainz, 07.03. 2013 
61·Stadtplanungsamt // 

.< /' 
gez. 

Ingenthron 

-
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Akt?.: (, I 26 A 262 B 

Vermerk für Frau Beigeordnete Grosse 

Zur Berichterstattung und Abstimmung im Stadtvorstand am 19.3.2013 unter TOP Vel'
sehiedenes: 

Meinullgsbild der Stadt Mainz zum Wettbewerbsverfahren Einkaufsquartier 
Ludwigstraße 

1. Anlass: 

Die Leitlinien und Empfehlungen 1ol1ln Einlm\lfs5landort J .udwig\ trnße beschreiben unter 
Punkt 4.1 bis 4.4 in welcher Art und Weise das Projekt über einen Wettbew) rb qualitiitsgesi
chert werden soll. Zu diesem Thema fand erstmals am 14.11.2012 e ine Amterrunde untel' .", v 
Beteiligung der Architektenkammer und von ECE statt. ,Zu diesem Arbeitsgesp"iich wmden 
die Eckpunkte definiert, die auch am gleichen Tag in dci Verhandlungsrunde Stadt Mainz / 

_ ECE (am '14.11.2012) besprochen wmden. 
~ 

ECE hat nun akth' in der 1. 1\liirzwoche -20'13 ~ie Dmchflihrung des Plnnungswettbewerbs 
wieder aufgenommen, nachdem seit 14. Novenl..bel· keine Aktivitäten stattgefunden haben. 

Bereits am 14.11. wurde im Rahmen der Verhan'Cllungsrunde zwischen Stadt und ECE fest
gelegt, dass es keinen zweigeteilten Wetfbewerb, mit Verfahrensstufen zeitlich nacheinander 
geben soll, sondern aus Zeitgründen ein einphasiger \'\!ettbewerb, der jedoch zwei räumliche 
Geltungsbel'eichc hat:- Städt~baul~l~r Uingriff und Objektumgriff, dmchgeflihrt werden 
wll. . 

2. Eckpunkte des Wettbe\~rb~ 

" 
2.1 Zusmnmense'tzung Pl'eisgel'ieht: 

Das Preisgericht sollte möglichst kompakt und überschaubar \'on der TcilnehmCl'zahl sein. 
Bereits im November wurde festgelegt, dass das Preisgericht aus 13 Personen bestehen soll. 

'1 f.achpreisrichter (4 Stadt l\'Iainz / 3 HeR) 
6 Sachpreisrichter (3 Stadt lvlainz / 3 ECE) 

2.1.1 Fachpl'cisl'iehtcr (Vorschlag Stadt Mainz): 

2 V crtreter cles Planungs- und Gestaltungsbeirntes der Stadt t-Ininz (prof. Pin
gerhuth hat Interesse bekundet in der .Im)' und auch als Vorsitzender der Jury 
teilzunehmen) 
Günther Ingenthron, Stadtplanungsmnt 
Vorschlag der Architektenkammer Rheinland-Pfalz 

Q:\AMT 61 \ T CKt ver arbell ung\flC 2\OOKUMEUMU\ 2-) 2 2S,lng.doex 
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2.1.2 Sachpreisrichter (von Seiten der Stadt Mainz): 

OB .1IIichacl Ebling 
Hg. Christopher Sitte 

- Bg. Mnrinnnc Grosse 

2.1.3 Bemter ohne Stimmrecht: 

noupolitische Sprecher der Stndtmtsfmktionen 
- Ortsvorsteherin Mainz-Altstndt UUa Brede-Hoffmann 

l'raktiollSl'orsitzende der Ortsbeirntsfrnktionen Mninz-Altstndt 
Bürgerinitiative Ludwigstrnße 

- Lokale Akteure, Einzelhandclsverbnnd, etc. 

3. Teilnehmende Biims 

3.1 Anzahl der Biims: 
,/ 

/': 
// 

Diskussionsstnnd im November wnr, circo 30 Büros nm Wettbewerb teilnehmen zu hosen, 
von denen circn ein Drittel gesetzte Büros sein könnte" In der jetzt oktuellen Diskussion 
schlägt ECE vor, doss 30 Büros zu viel wären. Es .wäre zu befürchten, doss große Büros ,-
nicht OIn \\lettbewerb teilnehmen würden, dn ihre Cl1nnce zu gewinnen, bei 30 Teilnehmern 
zu gering wäre. ECE schlägt vor, 10 bis 12 Büros zu benuftrngen. Zwischen Stodtplnllllngs
amt und ECE wurde folgender Kompromiss ver~nbarf: Begrenzung der Teilnehmerzahl auf 
20 Büros, davon werden 8 Büros gesetzt, al~ 'ctilgeladen. Piir diese Büros haben ECE und 
die Stadt Mainz das Vorschlagsrecht. Die restliche» '12 Biiros werden über eine Präqunlifika
tion gewonnen. Das Verfahren wird eng n'ut der Architektenkammer abgestimmt. 

/' 

3.2 Auswahl der Biiros: / 

Eine Auswnhl von Architektur- und Landschnftsarchitekturbiiros wurde nm 07.03.20n mit 
dem Plnnungs- ul1d Gestnltungsbefrat dnhingehend abgestimmt, 1. welche Büros von der , 
Smdt l\hinz für die Teilnnhme am Wettbewerb vorgeschlngen werden sollten, 2. welche dnr-, 
über hinaus ebenfnIls für diese Aufgabe geeignet wären, falls ECE diese vOfschlngen wiirde 
und 3. von welchen Büros als Teilnehmer on diesem Wettbewerb eher abzurnten ist. Die 
Auswnhl ist 1m weiteren Verfnhren mit ECE 2U diskutieren. 

l. Büros, dicyon der Stndt Mainz vorgeschlngen werden saUten: 

Q; \AM T61 \ T exlvertl rbeltung\PC 2\OOKUIi\ E' 11\AU\2-J 2 2 5.1ng.docx 



2. Büros, die ebenfalls für die Teilnahme an diesem \'\fettbewerb geeignerwiiren (falls von 
ECE vorgeschlagen): 

3. Büros, die cher nicht fiil' die Teilnahme an diesem Wettbewerll geeignet"viiren ?falls von 
ECE vorgeschlagen): < 

4. Weubewerbsart: 

Einstufiger Wettbc,verb nUl ~wci maßstäblich unterschiedlichen Gcltungsbereichen . 
../ 

5. Wcubewerbsvctfahren: 

RPW 2008-knnforlnes Verfahren in enger Abstimmung mit der Architektenkammer Rhein-
Illnd-Pfrl .. 1""\ _ • . \ __ .1 . '- ' . 1 T""'''''''''''' . • . . • .... • ~ r , 

millllllJli.!l:Ii1lll!llmllli!iIliI:!IlIii3llli!lml~iim.~ • 
• 

6. Planungs- und Gestaltllngsbeil'at: 

Neben der Auswahl der Büros wurde zudem die geplante Verfahrensweise des \X'ettbewcr
bes am 07.03.2013 nut dem Planungs- und Gestaltungsbeirates abgestimmt. Diese fand gro
ße Zustimll1ung bei den Beiratsm.itgliedem. 

7. Nächste Terminierung: 

Am 20.03.2013 finden die nächsten Gespriiche ECE, Stadt 1\/ain7. sowie ECE, Stadt IIJainz 
lind Architektcnknmmel' statt. 

Bis zn diesem Temun sollte im StadtvOI'stnnd ein Meinungsbild bzw. die Bestätigung der o. 
a. vorgeschlagenen Vorgehensweise erfolgen. . 

Q:\AMT61 \ T cxlVera rb eltung\PC2\OOKU MEUMLI\2· 3 2 2 5.1ng.doex 
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In der 6. Verhandlungs runde am 22.03.2013 könnten dann auch die Ergebnisse zur Durch
führung des Wettbewerbes in der Verhandlungs runde fixiert werdell. 

lIlainz, 10.03.2013 
6l -Stadtplanungsamt 

gez. Unterschrift 

Ingenthroll 

11 . 61.2 zur Ke-uulnis, lfd . Akten. 
III. 61.0 J-I:mdolklcll. 
IV 61.2.3.1 zur Kenntnis. 

Q:\AMT6 1 \ T cxtvcla rll eltu ng\PC 2\OOKUMEIIT\AlI\ 2·32 2 5.1ng.doex 



I ~7T&~rAe~ .. _- I " ~-J--'I-' I 
.. j,L,~ ~ .. B-_ ~ ~q .' 

f\ktz,: ; '· \·PPl'!(~iG'1(.'hl· )S~SA 
' 1 . ., \ . J ...... , • . jA JI 

AUSZUG 

aus der Niederschrift Ober die Sitzung 
des Ortsbeirates Malnz·Altstadt am 13.03.2013 

Punkt 20 Sachstand Verhandlungen Ludwigsstr./ECE (CDU) 
Vorlage: 0358/2013 

Die anfragende Partei bittet um schnellstmögtiche Bean.tl'0rtung der fristgerecht eingereichten 

Anfrage. ! 3. 'H j 
- -_._-Stac!tvEi~\alt-lIn-g""M7"ai , lZ 

Dezernat VI 

~ 
\; 

Zur Beglaubigung: 

(&~, 
Schriftführung '/ 

f.ioOfJ.n',J~ ( 1 8, . 1·:~l'Z J:G13 
.)e 

,1,,'''1' .-.;. .. ·.· .. ,·,· .. ··ve .. "T"'" 
er~\ T?:·-S·Ti·!.i'LC:::;E..:r j ;:-:' 
"IQ'>-O" - J . .. . I.. - ' 

_.----....----.. -. 
60 - Ball::l/J"l! lVIajn;;~ 
Aklz. : ... ...... ... .. ... . 

IY. 

(D 1 9. März 2013 
~i· .7-;:i .; ';:' "i(~'- I ;";;-r-::" 
::..~·J :=z~j.~7J . ::=L··J~-t·~ =:f-:::: :~ .... c=· :: '1 / " .1 / ,> ,;: e /

l
'l 

- -- '-- _ J ' -- , --,.. / _ '" 0 - r-..,.... ___ ._. 
" .!..J.U2_..:J_L.:~!2..0:.J.:...L:t.:. J . ".:......, 

I. -YQJC' \LL 
m.d.B. um o Kenntnisnahme 

»lweitere Veranlassung 

11. Z.d.A. / Z.d.lfd .A,f wVD, vl. : ) ,A ·c..f. ,,( 3 
( ~ 

Mainz, 18.03.20~ ~ T 
Im Auftrag: ,l .r .~ ~ 
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VERMERK 

Wettbewerb Einknufs(~1rtier Ludwigsstl'nße 
Projekt 

Abstimmung Auslobung 
Thema > .' 

Zitndelle, Ihu A, Rnum 106/ScllönbornRnnl 20.03.2013,10.00 - 13.10 Uhr 
Gespr:l(hSOrl 

HelT Weiters, Fmll Dern (post-Weiters) 
Herr Lnumnnn (ECE) 

Datum 

l I 1 

Herr Ingenthron, Herr Hnbel (bis 11.30 UIllJ, Fmlll ... Iiillcl' (61-Stnd(plnnungsnmt) 
Herr Schnell, Fmu Tonn (Dezernnt VI/61-Stndtplnnllngsnll1t) • 
Ab 11 .30 Uhr (rOp 3): Fr~u Dr. Wiezorck, Fmu R~nn-Öietrich (Architektenknmtner RP) 
Gesprä(hstellnehmer 

/ 

TOP Ta esordnung I Ges rächsergebnisse zuständl 

" o Anlass 
Abstimmlln!! der Grundziilte des Verfnhrens lind der Auslobllll!! 

I WettbewerbSlInterlagen 
Folgende Unferlnge.p sollen den Büros zur Verfügung gestellt werden: 

• J.lIftbHder (61) 
• Situatldnsfotos des Plnngebietes lind der Umgebllng (P-\'\I) 
• Fortschreibung Leitlinien lind Empfehlungen (Letter of In-

tent)(61) . 

• Beleuchhlllgskonzept der Stndt l\Ininz (61) 

• Sondel'lllltzu!lgsrichtlinic der Stndt l\hinz (61) 

• Tripol-Konzept (61) 
• Historische Fotos bzw. Pläne (61) 
• Beleuchtungskonzept Schillerplntz (61) 
• Konzept Große J.nnggnsse (61) 
• Dnchbegriilltlllgssntzung (61) 
• 3D-l\fodell (6'1) 

• Höhenmodell (61) 
• Funktionsplnnung der gepInnten Gebäude (ECE) 
• Auslobung mit Verfassererklärung (1'-\'\1) 
• Formblätter fiir die Berechnung von Plnnungskenndnten (1'-\'\1) 

Die neschlusslnge det einzelnen Konzepte wird jeweils nngegeben. 

Q:'.M-1TG1\TexlverarbeitungIPc3\OOKUMENnVorb.BauleilplanungIM01Ier\3·035.mue.docx 
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2 Wettbewe1'\lslImgriff 61 
Der Schillerplat7. wird aus dem Geltungsbercich des Ideenberei.chs 
herausgenommen. 
Die nördliche und westliche Gcltungsbercichsgrenze des Realisie
l'Ungsbereiches soll in der !llitte der Lud\\'igsstraße 1l7.\\'. Weißliliengas
se vedOllfen. 
Der detaillierte Wettbewerbsumgriff sollte stadtintern abgestimmt 
werden. 

3 Wetthewerbsinhalt 
Ideenbereich: stiidtebauliches/freiralll11plonerisches Konzept 
Realisierungsbereich: Gebiiudeplonung auf Grundlage des l'unktions- . 
konzeptes und Planung der angrenzenden öffentlichen Riiun~e 

KJiil1lng der möglichen I'lonungstiefe bei der Gebiiudeplnnung. ECE 
Detaillierte Vorgabe von Fixpunkten neben dem Fl1Il~tionskonzept. 

Evt!. Spiclriiume darstellen. 
'. -

4 Wettbewerbsart ") 
Anonymer I-phasiger Wettbewerb nach RPW -:: )' 

5 Auftragsversprechen 
Die Details des Auftmgs,·ersprechens Illiissen in der Auslohung klar I'-W, EeR 
dargestellt we,·den. .~ 

Die Architektenkammer spricht sich (iir eine größtmögliche Auftrags
vergabe an einen Teilnehlller"u~"- entsprechend der Planungstiefe 
(TOP 3) '., 
KJiirung der Details des Auftl11gsversprechens. EeR 

6 Teilnehmer '; 
Arbeitsgelll\:ihschaften zwingend bestehend aus Architekten, Stadtpla
nern 11I1~ Landschaftsarchitekten. 
Die TCnn1.Z11Snmmenstclhll1g Inuss bei Bewerbung genannt \VCl"UCIl. 

" 

7 Teilnehmerzahl 
y~ der Teil~lel\lnCr können geset7.t werden. 
Das entspricht z.n.: bei 20 Teilnehmern - 5 gesetzte Teallls, 
bei 30 Teilnehmern - H gesetzte Teal11s 

'. 

Kliirung der gewollten Teilnehlllemn7.ahl. Stadt, ECE 

8 Biiroauswahl/ZlIgangsvofnussetzungcn 
1. Erfüllung von IIlinclestkriterien (niedrige Schwelle): 7. .1\. Erfah

rung in der Gebii11l1egestaltung im innerstiidtischcll Kon
text/Erfahrung im Gestalten von öffentlichen Rlitune" 

2. \"'eitere Auswnhl durch Losvcrfnhren 

Die Architcktcnknmmcr rät normalerweise eher zu Rnnking-Verfnhrcn. 

Q:V\MTß1\Textveralbeitung\Pc3\OOKUMENnVorb.Bauleilplanullg\MOlIer\3·035.mue.docx 
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9 Pl'cisgcl'icht 
Fnchpl'eisdchtel' von Seiten deI' Stadt: 

• Heu. 1'1"Of. I'ingerhnth (Stadtplaner), VOl'sitz 

• Prall ~Iolter (Al'chitektin) bz\\'. Prau Joppien (l\rchitektin) 

• Hel'!' J ngenthron 
AK • Vorschlag cler A rcb..itektenknmmer 

Preisrichter von Seiten der ECE Inüsscn noch,benannt werden. 
ECE 

JO Zeitplatllltlg 
Allgemein: Vor Ileginn des Wettbewerbes muss die Auslobung mit der 
i\rchitektenknmmel' nbgestimmt und dem stäcltischen Fnchnusschuss . 
zur Kenntnis vorgelegt werden. 

Nächster Termin zU!' Abstimmung der Auslobung: !/~. 
...) 

Da. 02.05 .2013, 15.00 Uhr 
(Allsweichtermin: Di. 07 .05.2013, 10.00 Uhr) 

f'~'J(;" 
~liJJer G , 

' . 
II . Den Tt'ilndullcm '/. K. 72"2- t:\1,ML ~t\.J jI,,,,A/ 
111 . 7.. d. lfd . • \k.cn 
I\T. Z. d. HrUldakl("Jl 

// 

.~ /\/ninz, 21.03.201.1 
6 I -Stncltplnnungsnm! 

~ 
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ANWESENHEITSLISTE 

Projekt: ,-,i- IA./U-12.b E:Gt LGt 

Ort / Datum: 2(J) ß ( 1 /(31 
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Anije 
Muelier/Amt61/Mainz 

25.03.2013 11 :23 

Blindkopie 

Thema LU - Vermerk - Abstimmung Auslobung Wettbewerb 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei erhalten Sie den Vermerk zur Abstimmung "Auslobung Wettbewerb Einkaufsquartier 
Ludwigsstraße" zur Kenntnis. 

Mit besten Grüßen, 
Antje MüUer 

E:1I llandoshaUPISladt V Malnz 

Landeshauptstadt Malnz 
5tadtplanungsamt 
Antje Müller 
Stadtplanerin, SG Vorb. Bauleitplanung 
Postfach 38 20 
55028 Malnz 

~ http://www.mainz.de 

~ -, 
130320_ VermarkAbstlnH1l!Jng AUIlobung.pdf 
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_~(JO' ~ 
nicht öffentlich 

Antwort zur Anfrage Nr. 0358/2013 der CDU-Ortsbeiratsfraktion Mainz-Altstadt beu. Saeh
stand Verhandlungen Ludwigsstraße/ECE (CDU) 

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 

1. Wie sieht der derzeitige Verhandlungsstand aus? 
2. Gibt es Zwischenergebnisse? 
3. Werden aktuell Gespräche geführt? ~ 
4. \Vann sind die nächsten Gespräche terminiert? 
5. Wie oft haben sich Verwaltnng und Vel'treter von ECB getroffen, \U11 entsprechende Positio

nen zu diskutieren/auszutauschen? 

Zurzeit laufen Verhandlungen zwischen der Stadt und ECB.. Zwischen den Partnern ist Stillschwei
gen vereinbart. 

6. \Vann ist mit einem - wie auch immer gearteten - Ergebnis zu rechnen? 

l'\'[ainz, JA. i\Hirz 2013 

Es ist zur.zeit keine Aussage rnöglich, wann nut einem Ergebnis zu rechnen is~) ___ _.. .. _. 
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Stadtvelwaltung Mainz 
Amt 61 . , ... ... " .. - ~- . . ._, - -.-, 

Herrn Ltd. Baudlreklor Gllnther Ingentllron 
Postfach 3820 

SlHdtvOlwaltulIO Mnlm: 
6'1 .. StadtplailUllflllumt 

55028 Malm: 
03. April 2013 ~\ 
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Sehr geehrter Hert 1(1genlhrol1, 

beim Aufräumell'lst nlidler InfoDIenst eier GMA Ludwigsburg von 
/ . 

Dezember :2012 In die Hände gefallen. Auch wenn ich vermute, 
dass Sie ihn befeits kennen, erlaube ich mir trotzdem, auf den Bei
trag von Dr. J"oll zur Belebung der Innensläelte duroh Gastronomie 
lind Freizeltnlllzling hinzuweisen. Eine Kopie tilge Ich bel. Viel
leicht limlen wir elort einige Anregungen fllr die Diskussion mit 
ECE. 

Mit freundlichen GrOßen 

Marklls Deulsch 
t l!#6/. . 

(, v. nechtsanwültin 
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lBelebung der Innenstädte durch Gastronomie 
und Freizeitnutzung oder 
Von der Daylight·, zur Evening-Economy" ~ 

VOll Ur. Slcrilnlloll, G~schäHsr{jhrer GMI\ 

Öffentliche lIimd untl f'rlviltwlrtschnH sind nn elher h~IQbtcl1 Stndtlllittc IJ ' t~~ulE'.~ Wo Menschen orhcl· 
t~n, cinknufcn. wohnQJ1 und Ihre Frelzolt vcrhrll1{Jcm, kilim dies In hcsol)lltrf!r IIIQlio gElInuen. Abendliche 
Oclchungen sind dilbol ein motllichof wcs(!IlUlcll(~r Ocstilntltull, sie "";NI1!)C.·ltt ct~s. '.c!hen In der Innellstmlt 
Ober die normnlcn ,,,haUszeltoll hlnous; Im GcgCtlsntz zum (!IM~lhi'hdc1, dcn gemeinhin als I.cltll1otlv 
der InncnstncltlluhuJl{Jcll gilt, stehen (116 i\usgopr~utcn Gils.honunil'omtli(UlIlJCn rund um die MnrktplMzc 
nicht Im zentrillen Fokus der fnchöffolltlichkeH • 

Uill Ojs~usslon (Im möglichen Ent · 
wicklullgsioitlinien dCf deutsclum In· 
ncnsl:'idte wird derlelt vielfach Ober 
die klltls(he hewerlul\{J neu(!r inner· 
~Uidlisch(!r Einkauflerllren, d"s Spill)· 
nuny~rcld zu h~ilbsichll9tQn cle1.en· 
tralen Eln7.clh,)ndehgroßfI:ichen und 
die sich r{l~(h i1USbleltende ()jSCUlIl1t· 
entwlcklullg, wclche keint's\Yegs ClII' 

den lcbensmlUclchrzclhamlol hc· 
~(hr:inkt Ist, domlnhut. Eillll neue 
filcclttl stellt viclt~rorts (1It> S)Jlclh"'· 
.hmdebilHtl dar. Symptome VOI1 rehl· 
entwicklungen sind (ohne AfUl1fU<h 
auf VolIst~ ",lIgkell) : 

• Sozl,llC' Enhnlsdulilg tlill • .,h, rol90 
teilweise Vcrslulllung 

• VC"C~llII\O von mll~«:'IIIi\t)d c~blll'Ubt. 
zen Ins IntelJ\t·\ 

,1. \ 
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/lr J , 
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• Vc,clnholUiclmitg !.tnel Di'lililfiucmng.....,. 
der Angebott! im Ei~ll",lh~\(ICI 

t Konzentration v() ll . ~tU::lc1snLlI ' 

lungcn auf "lli' . l.~etl und tfMlinu 
down von ~(!I~~Ir-

• leorsti'lll.sU"fI1twkkl~.,J" vielen N()· 
btllll,l!)t'oIl \iJ Uf .S'tM1uei}icntrcm. ., 

Auch Oht!( 'J,)hllJhntc', Dewachsene 
la·la9cn und elmt Qrfolgtelchc In· 
nan~:i(tle verficrrrl ölll Attraklivlt:\ t 

"Is 'folgc' slQlten OicnsUcishlllS,lS' 
"Ull.l1nljcn den Stant10rt Infame lind 
111idl[ die NilhvclsorguI19 ('in - Ver· 
ödung droht. 

S\ndUfln!QfUnu 015 J,klilsslschcs" 
und City·Mnnllgcmcnt nls "ncuzelt· 
1ic11CS" IlutHlmcnt 

Oelll'rohlcmen wh!tsd HJcm 70er Jal,· 
ren mit einem Errofgsillotlell. das. vi!;!!· 
f3ch wniiNI \Vl.mtc!, hcg~~ir\et. Mit ver· 
schlederl(~n sl~dlchmJ l it lwn Mllßnnh· 
!\len, dw<h U\lIld lIJHlliimlN inllilcltc 
fli;dumdcd:{l11l1c I ~rd(!fJ)ro nu'll\mc 
WHf(I~ ,Iml wird d,:\$ Umfeld oilu rg r:· 
WNtj;ol .. \vcrdcm Investitionen MJ~1Jc'tö~ l 
und hC~II(!IIC!t. l:ndo dor ßOcr Jahre 
wut"<: clM In~trlln1e"tMium (Ir, Städ· 
tehilUföld(>tUng durch d(\~ komlmlOl· 
~:allomor l(lnli(lrt~ rrlllCI\st,ltltlllil,l:<,li"!1 
l1IH' Citymanagcmt'nl (!lgatl~ l ; (h~ vom 
fOCUS inllll('ll(lrt Stiidtc\'(,191('idll' ) l(+ 
lell ~l(!kh~nl\l eine W('-lJtllilf}.:e dioscr 
ln\wld:ltIJlY lind CirlM Vcnuch d~'1'. 
S\.lI\c!oI UtiktOIC,'11 und 'lInlclSchicd~ 
rll'iHltili1tiv zu 1ll0SS(l,t 

S(li t Anfang df(ls~ s- Jahr'tlus~nds. trat 
das WC!rlm~ug der OIOs nnch angel · 
säch51schem Vorbild hinzu und hM ,_. 

flt!lahtillU dt:!1 IrmOllfoHidt<.' . , 1 

rllh~il';llIIlUskotli'(lpl fÜI 
dl~ ~iI\SJ el \l'( I.UlI'mhldt· 
Yils.lIuIlHill!r . •... . ...• . • . !t 

Wohin mit " t'll Velutln ~Un!Js. · 
st~lh'n~ . • , •.•... • •• ... .• 6 

Intl l'llt lildlm" nö'l!.l ll lll r:>/lt 
lllul Slmlt1lli"kNhlU mit 
" l'l GMf\ •• • , . . .. .. .. . .. . H 

Wirts(I'i1ft o;, l<udt'rUllg t!lld 

Gcwl'rhc·Hil<henpohlil: .• . , . . 10 

I· i rl7(,III i'l lul cl shwros 1m 1!lll r Ililll~l 
IhlU l~dllill1d . .. . .• . .•. . ... ) l 

I in/dhandl\I~,lt' llI ll ,nI!J 

in eine. 1110fhlild l. . .• . .•• . . ' ~t 

I>Yllc'lmlh Itl" 1:ll1zclh;mdc.ls, 
~l."uullill UHCllhllfC). , ..• , .... '9 
t:lml~ll l llldl·l d':(lII1" l l h' in 
LMIII'II 'II r.CllumHlwll , .. , •.•. )0 

N()hVl!I~()I(Jun9 . 
Wl,ll iuINI',i,'ll"t . .. •. . .. , I1 

"1,Hh', <im'tltt' lrml d." Ifit<-
h,!,'h ln ...... •••..•... . . . '1:1 
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ruf ei" " OQI(lhuf\{J der InsttunumtclI
dl~kusst"J1 {Jorftlut. 

Illesc lIur kursor!\(h cI:"9~stcUt(ln 
,ltohlpntlos,mU\luI)lil1C \\'llrdOIl VOll 
dem I\kteur«?n vlelhllh mrotg('t!ch vor 
Oll M dlt" lokCllcn VClh~ lInin(l nf'I

gcp.\S\\: hesondere r,folge ,"onnlen 
dOll cm:iclt wOllten, Wo I1cb(!U <1,," 
VOll ciOl!l'll Tell dN KUlu'erl C'WM

t(ll(ll) Mjnd~sht\lnd tHds di~ lol:<'llen 
SpNifikil. da~ Unvo,\Vcchselb.i'lr<! und 
ßesondNc im Sinne des "lokalen in 
(lIner gloh:lhm Welt" wcltNcntwlc kC'1l 
wurdC'Il. 

ttjl~~ 
'U't~~illl r,<fUll' I!I'~ 

OIlIl,lIve Cily ocler dlo Erlebnisin· 
nenstndt {lls Herausfordcrunu der 
Zukunft 

SpMcs\cl1s mit der Einsicht, dtlSs (lS 
rar lien hybriden Kund(ln killUn noch 
Tabus Irl ihrem Vcrhrc,u(h(lIVNhalten 
gibt lIlId dass SPilflW,1Il9 ("GC!lz Ist 
gell"·) untl E,l.hnbkaul (..d .. hin 
Ich mir wert") nicht im WldersplU(h 
sicium. sondern zw(!1 Seiten des hy
IlTldcn Kunden darstellen. hai sich 
,HlCh die ~Inslcht chlf(hgesetzt, d,us 
der hochOlOhilco, erlebnlsorlenUerle 
und .tnspruchsvolI(J Konsument lie
hen eln(l/ll im Wettbewerb zu linde· 
rcn Standorl(ln "vollst:imligen An· 
gehol'· globaler OI.ndels·)MMke" 
lluch tim) lokalen Uezu{l OrlSi\I}S~ 
sigel 0(1(1( reglona] vcltl~I('lle .Allhit .. 

tor ,,10«(1.1 Heros, cl\vt1rlel. ...,..Öbclfal" 
sc!umgell in vo,tr~lllter ~lUcblln9"', 
'0 I~ssl sich <Ile Erw~'Jdh~)lb'lt"ng 
des hybritl(l!l K\lnd~1 nn di{" f'II..{)i.!tJir. 
livo (ity", die Wohl OhlhH\C01U\iMfl -
"Tha plnce 10 I;Q" 11pintie,eu. 

.. EII('blli~hln (:Il~It1tlt" 1,\ I.,in.l (( 1\ QtI ... !I~. GM'" 

Lokilh! D~.\Oi'derl~h~lV'h VOlnussct· 
zun{len rnr (,lie St;,n(!Otllll'ofJllcwn{l 

01'"150 trcrc1USi\Jh"ltcm und <IN Ausbau 
vorhandenN Sl~fkcn 51,,111 inl St:'ldle 
im Wl1Uhew(ltb clnC'l schwit!liCje Ue
lt"lusfoltll!-wnU. ~,ho( MIch einmülige 
ChilllCC dm. Oie in mantlu~n lei(d} 
bilddiskllsslol\('n l}Unk'uol! w,killl.ICJ 
"l:lnki\Utsili\dl mit rli'lit" $lc<kt viel· 
lekht 1I0th am Alle,lug diesel WIJ9~S 
leU, hesser gelungen schon dl<' Vel' 
knfrpfun{l von hMockcr Sinnenfr~ude 

untl IchclldigN ~lll":Ulf~~tacll i.\ dl't 
Uilfock~tildt 1.\llhvluslmrg unter dem 
SloH~ll1 "lebendig · Onwtk". 
Oie ~uch(!o nilch {lein "Um·'C'f\'1('(h ~t!l· 

b~I"Il", nMh dC'l' w"hrC"Tl, noch \'er
l)orgQmm Stärken VOll (lnncl\·)Stt,dlcn 

und ihr Ä\lshau ist ch\c,,Iovl'!nn nicht 
tlle z.Cl1lral~ IINo"l\uFordcru.1\9 der ·(n· 
Il(mstadlentwlcklung der i.uk.tmft. 

Der Rii<k,llU '!'; ll!! ,.i,.,iIof~I"I~n 
F.fnzelhandeb tm Yi<4tr1 SM'ildOllcn 
voreinl.d1\ dloj). ,bl.lb,.lon kehre,· 
falls, ) 'JI9 w.,. {lik) '~ ~l~Hnaligen Ira· 
diIIOlu~I..,. ~o'I~e "S Efnzelhi'lIldl'!ls, 
(F.lSel" ftI~ Lin.k'tr.lfsstndt, His "heini!' 
~R "Ml!m ~ReVlelSf') verdeutlicht. 
!{'llcp.:i1i'ilt ~(· unel der dort nns5s5Igc 
f:t~t'4tl illldel gellen ah eindimcnslo· 
nal,j lurcl, Warenh5us<>r und Fi\chhi\n· 
del geprngt, Vtmvellcn und hc~ten
f~lI~ l:.lchnlscinkAuf stehen ab die 
lcntrenblldemm Funklionen hoch Im 
Wi' h rnc h m II 1l1.lS fok\ls. . 

Ulc f.vcnlnu ·!:(onomy lind Ihr Siel· 
lenwerl {Ur die Wiodcrbclcbung 
der Inncnstftdtc 

I:ln erster (Jlick 11\ \,jcle InncllstadlC 
orfenb.., t 11) den Ahendst\llldcn ein 
\\Icllgchend cinheti\lichf;ls Uild: I\b 
17:00 Ubr ,al >I <I.r ho<l\l5 der 0. · 
schäftl{ltcm ein, ~h 18;00 Uhr s(hlie ' 
nen di" crshm Finlelhandchbclfieh~ 
und pln lusätzlichC!I S\lom de( t:in· 
k:iufet. gefolgt \'Oll (lC'1) f: ilH"plhiJP1' 
dehbt!dicnstelell, <,IUießt sich in die 
Vororlt- lind lhn'andgell)(lindcu. Uf· 
ni9~ hlelben auch Ulld w4!lh1oCln In 
die I\bcmllJaslfOllOmlc; t'lb '9:00 Uhr 
Illägen Rmlcu \. 1I ~$uc.hcI9ruIlPp.n die 
Inncmsti'ltll. WJJ ucml 9~sotl,tc'(I Oe· 
völ~cnln{lsgluJlJlen 11<'",h t!('IU Ah"H(I· 
essen vie!leicht noch ins ~ino OclPI 

lh('i'ltc' fjehen, st.lrl()n Jt'ingc(C ~I):\ -

(oMA llltfwioshu(9 <iM" flOro O'l!!öd ull <.iM/\ IInro IIJmhtHtI GMA Lliuo Kbht 
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Icr ihre Gilststli\l<.-nbcluche. 
ÜhN den wiltschaftllchen Stellen
wcrt der Abendäkonoml(! und der 
Nachtbkonoll1lc ist nur wcnlg be· 
kannt: OHcnslchtlich wNdcn jc· 
doch viele A,beltspUitzc tlr)Dcholcn, 
mich StMdorlen Isl es mich ein Tell 
der touflslbdum ""'ilktlvH:it (mnn 
denke öln Derfin mit SpClfStundcl). 
Abend· und N('fchtgastronomie sind 
.. ueh .. n der staallichQf1 Wcrhch6p· 
fun9 Ober UiN. Mehrwerhhmcr und 
(lliCh sonstigen Ahuahcn beteiligt. 

Umsi\hcntwlcklung In d~r <hutro· 
nomlo 

UClraehtet Illl\n die Umsa\/entwlck· 
Jung Im GasIgewerho il\ den frlzt(!Il 
zclu\ Jnhrel1, so z<,i{ll 51th. dilSS ni\ch 
f:lnfOhrunu dcs Euros ein doutlicher 
1IllisitlZliickgi\Jl9 zU verzeichnen war. 
lrolz dcr InsgeSAmt vC!r5ch ~ rften l.,go 
il1 (1(11 Ga~lronomlc konntt' di~ MM' 
kM' bzw. Syst<1I11g1utronomlü Ihren 
Umsatz in' Vel9'ekh lU elen Vo!j,1hrl'n 
10lcht arhbhl;ln. da vit'lt' VNbr •. 'I\ICh(ll 

auf gOnsliUNe M:ukheumcnlc tlUS· 
wcldlNl. somit v(Ils(harft sldl <lit" 
Klull zwischCln Gnslrol1om!Cllu:lli('beli 
ohne (ligenstt1ndiUC'$ rrolil \IIHf den 
UnlcllI('hmcn der Synemgaslrol\a. 
miC' W<,lIer. 

Ilje tmd!1iollellen (i~st5olt'lUM )l'hCTl 
~ ieh .1hg('s(lhcl' von d\'1 Syslemuas. 
tIOlH)lniC' auch Cill(!Ul ncucn W~H' 
h('welher ~us9(1Selzl . dam f:h17el 
h.,ndal uml Il'h~I"'fI1l"('lhfll\dwcrk. 
I.)~' )'ul\(lhmentle Trend :t!u (t.tuv,, -

GMI\ IUlln München \'JWW.9111.,.bh: 
eM,ll!: in1ti(r9UIUi).hi:t 



IlNcmher ZOll 

nlVHtc· tllUl fc1U(oud v~rsU,,·~t dM 
l<on};urrcIl1wthhlt'll, \'0 '\ CltUlSl4iUI.'Il 

lmd (jn~clhandel (u. öl . (onvt'nlellcc
SIOH\ [l~ tk.cr. Mcllge" TanksielIen). 
(icu~nwärlig I.usen ~ich wI1C1rsdtlcd· 
liehe Trends im (-if\stronoll1lesektor 
Illlsln.,cllf;!n: 

o '(Clkc,uwi\y/Convollfel1ce/faslfood: 
Unr(h die g(o)tlcgcno MohHH:il 
uml dilS vef3ndNhl l:nv(!,h,dtcl1 
(l . n. 1\11f16nrng (1('( klassischen drei 
Mahlzelttm) hoomt dieser MiUkt 
sehr stink. Oie vorgefertigtem I'ro· 
duktCl, "COlivenICl)(c" uel1i1ß111 
(enul. u be'luem), erfreuen sich el· 
IIvr Irnmcr st:irk<!H!n aclir.hlheit. 01(' 
Gilshllitten und Wi'hh!\uSN schen 
-sich eiN stli rkN werdenden Konkur· 
'('1\7 nuderer Dr'lIlchen wie I!lll1cl· 
Ililntlel, lchC!Osmilleihilll{hvCllk oder 
Tank~tC!iI~n geucnObcr, ~o werdcn 
hol~plelswci5c in Suporllllhklen vor· 
sUI/kl zubereitete FrUchte, .,h9C· 
packte S~I ,' I (' ottN amlorc Snnck~ 
\'crkil uft. Im l(!bcl1smlllelhilnr!wcrk 
hi(!I(!O Y. tt . Mctzgcreien Tilgcsgn. 
lichte, Imbisse sowie f1arly-SCllvicC? 
ill1, bei D3ckcrelen werdcn vcrsllirkl 
Stch-Cl'lr~s Installiert Nach Angaben 
von Orilnchcnbcrlchtc/\ pmfitiercil 
d ie Gastro-Quickscrvicc-Uclrlchr. 
und Oii ckNClIr.n (llil stärksten im 
Tilkc·ilwcly·Ollshlels. Im FMHood
MI"i\ kfllllligl sich ,,"ch llll1e Trcnd· 
wellde nn - so ist dC'rlelt gehobenCi 
fMlfoud <'l ilSt C\\sIIAI") z. D. SVS\~r 
Suppen odor Smoothics In ,<tll}~n~ 
modelnen WHI stil vollem Anlbicnlc.' 
sehr gc(rilgl. 

• (icsumlc, Ilcwu ~s.tll' l rn:l111'tflffil 
WcllrlCss: ()u~h ""1 grstil'ucllC 
C; esuC\dhei \sh c-\..V'~IS l\Sln cll'r Vor· 
braucher " iml\)t de.· Markt für sog. 
lIealth· OdN W"-lli,oss{ood stotig i:1I. 
Der Tumcl "tH leld)ten und qualiI,,· 
tl v hodl\vclliucn KOche wirt! C1u(h 
(Imch die öfferltUdu~ I)iskusslon in 
M~dicn und Politi"- massIv vcrst:\rkt, 

• t!thuo'foo<l: tla sich die Ess- und 
Trink!Jewohnhcitefl der Ucvölk(ll ung 
in den lelzten Jillucn xunClhu\QIII I 
ncwnndall h"h(,'U (z. O. rlur<h die 
Intem"Uotli'lisiellmg eI(I1 Urlaubs-
1('ls(\n). N(u!II(>n sl<h illlcrna1ioll ... lc 
Spcli,)lilalcn 11')('11 wie vor \" 1,1Ch~CI\' 
deI Uellehthelt, Nellcil tIN mlth wj~ 
vor ~('hr 9~h ('ilJ tcn lIledj~emmcn 
Küche boomt mm nl,ch dN asl.)· 
lisdu!II :lUch diC' eKotis(ht' K(ichr. 

(;t. 11. indisch • .,frikml!sch). NachAl\
!JlIhen der Ufölndl l' I~l In l)Qutuh· 
land dic Vu~U.,1t dl'f "uslt'ilunsd ll'u 
SI,e7IalltMcll'(l!.tDllrnnt~ he~und[!ls 
IIIOß. 

• ltegluni' lc/{JulhOt!JNlicho n~$tilU' 
fants : Neben def zUllehml'fldeo 
Inlern\)Uollt\lhierung ist nth:rtllngl 
momCl\tflu lIuch ~III Trend ZUf 
dCl\lhthcn KO(lIC, modem 'nter· 
preliort lind kre"tlv, 4lUSlUIll{lchen_ 
Mit ßIi<k auf dia I.chellsmlHels· 
I:ilndale werdan IIcrkunfts9i'lriHl
tlc, Sicherheit und Ohorschillihar
keil wichtiger lind hedilloen ein 
sich Oesinnen illir die rcuiormhm 
WUflelC\. Onri1lIS resultiert momen
tan eine s'c!gemlc Uellohthelt der 
deutschem K(iche und iluch jun· 
ge I cu te entdecken deli Cluumo 
der heimischen Sllezlalit:;ten. [ni
stheldend sind dahel Ges(hmadc, 
QlmlitM Ut\d ein altrakliv(I' t l,~ts 
Lc:lish'1l9s.verhälltlis. 

GtUtrollornlc· und ~g!UIti)'!t .. 
wngcn: P(ofJ1iQI'un!J~' odor 1(011' 
f1iktfeld ) 

Wie (luc;h c!CH' Eln7elhantlcl, dessen 
Au~lcstpmz(ls,,'P ~ph~v6IC!nt bewertet 
wqp.t],-r\ 't~ I't('.I) nltt;h di~ rreizell· und 
/lJX'rIdtl!J"'III"fO~.n Im Z('!l)lrum dC!r Dis. 
l<l li'ifoil: )'~t!rlr(llell(l Ilicrrör selen 
~ SI~oljlallenontwkklllflUOfl, junge 
rA""!od,l'fl und IIlkohol, lMfl\bolä,\i· 
9unU und SEHrberk,,!t gennnnlo Eino 
(irn~tionieHmdc Ab('l\(lwirlschilH he· 
nOlig l darübor hiIlCH/~ vinen sicheren 
offenUlchcn Nilhvcfk"hr. r:rg~tllclltl 
silld dln Aspekte der SI(hcrheil nichl 
W V(,HlilChliissiY(!I\. N:\chtlich !Je· 
lohte Illllel1st:idt(, liehen nicht nm 
Nachtsc1lw:i rmer i\!l, Dunkelheil und 
Atkoholkons\l1Il schMh:on fluch Vor· 
iUlssNlllngell für Kl imlnnlllät. Zu den 
hesondt!fen Prohlemtlll «ehält der 
\'I(>Hut'lu;mcl u,,}:ontrolliQl le I\tkol101· 
kOl\SUIl\ hIU~"IIIi(h('r umt jUllger Iier' 

ilnWi'lchs{lmJeT, di(l vom .. Vorgh1 ht'lI" 
uher den Alk.oholkom\un hfs hin l.lIIn 

)(OlllölS3Uf(J1) in h~:50l1d('J('f W(lis{' kri · 
tiscll di skuliE'rt werden. 

f)lilIllOl~ tlet EIJQuinu l:cotlOmy/dN 
Gas tJOnomlC! 

Z(lnlr.1 lN $chlüssc1lOf ~In olust ... ,jNtc:S 
(jehlg~ von Wnho(l"j /uhcitC"n und 
[vellinu-Leonomy ~ll1d eine (Iariluf 
i'hucslllllllltc Nilnuog uild ejn funk· 

GMI\ ludwiO\llllllj (iMA niiro IJrn(l(,1l GM" Utho 110111\)\.1'9 l1MI\ Ihrro f<()ln 
T 011.1 9360·0 T OJ511216n·7J 1 0.0 30~91nu·o T 0111 989438·0 

(~M1f.~ 
tLfI'~ l.g 11,01 UIllWI . ... ..., 

tionICl ,cndtl~ Inn~rul"Hl tluannfJl'mcnt . 
Oher (Ii" Pliuncnucll k{nlnen die Z{ch~ 
und ;ruch (11~ dah' llS ab:wleoit('ntlc-II 
I\meilc lind Rourikl1ollen .$owic die 
flahl\\~nh[lfIi"9UI\Ulm 'Qtlllllller' \\'er
tllm. Oie I'lanung so1!le Dueh t'i.,~ 

Ob~f(l KnjJJzhlitsg r('Ulc ht:lnh,,1ten. 
()I'I ~ Mi1 nagC'Il\lwt Ist f(ir ell1e Ver
ncllUng der unterschiedlichen Funk· 
tionen tätig, unahlh~ngig <I(!S5Cn, 
ob (!) !.ic:h um illc f.venlng-Ecollomy, 
d. h. die ZeH 2wlschcn 17:00 und 
7.0:00 UI" ebonlls ';~er dlo Nocht· 
bzw_ I.nte Nl uht~l(.nfrtV:lf-"1 uach 20:00 
Uhr hiUldell, 

FOlgende rr.)g~J\ 'lQIIOIl , Ich fOr die 
uC!wc,ttinu hUgesamt und die tokele 
A'\i\\yS~: 

,. WckhNl $lellcllwert hat die Abend
ökOjlomfe in de, eurollfil$(hen 
St!\dll 

• Welch. Worlschöpfung,mögllch· 
keU(!n mgelJ(!Il sich IJO' Ort lind 
r"9C'S' und AlwnclgilstfOllomle? 

• Wie können die VClbumlaffektC' zwi· 
schen TölgcS·Ökollomle. d. h. UOro· 
und Diensl1els tungsnuI1unocIl lind 
I:hllclh{lmlel, und Abend-ÖkonomIe 
vC'fst:'i rk\ werden? 

• We1c.hc Möglichkeiten giht es, tourls-
1ische POtCIll;illC oder Tagullusoin
richtungen stärker mit der Gastro· 
nomle aU\ Tau wip. fluch tlln Abend 
711 velkr\tlpfcm1 

• Wie kann man InnellstildtCJ ltUrak
tlvcr fttr Menschen illler 1\1lcrsUrup. 
IJC!II ilIn Abcnd gcst .. h(ln1 

• WelchC!' Möglichkeiten gibt (!s. \1!lN' 
w(i nschto Nchellwirklmgel1 zu un· 
tcrhindcm <I\lft ll 
.. hCSSNC Kontrolle 
CI hessvr~ Qosou;(lNorstluiften? 

• Welche Vcr~Il{Ietlnlncn bl!l nl ÖI'NV 
und h~1 c!N Inllerst :tdlischefl I:r
reichbiukcil mOssen gellh,cht wer· 
den? 

• St(ll!cn W(.hMII - und Gastronomi,,-
5o\alldolle tiltsachllch unvcr~lllb.:u 

Uf'h~loj ll(l"dcr1 
• Welche vcralHlcru~n W"lun('h

nltJlluen dnd hl dl'I "lilnung nut~ 
wendig? 

• Wel<he Stt~leutcn br"u(I.\ das City· 
ma""tlcmcI1t1 

t)lc 111<1"ung der Ab~ml · und Nilc:ht~ 
ökonomie .. l1cr M<1nagoll\cnlc\lu." Y. 

Wt'nlov (iem(thur~n habc-n eillCII 
<'o/l1l\1on S(?IlSC oder einC' St",te' 

(iMI\ 110/0 Mlilltlum wlvw.gma.hll 
cM311: IllfoMunli\.bh 

3 
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ql~ der VCIW.,UUl1g lUld I'olllik rar 
dia l:nlwlckhm9 dcr Abend· und 
N.')clHökonOlnl~. Wo cH~sC' Wirt· 
s(hClfhbe,~IcII(.· WI Uel(>hung tier 
Il1lHmslmlt gezielt (>inUl!~elzl \'let· 
dcn soltDll und die dltmil t'lnhcr· 
9C!hclldNl n~clt1lr:i(hti9l1ngen ha
wliltt!)t weHlen können. Ill(lSS~1\ sl~ 
iluncichmul ycpl"nt \Ind UC'stNI(>fl 
w~rclcn . llirltt dUlchg i'inuiu~ "lanUl19 
\lI\d ein runk\lonicrcndes Ml'lnl'lgc· 
ment sind ~lICh nolwetldlg, um die!' 
Stadtpolilik nicht einseitig von den 
rordC!lllngC!n C!JnzeJner IntClesscns
gnlppCH) ilbh ~ n!llg l.U lll"chen. Oie 
erlolgreiche Planunu der I\bend· 
und Nilchtökonol11lt' errordert (lher 
die Steuerung der VerunügungsstM
tcn und Slllclhi1lhm hlnausgcl1C!ndc 
Mc'\stNf)Jl'llH'. die PlillHlIlgS ' ul\el 
Genehmlyulluspro"ess~ sowie Mll' 
nagemcntaufgaben glclchcrmßßcl1 
umfMsen. 

Grundvoral1sselzung Hit dl(' for
mulierung eines erfolgreichcll Ma
stcrplancs sind elle entsprechenden 
Oi'slsdatcll fOr die o. iI. Wirlsdlilhs· 
UfUl)IH! in kleinrliumllcher Gliede
runu. In vielen Stadten gehen diC! 
Dilten k"um Ober die Einhflgc im 
ßfilllchcnbuch hinaus: n~umlich · 
kelten, Zahl der Sitzf)Jiit1.c, KUlh 

zessiol\en und auch Probleme lft., 
Abend· und Nachtgtlstrol1omJ'-' }in~ 
katllll hekmml. EillQ maRVii1l1!. PlA
nung und Steu<Hullg dy,r' O ... SlfOl\O· 

1111. wird ohelll.lI, In vi ~ten StM1'l!' 
nur ad hoc betrieben. 

_J'~J 
"'j I .. 

KonSCIIUCllh: Unl'sctllll1!J50rllmUo
umn 

VIC'tc im dN Wjll~cll il fu.f?udcrUIl91 1p., 
Cciliot(t A\t~tr C! tun slth in Ucuh(h· 
I~nll schweiz die <i .. strollumle \Ind 
sonstige II1I1cII\I",ltdi<mc;tleister In 
tiM 7.(11\"01" ih'er l\"i-'r~"gI1fl9cn 
beim Standortmana!)C'mcfH lU s.tclhm 
oder llar etne kom(!'Itler1t~ I\ml~d
lunusJlotltlk zu hotreihen. 

Mit dei ,,1 h~h'lISoJbeilung von At· 
traklivilMsdus((!(Il" unter hesonderer 
l)erOcksichtlguny der Gastronomie 
können Ober cln1.cln(O Wirtsdli\fts· 
gruflflCIl Iltnl\us NUlwngskopphmgs' 
mögllchk"ltcm otleJ Sll\lHloltverhOn
dc be~Ull1ml wcnhm. 

N(lben den bereits otlgcsprothotl~l 
Scllwlcrlgk~ite n, die sich alls.~~tniJ(: · 
zOocltcm Gcnms von ?lkohol H. 
gehen, slnll .IIeh (II~ V";IIlIoIl)I
{Jungen durch Se.\(Ic\!?")5tlol~mlC, 
• her .IIeh dio 'loni'h~"'1!uull9 dos 
Wohnllmle~I., dt0l1 Url,,;"ren, Er
brochenes tI. :\1 fn\ lU n~lfnen. 

./ 
.·Or die V~lk('hrslt,llilStwktur liegen 
c~nlnll{' keillt.- l\usformuliNten Lö
s\lnys .m~tztf' vor; während rOr den 
T"9 1!)cln~\lt die ROckvelgG1ullg von 
r~'1kt~1.t~·1 sellntvNsti'indlich Ist, sind 
dNtutlUe- Konz('l)te In delllllllcnsUid· 
tcn 1(ir Gastronomit' noch nk ht vor· 
.hand eil. [her noch der Aufbi'1,I von 
Sp:itdlel\S(en beim Dus. dar insho· 
sondere fOr die Jl1!lI.!!Hlliehell einen 

(il Io/UJ.\ 
J, rl l\.l".9" ~ ' I b1'\l ' U~"') 

slchcH!U NilChhlHliPW'('O eunö!Jtldum 
'011. 

G.uh·onomlo\(hwClIpunkte 0115 {Je
\".'nchsealC und {lus1uhauend", Nut. 
l unusthl50tcf. die au<l, <!lnt'1I\ kleinen 
S\lIntlort eil! Heues I'rofll neben, kön· 
nen neue Anrei1C' für elcn Inllonsl.,dt· 
hcsu<h S(! t1(,1l odCl'( cll<, V<'IwQlIlCltcn 
hel dE.'l hereits IUlw<,s(>nt!('1I Klientel 
elhöllen. 

AI< Folg. 'ileß1 ",' ~ t"i<llO' Gold '" 
lind es ~n($l;t" •. WlttschC'lfts,Wc"lchs· 
lUI11·I •• C3 r1~ ' I (J l\Oil)l.c und Mnrklhallcn· 
korucplc-. ~Iltl(~ und Freileitnut· 
.fiwJ9n Mnnm die rrlCkl~llfig. LoH· 
~In~ile{, <los ,1"'Olh.lldel' o,g51lleo. 

Vö111~(1 J\l)sth1C!llz - soweit zu sehen 
•• ~$'tcht bei d'!r Planung der Syner· 
yt('6ffektc 2wjs(h~n Hondel, Wohnen 
lind Gastronomie. Olcs('$ •• Geschäft" 
wird dem Mmkt Oberinssen, mit allen 
positiven und n"9at lvcn Folgen . 

Auch ('rohteme mOsscn hejJlant 
werden 

lnst hut not leil5\ Ist ,lUch die Not· 
wendigkeit. flIIOl'mess(>l\e Skllcrheit 
ul\d ein ansprechendes Ulllrcld zu 
g[!w:ihrl(!!sten. Uniformierte Polizei 
und privl\tc SlchclhcltsdlQlute kÖI)' 

lien hier IllInd In lIill\d mheilen. 

Dils Beispiel Singen: 
Unsere ßeriltungspraxis 

. t\'t'nill~l ·hC'lIlJ rUI II1 t dllli!,l 'IC~~J, •• ·ln ... 'r J\l1~1 .1Ih 4)UI'U (,I ~ MN, 

GM" lutlwjgsbufO GM" (10'0 ntNdN~ GM" nOro "~mbury (iMI\ tliHO Köln 
1(lll~I93(,O- O 10l~1171Gll-73 10~O J09~1I18-0 10nI 989438-0 
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OC!'lC!mht'1 2012 ~Jllo/flt% 
I!«JhUI) ,I!>J lfIfHI.n , 

Entwic:kh.mgslmu2:ept für die Singener 
Innenstadtgastronomie 

von l>ip1..hl!J. Jan Vorholl. St,ultll1imN/SI n, (iMA Miil'thCIl 

Dns Gl'~'fonuI\\IQnnuoh()' bl (luch In Sinflcn fnr dln KundcH tll1 !lu$s<hfil0gehender faktor für dlo At· 
tmkUvlUiI und Erlcbbmkell <Ier huumst3tlte. Ocn:oll 'rli!]t (IM yasll"Ollomlschc Angehot mit kno",. 100 
Uelrlehell In dcr Slngcner Inllenstndt noch wenig lUr .'roflHerung der Innl:!lUtncll hol . 1I1,lon9 sInd k.lum 
mUlhnno, tumdlge Gnshonomiekolllcpte oder hekannto SY$tcmgastrol10lllCll vorhnmlc!I\; die Allblnter 
stnd 2uclcm vorwiegend dem unteren I\Il!JchotsnlvOilU l uzuordnc:!Il. Vor dom Hlnter{Jnn.,~1 dcr oktuellcll 
Trends In dcr Gnstronomlo "ud eIner durch{JcfOhrten t:lelgruPIJOI\. und NilChfrilgcal1il!V,u-(llr (lfe Slu!Jenor 
G,ulronomle wurdo unter llotelllUll11g der Akteure vor Ort oln Stt'lrken·schwllclHm·PJöJll d,~ Gl'IStronollllo o 

Slill1dorlos Singen emrheltet, wclc.hcs die M6Ullchkcltcl\ zur f\nu ehotscntwlckluuf) hono.»,f. 

Zur POSltiOllicHlllg des Gastronomie· 
st(llldO'l~s Il1l1en5l,l(1l wurde einer· 
St'ih cln r1'iumlich·funkUonalcs Ent· 
wlckllllloskonzepl fornmlicrt, um 
5chwclflunktIJcrcichc und Vorrt"lllg · 
gebhHc der Ängehotsonlwieklung zu 
tlcliniercn. Alldc(cr.selti. wurden sortl· 
ments' Imv, belrellJNspezifischc Ent· 
\'Jicklun9spotcnllal~ diJrgoste>11l \lnd 
hCWNlt:'l sowie konkrete VOIschlhge 
nl( Weiterentwicklung de$ J\nuchots 
liufgezeigl. 

nil$ entwickelte Standorlkonzept 
legt dAbei .. bestehende Plofilic' 
rllng~s\andorle" und "Ilotellllclic 
ProfiliQlUllgsstandorle" als Standort· 
hNeidle mH einem erhöhton 9ilS' 
tronoml~ch('l\ l'rofdicrungspO\(HlZiill 
Hn die Atlmkl ivitiit <IN Innel):'.tJl tlt 
fest. Die {J."IstronomlschC'n ftlhvkk· 
longspotol17Jalt' sollen zur .hmtl'(.,· 
gercdncn i\Uraktlvcn Posl,iurftrulI ij 
der Inlle/lStildtgas\jOlh'IIJI1 e h lll.I.'II' · 
Hy verstärkt (rl( {;n~'fOltcH.''' !Jl) llOc , 
hote! i!, diest'll SLMdort~b[!(lt'khQ n 

UNlUlzl werdt>ll: ./ 

.' 

Fiir lI iQ WQihmmtwicklullU des inner· 
stildtlsche!1) Gastlonomlcantwhotcs 
ist neben dem bestehendeIl Angebot 
v, (I . i'llich dia Zi(>lglllpJ)('Ih)n;llys~ 1\1 

bQr{lcksichtigcll. rOr hochj)rebluc G,. ,... 
tronomlcilOgcbote ist dil5 K\n}.dp-'UlO~ 
tC!n7lillln SIIlUCIi hcispiclswNt~ \'i{Jt"Jg 
fltlsgellr:t9t. Ocmßc{Jen~t1" [I ~J~-',"L 
inshesondere Im mUlcl· IJis lttilicr
wcrtigcll Angebotsh~r('q:b noch f!- ... 
{J:\nl'lng~hedt\l', 1,~tC. der l"clSls wurde 
olno 1I.le 1>OI,?ri.llrr AltbJ.lCf 10, dio 
Iflllenst~d( crJ(cllt, die'J. 9. s.tilndOII
Ulld ol)JekliJlll7ltluhe ,,;,1or<lcIlInpcn 
tier OnllJebe sO\.l(lt' Standorlen1llfch· 

. Illfl9Cn ~I\\häll. Dies crmöglicht eier 
St~~t blW. d~'n Inlll1obili(,IlCi!JC'lllO· 
Illern eine ziclorlentlC!ltt' J\tlspracha 
th6ut,chor betreiher. 

fr~:lm~1 wlude das Gaslronol1li('· 
tO'm:e"t Wr die lruHmst,"Idt zusätt:
fidl durch Impulsmaßnilhmen fOr die 
MlltktheM\)eitltng durch dio Sing(!I1N 
G"slfOnOmle ~owie d\lrch eine Aus· 
wahl welterfOhrender fnlwick.lullu~~n· 
sätze lind 11."Indhlll!Jse-lllpfcIIIUlluen, 

'\". ~' :\ 
.~ " . : '· . · '''' I 

' . 
..i.. ' "I "..," ' 1~ ~ '"( ~: ',,, 

' , · •. ::1 

, 

f 

" .' 

' .'n Vor holl Qut-II(1; (iMI\ 

Insgesamt l'otslimt! Ci'l (In der kon· 
kreten Singener I'roblcmstoliung 
olicntit'lh.1s Konzept zur aktiven f.nt
wic kluny eines i'lttro"lktiven, Clhwcchs· 
lungsrelcll(ln und kundenOlicnticrtell 
Giutronomle,"Inge!Jotes lind somit (lln 
wichtigN Baustein fOr dit:! nclehull!J 
der lnncl1stalil. 
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Enlwurf dor Auslobung Elnknufszonlrulll Ludwlgslraßo 
Unser Gespräch am 20.Q3.2013 

!.ieber flerr Ingenlhron, 

: IIAUPf01.SCIIAflSFOfHlrlHN 

rF~ 
~1 .(I:1.~ ,)1 :1 

anl~ssllch dos Gesprachs am 20.03.2013 lind dem vor9&eijllln or8l01) Enll'lurf der Auslobung 
möchte die Archlleklonkmmnor nochmals auf die ver"Qeohted~~1\ Leitlinien Im Abschlussberlchl 
des Ludl'llgslraßenForums verweisen und die Rol(l\lllllZ bolonol),,2um Wellbewerbsverfahren 151 
dort losigohalten, dass sich die Durchrtlhrung n~ ~ Oll!q>rechenden Aus10hrungen Im l(apHel 
6 Slandpunkto dor Architektonkammer richl0t-Jitor SInd uIfI Gegensland des Wellbeworbos die 
städlebauliche Bearboltung des Gesomlge/llote~ sOYll~ die ObJeklplanung des Einkaufszentrums 
benannt. / 

Unler Zlffor 1 des oben angespro~onon ~1Ttes der Auslobung wird das Ziol des Wcllbowor
bes deutlich beschrioben. SOl'lclfllof1 ab~f licrelts ausgeruhrl wird, dass ,Identllälsstlftende Fas· 
~adonkonzeple" Gegenslan~des We! ,bewerbs soln sollon, zlolt das Vorfahren unter DerOckslch
Iigung der Lollllnien auf relJlGs /3ßslgo'1lb. Pas war nicht gewollt. 

Damit korrespondierr Im Illllv{u.hlie Weilerbe~uftragungsklauselunlcr 2.14. Pie Architeklen
kammor Rholnl!jJ!d·PMz IOlll f\lI"Ilie weitere Diskussion größten Worl darouf. dass das WelllJe· 
werbsergobnl$ '1)11';11 LI!lllWS!}Izl wird. 010 Ziller 2.14 (Wellere Bearbellung) des Enlwurfes der 
Auslobung Illjl'Sl"!;Ill nlchl der derzeitigen Regolung der RPW 2008 und auch nicht der neuen 
Rogolllll~ (1'01 fI~W 2013. Arl und Umlang der Beauftragung mOsson sicherstolIon, dass dlo Quu
lila I des WaUbl»llC,lbsenlwurfos umgoselzt wird. § 0 Nr. 2 RPW sieht deshalb vor, dass In der 
Reg~l d~ 1l~~llilllgung bis zur abgeschlossonon AusfUhrungsplallllllg erfolgt. Dem widersprich I 
dlo (iOI'tlrillgei' ,,6rmullerung unter Ziller 2.14, 1. Absall. leizIer Sal~ : ,,010 ECE Ist nlchl vorpllich· 
lei, OhlOR (jor Teilnehmer des WolllJeworbes zu beauftragen, sofern eine Realisierung dessen 
!;ntwurfes nach Ansicht der ECE aus wirlschafllichen GrOnden nicht mogllch erscheint.' Der Aus
lober h~t vielmehr durch die 7.ielgerlchtete I'ormullerung der WolibowerbsaLlfgabo slchurzustellon. 
dass dlo AU510b\lng dio Grundlage fOr einen realisierbaren Entwurf darstellt und alle hlerrur erfor
derlichon Angabon onlhalt. 

Pie Umselzung des Wollboworbsergebnlsses durch Beauflmgung dor Elllv"" ls- und A\151(,h
rungsplommg on olnon dor Prelslrögcr siellI sicher. dass dia Im Prolsgerlcht pr~mlerle Qualilat In 
die Healislerung Iransporllerll'llrd. Dies Ist rUr die IIrchlleklonkammor oin zenlralor PUllkl. 

Mit froundllchorl GrOßon ) 
./ 

x. . . , ... ,;JO . oll " I~ _ 
;. er , H:tndi.l :~lf.. jAt>v-. . , ~ '''/ 1/1 

~:I;a Wio~rOk ( /[; 
-

fl!illfll.'{I·ll I h)(J{ml)drfln~fll} I. · 
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BHlE VERT,RAULICH B.EHANDE L N I 

Elnkaufsqunrtier Ludwlgsstmße_- :.::EQ~L:.::U,--_ _ _ _ 
Projekt 

Verhandlungstag 6 
Thema ~ 

Rathaus, R 369 22.03.2013,9.00 Uhr, f2,OOUhr 
Gesprächsort ---- Datum ... 

Verhandlungsgruppe 
ECE (Wilhehnus, Nachtlgahl, Fuchs, Frau Gnädig!, 

\...!) 

Stadt Malnz (OB Ebling, BG Sitte, BG Grosse, AL In.\l.cnthron. Dr. Deutsch! 
GesprächsteIlnehmer ~ 

/) 

L TOP Tagesordnung I Gespr!lchsergebnlsse zuständig 

o Ziel: Abschluss dllr Vorhandlungen Alle 

~ __ t::'orhabe~ Elnka~~~qllartler _ 1 _ _ . ___ 1 

o VorsteUung des planerischen Vorschlages (= städtebauli· 
chbs Konzept) von ECE, Diskussion der städtebaulichen 

i> Gnmdform,lnsbes. Umgang mit Fuststraße. 

• Diskussion der FunktIonalbeschreibung Will städtebaull· 
chen Konzept 

Die Herren Fuchs, Wllhclmu5 und Nachtigahl stellen ein sohr 
stark Uberarbcltetes sHidlclHluliches Konzept vor, das folgende 
lInderunr,en Im Ver!:lelch zu den EntwUrfen der ersten runfVcr-

Gehäude 'lls Großform anslelle von 5 
ein Verschwenk 

ssc. ein 7.Uslltzllchcr Antrlllin 
_ Wchtung Gutenbergplatz, vlilli-

__ • t auf eine Oberbauune der Fuststraßei die fuststraße 

Herr Fuchs 

'Hs-tillmmclsoffen, der Baukürper Jenseits der hlslstraßc lum Gu· 
tcnberflrlatz hat zumindest oberirdisch kclne Vcrblndunli mit 

---'-. 

Q'WII~ l\l"I"""b.~"".\pn\,,"KUlo\lI lI lI>InlQIU_'>.O) " OIU'''l'~OI'~g:f .&1. ~~ A~ e4 
''lffP 
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)lliQS1UIHltts,tadt 

Von Slädtlscher Seite wird die A~ltlsch gesehen, 
da einerseits die Frage nach der_ und der Suche 
nach OptimierungspotentIalen völlig offen lässt, welche I\uswir· 
kungen dies auf das städtebauliche Konzept hallen könnte. Des V 
Weiteren wird mit der neuen städtebaulichen Grundform mit le1 -
digllch I, Gebäuden ein klassisches Einkaufszentrum mit Mall 
und wenigen EIngangsbereichen präsentiert, 50 wie es VOll ECr: 
seit !lber 20 Jahren bekannt ist. Die Groß form und die vetwei\d~· 
le Kubatur von [CE widerspricht der Leitlinie 3.32 Des WeItereil 
Ist unklar, wie die grafische Markierung von [CE 111 Bewg a.uf 
Haupteingänge und Schaufensterbereiche b~. Nebeneingänge 
-Ist. Von ECE sind lediglich 3 Haupteingänge: Lt!dwlgslra· 
ße/Gutenberglllatz sowie I·llnlere Prllsenl:t!a?se/~!.Schofsplatz 
markiert. Die anderen Bereiche wllrdl)nals~ö~Uci(e' bezelch· 
net. In der Diskussion wurde von s \ltdlil!:~bel Seite empfohlen, 
das Wort ,Mögliche' zu streichel1 • .6cr(la:ts ~l)l weitaus größerer 
Bereich entlang den Tellberei~el1 <ler W~iß\iliengasse, der Lud· 
wigstraße, der Fuststraße l>1~ ~ulfl BIschofsplatz als Zone mit 
ZugangsmöglIchkeilen wm Öffentlichen Raum möglich macht 
werden könnte. 

Vonselten dorsltldl~chl\ll Verhnndlungsrunden wird das vorge· 
legte Konzept Sehr stark kritisiert, keine Übereinslhl1mung mit 
den Leitlinien ul1dJ mpfehtungen (3.32) gesehen lind somit 
auch nicht als Gnmdtage rur die weitere Beratung anerkannt. 

Konzept noch tange 
eine RUckkehr zur 

khi lllJelUgen Struktur deshalb ausgeschtossen sei. Ansatlwelse 
wird diskutiert, ob (lber Scheinfassaden, potemklnsche Dörfer, 
oder sogenannte ,fakes' die große Baumasse,lns\)esondere ent· 
lane der Fuststraßc gegliedert bzw. optisch verharmlost werden 
könnte. Dies wird von st1ldtlscher Seite als äußerst ritisch an· / 
gesehen. - (' - h~. ,}. 

f) D '-7 fh '''Jt !~ i/ '( 
/.' 

Weitere Vorgehenswelse: 

lJIe belden VerhandlungsgrlIppen finden keine I.ösung, wie das 
vorgelegte Konzel>t konsensual weiter betrieben werden kann. Es 
wird vereinbart, dass lede Verhandlungsgruppe In sich nach Lö· 
sungen sucht. Aufgrund der großen GegenstHze wurde da rauf 
verzIchteI, einen weiteren Uesprcchung5termin anzusetzen. 

'---- ,'-- - - -- - - --- ---- -
Q:\II/.! '6' \lt~lvt l"I"' ","\mr.\I'{ lWOXUt ,tw 'V,\I\I:Ql U _2 2.0 ), 20.1 U)r~l o),t~[O t."Qe 



1. I Diskussion der Abweichungen von I.eltlfnlo" lind Empfehlungen 

2.1 

2.2 

- _.-
Illput: Fortschreibung Dlvergell7.·Konvergcllz·Paplervon Or. 
Deutsch 

Hier erfolgte keine Beratung. 

Input: Tabelle von Ur. Deutsch mit Anmerkungen zu allen leltli. 
nlen und Empfehlungen 

Wer erfolge keine Beratung. 

HerrOr. 
Deutsch 

Herr Dr. 
Deutsch 

3 Letteroflntent (lol) / Vorlage Dr. Deutsch ./ I 'Alle 

I, 

1,.1 

4.2 

,. 
:> 

Hier erfolge keine Beratung. 

Hier erfolgte keine Beratung. 

Wettbewerb 

Stand des Verfahrens, 

Tcllnchmcrl1lhl, (I\nzahl der BUros, geselzt, offen) 

Zusammcnsel7.ung Jury, Größe der JIIIY, 

Zeitachse, ßeschlussfolge Gremien 

- ---_ . - ---- -

QM 1.\ 161 \ T b l \'CMlhclUJIIß, ' ''' 1\OOKlIM( tmAL 1\(<1.10_ J MJ. 20 1 )_1'19\okoUOG,do<. 

ECE! De7.. 111 

ECE, Herr 
Sitte 

Alle 

ECE! Stadt 



~ Landeshy uRtSI •• < - - ~.~ -
1-lIer erfolBle keine Beratung. 

M Ilnz 

-
6 StellplUtze. rechtliche Umsctzullr, der max. Anzahl STP sowie des 

Verzichtes zum Bau von STP 

Oas rhema Stellplätzc wurde nur In kleiner Runde mit der sllldtl· 
schen Gruppe andlskullert. Herr Or. Deutsch sicht hlcrrcchtliche 
Möglichkeiten Uber elno Vcrzlchtsatwng In Kombination mit 
dem städtebaulichen Vertrag eine Lösung zu finden. So fern die 
Grundprobleme !lber die städtebauliche Form gelöst sind. wIrd 
auch dieses Thema weiter bearbeitet werdcn. 

7 Zeltplanung 

rr~ Diskussion Projektplan,D' 

Aufgruild des Dlsscnses zu Punkt 1 erfolgte keine Olskusslon der 
Zelt planung. 

~ ? ." 

8 OIe nächsten Schrittel Kommunikation d~(Efgebnlsse 

Jede Verhandlungsgruppe wird In sich nach l.ösungen suchen, 
einen Konscns zu finden. Welte(e Schrille wurden nicht verein· 
bart. 

--
- "'-, '" , 

9 NlIchsterTermln 

Es wurde kein weiterer Tcrmln vereinbart. 
'~ ~ , .. x< 

Mainz, 07.04.2013 
61·Stadtplanungsnmt V 

, 

'7 

QMM'G1\lCJ; tl· C I M1J~I\U ~tt\P(2\OOJ.i UMUll\I\lI\(QLU_''p.O),?O I) r ro(oloIIOb.<loc: J 

---
Herr Or. 
Deutsch 

') 

Alle 

Alle 

ildl 
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Sohr fjeehlier Herr 11190nlhl'On, 

An 

Kopie 

'Ihema 

vielen Danl< flIr das Woilerlelten dor "Anrefjungen" der Architeklonlw\l1\l1er KLr zum 
geplanlen WolUHlwerosverrahren. Wir haboll zu den Anregungen olne andere 
Position, welche (luch in Teilen mit Ihnen nngosUmml wurde und wo berells 
Konsens zwlsuh0n uns besinncI. 

wir hahen llberzeu!lond dargeiegi, woshalb sich der Wellbowerb nicht aur dlo 
runl<tlonale Objol<tplanung hezlehon kunn und uns daraur vorsländlgl, die 
Wotlbewerbsnufgabe nuf dio Gost(tltllng der Fassaden IlIel, der fllnlten Ansicht 7.1I 

.. ' 
~() ", (\() 



( , 

boschränken. 

die sWdtebaliliche Oembeitung im nahmeil dos Wettbewerbs ist als Ideenteil 
vorgesehen. 

zur QualItätssicherung werden wir für dns Gewerk der Fassade den 
Preisträgen Illil den Leistungsphasen 1-4 sowie Teilen der I.ph 5/HOAI 
beauftragen. 

Somit können wir uns nIcht den Anregungen der Architelltenlll1mmer anschließen. 
Ich schlage vor In einem Gespräch unter Teilnahme der I\rchitelllenl<amll'1er RLP 
nochmals die unterschiedlichen Positionen auszutauschen um dann zu einem 
ErgebniS zu kommen, 

Viele GrOße 

Anel/oas Fuchs 
lJirC1ctor Crcative Desl[Jn 
I\rchitoclllre 

ECE Projektmanagemellt G,m,b.H, & Co, I<G 

ce ' 
I(/~'~ 
~j) 

) 

Sill: Hamburg - Amtsgericht Hamburg - Hn A NI". 92742 - USI-ldNr. 1)1:.2019701\47 
Persönlich hililencte Gesellschafterin: Velwaltung ECE Projel<tmanagomenl 
G.m,b.I,(. - AmlsW'lTlcht Hamburg " HR 0 NI. tlll1l3ß 
GeschäflsrUlmm'g: I\lexandor 0110 (Vors.) " Gorhard Dlinstheimer (Stv. Vors,) - Dr. 
Lothar I<applch - Henrie W, Kötter - Marlllls I.entzler·· Jens-Ulrlch Maler - IJr. 
Anllrotls Matlner - Clmlclia Plath - 1<laus Striobich 

Von: 
mallt, 
Gese,lJlI"ue"'tl!'!': "II!tvll!!lo!!'!nl!'!ita~g, 
An: Fuchs, I\ndreas 
Betreff: WB ECE Malnz 

Sehr goehrter Herr Fuchs 

" 

anbei die Anregungen der ArchitektenllOll1ll1or RI.P. denen ich mich voll anschließe. 
mit der Bille um Umsot7.ung. 



Gruß 
Günther Il1gel1lhron 

landoshnuplsladt 
Mahll 

Lancleshauptstadt Malnz 
Stadtplanul1gsamt 
Günther Ingenthron 
Amtsleiter 
Postfach 38 20 
55028 Malnz 

.~/' o (?;f~~ 
~5) 

-- --
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VERMERK 

\'(/ctthcwerb l':inkouf$'1uOflicr l.udwigs$traßc 
V,olekl -

Ahstimlllll"-!; A'L,lohllng 
Thema 

/) 

Zitndelle, Bnu A, Schönbornsaal 02.05.2013,15.00 -l7.1 5 Uhr 
Gesprächsort Datum 

HelT Weiters, Frau Dem (post-Weiters) 
Herr Fllchs (ECH) 

. (( 
> 

(\ 

Fmll Dr. Wiezorek, Prm, Renn-Dietrich, Frau Kurz (Architektcnl<all1l11er RP) 
Herr Ingenthron, Fmu 1\/ül1er (6"1-Stadlplanungsamt) 
GesprächsteI lnehmer 

A. 

;./ 

.J 

TOP Tagesordnun Ges rächsergebnisse zuständig 
" / I 0 I Anlass ' 

\\feitel'c Abstimmung der (jllllldziigc des Verfnlu-ens und der Auslo
bung. 

Wettbewerbsillhalt / ·P-tallullgstiefe 
Ideenbereich: stiid tcbqllliches Kon7.ept 
Rcalisicn{'lgsbcreich: Gcbiiudeplanung auf Grundlnge des Funktions
konr.cptes und l'l:tnung der öffentlichen Preiriiume 

Stnhdpunkt HeE 
• Fcstlegung des stiidtebaulichen Gntndl110dells auf enger Basis der 

l.eitlinien \lIld Empfehh1l1gell 1.uFo zuSalllmCl1 mit der Stadt 
1\[ail17. (V cdmlcllul1gen) 

• De':tillicrtes Funktionskollzept - G n llldplanullg für jedes Ge
schoss - von EeE (flir \'(Ih-tscha ftl ichkei, essentiell) 

• Bearheitung im \,\/etthewcrh: ;;ußere Gestaltung inkl: 5. Fnssade, 
!\(oddlierul1g der Gehiiudekuba'lIfen (\'or- und Riicl"llfünge) 
sowie die Frcirnllm,gCs.talntng 

• 1I[ögliche Spielriimne werden in der Auslobung darge'tell t 

Standpunkt Stadt !\Iai'lz 

• Sieh" '·ung de.r stii "(eh~u1ichen Grundclcmentc ans den Leitlinien 
und Ellll'Cehlungen biFo im Rahmen der Verhandlung mit ECE 

)S'8S~ 

und anschließend dmch politische ßeschlÜssc .- Übertrngun"g,---,,-'\l::.,f,--,--I _ _ ___ _ 

O.Vl.MT01\Textverarbell\looIPC3)[)OKUMENTIVOrh,nl:illlelLpraI\tJngIMlil!er\3·0J7.lllUO.cfoex /58j 
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Wettbe\\'el"bsjury (politisch) nicht möglich 

I Stan,lpllnkt Architcl<lenlmm'ner RP 

• Ganzheitliche Bearbeitung im Wettbewerb (Ohjektpbnllng) auch 
auf Grundlage einer detaillierten l'unl<tionsplanung tnöglich 
(Fllnktionsl'\:lnung als zwinge,u.1er ßeSlandtcil der Auslobung) 

• E röffnung \'on gewissen Spielo·~umcn - Wettbewerb sollte tnch,· 
:ob nur l'assatlcntlcsign beinhalten 

• Das \'\/ctrhcwel'bgcrgcbnis muss dein Qualitnrsfillspruch dCl' Leit
linien und Empfehlungen gerecht werden 

2 I Auftragsversprechell 
Die Dernils des Auftmgsyersprechens müssen in der Auslobung klar /1'-\,(1, ECE 
dm·gestellt werden. 

ECE verpflichtet sich zur Beauftrngung der Preisu·iiger (Archit .... kt \111<1 

Landschaftsarchitekt) für die Leisnlllgsphasen 2 - 4 und Teile ~1Il 

Leisnlngsphase 5 des Gewerks Fassade sowie für die Leistungsp\,asen 
2 - 5 der Freirnlllnplammg. . 

ECE wird ansonsten Genemlpbneo: sein. ~~)) 
13 1 Teilnehmerzahl :~~. ') 

l'estlegung auf insgesamt 26 Teilneh~\cr. ' 

4 

5 

1 /.~ der Büros können gesetzt werden: 
8 gesetzte Büros / 16 Büros d!.'rE~ A l.lswahlverfahren 

/ 
ßiimnuswahl / Präqualinkatioll 
Festlegllllg auf Ranki,)~ Ollit nn~hli"ßendelll .Losverfahren 
I. Erfullung von I\">)(!estkrlterlen (mcdrlge Schwelle): z.B. Erfah

rung in · de.r Ge.(>ämlegestaltung im innerstiidtischen Kon
. text/Erfahrun~ i,n Gcstalten \'on öffentlichen Riiumen 

2. Fnlls zu ~iclc llü~os die lIlinclestkriterien erfüllen, weitere Auswahl 
dmch I ,os\,,,tfn hren 

Es \\:'inl auf..c;lne Knrcgol'ie "Jungl! verzichtet. 

Weitere Aspekte der Auslobung: 
Der Entwlltf cler Auslobung wird hinsichtlich der besprochenen Punk
te aktualisiert Hno korrigiert. 

• ( ; .. undlage des Wettbewerbes ist u.n. clie I'ortschreibung der Leit
linien und l':mpfehlungcn, der Letter of I'Hel1t 'IOHl die I'unkti
<>n"planung von ECE 

• Tcilnchmcrznhl 
• Festlcgllllg der Liste der gesetzten Büros 

• P,·ä'lllalifikatiol1 
• Die \'(Iettbe\\,crhslll1tc,·lagen werden Post-Weiters Zl1f Verfügung 

gestellt . 

• \X/cttbewerusutngriff mu~s aktualisiert werden 
• Wcttbewerbslcistul1g: nur Visunlisicnlng pO-Modell)" - kein ge-

. baulC< 1\1o,!dl i:.:.I1...:I...::5:::0:.:.0'--__ _ 

O.'AMT 61 \T eJtI'lSf a,be.lung\Pc3\OO KUMENTIVor b. Bau!eitpla n\lng'M uIfOI\3·03 7. mUI! dcct 

P-W,H;E. 
61 

~ 
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• \XINrhe,w"hsleistullg, digimle Daten: dxf- oder dwg-Dntei auch 
von 3D-fl[odrll 

• Fachpreisrichter: T,msch .loppicn (Stclh-erttetung) und fllolter 
(Pachprcisrichtcr) 

• Festlcgullg c1er Fach- und Snchprcis.-ichler "Oll Seiten der ECH 
• Ergiin7.ung S.c1lYerstfindigc Bernte!" des Preisgerichts und \'nrj>tii

fer: ,\xel Stmhach. Stmltplnnungsalllt. Stodt l\binz 

• fleurteilungsl<ritorien: Die wesentliche Grundlage stellen die Port
. g,,,chriehcnen Leitlinien und Empfehlungen dar sowie der Letter 
of Intem, 

• Festlegung der Prcisgelder 
• Weitere ßcarheimng: Auftragsvcrsprechen 
• Eigentum und Urheberrecht: neben Auslober auch Stadt 1I1aillz 

Da der aktuelle Entwurf der Auslobung erst in der UespreCh\ll1g ver
teilt wurde, sind weitere nachträgliche Ergänzungen und J{ot·r&tut,en 
vorbehalten. Für zukünftige Termine sollte jeweils der aktuelle Auslö
hungstext vomb per Email den Teilnehmer zur Vcrfilguug gJstellt 
werden. 

Zeitplatlutlg 
l\lIgemein: Vor fleginn des \\'ettbewel"l,e.s 1l\11s~l.Iie Verhandlung Stadt 
Mninz / EeE abgeschlossen sein und '1:". c1ns Ergebnis in den städti
schen Gremien zur ßeschlllssfnssllng vorgelegt werden, 
Die Wettbewerbsnuslobllng m'!ss mit der \l. rchitektenkalilmer abge
stimmt und dem städtischen Pachallsschtlss 7.11t Kenntnis vorgelegt 
werden. 

.} " 

l'~in:, ~c:.~ . 
IfI~ 

ß~ 

..... " 

1. Den TC11n~~li1Wi'l1ll~d 61.2 per F.m:lil z. K., s<Hh!nll z. d. lfd . .:\kt CI\ 
11. Z, .. I. Ilan{bkl<!n61.2.3. 1 

Mninz.06,05.2013 
G I-SI.dtI'Janllllgs"mt 

/-~ 
IngcllIhwn 

O:v\MfOl\TO);\v(HalbQilung\Pc3\OOKUMf.NT\Vorb,ßauI0'IIplnnullgWluller'3·{)l7.muo.lIoex 
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. Blindkopie 

Thema LU - Vermerk - Abstimmung Auslobung Wettbewerb 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei erhalten Sie den Vermerk zur Abstimmung "Auslobung Wettbewerb EinkaufsquartIer 
Ludwigsstraße" zur Kenntnis. 

Mit besten Grüßen, 
Antje MO lier 

-,: 
. 130502_ Vermerk.pdf 
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Aktz.: 61 26 Alt B 262 

TAGESORDNUNG 07 

Einkaufsquartier Ludwigsstraße - EQLU 
Projekt 

Verhandlungstag 7 
Thema 

Rathaus, R 369 
Gesprächsort 

/) 
.; 

31.05.2013,10.00 Uhr-, 143 0Uhr 
Datum 

Verhandlungsgruppe )) 
ECE [Wilhelmus, Nachtigahl, Fuchs, Dr. Röttgers, Friecllein], ' 

Stadt Malnz [OB Ebling, BG Sitte, BG Grosse, AL Ingenthron. Dr. Deutsch] 
Gesprächsteilnehmer 

1sg.s~ 

TOP Tagesordnung I Gesprächsergebnisse zuständig 

0 Ziel: Abschluss der Verhandlungen - / . 

1 
. . 

Im Vorfeld wurde keine TO von städtischer Seite entworfen. da 
die Mai! von Dr. Deutsch vom 29.5.2013 Vorschläge zum Ablauf 
enthielt (so auch mit OB abgestimmt) 

" y 

2 

2.1 

2.2 

3 

4 ..._1 
4.1 /;J0D -
(,2: \AM H,I \T'~tn: t .. ul>tilungWC2\ 1 JOf.:: l ' Ml -:~n \ J\I ,\ \ EQ1.t '_' 1.11S,2f1I.1-'J':I};o"ocm Ißlrt1t117.d, 
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071 ~~Tß2tJi? 
Der OlwrbOrge rmeistor 

siehe ~~lliieJten V cneilel, 

Sitzung der Lenkungsgruppe 
"Einkaufsquartier Ludwigsstraße" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

·: "':hen : . , 
@J..J- l 

~S8S1 
Landeshauptstadt 
Mainz 

Rathaus i JotkeJ·Fu(lls· PJ;;I!7 1 
f>ostft! ch ) 820 I Sso28 MalM 

www.main2..de 

J . Juni 2013/04 

" '>, 
"'<' 
D 

gemeinsam mit Henn Beigeordneten Chris\ppher Sitte sowie Frau Beigeordneten Marianne 
Grosse möchte ich Ihnen einen Z wischenbericlit ZU!)) Verhandlungsstand über das Projekt 
.. Einkaufst)uartier Ludwigssttaße" geben. 

Hierzu lade ich Sie für 
v 

Donnerstag, 6. Juni 2013, um 19.00 Uhr, in Zimmer 369 des Rathauses, 

em. 

Mit freundlichen Gdißen 

\ 

/[K' 
Michael Ebling 

. /&~ 
Co J~ /lL /( /'~ 

f;t? 



Verteiler der J.cnkung§gl!lPpC Einl",ufsquanier Ludwigs~tl'i\{lc: 

HerrnBeigeordneten Clulstopher Sitte 

Frau Beigeordnete Katrin Eder 

Frau Beigeordnete Marianne Grosse 

/\ 

t'. 

~J L\d i \f f , \.~I ~ ih t ,,"-; ~ j. ~h( 
(;t ~ .. : ;C-I~'~·I ~' ·,.: .. I'~! 

\ 
~ I 

, 
\ . i 

" :.' .'\ - : i .y ;,), , :.; I , " I 

i
t 

'~'I'::" 'L'r
1 

' _J
1 
~: \ " 'I .' ~ ,: \ I \ '::'1 ,:i 

; M,l;. h . ! I t1 . _I ! 

Amt 61, Herm Günther Ingenthron 

Amt 12 ~.;" - 0 I ' . ' .• • . , ' "<'~ , , ' 

Amt 80 ~<:~ 
Frau Ottsvorsteherin UlJa ßrede-Hoffmann 

Baupolitische Sprecher der Stadttmsfraktionen: 
CDU-Stadtratsfraktion 
SPD-Stadtratsfrakiion 
Stadtrats fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
FDP-Stadtt<ltsfl\l.ktion 
Bürgerbewegung Pro Mainz 
Stadtrats fraktion ödp-Stadtratsfraktion/Freie Wähler 
Fraktion DIE LINKE. 

I)czcmat IIl, Hcrm Dirk Sclunitt 



Akt,,: 6116 Atl ß 262 

ECKPUNKTE EINKAUFSQUARTIER LUDWIGSSTRAßE 
ZWISCHEN STADT MAINZ UND ECE 

1. Südliche Grenze des Einkaufsquartiers ist die Eppichmauergasse. 

2. Im Blockinneren erfolgt eine Auflösung in fünf Einzelballk'örper. 

".. 

3. Die Gesamtverkaufsfläche beschränkt sich auf max. 28.000 qm. Für den 
"-

4. 

Bereich Gastronomie wird eine Obergrenze vOfl max. ~:OOO qm festgelegt. 

Die Einzelbaukörper verfü.gen sow~h) in Ric~ung auf d~n öffentlichen 
Raum als auch zum Blockinneren (mner§ r Erschließung) über Außenfas-, . 
saden von der Straßenoberfläche bis zur Traufe, die den Charakter der 

Einzelbaukörper durch Baustil und Materialwahl betonen. Schaufenster 

sind als echte Schaufenster auszugestalten. 

5. Die Kundenwege im er~ten OG sind hinter fassadenbündigen Arkaden 

angeordnet. Die Fassaden dürfen im Wesentlichen nicht durch Auskra

gungen oder Wege gestört werden. 

6. Der Bodenbelag der inneren Erschließung zwischen den Baukörpern und 

zum dffentlichen Raum hin ist als Straßenbelag (Pflaster oder ähnliche 

Beläge) auszugestalten. 

7. Dächer über den inneren Erschließungswegen sind filigran und transpa

rer\! an der jeweiligen Gebäudeoberkante anzubringen. 

8. Die Fuststraße bleibt als öffentliche Straße erhalten: eine Überbauung ist 

ausgeschlossen. 

9. Die neugeschaffene ,Hintere Präsenzgasse' kann für Einzelhandelsnut~ 

zungen in Anspruch genommen werden. soweit die geplante Durchgangs

beziehung erhalten bleibt. 

ß~~'O") 

2. cf. At. Ä-A 
q'(;{''l-"'? 

S~(~ 1'OOft2 



10. Die Überbauung der ,Hinteren Präsenzgasse' im ersten und zweiten 

Obergeschoss erfolgt unter Berücksichtigung des angestrebten Gassen

charakters der ,Hinteren Präsenzgasse' . Die Überbauung wird daher nicht 

bis zur jeweiligen Außenfassade geführt. 

11. Das Vorhaben greift die, die Stadtgestaltung in Mainz prägenden Elemen

te auf und setzt quartierstypische Merkmale der Stadtgestalt um. 

12. In Abstimmung mit der Stadt Mainz und der Architektenkal1}mer Rhein

land-Pfalz wird ein Architekten- und Städtebauwettbewe~b durchgeführt. 

Der Wettbewerb besteht aus einen städtebaulichen Ideenteil und einen 

Realisierungsteil Architektur und Freiraumplanung. v' 

Mainz, den 3.6.2013 

($I; ... tt" 03.cfi.:!OI31 S~'~e- Z ",";;II 2 
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Aktz., 61 26 All ß 262 

PROTOKOLL 07 

BITTE VERTRAULICH BEHANDELN I 

Einkaufsquartier Ludwigsstraße . EQLU 
Projekt 

Verhandlungstag 7 
Thema /) 

Rathaus, R 369 31.05.2013,10.00 Uhr -14.36Uhr 
Gesprächsort Datum " 

((f) Verhandlungsgruppe 
.ECE [Wilhelmus, Nachtigahl, Fuchs, Friedlein], 

Stadt Malnz [OB Ebling, BG Sitte, BG Grosse, AL Ingenthron, pr. Deutsch] 
Gesprächsteilnehmer '\ 

.., 
A 

TOP Tagesordnung / Gesprächsergebnisse zuständig 

0 Ziel: Abschluss der Verhandlungen 

1 Städtebauliche Struktur EInkaufsquartier 
r 

Vorstellung des planerischen Vorschlages (= städtebauliches 
Konzept) VO'Jl, ECE, Diskussion der städtebaulichen Grundform, 
insbes, Umgang mit Fuststraße. 

Von ECE wird ein neues Konzept, das stark von der Planung vom 
22.03~2013 abweicht, vorgestellt. Das Einkaufsquartier besteht 
nun aus 5 einzelnen Baukörpern, die teilweise mit einer Glas-
überdachung verbunden sind. Die Fuststraße bleibt himmelsof-
fen und ohne jegliche Beeinträchtigung. Lediglich im Unterge-
schoss kann eine Unterbauung möglich sein. Alle städtebauli -
chen Vorgaben der Leitlinien werden aufgenommen und in der 
Gestaltungsplanung wiedergegeben. Es werden exemplarische 
Vorschläge zur Fassadengliederung sowie zu Materialitäten so-
wohl der Fassaden als auch der BOdenbeläge gemacht. 

_. 

Q.IAMrM\T" ''''"h,lIuOk\ I'{2\OOKUr.lElITlAU\EQtU. 31 .0S l OI L P,OIokoIL07.d", a S3 

Alle 

Herr Fuchs 

2 . .e-Ml- tA 
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2 

2.1 Input: Fortschreibung Konsenspapier (Leitlinien und Empfehllm
gen) von Dr. Deutsch und H. Nachtigahl: 

Die Markups von Herrn Nachtigahl werden im Detail durchge
sprochen. Herr Dr. Deutsch wird das überarbeitete Papiervertei
len. 

Herr Dr. 
Deutsch 

2.2 I Input: Eckpunktepapier von Dr. Deutsch mit Anmerkungen von H. Herr Dr. 

2.3 

Nachtigahl: Deutsch/ 
/ ,Herr 

Die Markups von Herrn Nachtigahl werden im Detail durchge- 111genthron 
sprochen. Herr Ingenthron.wird das überarbeitete Papiervertei· 
len. , . 

( 
<. / 

Input: Letter of Intent (Lol) / Vorlage Dr. Deutsch und Anmerkun-
gen von H. Nachtigahl: i 

/ 

Die Markups von Herrn Nachtigahl werden im Detail durchge
sprochen. Herr Dr. Deutsch wirc,l das überarbeitete Papiervertei· 
len. 

Die Stadt Mainz besteht darauf, da.ss ECE derVertragspartner ist 
und nicht die Objektgesellschaft Panta. Dieser Sachverhalt wird 
im Hause ECE nochmals überprüft. 

Herr Dr. 
Deutsch 

3 I Weitere Vorgehen,swelse 
, 

04.06.2013: Herr Oberbürgermeister Ebling berichtet im 
Stadtvprstand zum Verhandlungsstand vom 31.05.2013 
06.06 .2013: 19.00 Uhr Lenkungsausschuss findet statt, Ein· 
laöung erfolgt durch Büro Oberbürgermeister, Teilnahme 
Verhandlungsrunde sowie ECE, außer Herrn Dr. Deutsch 
07.06.2013 : Pressekonferenz mit Verhandlungsrunde, außer 
Herrn Dr. Deuisch, Büro OB bzw. Pressestelle organisiert; bis 
zum Freitag, den 07.06.2013 finden Gespräche, die durch 
die tangierten Beigeordneten und Herrn Oberbürgermeister 
geführt werden, mit den Akteuren: l'landel, BI, sowie den 
baupolitischen Sprechern statt. 
13.08. oder 20.08.2013: Vorlage im Stadtvorstand über den 
Abschluss der Verhandlungen mit ECE, sodann Beginn einer 
Ausstellung im Rathaus-Foyer mit Plänen des EInkaufsquar
tiers bis zur Sitzung des St.adtrats am 11.09.2013 (geplant, 
offen) 
29.08.2013: Gemeinsame Sitzung von Haupt· und Personal· 
ausschuss, Wirtschaftsausschuss, Park· und Verkehrsaus-

Q;\A r.1 16 1 \ l (' ... h'N Nbelt ltogWe:: 2\DOK UMEmv.l I\EQlU_) 1.0S. 20 13_PlDlokolU17 .doc 



4 

4.1 

4.2 

5 

schuss, Bau- und Sanierungsausschuss. sowie Ortsbeirat 
Altstadt 
Zwischen 04. Und 06.09.2013: DurchfUhrung von luFo 8 
11.09.2013: Beschlussfassung im Stadtrat über Eckpunkte 
letter of Intent und fortgeschriebene Leitlinien und Empfeh· 
lungen, Grundsatzbeschluss 

GrundstOcke und Nachbarschaft 

Wettbewerb 

Stand des Verfahrens, 

Teilnehmerzahl, (Anzahl der Büros, gesetzt, offen) 

Zus'ammimsetzung Jury, Größe der Jury, 

Zeitachse, Beschlussfolge Gremien 

Die Themen werden z Zt. auf Arbeitsebene zwischen Architekten
kammer RlP, Stadt Mainz, Büro Post&Welters/ ECE bearbeitet. 

ECE / Dez. 111 

ECE, Herr 
Sitte 

) 

ECE/ Stadt 

6 I Stellplätze, rechtliche Umsetzung der max. Anzahl STP sowie des I Herr Dr. 
Verzichtes zum Bau von STP ' Deutsch 

Herr Dr. Deutsch sieht hier rechtliche Möglichkeiten über eine 
Verzichtsatzung in Kombination mit dem städtebaulichen Vertrag 
eine Lösung zu finden. 

QMr.n 61 \ TextV'(!(,;ubeilung\PC2\DOX: Ur.1 ftl T\All\EQLU_31 ,os.. 20 tl_Protokoll 01 _dCK 



7 I Zeltplanung 

Das Stadlplanungsamt wird die Zeltplanung fortschreiben. 

9 NächsterTermin 

Offen, s. TOP 3 

Mainz, 5.06.2013 
61·Stadtplanungsamt 

'-~1 
, 

\( 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

/ 

BlIndkopie 

Thema Information Entwicklung Einkaufsquartier 
ludwigsstraße 

)S8-"4SA_ 

im Auftrag von Herrn Oberbürgermeister Ebling darf ich Ihnen folgende Unterlagen zur Ihrer 
Information übermitteln: 
Pressemitteilung vom 07.06.2013, Eckpunktepapier, Vereinbarkeit der Leitlinien sowie ein 
Bestandsfo\~ und eine Vi sualisierung .. 

Mit freundlichen Grüßen 
LA. Antje Müller 

-,: ~ ~ 
Layout PM Eckpunkte ECE.pdfEQlU.Eckpunktepapier .biag.pd fVerelnbarkel t Leltlin len.pdf 

Bild Folie 2 ECE.jpgBild Folie 3 ECE.jp9 

/S33 { 
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.', .. ' Landeshauptstadt 

Malnz 

Landeshauptstadt Mainz 
Stadtplanungsamt 
AntJe MUlier 
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An 

Kopie 

Blin(lkople 

, . , 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Thema WG: InFormation Entwicklung Elnkaufsqua,Uer 
l udwlgsstraße 

Im Auftrag von Herrn Oberbürgermeister Ebling darf ich Ihnen Folgende Unterlagen zur Ihrer 
Information übermitteln: . 
Pressemitteilung vom 07.06.2013, Eckpunktepapier, Verelnbarkeit der Leitlinien sowie ein 
Bestandsfoto und eine Visualis ierung 

Mit freundlichen Grüßen 
LA. Antje Müller .~~ 

~ ~ ~) 
layout PM Eckpunkte ECE.pdfEQLU_Eckpunktepapier _blag .pdfVereinbarkel t Leltlinien.pdf 

~ ~ 
Bild Folie 2 ECE.jpgBild Folie 3 ECE.jpg 
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Pressemitteilung Landeshauptstadt 
Malnz 

07.06.2013 

Eckpunkte EInkaufsquartier Ludwlgsstrasse 

Zwischenstand derVerhandlungen vorgestellt 

Nach einer umfassenden BUrgerbeteiligung und 
< 

sich 

anschließenden intensiven Verhandlungen mit dem Investor ECE 

hat die Stadt Mainz gestern im lenkungsausschuss zum geplanten 

neuen Einkaufsquartier an der ludwigsstrasse einen 
.' 

Zwischen stand vorgestellt und heute die Öffentlichkeit inFormiert. 

Die Verhandlungspartner haben sich auf die folgenden Eckpunkte 

verständigt: . 

1. Südliche Grenze des " Einkaufsquartiers ist die 

Eppichmauergas,se, 

2. Im Blockinneren erfolgt eine Auflösung in fünf 

Einzelbaukörper. 

3. Die Gesamtverkaufsfläche beschränkt sich auf max, 28,000 

qm, FOr den Bereich Gastronomie wird eine Obergrenze von 

max, 3;000 qm festgelegt. 

4, Die Einzelbaukörper verfügen sowohl in Richtung auf den 

öffentlichen Raum als auch zum Blockinneren (innerer 

Erschließung) über Außenfassaden von der 

Straßenoberfläche bis zur Traufe. die den Charakter der 

Einzelbaukörper durch Baustil und Materialwahl betonen. 

Schaufenster sind als echte SchauFenster auszugestalten. 

5, Die Kundenwege im ersten OG sind hinter 

fassadenbUndigen Arkaden . angeordnet. Die Fassaden 

~ 



Pressemlltcllungen Sladl Malnz Seile 2 07.06.2013 

dUrfen im Wesentlichen nicht durch Auskragungen oder 

Wege gestört werden. 

6. Der Bodenbelag der inneren Erschließung zwischen den 

Baukörpern und zum öffentlichen Raum hin ist als 

,Straßenbelag (pnaster oder ähnliche Beläge) 

auszugestalten. 

7. Dächer Uber den inneren Erschließungswegen sind filigran 

und transparent an der jeweiligen Gebäudeoberkante 

anzubringen. / 

8. Die Fuststraße bleibt als öffentliche Straße erhalten; eine 

Oberbauung ist ausgeschlossen. 

9. Die neugeschaffene ,Hintere Präsenzgasse' kan)l FOr 

Einzelhandelsnutzungen in Anspruch genommeh werden, 

soweit die geplante DurchgangsbeziehUl;tg erhalten bleibt. 

10. Die Oberbauung der ,Hinteren Präsenzgasse' im ersten und 
/ " 

zweiten Obergeschoss erfOlgt unter BerUcksichtigung des 
, / 

angestrebten Gas~encharaklers der ,Hinteren 

Präsenzgasse'. Die Ober\;Jauung wird daher nicht bis zur 

jeweiligen Außenfa'ssarle gefUhrt. 

11.Das Vorhaben greift die die Stadtgestaltung in Mainz 

prägenden Elemente auf und setzt quartierstypische 

Merkmale der Stadtgestalt um. 

12.1(1 Abstimmung mit der Stadt Mainz und der 

Architektenkammer Rheinland·Pfalz wird ein Architekten

und Städtebauwettbewerb durchgefUhrt. Der Wettbewerb 

besteht aus einen städtebaulichen Ideenteil und einen 

Realisierungsteil Architektur und Freiraumplanung. 

Auf der 'Grundlage dieser Eckpunkte werden nun in der zweiten 

Jahreshälfte konkrete Planungen und Konzepte erarbeitet, 

* i:: * 

~ 



ECKPUNKTE EINKAUFSQUARTIER LUDWIGSSTRAßE 
ZWISCHEN STADT MAINZ UND ECE 

1. Südliche Grenze des Einkaufsquartiers ist die Eppichmauergasse. 

2. Im Blockinneren erfolgt eine Auflösung in fünf Einzelbaukörper. 

3. Die Gesamtverkaufsfläche beschränkt sich auf max. '28.000 qm. Für den 

Bereich Gastronomie wird eine Obergrenze von max. 3ßQO qm festgelegt. 

4. Die Einzelbaukörper verfügen sowohl in Richtung auf den öffentlichen 

Raum als auch zum Blockinneren (innerer Erschließung) über Außenfas

saden von der Straßenoberfläche bis zur T(aufe, die den Charakter der 

Einzelbaukörper durch Baustil. lind Materialwahl betonen. Schaufenster 

sind als echte Schaufenster auszugestalten. 

5. Die Kundenwege im tersten OG sind hinter fassaden bündigen Arkaden 

angeordnet. Die Fassaden dITrfen im Wesentlichen nicht durch Auskra

gungen oder Wege gestört werden. 
/ . 

, v 

6. Der Bodenbelag ~er ihneren Erschließung zwischen den Baukörpern und 
.I' 

zum öffentlichen Raum hin ist als Straßenbelag (Pilaster oder ähnliche 

Beläge) auszugestalten. 

7. Dächer ·über den inneren Erschließungswegen sind filigran und transpa-

\ rent an der jeweiligen Gebäudeoberkante anzubringen. 
\ 

8. Die Fuststraße bleibt als öffentliche Straße erhalten: eine Überbauung ist 

ausgeschlossen. 

9. Die neugeschaffene ,Hintere Präsenzgasse' kann für Einzelhandelsnut

zungen in Anspruch genommen werden, soweit die geptante Durchgangs

beziehung erhalten bleibt. 

ISlind,06062013) Stil~ , \D'l a 



10. Die überbauLlng der ,Hinteren Präsenzgasse' im ersten LInd zweiten 

Obergeschoss erfolgt unter Berücksichtigung des angestrebten Gassen

charakters der ,Hinteren Präsenzgasse' . Die ÜberbauLlng wird daher nicht 

bis zur jeweiligen ALlßenfassade geführt. 

11. Das Vorhaben greift die, die Stadtgestaltung in Mainz prägenden Elemen

te auf und setzt quartierstypische Merkmale der Stadtgestalt LI, " . 

12. In Abstimmung mit der Stadt Mainz und der Architektenkammer Rhein

land-Pfalz wird ein Architekten- und Städtebauwett~rb ) urchgeflihrt. 

Der Wettbewerb besteht aus einen städtebaulichen Ideenteil und einen 

Realisierungsteil Architektur und Freiraumplanung. 

Mainz, den 7.6.2013 

( 
, 

(S~'Q t6'c82a l ~J !;e~ l'. D.,2 



Vereinbarkelt mit den Leitlinien und Empfehlungen 

1. Nach einer der umfangreichsten Bürgerbeteiligungsverfahren der Stadt Malnz, den 
LudwigsstraßenForen, hat der Stadtrat am 24.10.2012 den Abschlussbericht ,Lud· 
wigsstraßenForum' mit 89 Leitlinien und Empfehlungen beschlossen. Die Leitlin ien 
und Empfehlungen bildeten in den folgenden Verhandlungs runden zwischen ECE 
und Stadt Mainz die Grundlage für die städtische Position. Nach der 7. Verhand
lungsrunde am 31_05.2013 ergibt sich folgender Zwischen bericht: 

Zwischen Stadt Mainz und ECE wurde eine städtebauliche Grundstruktur für ein Ein 
kaufsquartier sowie die prinzipielle Projektentwicklungl Projektstruktur diskutiert 

"-
und deren Vereinbarkeit mit den Leitlinien und Empfehlungen ülierprüft. Das Ver-
handlungsergebnis für ein zukünftiges Einkaufsquartier erfüllt nah~u alle Leitlinien 
und Empfehlungen, wie sie der Stadtrat beschlossen hat. Für di'e Stadt bedeutende 
und unverzichtbare Planungsvorgaben, wie die Nichtüberbau~S'der Eppichmauer
gasse, die Freihaltung der Fuststraße, die Gewährleist~hg des D~mblicks, die Öff
nung des Einkaufsquartiers zur Ludwigsstraße, eIe. ~onnten ~lIe erfüllt werden. Le
diglich bei 5 Leitlinien besteht Anpassungsbedarf: es handelt sich um die Leitlinien 
1.4,1.11,3.23,3.38 und 4.4. , 

Bei weiteren 9 Leitlinien und Empfehlungen erfolgte eine textliche Korrektur bzw. 
KlarsteIlung, was jedoch zu keiner inha~t1ic~en Änderung führte. 
Es handelt sich um die Leitlinien und Empfehlungen 1.10, 3.10, 3.15, 3.16, 3.18, 
3.21,3.24,3.25,3.30. 

/ 

2. Zu den Änderungen der LeitllniElh Im Detail: 

Zu 1.4: 
/ 

Die Leitlinie 1 . .4 ·sagt in i1:lrer Urform aus, dass bis zu 28.000 m' Einzelhandelsver
kaufsflächen (ohne Dienstleistung Gastronomie) sich auf den Standort Karstadt I 
Deutsche BatIk und südlich derWeißliliengasse bis Osteinerhofverteilen können. 

Im Vorschlag rur eine geänderte Leitlinie wird der maximale Orientierungsrahmen 
von 28.000 m' Einzelhandelsverkaufsfläche auf die Fläche des Einkaufsquartiers 
zwiSc\en Ludwigsstraße, GUlenbergplatz, Eppichmauergasse und Weißliliengasse 
oegrenzt bzw. konzentriert. 

Zu 1.11: 

Diese Leitlinie regelt den Ausschluss von Konkurrenzen zu bereits vorhanden Ge
schäften in der Mainzer Innenstadt. Der Änderungsvorschlag der Le itlinie legt fest, 
dass auf eine Verlagerung von C & A, Peek & Cloppenburg, Saturn, sowie Sinn Leffers 
bel der Erstvermietung verzichtet werden soll. ECE un d Stadt Mainz gehen dabei da· 
von aus, dass die Lau fzeit einer Erstvermietung 10 Jahre ab Eröffnung beträgt. 

Q: \AM Tl G\ I O·06Wressesl(,>lIr\V~fI! tll;c\Vermer'ke l011\Blaglon!\6-10 1 JW(>I einb.llkeit lelUinlt'n.d cn Seite-1 von 10 



Zu 3.23: 

Die leitlinie regelt das Verhältnis der Gastronomiefläche zu den umliegenden Quar· 
tieren. In der Urfassung wird jedoch keine konkrete Maßzahl angegeben. Der Ände
rungsvorschlag der leitlinie begrenzt die MIetfläche auf maximal 3.000 m2 und legt 
fest, dass ECE auch mit den lokalen Akteuren und der DEHOGA in Vermietungsge
spräche gehen soll, um das regionale gastronomische Angebot zu stärken. 

Zu 3.38: 

Hier geht es um den ökologischen Standard, der bei den Bauwerken insbesondere 
beim Energie- und Wasserverbrauch sowie bei den Emissionen anzuwenden ist. Die 
Formulierungen ,sind anzuwenden' wird ersetzt, durch die FormSlierttng, dass ECE 
ein DGNB-Zertifikat in Gold anstreben möchte. Diese Änderung ist der Tatsache ge
schuldet, das die Zertifizierung erst nach dem Bau der Gebäu'dE! e,folgen kann. 

Zu4.4: f > 

Die ursprüngliche leitlinie sah einen 2-phasi(en Ideenwettbewerb mit Realisie
rungsteil vor, d. h. 2 Wettbewerbsteile sollte\l zeitlich nacheinander durchgeführt 
werden. Um den Planungsprozess zu beschleunigen. ~etzt der Vorschlag für eine ge
änderte leitlinie fest, dass ein lphasiger WettlSewero stattfindet, der aber die glei
chen Ziele wie die ursprüngliche leitli~e, verfolg'!, nämlich einen städtebaulichen 
Teil als Ideenteil und einen Realisierungsteil'zum Thema Architektur und Freiraum
qualität der eigentlichen Baumaß~hm-e. 

::>v 
61-Stadtplanungsamt, 6.6.201;3 

Anlage: 

< .::.. 

\) 

0/ 

Änqerungsvorschlag Leitlinien 
Al!flistung der textI. Klarstellungen 

v 
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Stand: Stadt 05.06.2013 

Leitlinien und Empfehlungen - Fortschreibung 2013 - Anlage 3 zur Absichtserkläi'ung: 5 Änderungsvor-
~h~ge '~ 

, 
Nr. der Art' Leitlinien und Empfehlungen - Anderungen Textliche Konkretisierungen 
Leitlinie Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 .,- , 

I 
, Einzelhandel I 

1.4 L Den Orientierungsrahmen geben die Die Verkaufsfläche / (ür das neue 
von BulwienGesa sowie Junker und Einkaufsquartier innerhalb des durch 
Knuse ermittelten Verkaufsflächen- Ludwigstraße, Gutenb'ergplatz, Ep-
potentia le und als sinnvoll empfoh- pichmauergasse -un'd. Weißliliengas-
lenen Größenordnungen vor. Sie se umgrenzte~Bereichs wird eine 
liegt zwischen dem Umfang der bei- Größe von 28:000,>m2 nicht über-
den anderen Pole des Tripols und schreite'n. Die ' Realisierbarkeit von 
demnach bei 25.000 qm bis 28.000 Verkaufsflächen dieser Größenord-
qm Einzelhandelsverkaufsfläche im nung hän~~v6n der städtebaulichen 
Bereich des gesamten Stadtquar- 'l7erträgiichkeit der dafür erforderli-
tiers Ludwigsstraße; eine Erweite- ehen Baukörper ab. Die Verträglich-

I rung auf bis zu 28.000 qm Einzel- keil fOr den Mainzer Einzelhandel ist 
handelsverkaufsfläche ist denKbar auch unter Berücksichtigung der I 
im Hinblick auf eine Einbeziehung Randlagen gutachterlich nachzuwei-
des Bereichs zwischen Weißlilien- sen. 
gasse und Osteiner Hof" die Flä-
chenangaben verstehen sich -ein-
schließlich des Flächenbedarfs für 
Karstadt aber ohne die, Flä'chen für 
Dienstleistungen und Gastronomie, 
Die Realisierbarkeit von Verkaufs- , 

I flächen dieser Größenordnuna 

Q;\AMTlO\ l()'Q.S.\?rt> S Sest~l!(?\VoI!rme:kt'\Vt'r.TI t'f1(c: 2013\Biaslon i\6-2013Wereinbarkelt l eitlinien .doa Seite 3 von 10 



Nr. der Art Leitlinien und Empfehlungen - Anderungen Textliche Konkretisierungen 
Leitlinie Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

hängt von der städtebaulichen Ver- .' , 
träglichkeit der dafür erforderlichen 

< ~~ Baukörper ab. Die Verträglichkeit für 
den Mainzer Einzelhandel ist auch -~ unter Berücksichtigung der Rand-
lagen gutachterlich nachzuweisen. 

1.1 1 L Auf die Ansiedlung eines schon vor- Auf eine Verlagerung von C&A, 
handenen Elektrofachmarktes und P&C, SATURN und Sinn Leffers 
schon vorhandener Bekleidungs- wird bei der Erstvermiefung ver-

; kaufhäuser in der Innenstadt ist zu zichtet. Ein Mietverhältnis_über eine 
verzich ten, um die Ankermieter an- erstmalige Vermietung hat in der 
derer Innenstadtpole nicht zu ge- Regel einE\Mfetzeit von 10 Jahren ab 
fährden. Eröffnung. , 

3.23 L Die Gastronomie im Einkaufs- Die Gastronomie im Einkaufs-
quartier ist auf ein verträgliches Maß quartier ist auf eine Mietfläche von 
zu begrenzen. Diese Funktion ist in 1 3.000·--m2 (ohne Nebenflächen) zu 

. erster Linie den umliegenden Quar- begrenzen. Unabhängig davon ist 
tieren zuzuordnen. Vergleichbar f)1it diese Funktion in erster Linie den 
der Größen begrenzung der Ver- umliegenden Quartieren zuzu-
kaufsflächen ist zur Reglemen'- ordnen. Bestehende gastro-
tierung der Gastronomieflilchen im nomische Einrichtungen in der In-
weiteren Verfahren eine· Ober.gre!jze nenstadt und Altstadt sollen nicht 
zu definieren. Die jetzige ' Situation gefährdet werden. Es besteht Einig-
ist Orientierungsgröße. Be- keit, dass ECE die DEHOGA in die 
stehenden gastronomischen Ein- Vermietungsgespräche einbezieht, 
richtungen in der Innenstadt und Alt- um den Gastronomen aus Mainz 
stadt sollen nicht gefährdet werden. und der Region die Abgabe von' An-

geboten zu ermöglichen. 

Q.::'AMliO\10·06\Prt~~t~lIe\Vctni<: rke-\Vemtt.ce 2013\Blagioni\6-2013Wercinbarkcit Leitllnicn.docx Seite 4 von 10 



Nr. der I Art' I Leitlinien und Empfehlungen - lAnderungen 
Leitlinie Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

3.38 L 

4.4 L 

Bei der Gebäudeplanung bzw. -
• technik sind beim Bau und Betrieb 

höchste aktuelle ökologische Stan
dards anzuwenden. Insbesondere 
Energie- und Wasserverbrauch so
wie Emissionen sind unter den Ge
sichtspunkten von Effizienz und Suf
fizienz zu minimieren. Die Baumaß
nahme hat unter Rücksichtnahme 
auf das Stadtklima zu erfolgen. Es 
soll ein Katalog von Maßnahmen er
stellt werden, wie z.B. Begrünung 
der Dächer und Fassaden, natür
liche Belüftung der Gebäude etc. 

Es soll ein anonymer zweiphasiger 
Ideenwettbewerb mit RealiSie
rungsteil gemäß VOF und RPW 
durchgeführt werden (1. Phase 
Ideenteil mit städtebaulicher Einbin
dung, 2. Phase Objektplanun,g). Die 
Durchführung des Wettbewerbes 
richtet sich nach den entsprechen
den Ausführungen im Kapitel 6 
Standpunkt der Architektenkammer. 

Bei Gebäudeplanung bzw. -technik 
sowie beim Bau und Betrieb soll ei
ne möglichst hochwertige Zertifizie
rung für ein nachhaltiges Konzept / 
erfolgen. ECE strebt ein DGNB
Zertifikat in Gold als ökologischen 
Standard an. Insbesondere Energie
und Wasserverbraucllr sowie Emis
sionen sind unter den Gesichtspunk
ten von Effizienz und Suffizienz zu 
minimieren. Die Baumaßnahme hat 
unter ROck'sichtnallme auf das 
Stadtklima zu erfolgen. ECE arbeitet 
nach / dem Kriterien
IMaß'nahmenkatalog des DGNB. 
ECE führt vor Baubeginn eine Vor-

, zeftifizierung durch. 
I 

Aus Gründen der Beschleunigung 
wird' ein einphasiger RPW-kon
former Wettbewerb mit städtebau
lichem Ideenteil (Verflechtung des 
Hochbaukonzepts mit Wegen und 
Plätzen, Einbindung in Stadtstruktur, 
Erschließung, Andienung) und ei
nem objektbezogenen Realisie
rungsteil (äußere Gestaltung des 
Hochbauteils dieser auf der Basis 
der Funktionalplanunq der ECE -

Q;\AMTt \1\1 O.o6'Press~:(!I{C!WC!rmclke Wcrrtlerice 2013\Bias;i oni\6-2013\Vtrein barkeit leitlinlen.docx Seite S von 10 
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Nr. der Art' Leitlinien und Empfehlungen - Anderungen Textliche Konkretisierungen 
Leitlinie Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

und des direkten Umfelds, nicht nur 

/~ als Fassadenwettbewerb) durch-
geführt. Die Durchführung des Wett-
bewerbes richtet sich nach den ent- / ~ sprechenden Ausführungen im-~a-

pitel 6 Standpunkt der Architekten- I" 
kammer. "-

- - _. -- -_.-

" 

Q:'WJlflO\10<l6\Prf:Ssestelle\Vcrmer\;cWermcrkc 2013\81ClSionl\6-2013\VereinbatXeit Leitlinien.dooc Seite 6 von 10 
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Leitlinien und Empfehlungen - Fortschreibung 2013 - Anlage 3 zur Absichtserklärung: 9 textliche KlarsteI
lungen 

"-
Nr. der Art' Leitlinien und Empfehlungen Anderungen Textliche Konkretisierungen 
Leitl inie Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

~ 

Vofi einer Doppelungen und Ver-1.10 L Von einer Doppelung oder Verlage- . rc~ rung etablierter Angebotsformen ist lagerungen etablierter Angebots-
abzusehen. _~; I formen soll abgesehen werden. Leit-

linie 1.11 (Änderungen) bleibt unbe-
rührt :-:'\ 

3.10 L Gleiches gilt für die Blickbeziehun- "- -:;1 Gleiches gilt für die Blickbeziehun-
gen und Wegebeziehungen von und 

~.:./ 
gen und Wegebeziehungen von und 

aus der Fuststraße hin zum Bi- aus der Fuststraße hin zum Bi-
schofsplatz. Auch hier ist eine Über- ~~~ schofsplatz. Auch hier ist eine Über-
bauung ausgeschlossen. bauung ausgeschlossen. Eine Un-

terbauung der Fuststraße ist zuläs-

: ' "- sig. 

3.15 L Es ist ein öffentlicher Platz/Ort zu '" . Geeignete öffe nfliche Plätze und 
schaffen, an dem sich Jugendlich~ / Orte für den Aufenthalt von Jugend-
aufhalten können und auch dürfen. lichen sollen im Rahmen des städ-

tebaulichen Wettbewerbs entwickelt 

'~ '---
werden. Die Entwicklung dieser 
Plätze und Orte ist keine Rechts-,----... ' pflicht der ECE. { 

3.16 L Das Einkaufsquartier ,muts seine Das Einkaufsquartier muss seine 
Offenheit zur umgebenden Stadt- Offenheit zur umgebenden Stadt-
struktur dadurch nachweisen, dass struktur dadurch nachweisen, dass 
es an vorhandene Wegebeziehun- es an vorhandene Wegebeziehun-

Q.:w..tnO\lo-l)6.\i"rc5 seste1!e\Verm erl<:eW~unefke 2013\Biagionj\6-2013Wereinbarkeit Leitlinien.doa Seite 7 von 10 



Nr. der I Art' I Leitl inien und Empfehlungen - lAnderungen 
Leitlinie Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

3.18 L 

gen anknüpft. Der Zugang zu den 
Geschäften im EG (Straßenebene) 
hat prinzipiell über öffentliche Flä
chen (Straßen, Gassen, Plätze) zu 
erfolgen. Große gewerbliche Ein
heiten (insbesondere das Waren
haus) haben sich durch Zugänge zu 
allen angrenzenden öffentlichen 
Flächen zu öffnen. 

"\ 
v - .. 

" __ 7 

Wegfallende öffentlic~e Flächen 
sind an anderer Stelle im Quartier 
mit gleichwertiger öffentlicher Nut
zung zu ersetzen. 

Q.:\AMT:O\10-06\PrtS!cste1Ic\VerrnerkeWemtr:b iG13\6iasioni\lj..2013Wereinbarkeit leiWnien.docx 
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Textliche Konkretisierungen 

)jen, anknüpft. Der Zugang zu Ge
. scn äften im EG (Straßenebene) soll 
in dem im städtebaulichen Konzept 
(Anlage) definierten Bereich über 
öffentliche Flächen (Straßen, Gas
sen, Plätze) erfolgen. Große ge
werbliche Einheiten (insbesondere 
das Warenhaus) haben sich durch 
Zugänge zu .mindestens einer an
grenzenden öffentlichen Fläche zu 
öffnen. Eingänge und Annoncierung 
sind schwerpunktmäßig im Bereich 
LUdwigstraße und Teilbereichen der 
Fuststraße sinnvoll (s, städtrbauli
ches Konzept). Von der Schaffung 
von Zugängen über öffentliche Flä
chen kann in begrenzten Ausnah
mefällen abgesehen werden (SolI
Pflicht). Die Schaffung weiterer Zu
gänge außerhalb dieser Bereiche ist 
wünschenswert und soll unter Be
rücksichtigung der jeweiligen städ
tebaulichen Situation (Bischofsplatz) 
erfolgen. 

Wegfallende öffentliche Flächen sor
len durch eine Nuttungsverdichtung 
und Qualitätserhöhung anderer öf
fentlicher Flächen ausgeglichen 
werden. Entsprechende LösunQen 



~ 

Nr. der Art' Leitlinien und Empfehlungen Anderungen Textliche Konkretisierungen 

I Leitlinie Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

sind im städtebaulichen Wettbewerb 
zU erarbeiten. Eine Rechlspflicht der 

!'ECE zur Schaffung anderweitiger 
1 öffentlicher Flächen besteht nicht 

3.21 L ' Der Schwerpunkt der Handels- ce Im Schwerpunkt sind Annon-
nutzung, also die 1 a-Lage, muss cierung/Zugänge über die Ludwigs-
eindeutig auf die Flaniermeile der ~~- straße vorgesehen, allerdings auch 
Ludwigsstraße, d.h. in West-Ost- vom Bischofsplatz und durch Laden-
Richtung bezogen sein. ~) eingänge im Erdgeschoss. Die Stadt 

~c:: geht davon aus, dass mit dem vor-
liegenden Planungskonzept (siehe 

/)~. '-.> Anlage) die Leitlinie 3.21 erfüllt ist. j 
3.24 L Soweit durch das Projekt Wohnraum _~v Falls für das Projekt Ersatzwohn-

entfällt, ist weitgehend innerhalb des \: \. raum zu schaffen ist, kann dieser 
Planungsgebietes adäquater Ersatz ~ auch im näheren Umfeld nachge-
zu schaffen. . ~ wiesen werden. , 

3.25 L Im Baufeld zwischen Hinterer Prä- / ~v Im Baufeld zwischen Hinterer Prä-
senzgasse und Eppichmauergasse senzgasse und Eppichmauergasse 

r ist einer urbanen Mischnutzu'n'g Prio- ist eine urbane Mischnutzung anzu-
rität einzuräumen, insbesondere streben, sofem die bauliche Dichte 

. durch Schaffung von W6hnraum. das zulässt. 
, 

3.30 L Der Baumbestand im übriger! Plan- Der Baumbestand im übrigen Plan'-
gebiet (z.B. Bischofsplatz) 1st eben- gebiet (z.B. Bischofsplatz) ist eben-
falls zu erhalten. Soweit im Einzelfall falls zu erhalten. Soweit im Einzelfall 
aufgrund der Baumaßnahme ein aufgrund der Baumaßnahme ein 
Baumstandort entfallen muss, ist 

----
Baumstandort entfallen . muss, ist 

Q;WATlO\10-06\Prl;s. 5~ste lieWermer\:e\Vermcrkc 2{)~3\Blilsioni\6-2013\Vereinbariceit LeitUnien,docx Seite 9 von 10 



Nr. der Art' 
Leitlinie 

Leitlinien und Empfehlungen - Anderungen 
Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

I dieser gleichwertig und an gleicher 
·Stelle zu ersetzen. 

~~. 

~~ 
\ . 
V 

Q:\l4.f1\T10\1.0-06\PttS$t:S(ell~WCrmNkeWcnnefke 1013\Biagioni\6-2013Weteinbarkeit Lei tlinien.docx 
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Textliche Konkretisierungen 

dieser gleichwertig zu ersetzen. , 

~~ 
~2fJ) 

Seite 10 von 10 



'/ -, 

r. " 

.' 
.~. -



rl6i1%[(N~t ( fa@ , I 
Akte.n?eiche!l.f 

.. pl~ tl ' 'bt'''uu l ' l'1o.,"'IIII' '.lI , 

Stadt Mainz - 61 
Stadtplanungsamt 
Frau Antje Müller 
Zi tadelle 
GebäudeA 
55131 Mainz 

2' 

~._--_ .. _ .. - ._--------
• I 0 Shiatvarwaltung Mainz 

61 - Stao'tp lanungsamt 

Eingang: Z O. Juni 2013 /fA 
AnN< Dez. I z d.iid.i~I;'SYT.I· R 
AbI. : 0 1 't 3 4 
SCl: 011 rn 41561 7 819 
SB: o I 1 2 3 LiL5 ii I 7 8 I 9 

Mainz, 19.06.2013 

Ihre Veranstaltung am 04.09.2013 

Sehr geehrte Frau Müller, 

~+ 

herzlichen Dank, dass Sie Mainz Congress, Kurfürstliches Schloß, Großer Saal für das 

Ludwigsstraße'nforum 

gewählt haben. 

~ullo rpl" • . 
~'AINZ KULTUR 

Anliegend erhalten Sie den Mietvertrag in zweifacher Ausfertigung sowie die Allgemeinen 
Mietbedingungen. Wir dürfen Sie bitten, uns ein Exemplar des Mietvertrages rechtskräftig 
unterzeichnet bis zum,03.07.2013 zurückzusenden. 
Bitte, tragen Sie die E<ntsprechende Mittelbindungsnummer handschriftlich in den Mietvertrag 
ein. 

Gerne können wir uns wieder ca. 3 Wochen vor dem Ludwigsstraßenforum im Kurfürstlichen 
Schloß treffen, um alle erforderlichen Details der Veranstaltung abzusprechen. 
Bitte, konta~tieren Sie uns bezüglich einer rechtzeitigen Terminvereinbarung. 

Schon heute freuen wir uns, Sie und Ihre Gäste in unserem Hause begrüßen zu dürfen und 
sichern Ihnen unsere äußerste Sorgfalt bei der Planung und Durchführung zu. 
Sollten Sie In der Zwischenzeit noch Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, 
stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne unter der oben genannten Rufnummer zur Verfü-

· gung. h I ~1 k 
1~ .011 . ~ 

Mit freundlichen Grüssen p( / 
mainzplus CI~~RKETING GmbH 

l.fth 
M~lZ C{t~, 

~tJ~Öhi - \ 
Projektieiterin 
Kurfürstliches Schloss ~. ~ 
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Auszug hi~.Lilil aG-;]-14'~$1 
n""" jehb"1(l ~ 

• \'." L~ .. •• • _~ 

aus dem Ver m e r k über die Sitzung 
das Stadtvorsta nd es/ der Verwaltu ngsbesprechung 
am Dienstag, 4. Juni 2013 

TOPV 12 

Verschiedenes 

Beratungsgrundlage: Ohne Vorlage 

Einkaufszentrum an der ludwigsstraße 

/'> 

~" 

Der Oberbürgermeister wird in Kürze den Lenkungsausschuss über den aktuellen 
Verhandlungsstand mit ECE in Kenntnis setzen. ' 

Mainz, den 10.06.2013 
Für die Richtigkeit: , 

chriftführer 

VERTEILER 

- - - - - - - - - - .. -- -- -.' . . - ---1 
Stadtverwnttuny fvinillz 

DIJ7. ~1 nut VI -. i 11 1 .. . / r, ~ 13 

-~. ::;;;: --~·: :- ~ " - ~l'~' ! .. ~~ : . ::.: . , -- , l' .. Vor' " •. , ,~ l' ., . j , .. ~ ~ " - I 
I ·Tti~-j .~- - - . : _~~ .--- . 1 

Dezernat: Bgm. Beck, Bg. Sitte, Bg. Merkator, Bg. Eder, Bg. Grosse 

Ämter: 
'0> _._-~"""-

60 " Bauarll'l Mainz 
Aktz. : ...... ... ........ .... .. .. .. ..... . 

I 7. Juni 2013 j 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Kopie Axel Strobach/Amt61/Malnz@Malnz, Guenther 
Ingenthron/ Amt61 /Mainz@Malnz 

Blindkopie 

Thema EQLU - Vermerk Gutachten BPlan 14.06.2013-

- ." 
anbei erhalten Sie den Vermerk zum Abstimmungsgespräch "Entwicklung Einkaufsquartier 
Ludwigsstraße - Gutachten im Rahmen des Bauleitplanverfahrens' am 14.06.2013 zur 
Kenntn is. - . -

Mit freundlichen Grüßen 
IA Antje Müller 

El1I !landeshauPlsladt V Malnz 

Landeshauptstadt Malnz 
Stadtplanungsamt 
AntJe Müller 
Stadtplanerin, SG Vorb. Bauleitplanung 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 
Zitadelle, Bau A 
Tel061 31 - 123076 
Fax06131-12i671 
hup://www.mainz.d.g 
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,Ik".: 61 Z6 .~It ß 262 

VERMERK 

Entwicklung EUlkaufS<lun.-tier Ludwigsstraße (EQLU) 
P(oj ~k.1 

Gutachten hn Rnlul'lcn des Baulcitplanvcrfahtcns 
Thema A 

Zitadelle, Bau A, Schönbornsaal 14.06.2013 / 11.00 - 12.15 Uhr " 
Gesprächsort Datum I Zeit 

(, 
}) siehe Anwesenheitsliste A. 

Gesprächsteilnehmer 

~. 

TOP Tagesordnung / Ges rächser ebnisse zuständig 

I 0 I Anlass und Ziel ' . • 
Nach der öffentlichen Vorstellung des Zwisc11cllcrgebnisses der Ver
handlung mit ECE wurde vom Stadtvofsta,;J entschieden, dass mit 
den Vorbereitungen für die nOlwendiga.. Gt"ach(en im Rahmen des 
Bauleitplanverfahrens auf Grundlage des Verhandlungsergebnisses 
begonnen werden kann. Die Bcnufu1!.gllllg der entsprechenden Gut
achten soll jedoch erst nach llesch1.tss r.ssung des Vcrhandlnngsergeb
nisses im Stadtrat am 1'1,09. el·folgel). H iel'Zu muss dann auch das 
Konzept VOll ECE in entsprechender Qualität vorliegen. 

Beschluss fassung 'I: crh~ ndlungsergebnis: 
20.08.2013 ßcmnlllg Stadl\>orstanc! 

. , 
29.08.2013 GemeJnslllne Ausschussrunde: Haupt- und Personal-, 

04.09.2013 
11.09.2013 

Bau- 'lnd Sanierungs-, Wirtschafts-, Park- und Verkehrs
ausschuss, Ortsbeirat Altstadt 
LUFO 8, Kurfürstliches Schloss 
J\ bschließende Beschlussfassung itn Stadtrat 

Aufstellullgsbeschluss Il-Plan ·j.;.inkaufsquartier südlich der Ludwigs. 
stmße (A 262)' und Zusilinmung zum Auslobungstext Wettbewerb: 
'j 5.10.2013 Stndl\'ol'stnlld 
22.10.2013 Hau- lind SnniewIIgsnu,sd Hlgs 
30.10.2013 Stadtmt 

Dieses Ab,tillltllullgsgcspdich dicllt d er ßes tullllllllIg welche Uutach
t<'" im R"hlllell des llauleitplnll\'crfahrell ' crfordcl'iich sind. 

O:V\M'l'61\T0Jl!\'lllarbeitung\Pc3\OOkUM:EN1Wmb,BauteilplllnUnlJ'MOUo/\3·039.mue.doc>c 
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Einzelhandel 
Für dic Auftmgs,'ergnbe der ,-",eiten Stufe des E inzelhandelsgutach
tens (I. Potenzialanalyse) sind detaillierte Angaben "on der EeE not .. 
wendig, Diese können bis Ende Juli von dtl ECE bereitgestellt wer
den, 
Die zweite Stufe des EinzeUlandclsgut"chtclls wird ebenso wie die 
erste Stufe durch die. Stadt mit Hilfe von Fördcrmittclll ftnanziert. In 
Bezug auf die Finanzierung stellt dieses Gutachten somit eine A\ls
nahme dar, 

Amt 12 

Amt 17 Umweltbezogene Untersuchungen und Fachgutachtell 
Da der Bebau.ungsplan itn Regclverfalu:en aufgestellt wird, 
Umweltbericht zu erstellen. 

ist ein. 
~ 

Dazu ·sitld vertiefende Untersuchungen sowie Fachgutachten l1o~e(}- 1 \. 

dlg: < '\." 
2.1 I Verkehrsbedingte UmweItauswirkungen ' l Amt 17 

Lärm- und Luftschadstoffgutachten sind notwen6ig, wenn die 
Stellplatzanzahl sich um mehr als 10 % zum heutigen lles~nd cfl,'öht. 
Wenn dies nicht der Fall ist, sind die Ergebnisse ~cs VcrkehL{gutach-

2.2 

tens ab7.uwarten, t11n über die Notwendigkeit HCI' U~Ühs\lchungen 7.U 
entscheiden. 

Baugrundgutachten sind erst im ~nugenelnnigungsverfahren not
wendig. Zur Einbindung der Erg;miss~,-~<icn Umweltbericht, kann 
dIe Untersuchung aber auch gerne sclJOn5 orher erfolgen. . 

2.3 I Be\Veissicherungsverfa~uell~ 'bal12;eitIichc Grundwasserhaltung 
Aufgrund vorliegende",Erkcnntnc;se wird es erforderlich, im Zusam
menhang mit einer bauzeitlicllen Grundwasserhaltung entsprechende 
BeweissicheL1111gen liifu:iclttlieh Gebäudeschäden an der umliegenden 
Bebauung zu vcrunln sse~ 

<. . 
I 

Die katholische l<ir"he hat bereits ein Büro beauftragt, dass sie in die-
sem/\s~k\ .~crätund betreut. " . . , 
U,il cmcn ~1tachterstrelt zum 1hema bauzeItliche G11.111dwasserhal
.tlmg 7.U ,,~meiden bzw. vorzubeugen, sollte eine frühzeitige Abstim
muqg zwischen Kirche (katholische und e,·angelische), ECE und Stadt 
erfolgen, um sich so auf einen Gutachter zu einigen. 
Das Umweltamt wird dazu die beiden Kirchen mit deren rechtlichen 
Beratern Zu diesem Thema und ECE 7.U einem Abstimmungsgespriich 
einladen, (Ob dieses Gespriieh bereits ,'or dem 1'1.09, erfolgen kann, 
sollte über F"lU Edel' in der V et.waltullgsbesprechung abgestimmt 
werden.) 

Die Betreuung des Bcwcisskhcrungsyctfahrcns würde vollllluflinglich 
vom U lllweltamt erfolgcn (yon der V crg" bc bis zur FertigsteUung). 

Amt 17 

Amt 17 

2.4 I Energiekonzept I Amt 17 
Die energetischen und ökologischen Aspekte die in den Leitlinien ge-
({)l'dert werdcn finden sich in deI' ntlzl1strebcnden DGNB
Zertifizictlll1g Gold wieder. Die VOfzertifiziemng erfolgt erst vot Bal1-
beginn. Jedoch mii~scl\ die energetischen und ökologischen ASI)cktc 

Q:IAM161\rcxtvortl,b(!il.tHlg\PC3\OOKUMENT\Vorl) Biluleilplallvn9\MotreM-039.tnu.~.dOcx 2 



beteits im Rahmen der Bauicitpianullg geklärt werden. 
Daher bietet sich hier eine 2-stufige Be~rheil1.1llg R": 
1. KHirung der energetischen und ökologischen l\spekte im Rahmen 
der Bmllcitplnnung, 
2. DGNB-7,etr.ifizienlllgsve,·f:lhrcn. 
Die Detnils >,um Energiekon7.ept wel-den in einem Arbeitsgespräch 
zwischen Vertretern der EeE und dem Umweltamt geklärt, 

Es wird auf die Einhaltung der Dachbegriinungssatzuug hingewie-
sen. 

2.5 Vergabe der einzelnen Untersuchungen und Fachgutachten Amt 17 
Um die Neutralität der Untetsuchungen un~ Fachgutachten zu bewah-
ren, wird vorgeschlagen, ~lass ECE sich .zur I<ostenübernahmc VCI:-

> pflichtet und die Stadt die Untersuchungen und Gutachten beaufttagt. 
Die Leisl1.1ngsverzeichnisse werden mit der EeH abgestinullt. ~ 

"" 3 Verkehrsgutachtcn Amt 61 
Die AufgabensteIlung mit GutachtelYOrschlägen wU"cle Qereits vorbe-
reitet und ist als Anlage zum Vermerk beigefügt. 
Die Details werden per Email abgestimmt. 

)) v 

4 Stellplatzbegrenzung ( 

Der Aspekt der Begrenzung der Stelll?lntz~l1zahl ,,'ird von dem RA Dr, 
Deutsch bearbeitet. Dieser Aspekt ",i,'cl "ora~ssichtlich über den stiid-
tebaulichen Vertrag sowie über eine SteUptat7.vcrzichtssatzllng geregelt 
werden. < 

~ . 
5 Wertgutachten Amt 80 

Es werden Wertgutachten (ibc!" alle betroffenen Gtllndstückc erstellt. 
/ 

6 Die GrundJltt!.c1<sange~cgenheiten müssen vor dem Verfahrens-
schritt "friihzcitlge I:leteiligung" gemäß § 3 (1) BauGE bzw. der Be-
schlussfos51.ng Plnnstufe I geregelt sein. 

\. ' .... 
7 Von Seiten <-les Gtünalntcs wird darauf hingewiesen, dass die Bantu- Amt 67 

r~jhc in (ler Ludwigsstraße zu schützen ist. Oberste Priorität liegt 
hjet bei dem Erhalt der realen Bäume, 

ainz,120.06.20·13 

~ ~.Jl~ 
I. DC ll T(·ilnc:lul\('lIl.1)c/.. \" und 1kl . \'1 s.o\\'i(' I '(,fm Dr. Deutsch Iwr Email z...:: 50d:II111.1d . buf~lltknAkh.ll {;'t;L '" 
11. Z. d.II ... dak.c .. 61.2.3.1 .lA, "' .~ 

lIofaiuz, 20.06.2013 
61-Stndtplanungsan 

j. ~~~ 
lngcnthto.l 
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Neues Einkaufszentrum 
"-

an der Ludwigsstraße 
<-

Inhalte der Verkehrsuntersuchung im Rahmen der Bauleltplanung 

? 

Dezernat V - Umwelt, Grün, Energie und Verkehr 

61-Stadtplanungsamt 

Abteilung Verkehrswesen 

Amtsleiter: G.lngenthron 
November 2012 

Landeshauptstadt 
Mainz 



1. AufgabensteIlung 

", .. .. ' 
." .. ' lande,haupisiadl 

Maln, 

Es ist fUr das Vorhaben ein qualifiziertes, funktionsfähiges, umsetzbares und in sich schlüs, 
siges Gesamtverkehrskonzept zu erarbeiten und als Bestandteil des VEP und der Bauge· 
nehmigung vorzulegen. 
Die inhaltliche Basis bilden die Leitlinien und Empfehlungen des LuFo (www.lufo.mainz.del. 
Abschnitt Verkehr. Die darin getroffenen Aussagen zu Verkehrsanlagen und zur Verkehrsor· 
ganisation sind als verbindlich zu betrachten. 

2. Arbeitsllrogramm 

~>~ 'V 
rr?~ v 

Im Rahmen der Gutachtenerstellung sind die Arbeitspakete in den nachfolgenden Detail· 
konzepten zu bearbeiten. Es ist davon auszugehen, dass sämtliche Untersuchungsbaustei· 
ne sowohl für einen repräsentativen Werktag (mo·fr) ali auch für den Samstag zu erarbeiten 
sind. 

/' 
• Aufkommen und Abwicklung der i)n,dienungs· und Entsorgungsverkehre unter 

der Prämisse einer funktionalen inhouse·Logistik des Centers und angrenzen· 
der, bzw. betroffener {Altstadt)quartiere. 

" , 
• Aufkommen, Herkunftsverteilung, Verkehrsmittelwahl und Tagesgang der , , 

I<undenverkehre we*~gs und samstags 
I' 

o die A\lswirkungl\n dieserVerkehrserzeugung auf die Systeme und Netze 
o Radverkehr (fließend / ruhend) 
o Öffentlicher Personennahverkehr , 
o Motorisierter Individualverkehr, fließend und ruhend 

~ ,7 

Die Auswirkungen des MIV auf die erweiterte Innenstadt sind dabei mittels Verkehrsmodell 
aufzuzeigen und zu bewerten. Für SchlOsselknotenpunkte der Innenstadt sind Aussagen zu 
deren Verkehrsqualität zu treffen. Es ist von der Untersuchung mehrerer Netzvarianten bzgl 
der Innenstadterschließung und deren Vergleich auszugehen. Eine Anpassung des bei der 
Stadt Mainz vorhandenen Verkehrsmodells (Netzmodell) ist Im Bedarfsfall vorzunehmen. 

Sofern sich aus der Modellbearbeitung auf der Makroebene Hinweise auf die Notwendigkeit 
einer mikroskopischen Simulation in Teilabscbnitten des Unterslichungsnetzes ergeben, 
wäre diese optional in diesen Bereichen zum Nachweis der Leistungsfähigkeit zu erbringen. 

1 



Die Auswirkungen auf die Auslastung und die Parkraumkapazität der Innenstadtparkhäuser 
werktags und samstags sind darzustellen. Ggfs. ist das vorhandene Parkleitsystem auf seine 
Funktionalilät hin zu UberprUfen bzw. zu optimieren. 

Im ÖPNV sind nutzbare Kapazitäten und VerbindungsqualItäten aufzuzeigen, sowie ggfs. 
Mängel herauszuarbeiten. Vorhandene ÖPNV·Hallestellen in direkter Nachbarschaft zum 
Center sind zu optimieren. 

Die Erschließullgsqualität für den Radverkehr ist zu prüfen, ggfs. Mängel herauszuarbeiten 
und konzeptionelle Verbesserungen dazu aufzuzeigen. 

Im Nahbereich ist am Knoten Ludwigstraße/Weißliliengasse/Große Langgasse die Qualität 
der Fußgängerquerungen zu überprüfen, ggfs. sind Verbesserungen aufzuzeige'n. 

Es ist abschließend, basierend auf den Untersuchungsergebnissen u~ Bewertungen, ein 
Maßnahmenkatalog sowie ein Handlungskonzept mit Empfehlungel1 an alle beteiligten 
und/oder tangierten Akteure zur optimalen Umsetzung der Ver~ehrskonze.l?tion zu erstellen. 
Dieses soll eine umfassende Betrachtung der ECE-Ansiedlljngld~teJl~'n und m\lss Aussa
gen/Vorschläge zu Beschilderung, zu Wegeführung '-un'tl Parkleitsystem, ÖPNV
Kombiticketregelungen, etc. enthalten. 

3. Grundlagen 
/} 

Seitens der Verkehrsverwaltung stehen umfangreiche aktuelle MIV-Erhebungen, Signalzei
tenpläne der Innenstadtknoten, Unterlagen 26m Parkleitsystem, Auslastungsdaten zu den 
Innenstadtparkhäusern der stadt~h'e~ Parl<en-in-Mainz-GmbH, sowie ein Ubernahmefähi
ges Verkehrsnetzmodell ml!: hinterlegten Matrizen (EMME) zur Verfügung. DarUber hinaus 
existiert ein breiter Fächer sfii tistlscher Verkehrsdaten zu Mainz. Ober die Mainzer Verkehrs
gesellschaft MVG sind' Haltestellen- und Linienbelegungsdaten in ausreichender Qualität 
erhältlich. Ebenso digitalisierte Kartengrundlagen seitens des Vermessungsamtes. 

!!Jlualifizlerte IngenieurbUros , 

Seitens des/der ECE-Partnerbüros ist ein detailliertes Arbeitsprogramm vorzulegen und mit 
derVerkehrsverwaltung vor Auftragsvergabe und/oder Arbeitsbeginn abzustimmen. 

Es wird explizit kein Vorschlag für ein IngenieurbUro ausgesprochen, aber empfohlen, mit 
einem Büro il11 Nahbereich von Mainz zusammen zu arbeiten, um den Anreiseaufwand zu 
minimieren und direkte, kurzfristige Termine/Abstimmungen sicherzustellen. 

Die nachstehende Reihenfolge ist beliebig und ohne Wertung. Mit einem Teil dieser Büros 
hat die Verkehrsverwaltung in jUngster Vergangenheit konstruktiv und erfolgreich zusam
mengearbeitet. Sie verfügen, infolge dieser Zusammenarbeit, über detaillierte Kenntnisse 
der Mahlzer Situation 

2 



Mainz, den 29.11.2012 
\ 7 

/ 

Im AuFtrag 
Fr~nck I Schroeders 

3 
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,."",IU:, en 2 , um 2013 

.6\\t \. 
~ ,--'''' .. ~··'·.,:iE 

-EC~Vci'liiii~lungen und Stadtentwicklung 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
/ 

A 

./ ' 

7 -~.W'~R-
> 

als noch recht "neuer" MaillZer (ich lebe seiit'Noviirober 2012 in MaiJ1z - und dlls gerne!) und auf~ 
merksaß\.er Beobac~ter kommunalen Ge~1~on8 y'erfolge ich mi~ ~oßem Intere~e die Debatte u.m 
das geplante ECE-EifikaufsZ\:ntnun. AP.fangs war ich extrem POSItiv überrasqht, Ja faSt schon bf;em
druckt vOli der ungeheuer sachlichen, demo"kratischen Meinungsbildung in di~sem'Fall; der Koope
mtion von Stad1rat und BI usw. Mir)'lHr bisher kein vergleichbarer Umganginit der in'Großstädten ' 
praktisch lmvermeidlichen BOE ililkll)W:1. Mein Respekt dafilr. . ' 
Leider hat sich dieses Bild.nun ei;:hvenig eingetrübt, nachdem dif; ehrten Ergebnisse der bisherigen 
Verhandlwlgen bekan"f ge\VorlIen sinll. Zwar hat die Stadt durchaus einige ihrer Positionen dUrCh
geselzt, aber die eine; ~ntschliidende Frage muss nun m. E. negativ beantwortet werden, nämlich: 
W/lredic Lud'wigsstraße nach dem Bau der Mall noch ein!: offene', zum Flanieren einladende Ein
kaufsstraße? Voraussetzung dafür ist doch, dass es viele verschiedene Schaufenster und dazugehöri~ 
ge Eingänge gi~t, ,inkl, Eingängen zu Cafcsusw. Die nlme ECE-Mall aber wird nach dim jetligen 
'Pl~eh d~ch e~ch ein ~lock sein (v. 8. ab d~m I. Stock) - mall g~ht zie1stre~ig einmal hinein,. . 

, bleibt drinnenl wechselt llJIlerhalb des Gebäudes von Laden zu Laden und v~r1ilBst den Block wie-
der. Die angeblichen "öffentlichen Straßen" zwischen den Geb!\lldeteilen errullen m. E. eine reine 
Alibi-Funktion rur ECB. Wie stark ~ den Einladnngscharnkter und die Ol'fenlleit eines Durchgangs 
einschrlinkt, Weun er "((berdacht" ist, sieht man doch heute schon atl vielen Stellen; v. a. bei Kur· 
stadt. Der dunkle Charakter eines solchen Durchgangs wirkt nls cnonue psychologische Barriere, 
die dus Dallinterliegel1de gefllhlt abschneidet . '. 
Ich bin mit sicher, dass alle Beteiligten seitens der Stadt ehrliches Interesse an einer positivelfStudl
entwicklung haben - aber vielleicht ist 6S manchrulll schwer, im Laufe eines solchen Prozesses den 
nötigen Schritt zurückzutreten, \Ull wieder den ßlick aufs Ganze haben zu klln.nen. Dazu kommt U(I

türlich dil1 sicher lm~emcin geschickte VerhandluugsfUhtuug seitens der ECE, die eiuerseits die 
klassische Bnsartakt;ik anwendet (erst cinmal uni'ealistischil Maximalforderungen &tcllcn, dann unter 
Schmerzensalisrufen "klein beigeben") und natiirlich geschickt mit Zahlen zu deo angeblichen wirt
schaftlichen VorteIlen einer Mall operiert. 

~1~ 
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Aber: Sie selbst haben vor Kmzcm festgestellt, dass mau nicht alle 20 Jalu·e alles niederreißen und 
neu bauen kOllll - umso wichtiger ist es doch, dass man sich bei Projekten von so prägender Bedeu
tung fllr die Maiuzcr InnCI1Stadt (ftlr viele ist schließlich der SchillelJllatz das Tor zur Fußgängerzo
ne) vielfach überlegt, welche Wirkung welche Art VOll Bebtluung haben wird. Letztlich Ist es doch 
die Summe bzw. das.zusanuncnspiel vieler einzelner Oebäude die bzw. das bestimmt, ob eine Stadt 
schön ist oder nicht, und ob mOll sich in ihr wohl ftlhlt. Schon oft ist es Städten gelungen, die Be • . 
bauung so stimmig zu gestalten, dass sie selbst llaeh Jlllu'lmndcrten noch einen ganz eigeaen Cha-
rakter haben. der die Mllnsehen anzieht. . 
Das·Schlimmste, was einer Inuenstadt passieren kann, ist dagegen m. E., dass sio "tot" wirkt, und 
bei der Ludwigsstrn/kWäre dIes nach deujet2.igcn Plänen vormutlich der Fa\l- sie würde viel stär
ker als bisher zu einer DurchgOllgsstraße. WItS eine große Mull uus InnensUldlen machen kann,lässt 
sich dank BCE heute ja in vielen Stlldten beobachten {ein HOIrorbeispiel: Ludwigshafen). . 
Deshalb meine Bitte: Bitte setzen Sie si.ch mit aller Macht daftlr ein, dass an der "~" eine wirkli.ch 
attraktive. wirklich offene Bebauung realisiert wird. Mainz ist gfoß und attr~i1/ genug, um die Be
dingungen hierftlr vorzugeben. BCE braucht Mainz, aber Mainz braucht niebt unbMilJgt ECE. Oe
rade nach der großen Diskussion der letzten Zeit wäre es - davon bin ich tlberzellgt, seit ich gesehen 
hilbe, wie leidensch~lich, gleichzeitig aber konstruktiv hier debattiert wurde - alternativ auch mög
lich, eine starke Allianz aus Mainzer Kräften zu sch1nieden, die eil}e neue Bebauung der "Lu" ein-
vernehmlich stemmen könnte. In'I Zweifelsfall die bessere Lösung! . 
Und noch etwas: Als relativ frisch Zugezogener habe ich vielleicht einen anderen Blick auf die 
Stadt.als viele, die schon lange hier leben, und mir flIllt sehr positiv tim, wie stark in Mflinz (noch'/) 
die inhabergefilhrten Fachgeschäfte sind. ln fast allen Bel'f?ich~n lfipt es.ech.te, oft bessere Alternati
ven zu den Filialen großer Ketten. Diw macht eine S.tadt W1verwcthselbar und ist auf lange Sicht 
mit Sicherheit besser ft1r den Klmden. Bitte setzen Sie sich'darur ein, dass diese große Stärke eine 
solche bleibt! Ich fmde, dass viele Städte (und alleh MtI\pz) das Potenzial hier nicht voll ausschöp
fen. M. E. könnte man die inhabergefilhrten Fachgeschätte no~h deutlich offensiver gemeinsl\lll ver
markten, man könnte Ihnen mit gemeinsallle~ Strukturlm (z. B. ein gemeinsamer Onlineversand al~ 
ler Mainzer Fachgeschäfte, so dass ft1r l{'urtdxorJslm; wäre: Was immer ich nicht gleich im Laden be
kOmme, das kann ich vor Ort in einemattraktivllO Bestellsystem ordern und mir liefern lassen) das 
Leben erleichtern, man könnte ej,ne NI :'Siegul" ftIr "echte" Mainzer Läden schaffen, ftIr das diese 
bestillUute Kriterien erftllien mtlssen (z. B. Dinge wie "Wir reparieren ALLES", "Wir beschaffen, 
was immer geht, regional" usw.), fu,d ui8n könnte noch mehr auf die einzigartigen Stärken einer ge
wachsenen, realen Wirtsohaft setwn, indem man z. B. auf dem Wochenmarkt (ein U1)gemein wichti
ger Faktor in einet Stadt Wie"Mtlinzl) ganz liesonders regionale Produkte filrdert (fi1r mich ist da zu 
viel Oroßmarkt d~bei - wo ist dann der Unterschied zum Supermarkt?) und Stilllde hervorhebt, bei . 
denen der Kunde weiß: Was immer ich hier ~aufe, es kommt 8US der Region uhd ist saisonal "ange_ 
messen". "-
Langer Rede\dlfZer Sinn: Lassen Sie nicht zu, dass unsere ~tadt.aus kurzfiistigen Überlegungen he-
raus·ibr Gesicht verliert, machen Sie Malnz zu einer "Premiummarke" (was in fast allen Wirt
sehaftsbereichen fun1ctioniert, fuuktionert auch ftIr Städte). Vielen Dank ftIr Ihren Einsatz ft1r die 
Stadt! 

Mit freundlichen OttIßen 



Oberbürgermeister Michael Ebling 
PF 38 20 
55028 Mainz 

ECE-Verhandlungen und StadtentwicIdung 

Sehr geeluter Herr Oberbürgermeister, A 

-' ~ .. _ ---_. __ . __ ..... 
Lande'ihaupisIQcj! Mainz 

OberbOrgermeister 

26. Juni 2g13 (;f825 

(iJr~.: 

<03 .Lu ';; cfl. 'R- LLfz.J';-,.J {'<.<.-tel l 

~tD 
-< .?; 
~ 

. 5] A<.t-
Mainz, den 21. Juni 2013 . 
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als noch recht "neuer" Mainzer (ich lebe s~ Novem'ber 2012 in Mainz - und das gerne!) und auf
merksaliler Beobachter kommunalen Geschel~ns"~lfolge ich mit großem Interesse die Debatte um 
das geplante ECE-Einkaufszentrum. ,,\nfnllg~ war ich extrem positiv überrascht, ja fast schonbeein
druckt von der ungeheuer sachlichen, de~oktatischen Meimmgsbildung in diesem' Fall, der Koope
ration von Stadtrat und BI usw. Mir war,öisher kein vergleichbarer Umgang mit der in' Großstädten 
praktisch unvermeidlichen BCEb~klllmt. Mein Respekt daftlr. 
Leider hat sich dieses Bild rlt~ ein wenig ei1lgetrübt, nachdem die ersten Ergebnisse der bisherigen 
Verhandlungen bekapnt geworden sinli .. Zwar hat die Stadt durchaus einige ihrer Positionen durch
gesetzt, aber die eine, entsc~eidende Frage muss nun m. E. negativ beantw'OItet werden, nämlich: 
Wäre die Ludwigsstraße nueh dem Bau der Mall noch eine offene, zum Flanieren einladende Ein
kauf~straße? ~~ra~SSeI7~g dafür ist doch, dass es ~iele verschiedene Schau~enster und d~ZlJ~ehöri
ge Emgängc gibt, Itd<l. Emgängeil zu Cafes usw. Die neue ECE-Mall aber Wird nach den Jetzigen 
Plänen doch einfach ein Block sein (v. a. ab d~m 1. Stock) - man gllht zielstrebig einmal hinein, 
bleibt drinnen; wechselt innerhalb des Gebäudes von Laden Zll Laden und Verlässt den Block wie-· 
der. Die angeblichen "öffentlichen Straßell" zwischen den GebäudeteileIl erfüllen m. E. eine reine 
Alibi-Funktion fiir ECE. Wie stark es den Einladungscharakter und die Offenheit eines Durchgangs 
einschränkt, wenn er "Uberdacht" ist, sieht man doch heute schon an vielen Stellen, v. a. bei Kar
stadt. Der dunkle Charakter eines solchen Dw"Chgangs wirkt als enOlme psychologische Barriere, 
die das Dahinterliegende gefiihlt nbsclmeidet. 
Ich bin mir sicher, dass alle Beteiligten seitens der Stadt ehrliches Int.eresse an ehier positivehO Stadt- . 
entwicklung haben - aber vielleicht ist es manchmal schwer, hn Laufe eines solchen Prozesses den 
nötigen Schritt zurückzutreten, Jun wieder den Blick aufs Ganze haben zu können. Dazu kommt nu
l.üriich die sicher ungemein geschickte Verhandlungsfiihrullg seitens der BeE, die einerseits die 
klassische Basartaktik anwendet (erst eirunal wlrealistische Maximalforderungen stellen, dann unter 
Schmerzensatlsrufcn "klein beigeben") und llat(\r1ich geschickt mit Zahlen zu den angeblichen wili" 
schaftlichen Vorteilen einer Mall operiert. 



Aber: Sie selbst haben vor Kurzcm festgestellt, dass man nicht alle 20 Jahre alles niederreißen und· 
neu bauen kalUl - muso wichtiger ist es doch, dass mau sich bei Projekten von so prägender Bedeu
tung fHr die Mainzcr Innenstadt (fllr viele ist schließlich der Scbillerplatz das Tor zur Fußgängerzo
ne) vielfach überlegt, welche Wirkung welche Art von Bebauung haben wird. Letztlich ist es doch 
die Summe bzw. das Zusammenspiel vieler einzelner Gebliude die bzw. das bestimmt, ob eine Stadt 
schön ist oder nicht, lind ob man sich in i1U' wohl fIIhlt. Schon oft ist es Städten gelungen, die Be
bauung so stimmig zu gestalten, dass sie selbst nach Jahrlnmderten noch einen ganz eigenen Cha
rakter hl!ben, der die Menschen al17..ieht. 
Das Schlimmste, was einer Innenstadt passieren kann. ist dagegen m. E., dass sie "tot" wirkt, lind 
bei der Ludwigsstraße wäre dies nach den jetzigen Plällen verlllutlich der Fall - sie würde viel stär
ker als bisher zu einer Durchgangsstraße. Was eine große Mall aus hmenstädten rn~chen kallll, lässt 
sich dank ECB heute ja in vielen Städten beobachten (ein HOl'rorbeispiel: Ludwigshafen). 
Deshalb meine Bitte: Bitte setzen Sie si.ch mit aller Macht dafllr ein, dass an der "Lu" eine wirkli.ch 
attraktive, wirklich offene Bebauung realisiert wird. Mainz ist groß und attraktiv genug, um die Be, 
dingungen hierfllr vorzugeben. ECE braucht Mainz, aber Mainz braucht nicht unbedingt ECE. Ge
rade nach der großen Diskussion der letzten Zeit wäre es - davon bin ich 0Q.<:rzeugt, seit ich gesehen 
hilbe, wie leidenschafTlich, gleichzeitig aber konstmktiv hier debattiert wun1e -'alternativ auch mög
lich, eine starke Allianz aus Mainzer Kräften zu schmieden, die eine neue Bebauung der "Lu" ein-

" 

vernehmlich stemmen könnte. Im Zweifelsfall die bessere Lösung. '\ i 
Und noch etwas: Als relativ frisch Zugezogener habe ich vielluicht einen anderen Blick auf die 
Stadt als viele, die schon lange hier leben, und mir fällt sehr positiv auf, wie stark in M&inz (noch?) 
die inhabergefllhrten Fachgeschäfte sind. In fast allen BeJ:.\lichen gibt es. echte, oft bessere Alternati-
ven zu den Filialen großer Ketten. Das macht eine Stadt mlvbrwebhselbar und ist auf lange Sicht 
mit Sicherheit besser fUr den Kunden. Bitte setzen Sie siph dafllr ein, dass diese große Stärke eine 
solche bleibt! Ich finde, dass viele Städte (un~~h Muinz) das Potenzial hier nicht voll ausschöp-
feIl. M. E. könnte man die inhabergefllhrten Fachge~clt!ifte noch deutlich offensiver gemeins11m ver
markten, man könnt!) I1rnen mit gemeinsal'nell Strukiuren (z. B. ein gemeinsamer OnIineversand al-
ler Mainzer Fachgeschäfte, so dass ~K~)eil kl~ wäre: 'Was immer ich nicht gleich im Laden be
kömme, das. kann ich vor Ort in einem attraktiven Bestellsystem ordern und mir liefern lassen) das 
Leben erleichtern, man könnte e.Jne ",:\"Siegel" fIIr "echte" Mainzer Läden schaffen, fIIr das diese 
bestimmte Kriterien erfllllen müssen (z. B. Dinge wie "Wir reparieren ALLES", "Wir beschaffen, 
was immer geht, regional" usw.), und man könnte noch mehr auf die einzigartigen Stärken einer ge
wachsenen, realen Wh~chQfl ~e(z~lI, indem man z. B. auf dem Wochenmarkt (ein ungemein wichti-
g~r Faktor in einet Sf:a(ll \~.I,! ~Elinz!) ganz besl>~ders regionale Produkte fördert (fllr mich ist da ~I 
Viel Großmarkt dabeI,: wo Ist dann der Unterschied zum Supermarkt?) und Stände hervorhebt, bel 
denen der Kundti wbi~: Was immer ich hier «:aufe, es kommt aus der Region und ist saisonal "ange
messen l

'. 

Langer Rede ku .... L.er .Sinn: Lassen Sie nicht zu, dass unsere ~adt aus lcu!'zfristlgen Überlegungen lw
raus'ihr Gesicht ~erliert, machen Sie Mainz zu einer "Premiununarke" (was in fast allen Wirt
schaftsbereichen fupktioniert, fi!nIctionert auch fIIr Städte). 'Vielen Dank fIIr Ihren Einsatz fIIr die 
Stadt! 

Mit freundlichen Grüßen 



, Aber: Sie selbst haben vor Kurzem festgestellt, dass maullicht alle 20 Jahre alles niederreißeu wld 
neU bauen kruill • lilllSO wichtiger ist es doch, dass man sich bei Projekten von so prügender Bedeu
tung ftlr die MahlZer Innenstadt (filr viele ist schließlich der Sehillerphltz das Tor zur Fußgängerzo· 
ne) vielfach überlegt, welche Wirktmg welche Mi von Bebauung haben wird. Letztlich ist es doch 
die Summe bzw. das Zusammenspiel vieler einzelner Gebäude die bzw. das bestimmt, ob eine Stadt 
schön ist oder nicht, und ob man sich in ihr wohl fUhlt . Schon oft ist es Städten gelungen, die Be-, 
bammg so slinunig zu gestallen, dass sie selbst nach JahrhundertennQeh einen ganz eigenen eha
ntkter haben, der die Menschen anzieht . 
Das Schlimmste, was chlOr Innenstadt passieren kann, ist dagegen m. E., dass sie "tot" wirkt, und 
bei der Llldwigsstraße wäre dies nach denjetzigcn Plänen vermutlich der Fall - sie wUrde viel stär
ker als bisher zu einer Durchgangsstraße. Was eine grolle Mall aus Innenstädten machen kann, lässt 
sich dank ECE heute ja in vielen Städten beobachten (ein HOlTOrbeispiel: Ludwigshafen). '. 
Deshalb meine Bitte: Bitte setzen Sie sich mit aller Macht dafilr ein, dass an der "Lu" eine wirkl~ch 
attraktive, wirklich offene Bebautmg realisiert wird. Mail'lZ ist groß und attraktiv genug, um die Be
dingungen hierfilr vorzugeben. ECE braucht Maim, aber MaitlZ braucht nicht unbedingt ECE. Ge
rade nach der großen Diskussion der letzten Zeit wäre es - davon bin ich überzeuge, seit ich gesehen 
~!\be, ~e leidensch~ttlich, glei~llZeitig a,ber konstrukt~v hier ~eb~ttiert~lrde .'altemativ auch ~ög
hch, ellle starke Alham alTS MaulZer Kräften zu scbtnieden, die eIDe !i~\le ~ebauung der "Lu" elll-
vemehmlich stemmen körmte. Im Zweifelsfall die bessere Lösung. " . 
Und noch etwas: Als relativ frisch Zugezogener habe ich vielleicht einelllUlderen Blick auf die 
Stadt als viele, die schon lange hier leben, und mir fällt sehr positiv 'auf, ~ie s!ru'k in Maim (noch?) 
die ißhabergefilhrten Fachgeschäfte sind. In fast allen Bercicheii'gibt eS .echte, oft bessere Alternati
ven zu den Filialen großer Ketten. Das macht eine Stadl dnverwoohselbru' und ist auf lange Sicht 
mit Sicherheit besser fUr den Kunden. Bitte setzeo 'Sie.~i~1 ~aru(ein, dass diese große Stärke eine 
solche bleibt! Ich finde, dass viele Städte (tmd atl~I MiiliJz) das Potemial hier nicht voll ausschöp
fen. M. E. körmte man die inhabergefilhrten Fachgesc~fte noch deutlich offensiver gemeinsam ver
markten, man körmte Ihnen mit gemeinsam/n St~ (z. B. ein gemeinsamer Onlineversand !)l
ler Maimer Fachgeschäfte, so dass fiIr Klmden kla?wäre: Was inlmer ich nicht gleich im Laden be
komme, das. kann ich vor Ort in eilzem a}trakttv.cn Bestellsystem ordern und mir liefern lassen) das 
Leben erleichtern, man körmte eine Art "Siegel" fUr "echte" Mainzer Läden schaffen, filr das diese 
bestimmte Kriterien erfilllen ,m6ssen (z. B. Dinge wie "Wir reparieren ALLES", "Wir beschaffen, 
was immer geht, regional" usw.), Imd man kÖllllte noch mehr auf die einzigru1igen Stärken einer ge
wachsenen, realen Wirtschaft setzen, indem mrul z. B. auf dem Wochenmarkt (ein ungemein wichti-

" '\. . " ger Faktor in einet Stadt wie MaitlZ!) ganz besonders regionale Produkte fOrdert (fiIr mich ist da zu 
viel Großmarkt dabei ~ wo ist dallll der Unterschied ZUI1l Supermarkt?) und Stände hervorhebt, bei 
denen der Kunde weiß: Wa,s inlmer ich hier kaufe, es kommt aus der Region und ist saisonal "ange-

messen
ll

, <. . . . . . 
Langer Rede kuf er Slrm: Lassen SIe rucht zu, dass unsere Stadt ans kurzfhshgen Überlegungen he
raus ihr Gesicht Verliert, machen Sie Mamz zu einer "Premilllnmarke" (was in fast allen Witt
schaftsbereicheÖ fuuktioniert, funktionelt auch rur Städte). Vielen Dank fUr Ihren Einsatz fUr die 
Stadt! 

Mit freundlichen GrUßen 
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malnzplus CllYMARKETING GmbH 
Bereich Mainz Congress 
Frau Carmen Röhrig 
Rheinstraße 66 
55116 Mainz 

1 

. J 

Sachkonto I Kostenart 

56210001 1 ;'013 I <---I BU_Krs -' 

Lan 
Mainz 

lIefer.dresse 
61·StadlPta nungS<lmt 
Zltadelle,Dau A 
55131 Malnz 

Rechnungsadresse 
Stadtvelwaltung Mairyz ' 

f, ' 'L 
fr" .. 

Stadtplanungsa,"! Ab!. 61.2 
Postfach 3825 
55028 Mainz 

Bitte bei Reshllungsst(!lIlJrlg .. ;L1Igeben: 

I."""b '"d"l!,'~' 500139951 

.. 
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lnnenaUftrag 

L510103020 
PSNlemenl (P(OdUkt"P(OJekHlU~(lJ} 
1.100.5.1 .01.03 

I KosIClnSIClllc 

AusfilhrungSfriSI 

Freitag, 01.03.2013 
Vertragsgrundlage 

Mietvertrag Nr. 18679 

WirerteIlen Ihnen hlermll den Auftrag, die nachstehend 

Anzahl Beschreibung der Leistung 

Großer Saal 

11 Pauschale Miet· und Nebenkosten inkl. Technik 

(DetaJls sind iQ1 beiliegendem Mietvertrag festgelegt) 

Neltobetrag: 

Mwst 19% 

Bruttobelrag: 

_., 
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[Mtum 

In~"'nta l ·Uf . . 

'" ~ 
§ 
Jl 

~ß~ o l . CI. Handaktol u.o~.A~~ 
r, Wvl,! ~ .......... ,......._ . .. 

'\ 
-_\ 



Dem vorstehenden Auftrag liegen zugrunde und werden Vertragsbestandteil: 

1. Bel Bauleistungen 

1.1 d~ s Angebot bzw. die l eistungsbeschreibung mit evtl. Plänen, Skizzen und Zeichnungen, 

1.2 die Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen der Stadt Malnz, 

1.3 die Allgemeinen Vertragsbedingungen für Bauleistungen VOB/B sowie die Allgemeinen 
technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen VOB/C in der jeweils gültigen 

2. 

Fassung. " 

Bel sonstigen lieferungen und leistungen 
I 
~' ,~ 

) 
2.1 das Angebot bzw. die leistungsbeschreibung mit evtl. Plänen, Skizzen und Zeichnungen, 

/' 
2.2 die Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbe(lingungen der Stadt Mainz, 

2.3 ' die Allgemeinen Vertragsbedingungen fOr leistungen-ausgenommen Bauleistungen -
VOl/B in der jeweils gültigen FaSsu;;&. 

2.4 die hier anzuwendenden Besonderen ' nd Ergänzenden Vertragsbedingungen für IT· 
. , 

3. 

Beschaffungsverträge 

Sonstiges 

/,~ "0, -) 
' / />~. 

3.1 Die vorgenannten, Vertragsbedingungen können unter 
www.mai~elausschreibungenlvertragsbedingungenabgerufen.beim Auftraggeber 
angefQrderl'.o.der eingesehen werden, 

3.2 Di, dem Angebot zugrunde liegenden Vertragsbedingungen werden nur anerkannt, 
so~~t si~gen vorgenannten Vertragsbedingungen des Auftraggebers nicht 
wiaersprechen. 

3.3 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
ihre Rechtswirksamkeil später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die 
gesetzlichen Vorschriften. 
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Mietvertrag 

zwischen der mainzplus CITYMARKETING GmbH 
Bereich Mainz Congress 
vertreten durch ihren Geschäftsführer 
nachfolgend Vermieterin - genannt 

und dem Mieter 

Stadtverwaltung Mainz 
Stadtplanungsamt 
Abt. 61,2 
Postfach 3825 
55028 Malnz 

- nachfolgend Mieter genannt -
wird folgender Mietvertrag geschlossen: 

/) 

f> 

(~D 
~ 

~ 

'+ 
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MAINZ KU LTUR 

/.'<.'<~/> 
Vertrags-Nummer 18679 
Kunden-Nummer 217570 

Ihr Ansprechpartner: Jonas Wiechert 

t1<'~ ,/ 
§ 1 

Die mainzplus CITYtv1ARKETING GmbH, Bereich Mainz Congress, 
überlässt für die Veranstaltung 

Ludwigsstraßenforum-Mitte/bindungs Nr. 6" 00 ~~ 0.. ~ S " 
folgende Räumlichkeiten gegen die Zahlung der folgenden Miete an den Mieter: 

, .. - 7 - - - .,- - ._ - . ' - ---
I Tag/Uhrzeit . J Kurfürstliches Schloß I Miete I Nebenkosten 
! ! I -pauschale 
f Mittwoch. 04.09.2013 ---- --- - -1---
["08:00 : 21 :OOUhr - Großer Saal 
11 ~:90 -21 :OOUhr --__ 9 Jlwölbesaal - 0 _ J __ -r --- - -
I _ -=~~ _____ I ~~~~h:le ________ I 1~~_~---
Der Pauschalpreis netto ist ein Sonderl>reis gern. letztjähriger Vereinbarung. 
Im Pauschalpreis sind alle Leistungen gern, beiliegender Kostenübersichl enthalten. 
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§2 
Unternehmerische Nutzung 

Der Mieter bestätigt, dass er Unternehmer LS.d. Umsatzsteuergesetzes ist und das Mietobjekt 
für seine unternehmerischen Zwecke nutzt. Diese ist u.a. auch dann geg<eben, wenn die 
Veranstaltung zur Erzielung von Einnahmen (z.B. Eintrittsgeldern) , dient. Eine 
unternehmerische Nutzung liegt ebenfalls vor, wenn die Einnahmen gemäß § 4 USTG von der 
Umsatzsteuer befreit sind, 

§ 3 , 
" / Ubergabe, Rückgabe, Nutzungsz,!lten 

1. Mit Überlassung des Raumes bzw. der Fläche ist ·der Mieter auf Verlangen der Vermieterin 
verpflichtet, das Objekt einschließlich der technischen Einrichtungen, Notausgänge und 
Rettungswege zu besichtigen. Stellt der Mie)er Mängel j>de~ Beschädigungen am Mietobjekt 
fest, sind diese schriftlich festzuhalten und der Vermieterin unverzüglich zur Kenntnis zu 
geben. ( , 

2. Vom Mieter oder in seinem Auftrag von/Dritten während der Nutzungsdauer eingebrachte 
Gegenstände, Aufbauten, Dekor~tionen und Ähnliches sind vom Mieter bis zum vereinbarten 
Nutzungsende restlos zu entfernen, und der ursprüngliche Zustand ist wiederherzustellen. 
Nach Ablauf der Nutzungszeit können die Gegenstände zu Lasten des Mieters kostenpflichtig 
entfernt werden. 

3. Die Zeiträume für das Be· und Entladen in den Anlieferzonen sowie die Regelungen über 
Zu· und Abfahrt werden durch die Vermieterin festgelegt. 

§4 
/ / ...;; Mietzahlung, Nebenkosten, Zusatzleistungen 

1. Die Kosten für Miete, Personal und Technik sind nach den jeweils durch die Vermieterin 
erstellten Angeboten zu entrichten. Sie gelten unter dem Vorbehalt als vereinbart, dass bis 
zum Mietzeitraum keine Änderungen eintreten werden. Bis zum Mietzeitraum eintretende 
Erhöhungen der Mieten und Kosten sind Gegenstand dieses Vertrages und werden vom 
Mieter ausdrlicklich anerkannt. 

2. Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. . 

3. Das insgesamt geschuldete Entgelt umfasst die Miet- und Nebenkosten sowie 
Z~lsatzleistungen. Zusalzleistungen und Nebenkosten, die zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses noch nicht abschließend feststehen oder solche Leistungen, die vom 
Mieter erst nach Vertrags abschluß in Auftrag gegeben werden, sind zusätzlich zu vergDten. 
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4. Die Vermieterin ist berechtigt. Vorauszahlungen und Sicherheitsleistungen (Kaution) vom 
Mieter zu verlangen. Soweit nichts anderes vereinbart wird. ist eine Vorauszahlung bis 6 
Wochen vor der Veranstaltung in Höhe der vereinbarten Entgelte zur Zahlung auf Konto der 
Vermieterin fällig. Der Mieter erhält über die zu leistende Vorauszahlung eine 
Zahlungsaufforderungl Rechnung. <. 

5. Die Abrechnung aller Leistungen und entstandenen N~en~osten erfolgt nach 
Durchführung der Veranstaltung unter Anrechnung bereits geleisteter Voraus~ahlungen. 

6. Zahlungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsslellung ohne Abzug fällig . Bei 
Zahlungsverzug werden Verzugszinsen erhoben, bei " Unternehmen und gewerblich 
handelnden Personen in Höhe von 8 % und bei natürlichen Personen in Höhe von 5 % 
Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Eu(opäischen Zentral bank. Der Nachweis 
eines höheren Verzugsschadens bleibt der Vermieterln vorbehalten. 

§5 
Haftung des Mieters 

1. Der Mieter haftet gegenüber der Vermieterin für Schäden, die durch ihn, seine Erfüllungs
und Verrichtungsgehilfen, Gäste oder sonstigen Besucher im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung verursacht werden. 

2. Der Mieter stellt die VerrnJeteriJl yon allen Ansprüchen Dritter, die im Zusammenhang mit 
der Veranstaltung geltend gemacht werden, frei, soweit diese von ihm, seinen Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen 6de~ von seinen Gästen bzw. Besuchern zu vertreten sind. Diese 
Freistellungsverpflichtung erstreckt sich auch auf behördliche Bußgelder (z.B. wegen 
RUhestörung, Versperrung von Rettungswegen, Rauchverboten), die im Zusammenhang mit 
der Veranstaltung gegen die Vermieterin als Betreiber der Versammlungsstätte verhängt 
werden können. 

\ 
3. Der Mieter ist verpflichtet, auf Verlangen der Vermieterin eine 
Veranstallungshaftpflichtversicherung mit ausreichender Deckungssumme in Höhe von 

. mindestens 
• € 2.5 Millionen (in Worten zweimillionenfOnfhunderttausend Euro) fUr Personenschäden 
• € 2.5 Millionen (in Worten zweimillionenfünfhunderttausend Euro) für Sachschäden 
• € 500Tausend (in Worten fOnfhunderttausend Euro) für Vermögens schäden 
abzuschließen und gegenliber der Vermieterin durch Vorlage der Versicherungspolice 
nachzuweisen. 

4. Die in Ziffer 3 bezeichnete Versicherung kann auf Wunsch des Kunden auch über die 
Vermieterin auf Kosten des Mieters abgeschlossen werden. 
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§6 
Haftung der Vermieterin 

1. Die verschuldensunabhängige Haftung der Vermieterin auf Schadensersatz für anfängliche 
Mängel der überlassenen Mietsachen ist ausgeschlossen. " 

2. Eine Minderung der Miete wegen Mängeln der Mietsache kommt nur inBetracht, wenn der 
Vermieterin die Minderungsabsicht während der Mietdauer angezeigt ~orden i st. 

3. Die Haftung der Vermieterin für einfache Fahrlässigkeit ist ausgese;hlossen, soweit keine 
wesentlichen Vertragspflichten verletzt sind. Bei Verletzung w:esentlich~r Vertragspflichten ist 
die Schadensersatzpflicht der Vermieterin für Fälle einfache~ ~ahrlässigkeit auf den nach Art 
der Vereinbarung vorhersehbaren, vertragstypischen. ljnmittelbaren Durchschnittsschaden 
begrenzt. 

" 

4. Die Vermieterin übernimmt keine Haftung pei VEI,(Iust der von Mietern, von Ausstellern oder 
von Besuchern eingebrachten oder v~ " Veranstaltung angelieferten Gegenstände, 
Einrichtungen, Aufbauten oder für sonstige Wertgegenstände, soweit die Vermieterin keine 
entgeltpflichtige Verwahrung übernommen hat,- Auf Anforderung des Mieters im Einzelfall 
erfolgt durch die Vermieterin gegen" Kostenerstattung die Stellung eines speziellen 
Wachdienstes. ..._~ 

5. Die Vermieterin haftet nicht feir SChäden. die durch von ihr veranlasste Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung entstehen. Kommt es infolge einer 
Fehleinschätzung vol'). Risiken zur Einschränkung. Absage oder zum Abbruch der 
Veranstaltung auf-. Anw~ung der Vermieterin, haftet sie nicht für Fälle einfacher 
Fahrlässigkeit. . 

6. Soweit die Haftung nach den Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen 
ausgeschlossen oder begrenzt ist. gilt dies auch für die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 
der Vermieterin. - ~ 

7. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten nicht bei 
vorsätzlichem Handeln oder bei der Verletzung von Leben. Körper oder Gesundheit von 
Personen. 

§7 
Kündigung 

1. Die Vermieterin ist berechtigt. bei Verletzung wesentlicher Vertragspflicl1ten den Vertrag 
fristlos zu kündigen, insbesondere bei: 

- Verletzung vertraglich vereinbarter Zahlungspflichten 
• Wesentlicher Änderung des Nutzungszwecks ohne Zustimmung der Vermieterin 
- Fehlen behördlicher Erlaubnisse und Genehmigungen tor die Veranstaltung 
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- Verstoß gegen behördliche Auflagenl Genehmigungen 
• Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen, die die Sicherheit der Veranstaltung betreffen 
- Verletzung der Rechte Dritter durch die Veranstaltung 
- Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
- Bei wesentlicher Vermögensverschlechterung seitens des Mieters 

/ 

(./ 

2. Macht die Vermieterin von ihrem außerordentlichen Kündigungsrecht Gebrauch, so haftet 
der Mieter der Vermieterin für den dadurch entstehenden Mietausfall, Der Mieter hat das 
Recht nachzuweisen, dass der Vermieterin ein Schaden nicht oder, nicht in dieser Höhe 
entstanden ist. Ist der Vermieterin ein höherer Schaden ~ntstahden, bereChtigt dies, 
Schadensersatz in entsprechender Höhe zu verlangen . 

§8 
Stornlerung I Verlegung der Veranstaltung 

1. Führt der Mieter aus einem durch die , Vermieterin nicht zu vertretenden Grund die 
Veranstaltung nicht durch oder möchte er 'sie v) rtegen, so ist er verpflichtet, nachstehende 
Schadenspauschale, bezogen auf das vereinbarte Entgelt, zu leisten. 
Rheingoldhalle: 
bei Absage 

bis zu 18 Monate vor Mietpe91nn 
bis zu 12 Monate vor Mietbegjnn 
bis zu 9 Monate vor Mietbeginn 
bis zu 6 Monate vor Mietbeginn 
danach 

Kurfürstliches Schloss 
bei Absage 

bis zu ~ 2, Monate vor Mietbeginn 
bis zu 6 Monate vor Mietbeginn 
bis zu 3 rv)onate vor Mietbeginn 
danach 

Bürgerhäuser: 
bei Absage 

bis zu 6 Monate vor Mietbeginn 
bis zu 3 Monate vor Mietbeginn 
bis zu 1 Monat vor Mietbeginn 
danach 

-
0% 
40% 
60% 
80% 
100% 

0% 
50% 
70% 
100% 

0% 
30% 
60% 
100% 

Die Schadensberechnung gilt entsprechend bei der räumlichen Verkleinerung, einer teilweisen 
Absage oder der Verlegung einer Veranstaltung. 
Jede Absage oder Terminverlegung seitens des Mieters bedarf der Schriftform und muss 
innerhalb der genannten Fristen bei der Vermieterin eingegangen sein. 
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2. Der Mieter hai das Recht nachzuweisen, dass der Vermieterin ein Schaden nichl oder nicht 
in dieser' Höhe entstanden ist. Ist der Vermieterin ein höherer Schaden entstanden, so isl sie 
berechtigt, Schadensersatz in entsprechender Höhe zu verlangen. 

§9 
Höhere Gewalt 

~<--, 

Kann die Veranstaltung auf Grund höherer Gewalt nicht 'Siattlfn(fen, so trägt jeder 
Vertragspartner seine bis dahin entstandenen Kosten selbst. Is\ die Velnileterin für den Mieter 
mit Kosten in Vorlage getreten, die vertraglich zu erstatten wären, .SO ist der Mieter in jedem 
Fall zur Erstattung dieser Kosten verpflichtet. Der Ausfall einzelner Künstler oder das nicht 
rechtzeitige Eintreffen eines oder mehrerer Teilnehmer sowie schlechtes Wetter einschließlich 
Eis, Schnee und Sturm fällt in keinem Fall unter den Begriff "hohere Gewalt". 

§~o 
Allgemeine Geschäftspedingungen 

,/ 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Sicherheitsbestimmungen der mainzplus 
CITYMARKETING GmbH, Bereich Mainz Congress, sind Gegenstand des Mietvertrages und 
werden mit diesem Vertrag dem Mieter übergeben bzw. liegen diesem bereits vor. Die 
bestehende Hausordnung d6! mainzplus CITYMARKETING GmbH, Bereich Mainz Congress, 
die diesem Vertrag als Anlagt;' ~hängt, ist zu beachten. 

,/ 

§ 11 
Vertragsabschluss 

Dieser Vertrag geht dem Mieter in zweifacher Ausfertigung zu und ist innerhalb von 14 Tagen 
unterschrift'lich vollzogen zurückzusenden. Bei Fristversäumnis behält die Vermieterin sich 
vor, die Räume anderweitig zu vermieten. 
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§ 12 
Schlussbestimmungen 

1. MCindliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Anderungen und 
Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung 
der Schriftform klausel. 

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags rechtlich unwirksa~l.6der undurchführbar 
oder lückenhaft sein oder werden, wird die Gültigkeit des Vertrages im Ubrigen nicht berührt. 
Die Vertragsparteien verpflichten sich in solchen Fällen, die lIn~l\ltige? oder undurchführbaren 
oder IGckenhaften Bestimmungen durch Regelungen zu erse~en, weicHe dem wirtschaftlichen 
und rechtlichen Zweck der ungOltigen oder undurchführbaren oder lückenhaften 
Bestimmungen am nächsten kommen. 

Mai!A.z, den 18.06.2013 
. -Ius CITYMARKETtNG G 

ainz Congress 
i. V. 

August Moderer 
Geschäftsführer 
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(lA//Vt: ,den LQ/",:!S 

ct " (r<J~ C;v~(\j 
Name Unterzeichner in Druckbuchstaben 
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Kostenübersicht für Stadt Mainz - StadtplanungsamtAbt.'Sj .2 
Ludwigsstraßenforum 

vom 18.06.2013 

, 

"'-.:'( 
/..i' ",,,> V 

\.)) 
, Datum I Uhrzeit Leistung Menge Einheit Einzelpreis € 

04.09.2013 

17:00 - 21 :00 

18:00 - 21 :00 

04.09.2013 

08:00 - 17:00 

15:00 -16:00 

ohne Raumbezug 
( 

Personalkosten 
Sicherheitsdienst / Einlassdienst & Hausdienst 

, 
'\ 1 

Personalkosten 
ToiJetienwartung 

mit Raumbezug 

'\.." '~ 1 __ .~~> v 
,,' ....;,.j 

Großer Saal 
Aufbau 
Personalkosten 
Techniker - Aufbau I 
Technik ""I 
große Lautsprecheranjage 
Mikrofon am Rednerpuit 
Tischmikrofone 
Drahtloses Handmikrofon 

..' 

~~ 
"7 

Di,skussionsmikrofon drahtlos auf Stativ 
Lichtregieanlage 
Tonmitschnitl 
Leinwand 8 x 4 m Großer-Saal Kurfürstliches 
Schloß 
Technik 
Beamer 15.000 ANSI Lumen in cl. Objektiv 

1 

1 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
1 

1 

Pers, 

Pers. 

Pers. 

Stek. 
Stek. 
Siek. 
Stek. 
Stek. 
Stek. 

Siek. 

Gesamt € 

a) 

a) 

a) 

a} 

a} 
a) 
a) 
a) 
a) 
a) 
a} 
a) 

a) 



18:00 - 21 :00 

18:00 - 20:30 

18:00 - 21:00 

a) 

Mietmobiliar 
Rednerpult 
Großer Saal 
Veranstaltung 
Nebenkostenpauschale 
Nebenkosten Großer Saal 
Personalkosten 
Lichttechniker 
Tontechniker 
Gewölbesaal 
Veranstaltung 
Nebenkostenpauschale 
Nebenkosten Gewölbesaal 

Pauschalen 
Pauschale 

1 Stck. 

< 
~~ 

Pers. 0 ~ 1 
1 Pers. 

" 

.<~ 
"'v " 

~, "~ --, .... 

Summe Veranstaltung 
Zuzüglich 19.00 % aus_&~ 

~ 
'-> 

Die Nebenkostenpauschale beinhaltet: Allgemeinstrom, Heizung, Lüftung (am Veranstaltungstag), Betischung /Bestuhlung incl. 
Auf- und Abbau -ohne Umbau-, Reinigung"WC-Reinigung (bis max. 8 Std.). Ausschilderung über LCD-Bildschirm. 

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den PersoQalkosten lediglich um Richtwerte handelt. Die endgültige Abrechnung erfolgt 
nach Beendigung der Veranstaltung gemäßC:ler tatSächlich angefallenen Stunden. 

Alle angeführten Preise verstehen sich zuZüglich der zum Veranstaltungszeitpunkt gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer. 

Mainz,18.06.2013 

a) 

a) 

a) 

a) 
a) 

a) 

a) 



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
. der mainzplus CITYMARKETING GmbH 

Bereich Maißz Congress 

§ 1 GlJllungsborolch 
1, Die v(Hlie~ndcn Allgemeinen GoschMsbedingungen (AGa) der 
malnzplu9 CITYMARKE.TfNG GmbH, BOHl1ch Mahu: Ccmgross -
nachfolgond fnitlnZplus gonanrll • gelten fOr die Velmietung von 
RäumC!fl, Sälen und Flächen der Im MiotvO!lf3Q be7.elchncllln 
VorsammtungssUute. fOf dio Velmielung mobJler Elndch1uogen und fo, 
dlo Erbringung veHlostaltungsbogleltender Dienstleistungen. 

2. Oloso AGß gellen geganOb~r nalürfichen Persemen (nachfolger1d 
PrTvalporsonen genAnnt), gagen{Jber gel'fCrbl!ch 11andelnden 
Personoß.luris,tis.chen Personan des prNfilen und btfontUehGn Rechts 
sowie oegentlbor IHfenllich rechUlchon Sondervermogen (nachfo1gend 
Unternehmen gonannl). GegenObor Unlernehmen gelten dle-se AGB 
auch für allo künftigen Vertrngsvorl l1lHnlsse, Zusätzllcho oder 
widel sprechemlo Vertr~9sbedinglJngen UllSerer Mieter gellon nur, 
wenn mainzplus sie ausdrOckFich schririlich anerk$nnt hat. WQrden 
mit dem Mleler Im Vertrag oder In (lIner Anisge zum Vertqtg 
ahweichende Verelnbarul\gpn getroffen haben dipse YwlnbaronaGn 
stots VOm'mg goocnUber der entsprechenden Regelung Innerhalb 
dieser AGB. 

§ 2 Zustandekommen des Vertragsverhältnisses 
1. Alle Verträge mll malnzplus bedürfen zu Ilver Wirksamkeit der 
SchrifUorm. Sie kommen zustande, wenn der Mieter den von 
mainzplus ausgefertigten Vertrag so rechtzeitig unterschrieben 
zurücksendet. dass er Innerhalb der Im Vertragsangebot bezeichneten 
Annahmefrist bel malnzplus eingeht und der vom Mieter ausgewählte 
eaterer ebenfalls einen Vertrag mit malnzplus unterzeichnet haI. 
Nach Fristablauf Ist malnzplus berechtigt, jedoch nicht mehr 
verpntchtet. den Vertrag mit dem Kunden abzusch1!eßen. 

2. ReservIerungen und Optionen enden spätestens mit Abla~f der Im 
VertragsangeboI bezeichneten Annahmefrist. Ein weiterer 
gesonderter HinweIs gegenOber dem Mieter Ist nicht erforderlich. 

3. Nebenabreden und Vertragsänderungen bedOrfen slets der 
SchrHtronn. Dieses Schriflformerfordernis kann nur durch schriftliche 
Vereinbarung abgeändert werden. 

§ 3 Vertragspartner, VoranstaUer, Veranstaltungsleiter, 
Aussteller / 
1. Vertragspartner sind die malnzplus und der Mieter. Ist der MJOler 
ein Verrnilller oder eine Agentur, hat der Mieter den Ve'ranslaUer 
schriftlich Im Vertrag als .,Veranstalter" zu benennen und Ihn von allo).. 
vertragflchen pmchten, einschließlich dieser AGB und lIon den 
.Slcherheitsbes\immungen~ in Kenntnis 2U s~l2.~n. GegsnQl!gr 
malnzplus blelbl der Mieter für die Erfüllung aller PfItcll1ell. dJe dem 
Veranstalter nach diesem Vertrag obliegen. verantwortlich. Der 
Veranstalter Ist In eInem solchen Fall ErfwtlJngsg~(e des Mieters. 
Handlungen und Erklärungen des Ver~nstaUers uf)!J · d~r von Ihm 
beauftragten Personen hat der Mieter wie ~lgene ffif UM gegen sich 
gellen zu lassen. 

2. Die unenlgeltflche Überlassung od9t en1gallilche Untervermlelung 
von Räumen und Flächen gant oder tellwerse an Dritte bedarf der 
schri ftlichen Zusllmmung durCI\ naai01:plus. DIe Zuslimmung gilt als 
erteilt, wenn der Dritte ~In Ver1rag n.all'l,entliCh henannt ist. 

3. Der Mieter hat malnz.plus auf Anforderung vor der Veranstaltung 
olne mit der Lellung dei VemnstallUng beauftragte Person namentfleh 
schriftlich zu benennan, die die Funktion und Aufgaben des 
Varanstaltungslelters für den Mieter nach Maßgabe dieser AGB und 
der SlcherheltsbosUmmungen wahmlmmt. 

4. Mieter. dis elne Messo oder Ausstellung durchführen. sind 
verpßfchtot, an ihre Aussteller dtO .sieherheitsbesllmmungeo" der 
mainzplus vcrblndtleh weiterzugeben. D~r Mieter Ist gegenüber 
malnzplus vorpnichlel, die Elnhallung dieser Bestimmungen 
sicherzustellen. 

§ 4 Vcrtragsgcgonstandl Bostlchorplätzo 
1, Oie Überlassung voo Ver8nsta1tungsr~lJOlen und ·Oächon erfOlgt 
auf Grundlage bohördrit:h genehmigter Rellunsswego- und 
ßcstuhlungspLane mit festgolegler aesucherkapazl13t 1.U dem vom 
Mieler angegebenen Nutzungszweck. Die eXi'lkte ßnzolcllnung des 
Miotobjeklos, tier m<'lxlmalon l:3esucherkapszMlen Und des 
Nulzungszw'Gcks edofgt scM flfich Im Vertrag oder In einer Anl<lge 
zum Vortrag. Sind Jo:t'l ne Angabon zu Besuchelkepazitäton Im Vertmg 
getroffen, kann der Mtator unter Darlegung seiner 
Veranstallungsplanung j ederzeit die- beS1ehenden. gOllohn\iglen 
Rettungswcgn. und Bostuhlungspläno Ql/lsoheo. 

7, . Der Mieter hat slcherzustenen. dass für eine Veranstaltung 
keioesfalts mehr Kanen in Umlauf kommen als Besuc;hcrplälZo ku 
Rallungswege- und ßosUJhlungsplnn ausgewIoson SiJ.ld. 

3. Verändorungan an den überlassenen Räumen. Salcl\ oder Hallen, 
die Änderung v()n ReUungswege- und Besluillungsplänan sowie Auf· 
und Einbauten können nur mit SCh1ifi"ctter Zustinmu.K'Ig von 
malnzplus und nach VorJl~ell ggt orfol(ferliche, behördl!cher 
Genohmigungen erfolgen. Dauer, Kosten \Jnd Risiko des 
Genchm~un9sverfahrClns sowie erfOfdoJlfcho Bauabnahmen golten 
vollumlängtlch zu Lasten das Mieters. 

4. Elno Änderung des Im Var1f9g bezelchrnlton Nulzungszwecl<s 
bedl'uf dar vorherrgen schrHlIlchon Zu!timrnung von matnzplus. Ocr 
MieteT velpnlchtel $Ich, malnzplus Ober Jede Absicht orner Ällderuog 
von Nutz.ungn wecl\en unverzllglich schriftlich 2.U In!oßllieten 

5. Finden In der VersammlungssiaUe zeltglotch mehrero 
Veranslallungen stall. legt mainzplus die 1.0- uoo Ausgangswege 
lum Mietoblekt so fest. dass es möglichst zu keiner gegenseilIgen 
SttilUfl9 der jc\'IOUs andererl Veranslallullg kommt Dor Mieter hat 
keloon vertraglichen AnsplUch darauf. alnen speziellen Eingang (7, .8 . 
Haupteingang) als Zo- und Ausgang zu IHhal1en. 

6. Alle angemietelen Räume werden mit der vorhandenen 
raumspezlfiscl)en Grundausstattung vctmletet. Die Bereitstellung 
einer besonderen Aussialtung und Tech(lik Ist rechtzelUg 2usAizlich zu 
vereinbaren und gesondert zu vergOIen. Dar Mieter hat keinen 
Anspruch daraur, dass eine vorhandene A.usstatlung des Raums 
enllernt wird. 

§ 6 Verantwortung dos Mloter$' für dIe SIcherholt der 
Veranstaltung , 
1. Der Mieter ist vel~ntwor1i1ch -((ir das Veranstaltungsprogramm und 
den sicheren, leb~U$10S&(l Ablaur der Veranstaltung, Er trägt die 
Verkehrss'cbe1Un~pfl~ht innerhalb der VersamOllungsställe, 
bezllglich de<, ' von tllm oder durch seine Erfüllungs- und 
Verrichlungsgehi!fen eingebrachten Ausschmückungen. 
Ausstattungen. R$Qif,slten, Aufbauten, Podeste, Abhangungen, 
verla~glen Kal)eln und bOhnen-, studlo- sowie 
bele.uchlungstetty11schen Etnrlchtungen, fOr die Dauer der MietzeiI. Er 
hat j11nslchtricn.alfer eingebrachten Gegenstände und Materialien die 
Anfol~ontng der Versammlungsstälten-Verordnung (nachfolgend 
v.st~IIVO genannt) ' und der Unfallverhülungsvorschrift BGV C1 
....V8f,anstallungs- und Produkl1onsstätten für szenische Darstellungen" 
elnlUtlallen. Die Beachtung des Jugendschulzgeselzes, des Sonn
!JId' Feiertagsgesetzes, der Gewerbeordnung. der 
Immisslonsschulzrechtlichen LAnnbasUmmungen obliegt ihm ebenfalls 
in eigener Verantwortung. 

2. Der Mieter hat mainzplus vor dar Veranstaltung auf Anforderung 
eine entscheidungsbefugte Person zu benennen, die bel der 
Übergabe der Räumlichkeiten und während der gesamten Dauer der 
Veranstaltung als Veranstallungslelter ' anwesend Ist Der 
Veranstaitungsleller hat rar einen geordneten und sicheren Ablauf der 
Veranstaltung zu sorgen. Er Ist verpnichtet, die Veranstaltung 
abzubrechen, wenn sich eine Gefahr ror die Sicherheit von Personen 
ergibt. Dies gilt auch bel Überschreitung der maximal zulässigen 
Besuctierzahl. 

3, Sollen bOhnen-. studio· oder beleuchtungstechnische Einrichtungen 
für die Veranstaltung aufgebaut werden, sind nach Maßgabe des 
geltenden Versammlungsstättenrechts .Verantwortllche fQr 
Veranstaltungstechnik bzw. Fachkräfte fOrVeranstaltungstechnik" auf 
Kosten des Mieters zu stellen. 

4. Die ~SlcherheitsbesUmmungen· 'der malnzplus enthalten 
konkretisierende Festlegungen zur Umsetzung der in Nr. 1-3 
be.reichneten pmchtGt'I. Soweft die SlchelheitsbestlOlmungen dem 
Vorlrag;al'lgebot n1cht bcrci!s als Anlogo baigefOgI sind. erhält sie der 
fAiete~ auf Anforderung zugasandL 

§ 6 Feuen'lohrJ PoliteT. SanlUUs- und Ordnungsdlonst 
Feuerwehr, Poliz-ei, Sanltäls- vod OrdnuflgsdlDnSl wen'en In 
Abhängigkeit von Art und Grö~ (Jer Veranstallong (furch dlo 
Iß.iI;lnzpll1s verständigt. Der Umfang dieser Diensto (Anzahl der zu 
stellenden Personell) hängt von de, Att (jerVcranstaltufl9, der J\nzahl 
dor Besucher. den WtanslaUungsspezlflSeilen Rlsikon ulld den 
möghchen behördlichen Festsetz\lngen Im Bnzelfall ab, D;-e Kosten, 
die durch Anwesenileil und dan Elns!;l1L dieser Dianste entslehon, hai 
daf Mieter zu tr.agen. 

§ 7 Werbung, Plakatieren 
1. Oie Worbung ror die Voranstaltung liegt In der rechtlicllE!'n 
Verantwortung dos Mlelers, In don Raumen und auf dem Gelände dos 
mall'\lpluB bedarf sla dar ausdrücklichen ~iJwlll li9ung der mainzplus. 
Die- F.rteilung dar Einwilligung kann von der Zoh!ung eines. Entgelts 
abhängig gemacht werden. Einwiliigungan Driller sind ul'lI:,nrksam. 

2. 010 We,l,)vng auf dom Gelände der malotplu5 kflnn soltons der 
malnzplus enlgelllJch ObarnQrnmen werdon. Oie m<lim.plus 1s1 
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berechtigt. In Voranslallung$proorammcn und Im Jntornot auf die 
VeranslaUtlrlg hinzuweisen. 

3. Der Mlotor hall malnz.plu6 unwiderrumch von alloo AnspIilcJlen fle~ 
die dadurch entstehen. dass die Verl'lrlstl'lliung oder dlo Welbullg rut 
die VeranstaUung gegen Reehle Driller, Insbesondore gagen 
Ulheberrechte, Bild· und Namensrechte. Malkenraehlo, 
Wel1bewerbsrechte odor PCfs6r'lllchkeitsrechte verslbßt. Die 
FrefstelJungsvecpmchtung erslreckt $Ich auf arie etwaig anfallenden 
Abmahn-. Gerichts· und Rochtsvorfofgungskoslen 

4. Wildes Plakatieren ist gesctzlldl verboIen und verpflichtet den 
Mieter zum Schadensersatz. Boa PJ<lk .. Uerung hat flll'$schlleßlich 
Ober die DeutsChe Slädterneaien, EkJonQrQnstraßa 127, 55252 Mslnz· 
Kastel, Tel: 061113In53o, zu erfolgen • . 

§ B GEMA·Gebtlhro!'l 
DIn fQchlzoltige Anmeldung GEMA·pnichtlgo, WerkQ bel deI GEMA 
sowto dlB fristgerechte Enlricl1tung der GEMA·GobOhren sInd llllelr'lige 
Pnic1llen des Mieters. 010 maTl'lzplu.s kann redltzeillg vor der 
Veranstaltung vom Mieter den schriftlichen NachweIs der 
Anmeldungen der Veranslaltung bel der GEMA, den schriRHchen 
Nachweis der EntrichlUng der GEMA GebOhren und/oder den 
sc.hriftHchen Nachweis der Rechnungsstellung durch die GEMA 
gegenOber dem Mieter verlangen. Soweit der Mieter zum Nachweis 
gemaß Satz 1 nicht In der lage oder hierzu nicht bereU ist, kann die 
malnzplus eine Slcherheltsleistung In Höhe der voraussichtlich 
anfa,lIenden GEMA - Gebühren vom Mieter verlangen. 

§ 9 Hersiellung von Ton, Ton·/Blld· und BIldaufnahmen 
1. Tonaufnahmen, Bl1d-ffonaufnahmen, BIldaufnahmen sO\'lie 
sonstige Aufnahmen und Übertragungen der Veranstaltung aller Art 
(Radio, TV, Internet, lautsprecher etc.) bedürfen vorbehaillich der 
Zustimmung der beteillgten Urheber- und lelslungsschutzberechtlgten 
auch der schriftlichen Zustimmung der mainzplus. Oie malnzplus ist 
berechtigt, die Zusllmmung hierzu voh der Vereinbarung eines an sie 
zu zahlenden Entg'eltes abhangig zu machen. 

2. OIe malnzplus haI das Recht, Bl1d-ffonaufnahmen sowie 
Zeichnungen von Veranstattungsabläufen bz\'l. ausgestellten oder 
verwendeten Gegenständen zum Zwecke der Dokumentation oder für 

. Eigenveröffenlllchungen anzufertigen oder anrertigen zu lassel~ 
sofern der Mieter nicht widerspricht. 

§ 10 Kartensatz 
1. Oie mainzptus behalt sich vor, für jede Veranstaltung bestimmte 
Ptätze . fOr SanItätskräfte. Polizei, Feuerwehr und OidnUI'>(jsdiOn&l 
unentgeltlich In Anspruch zu nehmen. Der Umfang dieser Oionst~ 
(Anzahl der zu stellenden Personen) hängt yon de( An oer 
Veranstallung, der Anzahl der · BosuGher und den 
veranstaltungsspezIfischen Sicherheitsbestimmungon kn Emze)fall ab. 

2. Der matnzplus stehen fOr jede Veransl~ttungln den Elnrkhtungen 
Rheingoldhalle Kongresssaal: 260.apstkarten 
Rheingoldhalle Gutenbergsaal: 20DiDnstkartM 
Kurfürstliches Schloss: 16 Dklnslks'oon 
Frankfurter Hof: 10 Oienslkarteil 
BOrgerhauser: . 8 Dltm,U~i\.rten 
für Ehreng~ste sowIe Karte.I:' rar Ro!ls!uhlfahrer zur VerfOgung. 
Ausgewiesene RoI~tuhlfallferp tälte sind freizuhalten. Ein 
Behindertenplalz besteht avs 2 Platzen (Behinderter und 
Begleitperson). \. . 

3. Der Druck der Eintrittskarten hat unter Beachtung der genehmigten 
Bestuhlungspläne zu erfolgen und Ist vorab mit malnzplus 
abz.uspree.hen. 

§ 11 Durc:hführung des Knrtonvorkaufs 
K~rtenv()rve~auf und Kartonvorkaut obliegen dem Mieter. FOr den 

. Verkauf von Eintrittskarten und VeranstaltungspJogrammen sind dio 
vorhandenen Einrichtungen zu bonu{zon und die Standorte In den 
MletrAumen einzuhalten, die von den Boaur!raglefl der hl1'linzplus 
l\Jgewiesell werden. 

§ 12 Bewlrtschaftung1 CAtering 
1. OIe: Bewirtsdlaflung der VersammlullgsslaUe In den Berekhen 
Gastronomiei Cateri~. Gardorabe, Standbau, Mietmöbal, 
6e5chAliunoS~ und Me.diontochnlk. erfolgt durch vertraglich mit 
main~phl!J verbundene SClVicepartnor. Ca, Miefer isl nicht berechtigt, 
die 6C\'lirtschaRung selbor oder dUlch von ihm beiiuftragle Drittll 
durchzuführeo. 
Der vom Mieter ausgewählte Caterer muss. salnon Vertrag mit der 
malnzplus ebenfalls vor /,bllmf der I\nnahmof,lsl ( § 2 :Ziffer , ) 
unlerlelehnel haben. 
010 matnzplu$ er11~11 demnach von Ihrem S()lVlccpar111er eine 
Catorlngpauschale: in Hohe von 12 ?(ozanl des 
omSalzs[CLIerbefo!nigleri Gesamtumsatzes zzgl. dor zum Zeitpunkt 
der lolstungsorbringung gellanden gesetzlichen Umsatzsteuer. 

" 

2. Pie AusWhrung von Eloklro· ulld W;II$so,iT'lShttlaI1onen, der Einsatz 
von SIcherheitspersonal zur Gow:tlllieistung der Haussicherheil. das 
AbhangOn von Lasten. die Stellung von Hallenp9(SCnal. die 
Beaufungung VOn Reinigungs(elstullgen zur OUrchfilruultg von 
Zwischen. und Eodreinigungen sowie zur Roinlgung wfthrend d(;jr 
Veranstaltung, der Elnsah~ VtKl Sanitälsdlensten und von 
Brondsicherholtswachell werden Insbesondero aus 
sicherhc:itstechnischen G'Ooden aussc.hließlich von zugelllssonen 
Vertragspsrtnern der m.alnzplus ausgeführt. 

§ 13 Gewerboaustlbungl Morchandlslng 
1. Dem M~ter Is' nIcht gost<lllel, ohne vorherige schrituicho 
Zustimmung von mainzplus Gewerbetrelbenda aller All (Fotografen, 
BfomenWrkäufer, Schausteller ete.) zu soinen Veranstallungen zu 
beslel1an Oder selbst Ober die unmlUelbare DurchfOhnmg der 
V~ran$lslt\,ln9 hinaus gewerbDcl1 tätig zu werden. 

2. rm J=allo dor ZustimmlJng durch malnzplus rund proz.entuale Anteile 
am Umsatzarlös, die gQSondert festgelegt werden. an dlo malnzplus 
abzurahren. 

§ 14 Garderoben 
1. Die Bewirtschaftung der Besutbelgarderoben obliegt malnzpills 
und den mit malnzplus vertragtkh \lliIrbUndenen Unternehmen. Oie 
malnzplus trjfft dIe Entschekjull9, ob ll.Qd in welchem Umfang die 
Garderobe ror die jeweilige VeranStaltung zur Verfügung gestellt wird. 
Bel Reihen- und TlschbQSlut"llung bes~t stets Garderobenpmcht. 

2. Die OberbekleIdung (Jackflln t,lnd Mäntel etc.) Ist Insbesondere aus 
feuerpolIzeIlIchen GrClodon vot ''den Veranstaltungs räumen an der 
dafOr vorgesehE!iJlIlfl Gardlfoba abzulegen. Der MIeter hat damr zu 
sorgen, dasS dl& P1'IbtIiI zur Garderobenablage von den Besuchern 
beachtel~fd, 

3.0' Ge;rderobehgebDhr Ist In Höhe des festgelegten Tarifes von den 
BesuChern an d~f Garderobe 2U zahlen. Auf Wunsch des Mieters und 
nach vorherlge~Zustimmung von malnzplus kann die Übernahme der 
GaiaQfobe.nge6ühr durch den Mieter vereInbart werden. Eine 
Oatderoo&nverslcherung wird von malnzplus abgeschlossen. 

4., Erfolgt keine Bewirtschaftung der Garderoben, Obernimmt 
Inafrizplus keIne Obhuls~ und Ven'Jahrungspflichten tor abgelegte 
Garderobe. Der Veranstalter trägt In diesem Fall das Hanungsrlsiko 
tor abhandengekommene Garderobe seiner Besucher. 

. § 16 Ausübung des Hausrechts 
1. Dem Mieter und seinem VeranstaltungsleIter steht Innerhalb der 
angem\eteten Versammlungsräume das Hausrecht gegenüber den 
Besuchern des Mieters In dem für die ordnungsgemäß"C und sichere 

. Durchführung der Veranstaltung erforderlichen Umfang zu. Der Mieter 
Ist verpflichtet, innerhalb der angemletelen Versammlungsräume ror 
die ordnungsgemaße und sichere OurchfOhrung der Veranstaltung zu 
sorgen. Der Mieter 151 gegenüber den Besuchern und Gästen der 
Veranstaltung zur Durchsetzung des Hausrechts und zur Beachtung 
bestehender Rauchverbote verpflichtet. Bel Verstößen hat er die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um weitere VerstOße zu 
verhindern. 

2. Der malnzplus und den von malnzplus beauftragten Personen 
staht neben dem Mieter weiterhin das Hausrecht wahrend der Dauer 
der Nutzung zu. Den von mainzplus beauftragten Personen Ist. im . 
Rahnien der AusObung des Hausrechts, Jederzeit freier Zugang zu 
alten Räumllchkellen zu gewähren. 

§ 16 Abbruch von Veranst",Uullgon . 
Bel Vorstoß gegen we-senUichn Vortrags.pOlehten und 
sicherheitsrelevante Vorschrifton und bel besonderen Gafahrenlagen 
k<lfll) malnzptus die ~ofort1go Räumung und Herausgabe dos 
Verlutgsgegenstandes verlangen. Kommt der Mletor eInet 
ontsprechenden Aufforderung nlchl nach, so ist mainzphrs berechllgt. 
dlB RAumullg auf Koston und Gefahr des Mieters durchfOhr()n zu 
lasson. Per Mieter bleibt In olnom tolchen Fall zur Zahlung des vollen 
Entgells verpnk.tllet. 

§ 17 Baachten der Sichorholtsbostlmmungen 
$oll~n für eine Veranstaltung Aussehmi,c"tlilgenf De1<:oraUo~on In die 
gemieteten Räumlichkolten eil'tgebrflcht, Podien' TrlbUnon! 
Szenennächenl genutzt odgr eHichtet. bOhnen·, :studto-, 
baleuclltungstechnlstha odor sot'lsli9~ technische 8nrichtungOll 
aulgebaut oder McssenlAussleIJungen durchgeführt und 
Ausstellungssfände in dar VOfsammiungsstätte oder auf dem 
Freigelände errichtet wordon, sind A'fiogend dia 
.5lchorhelfsbBslI11ImiIMep· der malnzptus eln~~bal!eQ, 010 
Slchorhailsbeslinl,"vngen liegen dem Vorlra9 als Anlage bei, sowölt 
mit dom Aufbau b~w. der Nutzung ontsprechender t;inrlchtungen 
bereits bCl Vl!rtfagsabschluss zu rechnon Ist Ansonsten erhält der 
"'·1ieler dl0 Slchorlleltsbestil1lmungen jedoaalt auf Arlfordemng 
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zugesandt.. Bei der Ourchmhrung von Mo,uCIn und AussteRungon Ist 
der Mieter YCrpnlchtet, die Besllmtnungen an seln~ Ausslo!!or mit der 
Anmeldung verbindlich wolletZt.rgeben. GnganObeJ mslnzplus bleibt 
cr für die Einhallung der Bß$limrnufl!]en voranW/or1ßch. 

§ 18 Nlchtrauchol'$chutz 10 Vorsa.ll'lmlung55tätlon 
1. Der Mletorl Veranstalter hai rOf dia Umsetzung dtlS Rauchverbolos 
nach dem Nlchlravcherschutzgesa!z zu sorgan. Der Mieterl 
Veranstalter IS1 gGgenOber den Besuchern zur Durchsetzung des 
Rauchverbots verpnteh!et. Er hili auf dM Rauchvo,bot hl0.r0welscn 
und hi'lt bel VerstOßen die erfordorWchE:!n Maßnahmen zu ergfeifen. 
um \.'lel1elEl VerstOße 21..1 ve,hindem. Das Rauchveroot ersUoekl sich 
<luch ,aur die Verwendung von elektron!sch~n Zigaretten, sogenannte 
~E·ZlgareHen·. Evenluolle Verstöße- gogen das NIChtraucher· 
schulzg(!seLt können zur Festsetzung von OrdnungswIdrigkeiten 
föhren.. 

2. Vorstöße tlegen dIe Bes1immungon des Nichtraucher
sct1utzgesol!.es kÖMen als Otdnull9swHhlgkol! auch gegenüber dom 
Belreibor bz\'I. leiter der Versammlung.sställe goahndel werden. Dar 
Mieterl Veransla!ler l1il zur Frolstellung gegenüber dar Vermioto rin 
verpflichtel. sowell er und seine ErfOliungs. und VerrichtungsgehIlfen 
gegen die Vereinbarungen gemäß Zirfer 1 verstoßen. 

§ 19 Schlussbestlmmungnn und Gerichtsstand 
1. Das Vertragsverhättnls unlertlegl ausschließlich deutschem Recht. 
ErfOllungsort und Gerichtsstand Ist Malnz. soweit alle Vertragsparteien 
Kaufleute sind. 

2. SoUten einzelne Klauseln dIeser AGB oder der .SIcherheits· 
besHmmungen- unvlirksam sein oder werden. lasst dies die 
Wirksamkeit der Obrigen Bestimmungen des Vertrages unberOhrt. In 
dIesem Falle Ist dIe ungOltJge Vorschrift so zu erg~nzen oder zu 
ändern. dass der mit ihr beabsichtigte Zweck soweit wfe möglich 
erreicht wird. 

Februar 2013 
mainzplus CITYMARKETING GmbH 
Bereich Malnz Congress 
Rhelnslraße 66. 55116 Mainz 
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Hallsordnung 
der mainzpills CITYMARKETING GmbH 
Bereich Mainz Congress 

Oie Hausord!'lung bestimmt die RachtG und Pflichten von Bosuchorn 
währclld Ihres Aufenlhalts in der VO'!sarnmlungssUHte. Der Mlalor hat 
IOr die Elnhallung tief Pflichten {IcgonOber den ReS\lChem und GAs[on 
zusOfUcn. 

Der Aufenlhall ln der Vel$9mmTungsstät1o ist nur BesUOhem m~ gLligcr 
Eintrittskarte und GlIsten des VefanstallCIs geslaUet Be$OCher haboo 
den l'Ivf der Einlntlskatte, rur die jm'Jeirge Veranstaltung angegebenen 
Platz elnwnetvncn und rn... die dafür vorgeschDrVll1 Zugänge zu 
beilutzen. Bel Vez1asS41n det Vers9mmlungsstätlc vtlf5crt dIe Elntnllskarte 
itue GVIt%J)wit. 

Alle Einrichtunsen cfer Versamm!u~sslält.o s1nd pflegUch lind schollend 
2U benutzen. Innerhalb der V<tJsammkmssstäHe hat steh Jedet GO lU 
verhalten, dass kein anderer geschädigt, gerahrdet oder - mehr als nach 
den Umständen unvermeidbar - behIndert oder bellistigt \'lird. 

In der Versammlungsslätte besteht Rauchverbot. Oie entsprechenden 
Hinwels'e sind zu beachten. 

Aus SichetheitsgrOnden kann die Schließung von Räumen, Gebäuden 
und Fretnachan und deren Räumung angeordnet werden, Alle Personen, 
die sIch In der VersammlungsstaUe und auf dem Gelände aufhallen, 
haben entsprechenden Aufforderungen unverzüglich zu folgen und bei 
einer Rfiumungsanordnung die Versammlungsstätte sofort zu verlassen. 

Taschon, mltgoführte Behältnlsso und Kleidung, wie Mäntel, Jacken 
und Umhänge, köhnen auf Ihren Inhalt hIn kontrOlliert werden. Besucher, 
dle mit der Sicherstellung von Gegenständen, dIe zu einer Gefährdung der 
Veranstaltung oder von Besuchern führen kOnnen, durch Kontroll· oder 
Ordnungsdienst nIcht einverstanden sind, w-erden von der Veranstaltung 
ausgeschlossen, Ein Anspruch der zurOckgewlesenen Besucher auf 
Erstattung des EIntrittgeldes besteht nldlt. Der Eigenart der Veranstaltung 
entsprechend, kann die Mitnahme von Taschen und ähnlichen Behliltnls
sen In die Veranstallung untersagt werden. Grundsätzlich besIeht die 
Pflicht zur Abgabe der Garderobe. 

Personen, die erkennbar unter Alkohol oder Drogenefnwirkunott.lel\en, > 
werden von der Veranstaltung ausgeschlossen und ~h Clie 
Ven;;ammlungsslätte zu verlassen. 

Es gellen die Bestimmungen des Jugendschutzge~tze$~ ~OndeJ' 
regeluogen gelten nur bei ausdrOckJichem Aushaoo an den K~scn ufld 
EinlassbereIchen. "<:/' 
Das Mitführen folnender Sachen Ist verboWw 

• WaITen oder gefahrliche Gegenst~ '6O\'';e S~en/"dle, wenn sie 
geworfen werden, bei Personen :cu , körperverfetzungen führen 
können " 

• GassprOhftaschen, atzende ader fäJbeode Substanzen oder 
Oruckbehälter für leicht .enizrlodUchQ (loor gesundheitsschadJgende 
Gase, ausgenommen han'ctelsn~ YasChenreuerzeuge 

.• Behältnisse, die aus . zertlflX:hlichem oder splitterndem Matenal 
hergestellt sind -- > . 

• Feuer .... erkskOrper, Raketen. bengalische Feuer. Rauchpulver. 
leuchtkugeln und andere pyrotechnische Gegenstände 

• mechanisch und elektrtsch betriebene Lärminstrumente 
• sämtliche Getränke und Speisen 
• Orogen 
• 110m 
11 rassistlS(;llcs, ftemdenfeindl!chos und rac.t ikales Propagandamaletial 
• Ton· oder Bildaofllshmegel ä!e zum Zweck der kommelliel!en 

Nutzung (sofern kc~e entsplecheode lllStimmung des Veranstil1ters 
vorliegi) 

Rocllt am ergehen Bild: Werden du(dl M~al~er der mainzptus, durch 
den Veranstalter oder von beauftlaglen U,llernehrnen Fotogmoon, Film
undfodor VldeoilWl'\Eltmlen im ßetelcll der Vertlammll1ngssUmo t:ur 
Berichterstattung odor 2U Welte~wed<en horgestellt, darf dIe 
AtJ(l'lahmel~tiDl(eil nlchl behIndert ooer in sonstiger Welse beeinträchtigt 
werder!. Are Personon, die die Ve,sammkmgssläUo belr~len Otfer $ich 
dort aufhallel1. werden dUidl die vorliegende HalJsordnlft'g ~mf die 
Ourchf\'lhf\Jng von Foto" Fi!m· I,.Ind Vfdeoflufnahmcn Im aeteich der 
VOf'Samrnlungsstäl1e hl~c\'lioson. Wrch das Bo!rolen der 
Vorsa1lU,wngsstäl1e willigen diaJonigen, die fluf solchen Ätdnahmerl zu 
cl1<enn~n sind, dann eln, dass diese Aufnahmen sowo~ lUt 

DprldllRlstaltul\l als auct1 zuWorboZ\'Jecken velwendet werdan. 

LaulStärke bel Muslkvor.mslallungen: (Xe Besucher \'lerden darauf 
hlnoe'lilesen, dotss wahl"end der Velanslal:.ung im PubaOOlsberolch Ober 
längere Zell Schaltpooal erreicht werden, die zur Enls.'ehvng eines 
dauerhaften GeMrsd\8deos beitragen könnan. Z\lr Reduzierur.a des 
Schädlgu!lg!5risikos empfahlon wir Ir~esondCfQ dia N\Jtz:ung von 
Gehtirschulzmitteln, Oer Vruall$'8~et stellt clon Besuehem auf 
AIlfordenx'lg GehOrsdlutzstöpsel z.ur Verl()gung. 

Hftl/SYO"Iboto gellen für aIe laurenden und kWifligen Veranstalrungen, die 
10 Raumllcllkei1e.l der malnzplus durdlgeführt werden. For die 
AlJrhebung des Hausvefbols bedarf e$ eines 5chrillichon Antrags mil 
BegrOndWlg, Ober den innelhslb von 3 Monaten entschieden \',;rd. 

Februar 2013 
malnzptus CfTYMI\RKETING GlllbH 
Borekh Malnz Congress 
Rhcln!tteße 66, 55116 Ma[nz 
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SICHERHEITSBESTIMMUNGEN 
dor malnzplus CITYMARKETING GmbH 
Bereich Mein< Congress 

Anwondungsborelcfl: die vortlogooden oruanlsalolfsehen und 
technlsd1en Slc:horhQltsbesticnmuogon der matn.zplus CITYMARKETING 
GmbH, Berei:h Malnz. Congress, • nachfolgend malmplus gemmnt-. 
ben,!)en auf gesetzlichen \Htd behOrd~chel') Anfo.rderungcn und (jelIen tOr 
sEimllicl1e Veranstaltungen sowfe Maswn llld Aus.stal\Jllgan in OOrl 
Räuman der mailzplus. ZuSätdkhe Anrorderoogen :zur Si"ch"rhC:t lind 
7.um Bfandschutz können von Serien der Baubehörden, der Po111elll'ld 
Graodsehulzdienststellon oesteIlt \'.rerden. Insbosorldere wenn sich aus der 
Nt dat geplanten Veranstaltung elhöhtc RIsiken ,nr Personen und 
SaCh~'Me ergeben könnon. 
O!o Inbolrtebnahme e."'es Ausstell00gsslandos kam im ln1ere5~ alt!r 
VoranslalllX1gslejlnehmer ganz Oder zum Toll untorsagt werden, wenn 
festgeslelllO Sld'lerheitsmiingol bis zum Begil'ln dar Vara.lstaJllJng nldlt 
beseiUgt WOrOOlI sind. 

1. Mitteilungs· und Anzelgcpßlchten des Mieters 
1.1 Veranstaltungsaufbau: Der Mieter Ist verpflichtet, bis 
spätestens 4 Wochen vor der Veranstaltung, der malnzplus aus GrOnden 
der Sicherheit und zur optimalen Vorberellung und Durchmhrung der 
Veranslaltur19 schriftlich mitzuteHen: 

den Namen des VeronstaHungslelters 
ob .Verantwortliche tor Veranstaltungstechnik" des Mieters den Auf· 
und Abbau sowie die Veranslaltung beaufsichtigen 
die Größe von 99f. aufzubauenden Szenenflächenf Bühnen! 
TnöOnen, 
ob bühnen-, studio, beleuchtungstechntsche oder sonstige 
technische Einrichtungen eingebracht werden 
ob Bewegungen oder Umbau von technischen Etnrichtungen 
während derVeranslaltung erfolgen 
ob maschJnentechnlsche Bewegungen, kOnstIerIsche Darstellungen 
Im oder Ober dem Zuschauerraum slaltfinden 
ob feuergefährliche Handlungen! pyrotechnische Effekte, der Betsieb 
von Laserelmfchtuogen oder Nebelanlagen vorgesehen sind 
(Genehmlgungspflicht beachlen) 
ob AusschmOckoogen, OekoraUonenl Ausstattungen! Requls1enl 
eingebracht werden (Zertifikate bzgl. Brandklassen mitbringen) 
den Zeilpunkl der technisdlen Probe (Ausnahmen nur auf Mro.o 
mOglich) 

1.2 Brandmeldeanlage: In einzelnen Versammlvngsföumon ~ 
eine automatische Brandmeldeanlage lnslalfiert. Rauch, Feoor. ~Hitzel 
besondere Slaubenl\'licklung, Nebelmaschinen eie. mussen durch den 
Mieter rechlzeitJg angezelgl werden, um ,-tfio Brandme~anlage 
enlsprechend eInzustellen. ßolUe es aufgrun4 von veJSa:llI)'lr4sen des 
Mieters bel der Anzeige entsprechender Gegebenhalten ' lU einem 
Fehlalann kommen, werden die dadurch entstehenden l\osten dem Mieter 
weiler berechnet. / 

1.3 Technische Probe: erl Nutzung von Bahnen und beim 
Aufbau von Szenenßächen mit ,m~hr als 200 m1 Grundnache und bel 
Gastspielveranslaltungen mit elgEtOem Szooe:{1aulbau muss vor der ersten 
Veranstallung eine nlchl 6ffentl+che. tedmJSche Probe mit vollem 
Szenenaufbau stattfinden. wehn dio .2.Uständige BauaufslchtsbehOrde nlchl 
wegen der Art der Ve.rarni13~ ~ des Umfangs des Szenenaulbaus 
(sofern unbedenkllch) datauf verilch(el. Der voraussichUiche Zellpunkl der 
technischen Probe lsl tttindesiens 24 Stunden zuvor der 
Bauaufsichtsbehörde mitzuteilen. Anträge auf Befreiung von technischen 
Probon sind mindastcllS elne Wocha vor der Vertlm.taHuog 2.U steUen. Oie 
ma:n:zplus IJbomtmmt für den Mieter (fIEl Anzego bzw. den 
BefJUJngsantrag, wem sia mc;huei1lg vor (Jet VmallStaltung vom 'Al9lor 
die hierzu erforderlichen lnronnallonenl MitteIlungon erhä!t. 

1.4 Vorlage Gl!.stspIolprUfbuch: ~ GaSlspl9t\leran$tatlun!)en, 
tur Uie .Qin Gii$tspielprüfbuch ausgeSIelt ist, bedarf es ~einer weiteren 
tGCIiAlschon ProbeJ Abnahm!)_ Das GastspielplÜlbuch ist rechtzeitig, 
mlndsstens 1 Woche '{or dor Veranstaltung durch den Mieler dem 
BatiaufsldllsOlml \'Of'lvegen. Olo malnzplu$ ubernimmt als SeMce die 
Elncelchung des GaSlspielprülbuchs "ei'n BaUilufskhlsam~ wonn itv das 
GaSlspie\:lriifbuth zu dIesem Zeck rechtzeitig durch den Mteler 
üb911assen"lird. 

1.6 Behördlicho Anzolgo· und Genchmlgungsvcrlalncn gleich 
we~r Art lSfnd durch dan Mlefer avf eigene Koston und eigenes Risiko 
durcln:ufilhten. Oie maiOlplus unlcfsl('lid den Mieterr auf Aoforcferunn bct 
b,~hörd~ichen Anzeis,]e· und GaoohrnigllngsveIfall1OO. 

2. Verantwortliche Persomtn 
2.1 Vornntworiuog des Mlotels: Der Mieter Ist vornnh.'.'Ollüch für 
das Vemnsta,lIUf'Qsprogramm und dan sk1\eren, feioongs!own Abiauf der 
Veram,ta.lIung. Et lt~91 die VerkohlssfCherungspf.fcht imorhalb der 

VcrsammILIf'lgss1älte, bolilgUch der von Ihm odQt durch seioo ErfOnungs.
und Vemchlungsgehilfen <lIngobrschlen Au~mOCkvogen, 
Ausslallungen, Raquis!ten, Aufbauten. Podeste, AbhiingUflg80, verlegten 
Kabel \.nI bühnen·, stud>O- $O\'';e beleuchtW\g!ilec.hnls.chen Einrldl(ungen, 
fO( dlo Dauer der t.llatz.oll. er hat tinslchtich tlller ein!lebrachlen 
Gegenstände und Materialien dia- AfifGldooJng der Vorsafnrnlungssl:1l1en-
Verordnung (llathfotJend V$WltVO gOJ)annt.) lind dDr 
UnfellvcrhUtungsvorscilliA eGV Cl .VOfanstallLlngs- und 
Produküonsslatten fOr swnlsche Darstelluogen" elf'l2:uha!ten, (Xe 
Beachtung des JUDendschutzgeselztes, des SonR- und 
Feie.rtagsgesclle:s., der Ge'overbeordnung, d~r 
bnmissionss.chuwechlkhen lärmbostlmmungen und der orttichen 
Sperrstundonrcgelung Oblie91 ilvn ebonfalls irl e~elle,Vcranlwoltung, 

2,2 LoTter dor Vorilflstaltung: Dor MlIller hilt der malnzplus eile 
cm$che«fu~sbefU91e Pe1$On zu benonnen, die bei der Übergabe der 
Räurn(dllu!iten und walYend der [Icsamlon Dauer der VeranstallUf"IQ Bis 
Voranstallungsleiter anwesend ist. Der VCfarvsteltungsleler hat an <Jer 
Besichtigung des. MletobJekl's teAzunehnulf'l uncI sich mit der 
Versammlungsslll.\te vertraut zU' machen, OerVoronstsllungsleiier hat tor 
einen geordneten und siCheren Ablauf der Veranslallung zu sorgen. Er Ist 
zur Anwesenheit während des Betriebs verpHlchtet, muss Jedeaelt 
erreichbar sein und hat gegebenenfalls noh.'tendige Entscheidungen in 
Abstimmung mit dem von malnzplys ~l'Iannlen Ansprechpartner, den 
Behörden und extemen HilfskrMloo (F, uenvehr, Poli2:e!, BausmI, 
Ordnungsbehörde, SanlUitsdien~) zu treff!l'\.. O{lr Veranstallungsleiter des 

. Mieters Ist zur Einstellung des Veraostaltungsbetrlebs verpflichtet, wenn 
eine Gerährdung · von fe~on&n -lt. der VersammiungssllJtle dies 
erforderUch macht, wenn sklhertteltslechnJsch not\vendige Anlagen, 
Elnrfchtungen oder Vonjctrlunswn nlcht funktionieren oder wenn 
BetriebsvorschriRen C$I Versa~sstäl1enverordnung (slehe hierzu 
auch Ziffer 3) nlcllt elngetKttten"wc?den (können). Der Veranstallungsleiler 
des Mieters \+Ard durdt einßn vOfI malnzplus benannten .AJisprechpartner 
unterstützt.. 'Uun stoht'weltethin und uneingeschränkt neben dem 
VeranslaltlJ)gsloiterc:\es f/~(ers die AusObung des Hausrechts gegenOber 
allen pronen lnI)er\lInh derVersammlungsställe zu. . 

·2.3 ~ VI)1"j\ntwortJ1che und Fachkräfte für Veranstattungstechnlk 
\Vefden dUfCl1 mainzplus auf Kosten des Mieters gestellt, soweit der 
Mieter nlctlt fiber entsprechend qua.tifizlertes Personal ve!ffigt. 

Pe< Auf· oder Abbau bühnen·, studio-- und beleuchtungstecflnlscher 
~tungen auf Szenennächen mit mehr als 200 mt 50 ... lIe technische 
Proben mOssen von mlndest einem .VeranlvlOrUlchen für 
Veranstallungstechnik- geleitet und beaurslchtigt werden. Ist die 
Szenenfläche Z\'lischen 50 m1 und 200 m~, genügt dIa Anwesenheit einer 
Fachkraft ror Veranstaltungstechnik. 

Bel Generalproben, Veranstaltungen, Sendungen oder Aufzeichnungen 
von Veranstaltungen auf Szenennächen mJt ·mehr als 200 m2 massen In 
der VersammlungssläUe mIndestens ein Verantwortlicher für 
Veranslaltungstechnik der Fachrichtung BOhne/Studio oder der 
Fachrichtung Halle sowie ein Verant\'/ortßcher für Veranstaltungslechnik 
der Fachrichlung Beleudllung anwesend seIn. Bel Szenennächen 
Z\'lischen 50 m1 und 200 m2 reichI die Anwesenheit eIner Fachkran für 
Veranstaltungstechnik. 

Wenn die Sicherheit und Funktionsfäh1gkeit der bühnen-, studio-- und 
beleuchtungstechnIschen sovAe der sonsligen technischen Einrichtungen 
der Versammlungss!ätle vor der Veranstaltung von Verantwortlichen für 
Verenslallungstechnik bzw. von FachkrAflen überprOft \'AJrden, von Art 
oder Ablauf der Veranstaltung keIne Gerahren ausgehen und diese 
Einrichlun·gen wahrend der Veranstaltung nicht bewegt oder sonst 
verändert werden, kann auf Grundlage einer von der malnzplus 
durchzuführenden GefährdungsbeurteIlung Im Einzelfall die notwendige 
le<.hnischo Aufsicht durch oIne Faookrafi odDr dLh'ch eine sonSf199 
,Aufsicht flltvende Pe~Ofl' gefUhrt \'lI!:rden, Vorausse1):oog ist dass diese 
Pflf$On mi! den technischen E'nichl~on VerlrautJsl 

2.4 Verantwortung der malnzplus: mainzplus und die von 
matnzptus hierzu beaut\fBgte.n PelSOflCn ~!od berechtigt und velpflichtet, 
stkhprobenweise zu konlrolieren, ob die Vorschriften def Versammlungs
stal1lHl\1erordnong uoo dlo vonegenden SlcherheitsbesliTTVllungll1l (hJTUl 
den Mieter e&1gehart.en worder1. J-ferzu;sl Ihnen jederzeit Zugang zu dell 
angerMltoten RSlKllen und FläChen zu gewahren. Bei elnem Vef$toß 
gegen dio vodiegendCll SicherheitsbesUmmoogen uOO gegen 
varanMa:lungsbozogene 9e'.setzlicho Vorschrißen odor beMref1...dlo 
Anordnunsen kann dlo malrup1us vom Mloler d'a sofortige R<'Iumung lKld 
H~lausgabe des Vertragsgegenstando& veriar'Gen Komml (ler Mi~er 
einer t:'Inlspmchenden Auffoldemng nlcht nach, $0 ist dia mairu:plus 
beHlchllQl, (I!e Räumung nuf Kosten und Gofalv des Mieters durchffJttren 
zu lasseR. . 

3. SIchertleitstechnische BetriebsvorschlIften 
3.1 TechnIsche I!Inrichlungen: Allo fest InstaUJel1eo 
gebäu.1oloch.l\isChen Einrich!Ungeo der VOfsammlungsställo dürfen 
gru!"ljsätzlidl nur durch rerson~! dor mairllplu5 bcdiont "'.<erden, dies gilt 
auch rur ein Anschießen an das LIc1l!- oder KranoolL Das eingeb/acllle 
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Icchnlsche Equlpmeot des Mieters bzw. dfJr voo ihm beauftragten Finnen 
muss den allgomekl anClkannten Regel" der Technik bezügßch Siche1tlel~ 
tJOd Funklioosftihigkeit enlsprechen. Sofem "Ichl anderwelUg Im Vorlekl 
vereinbart hat der Mloler keinen AnSprudl darauf, dass matnzpfus 
eigenes technl~s l!qlipment {lUS den Räumen@nlfeml. 

3,2 , Rcttung9wego- und Bestuhlungsplan: FGr dio aesluhlUng 
der Vers!lmtnhmgsräufl1o sinti die genehmlglC}n Re:1lt.Jngswege· und 
Besluhlungspl3ne verbIndlich. Eine Änderung oos Reuur'lgswege· lKKI 
Bl3stuhlungsplans bedarf der ausdrflckl1chen ZusUmmUflQ dDr mamplus 
und regelmäßig einer zusälztt ;hC!n baubehörokhen GenE!hmlguog. Eine 
Übcrbelegung der. Versamm:urlgsr:iume ist i lrengstens verboten, DIes gl~1 
$0\.'10111 für si\z;plallbeslUhlto Veranstallungen \'Ile auch für 
Stohplatzvetanst~vn9en, 

3.3 Fouon'lehrbewegun{lszonon, Slctterholtsclnrlchtunnon: 
[)Je not\'londig~ und' durch Haltevarbolszeichen gekelll\Zelchnnten 
Anfahrtswege lITld SeweglJn[lsflilctx-n fUr die Feuecvlehr mOsscn st:lndig 
frolgahalton werden. FahT7.euoc und Gegenstände. die auf dar't 
RetllJfl{lsV'regan und den Sicherheitsflächen abgestellt sInd, werden auf 
Kosten und Gefahr des Besitzers entfemt FaUQmle1der. Wasserstöcko, 
Hydranten, Feuerlöscher und -leitungen, Rauchklappen, 
Ausfösungspunkle der RauchabzugseInrichtungen, Rauchmelder, 
Telerone, Femsprechverteiler; Zu- und AblultOrfnungen der Heiz und 
lOftungsanlage sowie' der Zugang zum Feuerwehrwachraum, deren 
H!nwelszeichen sowie die grOnen NotausgangskennzeIchen mOssen 
Jederzeit zugängtich und s1chlbar sein; sie dOrfen nicht versperrt, verhängt 
oder sonst unkennllich gemacht werden. 

3.4 Notausgänge, Notausst1ege, Flure, Gänge: Diese 
Rettungswege sind Jederzeit freIzuhalten. Die TOren Im Zuge von 
Rettungswegen mUssen von Innen leIcht in voner Breite geöffnet werden 
können, Rettungswege, AusgangslOren, Notaussliege und deren 
KennzeIchnung dürfen nicht versperrt, verhangt oder sonst unkenntlich 
gemacht werden. Flure dOrfen zu keinem Zeitpunkt durch abgestellte oder 
in den Flur hIneInragende Gegenstände eIngeengt werden. Alle Flure 
dIenen Im Gefalvfall als Rettungswege. 

3.6 TribUnen, Podien und sonstlgo Aurbauten, die der Mieter In 
die Versammlungsräume einbringt, bedOrfen der Genehmlgong der 
mainzplus und gegebenenfalls des Bauamtes. Sie sInd so auszubilden, 
dass sie In ihrer Standsicherheit durch dynamische Sch\'lingungen nIcht 
beelntrllchtigt werden können .. Die Anforderungen der VStätlVO bezOglicn 
der genannten ElnrlchllKlgen und die DlN 4102 bzw. Klasse C nach EN 
13501-1 (Brandverhallen von Baustoffen, Baute/len) sowie <Oie ) 
LandE!sbauordnung sind tar alle eingebrachten Gegenstände ulJbediog~u 
beachlen und eInzuhalten. '\ 

, 
AusstellungssUlnde einschließlich EInrichtungen und ~afe SI;W,e 
Werbetr~ger sind so standslp,er zu errichten, dass leben lmd,ßSsunanelt 
60\''';e die Sichelheit und Ordnung nicht gefährdet ,werden., Fur die 
statische Sicherl1eit des Standes ist der Ausstelfer vecanta extflCh und 
gegebenenfalls nachweispfl'tchug. 

/' 

3.6 AU6schmOckungan: Zur AussChnl~ung der Veranstallung 
verwendeIe Materialien, DekoraUonen und Voih!I.ngo mOssen mindestens 
aus schwer enlnammbaren Materi~ {nach DlN"4102 oder mIndestens 
Klasse C nach EN 13501·1} ~e$tehen . 010 eigenschaft "schwer· 
entßammbar" kaM nachträglich nur bei eInem Taa dIeser Stoffe mit einem 
Aammschutzmittel erreicht werden, Die vorwandeten Flammschutzmlllei 
mOssen amtlich zugelassen ' seih. 0;0'" Bestätigung über die 
Schwerentllammbarkei: ~Z\'l. Ober cte .. vorschrinsmaßlg durchgeführte 
Imprägnierung Ist ZUl' lederz~fgen EinsIchtnahme an den Ständen 
bereitluhallen. \ ./ 
AusschrnOckungen In nolY..entfJQen Floren, GAngen und Treppenräumen 
(Retlu!lgswegen) mOssen '1~us nlchlbreMbaren Materialien bestehen. 
Materialien, die wiederholt zur Venvendung kommen. sind erneut auf Ihre 
Sch\',"efO EntAilmmbaT1l.eit zu prOran und enorderflChenfaJs neu Zu 
Imprtl.gnloJOn. DIe malnzptus kann darauf bestehen. dass der Mielcr l u 
entsprechende ZertiflkalQ b2gl. der SdwrofontflarnmbM<el von 
Gegenständen vorlegt. 
At.J$Scllmüc-kungen müsson von Zundqu~n. Sdlalrwlerfem und 
HetUl1ehtem SO weil entfernt s9ln, dass. das Material durch (hese nicht 
entzündet werden kann, Ausschmr.:kvngen mOssen urvnllielbaf an 
Wänden. (>ecken odel Ausstatlungen angebracht weiden. Fml lm Raum 
~angec'lde AUSSchmückungen slnd nur rulässig, wenn sle einen AbSland 
von mlndesten:s 2./j0 m zum Fußboden haben, AusschmOckungen aus 
natnrllehem Pflanz{lnscnmuck durfen sich nur solange sie frisch sm in 
den Räumen beriOOen. Bambus, Ried, Heu. Stroh, Rlndenmulch, Torf oder 
ähnliche Malerlaten genOgon in der Regcl nlchl den vorgenannlen 
Anl'ordenlrgen (EnlzOndungsgofahr durch Tabakwaren). 
Oie Velwendung von rnll Sicheiheils9as gefli!ilcn LllAbal!on$ und 
soll$(igen Flugobjekten muss von J1'1ilm plus genehmIgt wertkJn. 

3,7 Ausstattungen c- CQSlandleire von CiJhnoo· Ulld 
Sumenbildem) wie WflOO·, Fußboden· und ()eckenelemonto müSserl aus 
mindestens $Ch.'/Emmtl1ammbaron Materfalien bestehen. 

3.8 RoquisUen (o; EiMchtungsgegl!n:Uände von Bühnen und 
Szenenbik1em) rnussGn alJS mindestens norm:JlentflClmmbarem t.t8terlal 
bostehc:m. Brennbares Material muss von ZOMqoollcn, Sdleinwerl'em und 
Helzstmhlefrl 60 welt entfcmt sein, dess das Material durch diese nicht 
en1z{i")det we(den kann. 

3.9 Bronnbaro Verpackungsml'ltorlaJfon und Abfälle sind vom 
Mieter unvcrzOgllch ~us den Mfetrtlumon zu (lntfernen. Unlor odOI aof 
lJOhoen Lnd Podesten dürfen ket1esfalls Abfall oder Rests!ofTo aus 
brennbaren Matadalien legem. AbfäDo kl!nncn gegen Entgelt (siohe 
Prel$llste) über die dafür vorgesehenen container dor mahu:plm~ entsorgt 
we~. SondennOt1 hat det Mieter in olgOller Verant\'lOrtung zu 
entsorgen. 
Sowcl1 dtu Ausstelfer die Entsorgung r'icllt beim Veranstallor oder bei der 
malnzplus beauftragt, hai er diese auf CIgeM Vemnt\'lOf!ung uoo Koslen 
dvrchzufOhrcn. Ve:rpackungsmaterlaUoo lMld Abr.aae dOrfen wätvond dQr 
Veransl~lIung rkhlln ilor Halle aulbe\yolvt werden. 

3.10 Boseltlgung nicht gonohmlgter Baulollo, Mate,lanen: 
Elngebtach1.j Auroauten. Ausstat1ungen. Requisiten und 
Ausschmückungen (Materialien) in don Versammlungsrßumen, die nichl 
genehmigt sind oder diesen techniSChen SIcherheitsbestimmungen nIcht 
cnlsprechen, sInd zum Aufbau In per Versammtungss!älte nicht 
zugelassen und mOssen zu lasten d9$ ~ters gegebenenfalls beseitigt 
oder geAndert werden. D:es g1ll auch bei tiner Ersatzvemahme durch die 
Vennieterln, Aus \'~chtigem Gl\'nc( f~odere bel gravierenden 
Sicherhellsm~ngeln, kann die te/!watse oderVolfsUindige Schließung eines 
Standes angeOrdnetwerde~ 

3.11 Verwänden 'Vo'.f' offerfcm Feuer, brennbaren FIOsslgkelten, 
Gasen und pyrofoehn'eehcm ' Gogenständen, explosIons· und 
anderen gefährllqholl Stoffen Ist verboten. Das Vel\'tendungsverbot gilt 
nicht. soweil d~ Verwenden von offenem Feuer, brennbaren 
FIOssfgkeiten und Gasen. SO\v1e'pyrotechnlsd len Gegenständen In der Art 
der VerarKUl~VQ9~gt{Wwfe1 ist und der Miet~r die erfordertichen 
BrandJchutzma~~n 1m EinzelFall mit der malnzplus und der 
Feuet'l~1)r /abg~lJn)ffit haI. Oie Verwendung pyrotechnischer 
Gt!gen-s11\OOe l1UJSS durch die Behörde genehmigt werden und muss 
ducch eine poch Sprengstoffrecht geeignete Person Oberwacht \'./erden. Es 
sl,if dfG ~achwelse über den tnhaber des Erlaubnlsschelns und des 
.,ß~ngsSchelns vorzulegen. Die Verwendung von Kerzen und 
dhnfichen-' Uchlquellen als TischdekoraUon sowie die Verwendung von 
otte~m Feuer in dafür vorgesehenen KOchenelnrlchlungen zur 
Zubereitung von SpeIsen Isl mit ZUstimmung der malnzplus zulasslg, 
Kerzen dürfen nur als verwahrtes licht In seiUich und nach Unten 
geschlossenen G!äsem ver\'tendet werden. 
Der Gebrauch von SpritzpIstolen sowie die VelWendung von Nitro!acken 
Ist verboten. Spiritus und Mineralöle (Benzin, Petroleum usw.) dOrfen nicht 
zu Koch·, Helz- oder Betriebszwec\(en verwendet werden. 

3.12 Lasoranlagen, Nebelmaschinen: Der Betrieb bestimmter 
laseran\agen muss den berufsgenossenschafllichen Vorschriften 
entsprechen und Ist der zuständigen BehOrde anzuzeIgen. Der AnzeIge ist 
die scMruiche Bestellung eInes Laserschutzbeauftragten Ja( den Betrieb 
dE!r l aserelnrichlung belzuffigen. Darüber hinaus Ist der beabsichtigte 
Einsatz der mainzplus anzuzeigen. -
FOr den Einsatz von NebelmaschInen Ist eine Genehmigung der 
malnzplus erforderlich, um Fehlauslösongen der Brandmeldeanlage zu 
vennelden. 

3.13 TrennschleifarbeIten, HclBarbclten und alle Arb'elten mit 
offener Flamme: Schwelß-, Schneld-, l Ot·, Auftau· und 
Trennschleifarbeften sind in der Versammlungsstätte verboten. 
Ausnahmen sind nur nach vorheriger Anmeldung und Absprache mit 
malnzplus zulasslg. 

3,14 Schlagon von Löchern sowIe EInschianon 'lOt) Nägeln. 
Hoken und dergleichen 10 Bliden. Wanden,"", Oecl<en Ist unzulässig_ 
Bolzen.sdlIeßen ist ebenf,gs nicht goslatlel. 
Das Aufstolkm. feoChter oder durcm::lsse.nder Gegensttiooe auf 
Pafkettböden Isl velboten Austretende Feuchtigkeit Ist sDfOf1 zu 
beseiUgen, Kühlscllranke n'lO$sen 8uf wasserfosler Unt€rlage aufgoslellt 
we~n, 

Scrn.'.'E!le lasten, Aufhubma!erial l.-..d Kislen dOrf!!n nur möt gummiberalften 
Rollwagen oder Hubwagen In den RfivmUchktlllen ,rallsportiert werden. 
Br(!fI'J$spuren durch GummIabrieb sind zu vernmXJGt\. 
Das I\lJIIcgan von Teppkhen od(!r al'lClelem DekomUensmaleripl 
uilmittel'Mr auf doo Boden durch den Mlelel hat 60 zu erf~on. dass keine 
Rutsch·, Stolper· oder &ur-lgefahr rur P{lrsooen en!stahl Teppiche und 
ar'ldere fußbodcnboräge dürlen nicht Ober die stalxtgrenzen hill3usragel'l. 
Selbstklebende TeppkhlVesen sind nJchlzugelassen. KJebem;:n1:1oruogen. 
Teppic:hfocierungon und Ähr1':d1es, dVrfcn nur mil rückstands10s 
tl:nlfembaren Tcppk:hveJfegeband erfo\aCn. Bel überdurthschflitlllcher 
VeJstohmutzuno oder schwer zu entfemenden l<Iebemalerialien erhobt 
mainz.plu$ eine Schmulzzul:lgo vom Miefer. 
Alle eingesetzten Matorla~n müssen rückstandslo$ entfemt \'Jordan. 
GIQk.hos gift fC .. Substanzen \'Ite öre, Fette, Farben und ahnHches, Die 
HalJcnbödon dOrfen nichlgestrtchQcl \'Jelden. 
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3.16 Li'lulstärke boi MuslkYoranslalhmgDn 
VC13nstal1ef VOll MLlsj~arb1etungcn haben eigenveranl\'JOJ1I!ch 7.U prüfen, 
ob und \'}Q~:he Sicherungsmoßnatwnen ZlJ' Venneldung von 
Schädigungen der Zuhöret notwendig Uld. Sie haben dle erforcfQllIchen 
Maßnahmen e'lgcflVoranl\'lOrUich zu treffen. Oer Mieter hai durch eine 
angemessene Begrcozoog trer LRWtär1to slcherz.usle1eo, dass Bcstldle1 
md 0ri1te \'/~hrend der VCl'anslal1oog nicht geschädigt (.HÖfSlurzgerahf' 
u.a .) \'JeldeJl. Als. all{lemeln aner1umnte Regal dar Tedlnll< enthän diD D!N 
15 91)5·5 ''Vef3flslallUngsIQch"lk -Tort:edmlk- Tel! 5: Maßnahmen zum 
Vermeiden eIner Goh6rgefal'lrd\Mlg des Pob6.ltums durch hoho 
Schalldruc1/.pcgel bei cleldroakusl;scher BeschaUungstOehrllk, Sie bt V001 
Miolor zu lJeachlen Sowßlt nicht sicher auszusd'Jlioßen ISI, dass eino 
(t)orschroltuf\g zw,ss.iger GlClrm'Je!fe erfolgen kann, slr'ld zusätzkh 
durch. den Il.tieler auf elgeno Koslen elne ausreichende Anzahl \IOn 
Gchfirschulzfnltlek<l (OhrstöpsoO ber(tJ!.I:uhalten und doo DosUchem auf 
Anforderung ZUI' VerfügUl1[] zu stellen. HIerauf ist deuUlch clkennbar im 
6n[]angsborcr.ch tK'nwwelsen 

3.16 RituchvoTbol.: Innerhalb sler Hanan, Räume uDd Siijnda bostalll 
ilbsoluttls RQuchvorbot, dies. gi!! auch Mr ElektronIsche Zigaretten. Das 
Rauchverbot Ist von jedem Aussteller an seinem Stand zu beachten und 
durchzusetzen. 

Für Messen und Ausstellungen gelten zusätzlich 
folgende Bestimmungen: 

1. Auf- und Abbauarbeiten: alle Auf- und Abbauarbellen dürfen nur Im 
Rahmen der geUenden arbeilsschulZIechUichen·, gewerberechUichen und 
versammlungsstattenrechUichen Bestimmungen durchgeführt \\'e~den. Der 
Aussleller und dIe von ihm beaunragten SeNlcenrmen s1nd rur die 
Boachtung der VorscMften verantwortlich. Der Aussteller und dIe von ihm 
beauftragten ServIcefirmen haben slcherzustenen, dass es bei ihren Auf
und Abbauarbeiten nicht zu einer gegenseitigen Gerährdung mft anderen 
Ausstellern und deren Servicefirmen kommt SO\'/"8it erforderlich haben sie 
eInen Koordinalor zu ben.ennen, der die Arbeiten auf einander abstimmt. 
Bel Verstößen gegen die gesetzrlcherl Bestimmungen kann durch den 
Veranstalter, durch dIe mainzplus und durch die zuständigen Behörden 
die Einstellung der Arbeiten angeordnet werden. 
Nach dem Abbau Ist der ursprüngliche Zustand der Ausslellungsflächen 
wietfer herzusteHen. Für Beschädigungen der Decken, Wände, des 
Fußbodens und der Inslatlationselnrichtungen hane! der Ausstelter. 
Beschfldlgungen der HaUe, deren Einrichtungen sowie der AußenarJl~en 
durch Aussteller oder deren Beauftragte müssen in Jedem F~n der 
mainzplus gemeldet werden. 

2. Befahren der Räu~lIchkelten: das Befahren der RäumUchkei~ ni)e 
PKW oder LKW Ist grundsätzlich verboten. Genehmigungen vl'f3ltfen nur 
Im Einzelfall durch die mainzplus erteilt. Gabelstapler. Hubwagen u~ 
.Steiger' sowIe ContaIner dOrfen nur In den Hall~1l otfr mit Gene~ung 
von mainzplus eingesetzt werden. Fahrzeuge mit VerbfennupQSffloloren 
dürfen in den Räumlichkeiten nur mit max:p al einem l~er TankinhalL 
ausgestellt werden. Die Batterie Ist ebzulderrf.men und der Treibstofftank 
muss mit einem Innertgas (I.B. SUckstoff oder Kohlend~) beaufschlagt 
und abgeschtossen sein. Weitere. Sx~holheitS~ßnahmen bleit>en In 
Sonderfällen VOfbehaJlen. 

3. Standnäche: die In der StandbQSlä\lgullg angegebene Slandnäche wird 
auf Anforderung des AussleUert! ducch doo Veranstalter gekennzeichnet. 
Auf dieser Gnmdflächo siK! die Stande aufzubauen. Der Aussteller muss 
mit geringfügigen AbI.·,'elofumgen In der 'SLandabmessung rechnen. Diese 
können sIch unter anderem aus den unterschiedlichen Wandstär1(:en der 
Trennwände ergeben. ~ellef, • WandvorsprOnge, Trennwände, 
Verteiterkästen, Feuer16sct1eirulchtungeri und sonstige technIsche 
Einrichtungen sind Bestandteile der zugeteilten Standßächen. FOr Ort. 
lage. Maßo uod etwillge Einbauten auf der MletfiäcJ1e fsl deshalb nUf das 
örtIche Aufmass gOlrtg. AnsPfÜche gegen den Veransta1ter und die 
mainzplus lnfolge VOt! Abweichungon zur Slandbestäliguog ktiMell nlotit 
gellend gemachi werdert 

4. Genehmfgungsl,fUchUgo Ausstellungsständo und Sondcrboulon: 
.alle A\lsstetluogsslände elber 2,5Om Höho, mobile Slände, SondClbaulen 
und -~onstrukllonen sind ZUfl:lCtt!il dem Veranslaller und über diesen der 
ma!ru.plus zur Genehmlgung vorzulegen. H:erzu sind in der Regel ek1 
Prüfbtlch Oder eine geptORa S1alik füt den AuIbaLi Qßzurekhen. 

Ei. Stamtb:u.nnatoriöllien: &eIcht entiJammbare, blonllend lIblropfende oder 
toXisctle Gase bildende Maleriafien dOffen für den st"ndbölu nkht 
vel\wndet wordan. An ttagende Konstruktlonsleife können Im Elnzetfal 
aus Grunden der Slchedleit besondere AnfOJdalungen gestck \·lo.rdet~. 
Die DfN 4'102 (BroooVQfllallon von 6ausfoffen. ßauteilenl oder EN 13501-
1 ist unbedingt zu beachlen und einzuoolton. Abdetkungen uoo 
Abspanl1gewebc Obor SUinden sind nw' zuUisS1g. \'/enll sro 
'pfinklert.ugldl (VOS.geprOll) sind. 

G. Glas und Acrylglas: es darf nur Sieherhellsvcrbundglas \iprwencJet 
wilrden. Kanten von Glasscheiben musseIl so bearboitel oder gesch01zt 

" 

0/ " 

sein, dass emo Veootlungsgetahr ausgoschlossen ist. Ginzglasbaulel1e 
sind In Augenhöhe lU mar1(:lorQlI. FCJr Konstroklionon aus Glas sind die 
AnfordenJlli)sn gemäß "Technlsdlo Regeln fi)r d\O Verwsncfung von 
absturzslchomdel\ Ve,g~s.ungefl {TRA.Vr elnruhalten 

7. Ausgängo avs umbautQtl Sfflndau: Slandbere'iche mit eJUlf 
Grundn3che von mohr als 100 m1: oder unObe,&lchtricher Aufplanul'l9 
mOssen mindestens zwot voneinander gelsennle AlJSglingolFluchl
!RQltungs-\·.oege haben, dIe sich gegenObcrlll!Q'('lI. nIe Lau11inJe von Jl!der 
Siele auf einer AusstotJngsnathe bis zu oblem Hallaog~ng darf I~t 
mohr als 20 m be1ra.i}Em. 

8. Gc1ändorlUmwohmllgcn von Podeston: AI~amelrl begehbare 
Flachen. die IJOnlitlelbar il.n Flächen angrem:en, dia roolv als 0.20 m uerer 
liegen. sind mil an.slungen zu umwohrell. 

9, AbhängungottlEf"griff In dlo BaUSlihshmz: HatQI\teile und 
teclwllsche Elnrichl\ll'lgen dürfen wcdor dutdl standaufb,aull:m noch durch 
Exponate belastel \'Itwden. Ha8ensäulenfHanenstutz:en können Innerhalb. 
der Staoolläooe ohno Beschlitf'3;ung ders.elben im Rahmen der z.ul~sslgen 
Bauhohe umbaut werden. Abhängungen von der Hatlendecke sind nur an 
den damr vorgesehenen technIschen EllJÖchtungen mOgUch und dOrfen 
nur durch mainzplus oder durch beauftragte Fachfirmen ausgefDhrt 
warden. 

10. Elektrische Installat1ononlW'asscran$chluu: MschlOsse an das 
bestehende Vert!orgungsnetz dOrfen nLlr durCh die malnz.plus selbst oder 
von zugelassenen, mit d!!r Ve~lurtgsstatte vertrauten Fachfirmen . 
vorgenommen werden. AOm iOr en!spt'ßchende Amelien Innerhalb des 
Standes, empfiehlt eS "ljd1. dfe d ... dl die malnzplus .zugelassenen 
Fachfirmen zu beav1tfsgen, 016 gnsamle elektrische Einrichtung sm 
Ausstellungsstand i$t nach d~ "neuesten Sicherhe~svorschriften des 
Verbandes Deutscher Elnkt(OC~miker (VDE) auszufilhren. Insbesondere 
zu beachten 5~ \/OE 0"10'0, 0128 und ICE 60364-7-711 . 

11, Kochpla.tI&n. ScheInwerfer, Transfonnatoron: zum besonderim 
SchuLz sind aI\e w:lrmeerzeugenden und wanneent\'lickelnden 
Eleil.!roger:ile auf nicht brennbarer, wärmebestandiger, asbestfreier 
VnteHa,ge zu montleren. Entsprechend der Warmeentwicklung Ist ein 
3usrC,c.hQnd großer Abstand zu brennbaren Storren sicherzustellen. 
ße!euttttußgskörper dOrfen nIcht an Dekorationen oder Ähnlichem 
angebracht sein. Bilte vergessen Sie nlchl, elektrische Kochgeräte und 
soosUge, bel unkonlrolflertem Betrieb Gefahren helVonufende 
Einnchtungen am Ende der täglichen Ölfnungsze~en abwschalten. 
1,V!r empfehlen, geeignete und gepruf\e Feuerll5scher am Stand bereit zu 
hallen. 

12. Werbamltto1JlNerbung: Eigenmächtige WerbeakUonen außemalb 
des eigenen Slandes (z.B. Verteilung von Prospekten, Anbringen von 
Werbeschildem) sind nIcht gestaltet 

13. CE- Kennzeichnung von Produkten: Produkte, die Ober keine CE
Konfom1itätsbeschelnigung verfügen und nicht dIe Voraussetzungen nach 
§ 4' Absali 1 oder 2 des Gesetzes Ober technIsche Arbeitsmittel und 
Verbraucherprodukte (GPSG) erfüllen, dOrfen nur ausgestellt werden, 
wenn ein sichtbares Sch\ld deuIßch darauf h!nwelst, dass sie diese 
Voraussetzungen nicht erfüllen und Innerhalb der Europäischen Union erst 
erworben werd.en können, wenn die entsprechende Übereinstimmung 
hergestellt ist. Bei einer VorfUhrung sInd die erforderlichen Vor1(:ehrungen 
zum Sdlutz von Personen zu treffen. 

14, Akustlsche und optische Vorführungon: Der Belrieb von 
akustischen Anlagen sowie audiovisueUe Darbietungen jeder Art dlKch die 
AussteUer bedOrfen der Genehmigung des Veranstalters bz\'l. der 
malnzplus und sind schriftlich einzureichen. Der Geräuschpegel darf bel 
musikanschen Oacblotung; n 60 dBA n!cht Oberschreiten Bel wiederholter 
Nictttbeachturg dieser VorscMnen J<a,nn d~ SIsOtlllUfuh/ zum Stand des 
Ausstel\llS ohne ROcksldl1 auf ~.n damcr .... rbunde"." Ausf,lI der 
StaOOYefSorgung \!1)1ertJroooen wcro(!O. Ein Anspruch das Ausstellers fluf 
Ersatz des durch dill: lJnle,bI'echung der SltOf1\Zufuhr enlslohenden mittel· 
ode< IJflffiltelbaren Sdladens. bes1e)>A !ich!. Oie BewolslaSI 1üf (['6: 
EInhaltung der VorschMen liegt beIm Ä\Jsslel!eT' • 

16. Abfallbehäller. MüJlontsorgung: den St~ndBn dürfen keIne Wertslo1f
und Rost$loffbeh511cf aus brMribaren Mawrialien aufgestel. "./irden, 
Werls1ofr- und Reststotrbehalter in den SI!inden sind regelmaBfg, 
$paleslens jeden Abelw;! nach MeSSQsc.hkJss zu entleeren. Fallen größere 
Mengen brennbarer Abf~1le an, sind diese mehrmals am Tage zu 
91'1lsorgen. 0:0 lagerung von leergut, Verp!lcku~en urd Pilckmittel 
gleich welcher Alt Im Sland und außerhalb des Standes in der Halle ts\ 
velbo!en, Mf<lI1QJ1des leergut, Verpackurl9~m und PackmilieJ sJoo 
unvenüglich zu enlfuman. . 

Feb'lUar 201$ 
mainzplus CITYMARKETING GmbH 
Be~fct. Malnz congle$~ 
Rhelnstlaßo aa, 55116 M(linz 
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Aktenzeichen : 

Axel 
Strobach/Amt61/Malnz 

11.07.201 3 12:22 

Hallo Frau Wolf, 

I 

' l . (~ 

Thema Antwort: Auskunflsansverlangen von Herrn Haug 
nach dem LlFGL~ 

vielen Dank für den Entwurf des ßescheldes! Das Stadtplanung samt geht bzgl. des 
"erneuten" Antrages von einer Beantwortung durch Amt 30 aus (siehe Mall von Hr. 
Ingenthron), wie es auch zuvor zum ersten Antrag mit Bescheid vom 15.2.13 erfolgt ist 
(siehe Anhang). Daher bitten wir darum, in gleicher Welse wie im Februar Vo(zligehen und 
den Bescheid durch Amt 30 zu versenden. Vielen Dank! 

Viele Grüße 
Axel Strobach ' 

~ 
2013071 1 120120079.pdf 

[1W I Landeshauptstadt V Malnz 

Landeshauptstadt .Mainz 
Stadtplanungsamt 
Axel Strobach 
AbteIlungsleiter Stadtplanung 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 
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Anja Wolf Anla Wolf/Amt30/Mainz 11 .07.2013 10:56:45 

~ An]a Wolf/Amt30/Malnz 

~ 11.07.2013 10:56 

Sehr geehrter Herr Strobach, 

An 
Kopie 

Thema • • • I , • . ... , • .""., "Im:r." 9 dem 
LlFG 

anbei übersende ich Ihnen den Entwurf ei nes Bescheids an Herrn Haug mit der Bitte diesen 
entspre chend abzuändern in eigener Zuständigkeit an Herrn Haug zu übersenden. 

493 ~ 



Ich habe den Mailverkehr in dieser Sache zur Information angehängt. 

Meine Informationen beruhen auf einer E-Mail von Herrn Ingenthron. 

Zu beachten ist, dass die Frist für eine Beantwortung der Anfrage 1 Monat beträgt, diese 
mithin am 18.07.2013 endet. 

Die Vorgehensweise und der Inhalt des Bescheids Ist mit dem BOro OB abgesprochen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Anja Wolf 

~ 
Herr Haug 100713.doc 

Guenther Ingenthron 

----- Original nachricht ----
Von: Guenther Ingenthron 
Gesendet: 19-.06.2013 07:40 CE:DT 

A 

~ 
/ ;~ 
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An: Heinz Goldmann; .d~~ Oberbuergerrnei s ter 
Ce: Christopher Sit .. , '.'". Julia Tonn; Marianne Grosse: 

Diana Spengler 
Betreff : t'~G: Erneuter Antrag nS' c h ~ 5 Landesinformationsfreiheitsgesetz 

Guten Morgen 

anbei erneuter Antragvon Herrn Haug mit dem einem Antrag nach § 5 
Landesinformationsfreiheitsgesetz. feh gehen davon aus, dass dieser Antrag - wie auch der 
erste - federführend von Oez I bzw. 30-Rechtsamt bearbeitet wird. Dez VII 61 nimmt den 
Antrag vorerst nur zur Kenntnis. 

Gruß 
Günther Ingent,hron 

1 1 Landcshauplsladt 
I:: Malnz 

Landeshauptstadt Maim: 
Stadtplanungsamt 
Günther Ingenthron 
Amtsleiter 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 
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, ----- Weitergeleitet von Guenther IngenthronlAmt6 11Mainz am 19,06,20t 3 07:36 ---- -

~
Nlna 
DIPaolo/Amt61lMalnz 

19,06,2013 07:06 

m. Landoshauptstadl V Malnz ' 

Landeshauptstadt Mainz 
Stadtplanungsamt 
Nina Di Paolo 
Vorzimmer I Assistenz 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 
Zitadelle, Bau A 
Tel 0 61 31 - 12 38 29 

An Axel StrobachlAmt61lMainz@Mainz,Guenther 
IngcnthronlAmt6 I JMalnz@Malnz, 

Kopie 

Thema IVG: Erneuter Antrag nach § 5 
Landesinformatlonsfrciheitsgesel z 

Fax 0 61 31 - 12 2671 
http;llwww.mainz.delstadtplanungsamt 

--- -- lVeltergeleltet von NI"a DiPaololAmt611Mainz am 19,06,2013 07:05 - ----

Roman Haug 

18,06,2013 23:22 

, 

Romnn Hnug 

An AntJe,mueller@stadt.malnz,de, 
s tadtpl an u ng samt@stadt.malnz,de, 

Kopie dlana,spengler@stad t,mainz,de 

Thema Erneuter Antrag nach § 5 
Landesinformationsfreiheitsgesetz 



e-mail: haltgr@~mx.de 

Main" J 8.06.13 

Erneuler Antl·aI.: nach § 5 LnndcsinforIllaUnndl'eihcitsgcsClz 

Selll' geehrte Frau MUlIef, " 
ich nehme Bezug auf unser Telefonal vom 18.06.13, in welchem Sie mir erklRrten, dass die 1\nlage'f, aufweiche 
ja lIuerseits bcreits verwiesen wird unter 
hllp:/IW\I'\\'.mninz.de/C I256D6E003D3E93/fileslVerelnbarkeil-mil-den-Leitl ill ;en.pdfi<>1024FILElVerejnbmkeit
mH·den-LeiIJin ien.pdf In Wirklichkeituoch gar nichl vorliegen wUrden, sondcnl ersl von RCE lind der Sladl 
noch erstellt werden mUssten. 

Ich behauple, dass diese Aussage von Ihnen so nichl den Talsachen clIIsprechen kann. Denn wUrden diese 
Anlagen (zumindesl im Enlwurf) lalstlchlich noch nicht vorliegen,\ vUrde es keinerlei Sinn ergeben, sich anf 
diese in der o. g. Publikalion bereHs mehrfach konkrel zu be~iehe!l . / 

Hinsichtlich des ebenfalls als Anlage bezeichneten llPlmmngskonzcpts ll ergibt sich dieser RlIckschluss sogar 
unmittelbar aus dem eigenen Text der Stadt Maill7.., in d~m dOlt formuliert wird, dass " ... die Stadt davon ausgeht, 
dass mil dem vorliegenden Planungskonzepl (slelle Anlage) die Leillinie 3.2.1 Punkt erfilll! ist". Folglich liegt an 
dieses Planungskollzept sehr wohl vor, die S1adt bz\V; ECE möchten es nur nicht zum jetzigen Zeitpunkt der 
Öffentlichkeit knndtun. Warum? 

Entsprechendes gilt fllr die "Absichlscl'kUinmlt dcren "Anlage 3 "ort<msichtlich das Papier "Vel'einbnrkeit mit 
den Leitlinien und Empfchlungen""P'Fortschrefblll1g2013")" sein 5011 . Dies wiederum bedeutet im 
UmkehrschilIss, dass auch di'c tlAbs ichtserk1~nl1lg" von Ihnen nach wie val' der Öffentlichkeit vorenthalten wird, 
obwohl der Stadtvorstand und ECE doch gemeinsmn mit dem Anspruch den Zwischenstand der Gespräche 
vollsttindig kundzutun an die Öffentlichkeit getreten sind. Handelt es sich bei dieser uAbsichtserklärung" 
möglicherweise um einen (geheimen) "letter of intendll (lai) o. ä.? Und wenn ja, welchem demokratischen 
Willenbildungs-Prozess \\iurde diese "Absichtserklltnmg" dann bishel' unterzogeil? 

Ich bille ich \1111 Vcrslfilldnis dalllr, dass ich mich .ufgrund all desscnnochmals veranlasst sehen muss hiermit 
einen Antrag il1\ Sinne des Landesinronnatiollsfreiheitsgesetzes zu formulieren. 

Wenn Ich mich Jlichl Uillsche existieren heute als Zwischenergebnis der Gespräche lwisthen StadtVOl"stmld und 
EeE IIbe .. die Umsetzung (uichtllher deren substantiell< Anßerk",ftsetzllng) der VOI\I Stadtral beschlossenen 
Leitlinien nun zmnindcsl die tolgenden Pilpiel'e, die von Ihnen zwnr nlle il'geudwo er",:H1l1t aber eben nicht alle 
veröffentl icht \\'Imlen: 

~IEckpunkte Einktlllf.~quartier LudwigstJ'flße zwischen Sindt Mninz und ECE" 

11 Änderungsvorsclliag Leit lin len" 

t'Anni!i(ung rier textlichen Klorstellungeu'l 

"AbsichtserklHrung liebst Anlagen" 



"St~,dh:bitl1liches Konzept" 

" ... vol'liegendc..l Planungs~Konzepl'" 

., Vereinbarkeil mil den Leitlinien und Empfehlungen ("forlschreibung 2013") als ' Aulage 3 zur 
Absichlsel'kltll'Ung" 

Da das Papier .• Vereinbnrkeil mit den Leitlinien lind Empfehlungen" ja von Ihnen als "Antage 310 deklariel't wirdt 

IHssl dies die zwingende Vel'mulung zu, dnss noch 7.wei weilere Unlerlagen, nHmlich Anlage I und Anlage 2 
existieren. Auch insoweit beantrage ich hiennit eine prHzise ultd l111verzl\gliche Klarstellllug von Ihnen, sowie 
ebenfalls die unverzUgliche Vorlage allel' diesbezilglichen UnI erlagen ggf. auch im Enlwul'fsSIJldium. 

, 
r 

Liegen Ihnen in diesem Zusammenhaug noch weitere Papiere vor, die Sie gegenllber der ötientiichkeil 
unerwähnt lassen möchten bzw. diese nicht vorlegen möchten? Auch dann beantrage ich hiermitderen 
vollsländige Vorlage im o. g. Sinne. 

Ich persönlich halte eine solche Form der "lnfonnaHonspolitik" ftIl' befTemdlich und keirleswegs akzeplabel. , 
Dies gilt sowohl im I-linblick anf die Milglieder des Sladlrals, wie auch ÖlI\ Hinblick auf die gesamle 
Öffentlichkeil, deren umfassende und vollständige Information der OberbUrgenueisle! selbst verbindlich uud 
öffentlich zugesagl halle. 

, i 
# Gilt diese Zusage des Verwaltungschefs noch oder nur eingeseln'ankl oder in welcher Form? Oder war diese 
AnkUndigung bloß eine PR MnßnnlllneJ um den Angriffallfdie ~ei'rlit1ien mit Euphemismen einer "textlichen 
Konkrctisienmg'l bzw. einer "textlichen KI<lrstellungU verbrämen zu können? 

11 Wie soll man Uberhaupt bem1eilen können, ob die ll1ese von der angeblichen "Punkt-Landung" wirklich 
zUlriffi J wenn mutmaßlich entscheidende Un(el'lagcnllach wie vor unter Verschluss bleiben sollen? 

ff Und wie kann eine solche Geheimhlllluo~'· Polilik in Einklang gebraehl werden, mil dem Anspruch des 
Vel'wallungsehefs endlich Transpllrenz zu schaffen und wirkliche Teilhabe ohne Alibicharakler zu ermöglichen? 

GemHß dem LHndesinformaHonsfreiheHsgcselz beantrage ich hiermit nochmals auch schriftlich die 
unverzl\gliche (!) Vorl~g{ aller (l)"m heutigen Tage bzw. bis zur Bescheidung meines Antrags vorhandenen 
amtlichen InformaliOJ\eo iSd , § 5 UFO hinsichtlich derfehlenden Anlagen einerseits bzw. "der 
AbsichlserklHrung und deren Anlagen" andererseils (s. o.). 

Im Rahmen dieses Antrags beantrage ich hiennit ebenso alle Information von Ihnen zu erhalten, wer, wann, 
welche Beilr.'ge filr die Erslellung dieser derzeit noch unveröffentlichten Anlagen etc. geliefelt haI. 

FUr den Fall, dass wider Erwarten diese Anlagen eIe. u. U. noch nicht vollslfindig ferlig geslell l sein solilen 
beantrage ich hiermit hilfsweise fluch die llllVCl'zUgJiclic Vorlage entsprechender Ent\\,{1rre sowie die o. g. 
diesbezagliehen Informal ionen (s. 0,). 

Ebenso hilfsweise beanlrage ich nlr den Fall, dass wieclenlln angebliche Geschäflsgeheimnisse etc. einer 
Stattgabe meiner AntrUge vemlcintlich entgegenslellcn soilIen die Vorloge der clltsprechendcn Informationen 
unlel' Schwnrzllng dei' angeblichcn Geschäflsgeheimnisse, persönlichen Daten etc .. 

Ich gehe davon aus, dass es Ihnen im Rahmen einer ul\\'t!rzUglichen Bearbeitung dieser Anh1ige möglich sein 
wird. diese noch 'Vor Ablauf der 25. Kalenderwoche :tu bescheiden. Sollte Ihnen dies wider Erwallen nicht 
möglich sein bille ich 11111 gesonderle Milleilung nebst l3egl'ulldlillg, was dem 11. U. im Wege stehen könnle. 

PUl' Ihre Hilfe bedanke ich mich im Vomus I'echt herzlich. 



Eine Kopie diesel' lIIai! crhiiltjedenr.,lIs Fmu Manin" Schlögel vom Referat Infol1lHltionsfreiheit des 
Landesbeauflragtell fllr D~tcn,clllliz und die Infonllntionsfreiheit Rheinlmld-I'r.,lz, 

Freundliche GrOße 

Roman Haug 

e" ,,' 
-" ,,' 

Landcshauplstadt 
Malnz 

Landeshauptstadt Mainz 
Rechts- und Ordnungsamt 
AnJa Wolf 
Stadtverwaltungsdirektorin 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 
Kaiserstr, 5 
Tel 0 61 31 - 12 2400 
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St~dlver •. :altune Mainz IAmt 30 I P0$1(cl(h 3820 I 55028 Mainz 

Hen 
Roman Haug 

Rechts-lind Otdnongsamt 
Frau Wolf 

Postfach 3620 
55026 Molnl 
5tadthous/Kf'Yfllg·F1~11 
Zimmer 32j 
Kalscrstrop23·5 

Tel 06131·122400 
Fax06131·122286 
rechts·und
ordnung.samf@stadt.mafnz.de 
tW.'W,nla/nl'.de 

~'lninz) 

Ihr Antrag auf Informationszugallg gem. § 5 Lalldesinfurmatiollsfreiheitsgesetz (LFG) vom 
18.06.2013 I 

Sehr geehrter Herr Haug, 

wir nehmen Bezug auf Ihren Antrag noch dem I •• ndesinformatiousfreihcitsgesetz vom 18.06.2013. 

I. Zum Antrag 

Ihr Antrag ist sehr umfassend. , 
Er lautet wie folgt: 

Gemäß dem Lnndesinfofl1lationsfreiheitsgeselz bemltrage ich hiermit nochmals auch schriftlich die ullverzUgliche (!) 
Vorlage aller (! ) 01\) heutigen Tage bzw. bis zur Beschcidung meines Antrags vorhandenen mntlichen Informationen 
iSd. § 5 LlFG hhl.ich!lieh der fehlenden Anlagen einerseits bzlY. "der Absiehtserkl!\rung und deren Anlagen" ande
rerseits (s. o.). 

Im Rahmen dieses Antrngs beotltrngc ich hiennil ebenso alle Information von Ihnen zn erhallen. wer, wnnn, welche 
ßeilrllge ror die Erstellung dieser derzeit noch unveröffentlichten AnlAgen ete. geliefert hnt. 

Fllr den Fall, dass wider Et'lVat1eU diese Anlogen ete. u. U. noch nicht vollstAndig fertig gestellt seiu sollteu beontrAge 
ich hiermit hilfsweise auch die lItlVcrzllgliche Vorlog. cnl'l"ccheudcr EntlVUrfe sowie die (>. g. diesbezllglichell 111-
fOnlHltionen (5, ('I.). 

Ehenso hilfs\ .. 'ci~c beantrage ich fllr den Fall , dass wicdcnull nngebliche Gcsch:insseheimniss~ ete. einer S1allgnbc 
meiner Antl'tige vermeintlich entgegenstehen sollten die Vorlage der entsprechenden Informationen unter SchwfiJ7.llng 
der angeblichen (jeschäfisgchcillll\i5~e. persönlichen Dalen elc .. 

Busllnten: 1t I ~~I 5S I 561 S7160161168110171 

Sp'llkasse Milinz 
KonID'l)1IBll~50~Ol ):0 

IBAU; DESR SSOS 0120 000000031] 
$wllt·nlc . MALAOESIMIIZ 



n. Stellungnahme 

'Lu diesem Antrag nehmen wir wie folgt Stellung: 

Landeshauptstadt 
Mainz 

1. Soweit Sie mit Ihrem Antrag al1fInfotmatiollszugm'g Informationen über die vertrlluli
ehen Verhandlungen mit ECE begehren, die bisher noch nicht veröffentlicht wurden, wird 
dieser Antrag weiterhin derzeit llbgelchnt. . 
Auf die Chiind. des ablehnenden Bescheids des Rechts- und Ordnungsam tes ,·om15.02.20IJ \Vit·d 
insoweit vollinhaltlich verwiesen. 
Nach der Beendigung der noch Inufcnucll Verhandlungen mit ECE wird es eine Vielzahl von Doku
menten geben, die dann der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 

2. Im Übrigen hat die Stadt im Sinne der Transparenz einen Zwischenbericht gegeben. Kern dieses 
Berichtes sind die 12 Eckpunkte, die im Internet wiedergegeben werden. / 
( http://mainz.ele/WGAPublisher/online/html/ defaul t 1 f-]'J 'HN -8HNDC4.D n.o ) 
Die 1. Eckpunkte als Zwischenstand der Verhandlungen sowie die 2.VcrcinbfU·kcit mit elen Leitlinien 
und Empfehlungen sind hier wiedergegeben. / 

I 

Das Papier "Vercinbarkeit mit den Leitlinien und Empfehlung!Ön" <lIthiilt das Dokument " i\nde
rungS\'orschlag für die Leitlinien" und "Auftisolllg der textlichen Klarstellungen". 

Zurzeit liegen noch nicht vor: das städtebauliche Kon~ept sowie eine Absichtserkliirung nebst Anla
gen. Diese Unterlagen sollen über die Somtnerpnuse. crst~1t lind spiitestens im September der Öf
fentlichkeit zugiinglich gemacht werden. 

" ....... 
Beachten Sie bitte, dass der Antrng auf 1I1f'~r111ati~nSZ\l~ng für Entwürfe zu Entscheidungen sowie 
Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittc.lbaren y6.tbereitung abgelehnt werden soll, soweit und so
lange durcb die vorzeitige Bekanntgabe der amUichen Information der Erfolg der Entscheidung oder 
bevorstehender behördlicher Entscheidungen vereitelt würde, § 10 Satz "I LIFG. 
Soweit schon Entwürfe und Vorbereitungsarbeiten existieren, müssen diese in Anbetracht der Bedeu-
01l1g des Vorbabens endgültig I\,it nllen Beteiligten abgestimmt sein. Derartige Unterlagen können 
zurzeit daher nicht vorgel<;gl werdell. 

Reehtshehelf.heleJuung: 
Gegell diesen J3esc1,eid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. De!' Widerspruch ist bei der Stndtyerwaltung Mainz schriftlicb oder zU!: Niederschrift 
einwiegeIl. ' 

Nachtbriefkästen befinden sich ntn Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1, 55116 i\lainz unu aln 
Stadthaus - Lautcrenfliigc1, l<aiserstmße 3-5, 55116 lI-1ninz. Zur Vermeidung zeitlicher Verzö
gerungen wird empfohlen, den VClwnlolOgsakt, gegen den Widerspruch erhoben wird, unter 
Angabe des Aktenzeiche.ns zu benennen. 

Die Schriftform kann durch die clcktl"Onische porm ersetzt werden. Die E -Mail ist an uie Ad
resse ~IY-1D!!i!1Z@POS!<t('ne rhl.J.k zu senden. In diesem Fan ist d.as elektronische Dokument 
mit einer q\1alifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu "ersehen. Bei der 
Verwendung der c1cktmnischell Form sind b<'sondere technische ltallluenhcding\1l1gen zu bc
nchtcll l welche itn Internet unter www!m.3in~.de (dort: Rnthnus - j\lll
tcrjJlctricbe/Dienstleistungen - Virt\1c.1lc Poststelle) aufgefiihrt sind. 
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Hinweis nach § 123 LIFG: 

Landeshauptstadt 
Mainz 

(I) Jed" Person Imnn die Landesbcnuftrngte oder den LandcsbcIluftl-hgten fiir die Informati
onsfreiheit fkllll1feH) wenn sie ihl' Recht nuf ]nrOrlllationszugang nach diescl'n Gesetz nl~ Yl'L'
letzt ansicht. 

(2) Die ,-\ufgabe der oder des La'l<lcsbenuftragtcn für die Inf<.>nnntionsfreihcit wird von del
oder dein Lnndesbeauftmgten für den Dntenschutz wahrgenomtnen. Ihre oder seine Amtsbe
zeichnung Inutet J .nndesbeauftmgte oder Landtsbcnuftrngter fiir den Datenschutz und die In
fOfmationsfreilteit. 

(3) § 24 Abs. 1 Sntz 1 und Ab •. 2 bis 8 sowie § 25, § 28 und § 29 Abs. 2 des Landesdnten-
schutzgesetzes finden entsprechende Anwendung. < 

Ivlit freundlichen Griißen 

I( 
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Stadtv.,wallOng Mal" I ("0130 I P9,Irach 3820 155023 M.,o' 

Hc~t 
Rnmnn H.ug 
Kurt Sch\llnachcl~Str, 7 d 
55124 MaiJlz 

Landeshauptstadt 
Mainz 

Rocht., und Oldnungsomt 
YrauWolf 

PO"fach 3620 
~5026Mtllnz 
'Stadth,us/Kreyßlg,F1Ugell 
Zimmer 321 
Kal$ersUaße 3-5 

' '\, 
A l •106pl,122400 

Fu061"j·1l2286 

" 

.. 'hls,und: 
()tdI\.Ur\gs8mt@stadt.malnz,de 
~w .. ",.rilatnl.de 

.7 

Main:., 15. Febt..,ar 2013 

Ihr Antrag aufInformat!ollszugaug gern. § 5 La1td\,s!nforrnatiollSfte!heltsgesetz (LFG) vom 
17.01.2013 

Sehr geelutet Hcrt Haug, 
((// 

ich l1chmellezug aufIhren lnirE-Ml';\ vom )7,01.2013 gestellten Antrag und teile lImcn hiermittUit: 

" Nach erfolgter Prlifung I1ue$ Antrages \md \llIter Zugnllldelegung der Stclllltlgnalune der 
EeE Projektrnallllgemellt G.m.b.H. & Co, KG (EeE) wird der beantragte Iilfotrnatlonsz\t· 
gang abgelehnt, 

I 
<

Begründ\lUg ' 

1, Sachverhalt .' 

Mit E-Mail vom 17.01,2013 \V\lcde der nachfolgend zitierte Antrag gestellt: 

Allktllldlgllllgsgembß I'/ellte fell IIImll1l 01/ 81~ eil/eil AI//rag'/ach § S/FG iIIr!Zugallg buflgllcll eler'belm 
DczCmalloclor (II/ell i"sollsllgm /lerelehell cler 81adtvenvallllllg vorllam/emn. amIlIeh." ltuormMlonell 
MlIsiehtlieh cl ... I'er/mrfs rllld ,leI' blslredgclI Bl-gebllisse der YCI1wlldluIIgSI/ "wlsehC1l der 8ladtl'el1vnl/rlllg 
11/1(1 der ECE I'rojektma/Ill/iclJlelll GmbH & Co. KG; .n/ilsslleh der geplalllt" Umges/allllllg der LlIlhvigll'(I-
Jle Imd deli Plt/llen der ECE GmbH & Co. }(G. ' 

Ledtgllch hlIjs1l'efsa,jlll' deli Fall. dass Sie sie" berte/II/gt \plIlmclI, rmler Derr!/illlg 1/. a, mlldl. §§ 9.0: IFG 
,lIeseIl AIIII'og 'nsgesaml abzlIlehl/lll/. beallll'(lge ich hl~rlllll berells hellle allcmalil' '/IICI/ ml90llsfell wllulII
IlIl/gllehell Irrforllw/iollszllgfi/Jg dePgeslalilu gell'lI"rlelsltII, (laS! t, D, Ve/1l1ell/l/fchc GcseMjJsgchellllllisse, 
peJ~olle"bczogelle Dalell cl •. "Ul'al' gesclJIVII/2/ worden .IlId, 

O •• ~!I .. 1 .... , ')1)11;;" I "'" I <..:1 t;71(.1) Ita '69110171 

SPiU~S'St lAa1nl 
Kon'.3)1Iß12550 SOl 20 
IUA»~ DESS ssos 01200l)OOOOO) 31 
S\'Itrt·Oj(. MA1ADE~lMUZ 



A$8S"~ 

Akt?:.: 61 26A 262 ß 

Weiteres Verfahren Wcttbewet'b und Baurecht Ein)mufsquRttier Ludwigsstr. 

I. Vermerk 

# 11. 
111. 
IV. 

tibet ein.Telefonat mit Herrn Fuchs, EeE am 26.06.2013 

<;: 
1. Anlass 

Herr Fuchs möchte mit dem Unterzeichner die weiteren Schritte llml Termine abspre
chen. Es wird folgendes vereinbart: 
Herr Fuchs wird einen Entwurf des Aus)obungstexle&, 'hb de,' }O. KW dem Stadtpla
nungsamt zur Verfügung stellen. Des Weitem wU'cl EC.E '), ur~clt die Pläne aufarbeiten, 
die für die Beschlussfassung nach der Sommelpnuse notwendig sind. Es wird vereinbart, 
dass die Pläne spätestens !lHtte der 30. KW ~ Stndtl'lnnungsamt eintl'effen. Zum Auslo
bungstext wird mitgeteilt, dass die Beschlussf.1sSt\llg über Auslobungstext und Aufstcl
lungsbeschluss in der Stadtrnts1'llnde l;:!t. 6 stattfinden sollen. Dies bedeutet, dass Ende 
August spätestens der Auslobungstext von ECE, der im Grundsatz mit 61 abgeswnmt 
vorlegen muss, danut die Ämter~60(dinier(ll!g beginnen kann. 

2. Abstimmung der eingeladenen Plll~\Ingsbiiros 

Das Stadtplanungsamt hat bereits in Abstimmung mit dem Plnnungs- und Gestaltungs
beirat Vorschläge Rll j3CE gemacht. Diese Vorschläge werden demnächst dmch ECE zu
rückgespiegelt uncl bilaternl zwischen ECE und der Stadt IIhinz abgestimmt. 

Mainz, 27.06.2013 
61 ·Stadtplamll1gsamt 

I.~~ 
Ingc..:ll.thron 

61.2 z. Kl'nllcnis ~ ::.od:mn z.<I.lfd Akten J' 
Fmn i\lullC'l' z. KCllIlhüS 
I lL\k.on 61.0 

\; 

.---- ......... . ~:~ • . "~1- " \ 

t;'~ 1ß. • , l ~ 
.... \ . 

, ..... '" , 

Q~\AMT 61 \ T I!xl velalbei! u ng\Pe )\OOKUME IIMl\\ l·1 016.1ng,d QO( ~ 



Stodtv'.·laltung Mai .. IAmt61 1 Postfach 3820 155028 Mal", 

l...sd,lr!!'lhen QI1: 

Hert 
Roman H:mg 

StadlplanungSamt 
MtJeMUller 

jS8S) 

Abtellvng Stadtplanung 

pO~lra,h 3810 
:'~028 Malnl 
Zitadelle IBau A Ilimm~1 203 a 

Tel 06131·123076 
Fax.06131 ·12 2671 
antje.mueller@stadt.mainz.de 
www.qlainz.de 
, 

Mainz, 12.07.2013 

Ihr Antrag aufIl1formatiollszugang gem. § 5 LandesinfonnMionsfrclheitsgesctz (LFG) vom 
18.06.2013 
Aktenzeichen: 61 26 Alt ß 262 

Seht geehrter Herr Haug, 

wir nehmen Bezug auf I1uen Antrag nacl, dem Lanclesinformationsfreiheitsgesetz vom 18.06.2013. 

I. Zum Antrag 

Ihr Antrag ist sehr umfassend. 

Er lautet wie folgt: '. 
Gemnß dem LandcsinfOlmatiol1sfreiheitsgesetz beantrage ich hiermit nochmals auch schriftlich die uJ1verLt\gliche (!) 
Vorlage aller (1) um heutigen Tage bzw. bis zur Bescheidung meines Antrags vorhandenen Rmtlichen Informationen 
iSd. § 5 Ll rG hinsichtlich der fehlenden Anlagen einerseits bzw. "der Absichlserklärung und deren Anlagen" ande
rerseits (s.o.). 

Im Rlllunen dieses Antrags beantrage ich hiermit ebenso alh: Infonnntion von Ihncn 2U erhalten. wer, wnnn. welche 
ßeitrffge 1111' die Erstellung dieser derzeit noch unveröflbntlichten Anlasen etc. geliefert hnt. 

rUr den Fall, dass wider Erwarten diese Anlagen ete. 11. U. noch nicht voJlsUtndig fel1ig gestellt sein sollten beantrage 
ich hiermit hilfsweise .melt die unverzUgliche Vorlage entspl'echender EntwUrfe sowie die 0, g. diesbezUglichen In .. 
fonnmionen (5. 0.). 

Ebenso hilfslI'eisc bcnll1rnge ich fltr den I'nll. dnss wiederum angebliche Geschtlfisgeheimnisse etc. eiuer Stallgnbe 
meiner Antrnge vermeintlich entgegenstehen sol1len die Vorlnge der cnlspt'Cchcndenlnfonnnlionen unter Schwärzung 
der nngeblichen Gcschnflsgehcimnissc, persönlichen Daten eie .. 

Duslinfen: SOISlIS216t.IMPOI1lISR 

Q;"''''T61\rtltvtralbthun&\P()\OOKUMEmWo.b.aaul~iLrldnung\Mllllc,\) · OIl2.lIIue.dollt. 

Sp,;ukasse Maln, 
Konto nil kU S50 SOl 20 
IBI\U: PES8 5505 OHO 0000000'3 31 
Swlft·OIc MAtADE51MII2 



H. Stellungnahme 

Zu diesem Antrag nehmen wir wie folgt Stellung: 

1. Soweit Sie mit Ihrem Antrag auf Informationszugang Informationen tibet die vertmuli
ehen Verhandlungen mit ECE begehren, die bisher noch nicht veröffentlicht wurden, wird 
dieser Antrag weiterhin derzeit abgelehnt. 
Auf die Grlillde des ablehnenden Bescheids des Rechts- und Ordnungsamtes vom '15.02.2013 wird 
jnsoweit vollinhaltlich velwiesen. 
Nach der Beendigung der noch laufenden Verhandlungen mit HeE wird es eine Vielzahl von Doku
menteu. gcben, die dann UCl" Öffentlichkeit vorgestellt werden. 

2. Im Übrigen hat die Stadt im Sinne der Transparenz einen Zwischen bericht gegeben. Kern dieses 
Berichtes sind die 12 Eckpunkte, die im Internet wiedergegeben werden. 
( http://mainz.de/WGAPlIblisher/anline/httnl/default/rn 'HN-8HNDC4. n r.W ) 
Die 1. Eckpunkte als Zwischenstand der Verhandlungen sowie die 2.vct:,ei\lbnrkeit mit den Leitlinien 
und Empfehlungen sind hier wiedergegeben. 

Das Papier ,," ereinb.rkeit mit den Leitlinien und Empfehlungen:: cnt4ii1t das Dokument "Ände
rungsvorschlag für die Leitlinien" und "Auflistung der textlichen KlnrsteUungen". 

(I' 

Zurzeit liegen noch nicht vor: das städtebauliche Konzepi s6wie eine Absichtserklärung nebst Anla
gen. Diese Unterlagen sollen über die Sommerpause erstellt und spätestens im September der Öf
fentlichkeit zugänglich gelllacht werden. 

Beachten Sie bitte, dass der Antrag auf Information~ugang fiir Entwürfe zu Entscheidungen sowie 
l\rbeiten und Beschlüsse zu ihrer unn1i,ttclbi!,ren VorbereitlUlg abgelehnt werden soll, soweit und so
lange durch die vorzeitige Bekanntgabe der am\lichen Information der Erfolg der Entscheidung oder 
bevorstehender behördlicher Ellts'bhcidu~gcn vereitelt wiirde, § 10 Satz 1 LIPG. 
Soweit schon Entwürfe und V~'fberdtt1l1gsarbeiten existieren, ;niisscn diese in Anbetracht der Bedeu
tung des Vorhabens endgültig mit allenIieteiligten abgestillllllt sein. Derartige Unterlagen können 
zurzeit daher nicht vorgel~gt werd5n. 

Reehtsbchs;lfsbelelltung: 
Gegen die"cn Bescheid kann innerhalb eines "Ionats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werde,n. Der Widerspruch ist bei der Stad"'envaltung Mainz schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen'. 

Nnchtbriefkästen befinden sich mn Rathaus,Jockel-Fuehs-l'lat> I, 55H61\lninz und all1 
Stadthaus - Lautcrenfliigcl, Kaiscrstmßc 3-5, 55116 "Jainz. Z\11' Vermeidung zcitlicher Verzö
gelllngen wird empfohlen, den Vel'\valttU1gsakt, gegen den Widerspruch "dlOben wird, unter 
Angabe des Aktenzeichens zu benennen. 

D ie Schriftfonll bnil durch die elektronische Ponn orset7.t werden. Die E-Mnil ist an die Ad
resse Sll'xn ... ~in7.@I1Qli.I8t('lIc r1]bd<; zu senden. In dieseln Fall ist das elektronische Dokument 
mil einer 'IU"lift,.ierte,> elektronischen Sigllalllt nnch dem Signnturgesetz ?u "ersehen. Bei der 
Verwendung der elektronischen Purm sind besondel" technische Rahmellbedingungen zu be
!tehtell, welche iln Internet \llllcr www.ll1:ainl.:.dc (dort: Rathaus - Ätn
te.r!lIetriebe!Dien"tlcisttlllgcn - Virtt,dlc Po~tstelle) aufgeführt sind. 

3-042.unu .... c1or·x 



Hinweis nach '1i 12a LIFG: 
(i) Jede Person kann die Landcsbe'\\Iftrogte oder den Landcsbeauftrngten fiir die Inforlllati •. 

ollsfreiheit anrufen, wenn sie ihr Recht auf InfMl11ationszugong noch dieseln Gesetz als ver· 
letzt Ollsicht. 

(2) Die Aufgabe deI' oder des J .nndesbcouftragten fiir die InforlUationsfreiheit wird von der 
oder dem Lnndcshenllftragten [(;,. den Datenschutz wahrgenommen, Ihre oder seine Amtsbe· 
zeichnung !nutet Landcsbcanftragtc ode,' Landesbcmtftragtcr für den Dalenschutz und die In· 
fnrmatiOllsrreihcit. 

(3) § 24 Abs. 1 Satz '1 und Abs. 2 bis 8 sowie § 25, § 28 und § 29 Abs. 2 des Landesdaten· 
schutzgeserzes finden entsprechende Anwendung. 

l"li~ freundlichen Gliißen 
i.V 
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Sti1t1tvcl\'I(tltllng Ma.l n? 1 Oezernat 11 Postfac.h 3820 1 S5 01:8 Mainz 

L $chl'cihcn lln: 

StOldtrOltsfrnktion ÖDP 
fraktionsvors itzender 
Dr. chiudius l\-Iosclcl' 

; 

Oer OberbUrgermetstcr 

Postfach 3820 
550~8M(tin l 
Rathaus 13. OG 
Jo(~eH"chs·PI. tll 

Anspfe,hpartnel 
Anlje MUller 

~ 

l\lainz,15: 07-.2013 

Entwicklung Eillkaufsquartier Ludwigsstraße - Ihre E-Mail v01l127.06.2013 
Aktenzeichen: 61 26 Alt B 262 

Sehr geehrter Herr Dr. 1l'Ioseler, 
\.~ 

zum jetzigen Zeitpunkt liegen über die bi~bcr veröffentlichten Dokumente hinaus noch keine weite
ren vor. Ich darf darnn erinnern, dass es ~1~11 .uin eil~'n Zwischen- und nicht um einen Endbericht 
handelte. < 

Auf der Internetseite W\V\V.hlfo.Ulainz.de stehen die "Eckpunkte Einkaufsquartier Ludwigsstraße zwi
schen Stadt l\hinz und ECB" SO\\j c (üe "Vereinbarkeit mit den Leitlinien und Empfehlungen" als 
Downloads zur Verfügung. l)a( Dokoment "Vereinbarkeit mit den Leitlinien und Empfehlungen" 
entll1ilt den Andemngsvorschlag-fltr die Leitlinien und die Anllistung der textlichen KJarstellungen. 

Eine schriftlich fixierte Absichtserkl1irnng zwischen BCB und Stadt Main? ist noch nicht vorhanden, 
ebenso wie ein silidt.ebm!liches Konzept. Es ist beabsichtigt, dass diese Dokumente nach der SOlll
merpause vorgestellt \vcrdcn. 

Mit freund lichen Gtlißen 

I D.I(/J 
.-~~","""",~-.~-~I 

'" I . ').1"" ~ "1 I 
I 
I"'.'" 1 . 

. Ilf" . .-\k,~.n l ~~ :,~~~,_ " '~, .. .. '~.' 
i\lich.e1 Ebling 

11. 
I ll. 
IV. 

Dcz VI z.K. 1 I 
l ' oI..olbnn <':.t • 0;,. '" ,""",, . "' -

z.d . HalldaklCll 61.2.3. QJo Qt., {6.vr.A!> 
l\\~inz, 10.06.2013 
61 ~$[adtpl.nung<. lllt 

'1,"'.(1 , ~1 
!tusHniell: 2s1 SI, I SS I S61 57160161168 1,0 I i' l 

Q: \At.\ T 61 \. Te xtvela,bcllUnS\P( 3\DOKUMENl\ VO/b,Oauleilplanung\ r ,UlUN\J·O',l.mu e.doc It 

SP,Ukil5St f,tainl 
KOfI (o 3311 BlZ !i SO 501 20 
IBAN: DES8 SSO$ 01 20 0000 000) , . 
$\'/If(·ßI(. t.1Alf\Uf.S JMUZ 



, I 

RonlOnllu\lg 

KIllt Schul\1ncher-Str. 
7<1 

55124 Mail1? 

Tel.: 061 311 '169961 

o l791 7967948 

e-Il\ilil: 
hmlgl'@gUlQ.de 

lvI.in:z, IX,07. ~013 

,,( 2..~ Aull ~~ 
SI a ,U planung.nml 

Antj. Miiller 

Abt.ihlIIg Sladlplanungsamt 

-- _._- ------- . . _~---..... . _ --
StadtvfmrvailUfl9 rvhünz 
6'1 - Sladtplanu\il,jsQm 

~ 2. Q, nö. "8. e.s'O:.?·~11 ~ I~ 
o Z. ä. Hamlakt&1 I'J-
" Wvl ' . . rn .. .. _._ • . 

Postfnch 3820 

55028 Main, 

Zitadelle Bau A Zimmer 203 

Eing~lIg: 22. j lJ,l! 2013 pt 

?lf~h~;"'Dcr-;~> ,~!(j-:bJ \wl:-.l --~') j-l .. 1/ / 
Abt : 0 T I ~ ' '7 ' T\.'.i,(- - 9lC,A,r, 

- - tT. .. _ " . _,,- '-" 3 ., 
(J(~ : /9 ! . 2 ~ '"']'5 -0 7" ' 8' '0 -8i~l~1-. ~B ,dTI· .. a1 fltffij 

per mail IUl: antjc,mucIlcr@stadt.mainz.dc. , 
fI Widerspruell gegen Ihren nrlschWglgclI Uoseheid vom 12.07.13 (Alllenzeichen 6126 Alt B 262) 
bezüglich meines Antrngs Ilneh §'5 Lnudesinfol'lnntionsfrelhcitsgcsctz lli.l' (LlFG) vom 18. Juni 
2013 

flAuslllll1ftsCl'snebcn 

Seht' geellrte Dam'en lind Herren, 
\ 

/ 

"'erlllille~e ICh gege/l IhreIl Bescheid )'0/11 12,07, f 3 ill der 0, g, Snche i/ll Silllle des § 68 
VCI'Wn!tllllg}gerichtsol'dllllJIg Widerspruch eill, 

Ich halte diesen Bescheid inklusive seiner Begliindllng fiir rcchtsrchlcrhan lind begrLindc dies wie 
rolgt: 

Dio in Rede ,tehelIdelI Unlerlagen, deren Vorlage ich beantmgt halle, uiimlich die der OJYcntlichkeil 
vorenthaltenen Anl.gen ,"LI dem von der Stadt Mninz veröffent IichtclIl'npicr: 

!.!)j p:!I IV 11'11' • !no i 'Il,dcIC 12 56D6fiOO;l D;\ E9 3} fi IcsIV emi 11 ba r kci!.:llli! -,Iell
Lcitlijlicn.pdD%241'[W lVcreilltmkejt-mjt-den-Leitlinien,pdf 

müsston -abwoichend von Ihrer Dilfs(ellUllg der DhlßC- /lieh! bloß im Enlwurfsstadiu1l1 vorliegen, 
sOlidem bereits, in einer zumindest fIIl1lähcrnd augcschlosscllcll Jlasslmg. 

- j 40) -



Denn anders w,;re es nicht zu crkUiren, dass sich die Stadt Mainz in der oben genilnnten, bereits 
veröffentlichten PUblikation hereils mehrfach konkrel auf diese Untcrlagen hezieht. lIiusichllich des 
ebenfalls als Anlage bezeichneten "Plammgskonzepts" ergibt sich dies sogar unmillelbar aus dcm 
eigenen Text der Stadt Mainz, indem dort formuliert wird, dass ", .. die Stadt davon ausgeht, dass mit 
dem vorliegenden Planungskonzept (siehe Anlage) die Leitlinie 3.2, I , Erfiillt ist". 

Wie sollte man zu einer solchen Thesc gelangen kÖllnen, wenn dieses" vorliegelldc I'lanungskonzept" 
angeblich noch gar nicht vorliegt oder insoweit nm im Entwurfvorliegen würde'! Wiirde dieses 
"P!anungskonzept" tatsächlich nur im EntlVlilf vorliegen könnte man auch nicht zu dei' These 
gelangen, dass dadurch" Leitlinie 3,2.1. erfiillt" sei. 

Entsprechendes gilt Rio' die "Absichtscrklänmg" deren "Anlage 3 "offensichtlich das Papier 
"Vereinbarkeit mit den Leitlinien und Empfehlungen" ("F0I1schreibung 2013")" sein·soll. Wieso 
sollten mehrere Anlagen gefertigt werden für eine "Absichtserklärung", die selbst noch gar nicht 
existent ist, oder angeblich nnr im Entwurfsstadium vorliegt? 

Soweit Sie im Übrigen meinen, Ihren abschlägigen Bescheid auf die Vorschritt'des § lOSatz 1 LIFG 
stützen zu können erscheint mir dies folglich rechtsirrig, da es sich bei den (l.. (. Unterlagen aus dem o. 
g, Gründen nicht mehr tHn einen bloßen Entwurf handeln kann. Viel~lehr miissen diese das 
Entwurfsstadium bereits verlassen haben, Der Umstand, dass diese U)lterlage~ u. U. auch künftig ggf. 
noch etwas modifiziert werden mögen, liegt in der Natur der Sache und ist sOinit nicht geeignet diese 
deshalb als "Entwurf' iSd. § 10 Satz I LlFG klassifizieren ~u k9nnen~ 

Auch versäumen Sie es § 10 Satz 2 LIfG zu berüeksiehti&~n: 

" Nicht der unmittelbaren Entscheidnngsvorbereitung nach Satz I dienen regelmäßig Ergebnisse der 
Beweiserhebung und Gutachten oder Stellnngllnhme\l' qriOer," . 

A 

Denn zumindest bei dem "städtebaulichen KOI~ept" diirfte es sich entweder, um ein Gutachten oder 
Ulll eine Stellungnahme Drittel' im S;I\lIe de~§ 1 0 Satz 2 LIFG handeln, Sofern dies wider erwarten 
nicht der Fan sein sollte bitte ich aUcl0 icshcztiglieh UIlI KlarsteIlung, denn telefonisch teilten Sie mir 
mit, dass ECE zumindest auch Autor der Unterlagen sei, Somit liegt eine "Stellungnahmen Dritter" 
iSd, § 10 Satz 2 LIFG vor. 

Entscheidend hinzukommt, dass eine Berurung auf § 10 Satz I LlFG sowieso einzig nur dann infrage 
käme 

"", soweit lmd sol~lIge durch die Bekanntgabe der Erfolg der Entscheidung oder eine bevorstehende 
behördlicher Mußnahlne vereitelt würde", 

Sie bleiben jedoch jegliche Darlegung schuldig, weshalb die Vorlage von Unterlagen, aufweiche die 
Stadt Mainzja, wie zuvor gezeigt selbst "im Sinne der Transparenz" ganz öffentlich lind ausdn'icklich 
Bezug nimlllt, geeignet sein sollte den Erfolg einer behiirdlichen Entscheidung oder einer 
hehördlichen Maßnahme zu "vereiteln". Für eine solch gravierende Behauptung triffi jedoch allein Sie 
die Beweisla.t, wdeher Sie nicht, noch nicht einmal ansat7.weise gerecht geworden sind, 

Welcher Erfolg welcher behördlichen Entscheidung oder behördlichen Maßnahme sollte also konkrct 
angeblich vereitelt werden können dadurch, dass der Antragsteller Kenntnis von den in Rede 
stehenden Unterlagen ~rh,ilt'! Und wanlOU solhe dies dann so sein oder im September IJlötzlieh nicht 
l~lehr so sein'! Denn Sie selbst teilen ja mit , dass die Unterlagen "spätestens im September sowieso der 
Öfrentlichkeit zugänglich gcnlneht werden". 

Nur wenn Sie in der Lag<) wären diese von Ihnen pauschal erhobene llehauptung auch suhstantiiert zu 
begliinden kÄme eine wirksame l3enlfung auf § 10 Satz I LlFG überhaupt inthtge, Anderenfalls 



könnte behördlicherseits die Regelung des § I 0 S~t7. I LlFO stets willkürlich d8mr instrumentalisiert 
werden, 11m den vom Gesetzgeber vorgesehenen Zugang zu behördlicheninforlllationen zu vereiteln. 

Um diesen Bcgtiindllngs~AnrordelUngen wenigstens annähernd genüge zulun, versuchen Sie Ihre 
rechtsfehlerhafte 13emfullg auf § 10 Satz I Llro ausschließlich damit zu reehtfcl1igen, dass "die 
EntwUrfe VOll Vorbereilungsnrbeiten endgüllig mit allen Beteiligten ahgestimmt sein müssten". Ein 
solches vermeintliches "Abstimmungserfordernis" magja dem Willen des BeE Konzems lind Teilen 
des SIadtvorstands entsprechen. Ein solch vermeintliches "Abstillllllungscrl'ordernis" stellt aber 
mitnichten ein Lebenssachverhall dar, welcher geeignet wäre unter den § lOSatz I LlFO subslllllmiert 
zu werden: 

Nach alledem bleibt {estzuhalten, clnss lI,re Bernfnng nuf § 10 LIFG eine Geheimhaltnng cler 
Unlerlagen nicht rechtfertigenlmnn, da § 10 LIFG, zuminclest unter ZlIgrundelegllng Ihres 
eigenen Vortags gar nicht einscllliigig sein kann. 

.' 

Abschließend bitte ich unabhängig von der Fonllulientng dieses Widerspruchs hiermit n~chll1als mll 
Auskunft, welcher Itechtsnatur die in Rede stehende "Absichtserklärung" ISh Handelt es sich bci 
dieser "Absichtserkliinlllg" möglicherweise um einen (geheimen) "Ieller or illlpl( (l6i) o. ä.? Und 
wenn ja, welche demokratische Legitimation hätte diese "Absichtserkliirung" dann und welche 
rechtliche Bindungswirkung ginge von ihr alls? ( 

Und wie soll sich eine Biirgerbeteiligung sinnvoll, ohne blollenAlibichRrakter vollziehen, wenn die 
Vor!?ge der mutmaßlich entsch~idenden Pa'pierc.,~ach.w~ vOI".vel)"eigert wird, uncl. cliese stattdessen 
geheIm gehalten werden, man sich aber glelchzelltgJllr verl~leliltltche Transparenz m der 
Öffentlichkeit gerne "gefeiert" wissen will? , , 

Sofern Sie mitteilen, dass die in Rede stehenden Unterlagen wenigstens "spätestens im September der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden" 'gehe ic), davon aus, dass dies dann also bereits rechtzeitig 
vor dem 4. September 2013 geschehen sein wird, damit die teilnehmenden des nächsten LuFo auch 
noch ausreichend Gelegenheit habeil werden die Unterlagen angemessen zu analysieren. Auch 
insoweit bitte ich UIII Ihre Mitteilung. 

" 

Eine gegebenenfalls detailliertere Begriindung illl weiteren Verfahren bleibt vorbehalten. 
/ 

Fiir eine Imrze ZlIgnngsbl'.stiitigung wiire ich danl,bnr. 

Eine Kopie dieses Schreibens erhält jedenfalls Frau Martina Schlögcl VOIII Refcrat 
Informationsfreiheit des Landesbeauftragten fiir Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland~ 
Pfalz. . 
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~ ..• ~"')- Ingenthron/AmtGI/Malnz 

." ' j 

24.07.201315 :51 
Kopie 

Blindkopie 

Thema 
Malnz 

Sehr geehrte Damen und Herren A(, , 

anbei mein Vorschlag für die TO für den Verhandlungstag Nr. 8 am 6.8, ab 11 Uhr, 
Vorgespräch 6.8.2013 ab 10 Uhr (Büro OB) I 
FOr Rückmeldungen bis MI, 31.7.2013, 13 Uhr wäre ich Ihnen dankbar. danach würde 
ich TO auch an ECE verteilen. I 

Gruß 
Günther Ingenthron 

U" ,,' 
." '.' 

Landcshauptsladt 
Malnz 

Landeshauptstadt Mairi z 
Stadtplanungsamt 
Günther Ingenthron 
Amtsleiter 
Postfach ?8 20 .'0 
55028 Malnz ' 

D -EQLU_06.0B.20 1 3_ Tagesordnung08.pdf 
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Aktz.t 61 26AH B 262 

TAGESORDNUNG 08 

EinkaufsquartIer Ludwlgsstraße . EQLU 
Projekt 

Verhandlungstag 8 
Thema 

('" 
" 

Rathaus, R 369 6.08.2013,11.00 Uhr · lS.00Uhr 
Gesprächsort, Datum 

> 

Verhandlungsgruppe 
ECE [Wilhelmus, Nachtigahl, Fuchs, Dr. Röttgers, Gnädigl. " 
Stadt Malnz [OB Ebling, BG Sitte. BG Grosse, AL IngE'nthron" Or. Deutsch] 
G es prächsteilnehmer 

A 
,,", 

TOP Tagesordnung I Gesprächsergebnisse zuständig 

" 
o I Ziel: VorbereltUlllfde( Gremlenentscheldung zum Zwlschenberlcht I Alle 

1 I Vorhaben, 

, 
• Vorstellung des planerischen Vorschlages (= städtebauli· 

ches Konzept) von ECE. Diskussion der städtebaulichen 

\ 
Grundform. 

\" 
\ . Erläuterung Funktionalbeschreibung zum städtebaulichen 

Konzept 

Herr Fuchs 

2 I Letter of lntent (lol) bzw. Abslchtserklärungl Vorlage Dr. Deutsch I Alle 

3 I Abstimmung der Beschlussvorlage! Vorlage von 61 I Alle 

4 I GrundstUcke und Nachbarschaft I ECE! Dez 

4.1 

Q.\.-\!.f H, I \Ttu\ ~ ,.Htx ol liJlt'. \ l'< :l~n( }J.: l:M E.I'-:T \AU \E.Q1X.J ' (. .1 \~ 211t,L Tlj"~SIJf\I"UJl~r « "r".: 

111 

ECE, Herr 
Sitte 

'i~lt~ I \I.n] 



4.2 

5 

6 

7 

8 

9 

Wettbewerb 

Stand des Verfahrens, 

Teilnehmerzahl, (Anzahl der Büros, gesetzt, offen) 

Zusammensetzung Jurry, Größe der Jury, 

Zeitachse, Beschlussfolge Gremien < 

Stellplätze, rechtliche Umsetzung der max. Anzahl STP sowie de~ 
Verzichtes zum Bau von STP I 

Zeltplanung 

Vorlagenrunde Zwischen bericht: 

STV 20.8.2013 

BSA, WIA, DBR·A, PVA, HA 29.8.2013 

LuFo 84.9.2013 

STR 11.9.2013 

/ / . ') 

/ 

Vorlagen runde Bauleitplanung (Aufstellungsbeschluss)/ Wettbe· 
werb (Zustimmung zur AuslobU ng) 

STV 12.1ab013 
/., v/ 

BSA 21.10.2013 • .-

STR 4.12. 2013 • 

Oie nächsten Schritte 

NächsterTennln 

Mainz, 24.07.2013 
61·Stadtplanungsamt 

Q \ .\,\[ I (·lnt , ,' \ tut., ;, ,,,,~\ [tt l \n<.u.:t MENT \ I'U \Et.1:I.l'_t~"':l lI l\ ~':I'~j:.~,.. ,,,in\!ni>I'~ .do:.c 

Alle 

ECE/ Stadt 

Dr. 
Deutsch 

Alle 

Alle 

~:i!,· '2\,," l 



SladtvelWaftung Mainz I Dezernat 11 pos(rach 3820 I 55028 '~aJnz 
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Der OberbOJserfficlstcr 

Pos-tfach 3820 
55028Mainz 
R.th.us 13. OG 
Jockel·Fucns-rlatz 1 

AhSPfethpartoer 
Antje Müller 

1 • .0 61 t 1233 61 
..an)Je.mueller@stadt,mainz,de 
1\,·,.../:m~lnz.de 

;' -' M"inz, ,(9, O{.2013 

Entwic1duug Eiulmufsquartier Ludwigsstraße - Ihr Schl'eibel\ V.QIU 21.06.2013 
Aktenzeichen: 61 26 Alt B 262 <W I<3!{ 1-

) -1'0' ) 
Sehr geehrter 

ich freue mich über das große Interesse, dass Sie l'Ier 'l~tuellen städtebaulichen Entwicklung des Ein
kaufsquartieres Ludwigssttaße entgegenbringen: Zudem danke ich Ihnen für die ausführlichen Anre
gungen die Marke i'vlainz und insbesoudcr",dcnlokalen Einzelllnndel zu stärken. 

Hinsichtlich Ihrer Befiirchtungell Z<1 der städtebaulichen Entwicklung im Bereich der Ludwigsstraße 
kann ich Ihnen versichern, dass mein ehr,liehes Interesse und das der anderen Beteiligten der Stadt
verwaltung darin liegt, ein gut<:< 9-rgc~nis für und im Sinne der Stadt IvIainz zu erzielen, Die Grundla
ge dafür stellen die vom Stadtrat beschlossenen Leitlinien und Empfehlungen dar, die in den Lud
wigsstulßenForen gClllclnsalll erarbeitet wurden. 

i 
Auf der Internet.eit. IIJJIJJl'J/!lO.JlIfIiJl"de können Sie aktuelle Informationen zu dieser städtebaulichen 
Entwicklung einsehen und darüber hinaus sich über das Betciligungsverfahren "LudwigsstraßenI'o-

11' c l . 
rum UhOl'lll1t::rcn. . ' 

lvlit freundlichen Grüßen 

f(!/1J 
Michael Ebling 

Ir. 
III. 

61.0 ;l,K. ~(HJ.1I111 7..II .1 f<l . ;\ktcn 
z.d. H.mdaklen 61.2.3.1 

• 

~ ~ 

~~ 
Bu~n~: UI 54Is5156IS71~OI611~ l roI7l 

Q:\AMT61\Textverarocilung\PC2\OOKUI',1EtHWorb.Bauleltplanung\MUllcr\2-025.mue.docx 

Spa l~ (l S5t Mainl 
Konto ) 11 \ Bll SSO SOl 20 
IBAU: DE5B 5505 0120 0000 000331 
Sl'.'lf\-Blc . MIIlAD[ S lfllNl 



Kurzml\tellung 

StacJt'ierwaltungMalnzl Amt 61 1 postrach )8'0 155028 Ml9;inz 

30 - Rechts- und Ordnungsamt 
z.Hd. Frau Wolf ....,.. •. ___ .. . _v 

~1"1, 'I. 'il, J~U 1\1\'3 

AS8SJ 

Landeshauptstadt 
Mainz 

Stadtplanungsamt 
Ant)e Milller 
Abteilung Stadtplanung 

Postfach 3820 
SS028 Mainz 
Zitadelle I Bau A I Zimmer 203. 

\ __ --.._:"_" l'~,,,,~KO" 

Tel 06131 - 12 3076 
Fjj,(06131-12 26 71 
~tadlplallungsamt@sladl.mainz.de 
www.marnz.de 

< 

~ 
Mainz, 25.07.2013 

- --..... , . 
Betrifft: Widerspruch gegen Bescheid vom 12.07.13 (Antrag nach landesinformatIonsfreIheItsgesetz 
vom 18.06.13) 
Az: 61 26 Alt B 262 

mit der Bitte um ~ BelgefUgle Unterlagen werden Obersandt 

Kenntnisnahme 

Stellungnahme 

Erledigung 

, 8 
/'<' 0 
<,~ q ,,_, lLl 

AusfUllung <:\I. > 0 
Verbleib -/. <' Anruf 

übersendung folgender Unledagen 

Abgabenachricht 

wurde (niehO ortelll 

ROckseite beachten 

o 
o 
o 

o 
o 

X i lJ. ts.()'7,A~ 
, ." , ~ ~ . , I \1 .~ •• , I ) . , I . , _ 

.-, W"I., .-. ........ ..... . ----- Jo~ 

.J 

Weiterleitung an 

~ , 
~\:1'Ql. ~,I\. 

Sehr geehrte FraLl Wolf, 

anbei Illon der schrifllieh eingegangene 
Widerspruch von Herrn Haug gegen 
Unseren Bescheid vom 12.07.2013 mil 
der Bitte um Bearbeitung. 

Mit fr~undlichen GrOßen 

Im Auftrag k 
MOller 

--- - - --

Q:\M\T61\6 J-OO'ptllLsl('ittlng\02_Vorbaulelilltanung\61muan\A-Kar$ladt\02 EQLU\Ol ORGA\05 Sch,lflv(! lkeh ,\13-07-25_Än 30.000. 
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Slad I P 1 nnungsa mt 

Anlje Milller 

Abteilung Sladtplanungsamt 

Poslfach 3820 

55028 MailI< 

Zitadelle Bau A Zimmer 203 

l(om8n Hallg 

Kml SCllllllJncher-Slr_ 
7d 

55124 Mnill7. 

Tel.: 06131/469961 

017917967948 

e-mail: / 
!lru!g[@gms.de '. --
Mai~z, 'l~.Q'I. 2013 

----~-, 

Stadtverwaltung iVlHin~ 
61 - Stacttplanllnt!$amt 

Eingang: 22. Juli 2013 pt-

91~A, ß.'!!!'I-,!)an ~kll.A:!;a~Jr~@~ 
Abi.: ~1 ~ Im ~ - ' _. - "'"'":"1"' ..... .. ...:.. .... ,--... 
~;,... <L I.L ~ -.L • ~L.l---? .",.~ ..., Q J. .ß..1!..~B.Lr: .. ?jf .~.1.!\,lA. L E .. d 

per lllai! all: Antie.nmellcl'@sladl.mninz.dc 

fI Widcrspruch gegen Ihre.\ abschliiglgeJt DeschcM vom 12.07.13 (Alltellzcichen 61 26 Alt D 262) 
bezüglich meines Anlrngs nneh § SLnndcsinformationsfrelheitsgesctzULP (LlFG) vomlB. Jnnl 
2013 ,,-
fJAuslmuftsersnchcll 

Sehr gcell\:lo Domen lIud HerreIl; 

hiermit lege Ich gegell Illrell Bescheid 1'0/11 J 2.07. J 3 ill der o. g. Sache im SllIlIe des § 68 
J'crll'allllllgsgerlchlsordllllllC Widerspruch elu. 

Ich holt. dieseIl Bescheid inklusil'e seiner ßcglilndung fill' rcchtsfchlcrh.1l ll1HI begrtlnde dies wie 
folgt: 

Die in Rede sIehenden Untol'l;'gen, deren Vorloge ich beanlmgl hobe, ni/mi ich die der ÖlTentlichkcit 
vorentholtenen Anlogen Z1' dem von der Sindt Moinz veröffentliehlen Popier: 

hllp:lIlyww.l!!nin7..dc/C1256D6E003D3ll9'/filcsIVcl'cinun rkeil-mi l·~len
Lcillinien.l!df/%24FILElVercinunl'!scjl-mil-dcn-Lei1Iinien,pd!' 

mUssten -nbwoichend von Ihrer Dnl'stelhUl8 dei' )Jinge- nichl \)loß im llnlwul'fssladium vorliegen, 
sonde1'll bereits, in einer zumindest nnn~h~l'nd nbgc!ichlosscllcn Fassung. 



Denn anders wäre es nicht zu erklären, dass sich die Swlt Mainz in der obcn genannten, bereits 
veröffentlichten Publikation bereits mehrfach konkret anf diese Unterlngen bezieht. Hinsichtlich des 
ebenfalls als Anlage bezeichneten "l'lammgskOJlzepts" ergibt sich dies sogar. unmittelbar aus dem 
eigenen Text der Stadt Maillz, indem dort fonnuliert wird, dass ..... die Stadt davon ausgeht, dass mit 
dem vorliegenden Planungskonzcpt (siehe Anlage) die Leitlinie 3.2.1 . Erfiillt ist". 

Wie sollte manl.ll einer solchen These gelangen können, wenn dieses" vorliegende 1'lauungskonzept" 
angebliCh noch gar nicht vorliegt oder insoweit nur im Entwurfvorliegen wiirde? Wiirde dieses 
"Planungskollzept" tatsächlich nur im Entwurfvorliegen könnte man auch nicht zu der These 
gelangen, dass dadurch" l.eitlinie 3.2.1. erfiiJlt" sei. . 

Entsprechendes gilt fiir die "Absichtserklärung" deren "Anlage 3 "offensichtlich das Papier 
"Vereinbarkeit mit denl.eitlinien und Empfehlungen" ("FOltschreibung 2013")" sein soll. Wieso 
sollten mehrere Anlagen gefertigt werden fiir eine "Absichtserklänlllg", die selbst {'och gar nicht 
existent ist, oder angeblich nur im Entwurfsstadium vorliegt? " 

Soweit Sie im Übrigen meinen, Ihren abschlägige;1 Bescheid auf die y'ot~<;IU'ift des § 10 Satz 1 LIFG 
stiitzen zu können erscheint mir dies folglich rechts irrig, da es sich bei den o. g. Unterlagen aus dein o. 
g. Gtiinden nicht mehl' um einen bloßen Entwurf handeln kann. Vielmehr Iljissen diese das 
EntWllrfsstadium bereits verlassen haben. Der Umstand, dass diese Uuterlagen u. U. auch künftig ggf. 
noch etwas modifiziert werden mögen, liegt in der Natur der S~Ghe und ist somit nicht geeignet diese 
deshalb als "Entwurf' iSd. § 10 Satz 1 LIFG klassifizieret! Z\I können. 

Auch versäumen Sie es § lOSatz 2 LIFG zu belü«ksiclttigen: 

"Nicht der unmittelbaren Entscheidungsvorbcreitung ~u\cih Satz 1 dienen regelmäßig Ergebnisse der 
Beweiserhebung und Gutachten oder StellUl!gnriluuen Dritter." 

Denn zumindest bei dem "städtebaulichen Konzept" dürfte es sich entweder, um ein Gutachten oder 
um eine Stellungnahme Drittel' in\Sim\e-des § 10 Satz 2 LIFG handeln. Sofel'll dies wider erwarten 
nicht der Fall sein sollte bitte ich auch diesbezüglich um KlarsteIlung, denn telefonisch teilten Sie mir 
mit, dass ECE zumindest auch Autor der Unterlagen sei. Somit liegt eine "Stellungnahmen Dritter" 
iSd. § 10 Satz 2 LIFG vor. .... / 

Entscheidend hinzukommt, dass eine Berufung auf § 10 Satz I LIFG sowieso einzig nur dann infrage 
käme 

" ... soweit upd solange durch die Bekamllgabe der Erfolg der Entscheidung oder eil;e bevorstehende 
behördlicher Maßnahme vereitelt wiirde". 

Sie bleiben jedoch jegliche Darlegung schuldig, weshalb die Vorlage von Unterlagen, nuf welche die 
Stadt Mainz ja, wie zuvor gezeigt selbst "im Sinne der Transparellz" gunz öffentlich lind fillSlhiicktieh 
Bezug nimlllt, geeignet sein sollto den Erfolg einer behördJichen Entscheiduug adel' einer 
behördlichen Maßnahme zu "vereitelu". Fiir eine solch gmvierende Behauptung triffijedoch allein Sie 
die Bewci.last, welcher Sie nicht, noch nicht einmal ilnsatzweise gerecht geworden sind. 

Welcher Erfolg welcher behördlichen ElIIscheidUllg oder behördlichen Maßnahme sollte also konkret 
ilngeblich vereitelt we~den können dadurch, dass eier Antl'OgstetJer Kenntnis von den in Rede 
stehenden Unterlngen erhiilt? Und warutll sollte dies dann so sein oder im September plötzlich nicht 
mehr so sein? Denn Sie seihst teilcn-ja mit, dass die Untel'lagcn"späteslens im September sowieso der 
Öffentlichkeit zugiinglich gemacht werden". 

Nllr wenn Sie in der Lage wären diese von Ihnen pauschal erhobene Behauptung auch substantiiert zu 
begrlindcn kiime eine wirksame Berufung auf § 10 Salz 1 UfO iiberhilupt infrage. Anderenfalls 



I 

köunte behördlicherseits die Regelung des § 10 Salz 1 LIFG slets willkiirlich clafiir instrllluentalisiert 
werden, tim den VOIll Gesetzgeber vorgesehenen Zugang zu behördlichcn InformAtionen ZI' vc."Oiteln. 

Um diesen Beg.iindungs"Anfordenmgell wenigstens ann~hcfl1d genUge zu tun, versuchen Si~ Ihre 
rechtsfchlcrhane Belllfung auf § 10 Satz 1 LIFG ausschließlich damit zu rechtfe.1igen, dass "die ' 
EntwUrfe VOn Vorbereihmgsarbeiten endgliltig mit allen Beteiligten nbgestinunt sein müssten". Bin 
solches vermeintliches "Abstillunllngserfordernis" magja dem Willen des BeE Konzerns lind Teilen 
des Stadtvorstands entsprechen. Ein solch vermeintliches " Abstimlllllngserfordernis" stellt aber 
mitnichten ein Lebenssachverhalt dar, welcher geeignet wäre IInter den § 10 Satz I LIFG subsllmmiert 
ZI. werdeu . 

Nach alledem bleibt festZIIhalten, dass Ihre Bemfung anf § 10 LIFG eine Gehebhhnltung der 
Unteriagennicht rechtfertigen kRnn, Ila § 10 LIFG, zumindest unter ZlIgrumleltzgnng Ihres 
eigenen Vortags gar nicht einschliigig sein kann, < ,/ 

Abschließend bitte ich unabhängig von der Formulierung dieses Widerspl1lchs )licl"mit nochmals um 
Auskunft, welcher Rechtsnatur die in Rede stehende "Absichtserklärung" jst~ Handelt es sich bei 
dieser "Absichtserklärung" möglicherweise um einen (geheimen) "letter of intclJt" (loi) o. ä.? Und 
wenn ja, welche demokratische Legitimation hätte diese "Absichtscrklänlllg"!dann und welche 
rechtliche Bindungswirkung ginge von ihr aus? 

, ,~ 

Und wie soll sich eine Bürgerbeteiligung sinnvoll, ohne bloßen AUblcharakter vollziehen, wenn die 
Vorlage der mutmaßlich entscheidenden Papiere n~ch wie vor verweigelt wird, und diese stattdessen 
geheim gehalten werden, man sich aber gleichzeiligfiirvenncintliche Transparenz in der 
Öffentlichkeit gerne "gefeiert" wissen will? 

Sofern Sie mitteilen, dass die in Rede sIehenden Unterlagen wenigstens "spätestens im September der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden" gehe ich davon aus, dass dies dann also bereits rechtzeitig 
vor dem 4. September 2013 geschehen seln wird, damit die teilnehmenden des nächsten LuFo auch 
noch allsreichend Gelegenheit h/!-bcn \~erden die Unterlagen angemessen ZI. analysieren. Auch 
insoweit bitte ich um Illre Mitleil~lI1g, 

Eine gegebenenfalls detailliertere Begründung im weiteren Verfnln'en bleibt vorbehalten. 
I 

Für eine lmrzc Zugollgsbestätiguug wäre ich danltbnr. 

Eine Kopie dieses Schreibens erhält jedenfalls Frau Martina Schlögel vom Referat 
Infonnation,s(reihcit des Landesbeaunragten für Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-

Pfalz. r' 
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Sehr geehrte Damen und Herren /) 

"- " . anbei erhalten Sie die Tagesordnung für die nächste Verhandlll Q.,9srunde am 
Dienstag. Inhaltlich sind die Anregungen von Herrn Nachtigahl vom 2.8.2013 
unseren Vorschlag eingeflossen. 

Gruß 
Günther Ingenthron . 

~ I Landcshauplsladt 
V Malnz 

Landeshauptstadt Mainz -> 
Stadtplanungsamt ~/ 
Günther Ingenthron <' ,< / 
Amtsleiter "\ ..... "/ 
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TAGESORDNUNG 08 

Ei nkaufsquartier ludwigsstraße ' EQlU 
Projekt 

Verhandlungstag 8 
rhema !-( 

, 

~athaus, R 369 
Gesprächsort 

6.08.2013,11.00 Uhr', .1,~,00Uhr 
Datum 

'Ierhandlungsgruppe i) 
[CE [Wilhelmus, Nachtigahl, Fuchs, Dr. Röltgers, Waldheuer}, ~ 

Stadt Malnz [OB Ebling, BG Sitte, BG Grosse, Allngenthron. Dr. Deutsch) 
Gesprächsteilnehmer 

A 

TOP Tagesordnung I Gesprächsergebnisse zuständig 

-, 
0 Ziel: Vorbereitung der Gremienentscheidung zum Zwischen bericht Alle 

1 Nachlese zur'PK am 7.6.2013 und Festlegung der prinzipiellen wei-
teren Vorgehenswelse: Gremienfolge, LuFo 8, Stadtrat 

2 Vorha~en. EInkaufsquartier 

Vorstellung des planerischen Vorschlages (= städtebauli, Herr Fuchs • 
ches Konzept) von ECE, Diskussion der städtebaulichen 

. Grundform. 

• Erläuterung Funktionalbeschreibung zum städtebaulichen 
Konzep t, Vermietungskonzept. 

• Vorstellung des planerischen Vorschlages der Stadt Ingenthron 

-
3 Letter of Intent (Lol) bzw. Abslchtserklärungl Vorlage Dr. Deutsch Alle 

4 Abstimmung der Beschlussvortage! Vorlage von 61 Alle 
, 

5 GrundstUcke und Nachbarschaft ECE! Dez 
111 

5.1 Grundstiicksfragen: ECE, Herr 
, . 
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6 I Wettbewerb 
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10 

Auslobungstext 

Stand des Verfahrens, 

Teilnehmerzahl, (Anzahl der Büros, gesetzt, offen) . , 
I I 

Zusammensetzung Jurry, Größe der Jury, / , 
Zeitachse, Beschlussfolge Gremien 

Stellplätze, rechtliche Umsetzung der max" Anzahl STP sowie des 
Verzichtes zum Bau von STP 

Zeltplanung " 
Beratung Zwischenergebnis und ßauleitplanverfahren/ Wettbewerb 

Die nächsten Schritte 

Nächster Tennln 

Mainz, 3.08.2013 ,. , , 

61-Stadtplanungsamt > 
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MaillZ, 30. Juli 2013 

E QLU- Abstimmung Vorlnge Verhandlungs ergebnis 

Seht geehtte Fmu Müllet, 

hinsichtlich der EQLU-Vorlage in der uns am 24.07.2013 ilbersandten Fassung hegen wir keine 
Bedenken. 

" '/ 

"dH:W ~'\'" ~ Z. ll . Itd . A • o\\ .()" . lJ~ 
. j Z. d. Handakt6\> 
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LÄNDERREPORT 

0'2.08.2013.13:07 Uhr 

-----_ .. -
Einkaufszentrum "Thüringen-Park" in Erfurt - Betrelber Ist dIe ECE GmbH. (Bild: dpa / plcture alliance / Martln 

Schutt) " , 
Shopping-Gigant erobert Innenst·ätrte 
Die Macht des Einkaufcent er- Konzerns ECE 

Von Ludger Fittkau 

Das Hamburger Unternehmen Elnkaufs-Center-Entwlcklung (ECE) betreibt mehr als 
100 Einkaufszentren In Deutschland - rund ein Viertel aller Malls hierzulande. In Trler 
und Mainz will man monotone Beton-Bautel),neben UNESCO-Weltkulturerbestätten 
verhindern. . ) 

Stadtplaner Rolf Junker führt durch ein Dortrnunder Einkaufszentrum, wie es sie viele gibt 
hierzulande: Textil- oder Schuhgeschäft~ auf I{'~hreren Etagen, verbunden durch Rolltreppen. Zu 
Recht werden diese Verbindungswege offiziell gqnz nüchtern als "Verkehrsflächen" bezeichnet. 
Passagen, wie es sie in der europälscpen-Stadt seit dem Mittelalter gibt, bieten Einkaufscenter 
eben nicht, erklärt Rolf Junker: / 

"Passagen verbinden einen J'unl<i mit gem anderen, wenn sie richtig angelegt sind und wenn da 
1000 oder 2000 Quadrat~ter Ver(aLifsfläclle dran sind, dann sind sie 200 Meter lang. Das Ist 
was für Flaneure, wo ntan duf cQgehen kann. Aber das sind ja EInkaufsmaschinen. Hier In 
Dort'}1und war neullsh: ein Leserbrief von einer alten Dame, die das Center lobte und sagte: Nur, 
Ich finde da gar nlcltt so gut raus!" -
Stadtplaner Rolf Junker'hat vor Kurzem für die Stadt Malnz ein Gutachten zu der Frage gemacht, 
wie ein Einkaufszentrum aussehen muss, damit es In die Mainzer Innenstadt passt. 

Den Anlass fürsein Gutachten gab ECE. Diese drei Buchstaben stehen für 
"Einkaufs-Center-Entwlcklung mbH". Hinter diesem schlichten Namen steckt ein Gigant in Sachen 
Shopping-Mall. Eine Firma, die in Europa 187 Einkaufszentren betreibt und sich selbst als 
kontinentaler "Marktführer" Im Center-Geschäft bezeichnet. Nun hat ECE einen Gebäudekomplex 
direkt neben dem Malnzer Dom gekauft und will dort in Kürze eine Mall mit rund 100 Geschäften 
bauen. Rolf Junker: 

"Ich denke, so ein Konzept kann man machen. Man muss auf die Größe acMen und auf das 
Verhältnis zur sonstigen Innenstadt. Dass jetzt total abzulehnen, ist, glaube ich, nicht richtig. Es 
ist eine Verkaufsform, die auch Kunden wünschen. Handel ist Wandel und von daher Ist diese 
Form auch richtig. " 

ECE-Elgentümer ist die Hamburger Unternehmerfamilie Otto, die zu den reichsten deutschen 
Familien gehört. In der Wirtschaftswunderzeit der 1960er-Jahre wurde die Familie vor allem mit 
dem Versandhandel über den "Otto-Katalog" bekannt. Daraus entstand die "Otto Group" mit 
heute mehr als 50.000 Beschäftigten. Nach Amazon ist die Firma der weltweit zweitgrößte 

2.J.4c/ t(;{( 
~1 
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Internethändler. Alexander Otto, ein Spross der Familie, kümmert sich um das Geschäft mit den 
Einkaufszentren - also um ECE •. Stadtplaner Rolf Junker beobachtet ECE schon lange. 

"Die sind in Deutschland der führende Entwickler, der entwickelt, besitzt und auch betreibt. ECE 
Ist letztlich ein großer Konzern aus Hamburg, im Wesentlichen von der Familie Otto gegründet, 
die dann im Grunde zweigleisig fahren konnte: Einmal das Versandgeschäft, das hat Michael OUo 
in der Hand. Der Vater ist ja Werner OUo und der jüngere Sohn, Alexander Otto hat dann den 
Part der Einkaufscenter bekommen und seit 1995 erfolgreich nach vorne gebracht. " 

Immer mehr drängt die Hamburger Firma ECE seit Jahren vom Stadtrand In die Innenstädte. 
Bundes- und europawelt. In Malnz will das Unternehmen nun direkt neben dem Dom bauen. Die 
Kirche bangt um den DomblIck, der alt eingesessene Einzelhandel um die Existenz. Auch In der 
Politik gibt es große Bedenken, die ECE-Projektentwlckler Jan Röttgers ausräumen muss: 

"Ich kann Ängste verstehen. Es Ist Immer so, wenn was Neues kommt, dann gibt es Ängste. 
Wichtig Ist, dass wir vor allem In die Innenstädte gehen und die Innenstädte stärken. Und ich 
glaube, das Thema ist heute viel mehr, dass viel Wettbewerb auf der grünen Wiese ~taUfindet 
und wir die Innenstädte stärken müssen. Wir müssen ja auch Antworten finden, da sind wir nicht 
al/eine. Sondern auch gemeinsam mit den Städten, mit Stadtentwlckiungskorlzepten. Wichtig ist, 
dass die Innenstadt funktioniert; weil auch wir darauf angewiesen sind, im Adstause/J mit der 
Innenstadt. " 

"-..I J 
Zweifel am InnerstädtIschen Interesse 

Doch Elena Wlezorek bezweifelt, dass sich der ECE-Konzer n .mlt seinen "Einkaufs maschinen" 
wirklich für die Innenstadt drum herum interessiert. Elena Wiezorek ist Stadtplanerin und 
Hauptgeschäftsführerin der Architektenkammer Rhel nland-Pfalz. Shopping-Center sind für sie 
klassische Parallelstrukturen zur Innenstadt - In den USA einst für die grüne Wiese erfunden: 

"Sie haben In den Anfängen genau das gemacht, sleJ}aben sich an den Rändern der Innenstadt 
angesiedelt und sie haben nur auf Druck der Öffentlichen Diskussion die Stadtortverschiebung In 
die Innenstädte nachvollzogen. MittlerWei le haben fliese Entwickler gemerkt, dass es auch für sie 
ein Vorteil Ist, sich mittendrin anzusiedeln, 'weil der Kunde dort auch ganz gut In der Menge zu 
erreichen ist. Aber sie haben desflyegen mitnichten ihr Konzept geändert, dass sie die Stadt drum 
rum für Ihre Konzeption und für ihr ·Seln braue/Jen. Sie bleiben autark, sie nutzen den Standort 
ausschließlich für Ihre Lage und tf~ten nicht in Kommunikation mit dem Ort. " 

n .-. -' 
picture alliance I dpa Foto: Fredrlk von Erichsen) 

Diese Kommunikation will Marianne Grosse nun erzwingen. Die sozialdemokratische 
Baudezernentin der Stadt Mainz hat Intensiv mit ECE verhandelt, um zu verhindern, dass der 
Hamburger Konzern ausgerechnet neben dem 1000 Jahre alten Malnzer Dom eines seiner 
geschlossenen Einkaufszentren baut. Ihre Vorgaben für diese Verhandlungen bekam Marlanne 
Grosse vom Stadtparlament. Nach öffentlichen Foren, in denen sich auch eine große Zahl von 
Bürgern mit ihren Ideen zu Wort meldeten. 

"Es geht für uns darum, dass wir ein Malnztyplsches Einkaufsquartier bekommen. Wir legen einen 
sehr großen Wert auf einen Wettbewerb, der auch stattfinden wird. Verhandelt mit ECE sind fünf 
e/genstänalge Gebäudekörper, kleingliedrig, erkennbar als eigenständige Architektur und mit 
besonderer eigener Fassade. Das ist verhandelt und das gilt es jetzt im Wettbewerb umzusetzen. 
Wie die aussehen werden, wie modern die sein werden, wie da die Jeweiligen Wettbewerber mit 
der Architektur spielen, das kann ich ihnen nicht beantworten, das kann ich ihnen erst sagen, 
wenn die Ergebnisse vorliegen. " 

http://www.dradio.de/dkliltur/sendlingen/laendcrl.eport/219 5 3 57/druckcnl 05.08.2013 
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In Malnz sind sich alle einig: Eine gesichts lose Mall neben dem mittelalterlichen Dom muss 
unbedingt verhindert werden. Die Firma ECE soll dazu gebracht werden, Ihre Pläne so welt an die 
politischen Vorgaben anzupassen, dass auch die Bürgerschaft zufrieden ist. Doch schon jetzt Ist 
klar: Ein neues Quartier, In dem es neben Shops auch Wohnungen, ein Hotel oder auch eine Kita 
gibt, wie es sich die Bürgerschaft gewünscht hätte, Ist mit ECE In Malnz nicht zu machen. 
Baudezernentln Marlanne Grosse: 

"Tastsächlich ist das etwas, was wir uns auch gewünscht hätten. Eine urbane Mischnutzung in 
dem Quartier, das dort entstehen soll. Das hat natürlich viele Vorteile. Es ist mir völlig klar. Eine 
lebendige Stadt Ist eine durchmischte Stadt und nicht eine Stadt, die tot ist und In der Mitte eine 
Stadt in der Stadt hat, wo dicht gedrängt alles stattfindet. " 

Sagt auch der Malnzer Soziologie Hartwlg Danleis, einer der Sprecher der Bürgerinitiative 
Ludwlgsstraße. Die Ludwlgsstraße Ist die zentrale Straße der Stadt, an der ECE dl:cMali bauen 
will. "Wir haben viel zu verlieren - Vielfalt statt Shopping-Monster" - das Ist deJ Leitsatz, den die 
BI auf Ihre Homepage geschrieben hat. Anders als Baudezementln Marlanne Gross" will sich 
Hartwlg Daniels mit dem jetzt mit ECE verhandelten Einkaufscenter nicht zufrleden" geben: 

"-
"Wir hatten vor fast genau zwei Jahren, Im September 2011 eine so geriannt{prdJektsklzze von 
ECE vorgestellt bekommen, die einhellig von allen abgelehnt wurde, .we ll es eine klassische 
Shoppingmall war. Und was wir heute als Zwischenergebnis der Vefhandlungen wieder 
präsentiert bekommen, Ist in abgespeckter Version eigentlich wieder um nur das alte Konzept. " 

Die Architektenkammer Rhelnland-Pfalz teilt die Kritik der Ma(nzer Bürgerinitiative Ludwigsstraße. 
Kammer-Geschäftsführerln Elena Wlezorek hält es fOr bedenklich, dass die Stadt Malnz nicht auf 
einem neuen, öffentlichem MIschquartier mit Wohnraum, Kita, BOros oder einem Hotel neben den 
EInkaufsflächen besteht: 

"ECE führt diese Verhandlungen zum hundertsten'Ma/. Die kennt genau ihre Interessen, sie weiß 
ganz genau, in welchen Zwlcklagen die Städte ;(nd. Wo die Interessenslagen Innerhalb der 
Städte divergieren können. Entsprechend';:at sie aucii Ihre Konzeption und Ihre Verhandlungen 
schon so optimiert, dass man nur den Städten raten kann, sich sehr, sehr gut Im Vorfeld zu 
Informieren, was das mittel und langfristig fiJr,elne Stadt bedeutet, so eine Investition. Wel/, das 
muss man auch sehen, der Handel verändert sich, der Ist permanent im Wandel, die 
Betriebsformen ver13ndem sich und auch die klassische Shoppingmal/lst nicht gesagter maßen 
d ' J (\ ,,"-as klassische Erfolgsmodell furflle n13chsten Jahre und Jahrzehnte." 

Internethandel - dIe große Unbekannte 

E-Commerce, also das elektronische Geschäft, dies Ist Im Augenblick die große Unbekannte für 
den Einzelhandel. E-Commerce - das Ist das Einkaufen Im Internet. Bel Amazon, bel Zalando, 
aber auch im Dnllne-Handelssektor der Familie Dtto, der auch ECE gehört. Schon jetzt werden bis 
zu einem Fanftel aller Kleidungstücke oder Schuhe übers Internet bestellt. Was das fOr seine 
klassischen Elnkaufscenter bedeutet, dies Ist ECE-Projektentwickler Jan Rättgers heute noch nicht 
ganz klar, gibt er zu: 

"Gleichwohl ist es so, dass wir merken, dass das Thema E-Commerce immer mehr an Bedeutung 
gewinnt. Wir haben gerade vor einem Ilalben Jahr eine Studie gemacht, zusammen mit Roland 
Berger und haben uns sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Wel/ln der Tat - es Ist ja viel 
gefühlte Temperatur dabei, alle reden von E-Commerce, aber keiner weiß es so richtig genau. 
Und wir haben eben festgestellt, dass dieses Thema zunehmend an Bedeutung gewinnt." 

Der Elnkaufscenter-Entwlckler ECE hat gegenüber der Kommunalpolitik einen entscheidenden 
Vorteil : Über Ihren Mutter-Konzern, die DUo-Fami lie, kann man auch Im Dnline-Handel zulegen, 
wenn nötig. Die ECE-Center sind für das Dtto-Imperlum nur eine von mehreren Verkaufsformen. 
Handel Ist Wandel, der Beschluss, den gedruckten Otto-Katalog abzuschaffen, Ist gefallen. Die 
Städte jedoch bleiben auf den gigantischen' EInkaufsmaschinen sitzen, wenn deren Konsummotor 
nicht mehr richtig I~uft. Dilvor warnt Annette Müller, DIplombetriebswirtin bei der 
Architektenkammer Rhelnland-Pfalz. Eine enorme "Nachnutzungsproblematik" zeige sich schon 
seit längerem in vielen Städten auch bei klassischen Kaufhäusern, die geschlossen werden. 

hll p:llwwlV .dradio.de/dkult ur/sendungcnllaenderreport/219 53 57 /dlllckcn/ 05.08.2013 
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"Der Kaufhof Ist leer, der Karstadt ist leer. Da haben sie in einer etwas kleineren Dimension 
eigentlich genau das Problem, über das wir eben von der Nachnutzung der großen Mall 
gesprochen haben." 

Beton-Gerippe In Kaiserslautern 

Innenstadt Kaiserslautern. Das ehemalige Karstadt-Kaufhaus Ist nur noch ein Beton-Gerippe. Es 
wird zurzeit entkernt, der Rest des Gebäudes wird In einer neuen ECE-Shoppingmall mit Namen 
"K in Lautern" aufgehen. 100 Geschäfte auf mehr als 20.000 Quadratmetern auf dem 
sogenannten "Fackelrondell" - einst einem zentralen öffentlichen Platz in der pfälzischen Stadt. 

Der 70 Jahre alte Dleter Burghaus war viele Jahre Planer und Denkmalpfleger in Diensten der 
Stadt Kaiserslautern. Er ist fassungslos angesichts des ECE-Projektes auf dem "Fackelrondell": 

/ 

"Für mich die größte Bausiinde der letzten paar hundert Jahre, die Kaiserslautern hier begeht. " 

Kaisersiautern (Bild: plcture alliance / dpa Foto: Ronald W~tek) ./ 

" Dleter Burghaus legt alte Fotos auf den Tisch. Ein Bild stammt aus der Wende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert. Es zeigt einen runden Platz mit ein'em Brunnen In der Mitte, aus dem eine mehrere 
Meter hohe Wasserfontäne In die Luft stelgt. ,StraßeO'aus mehreren Richtungen laufen auf den 
Platz zu. Ein anderes Foto vom "Fackel rondell" ist etwas jOnger, es stammt aus den 1920 Jahren. 
Bauhauszelt. Der Brunnen auf dem Platz Ist verschwunden. Am Rande des Platzes prägt nun ein 
wuchtiges, sternförmlg gestaltetes Gebäud'e Im strengen, kantigen Bauhausstil das Bild. Das 
mehrgeschossige Gebäude betont dl l< zentrale, offene Funktion des Platzes. Im Erdgeschoss 
schOtzen Jalousien Schaufenster vor der -gleißenden Sonne. Es stammt von Hermann Hussong, 
einem Stadtbaumeister, der in ,KaiS'erslautern viele Spuren der Archltektur- Moderne hinterlassen 
hat: 

"Das erste, was er gebaut hat, war im Prinzip die Bau AG In der Fischerstraße, eine tolle 
Wohnanlage. Oder später dann'hat er sich weiterentwickelt im Sinne des Bauhauses. Im Sinne 
des modernen Bauens, des internationalen Bauens und das Ist hier auch. Das ist der Rundbau, 
das sind andere Gebäude und er hat dadurch den Stadtgrundriss geprägt und diese Dinge gilt es 
/lalt zu erhalten. " 

In den letzten Jahrzehnten, so betont Dleter Burghaus, sei allen Architekturexperten, die sich mit 
dem "Fackelrondell" als einem einst zentralen Platz von Kaiserslautern beschäftigt haben, eines 
klar gewesen: Das Karstadt-Gebäude war ein Fehler, eine künftige Entwicklung des Platzes muss 
an Hussong anknüpfen. Eine private Mall auf den zentralen öffentlichen Platz war undenkbar, so 
Dieter Burghaus: 

"Bis zu dem Zeitpunkt, als die Mall beschlossen wurde, war immer klar: Der zentrale Platz 
"Fackelrondell" bleibt frei. Ob das jetzt Workshops waren der Architektenkammer. Ob das 
Arbeiten waren von Professor Speer an der Uni. Studenten /laben ein schönes Buch rausgegeben: 
Bauen für Kaiserslautern. Wenn man da rein guckt, Ist dieser zentrale Platz immer frei. Und jetzt 
auf einmal wird da dieser Riegel In dIe Kernstadt reingesetzt. " 

Der Riegel in der Kernstadt von Kaiserslautern - damit Ist die künftige ECE-Mall gemeint. Ein 
öffentlicher Platz wird privatisiert. In Dortmund war es eine öffentliche Straße, die kurzerhand 
durch ein neues ECE-Center unterbrochen wurde, zeigt Stadtplaner Rolf Junker beim Rundgang 
durch das Einkaufszentrum: 
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"HIer gIng eIne öffentliche Straße durch. Eine öffentliche Straße, dIe Im Grunde genommen die 
Innenstadt vom BrauereIviertel abteilte. Und das ist jetzt mit einem Glasbau, aber eInem stabilen 
Glasbau überbaut worden und man hat da versäumt, auch dIe Straßenhöhe zu halten, weil man 
eben diesen Weg brauchte. Und die Kunden sind jetzt gezwungen, nicht nur ins Center zu gehen, 
sondern m(jssen auch noch die Höhe wechseln, treppauf, treppab. Das Gleiche Ist ja so in 
Kaiserslautern geplant, nur nicht mIt diesem Höhensprung. Ich halte dIese StraßenOberbauung 
f(jr skandalös, da wird öffentlicher Raum privatisIert. Das können sich die Städte nIcht gefallen 
lassen!,1 . 

Elena Wieiorek: "Die Kritik wendet sich gegen die Kontrolle von Stadtgesellschaft. Durch ein 
Bestimmen und Kontrollieren qua Hausordnung, wer sich wann und In welcher Form des Handels 
aufhalten darf. Im Kern leben die Städte vom öffentlichen Raum und der freien ZugänglIchkelt für 
jeden Bürger zu jeder Zeit und natürlich in gewisser Weise mit der Nutzung, die er diesem 
öffentlichen Raum zuordnet. " 

Mit den Wünschen der Stadtbevölkerung, Ihren urbanen Raum als öffentlichen Ort gegen 
abschließbare Malls zu verteidigen, sieht sich ECE-Projektentwlckler Jan Röttgers -vIelerorts 
konfrontiert: 

"Wir kennen ja diese WOnsche der Städte, die sind ja auch gar nicht neu. Es g~t'aber Immer 
darum, dass sie in einer Stadt nicht nur friedliebende Menschen haben, semdern sIe haben eben 
das Problem, das eben schnell auch Problemzonen entstehen, das auch Va'ndalismus vorkommt. 
Das heißt, wir müssen natürlic/l die Räume auch schOtzen. Das heIßt, wir müssen auch für die 
Sicherheit sorgen, gerade in den Abendstunden. " 

Quartiersentwicklung statt Center in Trier 

Was Klaus Jensen will, klingt irgendwie anders. Der Trlerer SPD-Oberbürgermeister und Ehemann 
der rhelnland-pfälzlschen Ministerpräsidentin Malu Dreyer will ECE gerne als Investor in Trier 
gewinnen - doch nur unter bestimmten Bedingungen: . / 

"Es geht nicht um ein Center, sondern es geht 11m eine QuartIersentwicklung, In der 
EInzelhandelsnutzung, Wohnen, Kultur und öffenWche Nutzung gleichberechtigt nebeneinander 
stehen. Nur auf dieser Grundlage haben Wir 'überhaupt Gespräche geführt, denn wir wollen 
keinen Monolithen in der Stadt. Wir Wdtlen gerade im Hinblick auf spätere Veränderungen eben 
eine sehr differenzierte Lösung, die es ermöglicht, auf wirtsc/laftliche Entwicklungen in der Stadt 
entsprechend zu reagieren." / / . 

Fußgängerzone in Trier (Bild: picture alliance I dpa Foto: Frledel Glerth) 

Allerdings sah sich Klaus Jensen im Frühsommer einem Sturm der Entrüstung ausgesetzt. Der 
Trlerer Oberbürgermeister wollte nämlich einen sogenannten "Entwicklungsvertrag" mit ECE 
abschließen. Doch nach großem Protest in Trier zog Jensen das Papier wieder zurück. Denn der 
Vertrag hätte es dem ECE erlaubt, exklusiv an der öffentlichen Planung für die Bebauung 
städtischer Flächen in Trler mitzuwirken. Andere Investoren wären ausgeschlossen gewesen. 
Richard Leuckefeld, Trierer Buchhändler und Stadtrat der Grünen: 

"Diese Brisanz ist vom Oberbürgermeister nicht erkannt worden. Und da hat der Rat über 
Fraktionen hinweg gut reagiert, hat über die Fraktionen hinweg deutlich gesagt, dass er diese 
Entwicklungsvereinbarung nicht mit trägt. Und der Oberbürgermeister hat In diese Situation das 
einzig Richtige gemacht, er hat die Sache vom Tisch genommen, wir fangen jetzt praktisch von 
vorne an." 
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Eine Niederlage für ECE. Denn die Hamburger Center-Entwickler hatten sich schon seit einigen 
Jahren um gute Kontakte ins Trierer Rathaus bemüht. Die ECE-Stiftung "Lebendige Stadt" 
spendete schon mal 100.000 Euro für ein energiesparendes Beleuchtungskonzept für das Rathaus 
Trier. Und Oberbürgermeister Klaus Jensen war noch vor wenigen Wochen Redner bei einem 
Kongress der Stiftung. Richard Leuckefeld, Trlerer Ratsmitglied der Grünen : 

"Aber ich will unserem Oberbürgermeister nicht unterstellen, dass er sich im schlimmsten Fall 
kaufen lässt. Das tut er nicht. Sagen wir mal, er ist vlelleic!Jt ein biss ehen blauäugig in diesem 
Punkt gewesen, aber ansonsten ist er in diesen Frag('!n integer. " 

Der Trlerer OB Klaus Jensen versichert: Er habe sich nie an einem von der ECE-Stiftung 
ausgerichteten Fußballspiel beteiligt, bel dem Bürgermeister schon mal gegen die alten Herren 
von Bayern München kicken . Robert Helnemann, ECE-Pressesprecher und Vorstandsmitglied der 
Stiftung : 

"Ich glaube, so ein Fußballspiel macht nicht deutlich, was die Stiftung normalerweise tut. Das war 
eine Viertelstunde am Rande eines Kongresses, bel dem es um sehr viel inhaltliche Themen ging. 
Und der FC Bayern, weil er sich gefreut hat, dass die Stiftung den FC Bayerh'dort ~n einer Stelle 
unterstützt hat, bereit war, die Allianz- Arena den dort Anwesenden entsprechend vorzustellen. " 

Der Dortmunder Stadtplaner Rolf Juncker sieht dies nicht ganz so locker. Er nält solche Events für 
einen wichtigen sozialen Baustein einer sehr geschickten ECE-Strategie des Umgarnens von 
KommunalpolItikern: 

"Ich denke schon, dass für viele ein Fußballspiel mit den alten Herren von Bayern München auch 
schon ein Erlebnis ist~ da auch ein Stück welt mitzugehen." 

Dass der Trlerer Oberbürgermeister sich bereit zeigte, ECE exklusiv in die kommunale Planung zu 
holen, begründete er mit dem nahen Luxemburg. DOI~ gibt es zurzeit Pläne für mehrere riesige 
neue Einkaufszentren. In Trier befürchtet man, d.f!ss ctlese neuen Center gerade viele 
Luxemburger Käufer aus der Innenstadt weglocken werden. Oberbürgermeister Klaus Jensen: < / 
"Ich bin ja fast teilweise wöchentlich in Luxembu,.g, Spreche dort mit vielen Menschen. Und die 
Bestätigung Ist die: Natürlich werden wir, wenn es attraktive EInkaufsflächen In Luxemburg gibt, 
häufiger in Luxemburg einkaufen. " 

Doch auch ECE schaut mit Interesse nach Luxemburg, so Firmen-Vertreter Jan Röttgers: 

"Luxemburg Ist In der Gesamtregio';lnteressant, das betrachten wir auch immer mit, weil es im 
Einzugsgebiet liegt, viele aus Luxemburg kommen ja rüber nach Trier. " 

Und wenn die Kunden nicht mehr nach Trier kommen? Was für die Stadt Trler ein Problem Ist, 
muss noch lange kei nes für ECE sein. Von Journalisten gefragt, ob die Firma auch an den neuen, 
großen Einkaufszentren In Luxemburg beteiligt Ist, antwortete ECE-GeschäftsfOhrer Gerd 
Wilhelmus v.or elnl gen Wochen: "Nicht direkt." 

Eine vielsagende Aussage. Handel Ist Wandel . Ob In Trler oder Luxemburg - für das Hamburger 
Unternehmen dürfte das unter dem Strich nicht entscheidend sein. Dass ECE sich nach Lage der 
Dinge aber Im Grunde jederzeit für Luxemburg oder den Onllne-Handel und damit gegen Trler 
entscheiden könnte, Ist für Richard Leuckefeld ein weiterer Grund, sich gegen. eine neue 
Einkaufsmaschine In der Moselstadt zu wehren: 

"Trier hat doch eine ganz andere Stärke, die Individualität. Und ein AlleinsteIlungsmerkmal, allein 
schon wegen unserer Baudenkmäler, die einmalig sind. Und wenn man diese 
AlleinsteIlungsmerkmale weiter rausarbeItet, dann hat man die richtige Antwort auf die 
Uniformität, die sich In anderen Bereichen, zum Beispiel In Luxemburg breit macht. " 

© 2013 Deutschlandradio 

http://www.dradio.de/dkul t ur/sendll ngen/laenclerreport/21953 S7/drllcken/ 05.08.2013 



Landeshauptstadt 
Mainz 

Stadtven'laUung Maln, I Amt 30 I PoSlfach 3820 155028 Maln, Rechts· und Ordnungsamt 
Frau Wolf 

Herr 
Roman Haug 

Poslfach 367.0 
55026 Malnz 
Stadlhaus!Kreyfllg·F1Ugell 
Zimmer III 
Kaisersiroße 3·5 

Tel 06131 ·122400 
Fax06131·122286 
rechts-und· 
ordnungsamt@stadt.malnz,de 
\'/ww.malnz.de 

Mainz, 15. Februar 2013 

Ihr Antrag allfInformationszugang gem. § 5 Lantlesinformationsfrclheitsgcsetz (LFG) vom 
17.01.2013 

Sehr geehrter Herr Haug, 

ich nehme Bezug auf Iluen mit E-Mail vom 17.01,2013 gestellten Antrag und teile Ihnen hiermit mit: 

Nach erfolgter Prüfung Ihres Antrages und unter Zllgnllldelegung der Stellungnahme der 
ECE Projelctmanagemcllt G.m.b.H. ll< Co. KG (ECE) wird der beanuagte InformatioJ\s:l.u
gang abgelehnt. 

Begriindung 

1. Sachverhalt 

lI'lit E-Mail vom 17.01.2013 wurde der nachfolgend zitierte Autmg gestellt: 

A/lkli/ldlg/lllg.rgemaß dchle ich hienllil all Sie ei/lell Alltrag /lach § 5 J/i'G all/Zllgallg bell/glich deI' beim 
Dezernat 1 oder auch ;11 sOlJstigen JJcrclchcJI tier Stadl\lclwalllmg l'ol'Jumdrmen, amtlichen bljol'mallonell 
hillsich/lich des Verlmifs /llId der bisherigeIl Ergebllisse der Verholldlllllgell zlI'lsche/l der S/adfl>crll'ai//II/g 
IIl1d der ECE Projektll/ollagcmel// GmbH & Co. KG; ollWsslich der geplal/(ell Umges/ollllllg der Llldll'ig/ra
ße IIl1d deli Plällell der ECE GmbH & Co. KG. 

Lediglich hi!fsll'eise,/Ilr deli Fall, dass Sie sich berech/lg/lI'mlllell, I/II/er Ben(fllllg 11. o. m(f die §§ 9/f. IFG 
diesen AI/frag Insgesamt ahzllleJmclI, beantrage ich hiermit bereits heule alternativ einen Ol/sollslell vol/lfm~ 
[r/llglichell b(formo/iollszugang derges/al/ ZII gell'älw!elsten. dass z. B. vermeintliche GescMflsgeheilllllisse, 
pel'soJlenbczogeuc Datell eie. Zln'or geschWärzt worden sind. 

Ou,l1nl,., 281 sr, I SS 156 I srl60 1611 G8170 171 

Sp~rkaS5C Malnl 
Konto 3311 Oll SSO 501 20 
IBAN: llES8 SSO:s 0120 0000 000331 
S\'IJrI-ßlc.Io\ALADESlMIIZ 



Der Antrag wurde An ECE mit der Bitte um Stellungnahme weitergeleitet. 

Von Seiten des Unternehmens wurde der Stadt Mainz am 08.02.2013 fristgerecht mitgeteilt, dass eine 
Herausgabe von amtlichen Informationen nach dem Landesinfolmationsfreiheitsgesetz vollumfang
lieh abgelehnt wird. Die ECE habe der Stadt in den bisherigen Verhandlungen zahlreiche vertrauliche 
Informationen offengelegt. Hierbei handele es sich ausnalunslos um schützenswerte Betriebs- und 
GeschäftsgeheinuUssc, geschütztes geistiges Eigentum und personenbezogene Daten, deren Heraus
gabe nach dem LIFG nur lnit Einwilligung der ECE erfolgen darf. ECE weist zusätzlich darauf hin, 
dass es sich um ein laufendes und noch niel,t abgeschlossenes Verhandlungs\'erfahren handelt, bei 
dem ein Großteil der Grundstücksflächen PrivAtgtund darstellen und über 50 Prozent der Grund
slücksfliichen sich im Eigentum VOll ECE befinden. Schließlich weist das Untert elunen darauf hin, 
dass es auch einem Informationszugang ZulU Teil nicht zustinunt, da durch eine parpelle Unkennt
Jichmachung der vorhandenen InfoJ:lllationen das Selmtzinteresse an einer vertraulichen Behandlung 
nicht ausreichend gewahrt werden kann. /' 

2. Rechtliche Bewertung 
('"1 

Das Inforlllatiollsvcdangen bezieht sich aufInllalte der bisherigen Verhandlungen mit ECE. 

Anders als teilweise in der Presse oder in der Öffentlic~keit dargestellt, liegt noch kein Baugeneluni
gungs\'erf.1hren vor. 

Vielmehr handelt es sich ulU Verhandlungen mit einem Unterneluuen, das gewillt ist, in ein Einkaufs
. qUArtier zu investieren. Die Verhandlungcn dienen dazu, sich über die gegenseitigen Vorstellwlgen ~\l 
informieren und \lnter Beriicksichtig,1I\g" der~om Stadtrat beschlossenen Leitlinien unter Umständen 
den Boden für den Abschluss eines städteba\llichen Vertrages und einem vorhabenbezogenen13ebau
ungsplan 2\l bereiten. 

Soweit sich die jeweiligen Vorst(uungell zu einer Planung und 1111 einem gelnein~amen DUfchfiih-
11111gS\'ertrag konkretisiercn un~l ein förmliches Verfahren münden, wird die Offentlichkeit unter 
anderem in den daf(ir1'orgesehen Gremien nach den jeweiligen Vorschriften informiert und kann 
Bedenken und An(egungen vorbringen. Erst zu dicsem Zeitpunkt stehen Ergebnisse fest. 

J3is Zu diesem Zeitpunkt sind Verhandlungcn mit einem Investor vorhereitender Natur und gt\lnd
siitzlich auch noch keiner Akteneinsicht nach dein VeLwaltungsverfahrensgesetz rywVfG) zugänglich 
(vgl.ltierzu~ 29 Abs. 1 Satz 2 VwVfG). 

Entsprechend der Regelung des VwVfG will auch § 10 des Landesinfol1nationsfreiheitsgesetzes 
(LIFG) den bchördlichen Entscheidungsprozess schülzenund regelt, dass der Antrag a"f Informati
onszugang gtundsiitzlich abzulehnen ist für Entwürfe ~u Entscheidungen sowie l\rbeiten und Be
schlüsse .2U ihrer ,"unittelbaren Vorbereitung, soweit und solange durch die vorzeitige Bekanntgabe 
der atlltlichen Information der Erfolg der Entscheidung oder bevorstehcnder behördlicher Maßnah
men \'ereitelt würde. 

Die Gespräche !md Verhandlungen, die mit ECE gcmhrt werden, sind -wie geschildert- vorbereiten
der Natur, die auf den Abschluss eincs öffentlich-rechtlichen Vertrages und einer Bebauungsplanung 
gerichtet sind. § 30 VwVfG regelt insoweit, dass die Beteiligten Anspruch darauf haben, dass ihre 
Geheinmisse, insbesondere die ~utn persönlichen Lebensbereich gehörenden Geheinutisse sowie die 
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Betriebs- und Geschäftsgeheinullsse, von der Behörde nicht unbefugt offenbart werden. Ob insoweit 
neben den Regelungen des Vetwaltungsverfalltensgesetzes überhaupt noch Raum fih eine Anwen
dung der Bestimmungen des Landesinfotmationsfreilleitsgesetzes bleibt, ist fraglich. 

Letztlich ergibt die" Prüfung aber, dass auch unter Anwendung des Landesinformationsfrei
heitsgesetzes !tein Anspmch auf die gewünschten Informationen besteht. 

Der Ansp11leh nach dem L1PG bezieht sich auf amtliche Informationen. Amtliche Infonnationen 
sind alle dienstlichen Zwecken dienende Aufzeichnungen, unabhängig \'on der Art illter Speicherung. 
Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen, gehören nicht dazu 
(§ 3 LIFG). Als amtliche Infonnation in (lieselU Sinne kämen vorliegend allein interne Gesprächs
vermerke- oder Protokolle in BetJ:acht. Inwieweit die Voraussetzungen im Übrigen erfiillt sind, kann 
an dieser Stelle offen bleiben. 

Gem. § 9 Abs. 1 Nt. 7 LIFG ist der AntJ:ag aufInformationszugang abzulelmen wenn und solange 
bei vertraulich erhobener oder übennittelter Information das Inte~esse det-0der des Dritten an einer 
vewaulichen Behandlung zum Zeitpunkt des Antrags aufInformationszllga(lg noch fortbesteht. 

Wie eingangs geschildert, dienen die zwischen der Stadt und ECE geführten Gespräche zuerst eLunal 
der Findung von Standpunkten und Interessen. 
Die Gespräche werden in einem vertraulichen Rahmen ge-fiihrt. '( ertraulichkeit wurde zugesichert 
und wird auch gewiHltt. ~ .1 
Es liegt auf der Hand, dass eine Stadt schwerlich noch weitere lnvcstol:en finden würde, hielte sie sich 
nicht an solche Gtundsätze inl Umgang miteinander. 

\'<Iie aus der Stellungnahme von ECE hervorgeht, besteht das Interesse an einer vertraulichen Be-
handlung auch weiterhin. '" 

V ertl'nulichkeit und Transparenz stehcn manclunnlin eLlem Spatmungsverhältnis. Die Forde1tlng 
nach Transparenz von Elltscheid}mgeh bedeutet aber nicht, dass der Öffentlichkeit auch jedes Ge
spräch mitgeteilt werden müsste. 

Die Entscheidung selbst muss tJ:ansparent seLl. Soweit ist es -wie eingangs geschildert- noch nicht. 
MIt welchen Ergebl~ssen ~n~ Entscheidungsvorschlägen in die Öffentlichkeit gegangen wird, ist 
noch nicht _abschließend geklärt. Ein Ergebnis liegt gerade noch nicht vor. 
Bis zum Zeitpuukt eL,er .. Einigung" gebietet es der Grundsatll gegenseitigen VertJ:auens nicht jnit 
intel1len Gesprächsnotizen an die Öffentlichkeit zu gchen. 

Das Interesse des Vcxhandlungspawlers an der Vertraulichkeit der Gesprächebesteht damit fort. 

Gem. § 11 LIFG ist der l\ntJ:ag aufInformationszugang weiter abzulehnen, soweit deI: Schutz geisti
geu Eigentums entgegensteht. Zugang Zu Betriebs .. oder Geschäftsgeheimnissen darf nut gewährt 
werden, soweit die oder der BetJ:offene eingewilligt hat. 

Wir yerweisen dieshe~iiglich auf die Ausführungen von ECE. 

Dem Infotmationsbegehren kanll auch nicht teilweise stattgegeben werden. Der Gesprnchs
verlauf unterliegt im Ganzen der Vertraulichkeit. Auch ECE hat einem solchen Vorgehen ausdriick
lieh widersprochen. 
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Wir bitten daher um VeJ:ständnis, dass die Stadt }'lainz Ihrem Antrag nicht entsprechen kann 

lt1J , ~
J:l Al1ftr~ag 

olf , -

Rechtsbehclfsbelehtung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider, ptuch erhoben wer
den, Der WidcrspLUch ist bei der Stadtverwaltung Mninz schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 

Nnchtbriefkästen befinden sich am Rathaus, Jockel-Fuchs-J'latz 1, 551161v!äinz und aln Stadthaus -
Lauterenflügel, K.iserstraße 3-5, 55116 Mainz, Zur Ve1meidung zeitlicher Ve~öge1ungen wild emp
fohlen, den Ve1waltungsakt, gegen den Widersptuch erhoben wird, unter J\~abe des l\ktenzeichens 
zu benennen. .~ 

Die Sclu'iftform kann durch die elektronische Form ersetzt werd,ell' Die E-Mai! ist an die Adresse ~ 
mainz@pQststelle,.rll~ zu senden. In diesem Fall ist das elektroiusche Dokulnent mit einer qualifi
zierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgeseta zu versehen. Bei der Verwendung der elekt
fOluschen Fonn sind besondere teclUlische Ra~enbeclingungen zu beachten, welche im Internet un
ter www.maillz.de (dort: Rathaus - Amter/Betriebe/Dienstleistungcn- Virtuelle Poststelle) aufge
flihrt sind. 

~"\' 
'-0 

" 
Hinweis nach § 12. LIFG: 
(1) Jede Person katin die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für die Informationsfrei

heit filuufep, welln sie ihr Recht auf Informationszugang nach diesem Gesetz als verletzt ansi.cht. 

(2) Die Aufgabe der oder des Landesheauftragten fiir die Informationsfreiheit wird von der oder dem 
Landesbea\lfl:ragten f(ir den Datenschutz wahrgenonunen. Ihre oder seitle Amtsbc%eiclmung lautet 
Landesbeauftragte oder I_andesheanftragter fiit den Datenschutz und die Inf011llatioJlsfteiheit. 

(3) § 24 Abs. 1 Satz 1 und Ahs. 2 bis 8 sowie § 25, § 28 und § 29 Abs. 2 des Landesdatenschutzgeset
zes findcn entsprechende Anwendung. 
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Hallo Frau Andres, 

hallo Herr Schnell, 

anbei übersende ich thnen einen Bescheid, mit dem der Antrag von Herrn Roman Haug auf 
Einsichtnahme In die Verhandlungsprotokolle betr, ECE abgelehnt wurde, 

/ 
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Roman Haug 

18.06.20 13 23:22 

An AntJe.muelle,@st.dt.m.lllz.de, 
stadtptanungsamt@stadt.mainz.de, 

Kopie di.lla.spellgle,@stadt.m.lm,.de 

ßlIlldkople 

Thema Erneuter Antrag nach § 5 
landesl nform.t Ionsfreiheitsgesetz 

Protokoll: ~ Diese Nachricht wurdo weitergeleitet 

Roman Hnug 

Mainz. 18.06. 13 

EI'Heute.' AlIh'ng nach § 5 Ll\lIdcsinro)'mnUolIsrreihcit.sgeset~ 

SdU' gee1nte Fmu MUlIer, 

ich Ilclllne Bezug nuf lInser TeleComu vom J 8.06.13, in welchem Sie mir erklih1cn, dass die Anlagen. auf 
welche j~ Ihrerseits bereits \'cnvicsen wird lInte,' 
Ilttu:llwww.1llailli. ... dc/t.125606EOOJ03E93I1ilcsNclclnb:1lkeil-lllit· dcn ·l.ci[lifl lcl1.ndf/%24FJL1YVcrcinbarl~cit
mil-dcn-l.chlilllcll,udfin \Virklichkcit noch gm' nicht \·orl iegen wünJcll, sondem enH von ECE und der Stadt 
noch erstellI werden miissten. 

Ich bch.1tlptC, d<l'is diese Al1~snge von Jhn\!1l so nicht dcn TatSili.:hcu entsprechen kam\. Denn w(irden diese 
Anlagen (zumindest im Entwurf) tnts:.lchlieh noch nicht vOIliegen. wlirdc es keinerlei Sinn I!rse~l1 ! sich mir 

diesc in der o. g. Publikation bereits mehrfach konkret zu beziehen. 

Hinsichtlich des ebenfalls als Anlage bezeichneten .,l'lml1lllgskonzepts'· ergibt sich diesel' Rtlcksthluss: sogar 
\lIl1ninclbM nus dem eigenen Text ilcl Stadt M~linz. in del\l don forlll\lliert wird, dass " ... die Stmh t1avon 
ousgeht, dass mit dem vorlicgcllden PJallllUgskonzcpt (siehe Anlage) die l eitlinie 3.2.1 Puufa erfüllt ist". 
Folglich liegt an dieses Phll1\U1gskonzcpt sehr wohl vor. die Stadt bz\\'. lieB möchten es nur nicht zum jetzigen 
Zeitpunkt der Üffcntlic llkcit kundtun. Worun,'? 

EllIsprcchendcs gilt fiif die "Absichtserklärul\gH deren Anlage J "orfen~jchtt ich da.. Papier "Vcreinbarkeit mit 
deli Leitlinien und Empfehlungen" ("Fortschreibung 2013'')'' sein soll. Dies wicdc.nllll bedeutet ini 

1 



Umkehrschluss, dass auch die "Absichtserklänmg" VOll IImcn nach wie vor der Öffentlichkeit vorenthalten 
~vird, obwohl der Stadtvorstand \Ind ECE doch gemeinsam mit dem Allspmch den Zwischenstand der 
Gespräche vollständig kundzutun an die Öffentlichkeit gctrctcn sind. Handelt es sich bei dieser 
"Absichtscrklänmgll möglicherweise um eincn (geheimcn) Uletter of intend" (lai) a. ä.? Und WClUt ja, welchem 
demokrafischen \Villcnbildllngs~Prozess wurde diese "Absichtserklänl11g" dann bisher unterzogen? 

Ich bitte ich um Vcrständnis dafUr, dass ich mich aufgnllld all .dessen nochmals veranlasst schcn muss hicrmit 
einen Antrag im Sinne des Landesil1formationsfrciheitsgesetzes zu formuliercn. 

\VeIUl ich mich nicht täusche existieren hcutc als Zwischenergebnis der Gesprächc zwischen Stadtvorstalld und 
ECE fibel' die Umsetzung (nicht über dercn substantielle Außerkraflsetzung) der vom Stndtrat beschlossenen 
Lcitliniellllun zumindest die folgenden Papierc, die VOll Ihnen zwar nlle irgeudwo cnv51mt aber'eben nicht alle 
veröffentlicht wurden: 

./ 

"Eckpunkte Eil1kaufsquarticr Ludwigstraße zwischen Stadt Mninz lind ECE11 

.. 'Y'/'~ 
uAnderungsvorschlag Lcitlinicn ll (I"» ~ 

"Allflistlilig der textlichen KI.rstellllngen" ~ ~ -!) 
;: ~ '" ~' /J" c!/ 

"Absi9htscl'klänmg nebst Anlagcn" 

"Städtebauliches Konzept" 

I, ... vorlicgendcs Plallungs~Kollzept'" 

"Vcrcinbarkeit mit den Leillinien lind Empfehlmlgen C'f'oft schreibung 2013") als "Anlage 3 zur 
A bs iclltserk I Ö 111 ng" 

Da das Papier "Vereinbarkeit mit den Leitlinien und Empfehlungen" ja von Ihnen als "Anlage 3" deklariert 
wird, lässt dies die zwingende Vermutung zu, ilass noch zwei weitere Unterlagen, nämlich Anlage 11.111d Anlage 
2 existieren. Aueh insoweit beantrage ich hIcl1l1it eine prnzise und unverzügliche Klarstel!ung VOll I1mclt, sowie 
cbenfalls die uJ1vcrzligliche 'vorlage aller diesbczüglichell Unterlagen ggf. auch im Entwurfsstadiul1l. 

Liegen Ihnen in diesem Zusammenhang noch weitere Papiere vor, die Sie gcgenübcr der Öffcntliehkeit 
\lIlcrwälmt lassen 11löch~n bzw. dicse Ilicht vorlegen möchten? Auch drum benntrage ich hiermit deren 
vollständige Vorlage in~ o. g. Shme. 

; 

Ich pel'sönlich haltc-cine solche Form der "Infoflnationspo!itik" fiir befremdlich lind keineswegs akzcptabel. 
Dies gilt sowqhl im Hinblick auf die Mitglieder des Stadtrats, wic auch im Hinblick auf die gesamte 
Öffentlichkeit, deren umfassende lind vollständige Information der OberbtJrgemleister selbst verbindlich und 
öffentlich zugcsagt hatte. 

# Gilt diese Zus<lge des Verwaltungschefs noch oder nur eingeschränkt oder in welcher Form? Oder war diese 
Ankündigung bloß eine PR M<lßnahme, um dCIl Angriff auf die Leitlinien mit Euphemismen ciner "textlichen 
Konkrctisiellmg" uzw. einer "textlichen Klarstellullg" verbrämen zu können? 

# ""Vie soll man überhaupt bellrt~ilcn können. ob die These von deI' angeblichen· "Punkt-Landung" wirklich 
zutrifll, wenn mutmaßlich ent.scheidem]e Unterlagen nach wie vor unter Verschluss bleiben sollen? 

# Und wie kann eine solche Gchcimhnlt\lngs~Politik in Einklang gebracht werdcH, mit dem Anspruch des 
Verwaltungschefs endlich Transparenz zu schaffell und wirkliche Teilhabe olme Alibichamkter zu 
cllllöglichen? 



Gemäß dem Landesil1formntionsfl'eihcitsgesctz beantrage ich hiclll1it l10elunals auch scltrifilich die 
tmverziigliche (1) Vorlage aller (!) 3m heutigen Tage bzw. bis zur Bescheidungmeil1cs Antrags vorhandenelr 
amtlichen Infonnationen iSd. § 5 LIFG hinsichtlich derfehlenden Anlagen einerseits bzw ... der 
Absichtsel'klärung und dercn Anlagen" andererseits (s.o.). 

1m Rahmen dieses Antrags beantrage ieh hiel1uit ebenso alle Information von Ihnen zu erhalten, wcr, WalUt, 

welchc Beiträge fii r die Erstellung dieser derzeit noch unveröffentlichten Anlagen ete. geliefert hat. 

Fi.ir dell Fall, dass wider Erwarten diese Anlagen ete. \\. U. noch nicht vollständig fertig gestellt sein sollten 
beantmge ieh hiermit hilfswcise auch die unverzügliche Vorlage entsprechender Entwürfe sowie die o. g. 
diesbezüglichen Infonnationen (s. o.). 

/ 

Ebenso hilfsweise beantrage ich fiir den Fall, dass wicdenun angebliche Geschäflsgeheinmisse etc. einer 
Stattgabe meiner Antdige vermeintlich entgegenstehen sollten die Vorlage der entsprechenden Informationen 
unter Schwärzung der angeblichen Geschäftsgeheimnisse, persönlichcn Datcn elc .. 

Ich gehe davon aus, dass es Ihnen im Rahmen einer unverzliglichen Bearbeitung dic~er Anträge möglich sein 
wird, diese noch vor Ablauf der 25. Kalenderwoche zu bescheiden. Sollte Ihnen dies wider Envarten nicht 
möglich sein bitte ich mll gesondel1e Mitteilung nebst Begründung, was dcitl~. U. in1 Wege stehen köunte. 

Für Ihre Hilfe bedanke ich mich im Voraus recht herzlich. 

Eine Kopie dieser mai I erhält jedenfalls frau Martina Schlägel vom"'Rcfcrat Illfollllationsfreiheit des 
Laudesbeauftragten fiir Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz. 

Freundliche Gtiiße 

Roman Hnug _, ~V/ 
d0ij 

J. 
~ 
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Stadtverwaltung Mtlrnz I Aml611 Postfach 3820 I 55028' Malnz 

I Schreiben an' 

Herr 
Roman l-laug 

< 
) 

Stadtpl.mungsamt 
AnijeMUlIer 

jS&S) 

Abteilung StatltplanunR 

Postfach 3820 
S5028Mainz 
Zitadelle I Bau A I Zimmer 203 i't 

Tel 06131·123076 
Fa<06131·12 26 71 
tl ntJ e,~ uelle r@stadt.m;)lnr,de 
w\'/w,malnl.de 

Mainz, 12.07.2013 

Ihr Antrag aufInformatiollszugang getn. § 5 Lafldesinformationsfreihcitsgeselz (LFG) vom 
18.06.20B 
Aktenzeichen: 61 26 Alt B 262 

Sehr geehrter Herr Haug, 

wir nclunen Bezug auf Ihren Antrng nach dein Lnndesinfonnationsfreihcitsgesetz vom 18.06.2013. 

---
I. Zum Antrag 

, 

Ihr Anu-ag ist sclu umfassend. 

Er lautet wie folgt: 

Gemllß dem Lnnclesinformationsfi'oiheltsgesetz benntmge ich hiermit nochmals fluch schriftlich die unvcrzUgliche (I) 
Vorlage a.l)er (I) Am heutigen Tago bzw. bis zur Bescheidllllg meines Antrngs vorhandenen amtlichcnlnformuLionen 
iSd. § S LIFO hinsichtlich der fehlendon Antagen einerseits h7,W. "der AbsichtserkUirulig und del'en Anlagen" Rnde· 
ferseils (5. 0.). 

Im Rahmen dieses AntrAgs beantrage ich hiermit ebenso ulle lnfonnntion von lhncn ZII erhalten, wer, wRnn, wclche 
Beilrfigc fllr die Erslellung dieser derzeit noch 1I1lvcrllffetitlichten Anlagen eie. geliofert hilI. 

FlIr den FolI, dnss wider En\'orlcn diese Anlagcn eIe, u. U. noch nicht vollsUlmlig fel1ig geslcllt sein soillen beantrage 
ich'hiermit hilfsweise Ruch die unver.dlgliche Vorlnge entsprechendcr EntwUrfe sowie die o. g. diesbezLiglichenln· ' 
fOfmlltionen (5. 0.). 

Ebenso hilfsweise henntrage ich flIr den Fall, dilSS wiederum angebliche Gcsehnftsgeh~ill\Jlisse ete. eine!' Statlgube 
meiner Anträge vermeintlich entgegenstehen sollten die Vorlage dCI' entsprecht:ndcll Jnfonnntionen ullter Schwarzung 
der angeulichel~ Geschti nsgcheil11l1isso,'pcrsönlichen DntcJl ete .. 

Busllnlen: 501511511(4165)70171158 

Q:\At.\T61\Textyerarbcaurlg\PtJ\OO1<UMENl\Volb.Oeul~lIpl"nunE\MU1l{'1\"0~1 , fn!Jo , docx 
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11. Stellungnahme 

Zu diesetn Antl1lg "d,tnen wir wie folgt Stellung: 

'I, Soweit Sie mit Ihrem Antrag auf Informationszugang InfotmatiQnen übet die vertrauli
chen Verhandlungen mit Eeg hegehren, die bisher noch nicht veröffentlicht wurden, whd 
dieser Antrllg weiterhin derzeit abgelehnt. 
Auf die Gründe des ablehnenden Bescheids des Rechts- und Ordnungsamtes vom 15.02.2013 wird 
.insoweit vollinhaltlich verwiesen. 
Nach der Beendigung der noch laufenden Verhandlungen mit EeE wird es eine Vielzahl von Doku
menten geben, die dann der Öffentlichkeit votgestellt werden. 

2. Im Übrigen hat die Stadt im Sintie der Transparenz einen Zwischenbeticl;t gegeben. Kem dieses 
Berichtes sind die 12 Eckpunkte, ,lie im Internct wiedergegeben werden. ) 
(httldbnainz.de/WGAPuhlisher/onJjne/htllJl.Ldciault/HTHN-8HNDC~.DE.O) 
Die 1. Eckpunkte als Zwischenstand der Verhandlungen sowie die 2.Veteinbarkel t mit den Leitlinien 
und Empfehlungen sind hiet wiedergegeben . 

Das Papier "V creinbarkeit mit den Leitlinien und Empfehlungen" enthält das Dokument "Ände
mngsvorschlag fiit die Leitlinien" und "Auflistung deI' t"'ltlichen T<Jatstellungen". 

Zurzeit liegen noch nicht vor: 'das städtebauliche Konzept sowie eine Absichtseddnrung nebst Anla
gen. Diese Unterlagen sollen übet die Sommet!':tuse erstellt ,tllld spiitestens itn Septenibel' der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht werden. . 

Beachten Sie bitte, dass der Anttag auflnformationszugnng fiit Entwürfe zu Entscheidungen sowie 
Arbeiten und Beschlüsse 2U ilner urunittclbaren Vorbereitung .abgelehnt werden soll, soweit und so
lange durch die vorzeitige Bekanntgabe der amtlichen Information det Erfolg deI' Entscheidung odet . 
bevotstehendct behördlicher Entsclieidungen vereitelt würde, § 10 Satz 1 LlFG, 
Soweit schon Entwürfe und Votheteilt)ngsatbeiten existieren, müssen ,liese in Anbetracht deI' lIedeu-
1t1l1g des Vodlabens endgültig mit allen Beteiligten .!>geswnlnl sein. Derartige Unterlagen können 
zurzeit daher nicht vorgelegt werden . 

Rechtsbellelfsbclehtutlg: 
G~gen diesen Bescheid kann i,ulerl",lb eines Monats nach Bekanntgabe Wi<1erspmch erhoben 

. w~rden . Der Widetspmch ist bei der Stadtvelwnlltlllg Mainz sehtiftlich odet zur Niedetschrift 
einzulegen. 

NachtbtieO",sten befinden sich aUt Rathaus,]ockel-Fuchs-l'latz 1, 55116 Maim.und am 
Stadthaus - Lantereilfliigcl, Kaisetsttafle 3-5, 55116 Mainz. Zm Vermeidung zeitlicher Verzö

. gelUngen wird elnpfohlen, den Velwaltunllsakt, gegen den Widcrspntch erhohen wird, unter 
Angnbc des Aktenzeichens zu benennen. 

Die Schriftform kaun dmch die elektronisclle Fottn ersetzt werden. Die E-Mail ist an ,lie Ad
resse ~ty-milinz@noststeJle .. dp .. de zu senden. In diesem Fnll ist das elektronische Dokument 
mit einer qualifizierten elektronischen Signaltlr nach detn Sign~tlltgcsetz Zu versehen. Bei deI' 
Verwendung der elc:ktronischen Forln sind besondere techn.ische Rnhmcnbedingllugen z.u be
achten, welche ll11 Internet unter www.ltlninz.de (dort: Rnth:ms - Ätn
ter/Betriebe/Dienstleisluugen - Vitltlelle PoststeUe) aufgeführt sind; 
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Hinweis nach § 12ft LIFG: 
("1) Jede Person kann die L,ndesbcauftragte oder den Landesbeauftragten fiir die Infolmati

onsfreiheit anmfen, wenn sie ihr Recht aufInformntionszugnng nach diesem Gesetz als ver
letzt ansieht. 

(2) Die Aufgabe der oder des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit wird von der 
oder dein Landesbeauftrngten für den Datenschutz wahrgenommen. Ihre oder seine Amtsbe
zeichnung L,utet Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für den Datenschutz und ,Ue In
formationsfreiheit. 

(3) § 24 Abs. "1 Satz 1 "'1(1 Abs. 2 his 8 sowie § 25, § 28 uud § 29 Abs. 2 des Landesdaten-
sclmtzgcsctzcs fUlden entsprechende Anwendung. ", . 

Mir' freundlichen Gtiißell 
i.V 

cl Stroh.ch 

'l.,/> '" - . ..,...,.....-.4 
/' ,<..." .~ \ . 

~ ~
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Stadtverwaltung MRlnz (Am161 ( Postftlch 3810 155019 Mnlnz 

Je Schrciben all' 

HeIT 
Roman Haug 

Stadtplanungsamt 
Anlle MUII" 

jS&S) 

Abteilung Stadlpltlnung 

Poslfach 3820 
55028 Maillz 
Zitadelle 1 BillI A (Zimmer 203 a 

Tel 06131·123076 
Fax 0 6131·12 26 71 
anlje.mueHer@Sladt.malnzede 
VI'I'Iwemalnz.de 

Mainz, 12.07.2013 

Ihr Antrag auf InfotmationszlIgang gem. § 5 Landcsinformntionsfreiheitsgesetz (LFG) vom 
18.06.20B 
Aktenzeichen: 61 26 Alt B 262 

Sehr geehrter Herr Haug, 

wir nehmen Bezug auf Ihren Antrag nach dein Landesinform.tionsfreihcilsgesetz vom 18.06.2013. 

I. Zum Antrag , , 
Ihr AnlJ:ag is t sehr umfassend. 

Er Jautet wie folgt: / 

GcmHß dem Lonclesinfonnationsfl 'eiheitsgcselz beontrnge ich hiel'l!lit nochmnls auch schriftli ch die ullverzUgliehe (I) 
Vorlage "ller (I) RIU heutigen Tuge bzw. bis zur Dcsc11eidllng meines Antrags vorhandenen funtliehen lnformationell 
iScJ , § 5 LiFG hinsichtlich der fehlenden A1l1ngen ejller~eits hzw. "dcl' Absichlscrkllinmg und deren Anlagen" ande-
rerseils (s.o.). . 

1m Rahmen dieses Antrags beantrage iell hicrmit ebenso alle Tnfol'Ulfition von Ihncn zu erhalten. wer. \VflllIl. welche 
BeilrUge filr die Erslellung dieser derzeil noch unveröffel;lIiehten AnlageIl ete. geliere111m!. 

I-Ur den Pnll, dnss wjd el' Envnrlcll diese Anlagen eIe. u. U. noch nicht vollsllinrlig fertig gestellt sein sollten hem\trngc 
ich' hiermit hilfsweise n'\lch die unverzUgJiehe Vorlngc entsprechcnder EntwUrfe sowie die o. g. diesbeiUgliehen ln
formOliollell (s. o.). 

2 

Ebenso hilfswcisc hennlrage ich flIr den Fall, dnss wjedCI'lUll angebliche Gesch!tftsgeheimnissc ete. einer Stattgnbe 
meiller Antrnge vermeintl ich enlgeg.lIslehen solIteIl die Vorlage der ellispreehenden !n[onnntiollen lUller Schw!!rzullg 
der nngeblichell Gcsch!ifisgeheimnisse,·persönliehen Daten eIe .. 

Busllnlen: 50151 15 11601 165170171158 
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II. Stellungnahme 

Zu die. enl Antt.g Ilehmen wir wie folgt Stellung: 

t. Soweit Sie mit Ihrem Antrag aufInformationszugang Informationen tiber die vertrauli
chetl Verhandlungen mit EeE begehren, die bisher noch nicht veröffentlicht wurden, wird 
dieser Antrag weirerhin derzeit abgelehnt. 
Auf die Gründe des ablelulenden Bescheids des Rechls- und Ordml11gsmntes vom 15.02.2013 wird 
insoweit vollinhaltlich vctwiesen. 
Nnch der Beendigung der noch laufenden Verhandlungen mit EeE wird es eine Vielzahl von Doku
mellten geben, die dann der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 

2. Im Üb1igen hat die Stadt im Silllie der Transparenz eineti Zwischenbeticl;t gegeben. Kem dieses 
Berichtes sind die 12 Eckpunkte, die im Intemet wiedergegeben werden 
(htlp:/ltnainz.de/WGAT'\lblisher/ouline/htmJ/defimlt/HTHN-8HNPC4.DRO) . 
Die 1. Eckpunkte als Zwischenstand der Verhandlungen sowie die 2:V ereinbn'rkeit mit den Leitlinien 
1lIl<1 Empfehlungen sind hier wiedergegeben. 

Das Pnpier "Vereinbarkeit tnit den Leitlinien und Empfehlungen" entMilt dns Dokument "Ände
rungsvorschlag für die Leitlinien" und "Auflistung der textlichen Klarstellungen". 

Zw:zcitliegen noch nicht vor: 'das städtebauliche Konz~pt'Sowie eine Absichtserklärung nebst Anln
gen. Diese Uilterlngen sollen über die Somnlei1?~'; 'erstellt und spätestens im Septetnber der Öf-
fentlichkeit zugiingüch gemacht werden. ' , ........... ' .... ) . 

Benchten Sie bitte, da .. der Antrag nufInf~lnationszugang Ciir Entwürfe zu Entscheidungen sowie 
Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer ulllnittelbarel l Vorbereitung.abgelehnt werden soll, soweit und so
lange durch die vorzeitige ßekalll&gabe der atntlichen Information der Erfolg der Entscheidung oder 
bevorstehender behördlicher Ent}clleld~lgen vereitelt würde, § 10 Satzt LIFG. 
Soweit schon Enlwürfe und VOJ'bereitüngsarbeiten existieren, müssen diese in Anbetracht der Bedeu
tung des Vorhabens endgültig lnit alleA Beteiligten alJgeslitnrut sein. Derartige Unterlagen könllen 
zur"cit dnher nicht vorgelegt wCL·den . 

Rechtsbehelfsbelehrnng: 
Gegen diesen ,Bescheid kann itulerhalb eines Monats nRch Dekanntgahe Widerspruch erhoben 

. wcr;l~n: D er Widerspmch ist bei der Stadtveiwaltung Mninz schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen. 

Nachtbriefldisten befinden sich am Rafhaus,]ockel-Fuchs-Platz 1, 55116 Mrtinz und aln 
Stadthaus - Lnuterenflügel, Kaiserstraße 3-5, 55116 Mainz. Zur V crmeldung zeitlicher Ve~zö

ge1'Ungen wird empfohlen, den Venvaltungsakt, gegen den Widersp1'lCh erhoben wird, unter 
Angabe des Aktenzeichens zu benennen. 

Die Schriftforhl knnn durch die elektronische F011n erselzl werden. Die E-Mail is t an clie Ad, 
resse ~ I V_tJJajuz@post s teUc dptdc 7.U senden. In diesem Fnll ht das elektronische Dokument 
.mit einer C)ualifizicl:tcn elektroniscp.cll Signatul: nach dem Sigol'turgesetz zu versehen. Bei der 
Verwendung der elektronischen Form sind besondete technische Rnhmenbcdingungen Zu be
~chten) welche llnlnternct unter w;ww.lnainz.de (dort: Rnthaus - Äm
ter/Betriebe/Dienstleistungen - Virluelle roststclle) aufgeführt sind . 
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Himveis nach § 123 LIFG; 
(1) Jede 1'ersol1 kann die LandesbeauftL-agte odcr den Lnl1desbcauftragtcn für die Informati

onsfreiheit nl1mfen, wenn sie ihr Recht auf InformationszugAng nach diesem Gesetz als ver
letzt ansieht. 

(2) Die Aufgabe der oder des LnndesbeAuftragten für die InfOl:mniionsfreihcit wird von der 
oder dem Landesbeauftragten für den Datensclmtz wahrgenommen. Ihre oder scine Amtsbe
zeichnung lautet Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für den Datenschutz und die In
formationsfreiheit. 

(3) § 24 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 8 sowie § 25, § 28 und § 29 Abs. 2 des Landesdaten
schutzgesetzes fmden entsprechende A nwe!)dung. 

Mit' freundlichen GIiißcn 
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ROIllAn Haug 

Kurt Sehumochcr-Str. 
7d 

55124 Mnin, 

Tel.: 06131/ 469961 

0179/7967948 

e-mAil: / 
hougl'apg11lx,do 

Mnin'l, 18,07.2013 
Go{ Q.~ Ao-~!(.~ 

Stn,liplollungsnmt --, --I 
Stadtverwaltung lv11:iinz 
61 - Stadtplanungsamt 

~ Z. \I. llQ. '1:\, eS,O,1, 
Cl z, Cl. l:!andaKW Anlj. MUlIer 

'I Wvl.! ""4Wn'W"~ •• 

Eingang: 2 Z. Juli 2013 ß-
Abteilung Stadtplanungsmut 

Postraeh 3820 

55028 Mnin, 
91iA, 

Ziladelle Bau A Zimmer 203 

per moil on: JilltjlMlllleller(i~stn<lI,mnillz:de 

11 Widerspruch gegen Ihren nbsehlilglgell Descheld vom 12.07.13 (Allteuzeiehell 61 26 Alt D 262) 
beziigUeh melues Antrogs une!1 § 5 Lmlllesillforlllntiollsfl'clhcilsgcsetz ULP (UFO) v01ll18. JUIII 
2013 

IIAlIslmuftscl'suchclI 

r 
SchI' geehrte DmllOIl lIud Herren; 

"-
h1erllllt lege Ich gegell'IIrelllJoscheid "011/12.07, J 3 111 dcl' O. g, Sach. /11/ SIIII/e flos § 68 
VCl'walfllugsgel'lch/sol'dmmg W;dcrspruclt ein. 

Ich hollo dieseIl Bescheid inklusive seiner Degriimluilg Ilir rcchlsfohlol'imO IlIld begriilldc dies wie 
folgl: 

Die ill Rede ,tehenden UnlerlagclI, deren VOrloge ich bennlmgl hnbe, lInmlich die der Öffentlichkeit 
vorenthaltenen Anlogon zu dem VOll deI' Sinelt Molnz vCJöffontlichtcn }'ilpiel': 

h 1 I P :llwll'lV .nm inz,de/C 12 56D6E00 3 D3H93/1i l.sN erein bn rkeil-llIit -dell
Leitlluieu,pdf/%24FlLElVcr.inbn.'kelt-lllil-den-Leillinjell,pJ!!. 

miisslon ·nbwclchend von Ihrer Omslellullg der Dinge- nicht bloß im TInhvurfsslHdiul\1 vorliegen) 
sondern bereits, in einer zumindest Rllnnhcmd nbgcschlossCJ1Cll Fassung. 

~~ 
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Denn anders ware es nicht zu erklären, dass sich die Stadt Mainz in der oben genannten, bereits 
veröffentlichtetl Publikation bereits mehrfach konkret auf diese Unterlngen beziehl. Hinsichtlich des 
ebenfalls als Anlage bezeichneten "Plamrngskonzepts" ergibt sich dies sogru" Ulunittelbar aus dem 
eigenen Text der Stadt MaiJlz, indem dort forllluliert wird, dass "."die Stndt davon nIlsgeht, dass mit 
dem vorliegenden Planungskonzept (siehe Anlage) die Leitlinie 3.2.1 . Erfiillt ist". 

Wie sollte man ZII einer solchen These gelangen können, wenn dieses" vorliegende Plnlllmgskonzept" 
angeblich noch gar nicht vorliegt oder insoweit tlur im Entwurfvorliegen wUrde? Würde dieses 
"Planllngskonzept" tatsächlich nur im Entwurf vorliegen könnte man auch nicht ZII der These 
gelangen, dass dadurch" Leitlinie 3.2.1. crfiillt" sei. . 

Entsprechendes gilt fiir die "Absichtserklärttng" dcren "Anlage 3 "offcnsichtlich das Papier 
"Vereinbarkeit mit den Leitlinien und Empfchlungen" ("Fortschreibung 2013")" spin sOll. Wieso 
sollten mehrere Anlagen gefertigt werden fiir eine "Absiehtserklänmg", die sell/sDlOeh,gar nicht 
existent ist, oder angebliell nur im Entwurfsstadillm vorliegt? 

Soweit Sie im übrigen meinen, Ihren abschlägigen Bescheid auf die Vorschrift des § 10 Satz 1 LlFG 
stützen 7.U können erscheint mir dies folglich rechtsirrig, da es sich bei den o. g. Unterlagen aus dem o. 
g. Gründen nicht mehr um einen bloßen Entwurf1randeln kann. Vielmehr mü~sen diese das " 
Entwurfsstadium bereits verlassen baben. Der Umstand, dass diese Unterlagcn u. U. auch künftig ggf. 
noch etwas modifiziert werden mögen, liegt in der Natur der Sache und ist somilllicht geeignet diese 
deshalb als "Entwmf' iSd. § 10 Satz 1 LlFG klassifizieren Zll kfumen. 

I 

Auch versäumen Sie es § 10 Satz 2 LIFG zu betiicksichtigen: 

" Nicht der unmittelbaren Entscheidungsvorhereitung'nach Satz I dienen regelmäßig Ergebnisse der 
Beweiserhebung und Gutachten oder Stellungnahmctfl)ritter." 

Denn zumindest bei dem "städtebaulichen Konzept" dürfte es sich entweder, tim ein Gutachten oder 
tim eine Stellungnahme Dritter im Si lilie des § 10 Satz 2 LJ:I1G handeln. Sofern dies wider erwarten 
nicht der Fall sein sollte bitte ich auch diesbezilglich um Klarstelhltlg, detUI telefonisch teilten Sie mir 
mit, dass EeB zumindest auch .J).\ftor der Unterlagen sei. Somit liegt eine "Stellungnahmen Dritter" 
iSd. § 10 Satz 2 LIFG vor. 

Entscheidend hinzukomlllt, dass eine Bcrufuug auf § 10 Satz 1 LJI'G sowieso einzig nur daun infrage 
käme 

" .. . soweit tuld solange durch die Beknnntgabe dcr Erfolg der Entscheidung oder eine bevorstehende 
behördlicherMa~nalime vereitelt würde". 

Sie bleibenjepochjegliche Darlegung schuldig, weshalb die Vorlage von Unterlagen, aufweiche die 
Stndt Mainz jA, wie zuvor gezeigt selbst "im Sitllte deI' Transparenz" gatrz öffentlich und nusdliicklich. 
Bezug nimmt, geeignet sein sollte den Erfolg einer behördlichen Entscheidung oder einer 
behördlichen Maßnolune zu "vereiteln". Für cilte solch gravierende Dehauptung triffijcdoch allein Sie 
die Beweislast, welcher Sie nicht, noch nicht einmal ansatzweise gerecht geworden sind. 

Welcher Er/blg welcher behördlichen Entscheidultg oder behördlichclt Maflltahme sollte also konkret 
nltgeblich vereitelt werden kömlen dadurch, dass der Antragsteller Kenntnis von den in Rede 
stehenden Unterlagen erhält'/ Und warum sollte dies dann so sein oder im September plötzlich nicht 
mehr so sein'/ Denn Sie selbst teilenjn mit, dass die Unterlagen "spätestens im September sowieso der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden". . 

Nur wenn Sie in der Loge wären diese von 1hnen pauschal erhobene Behauptung auch substantiiert Zlt 
begliindcn käme eine wirksame Denlfung auf § 10 Satz 1 LJ:I1G überhAupt infrage. Anderenfalls 
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könnte behördlicherseits die Regelung des § 10 Satz 1 LIFG stets willki\rlich dnllit· instrumentalisiert 
werden, um den vom Gesetzgeber vorgesehenen Zugang zu behördlichen Informationen zu vereiteln. 

Um diesen Bcgriilldungs-Anforderungen wenigstens annähernd geniige zu tun, versuchen Sie TI,re 
rechtsfehlerhafte Berufung auf § 10 Satz I LIFG .usschließlich damit zu rechtfertigen, dass "die 
Entwiirfe von VorbereitungsarbeiteIl endgiiltig mit allen Beteiligten abgestinunt sein müssten". Ein 
solches vermeintliches "Abstimmungserfordernis" magja dem Willen des ECEKonzel'lls und Teilen 
des Stadtvorstands entsprechen. Ein solch vermeintliches "Abstimmungselfordernis" stellt abet 
mitnichten ein Lebenssnehverhalt dar, welcher geeignet wäre unter den § 10 Satz I LlfG subsummiert 
zu werden. 

Nach nllellem bleibt I'eslzuhaltell, dnss Ihre Derufullg nuf § 10 LlllG eine Geheimhaltung Iler 
Unterlngellllicht I'echlfertigen IIRIlIl, da § 10 LIFG, zumilul.st ullier Zugnuulelegung Ihres 
eigenen Vortngs gnr IIlcht eillschliigig seiul,.nll. ' 

Abschließend bitte ich unnbhängig von der Fonnuliemng dieses Widerspmcll.s hiermit nochmals um 
Auskunft, welcher Rechtsnatur die in Rede stehende "Absichtserklärung" ist. Handelt es sich bei 
dieser "Absichtserklänmg" möglicherweise um einen (geheimen) "leher ofintent" (Ioi) o. ä.? Und 
wenn ja, welche demokratische Legitimation hätte diese "Absichtserkläl1lng" dmut und welche 
rechtliel,e Bindungswirkung ginge von ihr aus? 

Und wie soll sich eine Bürgerbeteilig1l1lg sinnvoll, ohne bloßen A!,ibicharaktel' vollziehen, wenn die 
Vorlage der mutmaßlich entscheidenden Papiere nach wie vor verweigert wird, und diese stattdessen 
~eheim gehalten werden, llIan sich aber gleichzeitig l\il' venmiintliehe Transparenz in der 
Offentlichkeit gerne "gefeiert" wissen will? . 

Sofern Sie mitteilen, dass die ill Rede stehenden Unterlagen wenigstens "spätestens im Sel'tember der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wef<len"geho) ch davon aus, dass dies dann also bereits rechtzeitig 
vor dem 4. September 2013 geschehen sein wird, dllmit die teilnehmenden des nächsten LuFo auch 
noch ausreichend Gelegenheit hab~n werden die Unterlagen angemessen zu llnnlysieren. Auch 

. insoweit bitte ich um n,re Mitteil~ng. 

Eine gegebenenfalls detailliertere Beg1iindung im weiteren Verfahren bleibt vorbehalten·. 
, 

Fiir eine kurze Zngnllgsbestiitigllng wiire ich danl,bnl'. 

Eine Kopie dieses Schreibens erhöltjedenfalls Fnm Murtina Schlägel vom Referat 
Informationsfreiheit des Landesbeaullragtcn fiil' Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland
Pfnlz·r'" 
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ROJIlnuHaug 

Slndlplnmlllgsnlllt ,--------_._---, 
Stadtverwaltung Mainz 
61 - Stadtplanungsamt Al\lJc MlIlI.\, 

Abteilullg SladlJllnllulIgsnlll1 
Eingang: . 27.. Juli 2013 

Poslfach 3820 

ZUndelle Bnu A Zilllll1CI' 203 

per mail on: DllJj~illlJe!le!@slodl.ll1olnz.de 

fI Wlderspl'lIeh gegenlhl'ClI ,nbsehlilglgen nesehel<! vem 12,07.13 (Aktenzeiche" 61 26 Alt n262) 
bezüglich meInes Antmgs noch § 5 Londcsinfol'motionsfI'elheitsg"sclz HLI' (LlFG) vo1ll18. Juni 
2013 

flAus)muftscl'S11chcn 

Schl' gecl rte Dmnon und HCl'l'Cl1; 

Mal'lllll'ego/ch gagalllh,.clIlJeschoid I'UII/ J 2,07.13 /11 de,. 0, g. Stich. /11/ Silllle des § 68 
Vcrwalllmgsgerichts01'dllllllg WidersjJruch ein, 

Ich Jmlto diesen Bescheid inklusive scino!' DCßlilnclunß IHr rcchlsfchlcl'hnfl \lnd begl'lindc dies wie 
folgl: 

Die 111 Rede siehenden Unlerlagen, dereIl Vorloge ich bennlrngl hnbe, nlimlich die der Öffenllichkeil 
vorell lh"ltellon Anhtgon 70\1 dem von der Sindt Mninz verölTontlichlCIII'npicl': 

I1I hl :/IWIl'I\' .mn in7..de/C I 25606 EOO] D]E93/Ii I asN ami n ba I' ka i I -In i I -dCll -
LeHI"! i e! I, ud f/%24 F JLEl/V erei nlm I'k~.i I-mll-d en-Lei tI i nien. pdl' 

milsston ~Ilbwcichend vOlllhrer DHl'stellullg der Dingc- nicht bloß im Enlwurfsslfl<lium vorliegeIl, 
sOlidem bereits, in einer zumindest nnniihcrnd nbgcschiossoncil Fnssllug. 
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Denn anders wiire es nicht zu erklären, dass sich die Stadt Mainz in der oben genntUlten, bereits 
veröffentlichten Publikation bereits mehrfach konkret auf diese Unterlagen bezieht Hinsichtlich des 
ehen falls als Anlage bezeichneten "Plammgskonzepts" ergibt sich dies sogar lIlunittelbar aus dem 
eigenen Text der Stadt Mainz, indem dort formuliert wird, dass " ... die Stadt davon ausgeht, dass mit 
dem vorliegenden Planungskonzept (siehe Antage) die Leitlinie 3.2.1 . Erfilllt ist". 

Wie sollte man 2U einer solchen These gelungen können, \Wllll dieses" vorliegende Planungskonzept" 
angeblich noch gar nicht vorliegt oder insoweit nur im Entwurfvorliegen wUrde? Würde dieses 
"Planungskonzept" tatsächlich nur im Bntwm'l' vorliegen könnte Illan auch nicht Zu der These 
gelangen, dass dadurch" Leitlinie 3.2.1. erfilllt" sei. -

Bntsprechendes gilt für die "Absiclltscrkliirung" dercn "Anlage 3 "offensichtlich das Papier 
"Vereinbarkeit mit den Leitliuien und Empfehlungen" ("Fortschreibung 2013")" sein..soll. Wieso 
sollten mehrere Anlagcn gefertigt werden flir eine "Absichtserkliinmg", die selbstnoeb gar nicht 
existent ist, oder angeblich nur im Entwurfsstadium vorliegt? - " 

Soweit Sie im Übrigen meiuen, Ihren abschlägigen Bescheid auf die Vorschrift des § 10 Satz 1 UFG 
stützen zu können erscheint mir dies folglich rechtsirrig, da es sich bei dcn o. g. U),terlagen aus dem o. 

<. - g. Gliinden nicht mehl' um einen bloßen Entwurf handeln kann. Viclmehr n!ilsscn diese das 
Entwurfsstadium bereits verlassen haben. Der Umstand, dass diese Unterlagen u. U. auch künftig ggf. , 
noch etwas modifiziert werden mögen, liegt in tier Natur der Sache und ist somit nicht geeignet diese 
deshalb als "Entwurf' iSd. § 10 Satz 1 UFG klassifizieren zu können, 

Auch versäumen Sie es § 10 Satz 2 Lll'G zu beriicksfchtigen: 

" Nicht der unmittelbaren EntscheidungsvoJ'bereitung nach Satz I dienen l'egelmiißig Ergebnisse der 
Beweiserhebung und Gutachten oder Stcll,ungnahmen Dritter." 

Denn zumindest bei dem "sliidtebaulic~n'Konz~pt" ,tiirfte es sich entwcder, um ein Gutachten oder 
um eine Stellungnahme Drittel' im Sinne des § 10 Satz 2 UFG hm1(leln. Sofern dies wider erwarten 
nicht der Fall sein sollte bitte ich auch diesbezüglich \llll KlarsteIlung, denn tele!onisch teilten Sie mir 
mit, dass EeE zumindest auch Autor der Untcrlagen sei. Somit liegt eine "Stellungnahmen Dritter" 
iSd. § 10 Satz 2 Lll'G vor. 

Entscheidend hinzukollnnt, dass eine Berufung auf § 10 Satz I LIFG sowicso ein7.ig nur dann infrnge 
käme · 

r 
" ... soweit und solaligc durch die Bekanntgabe der Erfolg der Entscheidnng odor eine bevorstehende 
behördlich~r Maßnahme vereItelt würde". 

Sie bleibcnjedochjegliche Darlegung schuldig, weshalb die Vorlage von Unterlagen, aufweIche die 
Stadt Mainz ja, wie zuvor gezcigt selbst "im Sinne der Transpnrenz" gnnz öffentlich und ausdrlicklich. 
Bezug nimmt, geeignet sein sollte den Erfolg einer behördlichen Entschcidung oder einer 
behördlichen Maßnalune 7.U "vereiteln". Für eine solch gmvierende Behauptllllg trifft jedoch allein Sic 
die Beweislast, welcher Sie nicht, noch nicht einmal ansatzwcise gerecht geworden sind. 

Welcher Erfolg welcher behördlichcn Entscheidung oder behördlichcn MafJnahme solltc also konkret 
angeblich vereitelt werden kölUlen dadurcl!, dass der Antragsteller Kenntnis von den in Rede 
stehenden Unterlagen crhiil!'1 Und warum sollte dies dnnn so sein odcr im September plötzlich nicht 
mehr so sein" Denn Sie selbst teilen ja mit, dass die Unterlagen "sp[itestens im Septcmber sowieso der 
Öffentlichkeit zngänglich gemacht werden". 

Nur wenn Sie in der Lage wären diese VOll 1I1il0n pauschal erhobene Behauptung auch substantiiert zu 
begli;nden käme einc wirksame Berufung auf § 10 Satz 1 LIFG Überhaupt infrage. Andercnfalls 
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könute behördlichet~eits die Regelung des § 10 Satz I LlFG stets willkürlich dafiir instlUmentalisiert 
werden, um den vom Gesetzgeber vorgesehenen Zugang zu behördlichen Informationen zu vereiteln, 

Um diesen Begr(indungs-Auforderungen wenigstens nun1ihernd genüge zu tun, versuchen Sie nlre 
rechtsfehlerhafte Berufimg nuf § 10 Satz I LIFG ausschließlich damit zu rechtfertigen, dass "die 
EntwUrfe von Vorbereitungsarbeiten endgültig mit allen Beteiligten abgestitmnt sein müssten", Ein 
solches vermeintliches "Abstimmungserfordernis" lIIagja dem Willen des BeE Konzerns und Teilen 
des Stadtvorstands entsprechen, Ein solch vermeintliches "Abstimmungserfordernis" stellt abcr 
mitnichten cin Lebenssachverhalt dar, welcher geeignet wäre uuter den § 10 Satz 1 UFG subslllllmiert 
zu werden, 

Nncb nlledern bleiht f.s(zuhalten, dass TIn'e Berufung nuf § 10 LIFG eine GeheimJlaItung der 
Unterlagen nicht l'Cchtfel'tigelllmnn, da § 10 LIFG, zumindest untel' Zugl'U1l!lelegung TIu'es 
eigenen Vortags gar nicht elnschlügig seilIlmnIl. 

r 
Abschließend bitte ich unabhängig VOll der l'ormuliefllng dieses Widerspmchs hiermit nochmals mn 
Auskunft, welcher Rechtsnalur die in Rede stehende "Absichtserklänmg" ist. H~ldelt es sich bei 
dieser "Absichtserklänmg" möglicherweise um einen (geheimen) "I eller ofintent" (Ioi) 0, ä.? Um! 
wenllja, welche demokratische Legitimation hätte diese "Absiehtserklälllng" rlmm lind welche 
rechtliche Bindungswirkung ginge VOll ihr aus? 

Und wie soll sich oine Bürgerbeteiligung sinnvoll, ohne bloßen Alibicharakter vollziehetI, wenn die 
VorlBge der mUlmaßlieh entscheidenden Papiere nach wie vor verw~igert wird, und diese staUdessen 
geheim gehalten werden, man sich aber gleichzeitig fih' venneintliche Transparenz in der 
Öffentlichkeit gerne "geti~iert" wissen will? 

Sofern Sie mitteilen, dass die in Rede sIehenden UnterJagen wenigstens "spätestens im September der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden" gehe ich davon aus, dass dies dann also bereits rcel1tzeitig 
vor dem 4. Septcmber 20 13 gescheiten sein wird, damit die teilnehmenden des nächsten LuFo auch 
noch ausreichend Gclegenheit haben werden die Unterlagen allgemessen zu RnalysieL'Cn, Auch 
insoweit bille ich um TIu'e Mitteilung,~ 

Eine gegebenenfalls detailliertere Bcgtiindung im weiteren Verfahren bleibt vorbeltnlten , 

Fiir eine Imrze Zugnngsbest~tigung wiire ich danl<bnr. 

Eine Kopie dieses Schreibcns erhält jedenfalls Frau Martina Sehlögel VOIll Referat 
Informationsfreildt des LandesbeauftrAgten Ij.lr Datenschutz und die Tnfonmtionsfreiheit Rheinland
Pfhlz,r 
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Postfach 38 20 
55028 Mainz 
Zitadelle, Bau A 
Te106131-123829 
Fax06131-122671 
lillp: //www.mainz.de/stadtplanungsamt 

----- Weitergeleitet von Nina DiPaolo/Amt61/Malnz am 19.06.2013 07:05 -----

Roman Haug 

18.06.2013 23:22 

Roman Haug 

Maillz, 18.06.13 

An Antje.mueller@stadt.malnz.de, 
stadtplanungsamt@stadt.mainz.de, 

Kopie dlana.spengler@stadt.malnz.de 

Thema Erneuter Antrag nach § 5 
Landesinformationsfreiheitsgesetz 

Erneuter Antl'ag nach § 5 Lalldesinfol'Jlu,tionsfrcihcilsgcsetz 

Sehr geeinte Fmu MIllIer, 

ich nehme Bezug fllIfunscr Telefonat vom 18.06.13, in welchem Sie mir erkl~rlcl1. dass die Anlagcl1~ auf welche 
ja Ihrerseits bereits verwiesen wird unter . 
hltp:llml'lI'.maillz.de/C I 256D6"003 D3E93/G le,lV erein barkcit -mit-dell-Leit I illiell.nd f/%241'1 LEIV crei nbarkeit
mil-den-Leitlillien.udfin 'Virklichkeit noch gar nicht vorliegen wUrden, sondern erst von ECE und der Stadt 
noch erstellt werden mUssten. 

Ich lJehclUple. dass diese Aussage VOll Ihnen so nicht den Tatsachen entsprechen kann. Denn wUrden diese 
Anlagen (zumindest im Entwurf) tatsächlich noch nicht vorliegen, wUrde es keinerlei Sinn ergeben) sich auf 



diese in der o. g. Publikation bereits mehrfach konkret zu beziehen. 

Hinsichtlich des ebenfalls als Anlage bezeichneten "Planungskonzepts" ergibt sich dieser ROckschluss sogar 
unmittelbar aus dem eigenen Text der Stadt Mainz, in dem dOlt fonlluliert wird, dass " ... die Stadt davon ausgeht, 
dass mit dem yorliegenden Planungskonzept (siehe Anlage) die Leitlinie 3.2.1 Punkt erlllllt ist". Folglich liegt an 
dieses Planungskollzept sehr wohl vor, die Stadt bzw. ECE möchten es nur nicht zum jetzigen Zeitpunkt der 
Öffentlichkeit kundtun. Warum? 

Entsprechendes gilt flIc die "Absichtserklänmg" deren "Anlage 3 \'offensichtlich das Papier "Vereinbarkcit mit 
den Leitlinien lind Empfehlungen" C'F0I1schreibung2013 11

) " sein soll. Dies wiederum bedeutet im 
Umkehrschluss, dass auch die "AbsichtsCl'kUiTUl1g" von Ihnen nach wie vor der önentlichkcit vorenthalten wird, 
obwohl der Stadt vorstand und ECE doch gemeinsam mit dem Anspruch den Zwischenstand der Gespräche 
vollsHtndig h1.lI1dzlltllll an die Öffcntlichkeit getreten sind. Handelt es sich bei dieser "Absicht~erkIHnU1g" 
möglicherwejse um einen (geheimen) "letter of intend" (Ioi) o. ä.? Und wenn ja, welchem demokratischen 
\Vil1enbildungs-Prozess wurde diese.IfAbsichtserklärllng" dann bisher unterzogen? 

Ich bitte ich um VcrsUindnis dafiir, dass ich mich aufgrund all dessen nochmals veranlasst sehen muss hiermit 
einen Aulmg im Sinne des Landesinfonnationsfrciheitsgesetzes zu formulieren. 

Wenn ich mich nichl täusche existieren heute fils Zwischenergebnis der Gesprächc 7.wrschcll Stadtvorstand und 
ECE (lber die Umsetzuug (nicht (lber deren substantielle Außerkraft~etzun'g) der vom Stadtrat beschlosseneu 
Leitlinien nun zumindest die folgellC!en Papiere, die von Ihnen zwar alle .irgendwo erwähnt aber eben nicht' fllIe 
veröffentlicht mll'dell: 

"Eck punkte Einkaufsquarliel' Llidwigstraße zwischen Stadt Mainz und ECE" 

IIÄndel'llngsvorschlag Leillinien ll 

"Auf1istung der textlichen Kiarstelluilgeil lt 

"AbsichtserklMrung nebst Anlagen" 

"StädtebaulicllCS Konzept ll 

". .. vorliegendes Plimungs-Konzeptu
, 

V0 . , , 

"Vereinbark~it mit· den Leitlinien und Empfehlungen ("f'0I1schreiblillg 2013") als "Anlage 3 zur 
Absichtserkl~rllng" 

Da das Papier "Vereinbarkeit mit den Leitlinien und Empfehlungen" ja von 1I11len als "Anlage 3" deklariert wird, 
Hisst dies die zwingende YCllllUtlll1g zu, dass noch zwei weitere Unterlagen, nämlich Anlage I und Anlnge 2 
existieren. Auch insoweit beantrage ich hiermit eine prä7.ise lind unverzUgliche Kiarstellullg von Ihnen, sowie 
ebenffills die llllverzUgliche Vorlage aller diesbeziiglichen Unterlagen ggf. auch im Entwurfss tadillIH. 

Liegen Ihnen in diesem Zusammenhang noch weitere Papiere vo!', die Sie gegenUhel' der Öffentlichkeit 
1lllcl'w:thnt lassen möchten bzw. diese nicht vorlegen möchten? Auch dann beantragc ich hiermit deren 
vollständige Vorlage im o. g. Sinnc. 

Ich persönlich halte eine solche Form der "Informatiollspolitik" fU!' bcfremdlich lind keineswegs akzeptabel. 
Dies gilt sowohl im Hinblick auf die Mitgliede!' <les Stadtrats, wie auch im Hinblick auf die gesamte 
Öffentlichkeit, derenlllllfasscllde und vollständige Information der Oberbllrgcrmeister selbst verbindlich und 
öffentlich zugesagt hatte. 



, ---'-- -

# Gilt diese Zusage des Verwaltullgschefs noch oder nur eingeschränkt oder in welcher Form? Oder war diese 
AnkUnc1igung bloß eine PR Maßnahme, um den Angriffauf die Leitlinien mit Euphemismen einer IItextlichen 
Konkretisicrungll bzw. einer IItextlichen Klarstellungll verbrämen zu können? 

# Wie soll man tlberhaupt beurteilen können, ob die These von der angeblichen "Punkt-Landung" wirklich 
zutrifft, wenn mutmaßlich entscheidende Unterlagcllllach wie vor unter Verschluss bleiben sollen? 

# Und wie kann eine solche Geheimhaltungs-Politik in Einklang gebracht werden, mit dem Anspruch des 
Verwaltungschefs endlich Transparenz zu schaffen und wh'kliche Teilhabe ohne Alibicharakter zu ermöglichen? 

GcmMß dem Lalldesinformatiol1sfreiheitsgesetz beantrage ich hiennit nochmals auch scluiftHch die 
unverzltgliche (!) Vorlage aller (! ) am heutigen Tagc bzw. bis zur Bescheidung meines Antrags vorhandenen ' 
amtlichcnlnformntionen iSd. § 5 LlrG hinsichtlich derfehlenden Anlagen einerseits bzw. lider 
Absichtserklärung und deren AnlagenU andererseits (s , 0.). 

Im Rahmen dieses Antrags beantrage ich hiermit ebenso alte Infol1nation von Ihnen .zu erhalte}), wer, wallll, 
welche Beitr~ge filr die Erstellllllg dieser derzeit noch unverOlTentlichtell Alllagen etc. geliefel1 hat. 

FUr den Fall, dass wider Erwarten diese Anlagen etc. u. U. noch nicht vri1lstänellg fel1ig geste11t sein sollten 
beantrage ich hicrmit hilfsweise auch die unverzUglichc Vorlage elItsprechender EntwUrfe sowie die o. g. 
diesbezUglichen Informationen (s.o.). 

Ebenso hilfsweise beantrage ich tur den Fan, dass wiederum. angebliche GeschMflsgeheimnisse ctc. einer 
Stattgabe meiner Antr~ge vermeintlich entgegenstehen sollten die Vorlage der entsprechenden Informationen 
unter Schwltrzllng der angeblichen Geschäflsgehcimnissc.,))a sönlichen Daten. elc .. 

Ich gehe davon allS, dass es Ihnen im Rahmen einer lt6'verzuglichen Bearbeitung dieser Anträge möglich sein 
wird, diese noch VOI' Ablauf der 25. Kalende(.woche iu bescheiden. Sollte Ihnen dies wider Erwm1en nicht 
möglich sein bitte ich um gesonderte Mitteilung nebst Bcgrllndung, was dem u. U. im Wege stehen könnte. 

FUr Ihrc Hilfe bedanke ich mich im Vor"us recht herzlich. 

Einc Kopie diesenllail erh~ltjedcnfallsJ"mn Martina SchlOgell'olll Referat Informatiollsfi'eiheit des 
Lalldesbeauftrngten IUr Datenschutz.und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz. 

Freundliche GrUße 

Roman Haug ~ ,,.;' 
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Guenther 
lngenthron/Amt61/Malnz 

19.06.201307:47 

An haugr@gmx.de, 

Kopie 

Blindkopie AntJe Mueller/Amt61/Malnz 

Thema Erneuter Antrag nach § 5 
landesinformationsfreiheitsgesetz 

Sehr geehrter Herr Haug 

Ihr erneuter Antrag nach § 5 Landesinformationsgesetz ist Im Stadtplanungsamt per Mail 
eingegangen. Ich habe Ihre Mail weiter an die zuständige Stelle geleitet. Die weitere 
Bearbeitung und Beantwortung erfolgt durch die Ihnen bekannte Dienststelle der Stadt Mainz 

Gruß 
Günther Ingenthron 

GII I Landeshauptstadt V Malnz 

Landeshauptstadt Mainz 
Stadtplanungsamt 
Günther Ingenthron 
Amtsle!ter 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 
Zitadelle Gebäude A, Zimmer 106 

(' 

/ 

V 
\. 

:> 
Tel 0 61 31 - 12 30 30, 0173 31 44 08 7 
Fax06131 - 122671 
http://www.mainz.de 

") 

v 
----- Weitergeleitet von Guenther Ingenthron/ Amt61/Malnz am 19.06.2013 07:43 ----

~ 
Nlna 
DIPaolo/Amt61/Malnz 

19.06.201 3 07:06 

Landcshauptstadl 
Malnz 

Landeshauptstadt Mainz 
Stadtplanungsamt 
Nina 01 Paolo 
Vorzimmer / Assistenz 

An Axel Strobach/Amt61/Mainz@Mainz. Guenther 
Ingenthron/Amt61/Mainz@Malnz, 

Kopie 

Thema WG: Erneuter Antrag nach § 5 
landesinformationsfreiheitsgesetz 
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Landeshauptstadt Mainz 
Stadtplanungsamt 
Nlna DI Paolo 
Vorzimmer / Assistenz 
Postfach 3820 
55028 Mainz 
Zitadelle, Bau A 
Tel 0 61 31 - 12 3829 
Fax06131-122671 
http: •• www.malnz.de.stadtplan unq samt 

----- Weitergeleitet von Nina DiPaololAmt61lMainz am 19.06.2013 07:05 -----

Roman Haug 

18.06.2013 23:22 

Roman Hnug 

Mainz, 18.06.13 

An Antje.mueller@stadt.malnz.de, 
stadtplanungsamt@stadt.mainz.de, 

Kopie diana.spengler@stadt.malnz.de 

Thema Erneuter Antrag nach § 5 
Landesinformationsfreiheitsgesetz 

Erneuter Antrag nReh § 5 Lfllult'siufol'lIlfltiollsfreihcltsgcselz 

Sehr geehrte Frau MUlIer, 

ich nehme Bezug C1ufuuscr Telefonat vom 18.06.13, in welchem Sie mir erkHh1ell. dass die Anlagen, aurwelchc 
ja llu"erscits bereits verwiesen wird unter 
hltn:/1"'''I'.mn ill7..de/C 125 6D6E003 D3 E93lfilcsIV ereillbnrkcit -mit -dell-Lei! I iniell.pd f/%24 FlLEIV ereinbarkeit-



mit~den-LejtljnieJ1.ruLCin Wirklichkeit noch gar nicht vorliegen wUrden, sondern erst von ECE und der Stadt 
noch erstellt werden mUssten. 

Ich behaupte. dass diese Aussage von Ihnen so nicht den Tatsachen entsprechen kann. Denn wUrden diese 
Anlagen (zumindest im Entwurf) tatsächlich noch nicht vorliegen, wUrde es keinerlei Sinn ergeben, sich auf 
diese in der o. g. Publikation bereits mehrfach konkret zu beziehen. 

Hinsichtlich des ebenfalls als Anlage bezeichneten "Plnnungskonzepts" ergibt sich diesel' Rllckschluss sogar 
unmittelbar aus dem eigenen Text der Stadt Mainz, in dem dort fonuuliert wh'd, dass " ... die Stadt davon ausgeht, 
dass mit dem vorliegenden Planungskonzept (siehe Anlage) die Leitlinie 3.2.1 Punkt erfiliit ist". Folglich liegt an 
dieses Planungskonzept sehr wohl vor, die Stadt bzw. ECE möchten es nur nicht znmjetzigen Zeitpnnkt der 
Öffentlichkeit kundtun. Warum? 

Entsprechendes gilt fit .. die "AbsichtserklHrungti deren "Anlage 3 "offensichtlich das Papier IIVereinbarkeit mit 
den Leitlinien lind Empfehlungeli" ("Fortschreibung 20 13")" sein soll. Dies wiedel1ull-,Qedeutet im 
Umkehrschluss, dass auch die "AbsichtserkIHnmg" von Ihnen nach wie vor der Öffentlit hkeit vorenthalten wird, 
obwohl der Stadtvorstallcl und ECE doch gemeinsam mit dem Anspruch den ZwischensJand der Gcspl~äche, 
vollständig kundzutun an die Öflentlichkeit getreten sind. Handelt es sich bei dieser ttAbsichtserkl~ruJlg" 
möglicherweise um einen (geheimen) "Iettcr ofintcnd" (Ioi) o. ~i.? Und wenn ja, wclchem demokratischen 
Willenbildungs-Prozess wurde diese l'AbsichtscrkUtnmglJ dann bisher 1Illterzogcn? 

Ich bitte ich um Verständnis daftlr, dass ich mich aufgrnnd all dessen nochmals veranlasst sehen muss hiermit 
einen Antrag im Sinne des Landesinfonnatiollsfi'eiheitsgesetzes zu formuHe~en . 

Wenn ich mich nicht täusche existieren heute als Zwjschenergebnis der Gespräche zwischen Stadtvorstand lind 
ECE {lbe .. die Umsetzung (nicht (lbe .. dereu substantielle Auße .. krnftsetzung) der vom Stadtrat beschlossenen 
Leitlinien nun zumindest die folgenden Papiere, die VOll Ih!len zwar alle irgendwo erwähnt aber eben nicht alle 
veröffentlicht wurden: 

"Eckpunkte Einkaufsquartier Ludwigslraße zwischen Stadt Mainz und ECE" 

IIÄnc1erullgsvorschlag LeitlinienIl 

IIAlInistullg eler textlichen KlarstelllIngenIl 

"Absichtscrklärung nebst AnlagenIl 

'. 
IIStädtebaull~l~s Konzept" 

" ... vorliegendes Plallllllgs-Konzeptll ' 

, 

"Vereinbarkeit mit den Leitlinien und Empfehlungen ('IForlschreibung 2013 11
) als "Anlage 3 zur 

Absichtserklärungll 

Dn dns Pnpier "Vereinbarkeit mit den Leitlinien ul1d Empfehlungenll ja von Ihnen als IIAnlage 311 deklariert wird, 
Hisst dies die zwingende Vermutung zu, dass noch zwei weitere Unterlagen, nämlich Anlage I lind Anlage 2 
existieren. Auch insoweit beantrage ich hiermit eine präzise und unvcrzngliehe Kiarstellullg von Ihnen, sowie 
ebenfalls die ullverzUgliehe Vorlage aller diesbezUglichen Unterlagen ggf. auch im Entwurfssladiul1l. 

Liegen Ihnen in diesem Zusammenhang noch weitere Papiere vor, die Sie gegenüber der Öffentlichkeit 
1I1lerwHhnt lassen möchten bzw. diese nicht vorlegen möchten? Auch dann beantrage ich hiermit deren 
vollständige Vorlage im o. g. Sinne. 

• 



Ich persönlich halte eine solche FOIlIl der "Informationspolitik" fllr befremdlich lind keineswegs akzeptabel. 
Dies gilt sowohl im Hinblick allfdie Mitglieder des Stadtrats, wie allch im Hinblick auf die gesamte 
Öffentlichkeit, deren umG,ssende und vollständige Infollllation dei' OberbUrgenneister selbst verbindlich lind 
öffentlich zugesagt hatte. 

# Gilt diese Zusage des Verwaltllngschcfs noch oder nur eillgeschrMnkt oder in weIchet' Form? Oder Wal' diese 
AnkUndigung bloß eine PR MHßnahme, um den Angriffnufdic Leitlinien mit Euphemismen einer IItextlichen 
Konkretisierung" bz\\'. einer "textlichen Klarstellullgt' verbrämen zu können? 

# Wie soll man Uberhaupt beurteilen können, ob die These von der angeblichen IIPunkt-Landllng" wirklich 
zutrifft, wenn mutmaßlich entscheidende Unterlagen nach wie vor unter Verschluss bleiben sollen? 

# Und wie kann eine solche Geheimhaltungs-Politik in Einklang gebracht werden, mit dem Anspruch des 
Verwaltungschefs endlich Transparenz zu schaffen und wirkliche Teilhabe ohne Alibichcu:aktcJ=ztl ermöglichen? 

GemMß dem Landesinfonnationsfreiheitsgesetz beantrage ich hiermit nochmals auch ,sclulft lich die 
unverzUgliche (!) Vorlage allel' (! ) am heutigen Tage bzw. bis zu!' Bescheidung mclnes' Antrags vorhandenen 
amtlichen Informationen iSd. § 5 LIPO hinsichtlich der fehlenden Anlagen einerseIts bzw. "der 
AbsichtserklMnlng und deren Anlagen" andererseits (s. 0,). 

Im Rahmen dieses Antrags beontrage ieh hiermit ebenso alle Information von Ihnen zu erhalten, wer, wann, 
weIche Beiträge flIr die Erstellung dieser derzeit noch unveröffentlichten Anlagen etc. geliefert hat. 

FUr den Fall, dass wider Erwarten diese Anlagen etc. u. U. noch nicht vollständig feltig gestellt sein sollten 
beantrage ich hiermit hilfsweise auch die unverzllgliche Vorlage entsprechender Entwllrfe sowie die o. g. , 
diesbezllglichen Informationen (s.o.). / / 

Ebenso hilfsweise beantrage ich rur den Pall, 'das~ wiederum angebliche GeschtHlsgeheinmisse etc. einer 
Stattgabe meiner Anträge vermeintlich entgegenstehen sollten die Vorlage dei' entsprechenden Informationen 
unter Schwärzung der angeblichen GeichMftsgeheimuisse, persönlichen Daten elc .. 

Ich gehe davon aus, dass es Ihnen Im Rahmen einer unvel'zUglichcll Bearbeitung dieser Anträge möglich sein 
wird, diese noch vor Ablaur der 25. Kalenclcrwochc zu bescheiden. Sollte Ihnen dies wider Erwarten nicht 

/ 
möglich sein bitte ich um gesonderte Mitteilung nebst Begründung, was dem u. U. im Wege stehen könnte. 

FUr Ihre Hilfe bedmlk'e ich mich im Voraus recht herzlich. 

Eine Kopie dieser Illai! erhtiltjedcl1ralls Frau Martilla Schlögel vom Referat Informationsfreiheit des 
Landesbeallftrngten m-:- Datenschutz und die Inrornmtionsfi'c iheit Rhejnland~Pfalz. 

Freundliche GrUße 

Roman Hang 
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landeshauptstadt 
Malnz 

Landeshauptstadt Malnz 
Rechts- und Ordnungsamt 
AnJa Wolf 
Stadtverwaltungs d i re ktori n 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 

~ 
Fax 0 6131 - 12 2286 
http://www.mainz.de ~~" 
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Guenther Ingenthron 

----- Original nachricht -----
v on: Guenther Ingenthron 
Gesendet: 19.06.20 
An: He;nz Goldmann 
Ce: ehri 

Oberbuergermeister 
a Tonn; Marianne Grosse; 

oi ana spengl er 
Betreff: WG: Erneuter Antrag nach § 5 

Landes;nformationsfreiheitsgesetz 
Guten Morgen 

anbei erneuter Antrag von Herrn_mit dem einem Antrag nach § 5 
Landesinformationsfreiheitsgesetz. Ich gehen davon aus, dass dieser Antrag - wie auch der 
erste - federführend von Dez I bzw. 30-Rechtsamt bearbeitet wird. Dez VII 61 nimmt den 
Antrag vorerst nur zur Kenntnis. 

Gruß 
Günther Ingenthron 

[W !landcshauptstadl 
V Malnz 

Landeshauptstadt Mainz 
Stadtplanungsamt 
Günther Ingenthron 
Amtsleiter 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 

http://www.mainz .!cle 

, -
- -- -- Weitergeleitet von Guemher Ingenthron/Amt61/Mainz am 19.06.2013 07:36· --- - -

~
Nlna 
DIPaolo/Amt61/Mainz 

19.06.201307:06 

landcshauplstadl 
Malnz 

An 

Kopie 

Thema WG: Erneuter Antrag nach § 5 
landesinformationsfreiheitsgesetz 



Viele Grüße 
Axel Strobach 

[Anhang "20130711120120079.pdf" gelöscht von Antje Muelier/Amt61/Mainzl 

U I Landcshauptsladt 
::: Malnz 

Landeshauptstadt Mainz 
Stadtplanungsamt 
Axel Strobach 
Abteilungsleiter Stadtplanung 
Postfach 38 20 
55028 Malnz 
Zitadelle, Bau A 
Tel 0 61 31 - 12 30 44 
Fax 0 61 31 - 12 26 71 
http://www.malnz.de 

,,/:.> 

~~ 
(f)'<; 

.~ "\" 
Anja Wolf Anja Wolf/Amt30/Mainz 

~ AnJa Wolf/Amt30/Mainz 

~ 11.07.201310:56 

1~0 ~2; 11 .07.2013 10:56:45 

,,< 
. /'. " 

/ 
Sehr geehrter Herr Strobach, 

An 

Kopie 

Thema dem 
UFG 

anbei übersende ich, Ihnen'den Entwurf eines Bescheids an He.rr~mit der Bitte diesen 
entsprechend abzu&ndern in eigener Zuständigkeit an Herrn~bersenden. 

Ich habe d~n .Mailverkehr in dieser Sache zur Information angehängt. 

Meine Informationen beruhen auf einer E- Mail von Herrn Ingenthron. 

Zu beachten ist, dass die Frist für eine Beantwortung der Anfrage 1 Monat beträgt, diese 
mithin am 18.07.2013 endet. 

Die Vorgehensweise und der Inhalt des Bescheids Ist mit dem Büro OB abgesprochen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Anja Wolf 

[Anhang "Herr Haug 1 00713.doc" gelöscht von Antje Muelier/A.mt61/Mainzl 



i 

Dlana 
Spengler/Dezl/Malnz 

11.07.2013 18:59 

An 

Kopie 

Blindkopie 

Thema Antwort: Auskunftsansverlangen von Herrn. 
nach dem LlFG~~ 

Hallo Axel, 

der erste Antrag von Herrn -war an das Dez I , sprich den OB gerichtet und von daher 
erging auch durch unser Re~mt der Bescheid. 
Der OB bittet, dass die jeweiligen Fachämter, an die die Anträge gestellt werden und über 
das fachspezifische Wissen verfügen, auch bescheiden. Das Amt 30 steht Wie immer und 
auch hier geschehen gerne beratend zur Verfügung. 

Danke und einen schönen Feierabend 
Diana Spengler 

Landcshauptstadl 
Malnz 

landes hauptstadt Mainz 

Dlana Spengler 
leiterin Büro Oberbürgermeister 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 

/ 

http: //www.mainz.de ,,-0 

/ 

>fJ 

Axel 5trobach Axel Strobach/Amt61/Mainz 

Äxel 
Strobach/Amt61/Malnz An 

11.07.2013 12:22 Kopie 

Thema 

Hallo Frau Wolf, 

'> 

1 i .07.201312 :22 :00 

vielen Dank für den Entwurf des Bescheides," Das Stadtplanungsamt geht bzgl. des 
"erneuten" Antrages von einer Beantwortung durch Amt 30 aus (sieheMail von Hr. 
Ingenthron), wie es auch zuvor zum ersten Antrag mit Bescheid vom 15.2.1 3 erfolgt ist 
(siehe Anhang). Daher bitten wir darum, in gleicher Weise wie im Februar vorzugehen und 
den Bescheid durch Amt 30 zu versenden. Vielen Dank! 



SladtvelWaUung Mainzl Ami 61 I Postfach 3820 155028 Malnz 

I. Scluc::ihcll an; 
Herr 
Roman Haug 

... ~'" .-. 

Stadlplanungsamt 
Anll' MUli" 
Ableilung Stadtplanung 

Postfach 3820 
55028 Malnz 
ZItadelle IBau A 1 Zimmer 203 a 

T.I06131·123076 
Fax06131 · 122671 
antje.mucller@sladt.mainz.de 
www.mainz.de 

Mainz.12.07.2013 

Ihr Antrag auf Informationszugang gem. § 5 Landesinformationsfreiheitsgesetz (LFG) vom 
18.06.2013 . 
Aktenzeichen: 61 26 Alt ß 262 

Sehr geehrter Herr I-Inug. 

wir nehmen Bezug auf Ihren Antrag nach dem l .anuesinformationsfreiheitsgesetz \'0111 18.06.2013. 

I. Zum Antrag 

• 
Ihr Antrag ist seht umfassend. / 

Er lautet wie folgt: 

Gemäß dem Landesinfonnationsfreiheitsgesetz beantrage ich hiermit nochmals auch schrifilich dic unvcrzUglichc (!) 
Vorlage aller (! ) mn heutigen Tage bzw. bis ZUI' Bescheidung meines Antrags vorhandenen amtlichen Informationcn 
iSd. § 5 LIFO hinsielltlieli der fehlenden Anlagen einerseils bzlV . .. der Absiehtserkläl'llng und deren Anlagen" ande
rel·seits (s. o.). 

1111 Rahmen dieses Antl'ags beanlrage ich hiermit ebenso alle Information von Ihnen zu erhalten, wer. wann. welche 
Beilräge filr die Erslellung dieser derzeit noch unveröll.ntlichten Anlagen elc. geliefel1 hat. 

FUr den Fall. dass wider Erwarien diese Anlagen eie. u. U. noch uichl vollslllndig fertig gestellt sein sollten beanlrage 
ich hiermit hilfsweise auch die ullverzUgliche Vorlage entsprechender EntwUrfe sowie die o. g. diesbezUglichen 111-
fonnntionen (5. 0.). 

Ebenso hilrswcise beantrage i~h fUr den Fall, dass wiederum nngebliche Gcschtift'sgcheimnisse ete. einer SIftt1gnbe 
meiner AnlrHge vermeintlich enlgegenslehen sollien die Vorlage der eulsprechenden Infol1mtioncn unler Schwärzung 
der angeblichen Gesch:tnsgchcimnisse. persönlichen Daten etc .. 

8usHnlen; so 1511521611165170171158 

Q;\At.\ T61 \ T exlve,a,bellun,\PeJ\ OOKU MEti T\ VOIb.ßaulcliplanu ng\MOUe/\)-OIj 2.ffiUC.docx 

Spa,kasse "'alnl 
KontoJ31lBlZSSOS0120 
IBAIl: OES8 'i SOS 0120 0000 0003 31 
$\'IIft·ßIc. MALADESIMNZ 



II. Stellungnahme 

Zu diesem Antrag nehmen wir wie folgt Stellung: 

1. Soweit Sie mit Ihrem Antrag auf Informationszugang Informationen iiber die vertrauli
chen Verhandlungen mit ECE begehren, die bisher noch nicht veröffentlicht wurden, wird 
dieser Antrag weiterhin derzeit abgelehnt. 
Auf die Gründe des ablehnenden Bescheids des Rechts- und Ordnungsamtes vom 15.02.2013 wird 
insoweit vollillhaltlich verwiesen. 
Nach der Beendigung der noch laufenden Verhandlungen mit EeE wird es eine Vielzahl von Doku
melUen geben, die dann der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 

2. Im Übrigen hat die Stadt im Sinne der Transparenz einen Zwischenbericht gegeben. Kern dieses 
Bedchtes sind die 12 Eckpunkte, die im Internet wiedergegeben werden. 

/ 

(httl'://main".cle/WGAJ>ublisher/online/html/default/HTHN-8/-1NDC4.DE.O) 
Die 1. Eckpunkte als Zwischenstand der Verhandlungen sowie die 2.Verei(lbarkeit mit den Leitlinien 
und Empfehlungen sind hier wiedergegeben. 

Das Papier "Vereinbarkeit mit den Leitlinien und Empfehlungen" enthölt das Dokument "Ande
nmgsvorschlag für die Leitlinien" und "Auflishmg der textlichen Klars tellungen". 

Zurzeit liegen noch nicht vor: das stödtebauliche Konzept sowie eine Absichtserklärung nebst Anla
gen. Diese Unterlagen sollen über die Sommerpause erstellt und spätestens im September der Öf
fentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

Beachten Sie bitte, dass der Antrag auf Informationszugang für Entwürfe zu Entscheidungen sowie 
Arbeiten und Beschlüsse Zu ihrer unmittelbaren VOl:bereihmg abgelehnt werden soll, soweit \md so
lange durci, die vorzeitige Bekanntgabe der amtlichen Information der Erfolg der Entscheidung oder 
bevorstehender behördlicher Entscheidungen vereitelt würde, § 10 Sat" 1 LIFG. 
Soweit schon Entwürfe und Vofbercltungsarbeiten existieren, müssen diese in Anbetracht der Bedeu
tung des Vorhabens endgiil~g nut allen Beteiligten abgestimmt sein. Derartige Unterlagen können 
zurzeit daher nicht vorgelegt werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung; 
Gegen di~en.Bescheid kann innerhalb eines 1\[onats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. De';,Widerspruch ist bei der Stadtvenvaltung lI.fninz schriftlich oder zur Niederschrift 
einzule&en. 

Nachtbriefkästen befinden sich am Rathaus, Jockcl-Fuchs-Platz I, 55'! 16 I'v[ainz und am 
Stadthaus - Lanterenflligel, Kaiserstmße 3-5, 55'116 Mainz. Zur Vermeidung "eitlichcr Verzö
gerungen wird empfohlen, den Verwalhlllgsakt, gegen den Widerspruch erhoben wird, unter 
Angabe des Aktenzeichens zu benennen. 

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. Die TI-Mail ist an die Ad
resse ~lY-ll1ain%'MUposts tcllc 1"11' dc zu senuen. In diesem rau ist das elekttonlscllc Dokument 
mit einer qualifizierten elektronischen Signahlr nach dem Signahlfgesetz zu versehen. Bei der 
Venvendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu be
achten, welche itn Internet uuter www.mainz.de (dort: Rathaus - Äln
ter/Betdebe/Dienstleishlllgen - VirmeUe Poststelle) aufgeführt sind. 

3-042.ll1ue.docx 



Himveis nach § 12a LIFG: 
(l) Jede Person kann die Landesbeauftrngte oder den Landesbeauftragten für die Informati

onsfreiheit anrufen) wenn sie ihr Recht nuf Inforn1ationszugang nach diesem Gesetz als vet
let>.t ansieht. 

(2) Die Aufgabe der oder des Landesbeauftrngten für die Informationsfreiheit wird von der 
oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz wahrgenommen. Ihre oder seine Amtsbe
zeichnung lautet Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für den Datenschutz und die In
founationsfreihcit. 

(3) § 24 Abs. l Satz l und Abs. 2 bis 8 sowie § 25, § 28 und § 29 Abs. 2 des J ,andesdaten
schntzgesetzes finden entsprechende Anwendung. 

Mit freundlichen Grüßen 
i.V 

~1 
//)~ 

n. 61.0 z.K. sodann z. d. 1fd. Akten ~~ 
~ " <~ •. . '" _ .,c· 
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Roman Haug 

18.07.201300:42 

Roman HßlIg 

Mnillz, 18,07. 2013 

Stadtplnnullgsnmt 

Alllje Mlllier 

Abteihmg StadtplnlHlIlgsnmt 

Postfach 3820 

55028 Mnillz 

Zitadelle ßau A Zimlller 203 

per mail an: fmtjc .lllueJlcr@Slttdt.l1l!)il17..de 

{ 

An Antje.mueller@stadl.mainz.de, 
stadlplanungsamt@stadl.mainz.de, 

Kopie 

Blindkopie 

Thema Widerspruch gegen Ihren abschlägigen Bescheid vom 
12.07.13 (Aktenzeichen 61 26 All B 262) 

* ;) 

ff Widerspl'llch gegell Ihl'ell abschliigigen ßoscheid 1'0111 12.07.J3 (Alttenzeichell 61 26 Alt ß 262) bezllglich 
moillos Antrags nach § 5 Lalldesillfol'lllaliollsfreiheiisgesetz RLP (LII'G) 1'0111 18. Junl20J3 

#lA t1slUln Hscl'sllch CII 

Sehr geehrte Damell und He"en, 

hienuillege ich gegeJJ Ihren Bescheid vom /2.07. /3 ;11 der o. g. Sache im Siune des § 68 
l' f!/lI'alll/Jlgsgel'icllfsol'dllllllg 1I'idel'spJ'l/ch ein 

Ich haHe dieseIl Bescheid inklusive seilleI' ßeg,Olldnllg filr rechlsfehlerhnfi nlld begrltnde dies wie folgt: 

Die in Rede stehenden Unterlagen, deren Vorlage ich beantragt habe, nlimlich die der önclltlichkeit 
vorenthaltenen Änlngen zn dem VOll der Stadt Mninz veröffentlichten Papier: 

hup:/Iwww.maill7..de/C I25606EOO)D3E93mleslV ereinoarkcil-lIIit -den- LeiHin ien,pd f/%24 f ll .EIV ere inbarkeit-
1l1it -den-Leit 11 11 ien.pclf 



mllssten ·abweichend von Ihrer Darstellung der Dinge· nicht bloß im Entwmfsstadiulll vorliegen, sondern 
bereits, in einer zumindest anntihernd abgeschlossenen Pnssung. 

Denn anders wäre es nicht zu erklären, dass sich die Stadt Mainz in der oben genannten, bereits veröffentlichten 
Publikntion bereits mehrfach konkret auf diese Unterlagcn bezieht. Hinsichtlich des ebenfalls als Anlage 
bezeichneten IIPlrmullgskonzepts" ergibt sich dies sogar unmittelbar aus dem eigenen Text der Stadt Mninz, 
indem dort tormuliert wird, dass u ... die Stadt davon ausgeht, dass mit dem vorliegenden Planltllgskonzepl (siehe 
Anlage) die Leitlinie 3.2.1 . Ed\\I1t ist". 

\Vie sollte man zu einer solchen These gelangen könncil. wenn dieses" vorliegende PlanungskonzeptU angeblich 
noch gar nicht vorliegt oder insoweit nur im Entwurf.vorliegen wUrde? WUrde dieses "Plallllngskonzcpt" 
tatsächlich nur im EntwurfvorliegeIl könnte man auch nicht zu der These gelangen, dass dadurch" Leitlinie 
3.2. 1. crRillt" sei. 

Entsprechendes gil t filr die "AbsichtserklänIllS" dercn "Anlage 3 "offensichtlich das Papier"t Ycrcinbarkeit mit 
den Leitlinien und Empfehlungen" ("Fortschreibung 20 13")" sein soll . Wieso sollten meh;'ere Anlagen gefertigt 
wenlen 11\1' eine "Absichtscrkltinmg", die selbst noch gnr flicht cxistent ist, oder rmgeblich nl1l'~im 
Ent,,,urfsstadium vorliegt? 

Soweit Sie im Übrigen meinen, Ihren abschlägigen Bescheid auf die Vorschrift des § 'I 0 Satz I UFO stili zell zu 
können erscheint mir dies folglich rechtsirrig, d" es sich bei den o. g. Unterlagen aus dcm o. g. GrUnden nicht 
mehr mn einen bloßen Entwurf handeln kanll . Vielmehr mUssen diese das Entwllrfsstadium bereits verlassen 
hnben. Der Umstand, dnss diese Unterlagen u. U. auch kUnftig ggf, n6ch etwas modifiziert werden mögen, liegt 
ill der Natur der Sache und ist somit nicht geeignet diese deshalb als "Entll'lIJ'r' iSd. § 10 Satz I LIFO 
klassifizieren zu können. 

Auch versäumen Sie es § 10 Smz 2 LIFO zu ber!lcksicl~igen: 

Ir Nicht der unmittelbaren Entscheiduugsvorbereitung nach Sa~ I dienen regehnäßig Ergebnisse der 
Beweiserhebl1ilg und Gutnclltell oder StellullgnalllnellOritter." 

Denn zumindest bci dem "städtebaulichen. '\OJl7.ept U dUdle es sich entweder, um ein Gutachten oder um eine 
Stellungnahmc Dritter im Sinlle des ,§ 10 Satz , LIFa handeln. Sofe1'l1 dies wider erwarten llicht der Fall sein 
so tlte biUe ich auch dicsbezUglich UI11 Klnrstcllung, denn telefonisch teilten Sie mir mit, dass ECE zumindest 
auch Auto!' dcr Unterlagen sei /Somi t Ii/ gt eine "Stellungnahmen Dritter" iSd. § 10 Satz 2 ura VOI'. 

Entscheidend hinzllkonllpt, closs 'e ine Be1'llfung nuf § 10 Satz I LlFG sowieso einzig nur dann infrnge kthne 

!t .. . sowcitund sohl~lgc durch die ßekmmtgnbe der Erfolg der Entscheidung oder cine bevorstehcnde 
behördlicher Maßnahmc vereitelt wUrde". 

Sie bleiben jedochjegliehe Darlegung schuldig, weshalb die Vorlage von Unterlagen, aufweiche die Stodt 
Mainzja, wie zuvor gezeigt selbst !tim Sinne der Trrmsjlnrenz" ganz öffentlich und ausdrUcklich Bezug nimmt, 
geeignet sein sollt.e den Erfolg einer behördlichen Entscheidung oder cillcr behörd lichen Maßnahme zu 
.. vereiteln". FUr einc solch gravierende Behauptung triffijedoch "Ilein Sie die Beweislast, welcher Sie nicht. 
noch nicht einmal nnsntzweisc gerecht geworden sind , 

Welcher Erfolg welcher behördlichen Eutscheidung oder behördlichen Maßnahme soll te also konkret angeblich 
vereitelt wel'den können dadurch. dass der Antl'flgsteller Kenntnis von dcn in Rcde stehenden Unterlagen erhfilt? 
Und warum soll te dies dann so sein oder im September plötzlich nicht mehr so sein? Denn Sie selbst teilen ja 
mit, dass dic Untcrlagen .. sp:Ucstens im September sowieso der Öfrentlichkeit zugänglich gemacht werdcn". 

Nur wenn Sie in der Lage wären diese von Ihnen pauschal erhobene ßehnu»tllilg auch substantiiert zu bcgrilnden 
ktime eine wirksame Berufung allf § 10 Satz I LI Fa UberlHlupt infrnge. Anderenfalls könnte behördlicherseits 
die Regelung des § 10 SAtz I LIFa stets willkUr!ich dnfi\r instrumcntalisiert werden, um den vom Gesetzgeber 
vorgesehcnen Zugang zu behördlichen Infonnationcn zu vereiteln. 

Um diesen BegrUndullgs·AnforderLmgcn wenigstcns ollllllhernd genUge zu tun, versuchen Sie Ihre 



rechtsfehlerl)artc Berufung auf § 10 Satz I LlFG ausschließlich damit zu rechtfertigen. dass "die EntwUrfe VOll 

VOl'bcreilungsnrbeiten endgnIlig mit allcn Beteiligten abgestimmt sein mUssten", Ein solches vermeintliches 
"Abstillllllungscrfordernisll mugja dem Willen des ECE Konzerns lind Teilen des Stndtvorstands entsprechen. 
Ein solch vermeintliches "Abstinunungscl'fordernis" stellt abcr mitnichten ein LebcnssachvcJ'halt dar, welcher 
geeignet wllre unter den § 10 Satz I L1FG Sl1bSUlllmiert zu werden. 

Nach allcdem bleibt festzuhnUen, dass Ih ,·e ßcrurung nnr § 10 LlFG eine GeheimhnUnng der Unterlacen 
nicht l'cchfrcl'tigen (<nllll, da § 10 LIFG, zlIlIlilldest unter Zugl'undelegung Ihres eigenen Vortags glll' nicht 
cinschliigig sein Imnn. 

Abschließend bitte ich ullnbhttngig von der Formulierllng dieses Widerspruchs hiclillit nochmals um Auskunft, 
welcher Rechtsnatur die in Rede stehendc IIAbsichtserklärung" ist. Handelt es sich bei dieser 
"AbsichtserklttfllngU möglicherweise um einen (geheimen) "letter ofintentU (Ioi) o. «.1 Und wennjn, wclche 
demokratische Legitimation hätte diese "Absichtserklärung" dmm und welche rechtliche ßindungswirkung ginge 
VOll ihr aus? 

Und wie soll sich eine BUrgcrbeteiligung sinnvoll, ohnc bloßen Alibicharakter vollziehen, wenn die Vorlage dei' 
lll11tl1lllßlich entscheidenden Papiere Illlch wie vor verweigelt wird, und dicse stattde$sen geheim gelmltcn 
werden, man sich aber gleichzeitig filr vermeintliche Transparenz in der Öfrentlichkcitgen~ .,gefeiert'· wissen 
lViII? 

Sofel'1l Sie mitteilcn, dass die in Rede stehenden Unterlagen wenigstens '~spä.testen s im September der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werdenIl gehe ich davon aus, dass dies dann nlso bereits rechtzeitig vor dem 
4. Septelliber 20 13 geschehen sein wird. damit die teilnehillenden des n!fchsten Lul'o anch noch ausreichend , 
Gelegenheit haben werden die Unterlagen angemessen zu analysieren. Allel} insoweit bitte ich um Ihre 
Mitteilung. /' 

Eine gegebenenfalls detnilliertere Begrllndung im weiteren Verfahren bleibt vorbehalten. 

Fiir eine IUll'zc Zugnllgsbcsuttigung wiil'e ich dlllll(bnl', 

Eine Kopie dieses Schreibens erhiilt jedenfalls Frau M~H11na Schlögel vom Referat Infonnationsfi'eiheit des 
Landesbeaut\ragten fUr Datensclmtz und die InformHti011sfre.iheit Rlleilllftnd~Pfalz . 

Roman Haug 

/ 

a< 
,. Freundliche GrUße 



Roman Haug 

Mainz, 18.07.2013 

StadtplanungsRlnt 

Antje MillleI' 

Abteilung Stadtplanl1l1gsRlnt 

PostfAch 3820 

55028 Mainz 

Zitadelle llal1 A Zimlller 203 

,------_._--_._-
Stadivelwal,ung Mainz 
61 - Stacitplanungsamt 

Eingang: Z 2. Juli 2013 

per mail nn: ontje.nmeller@slnclt.l11niuz.dc 

, 

I1 Wlder'prncl, gegen Ihren obschlilglgcn Descl,e!<1 "0111 12,07.13 (AI<tonzelchen 6126 A1I1l262) 
bezUgllch meines Antmgs noch § 5 LRndcsinformnfionsfl'elhcilsgcsclz ULP (LlFG) VOJII 18, Jnnl 
2013 

flAnslumfisersnehcn 

SeiH' geel1l1e Domen und Henen; 

hlel'lIIl/lege Ich gegelli/well Descheicl,'oIl/12.07.13 ill deI' o. g. Snche illl SllIlIe cles § 68 
Vel'lI'afll/llgsgerlchlSOl'cll/llllg Widel'sjJl'uch elu. 

Ich halte dlescn Bescheid inklusive seiner Begriindullg filr rcchtsfohledmfl ;lIld begrlilldc dies wie 
folgt: . 

Die in Rede stehellden Unterlagen, deren Vorlage ich beanlrngt Imbe, niimlich die der Öffentlichkeit 
vorenthaltenen Anlngcll zu d~m von der Stndt Mnillz veröITcntlichtcnl)npiel': 

l.tlp:llwww.mainz.de/C1256DGEOOJOJE9311iIesNcrcillbarkelt-mit-den
heil I J n ie 11. pd f/%24 FILEIV ere I 11 barke i t -m iI -d en-Le i I1 i nielI. pd r 

mil~stcl\ -abweichend VOll lhrel' DAl'stelluug dei" Dinge- nicht bloß im Enlwurfssladiulll vorliegon, 
sOltdem bereits, in cillcr zllJllilHlest nnnähemd nbgcschlossOIlCiI FilSSllllg. 



/ 

Denn anders wäre es nicht zu erklären, dass sich die Stadt Mainz in der oben genannten, .bereits 
veröffentlichten Publikation bereits mehrfach konkret auf diese Unterlagen bezieht. Hinsichtlich des 
ebenfalls als Anlage bezeiclmeten "Planungskonzepts" ergibt sich dies sogar. unmittelbar aus dem 
eigenen Text der Stadt Mainz, indem dort formuliert wird, dass" ... die Stadt davon ausgeht, dass mit 
dem vorliegenden Planungskonzept (siehe Anlage) die Leitlinie 3.2.1 . Erfiillt ist". 

Wie sollte man zu einer solchen These gelangen können, wenn dieses" vorliegende Plammgskonzept" 
angeblich noch gar nicht vorliegt oder insoweit nur im Entwurf vorliege.n würde? Würde dieses 
"Planungskonzept" tatsächlich nur im Entwurf vorliegen könnte man auch nicht zu der These 
gelangen, dass dadurch" Lcitlinie 3.2.1. erfiillt" sei. . 

Entsprechendes gilt für die "Absichtserklälung" deren "Anlage 3 "offensichtlich das Papier 
"Vereinbarkeit mit den Leitlinien und Empfehlungen" ("Fortschreibung 2013")" sein soll. Wieso 
·so!ltenlllehrere Anlagen gefertigt werden fiir eine "Absichtserklänmg", die selbst110tJI gar nicht 
existent ist, oder angeblich nur im Entwnrfsstadium vorliegt? 

Soweit Sie im Übrigen meinen, Ihren abschliigige~ Bescheid auf die Vorschrift des § 10 Satz 1 UFG 
stlitzen zu können ersche.int mir dies folglich rechtsirrig, da es sich bei den':O . g. Unterlagen aus dein o. 
g. Gliinden nicht mehr lIln einen bloßen Entwurf handeln kann. Vieh{""Il' müssen diese das 
Entwurfsstadium bereits verlassen haben. Der Umstand, dass diese Unterlagen u. U. auch künftig ggf. 
noch etwas 1II0difizieit werdenlllögen, liegt in der Natur der Sache lind ist somit nicht geeignet diese 
deshalb als "EntwlIl'f' iSd. § 10 Satz 1 UFG klassifizieren :~u können, 

Auch versäumen Sie es § 10 Satz 2 LIFG Zll beliicksichtLgen: 

" Nicht ller lmmittelbaren Entscheidungsvorbereitung I{ac~ Satz 1 dienen regelmäßig Ergebnisse der 
Beweiserhebung und Gutachten oder Stellunglliilunen Dritter." 

Denn zumindest bei dem "städtebaulichen Konz~t" diirfte es sich entweder, um ein Gutachten oder 
um eine Stellungnahme Dritter im Sinne <!.es § 10 Satz 2 LIFG handeln. Sofqrn dies wider erwarten 
nicht der Fall sein sollte bitte ich aueli'diesbezüglich um Klarstelhmg, denn telefonisch teilten Sie mir 
mit dass EeE zUlIIindest auch Autor 'de;'unterlagen sei. Somit liegt eine "Stellungnahmen Dritter" , . 
iSd. § 10 Satz 2 LIFG vor. 

Entscheidend hinzukommt, dass eine Bel1lfung auf § 10 Satz 1 LIFG sowieso einzig nur dam] infrage 
käme 

" . .. soweit und solange dlll'ch die Bekanntgabe der Erfolg der Entscheidung oder eine bevorstehende 
behördlicher Maßnahme vereitelt wiirde". 

Sie bleiben jedoch jegliche Darlegung schuldig, weshalb die Vorlage von Unterlagen, aufweiche die 
Stadt Mainz ja, wie zllvor gezeigt selbst "im Sinne der Transparenz" ganz öffentlich lind ausdlücklich 
Bezug nimmt, geeignet sein sollte den Erfolg einer behördlichen Entscheidung oder einer 
behördlichen Maßnahme zu "vereiteln". Für eine solch gravierende Behauptung triffijedoch allein Sie 
die.B"weislast, welcher Sie nicht, noch nicht einmal ansatzweise gerecht geworden sind. 

Welcher Erfolg welcher behördlichen Entscheidung oder behördlichen Maßnahme sollte also konkret 
angeblich vereitelt we:den kömlen dadlll'ch, dass der Antragsteller Kenntnis von den in Rede 
stehenden Unterlagen erhiilt? Und wa11lm sollte dies dann so sein oder im September plötzlich nicht 
mehr so sein? Denn Sie selbst teilenja mit, dass die Unterlagen "spätestens im September sQwieso der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden". 

Nm welln Sie in der Lage wären diese von TIlllen pauschal erhobene Behauptung auch substantiiert zu 
begründen käme eine wirksame Bel1lfhng auf § 10 Satz I UFG überhaupt infrage. Anderenfalls 



/ 
/ 

könnte behördlicherseits die Regelung des § Hi Satz 1 LIFG stets willkiirlich dafiir instrumentalisiert 
werden, um den vom Gesetzgeber vorgesehenen Zugang zu behördlichen Informationen zu vereiteln. 

Um diesen Beb'liindungs-Anfordel1mgen wenigstens mmähernd genüge zu tun, versuchen Sie Ihre 
rechtsfehlerhafte Bel11filllg auf § 10 Satz 1 LIFG ausschließlich damit zu rechtfertigen, dass "die 
Entwiirfe von Vorbereitungsarbeiten endgiiltig mit allen Beteiligten abgestinullt seinmiissten". Ein 
solches vermeintliches "Abstinullungserfordernis" mag ja dem Willen des EeE Konzerns und Teilen 
des Stadt vorstands entsprcchen. Ein solch venueintliches "Abstiuunungserfordernis" stellt aber 
mitnichten ein Lebenssachverhalt dar, welcher geeignet wäre unter den § 10 Satz 1 LIFG subsummiert 
zu werden. 

Nach alledem bleibt fcstzuhalten, dass Ihre ßernfung auf § 10 LIFG eine Geheimhaltung der 
Unterlagen nicht rechtfertigenl,ann, Ila § 10 LIFG, zumindest untcr Zugnmdelegung Ihres 
eigenen Vot:tags gar nicht einschlägig seinl<Rnn. 

Abschließend bille ich unAbhiingig von der Fonnulie11l1lg dieses Widersprnchs hiermit nochmals um 
A:USkUllft, \~elcher R~chtslJatl~~' d!e in Re?e stehel.lde "Absi~htserklä11l1lg" ~t..(Iandelt.es si.dl bei 
dIeser "AbslChtserklanmg" moglIcherwelse mn emen (gehenlIen) "letter ofmtentl{ (lOl) o. a.? Und 
wenn ja, welche demokratische Legitimation hätte diese "Absichtserklänlllg" da~fi und welche 
rechtliche Bindungswirkung ginge von ihr aus? 

. Und wie söll sich eine Bürgerbeteiligung sinnvoll, ohne bloßen Alibicharakter vollziehen, wenn die 
Vorlage der mutmaßlich entscheidenden Papiere nach w'le vOl··verwcigert wird, lllld diese stattdessen 
geheim gehalten werden, man sich aber gleichzeitig für vehneintliche Transparenz in der 
Öffentlichkeit gerne "gefeiert" wissen will? 

Sofern Sie mitteilen, dass die in Rede stehenden Uilterlagen wenigstens "spätestens im September der 
Öffentlichkeit zugiinglich gemacht \verden" 'gehe ich davon aus, dass dies dann also bereits rechtzeitig 
vor dem 4. September 2013 geschehen sein wii'c!, damit die teilnehmenden des nächsten LuFo fluch . , . 
noch ausreichend Gelegenheit haben werden die Unterlagen angemessen zu analysieren. Auch' 
insoweit bitte ich un~ Ihre Mitteilung, " 

Eine gegebenenfalls detailliertere Begt'iindung im weiteren Verfahren bleibt vorbehalten. 

IIUr eine kurze Zug:ingsbestä,tigllllg wiire ich dankbar. 
; I 

Eine Kopie dieses Schreibens erhält jedenf.1lls Frau Maltina Schlägel vom Referat 
Informationsfreiheit ,h,s Landesbeaul\ragten fiir DatenscllU.tz und die Informationsfreiheit Rheinland-
PfalZ \' ,/ '~ . 

Fr~~liche 'Ile 

~-nt71g 



KurzmitteIlung 

Stadtverwaltung Malnz IAmt 611 Postfach 3820 155028 Malnz 

30 - Rechts- und Ordnungsamt . .., , 
z.Hd. Frau Wolf ~._ ._. _ ", . \ 
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Landeshauptstadt 
Mainz 

Stadtplanungsamt 
Ant)e MUlier 
Abteilung Stadtplanung 

Postfach 3820 
55028 Mainz 
Zitadelle I Bau A I Zimmer 203a 

Tel 061 31 • 12 3076 
Fax 0 6131 - 12 26 71 
sta8tplanungsamt@stadl.malnz.de 
w.,..,w.malnz.de . 

Mainz, 25.07.2013 

Betrifft: Widerspruch gegen Bescheid vom 12.07.13 (Antrag nach Lanpeslnformationsfreiheitsgesetz 
vom 18.06.13) . 
~: 61 26 Alt B 262 

Beigefügte Unterlagen werden Ubersandt 

mltderBltleum 

Kenntnisnahme 

Stellungnahme 

Erledigung 

AusfOliung 

Verbleib 

--:> 
Anruf 

Übersendung folgender Unterlagen 

Abgabenachricht 

wurde (nlch~ erteilt 

Rückseite beachten 

(~ 
·0 ~ 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

,/ 

x. . ~~.~ .,ßL . 
. . ' ~: .2.3,·1 ,-

Weiterleitung an 

Sehr geehrle Frau Wolf, 

anbei nun der schriftllc.!!Segangene 
Widerspruch von Herrn_gegen 
unseren Bescheid vom 12.07.2013 mit 
der Bitte um Bearbeitung. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag f 
MUlier "k 

' V 
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Vorlage an den Stadtrcchtsausschuss 

Landeshauptstadt 
Mainz 

Stadtplanungsamt 
Anti' MUII.r. 
Abteilung Stadtplanung 

Postfach 3820 
55028 Maioz 
Zitadelle I Bau A I Zimmer 203 a 

Tel 06131 ·123076 

~ 

lI'Ininz, 06.08.2013 

Hier: Widerspruch gegen den Bescheid vom 12.07.2013 bezüglich des Antrag nach § 5 LIFG 
vom 18.06.2013 
Aktenzeichen: 61 26 Alt ß 262 

Sehr geehrte Damen und l'lerren, 

anbei erhalten sie die Vorlage zum Widerspruch gegen unseren Bescheid vom 12.07.2013 be7.iiglieh 
des Antrages nach § 5 LIrG vom 18.06.2013 ~h Z-faeher Ausfertigung und legen den \V'idersprueh 
damit dem Stndtrechtsnussehuss 7.ur 'Entscheidung vor. 

IvIit freundlichen Griißen 

~ 
Ingcnthron 

\ 

Anlagen 

.... ' , 
" l ", . 

/ 
r 

~ 

1. Vorlage Stndtrechtsnussehuss mit Anlagen (Z-fne!)e Ausfertigung) 

H. 
111. 

z.d.lfc1. Akten 
z.ll. H:\I1tbkt('!l 61.2.3.1 I~ 

~ : I 
Vi 

I 

Buslinlen: 50151152161,165170171\58 
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Vorlage an den Stadtrechtsausschuss 
Hier: Widerspruch gegen den Bescheid vom 12.07.2013 bezUglich des Antrag nach § 5 LandesIn
formatIonsfreiheitsgesetz RLP vom 18.06.2013 
Aktenzeichen: 61 26 Alt B 262 

Der Widerspruchsführer wendet sich mit seinem Widerspruch gegen die Ablehnung des von ihm 
beantragten Zugangs zu Informationen tiber die vertraulichen Verhandlungen mit EeE, die bisher 
noch nicht veröffentlicht wurden . Der Antrag nach § 5 Landesinformationsfreiheitsgesetz RLP 
wurde am 18.06.2013 gestellt und wurde von uns am 12.07.2013 abgelehnt. Unserem ableh
nenden Bescheid liegt folgender Sachverhalt zugrunde: 

Der Widerspruchsführer hatte bereits am 17.01.2013 einen Antrag nach LlFG g~stellt, Zugang zu 
den Informationen und Unterlagen der Verhandlung mit dem Investor ECE zu bekommen. Dieser 
Antrag wurde am 15.02.2013 vom Rechts- und Ordnungsamt ablehnend beschieden. 
Nachdem am 07.06.2013 einige Informationen und Unterlagen gemeins!m mit dem Investor ECE 
als Zwischenergebnisse der Verhandlung veröffentlicht wurden, hat der Widerspruchsführer er
neut einen Antrag nach LlFG gestellt, um Zugang zu den .noch nicht veröffentlichten Informatio

nen und Unterlagen zu bekommen. 

Wir haben in unserem Bescheid zu seinem Antrag a~ f die Begründung des ablehnenden Be
scheids des Rechts- und Ordnungsamtes vom 15.02.2013 vollinhaltlich verwiesen. Zusammen
gefasst wird darin erläutert, dass die Verhandlungen mit dem Investor ECE vorbereitender Natur 
sind, die auf den Abschluss eines öffentllch-rechtlich.en Vertrages und einer Bebauungsplanung 
gerichtet sind. § 30 VwVfG regelt insoweit, dass diea eteiligten Anspruch darauf haben, dass ihre 

/ 

Geheimnisse von der Behörde nicht unbefugt.6ffenbart werden. Die Prüfung ergab letztlich, dass 
auch unter Anwendung des Landesinformationsfreiheitsgesetzes kein Anspruch auf die ge
wünschten Informationen bes,teht. Da sich der Anspruch nach dem LlFG auf amtliche Informatio
nen bezieht. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 7 L1FG ist der Antrag auf Informationszugang abzulehnen wenn 
und solange bei vertraulich erhobener oder übermittelter Information das Interesse des Dritten 

· an einer vertraulichen Behandlung zum Zeitpunkt des Antrags auf Informationszugang noch fort

besteht. Dieser Aspekt ist auch weiterhin In diesem Fall gegeben. 

In unserem Bescheid wird darauf verwiesen, dass nach Beendigung der noch laufend en Verhand· 
lung mit ECE es eine Vielzahl von Dokumenten geben wird, die dann der Öffentlichkeit vorgestellt 
werden. Ein Zwischenbericht wurde bereits mit den bisher vorhandenen Dokumenten veröffent
licht. 

Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass der Antrag auf Informationszugang für Entwürfe zu 
Entscheidungen sowie Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung abgelehnt 
werden soll, soweit und solange durch die vorzeitige Bekanntgabe der amtlichen Information der 
Erfolg der Entscheidung oder bevorstehender behördlicher Entscheidungen vereitelt würde, § 10 
Satz 1 LlFG. 

Soweit schon Entwürfe und Vorbereitungsarbeiten existieren, müssen diese in Anbetracht der 
Bedeutung des Vorhabens endgültig mit allen Beteiligten abgestimmt sein. Derartige Unterlagen 
können zurzeit daher nicht vorgelegt werden. 

1 



Unseren ablehnenden Bescheid haben wIr am 12.07.2013 zu Post gegeben. Am 18.07.2013 ist 

der Widerspruch hier eingegangen. 

Mit seinem Widerspruch trägt der Widerspruchsführer vor, dass unser Bescheid inklusive seiner 

Begründung rechtsfehlerhaft sei. Unsere Berufung auf § 10 Satz 1 LlFG könne eine Geheimhal· 

tung der Unterlagen nicht rechtfertigen, da § 10 Satz 1 LlFG nach den Angaben des Bescheides 

nicht einschlägig sein könne. Er begrUndet dies wie folgt: 

Die Unterlagen, deren Vorlage er beantragt habe, müssten bereits in einer zumindest 

annähernd abgeschlossenen Fassung v'orliegen, 

Die Unterlagen könnten daher folgerichtig nicht im Sinne des § 10 Satz 1 LlFG klassi· 

fiz iert werden. 

Da die Unterlagen zum Teil von dem Investor ECE erstellt werden, wäre-versäumt wor

den § 10 Satz 2 LlFG zu berücksichtigen. 

Die Begründung für die Berufung auf § 10 Satz 1 LlFG sei mangelhaft, da nicht darge· 

legt wäre weshalb die Vorlage von den geforderten Unterlagen !jen Erfolg der Ent-

. scheidung oder eine bevorstehende behördliche Maßnahme vereiteln würde. 

Unabhängig vom Wiederspruch stellt er noch folgende Fragen: 

Welche Rechtsnatur besitzt die "Absichtserklärung~? 
Handelt es sich bei der "Absichtserklärung !im einen (geheimen) "letter of intent"? 

Wenn ja, welche. demokratische Legiti~ation hätte diese "Absichtserklärung" dann 

und welche rechtliche Bindungswirkung ginge von ihr aus? 

Wie soll sich eIne Burgerbeteili{uhg sInnvoll vollziehen, wenn die Vorlage der ent· 

scheidenden Unterlagen verweigert wird? 

Wir sind weiterhin der Auffassung, dass die bisher noch nicht veröffentlichten Informationen , 
bzw. Unterlagen zu der vertraulichen Verhandlung mit dem Investor ECE, die bisher nur in nicht 

abgestimmten Entwurfsfassungen vorliegen, zurzeit noch nicht herausgegeben werden können, 

da 

die Verhandlungen mit dem Investor ECE vorbereitender Natur sind, die auf den Ab

schluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages und einer Bebauungsplanung gerichtet 

sind (§ 30 VwVfG) und 

das Interesse des Investors ECE an einer vertraulichen Behandlung dieser Informatio-, ' . 

nen weiterhin Fortbesteht (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 LlFG), 

Eine vorzeitige Herausgabe könnte in Anbetracht der Bedeutung des Vorhabens das Endergebnis 

beeinträchtigen (§ 10 Satz 1 LlFG) . 

Insoweit verweisen wir auf unsere obige Begründung, Wir helfen daher dem Widerspruch nicht ab 

und legen ihn dem Stadtrechtsausschuss zur Entscheidung vor. DerWiderspruch ist nach unserer 

Auffassung zwar zulässig, aber unbegründet. 
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Wir beantragen daher, den Widerspruch zurUckzuweisen. 

Mainz, 06.08.2013 
61· Stadtplanungsamt 

/'-
Ingenthron 

Anlagen 
1. Antrag vom 18.06.2016 
2. Bescheid vom 12.07.2013 
3. Widerspruch vom18.07.2013 
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Roman Haug 

1 B.06.2013 23:22 

An Antje.tilueller@stadt.mainz.de, 
sladlplanungsarnl@sladt.malnz.de, 

Kopie diana.spengler@sladl.mainz.de 

Blindkopie 

Thema Erneuler Anlrag nach § 5 
Lan desinformationsfrei heitsgesetz 

Protokoll: ~ Diese Nachricht wurde weitergeleitet. 

Roman Hang 

Mainz, J 8.06.13 

El'neuter Antrag nach § 5 Lalldcslllformntionsfrcihcitsgcsclz 

Sehr geehrte Frau Müller, 

ieh nehme Bezug auf unser Telefonat vom 18.06.13, in welchem Sic mi r erklärten, dass die Anlagen, auf 
welche ja Ihrerseits bereits verwiescn wird untcr 
h Hp: I/www.l11ain7..{(c/e1256D6E003D3E9J/filcs/Vereillbal.keil-1ll i I-d e 11-Lei t I i 11 ien. pd f/%2 4 F I LEN creinbarkcit
mit-den-Leitlinien.ndf in \Virklichkcit noch gar nicht vorliegetl wÜrden, sondern erst von ECE und der Stadt 
noch erstellt werdcn müsstcn. 

leh behaupte, dass diese Aussage von Ihnen so nicht den Tatsachen entspl'echen kanu. DClUl würden diese 
Anlagen (zumindest im Entwurf) tatsächlich noch nicht vorliegen, w(lrde es keinerlei Sinn ergeben, sich auf 
diese in der o. g. Publikation bercits mehrfach konkret zu beziehen. 

Hinsichtlich des ebenfalls als Anlagc bezeichneten IIPlammgskonzepts" ergibt sich dicser Rückschluss sogar 
ulUnittc1bar aus dem eigenen Text der Stadt Mainz, in dem dort fonmlJiclt wird, dass " .. . die Stadt davon 
ausgeht, dass mit dem yorliegcndcn Planungskonzept (siehe Anlage) die Leitlinie 3.2.1 Punkt crfiillt isC'. 
Folglich liegt an dieses Planungskollzcpt sehr wohl vor, die Stadt bzw. ECE möchtcn cs 11m nicht zumjctzigen 
Zeitpunkt der öncnttichkcit kundtun. Warum? 

Entsprechcndes gilt fiir die U Absichtserklänmg" deren "Anlage 3 "offensichtlich das Papier "Vereinbarkeit mit 
den Lcitlinien und Empfehlungcn ll (Ufol1schreibung 2013")" sein soll. Dies wicden1m bedeutet im 

~~ ., 
.1 
"I , . 



Umkehrschluss, dass auch die "Absiehtscrklänmg" vonlhnellllach wie Val' dcr Öffentlichkeit vorenthalten 
wird, obwohl der Stadtvorstand und ECE doch gcrueinsnm mit dcm Anspl1lch den Zwischenstand der 
Gespräche vollständig kundzutllll an die Öffentlichkeit getreten sind. Handclt es sich bei diesel' 
"Absichtserklänmg" möglicherweise um einen (geheimen) IIlctter ofintcnd" (lai) 0, §,? Und welUlja, welchem 
demokratischen \Villenbildungs·Prozess wl1I'dc diese IIAbsichtserkläntngU dann bisher ulltcrzogen? 

Ich bitte ich um Vcrständnis dafiir, dass ich mich aufgnmd aU desscn nochmals veranlasst schen muss hiermit 
einen Antrag im Sinne des Landesinfollnatiousfreihcitsgesctzes zu fOll11ulierell. 

'Wenn ich mich nicht täusche existieren heute nls Zwischenergebnis der Gespräche zwischen Stadtvorstand und 
ECE übcr die Umsetzung (nicht über deren substantielle AußerkraftsetzlIng) der vom Stadtrat beschlossenen 
Leitlinien Jnm zumindest die folgenden Papiere, die von HUlcn zwar alle irgcndwo erwälUlt aber cben nicht alle 
veröffentlicht wurden: ~' 

"Eckpuukte Einkaufsquartier Ludwigstraße zwischcn Stadt Mainz und ECE." 
~, 

"Ändcnlllgsvorschlag Leitlillien tl 

tI Auflistuug der textlichen Klarstclhmgen" 

.,AbsichtserkUinulg nebst Anlagen" 

"Städtebauliches Konzcpt" 

W" vorliegendes Plauungs·Kollzcpt"· 

'" uVel'cinbarkeit mit den Leitlinien lind EmJlrehl\~llgen ("f0l1schreilJllllg 2013") als "Anlage 3 zur 
Absichtscrklänmg" / , 

, 
Da das Papier .. Vereinbarkeit mit dCII Leitlinien und Empfchlungcu"ia von Ihnen als "Anlage 3" deklariert 
wird l lässt dics die zwingende Ven'nutitug zl;;dass noch zwei weitere Unterlagen, nämlich Anlage 1 und Anlage 
2 existieren, Auch insoweit beantrnge Ich hie'amit eine präzise \md ullverzliglichc Klarstelluug von Ilmcn, sowie 
ebenfalls die ullvcrziiglichc Vorlage allc(diesbczliglichcll Unterlagen ggf, auch im EntwurfsstadiuIll. 

~ . 

Liegen lImcn in diesem Zusammcnhang noch weitere Papiere vor, die Sie gegenüber der Öffcl~tlichkeit 
uncrwähnt lassen mödllten bzw. diese nicht vorlegen möchten? Auch dann beantrnge ich hiennit dcren 
vollständige Vorlage 1m 0 , g. Sinne, 

Ich persönlich halte eine solche Form der 0I1nfonnntiollspolitik" fiir befremdlich und keincswegs akzeptabel. 
Dies gilt sowohl im Hinblick auf dic Mitglieder des Stadtrats, wie auch im Hinblick auf dic gesamte 
Oll'elltlichkeit; deren umfasscnde und vollständige Information der Oberbiirgenneisler selbst verbindlich und 
öffentlich zugesagt hatte, 

# Gilt diese Zusage des Verwaituilgsehcfs noch oder nur eingeschränkt oder in welcher Form? Oder wal' diese 
Anklindigung bloß ci ne PR Maßnnhme, um den Angriff auf die Leitlinien mit Ellphemislllen einer "textlichcn 
KOllkrelisicrung" bzw. einer "texdichen Klarstellullg" verbrämen zu können? 

# \Vic soll man Hberhallpt bcurteilcn können, ob die Thcse von der angeblichen "Punkt-Landung" wirklich 
zutrifft, wem) mutmaßlich entscheidende Unterlagcll nach wie VOr unter Verschluss bleiben sollen? 

# Und wie kann eine solche Geheimlmlhmgs·Politik in Einklang gebmehL werden, mit dem Anspruch des 
Verwahullgschefs endlich Transparenz zu schaft'cn \md wirkliche Teilhabe olme Alibieharaktcr zu 
ermöglichcn? 



Gcmäß dcm Landcsinrorinationsfrciheitsgesctz beantrage ich hiennill10chmals auch scluifllieh dic 
lIllverzUgliehe (!) Vorlage alter (! ) am heutigen Tage bz\V. bis zur Bcseheidung meines Antrags vorhandenen 
amtlichclllnfol'mationcn iSd. § 5 LlFG hinsichtlich derfehlcnden Anlagen einerseits bzw. "der 
Absiehtscrkl5rung und dercn Antagc.n" andcrerseits (s.o.). 

Im Rahmen dieses Antrags beantrage ich hiennit ebenso alle Information von Ihnen zu erhaltcn, wer, wanll, 
welche lleitt:äge fiir die Erstellung dieser derzeit noch unvcrönentlichten Anlagen ete. geliefert hat. 

Für den Fall) dass wider Erwarten diese Anlagen ete. \1. U. noch nicht vollständig fertig gestellt sein solltcn 
beantrage ich hiennit Jlilfsweise auch dic uilverziigliche Vorlagc entsprechender Entwürfe sowie die o. g. 
diesbezüglichen Informationen (5. 0.). 

Ebenso hilfsweise bcrmtrage ietl fiir den Fall, dass wicdcl11l1l angebliche Gesehäftsgeheinblfsse ete. einer 
Stattgabe mciner Anträge vermcintlich entgegenstehen sollten die Vorlage der entsprechenden IrirolTImtionen 
ullter Schwärzung der angeblichen Geschäftsgeheimnisse, persönlichen Daten etcl. 

Ich gehe davon aus, dass es IllIlen im Rainncil einer unverzligliehen Bcarbe~fllng dieser Anträgc möglich sein 
wird, diese noch vor Ablauf der 25. Kalendenvoche zu bescheiden. Sollte Ihnen dies \~ider Elwarten nicht 
möglich sein bitte ich UI11 gesonderte Mitteilung nebst Begdinduug, was dem u.11. im Wege stehen kÖlUlte. 

/ 
Für lIu'c Hilfc bedanke ieh mich im Voraus recht herzlich. 

"-
Eine Kopie dieser mail erhält jedenfalls Frau Mm1i1m Schlögel vom Referat Infonnatiollsfreiheit des 
LOlldesbenufiragtcll fiir Datcnscl1Utz und die 1nfolluntionsfi:cihci t Rhcinhmd-Pfalz. 

" Freundliche Griißc 

Roman Haug 

<: 

J 
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Mainz 
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Vorlage an den Stadtrechtsausschuss 

< 

Stadtplanungsamt 
Anti' MUli" 
Abteilung Stadtplanung 

Postfach 3820 
55028 Malnz 
Zitadelle I BauA I Zimmer203 a 

IVlain7., 06.08.2013 

Hier: Widerspruch gegen den Bescheid vom 12.07.2013 bezüglich des Antrag nach § 5 LIFG 
vom 18.06.2013 
Aktenzeichen: 61 26 Alt ll262 

/ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei erhalten sie die Votlage zum \\/iderspruch gege!l unseren Bescheid vom 12.07.20'13 bezüglich 
des Antrages nach § 5 LIFG voml8.(j6.~013 '0, 2-facher Ausfertigung und legen den Widerspruch 
damit dem Stadtrechtsausschuss 2m Untsclieiclung vor. 

lI'lit freundlichen Gliißell 

/ U 
<~ 

l11gellthwn 

. l . ' ,. ' •• ' 

, 
\ I:\jil \\ \\. 1\\1.\'.! 'L\\\·\ AnlageIl 

1. Vorlage Stadtrechtsausschuss mit Anlagen (2-fachc Ausfertigung) 

'\ . 

11. z.d .lfd. Akten 
JIl. z.d. Handnktcll 61.2.3.1 

Sptlrkasse Malnz 
Konto 3311 BlZ 550 50 120 

\ 
\ 
.\ 

"""0"" 5~6?65170171IS" IBAN: DES8 550501200000000331 
Sl'Iift-Bic . MA!ADES1MNZ 
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Vorlage an den Stadtrechts ausschuss 

Hier: Widerspruch gegen den Bescheid vom 12.07.2013 bezUglich des Antrag nach § 5 landesIn

formationsfreiheitsgesetz RlPvom 18.06.2013 
Aktenzeichen: 61 26 Alt B 262 

Der Widerspruchsführer wendet sich mit seinem Widerspruch gegen die Ablehnung des von ihm 

beantragten Zugangs zu Informationen über die vertraulichen Verhandlungen mit ECE, die bisher 
noch nicht veröffentlicht wurden. Der Antrag nach § 5 landesinformationsfreiheitsgesetz RlP 

wurde am 18.06.2013 gestellt und wurde von uns am 12.07.2013 abgelehnt. Unserem ableh

nenden Bescheid liegt folgender Sachverhalt zugrunde: 

Der Widerspruchsführer hatte bereits am 17.01.2013 einen Antrag nach LlFG gestellt, Zugang zu 

den Informationen und Unterlagen der Verhandlung mit dem Investor ECE zu bekommen. Dieser 

Antrag wurde am 15.02.2013 vom Rechts- und Ordnungsamt ablehnend beschiedeii, 

Nachdem am 07.06.2013 einige Informationen und Unterlagen gemeinsam mit dem Investor ECE 

als Zwischenergebnisse der Verhandlung veröffentlicht wurden, !lat derlWiderspruchsführer er

neut einen Antrag nach lIFG gestellt, um Zugang zu den noch nicht verbffentlichten Informatio-

nen und Unterlagen zu bekommen. ./ 

Wir haben in unserem Bescheid zu seinem Antrag auf die Begrilndung des ablehnenden Be· 

scheids des Rechts- und Ordnungsamtes vom 15.02.2013 volli nhaltlich verwiesen. Zusammen

gefasst wird darin erläutert, dass die Verhandlungen mit dem Investor ECE vorbereitender Natur 

sind, die auf den Abschlu ss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages und einer Bebauungsplanung 

gerichtet sind. § 30 VwVfG regelt insoweit, das~ j ie Beteiligten Anspruch darauf haben, dass ihre 

Geheimnisse von der Behörde nicht unbefu{ t o'ffenbart werden. Die Prüfung ergab letztlich, dass 

auch unter Anwendung des landesin~brm~tionsfreiheitsgesetzes kein Anspruch auf die ge
wünschten Informationen besteht. Da sich der Anspruch nach dem LlFG auf amtliche Informatio

nen bezieht. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 7 lIFG ist der Antrag auf Informationszugang abzulehnen wenn 

und solange bel vertrauli~h erhobener oder übermittelter Information das Interesse des Dritten 

an einer vertraulichen Behandlung zum Ze itpunkt des Antrags auf Informationszugang noch fort

besteht. Dieser Asp~kt ist auch weiterhin in diesem Fall gegeben. 

In unserem Bescheid'wird darauf verwiesen, dass nach Beendigung der noch laufenden Verhand

lung mit ECE es eir)e Vielzahl von Dokumenten geben wird, die dann der Öff.entlichkeit vorgestellt 

werden. Ein ·'z.Wischenbericht wurde bereits mit den bisher vorhandenen Dokumenten veröffent, 
) 

licht. 

Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass der Antrag auf Informationszugang für Entwürfe zu 

Entscheidungen sowie Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung abgelehnt 

werden soll, soweit und solange durch die vorzeitige Bekanntgabe der amtlichen Information der 
Erfolg der Entscheidung oder bevorstehender behördlicher Entscheidungen vereitelt würde, § 10 

Satz 1 LlFG. 

Soweit schon Entwürfe und Vorbereitungsarbeiten existieren, müssen diese in Anbetracht der 

Bedeutung des Vorhabens endgültig mit allen Beteiligten abgestimmt sein. Derartige Unterlagen 

können zurzeit daher nicht vorgelegt werden. 

1 



Unseren ablehnenden Bescheid haben wir am 12.07.2013 zu Post gegeben. Am 18.07.2013 ist 

der Widerspruch hier eingegangen. 

Mit seinem Widerspruch trägt der Widerspruchsführer vor, dass unser Bescheid inklusive seiner 

Begründung rechtsfehlerhaft sei. Unsere Berufung auf § 10 Satz 1 L1FG könne eine Geheimhal· 

tung der Unterlagen nicht rechtfertigen, da § 10 Satz 1 L1FG nach den Angaben des Bescheides 

nicht einschlägig sein könne. Er begründet dies wie folgt: 

Die Unterlagen, deren Vorlage er beantragt habe, müssten bereits In einer zumindest 

annähernd abgeschlossenen Fassung vorliegen. 

Die Unterlagen könnten daher folgerichtig nicht im Sinne des § 10 Satz 1 L1FG klassi· 

fiziert werden. 

Da die Unterlagen zum Teil von dem Investor ECE erstellt werden, ware versäumt wor

den § 10 Satz 2 L1FG zu berücksichtigen. 

Die Begründung für die Berufung auf § 10 Satz 1 L1FG sßi mangelhaft, da nicht darge

legt wäre weshalb die Vorlage von den geforderten Unterla~en den Erfolg der Ent

scheidung oder eine bevorstehende behördliche Maßnahme vereiteln würde. 

Unabhängig vom Wiederspruch stellt er noch folgende Fragen: 

Welche Rechtsnatur besitzt die "Absichtserklärung"? 

Handelt es sich bei der "Absichtserklärung um einen (geheimen) "letter of intent"? 

Wenn ja, welche demokratische Legitimation hätte diese "Absichtserklärung" dann 
"-

und welche rechtliche Bindungswirkung ginge von ihr aus? 

Wie soll sich eine Bürgerbeteiligt:lng sinnvoll vollziehen, wenn die Vorlage der ent

scheidenden Unterlagen .fe'rweiger\ wi fct? 

Wir sind weiterhin der Auffassung, dass die bisher noch nicht veröffentlichten Informationen 

bzw. Unterlagen zu der vertrauJich'en Verhandlung mit dem Investor ECE, die bisher nur in nicht 

abgestimmten Entwurfsfassungen vof! iegen, zurzeit noch nicht herausgegeben werden können, 

da 

die Verhandlungen mit dem Investor ECE vorbereitender Natur sind, die auf den Ab· 

schluss eines öffentlich·rechtlichen Vertrages und einer Bebauungsplanung gerichtet 

sind (§ 30 VwVfG) und 

das Interesse des Investors ECE an einer vertraulichen Behandlung dieser Informatio

nen weiterhin fortbesteht (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 L1FG). 

Eine vorzeitige Herausgabe könnte in Anbetracht der Bedeutung des Vorhabens das Endergebnis 

beeinträchtigen (§ 10 Satz 1 L1FG). 

Insoweit verweisen wir auf unsere obige Begründung. Wir helfen daher dem Widerspruch nicht ab 

und legen ihn dem Stadtrechtsausschuss zur Entscheidung vor. Der Widerspruch ist nach unserer 

Auffassung zwar zulässig, aber unbegründet. 

Q: \AMT 61 \ T extverorb ei tu ng\PC 2\00 KUM ENT\ Vorb. Bau leitplan ung\MO lIer\ 2 -030.m ue.d OCX 2 



Wir beantragen daher, den Widerspruch zurUckzuweisen. 

Malnz, 06.08.2013 

61·Stadtplanungsamt 
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StadtveovaUung Maln, I Amt 30.011 postrach 3620 155028 Maln, 

Herrn 
Roman Haug 

Widerspruchssache des Herrn Roman Haug 
./. Stadtverwaltung Mainz - Stadtplanungsamt 
Aktenzeichen: StRA: 210/2013 

Sehr geehrter Herr Haug, 

StadtrechlsaUSSthuss 
Geschäftsstelle 
Frau Schreiner 

Postrach 3620 
55028Mainz 
Stadthaus/Kreyßlg·AUgel 
Kalserstr. )-5 
Tel 06131·12 39 63 
Fax 0 61 31 ·12 22 86 
rechts·und· . 
ordnungsamt@stadt.malnz.de 
Vlw\'I,mainz,de 
Ihr Zeichen: 

l\-!ainz, 14.08.2013 

die obige Widerspruchssache wurde dem Stadtrechtsausschuss vom St.1dtplanungsamt zur Entschei
dung vorgelegt; das Verfahren wird hier unter dem Aktz.: StRA.: 210/2013 geführt. 

In der Anlage üherlassen wir Ihnen eine Durcl\scluift des Schreibens des Stadtplanungsamtes mit der 
Bitte, hierzu innerhalb von 4 \Vochen Stellung zu nehmen. 

Da Ihre Schreiben an die lViderspruchsgegnerin weiterzuleiten sind, bitten wir Sie, 
sämtliche Schtiftsiitzein zweifachel' Ausfertigung einzureichen. 

Vor Erlass des Widerspruchshescheides wird die Widerspruchssache in einer Sitzung des Stadtrechts
ausschusses mit den ßeteiligten mündlich erörtert, es sei denn, es bedarf unter den Voraussetzungen 
des § 16 des Ausf'Ülm1llgsgesetzes zur Verwaltungsgerichtsordnung (A GVwGO) keiner solchen Erör
terung. Findet eine lllündliche Erörterung St.1tt, erhalten Sie selbstverständlich noch eine gesonderte 
Ladung. 

Bei Fragen über Ablauf und Kosten des Widerspruchsverfahrens stehen wir Ihnen selbstverständlich 
unter der oben angegebenen Telefonnummer zur Verfügung. 

lI'lit freundlichen Gl'Üßen 
l.A. 

D/Amt 61, Frau Müller zu Az: 61 26 Alt ß 262 

~ \..; A ~~ .C; 
~ Zo. 0 . 110 . , 

J" -.' ~ . ( "---

Schreiner 

~ingartg: 1 9, Aug, 2013 ~ 

Dokument! 

o Z. d . Handaklo, 

Sparkasse Millnl: 
Konto 3311 BLZ SSO 501 20 
IBAN: DE58 5505 0120 0000 0003 31 
Swllt·Bic.. MALADf51t.\NZ 



Akt'.: 61 26 Alt B 262 

PROTOKOLL 08 

BITTE VERTRAULICH BEHANDELN I 

Einkaufsquartier Ludwigsstraße - EQLU 
Projekt 

Verhandiungstag 8 
) 

Thema ~ 

Rathaus, R 369 6_08.2013, 11.00 Uhr - 15_00Uhr 
Gesprächsort Datum 

Verhandlungsgruppe 
ECE [Wilhelmus, Nachtigahl, Fuchs, Dr. Röttgers, Waldheuer, Frau Schwenk], 

Stadt Malnz [OB Ebling, BG Sitte, BG Gross~d~.L Ingenthron, Dr. Deutsch] 
Gesprächsteilnehmer 

./ 

" 'V ' , f· ~ -

/ 

TOP Tagesordnung / Gesprächsergebnisse zuständig 

0 Ziel: VorbereitunI!' der Gremienentscheidung zum Zwischenbericht Alle 

1 Nachlese zur PK am 7.6.2013 und Festlegung der prinzipiellen wei-
teren Vorgehensweise: Gremienfolge, LuFo 8, Stadtrat 

2 Vorhaben, Einkaufsquartier 

Vorstellung des .planerischen Vorschlages (= städtebauli-
Herr Fuchs 

0 

eh es Konzept) von ECE, Diskussion der städtebaulichen 
Grundform. 

0 Erläuterung Funktionalbeschreibung zum städtebaulichen 
Konzept, Vermietungskonzept. 

0 Vorstellung des planerischen Vorschlages der Stadt 
Ingenthron I 

: 

Nach dem Herr Fuchs und Herr Ingenthron die jeweiligen städte-
baulichen Vorstellungen im Detail vorgestellt haben, ergibt sich 
eine sehr kontroverse Diskussion, innerhalb derer jede Partei ihre 
Standpunkte festlegt. Die Verhandlungen fahren sich zu diesem 
Zeitpunkt fest. Es wird vereinbart, dass auf Arbeitsebene versucht 

Q:\Al\rrr,I\1·l'Sln·r.ul ... üu1I,.;\I'C2\n OKll .\ IEtn \AU \Et.!).l1_12muul.\_I'n,r"k,,1I_Z 
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.. I Ldlil/e:?lIdUpl:?,Lddt 
wird einen Konsens zum städtebaulichen Konzept 
städtischer Sicht werden die wichtigsten Punkte in 
08.08.2013 an Herrn Fuchs weitergegeben, die hier noch 
dergegeben wird: 

"Sehr geehrter Herr Fuchs, 

vielen Dank für Ihre Nachricht vom 8.8.2013. Es ist richtig, vor der . 
Bearbeitung von weiteren Planungsschritten, die Grundlagen und 
Inhalte abzustimmen. Unsere Anmerkungen im Einzelnen : 

l.)-Sie schreiben, es gehe vor allen Dingen um die Optimierung der 
Darstellung - Die Stadt Mainz hat den Wunsch, dass auch Planin
halte geändert werden. 

2.) Unsere Bezugsplanung sind Ihre Unterlagen, die mit Ma~ v,om 
29.7.2013 zugestellt wurden, Zeitstempel EeE: 8.7.2013. Pläne 
vom 31 .5 liegen uns nicht vor. ( 

3.) Die Konzeption mit 5 Baukörpern mit Gassen u~ Straßen und 
Brücken etc. sollte weite~bearbei.tet ~er~~n.:(n I~r~r Visu.alisierung 
- gezeigt am 6.8., Drauf sicht, Projekt In eil( Cüftbll1-montlert - wa
ren 2 Baublöcke als Großform, getrenht durch~ie Fuststraße, zu 
erkennen. Dieser Aspekt müsste geä~deit weraen: 5 Baukörper 
bedeutet, 5 städtebaulich able~a~'Bauk.örper - dies müsste das 
Ziel sein. In IhrerVisualisien.t~g bi tdei~ der Hauptkundenweg 
(Mall) die zentrale Achse, an die Ggfchäftsflächen angebunden 
waren; die Darstellung eQtsp.ra·c~ d{ m gängigen Bild eines Ein
kaufszentrums mit ei ne r'ryla ll unCi nicht dem Ziel, 5 ablesbare Bau
körper darzustellen. 

4.) Zentrale Einkaufsachse (Mall) : In IhrerVisualisierung stellten 
sie die zen't?ale"E~chließungsachse als Mall dar; besser wäre, den 
Mallchar~ l<ter zu vermeiden und stattdessen den Gassen und 
Straßencharakter zu betonen; dies böte auch die Möglichkeit die 5 
B~ukörpci-, als Einzelbaukörper wirken zu lassen. 

1. \ .... 
\ 

5.) Fahrtreppen in zentralen Erschließungsachsen: Bereits in unse-
rer Verhandlungsrunde im Mai hatten wir die Positionierung der 
Fahrtreppen in den zentralen I(undengängen kritisiert und Sie ge
beten, Alternativen aufzuzeigen . Ihre Visualisierung vom 6.8 zeigt, 
dass die Lage der Fahrtreppen in Mitten der Kundengänge den 
Mallcharakter manifestiert und der Gliederung in 5 EinzeIbaukör
per abträglich ist. 

6.) Die Zugänge zu den Läden von der Fuststraße und Ludwigsstra
ße stellen für uns keine 'optionale Anbindung' dar, sondern sind 
eine zentrale Anforderung von uns an das Projekt. 

« :\A" rrc. I \T~·;\ tY<'mt,.,il un~WC2\D()"( . "fENT\,' J.I \EQI.lU 2.l1,,~ . 2; II.l_l'n,tuknlU I1\.duo; sl' i l~ 2 "01\ .\ 

· ; 



7.) Auch aus Sicht der Stadt Mainz bleibt die im Eckpunktepapier 
vom 07.06.2013 definierte Verkaufsfläche unstreitig. 

Auf Grund derBedeutung der Abstimmung für beide Partner, soll· 
ten wir die Mailform als Kommunikationsebene beibehalten." 

3 I Letter of Intent (Lol) bzw. Absichtserklärung! Vorlage Dr. Deutsch I Alle 

4 

5 

5.1 

5.2 

6 

Es wird vereinbart, die Inhalte des Lol per Mail abzustimmen. 

Abstimmung der Beschlussvorlagej Vorlage von 61 

Die Beschlussvorlage wird im Detail nicht mehr diskutiert. 

GrundstOcke und Nachbarschaft 

Auslotiungstext 

Stand des Verfahrens, 

Teilnehmerzahl, (Anzahl der Büros, gesetzt, offen) 

Zusammensetzung Jurry, Größe der Jury, 

Zeitachse, Beschlussfolge Gremien 

Hierzu erfolgt keine Beratung. 

Q; \,\ Mn., \ T('x!\"/; I.u\Xiluog\I'( :Z\UOKll ~ 11 :N"' '\Al .l \ 1 '(~ I .l '_1 V )fI.21 11 .1_1)mlnLI)1I_0~.d(lC" 
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7 

8 

9 

10 

Stellplätze, rechtliche Umsetzung der max. Anzahl 
Verzichtes zum Bau von STP 

Hierzu erfolgt keine Beratung. 

Zeltplanung 

Beratung Zwischenergebnis und Bauleitplanverfahren/ Wettbewerb 

Aufgrund des Dissens zum städtebaulichen Konzept von ECE wird 
die bereits vereinbarte Zeitplanung: gemeinsamer Ausschuss am 
29.08.2013, Durchführung LuFo8 am 04.09.2013 und Stadtrats
beschluss am 30.10.2013 vertagt, ohne Ersatztermine festzulegen. 

Die nächsten Schritte < 
NächsterTermin: 
29.08.2013,10 bis 15 Uhr, Rathaus, Zimmer 369 ~ 

Mainz, 22.08.2013 
61-Stadtplanungsamt 

5) 
.r 

Ingenthron 

Q:\A~f [ r, I \ "l"o h<,·url.>.. ihlrlh\I'C2\ 1 >{)Kl' ~IL::N 'I \ ALl \ E.QLF _l2.{jR. 2n 13 _t' l<1Iok"IU1&Jl)C~ 

Deutsch 

Alle 

Alle 

Alle 

Sl.·ih: 4 '''11'\ 



'R" " _~') , ... 1 i I " • 

'" ;'~'l I' ~ ! 
" 

Guenther 
Ingenthron/Amt61/Malnz 

22.08.2013 18:47 

Sehr geehrte Damen und Herrn 

An 

Kopie 

Blindkopie 

Thema 

in der Anlage erhalten Sie das stadtinterne Protokoll der Beratungsrunde 8 

Gruß 
Günther Ingenthron 

"
,. 
' .' 

." ,,' 
landeshauptstadt 
Malnz 

Landeshauptstadt Mainz 
Stadtplanungsamt 
GOnther Ingenthron 
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Aktz.: 6126Altß262 

PROTOKOLL 09 

BITTE VERTRAULICH BEHANDELN I 

Einkaufsquartier Ludwigsstraße - EQLU 
Projekt 

Verhandlungstag 9 
Thema 

/ .... 
Rathaus, R 369 29_08,2013,10_00 Uhr - 13,30Uhr 
Gesprächsort Datum 

Verhandlungsgruppe ~ ,I 

ECE [Wilhelmus, Nachtigahl, Fuchs, Dr, Röttgers, Waldheuer. Frau Schwenk). 
<.. / 

Stadt Malnz [OB Ebling. BG Sitte. BG Grosse. AL Ingenthron.) 

" Gesprächsteilnehmer A <.... v/ /) 

TOP Tagesordnung I Gesprächsergebnisse zuständig 

0 Ziel: Vorbereitung d~ Gremienentscheidung zum Zwischen bericht Alle 

1 
I 

Vorhaben, EInkaufsquartier 
, 

Vorstellung des planerischen Vorschlages (= städtebauli- Herr Fuchs • Alle / ches Konzept) von ECE. Diskussion der städtebaulichen 
\ Grundform, 

Herr Fuchs erläutert an ca, 20 Folien die städtebauliche Grund-
struktur des Einkaufquartiers_ Die Pläne wurden von Herrn Dr, 
Röttgers am 27,08,2013 Herrn Oberbürgermeister Ebling zuge-
stellt. Am 28,08,2013 hat das Stadtplanungsamt diese Pläne er-
halten , 

Die Pläne stellen eine städtebauliche Herleitung anhand eines 
Schwarzplanes dar und belegen. dass 5 Einzeigebäude errichtet 
werden sollen_ In den weiteren Plänen erfolgt eine Differenzierung 
in Grundrisse und Funktionen. Es wird lediglich die Erdgeschoss-
ebene dargestellt. Aussagen zur vertikalen Entwicklung und insbe-
sondere zur Dachaufsicht fehlen. Auf Nachfrage teilt Herr Fuchs 
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mit, dass es diese Pläne bis zum heutigen Tag auch nicht gebe. 

Nach dieser Vorstellung ergibt sich eine lebhafte Diskussion zu 6 
Punkten: 

1.1 Gewährleistung von 5 selbständigen Gebäuden 

1.2 Situation im Bereich Gutenbergplatz 

1.3 Verzicht auf Fahrtreppen in den Kundengängen bzw. Kunden· 
straßen 

1.4 Auflösung der Fassade im Bereich der Eingänge 

. 1.5 Funktion und Gestaltung des Platzes Ecke Ludwigsstraße / 
Fuststraße /' 

1.6 Anzahl, Lage und Kennzeichnung von Eingängen t'-. );",,, 
,,"« 

Zu 1.1: 

Alle Teilnehmer sind sich darüber einig, dass im weiteren Verfah
ren von 5 eigenen Gebäuden auszugehen sind, die in der weiteren 
grafischen Ausgestaltung auch so dargestel!Lwerde.n müssen, 
dass sie als eigene Gebäude erKennbar sind. . 

Zu 1.2 Gutenbergplatz: 

Es besteht Einvernehmen darüber, dass der Gutenbergplatz eine 
zentrale AnlaufsteIle des Einkaufquartiers ist. An dieser Stelle soll
te sowohl auf die Durchlässi&eit zur Fuststraße als auch zu der 
Möglichkeit, dass mehr~n~' Eingänge zu planen sind, hingewiesen 
werden. : 

A.. "V 
Zu 1.3: 

Von städtischer Seite wird dargelegt, dass die Anlage von 
FahrtrePJ:len in den Kundenstraßen bzw. Zwischenräumen zwi
~chel) defl einzelnen Gebäuden den städtischen Zielen widerspre
chen, insbesondere wird durch die Anlage der Fahrtreppen der of
fene Eindruck der Gassen, aber auch die Erkennbarkeit der EinzeI
gebäude sehr stark beeinträchtigt. Von ECE·Seite wird das Vorhan
densein von Fahrtreppen innerhalb der Kundenstraße als Muss 
angesehen und wird als nicht verhandlungsfähig diskutiert. 

Dieser Punkt bleibt weiterhin offen. 

Von städtischer Seite wird ein Kompromissvorschlag unterbreitet, 
im EG-Bereich auf jegliche Fahrtreppen zu verzichten, um eine freie 
Sicht in der Kundengasse zu gewährleisten. Diese Fahrtreppen 
könnten entweder an den Rand verlegt werden oder auf sie könnte 
komplett verzichtet werden, da im EG-Bereich weitere Rolltreppen 
vorhanden sind (z. B. im Bereich der Fuststraße). 

ECE wird diesen Sachverhalt prüfen und zur nächsten Sitzung das 
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Ergebnis mitteilen. 

Zu. 1.4 Eigenständigkeit der Gebäude, Gliederung der Fassade: 

Von städtischer Seite wird angeregt, alle Eingangsbereiche in die . 
inneren Kundenwege von der Raumkante/ Fassade ins Gebäudein· 
nere zurückzusetzen. Es besteht Einvernehrnen darüber, dass ein 
Zurücksetzen derTürlinie um 4 bis 5 Meter, die gesamte Vertikale 
die Einzelgebäude besser betonen kann und auch zu einer rnaß· 
stäblichen Gliederung des Gesamtkomplexes führen kann. 

/.' 
/",' 

~ Zu 1.5: " ' 

Wie der Platz Ecke Ludwigsstraße / Fuststraße bespielt wird und 
, 

wie er offen gehalten werden kann, macht sich ECE Gedanken. Von 
städtischer Seite wird dies aber nicht als k.o. gesehen'. 

<J . " -
Zu 1.6: 

Die Anzahl der Geschäftseingänge direkt vo~der Ludwigsstraße 
vom Gutenbergplatz von der Fuststraße aber auch im Einzelfall von 
dem Bischofsplatz soll nochmals von ECE'überarbeitet werden. 
Wichtig erscheint die Tatsache, da~ zwischen Gutenbergplatz und 
Fuststraße bzw. zentralem PlatZ im Ei~;Wfsquartier eine Verbin· , 

dungsfunktion eingeplant werden sollte. 

-.. --' Resümee: 

Die Gesprächsteilnehmer betrachten von den 6 Punkten 5 als mehr 
oder minder ge'l~st. Diskussionsbedarf besteht lediglich zu dem 
Punkt ,Fahrtreppen'. 

2 Welterbe~r~eltung der Pläne Alle 
? 

ECE sagt zu, bis zur nächsten Diskussionsrunde die Pläne fortzu· 
schreiben, die kompletten Nutzungsebenen incl. Dachaufsicht dar· 
zustellen. Von städtischer Seite wird angeregt, die einzelnen Funk· 
tionen in einer abstrakten Darstellung darzulegen, z. B. Wegever· 
bindung, Platzbere1che, Erschließungspunkte, Eingangsbereiche 
vom öffentlichen Raum in die Geschäfte. Wichtig ist, auch Isomet· 
rien darzustellen, die den Charakter der Gassen möglichst realis· 
tisch darstellen. 

3 NächsterTermin Alle 

Die nächste, also 10. Verhandlungsrunde soll am 20.09.2013, ab 
10 Uhr im Zimmer 369 im Rathaus stattfinden. 
Sollte am 20.09. eine Einigung über alle Punkte erzielt werden, so 
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wäre das Ergebnis in 'einer Sondersitzung des Stadtrates im No-
vember 2013 zu beschließen. 

4 Die nächsten Schritte: 

1. LOI: Hier geht der Arbeitsauftrag an Herrn Dr. Deutsch in 
Verbindung mit Herrn Nachtigahl und Herrn Waldheuer den 
LOI fertigzustellen. 

2. Konsenspapier: Hier geht auch die Bitte an Herrn Dr. 
Deutsch das Konsenspapier aufzubereiten. Sodann gibt es 
einen Termin im Stadtplanungsamt zwischen Herrn 
Nachtigahl. Herrn Dr. Deutsch und Herrn Waldheuer. um die 
strittigen Punkte abzuklären. Ziel ist es zum 20.09.2013 ein 
abgestimmtes Konsenspapiervorlegen zu können. 

~ 

T ist für 5.9.2013 ab 10 Uhr im 61-Stadtplanungsamt final 
vereinbart. 

, 
I 

3. Herr Beigeordneter Sitte wünscht von ECE die Bekanntgabe 
der Sortimentsliste. damit das Verträglichkeitsgutachten 
Stufe 2 beauftragt werden kann. 

4. Die Frage zum Umgang mit den Stellplätzen bzw. Stellplatz-
verzicht soll auch in der Besprechung im Stadtplanungsamt 
mit ECE und Herrn Dr. Deutsch am 5.9. behandelt werden. 

/ / 

Mainz.02.09.2013 
61-Stadtplanungsamt 

/ 

Ingenthron 

(', ' I 

\\>/ ~ 
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in der Anlage erhalten Sie das stadtinterne Protokoll der letzten Sitzung vom 29,8.2013, Der 
nächste Tauf Arbeitsebene ist für 5,9,2013 bei 61 vereinbart. 
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Gemeinsamer Antrag der VotlafJe-NiJllil)?b I)" 
Ortsbelratsfraktiorien der SPD 
Ortsbeiratsfraktion der Bündnis 90iOie Grünen 
Ortsbeiratsfraktion der CDU 
Ortsbeiratsfraktionen der ÖOP 

ECE Konzept nachverhandeln - beschlossene Leitlinien umsetzen 

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat am 24.10.2012 die Leitlinien tor eine EntWicklung 
/ \ " eines neuen Stadtquartiers an der Ludwigsstraße mit überwältigender Menrheit 

beschlossen. 

Das nun vorliegende Zwischenergebnis aus den Gesprächen zwischen Vertretern 
, \' . 

der Stadt Mainz und dem Investor ECE sieht der Ortsbeirat Mainz-Altstadt als' eine . . , 
geeignete Basis tor notwendige weitere Verhandlungen an. ~esentliche 

Forderungen aus den Leitlinien wurden bisher erkennbar nicllt erfüllt. 
/ 

Im Besonderen sieht der Ortsbeirat Mainz-Altstadt Nachver~andlungsbedarf in 
folgenden Punkten: ' 

·1. Das neue ZentrL\mmuss eine urbane MI schung aus Einkaufen, Wohnen und 
Arbeiten als Stadtquartier gewährleisten. Das b.edeutet insbesond.ere: 

. • 31.000 rn2 Flächenbedarf (28,000 m2 Einzelhandel, 3000 rn2 
. , ~ . 

Gastronomie und e1neunbekannte zusätzliche Fläche tur '. 
Dienstleistungen) sind intolerabel. Die in den Leitlinien festgelegte Zahl , . 

. von 25.00q m2 (Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen ' 
insgesamt) dürfen nicht überschritten werden. 

J . ' . 

• E~ mus.s sichergestellt Sein, dass keine. Verlagerungen von bestehenden 
Ge~chäften geschehen. Die in den "Konkretisierungen der Leitlinien" 

\ . 
genannten Geschäfte sind natürlich auch nicht ~u verlagern. 

• Durch die Entwicklllngsmaßnahme wegfallende Wohnungen sind in ' 
. dem neuen Stadtquartier zu ersetzen. 

• Im städtebaulichen Vertrag muss u. a. bindend vereinbart werden, dass eine ' 
Umwidrnung von Flächen, die als Park-, Lager- und Nebenflächen genehmigt 
wurden, in Nutzungsflächen für Einzelhandel, Gastronomie oder 
Dienstleistungen ausgeschlossen ist. Auch durch Umbaumaßnahmen darf die 

. maximale Nutzfläche von 25.000 rn2 nicht überschritten werden. 



I 
( 

2. Das für die Altstadt kennzeichnende System der Straßen, Gassen und Plätze ist 
im Baufeld fortzuführen. Dies schließt eine in sich abgeschlossene 
Einkaufspassage ("Shopping Mall") aus. Das bedeutet insbesondere: 

• Der Verlust öffentlicher Flächen soll im Stadtquartier durch zusätzliche 
öffentliche Gassen - z.B. die Hintere Präsenzgasse - ersetzt werden. 
Neue Gassen im Quartier dürfen nicht durch Überbauung zu Tunneln 
werden! 

• Eine offene Baustruktur, die aus mindestens 4 unterschiedlichen Baukörpern 
besteht und viele Zugänge, die das Verlassen der Gebäude sowohl· in 
Richtung LUdwigsstraße aber auch insbesondere in Richtung 
Weißliliengasse/Baliplatz, Bi$chof~platz und Eppichmauerg~sse er,möglichen, 
sind zwingend in den Planungen vor zu geben. 

3. Die Erinnerungswerte der geschichtsträchtigen Orte Gutenbergplatz und 
BIschofsplatz sind anschaulich zu machen. Das' bedeutet insbesondere: 

, 
• Die bauhistorischen Besonderheiten d~r umliegenden Gebäude sind zu 

berOckslchtigen: Insbesondere der D6 m, die Johc!nnisklrche, das 
. , 

Staatstheater und das Haus Gutenbergplatz 1 mOssen als bedeutende 
Baudenkmale im Stadtbild erkemlbar bleiben. Daher muss der neu zu 
fassende Bebauuilgsplan die .gesamte LUdwigsstraße und den gesamten 
Gutenbergplatz umfassen. 

/ 

• Ein qualitätsvoller Wettbewerb muss neben den Anforderungen aus den 
. Ziffern 1. und 2. dieses Antrags unbedingt auch auf die historischen 

Besonderheiten des genannten Stadtumfeldes eingehen. 

BegrOndung: . ) 

Der Beschluss der Leitlinien durch den Mainzer Stadtrat hat den Willen der 
Bürgerschaft eindeutig dokumentiert. 

Als L gekennzeichnete Forderungen stellen verbindliche Forderungen dar, die 
nicht im Laufe von Verhandlungen aufgeweicht oder gestrichen werden können. 
Aus diesem Grunde sind die vorliegenden Punkte auf dem Wege von 
Nachverhandlungen dem Investor erneut vorzulegen und durch Vereinbarung 
umzusetzen. . 
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" Aktz.: 

AUSZUG 

aus der Niederschrift über die Sitzung 
des Ortsbeirates Malnz-Altstadt am 28.08.2013 

Punkt4 'ECE-Konzept nachverhandeln - beschlossene Leitlinien umsetzen 
(SPD, Grüne, CDU, ödp) 
Vorlage: 1261/2013 

Vertreter der antragstellenden Parteien begründen den Antrag. 

Herr Dr. Huck velWelst auf einen bereits im Sc;>mmer 2011 gestellten Antrag, In dem der Orts
beirat u. a. um regelmäßige Unterrichtung zum Thema ECE gebeten habe. Le ider ist die VelWal
tung dieser Bitte In keinsterWeise gefolgt, sodass diese Bitte mit dem heutigen Antrag noch
mals wiederholt wird. 

Der Antrag wird einstimmig (11 :0:0) an die VelWaltung mit der Bitte um weitere Veranlassung 
übelWiesen. 

" 

C': 

~ 
", ./ 

Zur Beglaubigung: 1. _ _________ _____ _ 

~~ SchriftfUhrung 1 
m.d.B. um 0 Kenntnisnahme 

o weitere Veranlassuf)& 

11. Z.d .A. / Z.d.lfd.A./ Wvl.: ______ _ __ _ 

Mainz, 02.09.2013 
Im Auftrag: 
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• I • I fzr Antrag 

o Anfrage Nr. 1 1 __________ _ 

o Frage zur fragestunde von Stadtratsmitglied __________________ _ 

THEMA: EC. E - I/'~L?1r~ VJJ.oJr..u <CJL..o...u.ofc ((.1 

Stadtverwaltung Milinz 
ez:ertist ';/1 

/ IA~aA~ : 0 .4~ep 2013 
< 

VORLAGE ),)(» . )~ 
durch: .. .. . .-.. \ ................... .. .... 
z.'w. Vcuri ,·0-rtw.1 z.. d. r.-.1. A. w.c • 

I I I 

zur Sitzung & .));; 'lb 
o des Stadtrates am -------------c~ 

ß( Ortsbeirates Malnz· /+L{. ~ am 2. (G· I S 

I. u. ----- V91'1!-! Jw U_I..:. ~- Z 
DEZ ~ Uber den Herrn OberbUrs.ermeister 

zum O.g. Vorlageterminimit der§!ta'Q~oerWäiturig Mainz-. - - \ dUrch .. O .. 3: . SfP:··I)AI\~··. 
, 6'1 - Stadtplanungsam-l I . .' flJ . 

K Abgabe eines Berichtei/saChstandSberiCh:es A I OberbUrge~1lßter 
O Elnaano: 05 Sep. 2013 \ Stellungnahme 1 Beant ortclngV 

• 

.i 
. Än)1'j, Doz. I z . ..1.'~,-,~ T wvr. I o Abstimmung mIt .: . 
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~achstandsberlcht o Stichworte zum Sachverhalt . . 0 Stellungnahme 

o weitere Veranlassung o Entsendung eines Berichterstatters 0 1J. 
. 11. Wvl: .... :?t!.: .. r2.?:.?.:fJ. .. .. o Kenntnisnahme und wertere Veranlassung . M in

J
, (Jf(.f)Ci' .201] 

6~ uamt 
V Itungsabteilllng 
I A. ftrag 

11. Z.d.A. rfY ,A , A C3 ' d:1 

Mainz, ?.8 . Q'. 13 

~auP\j- Kommunal;" Sitzungsdienst 
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Aktz.: 61 26 Alt B 262 

u. GO-ßauamt, Verwaltuugsabteiluugf'" , . .. ··· _·.......",.....· ~1 

zuriickgereicht. I ~~~.~ :'. SEP, 20\3. ,.1 
Antrag Ortsbeirat Mainz-Altstadt 1261/2013 
ECE-Konzept t18Chl'erl1f/1JdelJl - beschlossene Leitlil1ien lImsetzcl1 (SPD, Griine, 
CDU, ÖDP) A , 

Die Anfmge wird wie folgt beantwortet: A) 

Die Anfang Juni diesen Jahres veröffcntlicl4cn Dokumente ~tellten t inen Zwischenstand 
der Verhandlung mit ECE dar. 

Ziel ist es weiterhin entsprechend der im Stadtrat am 24.10.2012 beschlossenen Leitlinien 
ein sinnvolles und tragf.~higes Konzept für das Einkaufs'luartier Ludwigsstraße zu erhalten. 
Um dieses Ziel zu erreichen, wurden die Verbandlungen nach der Präsentation des Zwi
schenstandes auch fortgeführt und sind bisher nl.\ch ngch nicht abgeschlosse.n, 

Da hinsichtlich der verhandIUngen~?tnei~~m mit dem Vorhabenträger Vertraulichkeit 
vereinbart wurde, kann über den be~its'\'er<iffentlichten Zwischenstand hinaus nicht auf ' 
Details eingegangen werden. Sobald jedoch die Verhandlungen abgeschlossen sind, wird 
das Ergebnis in den zliständigen st~di.is~hen Gremien und in einem LuFo vorgestellt und 
diskutiert. Der konkrete :rermin für dieses LuFo wird die Stadt rechtzeitig bekannt geben. 

l\jainz, 17.09.2013 
6\ ~Stadtplanungsamt 

v 

s 

H. Herrn Ingentl1mn z. K .) sod:1Il1l z. d. Ifd. Akten 1/ ~ , .JA 
II I. 61.2.3. Z. cl. Hnndnktcll • I . / -,,\A 

Q: \AMT6 t \ T ('xtveraibeltung\Pc 3\DQKut. \ EIHWorb .Bau'eltplanung'MiI1lci\3 ·0~ 7 .mue .doo; / 
/3130) 



Stadtrechtsausschllss der Stadt Mainz 
Geschäftsstelle 
Frau Schreiner 
Postfach 3620 
Kaiserstl'. 3-5 

vorab per E-Mail an:rechts-und-ordnllngsamt@stadt.mainz.de 
Mainz, 03.09.13 

Widerspmchsache Roman I-Iaug ./. Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Mainz 
Aktenzeichen: StRA : 210/2013 

RomallHaug 
KlUt Sclmmacher-Str 7d 
55124 Mainz 
Tel.: 061311469961 
0179/7967948 
e-mail: haugr@gmx.de 

Antrag und I-lilfsantrag nach § 5 LIFG vom 18.06.13; ablehnender Bescheid vom 12.07.13 

Sehr geehrte Damen und HelTen, " " , 

Ich bedanke mich fiir Ihr Schreiben vom 14.08. 2013. 
Zu dem von Ihnen ebenfalls übermittelten Schreiben des Stadtplanungsamts vom 06.p8.2013 nehme ich 
hiermit wie folgt Stellung: ' } 

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass sich den Inlialt meiner gesamten bisher gegenüber dem 
Stadtplanungsamts der Stadt Mainz gefiihrten Korrespondenz in tIieser Angelegenheit -zur Vermeidung von 
Wiederholungen- hiermit auch zum Gegenstand meines Vorbringens im Rahmen des 
Widerspruchsverfahrens vor dem Stadtrechtsausschuss mache. 

Datilber hinaus ist zum Vortrag der Widerspruehsgeguerin vom 06.08.2013 bloß noch ergänzend 
anzumerken, dass hier lediglich deren bisherige,'ll1. E) rechtsirl'ige Auffassungen nochmals wiederholt 

. werden, ohue sich substantiell mit den diesseits v~rg'etragenen Argumenten auseinanderzusetzen. 

Bemerkenswert erscheint auch, dass die Antragsgegnel'in es unterlässt sich mit dem Hilfsantrag des 
Antragstellers auch nur ansatzweisl' zu befassen oder diesen gar sinnvoll zu bescheiden. 
.. / ' 

Statt den eigenen, rechtsirrigen"Standpunkt zu begründen oder sich die Mühe zumachen diesen sauber unter 
die angeblich einschlägigen NOl,111en des LIEG zu subsumieren wird lediglich kundgetan, dass man 
"weiterhin der Auffassung sei, das~die in Rede stehenden Informationen nicht herausgegeben werdcn 
können da angeblich eillen Fall des § 9 und § 10 LIEG" vorläge. Eine substantiierte Darlegung, weshalb es 
sich vorliegend so verhalt eil sollte, bleibt die Antragsgegnerin schuldig. , 
Entsprechende Versagungsgliinde ergeben sich aber wie bereits dargelegt insbesondere nicht aus § 9, da 
vermeintliche oder tatsächliche" vel1raulich übermittelte Infonnationenja jedenfalls im Hinblick auf den 
Hilfsantrag geschwärzt werden könnten. Dies gilt auch fiir die Versagungsgtiinde gemäß § 10 LIFG 
entsprechend. 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass durch den rechtswidrigen Verwaltungsakt subjektive Rechte des 
Widerspruchsfiihrers, welche aus dem Informationsfreiheitsgesetz resultieren verletzt wurden. 

u~~~ße ",ory; 
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Mainz, 09.09.2013 

Anfrage 1386/2013 zur Sitzung am 11.09.2013 ~ . <Ir? 3JS-' 

Verhandlungen mit ECE (ödp) 

Offenbar gelingt es dem stadtvorstand nicht, in den Verhandlungen mit!:CE die vom ge· 
so mten Stadtrat als unumstößlich angesehenen leitlinien zur Entwicklung des neuen Ein
koufsquartiers ludwigsstraße durchzusetzen. Die Kernforderungen h ach einer Mischnut
zung. nach einer Ausdehnung der maxirnalen Verkaufsfläche auf 28.000 qrn nur unter der 

" /. ' Bedingung. dass der Bereich zwischen Weißliliengasse und Osteiner Hof einbezogen wird. 
sowie nach einer kleinteiligen Architektur und Durchlässigkeit des' Quartiers sind hiervon 
besonders betroffen. Diese drei Haupfforderungen. die ganz wesentlich für das künftige 
Profil des Einkaufsquartiers sind. sind laut Zitaten in Zeitungsberichten für Oberbürgermeister 
Ebling offensichtlich verhandelbar. 

" j 

Wir fragen daher an: 
' . 

1. Welche leitlinien sind für den Stadtvorstand unumstößliche Voraussetzung für einen posi
tiven Abschluss der Verhandlungen mit ECE? 

2. Die geforderte Mischnutzung sollte verhindern. dass das Einkaufsquartier abends und an 
wochenenden zu einem "toten Viertel" wird. Nun will OB Ebling sich laut Zeitungsberichten 
auf eine Schaffung von Wohnraurn in der Nähe - aber in jedern Fall ausschließlich außer
halb des Einkaufsquartiers - einlassen. Entspricht dies den Fakten? Wenn nein. wie steht 
der Stadtvorstand zu einer Mischnutzung im Einkaufsquartier? Welche Verhandlungsspiel
räume sieht der Stddtvorstand? 

3. Eine Erweiterung auf bis zu 28.000 qm Einzelhandelsverkaufsfläche ist nach den vorlie· 
genden Gu'tachten nur denkbar im Hinblick auf eine Einbeziehung des Bereichs zwischen 
Weißliliengasse und Osteiner Hof. OB Ebling will sich laut Zeitungsberichten entgegen den 
Empfehlungen der Gutachter und entgegen der entsprechenden leitlinie mit ECE auf ei· 
ne Verkaufsfl.äche von 28.000 qm ohne die Einbeziehung der Weißliliengasse einlassen. 
Entspricht dies den Fakten? Welche Verhandlungsspielräume sieht der Stadtvorstand? 

4. OB Ebling äußert sich in der Presse dahingehend. dass die Kleinteiligkeit des Quartiers 
und die offenen Weg beziehungen - wie in den leitlinien gefordert - gewährleistet seien. 
Wie kommt der Oberbürgermeister zu dieser Überzeugung? liegen ihm entsprechende 
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!5ldC!~ 
~--::;:::::::;--

~ 

l [ ~< . 1/ 1<-,/, !Lo~ ~,"·9~ 
/ . 

~~' / r-~" \ 



- 2 -

Pläne vor, die dem Stadtrat bisher unzugänglich waren? Wenn ja, bitten wir um schnellst
mögliche Einsichtnahme in diese Planungen bzw. die Vorlage bei den Stadtratsfraktionen. 

5. Das für den 4.9.2013 angesetzte 8. Ludwigsslraßen-Forum wurde auf unbeslimmle Zeil 
verschoben. Wir bitten um Erläulerung der genauen Gründe für diese kurzfrislige Enlschei
dung und um einen aklualisierten Zeitplan für die weitere Vorgehensweise in den Ver
handlungen mit ECE. 

6. Offenbar ist es ECE in den Verhandlungen gelungen, gerade die für den Stadtral essen
tiellen Kernforderungen auszuhebeln. Was haI den Stadtvorsland bewogen, lrotz der kla
ren Vorgaben des Stadtrates für die Verhandlungen, die Punkle Verkaufsfläche, Mischnut
zung und kleinteilige Archilektur bzw. Durchtässigkeit des Quartiers öffentlich zur Disposilion 
zu stellen? / 

7. Hält der Stadlvorsland es für nolwendig, sich für die Verhandlungej1 mit ECE professio
nell beralen und in den Gesprächen unlerstützen zu lassen? Wenn nein, warum nicht? 

Dr. Claudius Moseler 
Fraktionsvo rsitzender 

.~~ 
~. 
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Mainz, 05 . .09.2013 

Anfrage 1386/2013 zur Sitzung am 11.09.2013 

Verhandlungen mit ECE (ödp) 
, 

Offenbar gelingt es dem Stadtvorstand nicht. in den Verhandlungen mit ECE die vom ge
samten Stadtrat als unumstößlich angesehenen Leillinien zur Entwicklung <!es neuen Ein
kaufsquartiers LUdwigsstraße durchzusetzen. Die Kernforderunge(l nach einer Mischnut
zung. nach einer Ausdehnung der maximalen Verkaufsfläche auf,18 . .o00 qm nur unter der 
Bedingung, dass der Bereich zwischen Weißliliengasse und Osteiner Hof einbezogen wird, 
sowie nach einer kleinteiligen Architektur und Durchlässigkeit des Quartiers sind hiervon 
besonders betroffen. Diese drei Hauptforderungen, die ganz wesentlich für das künftige 
Profil des Einkaufsquartiers sind, sind laut Zitaten in Zeitungsberichten für Oberbürgermeister 
Ebling offensichtlich verhandelbar. 

Wir fragen daher an: 

I. Welche Leitlinien sind für den Stadtvorstand ,unumstößliche Voraussetzung für einen posi
tiven Abschluss der Verhandlungen mit ECE? 

2. Die geforderte Mischnutzung sollte verhindern, dass das Einkaufsquartier abends und an 
Wochenenden zu einem "toten Viertel" wird. Nun will OB Ebling sich laut Zeitungsberichten 
auf eine Schaffung von Wohnraum in der Nähe - aber in jedem Fall ausschließlich außer
halb des Einkaufsquartiers - einlassen. Entspricht dies den Fakten? Wenn nein, wie steht 
der Stadtvorstand zu einer Mischnutzung im Einkaufsquartier? Welche Verhandlungsspiel
räume sieht der Stadtvorstand? 

3. Eine Erweiterung auf bis zu 28 . .000 qm Einzelhandelsverkaufsfläche ist nach den vorlie
genden Gutachten nur denkbar im Hinblick auf eine Einbeziehung des Bereichs zwischen 
Weißliliengasse und Osteiner Hof. OB Ebling will sich laut Zeitungsberichten entgegen den 
Empfehlungen der Gutachter und entgegen der entsprechenden Leitlinie mit ECE auf ei
ne Verkaufsfläche von 28 . .000 qm ohne die Einbeziehung der Weißliliengasse einlassen. 
Entspricht dies den Fakten? Welche Verhandlungsspielräume sieht der Stadtvorstand? 

4. OB Ebling äußert sich in der Presse dahingehend, dass die Kleinteiligkeit des Quartiers 
und die offenen Weg beziehungen - wie in den Leitlinien gefordert - gewährleistet seien. 
Wie kommt der Oberbürgermeister zu dieser Überzeugung? Liegen ihm entsprechende 
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Pläne vor, die dem Stadtrat bisher unzugänglich waren? Wenn,ja, bitten wir um schnellst
möglicheEinsichtnahme in diese Planungen bzw. die Vorlage bei den Stadtratsfraktionen. 

5. Das für den 4.9.2013 angesetzte 8. Ludwigsstraßen-Forum wurde auf unbestimmte Zeit 
verschoben. Wir bitten um Erläuterung der genauen Gründe für diese kurzfristige Entschei
dung und um 'einen aktualisierten Zeitplan für die weitere Vorgehensweise in den Ver
handlungen mit ECE. 

6. Offenbar ist es ECE in den' Verhandlungen gelungen, gerade die für den Stadtrat essen
tiellen Kernforderungen auszuhebeln. Was hat den Stadtvorstand bewogen, trotz der kla
ren Vorgaben des Stadtrates für die Verhandlungen, die Punkte Verkaufsfläche, Mischnut
zung und kleinteilige Architektur bzw. Durchlässigkeit des Quartiers öffentlich zur Disposition 
zu stellen? 

7. Hält der Stadtvorstand es für notwendig, sich für die Verhandlungen mit ECE professio
nell beraten und in den Gesprächen unterstützen zu lassen? Wenn nein, warum nicht? 

Dr. Claudius Moseler 
Fra kti 0 n svo rs itz end e r 

, 

(~'> 



Anfrage (Stadtrat) 
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Anfrage (Stadtrat) 

138612013 
Verhandlnngen mit ECE (ödp) 

Verhandlnngen mit ECE (ödp) 

VorlAgeart: 

Öffentlichkeltsst. tns: 

Beratungen 

Stadtrat 

StRl060/20 13 

Anfi·.ge (Stadtrat) 

öffentlich 

öffentlich 

, 

Vel'fasSel'! 

DCRl'beitel': 

11.09.2013 

11.09.2013 

Dr. Claudius Moseler 
Fraktiollsvorsilzender 

Page 1 of 1 

Christina Kahlen-Pappas 

Kenntnisllahme 

'. 
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Alle offenen Termine zur Vorlage 

Name: 1386/2013 
Art: Anfrage (Stadtrat) 

Datum: 05.09.2013 

Bezeichnung: Verhandlungen mit ECE (ödp) 

Termin 

05.09.2013 

An 
10.03 - Gremien und Zentrale Dienste 
InfoverteIler Fraktionen, 

Page I of 1 

Bereiche: ödp-Stadtratsfraktion 

Bearbeiter: Kahlen-Pappas, Christi na 

Verfasser: Dr. Claudlus Moseler 
Fraktionsvorsitzender 

Betreff 

Information an Fraktionen: neue Anfrage 

--r. 06.09.2013 61 - Stadtplanungsamt (VI) 
Bermeltlnger, Petra 

Weiterleitung mit Termin 

09.09.2013 

09.09.2013 

Deiernat VI 
Meth, Hans-Joachlm 

Dezernat VI 
Welnert, Dagmar 

Bitte Antwort fertigen 

.. ~ 
Weiterleitung mit Termin 
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U. 60-ßauamt, Verwaltungsabteilullg per Session 

H. 
IlI. 

zuriiclcgercicht . . 

Anfrage Stadtrat 1386/2013 
Verhandlungen mit ECE (ödp) 

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
o 
r" 

Die Verhandlungen mit EeE laufen aktuell noch und sind nicht abgeschlossen. Daher 
kann über den bereits veröffcntlichten Zwischenstand hinaus nicht auf Details eingegangen 
werden, da hinsichtlich dcr Verhandlungen gemeinsam mit dem Vorhabentriiger Vertrau
lichkeit vereinbart war. Sobald die Verhandlungen abgeschlossen sind, werden die 7.ustön
digen Gremien über das Ergebnis informiert und ein weiteres LuFo durchgeführt. Im 
Rahmen dieser Sit7.ungen kann dann im Detail übel' die Ergebnisse der Verhandlungen dis
kutiert werden. , -, 
Im Rahmen der Verhandlungen wird die Stad.t Mainz durch den Rechtsanwalt Dr. Deutsch 
professionell unterstiitzt. ' . 

Main7.,06.09.2013 
61-Stadtplanllngsamt 

f C))~ 
Ingcnthron 

<' - I 
f lenn ~\~qb:\ch-z:..K .• sodann z. d. lfd . . -\ktc,'91) 61.2.3 z. d . H :l1ld:lkten ( I 

I 
,! 
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U. 60·Bauamt, VerwaltungsabteIlung per Session 

zurilekgereicht. 

Anfrage 1386/2013 der IJdp-Stadtratsfraktlon 
Verhandlungen mit EeE 

Mainz ist eine hochattraktive Stadt mit einem gut aufgestellten Einzei~ndei, der sich 

auch in Zukunft dem Wettbewerb des Rhein·Main·Gebietes erfolgreich stellen will. Das 

geplante neue Einkaufsquartier an der Stelle des alten Karstadt·Baukörpers ist hierzu 

aus Sicht der Stadtverwaltung ein wichtiger Baustein. Die Verhandlungspartner haben 

sich auf 12 Eckpunkte zum 250 Mio. Euro·lnvestitionsprojekt ve(ständigt. In den Ver· 

handlungen mit ECE entsteht zurzeit auf dem Fundament dieser Eckpunkte ein konkretes 

Konzept der Entwickler und Betreiber des Einkaufsquartiers. 

Zu 1: / . 

Unumstößliche Voraussetzung sind die der Öffentlichkeit bekannten Eckpunkte: 

1. Sildliche Grenze des Einkaufsquartiers ist die Eppichmauergasse. 

2. Im Blockinneren erfolgt eine Auflösung in fünf Einzelbaukörper. 

"-. 
3. Die Gesamtverkaufsfläche beschränkt sich auf max. 28.000 qm. Für den Be· 

reich Gastronomie wird eine Obergrenze von max. 3.000 qm festgelegt. 
" 

4. Die Einzelbaukörper verfügen sowohl in Richtung auf den öffentlichen Raum als 

auch zum Blockinneren (innerer Erschließung) über Außenfassaden von der 

Straßenoberfläche bis zur Traufe, die den Charakter der Einzelbaukörper durch 

Baustil und Materialwahl betonen. Schaufenster sind als echte Schaufenster 

auszugestalten. 

5. Die Kundenwege im ersten OG sind hinter fassadenbündigen Arkaden ange· 

ordnet. Die Fassaden dürfen im Wesentlichen nicht durch Auskragungen oder 

Wege gestört werden. 

Q:\II1.\161 \T exlverarbcllung\Pc3\OOKUM HH\ALI\ ) -1 079 ,ing.do(x 
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Zu 2: 

6. Der Bodenbelag der inneren Erschließung zwischen den Baukörpern und zum 

öffentlichen Raum hin ist als Straßenbelag (Pflaster oder ähnliche Beläge) aus· 

zugestalten. 

7. Dächer über den inneren ErschlIeßungswegen sind filigran und transparent an 

der jeweiligen Gebäudeoberkante anzubringen. 

8. Die Fuststraße bleibt als öffentliche Straße erhalien; eine Oberbauung ist aus

geschlossen. 

9. Die neugeschaffene ,Hintere Präsenzgasse' kann für Einzelhandelsnutzungen 

in Anspruch genommen werden, soweit die geplante Durchgangsbeziehung er

halten bleibt. 
) 

10. Die Oberbauung der ,Hinteren Präsenzgasse' im ersten und zweiten Oberge

schoss erfolgt unter Berücksichtigung des @ngestrebten Gassencharakters der 

,Hinteren Präsenzgasse'. Die Oberbauung wird daher nicht bis zur jeweiligen 

Außenfassade geführt. 

11. Das Vorhaben greift die die Stadtgestaltung in Mainz prägenden Elemente auf 

und setzt quartierstypische Merkmale der Stadtgestaltum. 
--

12.ln Abstimmung mit der Stadt Mainz und der Architektenkammer Rheinland· 

Pfalz wird ein Architekten- und Städtebauwettbewerb durchgeführt. Der Wett

bewerb besteht aus einen städtebaulichen Ideenteil und einen Realisie

rungsteil Architektur und Freiraumplanung. 

\ 

Wie bei allen vom Stadtrat beschlossenen Leitlinien wird auch hier in den Verhandlungen 

nach sinnvollen und tragfähigen Lösungen im Interesse der Stadt gesucht. 

Q:\AMT61 \ T('xlveral beilung\Pc 3\OOKUM Etn\AlI\ J·l 07 9,lng.doo:. 



Zu 3: 

Die Gesamtverkaufsfläche beschränkt sich gemäß Eckpunkt 3 auf max. 28.000 qm. Für 

den Bereich Gastronomie wurde eine Obergrenze von max. 3.000 qm festgelegt. Die Ein· 

beziehung des Bereichs zwischen Weißliliengasse und Oste iner Hof ist nicht länger Ge· 

genstand der Verhandlungen und im Übrigen auch nicht Bedingung, da die vorgegebene 

maximale Fläche nicht überschritten wird. Die Verträglichkeit dieser Größenordnung wird 

durch ein weiteres Gutachten überprüft werden. 

Zu 4: 

Da die Gespräche In der Sommerpause durch teils komplexe Abstimmungserfordernisse 

geprägt waren, haben sich Stadt und Investor auf weitere Gesprächsrunden verständigt. 

Im Anschluss werden die Konkretisierungen der Eckpunkte 'im LuFo !.md in den städti

schen Gremien vorgestellt und diskutiert. Den konkreten Termin für das achte Ludwigs· 

straßenforum wird die Stadt rechtzeitig bekannt geben. 

, 
Zu 5: 

Siehe Antwort zu 4. , 

Zu 6: 

Die Behauptung ist falsch. Mit den bekannten 12 Eckpunkten wird den Kernforderungen 

aus der Bürgerbeteiligung in den Ludwigsstraßen-Foren (LuFos) weitestgehend entspro· 

ehen. " 
Zu 7: 

Die Verhandlungen werden professionell und unter Einbeziehung aller erforderlichen 

Fachkenntnisse geführt. 

Mainz, 09.09.2013 
61·Stadtplanungsamt 

gez. 

Spengler 
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U. 60·Bauamt. VerwaltungsabteIlung per Session 

zurückgereIcht. 

Anfrage 1386/2013 derlJdp-Stadtratsfraktlon 
Verhandlungen mit ECE 

Mainz ist eine hochattraktive Stadt mit einem gut aufgestellten Einzelhandel. der sich 

auch in Zukunft dem Wettbewerb des Rhein·Main·Gebietes erfolgreich~tellen will. Das 

geplante neue Einkaufsquartier an der Stelle des alten Karstadt-Baukörpers ist hierzu 

aus Sicht der Stadtverwaltung ein wichtiger Baustein. Die Verhandlungspartner haben 

sich auf 12 Eckpunkte zum 250 Mio. Euro-Investitionsprojekt verständigt. In den Ver· 

handlungen mit ECE entsteht zurzeit auf dem Fund~enf dieser Eckpunkte ein konkretes 

Konzept der Entwickler und Betreiber des EinkaufsquartierS: 

Zu 1: 

Unumstößliche Voraussetzung sind die der Öffentlichkeit bekannten Eckpunkte: 

1. Südliche Grenze desE inkaufsquartiers ist die Eppichmauergasse. 
/ 

2. Im Blockin~eren erfolgt eine Auflösung in fünf Einzelbaukörper. 

~ " . 
3. Die Gesamtverkaufsfläche beschränkt sich auf max. 28.000 qm. Für den Be· 

reich Gastronomie wird eine Obergrenze von max. 3.000 qm festgelegt. 

'I. Die Einzelbaukörper verfügen sowohl in Richtung auf den öffentlichen Raum als 

auch zum Blockinneren (innerer Erschließung) über Außenfassaden von der 

Straßenoberfläche bis zur Traufe. die den Charakter der Einzelbaukörper durch 

Baustil und Materialwahl betonen. Schaufenster sind als echte Schaufenster 

auszugestalten. 

5. Die Kundenwege Im ersten OG sind hinter rassadenbündigen Arkaden ange

ordnet. Die Fassaden dürfen Im Wesentlichen nicht durch Auskragungen oder 

Wege gestört werden, 

.- . 
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Zu 2: 

6. Der Bodenbelag der inneren Erschließung zwischen den Baukörpern und zum 

öffentlichen Raum hin ist als Straßenbelag (Pflaster oder ähnliche Beläge) aus· 

zugestalten. 

7. Dächer über den inneren Erschließungswegen sind filigran und transparent an 

der jeweiligen Gebäudeoberkante anzubringen. 

8. Die Fuststraße ble ibt als öffentliche Straße erhalten; eine Oberbauung ist aus· 

geschlossen. 

9. Die neugeschaffene ,Hintere Präsenzgasse' kann für Einzelhandelsnutzungen 

in Anspruch genommen werden, soweit die geplante Durchgangsbeziehung er· 

halten bleibt. 

10. Die Oberbauung der ,Hinteren Präsenzgasse' im ersten und zweiten Oberge· 

schoss erfolgt unter Berücksichtigung des angestrebten Gassencharakters der 

,Hinteren Präsenzgasse'. Die Oberbauung wird daher nicht bis zur jeweiligen 

Außenfassade geführt. 

11. Das Vorhaben greift die die Stadtgestaltung in Mainz prägenden Elemente auf 

und setzt quartierstypische Merkmale der Stadtgestalt um. 

12.ln Abstimmung mit der Stadt Mainz und der Architektenkammer Rheinland· 

Pfalz wird ein Architekten· und Städtebauwettbewerb durchgeführt. Der Wett· 

bewerb besteht aus einen städtebaulichen Ideenteil und einen Realisie· 

rungsteii Architektur und Freiraumplanung. 

Wie bei allen vom Stadtrat beschlossenen Leitlinien wird auch hier in den Verhandlungen 

nach sinnvollen und tragfähigen Lösungen im Interesse der Stadt gesucht. 
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Zu 3: 

Die Gesamtverkaufsfläche beschränkt sich gemäß Eckpunkt 3 auf max. 28.000 qm. Für 

den Bereich Gastronomie wurde eine übergrenze von max. 3.000 qm festgelegt. Die Ein· 

beziehung des Bereichs zwischen WeißlIliengasse und Osteiner Hof ist nicht länger Ge· 

genstand der Verhandlungen und im Übrigen auch nicht Bedingung, da die vorgegebene 

maximale Fläche nicht überschritten wird. Die Verträglichkeit dieser Größenordnung wird 

durch ein weiteres Gutachten überprüft werden. 

Zu 4: 

Da die Gespräche in der Sommerpause durch teils komplexe Abstimmungserfordernisse 

geprägt waren, haben sich Stadt und Investor auf weitere Gespräc~srunden verständigt. 

Im Anschluss werden die Konkretisierungen der Eckpunkte Im luFo und in den städti· 

sehen Gremien vorgestellt und diskutiert. Den konkreten Tel ll1.in für das achte ludwigs· 
, 

straßenforum wird die Stadt rechtzeitig bekannt geben. 

ZuS: "" ;) 

Siehe Antwort zu 4. 

Zu 6: «1,/>0 
Die Behauptung ist falsch. Mit den bekannten 12 Eckpunkten wird den Kernforderungen 

aus der Bürgerbeteiligung In den Ludwigsstraßen·Foren (LuFos) weitestgehend entspro· 

ehen. 

Zu 7: r: 
, 

Die Verhandlungen werden professionell und unter Einbeziehung aller erforderlichen 

Fachkenntnisse geführt. 

Mainz, 09.09.2013 
61·Stadtplanungsamt 

gez. 

Spengler 
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111. 

Herrn Strobach z. K., sodann z. / . 
d.lfd. Akten 1 / 1/\ 
Z. d. Handakten 

" 
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U. 60-Bauamt. Verwaltungsabteilung per Session 
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Anfrage 1386/2013 derödp-Stadtratsfraktlon 
Verhandlungen mIt feE 

Main~ ist eine hochattraktive Stadt mit einem gut aufgestellten Einzelhandel, der sich 

auch in Zukunft dem Wettbewerb des Rhein-Main-Gebietes erfolgreich steUen will. Das 

geplante neue Einkaufsquartier an der Stelle des alten Karstadt-Baukörpers ist hierzu 

aus Sicht der Stadtverwaltung ein wichtiger Baustein. Die Verha,ndlungspartner haben 
. \ 

sich auf 12 Eckpunkte zum 250 Mio. Euro-Investitionsprojekt verständigt. In den Ver-

handlungen mit ECE entsteht zurzeit auf dem Fundament die~er Eckpunkte ein konkretes 

Konzept der Entwickler und Betreiber des Einkaufsquartiers. 

, 
Zu 1: " 
Unumstößliche Voraussetzung sind die der Öffentlichkeit bekannten Eckpunkte: 

1. Südliche Grenze des Einkaufsquartiers ist die Eppichmauergasse. 

2. Im Blockinneren erfolgt eine Auflösung in fünf Einzelbaukörper. 
. " 

"-
3. Die Gesamtverk!lufsfläche beschränkt sich auf max. 28.000 qm. Für den Be-

reich Gastronomie wird eine Obergrenze von max. 3.000 qm festgelegt. 
, , . 

4. D,ie Ein2erbaukörper verfügen sowohl in Richtung auf den öffentlichen Raum als 

auch zum Blockinneren (innerer Erschließung) über Außenfassaden von der 

Straßenoberfläche bis zur Traufe, die den Charakter .der Einzelbaukörper d.urch 

Baustil und Materialwahl betonen. Schaufenster sind als echte Schaufenster 

auszugestalten . 

5. Die Kundenwege im ersten OG sind hinter fassadenbündigen Arkaden ange

ordnet. Die Fassaden dürfen im Wesentlichen nicht durch Auskragungen oder 

Wege gestört w erden. 

DADOKUME-!\60d1"WOKAlE-1IT",,,\,,maw,I0009S409.d,, ~~( h. 
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6. Der Bodenbelag der inneren Erschließung zwischen den Baukörpem und zum 

öFFentlichen Raum hin ist als Straßenbelag (Pflaster oder ähnliche Beläge) aus· 

zugestalten. 

7. Dächer über den inneren Erschließungswegen sind fi ligran und transparent an 

der jeweiligen Gebäudeoberkante anzubringen. 

8. Die Fuststraße bleibt als öffentliche Straße erhalten; eine Überbauung ist aus· 

geschlossen. 

9. Die neugeschaffene ,Hintere Präsenzgasse' kann für Einzell)andelsnutzungen 
. "-

in Anspruch genommen werden, soweit die geplante Durchgangsbeziehung er· , 
halten bleibt. 

I 
.. ( . 

10. Die Uberbauung der ,Hinteren Präsenzgasse\Jm ~rsten und zweiten Oberge-

schoss erfolgt unter Berücksichtigung des angestrebten Gassencharakters der , 
,Hinteren Präsenzgasse'. Die Oberbauung ~.ird ,daher nicht bis zur jeweiligen . 

AußenFassade geführt. :':~ 
" 

11. Das Vorhaben greift die die Stadtgest altung in Mainz prägenden Elemente auf , 
und setzt quartierstypische ('Aerkmale der Stadtgestalt um. 

12.ln Abstimmung mit der Stadt Mainz und der Architektenkammer Rheinland

Pfalz wird ein Archltekten- und Städtebauwettbewerb durchgeführt. Der Wett-" , 
bewerbbeSteht aus einen städtebaulichen Ideenteil und einen Realisie-

rungstell Architektur und Freiraumplanung. 

( -
Zu 2: -""" 

\ 
v 

,-.... 
( 

Wie bei allen vom Stadtrat beschlossenen Leitlinien wird auch hier in den Verhandlungen 

nach sinnvollen und tragfähigen Lösungen im Interesse der Stadt gesucht. 

D;\OOKUME ~ 1 \6OdiUlI\LOMlE-1 \1 Cl nl p\ som<lc.os\OOO9"5409.doc 



Zu 3: 

Die Gesamtverkaufsfläche beschränkt sich gemäß Eckpunkt 3 auf max. 28.000 qm. Für 

den Bereich Gastronomie wurde eine Obergrenze von max. 3.000 qm festgelegt. Die Ein

beziehung des Bereichs zwischen Weißliliengasse und Osteiner Hof Ist nicht länger Ge

genstand der Verhandlungen und im Übrigen auch nicht Bedingung, da die vorgegebene 

maximale Fläche nicht überschritten wird. Die Verträglichkeit dieser Größenordnung wird 

durch ein weiteres Gutachten überprüft werden. 

Zu4: 

Da die Gespräche in der Sommerpause durch teils komplexe Abstimrnung"ktfordernisse 

geprägt waren, haben sich Stadt und Investor auf weitere GeSpräChsrun~n verständigt. 

Im Anschluss werden die Konkretisierungen der Eckpunkte im LuFo und in den städti-. , 
sehen Gremien vorgestellt und diskutiert. Den konkreten Termin rifr das achte Ludwigs· 

straßenforum wird die Stadt rechtzeitig bekannt geben. 
. / 

Zu 5: 

" 
"\ 

'-"" , 
Siehe Antwort zu 4. 

~V/" Zu 6: 
"-

Die Behauptung ist fals·ch. Mit den bekannten 12 Eckpunkten wird den Kernforderungen 

aus der BÜrgerbeteilig~g i n der; 'ludwigsstraßen-Foren (LuFos) weitestgehend entspro

chen. 

Zu 7: 

Die Verhandluhgen werden professionell und unter Einbeziehung aller erforderlichen 

Fachkenntnisse geführt. 

Mainz, 09.09.2013 
61-Stadtplanungsamt 

gez. 

Spengler 
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landcshauptstadl 
Malnz 

Antwort zur AlIfrngc Nr, 1386/2013 der ödp-Stadtrntsfraktion bett. Vcrhandlungcnlllit ECE 
(ödp) 

~ ~Q . ~).\ 

'h::J 

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
A 

/ 

IIhinz ist eine hochattraktive Stadt mit einem gut aufgestellten Einzelhandel, de.t· sich allch in Zukunft 
de.tn Wettbewerb des Rhein-Main-Gebietes erfolgreich stellen will. Das gepl,ante lieue Einkaufsquartier 
an der Stelle des alten Karstadt-llaukörpers ist hie1'Zu aus der Sicht der Stadty~t,(.alnU\g ein wichtigcr 
llaustcin. Die Verhandlungspartncr haben sich auf '12 Eckpunkte zUIll 250-Mio.-ElIfo-lnvestitionspro
jekt verstiindigt. In den Vcrhandlungelllllit ECE entsteht zurzeit auf dem !'undRment dieser Eckpllnk
te ein konkretes Konzept der Entwickler und Bctreiber des ninknuf~lllartie .. s. 

" 

1. Welche Leitlinien sind für den Stadtvorstand unumstößliche. Voraussetzung für einen positi-
. ' vell Abschluss der V crhandlungen ln1t ECE? .'_ 

Unumstößliche Voraussetzung sind die der Öffcm1ichkcit beknnnten Eckpunkte: 

1. Südliche Grenze des Einknufs<]uartiers ili.\, Oie y ppichmauergnsse. 

2. Im 1lI0ckinneren erfolgt eine Auf]ös\1ng il) fünf Einzelbnukörper. I 
3. Die Gesamh'erkaufsfliiche be~chrii,\h sicli alir lllaxmw"'i8:ö'd(Jm '2:'Ffitdcn Bereich Gastrono

nue wird eine Obergrenzc \'QI) maximal 3.000 m2 festgelegt. 

4. Die Einzclbnukörpet "",fügen sowohl in Richtung auf den öffentlichen Raum als auch zum 
Blockinneren (inl\eic Erschließung) über Außen fassaden von der Straßenoberfliichc bis zur 
Traufe, die den Ol~mktcr der Ei117.elbaukörpcI· durch llaustil und Materialwahl betonen. Schau
fenster sind als echte Schaufenster auszugestalten. 

/ 

5. Die Kundenwegcim ersten Obergeschoss sind lunter fassadenbiindigen Arkaden angeordnet. 
Die Fassaden druSen im Wescntlichenlucht durch Auskragungen oder \,\Iege gestört werden. 

6. Der Bodenbelag der inneren Erschließung zwischen uen Baukörpern und zum öffentlichen 
\ 

Rn\\l11 lun ist als Straßenbelng (Pflnster oder iihnliche Beläge) l1LlSzugestnlten. 

7. Diichet über den innercn Erschließung",vegen sind filigran und transparent an der jeweiligen 
Gcbiiudeobcrkal1te anzubringen, 

H. Die !',,,tstraße bleibt als öffentliche Straße Cl'halten; eine Üherbatltlng ist ausgeschlossen. 

9, Die neugeschaffene Hintere Ptiiscnzgassc kann flit' Einzclhnnd.Jsnulzllngcll il1 1\nsl'l'uch ge
nomlllen ",,,rden, soweit die geplante Dl11'chg"ngsbezidl\11lg erhalten bleibt. 

'10. Die ÜberhmlUng dei' Hinteren Priise.tlZgnsse im ersten und zWclten Ohetg'$choss erfolgt lIntel' 
Beriici<sichtigllng des angestrebten Gn<scncharakters der Hi11lercn Priiscnzgassc, Die Überbau
ung wird dahel' nicht bis 'nt jeweiligen AußcnfaS<ll<lc gcfiihrt. 

/~~i\-
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11. Das V, .... h,,!,c,l greift die die Stadtge' lahling in Moillz prägenden Elemente a\lf und .elzt quar
iierstypische illel'Klllalc der Stadtgestalt UIll, 

12. Tn i\b, timmullg mit deI' Sh\dt JIlainz und deI' Architcktcnknlllmer Rhcinland-Pfalz wird ein 
'\!-ohit.klen- und Stiidtcbauwettbcwerh durchgeführt. DeI' Wetthewerb hesteht aus einem släd. 
tcbaulichen Idcentcil und einem Rcnlisic.n Ulg«cil "Al'chitektm und Freiraumplanung". 

2. Die geforderte MischtlutzlItlg sollte verhindern, d~ss das Einkaufsquartiet· abends und 3" 
Wochenenden zu einem "tolen Viertel" wifd. Nun will OB Ebling sich laut Zcilungsberich
ten auf eine Schaffung von Wohnr~nm in der Nlihe - aber in jedem F~II ausschließlich an
ßerhalb des Einkaufsquartiers - einlassen. Emspricht dies den Fakten? Wenn nein, wie steht 
der Stadtvorstand zu einer Mischnulzung im Eink~ufsquartier? \VeIche Verhandlungsspiel
rämue sieht der Stadtvorstand? 

\,Iie bei aUell vom Stadtrat beschlossenen Leitlinien wird auch hier in den 
vollen und tragf.-ihigen Lösungen im Interesse der Stadt gesucht. 

:r erhandl~lgen nach sinn-

<" 
3. Eine Erweiterung auf bis zu 28.000 m' EinzelhandelsverJ<Rufsfläc1!c ; st nach den vorliegen

den Gutachten nur denkbar im Hinblick auf eine Einbeziehung des Bereichs zwischen 
Weißliliengasse und Osteincr Hof. OB Ebling will sich laut.Zeitungsberichten entgegen 
den Empfehlungen der Gutachter und entgegen der entSprechenden Leitlinie mit ECE auf 
eine Verkaufsfläche VOll 28.000 m' ohne die Einbezie~\lllg der Weißliliengasse einlassen. 
Entspricht dies den Fakten? Welche Verhalldlungsspielräume sieht der Stadtvorstand? 

Die Gesamtverkaufsfläche beschränkt sich gC)1, iiß Eckpunkt 3 auf maximal 28.000 m'. Für den Be
reich Gastronomie wurde eine Ober&t:ell7.C "on maximal 3.000 m' festgelegt. Die Einbeziehung des 
Bereiches zwischen der \\lcißlilieng.>sc .... \11 ,]e'n Osteiner Hof iSI nicht länger Gegenstand der Ver
handlungen und im Übrigen auch ~ll l ik dingung, da die vorgegebene maximale Fläche nicht über
schritten wird. Die Verträglichkeit t!i~el Größenordnung wird durch ein weiteres Gutachten über
prüft werden. 

4. OB Ebling äußert ~ich in der Presse dahin gehend, dass die KIeinteil.igkeit des Quartiers 
und die offenen Weghezichungen - ,,;ie in den Lcitlinien gefordert - gewährleistet seien. Wie 
kommt der Oberbii rgermeister zu dieser Überzeugung? Licgen ihm entsprechende Pläne 
vor, die dem Stndtrat bisher unzugänglich waren? Wenn ja, bitten wir um schnellstmögliche 
Einsichtn,thme in diese Planungen bzw. die Vorlage bei den Stadtratsfraktionen. 

5. Das Hir den Q4.09.2013 angesetzte 8. Ludwigsstmßen-Fornm wurde auf unbestimmte Zeit 
vcrschoben. Wir bitten UII1 Erläuterung dcr genauen Gl'iinde für diese Jmrzfristige Entschei
dung lind ulll einellllktnulisiertell Zeitj>lan fiir die weitere VotgchclIswcise in dell Verhand
lungen mit BCE . 

On die Gespräche in der $omlnet"pause dUl'ch teils komplexc Ahs lim11lu ngscrfordel'11 issc gepdigt ",a
I'cn , haben sich die Stadt und der In\'estOI' "uf ",dterc Gesprächs1'l\nden \'cl". tiindigt. ll\ll\nschluss 
werden die Konk" ctisierungcn dcr Eckpllnkte i'\1 Ludwigsstrallcn-Fonlln und in den ,tii<ltbche n 
Gt"emien \'orgestell t und d iskutiel'l. Den konkreten Term;n fü,' dns ach t{· J .utlwigsstraßclI-Fol'lllll 
wi l'd die Stadt l·ccht7.citig heknnntgebcn. 

2 



6. Offenbar ist es EeB in den Verhandlungen gelullgen, gerade die fiir den Stadtrat essentiel
len KcrnfordcIl1ngen auszuhebc1n. W'as hat den Stadtvorstand bewogen, trotz der leIaren 
Vorgaben des Stadtrates fiit die Verhandlungen die Punl<te "Verlcaufsmiche", "Mischnllt
zung" lind "Klcinteilige Architcl<tur bzw. Durchlässigkeit des Qual'tiers" öffentlich zur 
-Disposition zu stellen? 

Die Behauptung ist falsch. 1\lit den bekallnten 12 Eckpullktcn wird den KernforderungeIl aus dei' 
lliirgcrbc.teiligllllg in den J .udwigsstmßcn.Foren (I ,ufos) ",eitestgehend entsprochen. 

7. Hält der Stadtvorstalld es fiir notwendig, sich fiit· die Verhandlungen mit ECB professionell 
beraten lind in den Gesprächen unterstiitzen Zu lassen? \Vennnein, warum nicht? 

Die Verhandlungen werden professionell und unter Einbeziehung aller erfpf·tlerlichen fachkenntnis· 
se geführt. 

1\.Jain7., / (; . September 2013 

gez.Grosse 
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VERMERK 

Entwickllln~ Einknufs'Juartier Ludwigöstraße (EQLU) 
Projekt 

Abstimmung: Letter ofIntent I Fortschreibung Leitlinien und Empfehlungen 
Thema 

Zitadelle, Bau A, Raum 01 06.09.2013/10.00 - 12.00 Uhr 
Gesprächsort 

Herr Nachtigahl, Herr Waldheuer (ECE) 
Herr Dr. Deutsch (RA Dolde Mayen) 
Prau Andres (Dez. IIl) 
Frau mer (Dez. Vl) 
Prau Hennig (Amt 30) 
Herr Ingenthron, Herr Strobach, Frau !V[üller (Amt 61) 
Gesprächsleilnehmer 

Datum I Zeit 

.' 

TOP Tagesordnung I Ges rächsergebnisse Ergebnis 

0 Anlass lind Ziel 
In Vorbereitung auf gen .iliehiaen 'fermin der Verhandlungsgruppe am 
20.09.2013 sollen au( Arbe.itsebene einige noch offene Punkte un Let-
ter of lntent (Lo~) und cler fortschreibung der Leitlinien und Empfeh-
lun.,en diskutiert llnd wenn möglich geklärt werden. 

1 Letter of lntent (Lol) 

1.1 Zu § 1.1: \'on Seiten der Stadt wird auf die Formulierung" Das neue + Einbuf~(luartier wird daher( . . . )" bestanden. Eine Abschwächung 
wäre an dieser Stelle das falsche Signal. 

1.2 Zu § 1.2: Die vorgeschlagenen Anderungen werden Übernonunen. + 
2 Fortschreibung dei' Leitlinien und Empfehlungen 

Die von ECE vorgeschlagene Andenlllg der :rußnotc wird nicht über- + nommen. Staudessen soll der Text aus dem Abschlussbericht (S. 86) 
fl h: Erläuterung verwendet werden. 
Zu 1.10: Die Fcstlcgllng einer bestimmten UI;;" ~r1agenlllgslluotc in -e.inem städtebaulichen Veruag muss :1ngclllesscn sein und en t-

sprechend begriindcl werden. 
Dafür j,t es von großer Bedeutung, dass das F.inzelhandclsgu.ach. 
ten Teil 2 konkrete Werte zu dieser Quote benennt. F.bcnso müs-
sen die Betriebe, die in Leitlinie 1. J 1 gell"nnt werden konkret dar-
gestellt werden, um die cntsprechcnde Umsetzung sichcr zu stc\-
Icn. 

Q:W.tT61\TeltN8talbeilung\Pc3\OOKUMENT\Vorb.Balll<!itpra:nung\MuIJer'3·045.muo.doe.x 
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I 

nltS Thema der Unwcrlagungsquote bleibt his auf weiteres \111 cklärt. 
Zu 1.13: Es besteht Einigkeit darin, durchgehend die Begrifflichkeit + 

"Entwickler/lm'cstor/Beu'eiber" in den Leitlinien und Empfeh-
l\lngen zu "en"endcn. Dies gilt für aUe betreffenden Leitlinien 
und Empfehlungen. 

Zu 2.4: Es wird zueLcit gcp1'iift, auf welchem Weg diese Leitlinie Ulll- I + 
gesetzt und gleichzeitig nuf die Ablöse deI' iibrigen bouol'dnungs-
rechtlich nOh"cncligen Stellplätze vel'Zichtet werden kann. Eine 
Lösllllg muss aus dem stiicltebaulichen Kontext herleitbar sein. 
Die Leitlinie bleibt unberührt. 

Zu 2.9: Es wird "on Sdl~ll EeE die Formuliemng "on "( ... ) :wsätzli
chen l'ahrradabstellplätzen ( ... )" hinterfragt. 
Dazu wird "on Seiten der Stadt erläutert, dass die Leitlinie dahin
gehend Zu "erstehen ist, dass insgesalllt 250 bis 300 Fahrradstdl
plätze im Rahmen der Realisierung des Projektes zu erd~fu~ 
sind. Es wird "on städtischer Seite aktuell überprüft, wie hoch (}je 
erforderliche Anzahl an Fahrradstellplätzen nach e~cr ' en~'pre
chenden geplanten Satzung wäre und mit den Zahlen in der Leit
linie verglichen. 
ECE wird entsprechende Zahlen von Einkaufsccn,tern in ver-
gleichbarer Größe dazu liefern. _' 
Zudem ist es Wunsch von ECE, dass die gefol'derten I'ahrrad
stellplätze auf öffentlichem Gmnd cnicillet, werden. Dem kalUt 
nicht olme weiteres zugestimmt wer~len. 
Das Thema Falu:tadstellplätze blcibt bjs ~uf weiteres ungeklärt. 

Zu 2.13: EeE regt an die Lcitlinie) "ie fa lgt zu ergiinzen "( . .. ) außer
halb der üblichen Anliefel'zeitcn( ... )", so dass grundsätzlich eine 
Anlicferung über die ~udwi!tsstraße entsprechend der heutigen 
Regelung auch f9r HeR möglich wäre. EeE geht von insgesamt 
70 bis max. 100 r.alu'Zeugell am Tag aus, die sich entsprechend 
auf die yerschiedenell '1\nliefermöglichkciten verteilen würden. 
Aus der Et:!~hrung h'Ct:llls würde dies auch geschehen, wenn EeE 
einen zentralen Anliefen111gsbereich ausweisen würde. Daher 
wurd~ in dieser Planung die Anlieferungszone bereits entspre
chen<.! angepasst und nur für die großen LKW -Anlieferungen, die 
elne' Verladerampe benötigen, ausgelegt. Kleine J .ieferwagen 
köl11l1cn über Ludwigssu'aße, ßischofsplatz etc. anliefern. 
Aus SIcht der Stadt wird ,lie heutige Situation der Ludwigsstraße 
<\t1rch die Entwicklung des neuen Einkaufsquartiers mit einer gro
ßen Zahl "11 neuen Geschäften derart verändert, dass man die be
stehende Anlicferrege\ung nicht einfach auf die neue Situation 
überu'agen konII. Das beinhaltet ?um einen die Verringe111l1g des 
öffentlichen Rmullcs in der Ludwigssrraße durch die geplante Be
bauung. Zum anderen wird mit einer wesentlich höheren Zahl an 
Anlieferungell nuf Grund der wesentlich höheren Anzahl an Ge
schiiften als auf der gegenüberliegenden Seite' gerechnet. Dies 
könnte zu erheblichen Behinderungen in der Ludwigsstraße fiih
rell . 

Aus deI' Sicht der Stadt k0111111t es zudem nicht in romgc, dnss 1\n
lieferungen über dell Gutenbel'gplat7. bzw. den Bischofsplatz er
folgen. 
Das Thema Anlieferung bleibt bis auf weiteres ungeklärt. 

O·\AMT61\Te~t"ofOl , bQll ... ng\Pc3\DOKUMENT\Vo(b.ßotlIQilplanung\Muller\3·046.muQ.docx 2 
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Zu 2.16: Die J.citlinie hc%ieht sich im Speziellen auf die Unternehmen 
Oll) Gntcnbergplatz, wie I\Joredo und l'I'IcDonalds. Diese werden 
zurzeit fIber die Fuststmße VCf- und entsorgt. Falls diese An<!ie-
nllugsmöglichkcit durch die Planung wegfallen sollte. wäre eine 
andelweitige Vex- und Entsorgung sicherzustellen, die nicht über 
den GUlenbcrgplnlz erfolgt. 
Die Leitlinie wir'd zur Klarstellunjt dahingehend konkretisiert. 

Zu 3.16: Es ist weiterhin zu k1iiren. ob die neue Fonl1uliemng der Leit-
linie als Andenmg oder als textliche Konkrctisienlllg deklariert 
wird. 

Zu 4.9: Von Seiten ECE wird der Wunsch geäußert die ZusallUllensct-
zung des l...uCo, wie itn erstell Satz der Leitlinie beschrieben) wirk-
lich schlank zu halten. 
Auf Grund der Entwicklung dieser J .citlinie wird aus städtischer 
Sicht das Abändern als äußerst problematisch angesehen. 
Die J .citlinie wird daher unverändert bleiben. 

Zu 4.12: Die Leitlinie wird dahingehend ergänzt. dass die Art t1lld Wei. 
se des Umgangs mit evtl. Funden mit den DenkmnlpOegcbcbör-
den abl!estinunt wird. 

3 Terminabfolge J 

Es liegt bisher noch keine detaillierte Terminabfolge für ,den Fall des 
Verhandlungsnbschlusses alll 20.09.2013 vor. Di~se wird von Seiten 
der Stadt noch erarbeitet. 

4 Sonstiges 
Es wird nn noch offenstehende Punkte '11' vorhfrgehenden Bespre-
chungen e"innert: 

- Notwendige Zahlen für die El'arbeitung des Einzelllandelsgut-
achtens Teil 2 

- Aussagen 7-um Gut."htcr für die Verkehrsuntersuchung 
Von Seiten der Stadt· ist nVQl der Entwurf des Auslobungstextes zu 
kOl1unenticren. /' . 
Außerdem wird 'Bel'. übQ- die gepinnte Erarbcitung des lEK Innen-
stadt informiert. 

-

?ainz. 11.~'201~ . _ , 

~ 
'. 

, ( 

Mü cr 

1. Den Teilneh mern per Email;.!. K. Wdlltlll z, u. l:mfclttlcll Aklen 
TI. Z. d. H,n,b,ktrn 61.2.3.1 

IIJoinz.11.09.2013 
61-Stndlplatll1l1gsatnt 

I , ~-<I;;?t 
lngenthron 

Q. V\MTG 1 \1 evlverarbeltung\PcJ\DOKU MENnVorb Dauteilplanung\hluller\3 .046.muo.docx 
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An 

Kopie 

Blindkopie 

Thema EQLU - Vermerk 06.09.2013 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei erhalten Sie den Vermerk zum Abstimmungsgespräch am 06.09.2013 zur Kenntnis . 

Mit freundlichen Grüßen 
iA Antje Müller 

I 
landcshauptsladt 
Malnz 

Landeshauptstadt Mainz 
Stadtplanungsamt 
Antje MOlier 
Stadtplanerin, SG Vorb. Bauleitplanung 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 
Zitadelle, Bau A 
Tel 0 61 31 - 12 30 76 
Fax06131-122671 
http://www.mainz.de 

~ 
13-09- 0S_Vermerk Abstimmul1.9 lol - leitlinien.pd! 
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Stadtrechtsnussclmss der Stadt Mainz 
Geschäfis.tcll~ 
Frau Sohreiner 
Postfach 3620 
KaiserslJ·. 3-5 

vorab pel' tl-Mai! an: rcchts-lUJ<!-ordnunll1'~lntCtllstHdt.mninz.!le 
Mainz, 03.09.13 

WidCl'sprtlchsache RonL1n HallS .I. Rechts- nnd Ordnungsamt der Stadt Mainz 
Alucnzcichon: StRA: 21012013 

ROI11UII Haus 

Antragnnd Hilfsantl'8g nach § 5 LIFG vom J 8.06.13; ablehnender Bescheid vom 12.07.13 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ich bedanke mich fiir Ihr Schreiben vom 14.08. 2013. 
Zu dem von lJl1Ien ebenfalls übermittelten Schreiben des StadtplanungsalUts vom 06.08.2013 nehme ich 
hiermit wie folgt Stellung: . 

Vorab ist dal1lufhinzllweisen, dass sich den InJialt meiner gesnlllteu bisher gegenüber dem 
Stadtplanungsamts der Stadt Main? geführten Konespondenz in .dieser Angelegenheit -zur Venucidung VOll 

Wiederholungen- hiennit auch zum Gegensland meines Vorbringens imR-alunen des 
Widerspruchs verfahrens vor dem Stadtrechtsaussclll\lls I]lltl'hc. 

Darüber hinaus ist ZUlll Vortrag dex Widerspmchsgegnexin vom 06.08.2013 bloß noch ergällzend 
lU1Zl.\1nerkell, dass hier lediglich deren bisherige, lll. B. re.ehtsirrige Auffassungen nochmals wiederholt 
werden, olme sich substuntiell mit den dieSl/eits vorgetragenen Argmuenten nIlseinanderzusetzen. 

Belllerkellswerl erscheint auch, dass die Antragsgagnerin es unterlässt sich mit dem Hilfsantmg des 
Antragstcllers allch nur ansatzweise zu befassen oder diesen gar sinllvoll zu bescheiden. 

Stott den eigenen, rechtsil1'igoll Stalldpll1lkt zu begrlinden oder sich die Mlihe zu machen diesen sauber unter 
die nngeblich einschlägigen Normen des LIFG zu subsumieren wird lediglich kundgetan, dass man 
"weiterhin dcr Auff.1SSllllg sei, dass die in Rede stehenden Informalionennicht herausgegeben werden 
können da nngeblich Jinell Fnll des § 9 und § 10 UFG" vorläge. Eine substantiierte Darlegung, weshalb es 
sich vorliegend so vorhalten sollte, bleibt die Antragsgegnerin schuldig. 

Entsprechende VersaglUlgsgliinde ergeben sich "bor wie bercits dargelegt insbesondere nicht nu. § 9, da 
vcrmeintliche oder tatsäc]lliche" vetlraulich iibel'mittelte Informationen ja jedenfalls im Hinblick auf den 
Hilfsanirag geschwärzt wordeu könnten: Dies gilt auch fiir die Versagungsgtiinde gemäß § 10 LIFG 
entsprechend. 

1m Ergebllis ist fcst~ustellcn, dns. durch den rechtswidrigen Verwnltung,nlct subjcktive Rechte des 
Widerspruchsfiihrers, welche allS dem InfoJ'luatiollsfrcilteilsgesetz resultieren verletzt wurden. 
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I<urzmittellung 

"--.... __ .- ~ ...... ----... --... ~----.. 
StacllvclIwaltung Mainz 
61 " StMtplßllunl)Samt 

Eingang: o 9. ~sp. 201~ 

Landeshauptstadt 
Mainz 

.. ~",,"'r;;;;:;:w~ Stad'''",''us"",," der 
,Ji.'1S.. 0]_ 1 ~. . --R" 'H ,._4 stctd! Mniw . S(,); 0 1,~ 4 ' 0 , n , 

St.d IVCII'(.lIl",IgM'lnz IPo'tr"h362o l~'lJ1 :t,.;) ";1 -Ii... .( ' 7 n n'tseMU~C~W;0.~lpf'h __ 
. Ausktm fle, t(!11t nc~ ~ JtA'-J. ;: T,106131 " Z .. . (jU"VYVL (() /'(. . f.xo6'31ol2 _ _ _ __ _ 

~ I _L>I #d IhrZelehen 

'-:'~;CUL ~ - IhrSchreiben ~A: r;)~o/i(}ß 
Unser Zeichen ~'r:~ 09. Q AA 
Datum ~~,_ ~ 

Betrifft : 

BeigefUgte Unterlagen werden Ubersandt 
mit der Bitte um 

I(enntnlsnahme )er 
Stellungnahme 0 
Erledigung 0 
AusfUllung 0 
Verbleib 0 
Anruf 0 

J-

, 
Übersendung folgender 

/ ' Unterlagen 0 

Abgabenachrlcijt V' 
wurde (nicht) erteilt 0 
RUckseite beachten 0 

" . %., 

V' 

Rllckgabe bis 

" 
'A QG ~L'\ ~ :LGfL 

);Q' 2,. P. lid. A. N . 'I /;;s 
o Z. (I. Hanilakt6' ~ & . <lJ"'I .A 0 -.,.-
" Wvl,! ."0 . ' ) 

Mit freundlichen GrUßen 
Im Auftrag 

dt1 ?/~c;&10 
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AktenzHichen : 

Stadtvel\'laltung Mainz I Amt 30.011 Postfach 3620155028 Mainz 

61 -StRdtplanungsnlllt 
• Herrn Ingenthron -

,-- - ---....... ~ ... _. .. __ .. _ . 
StadtverwaltUl ~g Mainz 
61 " StHdtplanungsam'l 

Eingang: 1 8. Sep. 2013 
:B~ 

t!.. --~ Ant\ Dez. 

.~1~ '2 a ~ ~~:: 0 1 2": - _ "41:5 ~ 7 I U I U ß 
_~ . SIP. ltl{;3 SB, 0 _3 J1:!f'L ' • n n 

----.~-. ". 1' }2I (Ü.iJ V 
Widerspr~icnssaGhe bes Herrn Roman Haug 
./. Stadtverwaltung Mainz - Rechts- und Ordnungsamt; 
Beigeladen: ECE Projektmanagement GmbH & Co KG 
Aktenzeichen: StRA: 089/2013 

Sehr geehrter Herr Ingenthron, 
// 

l' / 

wir informieren Sie übel' den Termfn atn 

' / 

" ~ 

Mittwoch, den 25. Sept. 2013 
12:00 Uhr 

Landeshauptstadt 
Mainz 

Stadtrechts8uSschuss 
Geschäftsstelle 
frau 01 Paolo 

Postfach 3620 
~5028 Mal" 
SI ad Ih. u s'Krevllig-FI uge ~ 
KalserSl,.3-5 
Tel 0 6\ 31 -12 39 63 
Fax06131 ·1222 86 
rechts-und· 
ordnungsamt@sladt.mainz.de 
\·A)\!:(.~ln~A1~ 
Inr Zeichen: 

, 

lIJainz, 17.09.2013 

im Stadthaus, Kreyßig-Fliigel, Kaiserstr. 3-5, 55116 Mainz, Zimmer 306, 3. Stock 

und bitten um Ihre Teilnahme. 

Für eine knrze Bestätigung, auch telefonisch, bin ich Ihnen dankbar. 

Mit freundlichen Grüßen 
IA 

1IA?ct~ 
Di I'aolo 

Dokumenll 

6«,10"".: 181,,17' AUe Bus ~ 

Sparkasse Mahn 
Konto 13' I Oll SSC> 5.ot 20 
IBAN: DES8 SSoS 0120 000(000) ) 1 
5\'OI rt ·Sic. MALAOES IMIU 



LEITLINIEN UND EMPFEHLUNGEN 
. FORTSCHREIBUNG 10/2013 

Erl?uterung d~r Änderungen: 

Zu 1.4: 
Die Leitlinie 1.4 sagt in ihrer Urform aus, dass bis zu 28.000 m' Einzelhandelsverkaufsflächen 
(ohne Dienstleistung Gastronomie) sich auf den Standort Karstadt/Deutsche Bank und sUd· 
lieh der WeißlilIengasse bis Osteinerhof verteilen können. 

Im Vorschlag für eine geänderte Leitlinie wird der maximale Orientierungsrahmen von 
28.000 m' Einzelhandelsverkaufsfläche auf die Fläche des Einkaufsquart~rs zwischen Lud· 
wigsstraße, Gutenbergplatz, Eppichmauergasse und Weißliliengass) begrenzt bzw. kon· 
zentriert. / 

Zu 1.10: . 
Die Leitlinie sah in ihrer ursprünglichen Form vor, dass von einer Dbppelung oder Verlagerung 
etablierter Angebotsformen abzusehen ist. Diese Ist·llegelung wird im Vorschlag fUr die geän· 

derte leitlinie in eine Soll· Regelung geändert. Es wird zudem auf die Ergebnisse des Einzel-
"-handelsgutachtens, das im weiteren Verfahren die Verlräglichkeit des Einkaufsquartieres prü-

fen soll, verwiesen. FOr den städtebaulichen.yertrag, der im weiteren Verfahren erstellt wird, 
muss die Festlegung einer UmverlagerungsquQte angemessen sein und entsprechend be, 

" , 
gründet werden. Dafür ist das noch zu erstellende Einzelhandelsgutachten von essentieller 

Bedeutung. Eine Festlegung einer Umver!agerungsquote kann erst dann erfolgen, wenn die 
Ergebnisse dieses Einzelhandelsgutachtens vorliegen. 

Zu 1.11: 
Diese leitlinie regelt den A\lsschluss von Konkurrenzen zu bereits vorhanden Geschäften in 
der Mainzer Inn~nstadt. Der Änderungsvorschlag der leitlinie legt fest, dass auf eine Verlage
rung von C & ~, Peek & Cloppenburg, Saturn, sowie Sinn leffers bei der Erstvermietung ver
zichtet werden soll. ECE und Stadt Mainz gehen dabei davon aus, dass die Laufzeit einer Erst

vermietung 10 Jahre ab Eröffnung beträgt. 

Zu 3.16: ./ 

Die leitlinie legt fest, dass das Einkaufsquartier sich zur Umgebung öffnen muss. Im Erdge

schoss soll der Zugang zu Geschäften prinzipiell über öffentliche Flächen erfolgen. Große Ein
heiten sollen sich zu allen angrenzenden öffentlichen Flächen öffnen. Der Änderungsvor. 

schlag der Leitlinie beruht weitestgehend auf dem städtebaulichen Konzept. Er sieht zum ei
nen eine Konkretisierung der Formulierung 'öffentliche Flächen' vor, indem auf das städtebau
liche Konzept verwiesen wird. Zum anderen wird die geforderte Öffnung von großen Einheiten 
auf 'mindestens eine angrenzende öffentliche Fläche' reduziert. Zudem erfolgt eine Ergänzung 

hinsichtlich einer sinnvollen Konzentration der Eingänge im Bereich der Ludwigsstraße und 
Fuststraße. Insgesamt wird im Änderungsvorschlag die leitlinie als Soll-Regelung definiert. 

Zu 3.23: 
Die Leitlinie regelt das Verhältnis der Gastronomiefläche zu den umliegenden Qu~rtieren. In 
der Urfassung wird jedoch keine konkrete Maßzahl angegeben. Der Änderungsvorschlag der 

1 



Leitlinie begrenzt die Mietfläche auf maximal 3.000 m' und legt fest, dass ECE auch mit den 
lokalen Akteuren und der DEHOGA in Vennietungsgespräche gehen soll, um das regionale 

gastronomische Angebot zu stärken. 

Zu 3.38: 
Hier geht es um den ökologischen Standard, der bei den Bauwerken insbesondere beim Ener· 
gie· und Wasserverbrauch sowie bei den Emissionen anzuwenden ist. Die formulierungen 

'sind anzuwenden' wird ersetzt, durch die formulierung, dass ECE ein Zertifikat der Deutschen 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) in Gold anstreben möchte. Diese Änderung 
ist der Tatsache geschuldet, das die Zertlfizlerung erst nach dem Bau der Gebäude erfolgen 
kann. 

/ ' 
Zu 4.4: 
Die ursprOngliche Leitlinie sah einen 2-phasigen Ideenwettbewerb mit Realisierungsteil vor, . . 
d.h. 2 Wettbewerbsteile sollten zeitlich nacheinander. durchgef.Ührt werden. Um den Pla-

nungsprozess zu beschleunigen, setzt der Vorschlag für ei97 geilnderte Leitlinie fest, dass ein 
1-phasiger Wettbewerb stattfindet, der aber die gleichen eiele wie die ursprUngliche Leitlinie 

verfolgt, nämlich einen städtebaulichen Teil als Ideentell. und einen Realisierungsteil zum 
Thema Architektur und freiraumqualität der eigentlichen Bao maßnahme. 

Mainz, 14.10.2013 / 

, 

2 



Akt,., 61 26 Alt B 261 

PROTOKOLL 10 

BITTE VERTRAULICH BEHANDELN! 

EInkaufsquartier Ludwigsstraße - EQLU 
Projekt 

Verhandlungstag 10 
Thema 

Rathaus, R 369 20.09.2013,10.00 Uhr- 14.00Uhr 
Gesprächsort Datum 

Verhand lungsgruppe 
ECE [Wilhelmus (ab 1,ZUhr), Nachtigahl, Fuchs, Dr. Röttgers, Wald heuer,] 

Stadt Malnz [OB Ebling, BG Sitte, BG Grosse, Or, Deutsch, AL Ingenthron,l 
Gesprächsteilnehmer 

«~~ 
TOP Tagesordnung! Gesprächsergebnisse zuständig 

0 Ziel: Abschlus§ der Verhandlungen zur grundsätzlichen Lösung Alle 
" 

1 Vorhaben, Einkaufsquartier 

Vorstellung des planerischen Vorschlages (= städtebauli-
Herr Fuchs ,. 
Alle eh'es Konzept) von ECE, Diskussion der städtebaulichen 

. Grundform. 

Herr Fuchs erläutert mit mehreren Folien die städtebauliche Grund-
struktur des Einkaufquartiers . Die Pläne wurden von ECE per Mail 
Herrn Oberbürgermeister Ebllng zugestellt. Am 19.09.2013 hat das 
Stadtplanungsamt diese Pläne per Mai! erhalten. 

In einem digitalen 3-D-Modell mit schematischen Fassadenstruktu-
. ren sind klar ablesbar 5 Einzelgebäude dargestellt. In den weiteren 
Plänen erfolgt eine Differenzierung in Grundrisse und Funktionen. 
Es werden alle Geschossebenen dargestellt. Aussagen zur vertika-
len Entwicklung sowie zur Dachaufsicht sind dargestellt: Fahrtrep-
pen befinden sich weiterhin in den! der ca. 8 Meter breiten Kun-
dengasse; die Warmbereiche sind mit einem filigranen Glasdach 

c-~.i- -e,t/-.vf, 
Q. \,IMI.' \'k,\,,,,,l.;,,,,,,\I"'\I ><)~l''''X,\.\l J \I,,,, .l·_'' 'I " > 1 ''-''''''' 'I<JL 'H''~'~:r- ~ir .. I \"'-"l .J 



I I LClIIL1~:'IIClU"'!d1-Cldt 
bedeckt, das im Bereich zur LU auf ca. 12,50 Meter Rö'RSl1nd 
hinteren Bereich auf ca. 16 Meter Höhe liegt. 

Nach der Vorstellung der Pläne durch Herrn Fuchs erfolgt ei 
wertung des Entwurfes von städtischer Seite: 

1.1 Gewährleistung von 5 selbständigen Gebäuden: ..r 
1.2 Situation im Bereich Gutenbergplatz: ..r Die EIngangssituation 
FuststraBe darf keine Konkurrenz zum Gutenbergplatz darstellen; 
die platzartige Eingangssltuation Fuststraße ins Einkaufsquartier 
wird begrüßt. 

1.3 Verzicht auf Fahrtreppen in den Kundengängen ·bzw. Kunden
straßen: Je . Von städtischer Seite wird dargelegt, dass die Anlage , 
von Fahrtreppen in den Kundenstraßen bzw. Räumen zwischen deo 
einzelnen Gebäuden den städtischen Zielen widersprechen, insbe
sondere wird durch die Anlage der Fahrtreppen der offene 61ndruck 
der Gassen, aber auch die Erkennbarkeit der Einzelgebäude'sehr 
stark beeinträchtigt. 

? 

Aus Mainzer Sicht fehle hier ECE der Mut, konsequent eine 
" ,mainztypische' Lösung umzusetzen. Der FordeJung der Mainzer 

Verhandlungsgruppe, auf Fahrtreppen in Mitten der Kundengängej , 
·gassen gänzlich zu verzichten, wird von ECE weiterhin nicht ent· 
sprochen. 

ECE begründet dies mit 'ihr~n langjährigen Erfahrungen in Bezug 
auf Kundenströrne Und Uiltung der Kunden; außerdem staffelt sich 
die zu erzielende Miete nach der Lage und Frequenz der Kunden. 
Die Anordnung der Fa]:lrtreppen in Mitten der Kundengasse wäre für 
ECE ein ,MuSs'. 

Von Mainzer Seite wird vorgeschlagen, die Vertikalerschließung an 
2 Stellen d~hlngehend zu verbessern, indem das Basement über 
zusätz.liche Sichtbeziehungen attraktiviert wird, bei gleichzeitiger 
Positionierung von Fahrtreppen außerhalb der Kundengasse. Über 
die Schaffung von 2 sogen. ,Point de Vues' mit Blickbeziehung ins 
Basement und auch ins 1. OG, solle der von ECE geschilderte Nach
teil von Fahrtreppen in Seitenlage kompensiert werden. Von Main· 
zer Seite ist nicht nachvollziehbar, wieso die Fahrtreppe am Ein
gang Fuststraße in Seitenlage funktioniert und in der Kundengasse 
vom Eingang Ludwigsstraße nur eine mittige Fahrtreppe akzeptabel 
sei. Dieser Punkt bleibt offen und wird In die Diskussion mit der 
Leni<ungsgruppe eingebracht. 

1.4 Auflösung der Fassade im Bereich der Eingänge: ..r, Die Ein· 
gänge sind mehrere Meter von der Außenfassade zurückgesetzt; 
somit treten die Baukörper auch als Einzelbaukörper in Ersehei-

Q \I\)'f "(,IYI\ m wrl .... lu'll~\l'(:.! \DC ' I': l ' MI .N"1 \r\I .1 \1 ':ql ,tl_2·t If) 1:I 1 1 .'U'l~V\..-4L III "' I(;\. ':; l ;lc 2 '''li ~ 
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2 

3 

4 

5 

nung. 

1. 5 Funktion und Gestaltung des Platzes Ecke Ludwigsstraße / 
Fuststraße: .;, s. Pkt 1.2 

1.6 Anzahl, Lage und Kennzeichnung von Eingängen: ,/ 

Resümee: 

Die Gesprächsteilnehmer betrachten von den 6 Punkten 5 als ge· 
löst. Die Stadt Mainz ist nach wie vor mit dem Punkt ,Fahrtreppen 
in Mitten der Kundenwege' nicht einverstanden. Dieses Thema wird 
stadtintem in die Lenkungsgruppe eingespeist. / 

, 
0.. "' 

A ~:?" 

Änderung Eckpunktepapier 

Dr. Röttgers bittet den Pkt. 5 ,I<undenwege hinter fassadenbtindi
gen Arkaden' zu modifizieren. ECE wünscht hier mehr\FreiraJm bis 
zum Verzicht auf Arkaden. Diesem Wunsch wird wg. grundSätzli
cher Erwägungen von städtischer Seite vore(stwidersprochen, mit 
dem Hinweis, das Thema im Planungs- und Gestaltungsbeirat zu , 
besprechen. 

Welterbearbeitung der Pläne , , 

'" Die Darstellung im weißen 3·D-M~dell wird akzeptiert. Auf fotorea-
listischen Visualisierungeu soll ve(zichtet werden: Zusätzlich sol· 
len 3 Bilder (Folie 63 fP<lls~oto bzw. Rendering in der weiteren 
Diskussion eingesetzt werden: Blick von LU in Fuststraße (Foto), 
dto. Visualisierung Stand Pressekonferenz 7.6.2013 und Visuali
sierung StalJd 9/2013. 

Diskussion Leitlinien & Empfehlungen 

" Die Punkte 1.10, 2.9, 2.13 und 3.16werden einvernehmlich be-
sprochen. b~s Ergebnis wird in einem neuen Dokument von Dr. 
De~tsch verteilt. 

Nächster Termin 

Ein weitererVerhandlungstermin wird nicht geplant, da im nächs
ten Schritt die politische Diskussion stadtintern stattfinden wird. 
Wg. der Herbstferien und des Feiertages dürfte dies realitischer
weise erst in der 2. Oktoberhälfte möglich sein. Herr OB Ebllng ver
sucht möglichst kurzfristig Termine zu vereinbaren. 

Für die weitere Diskussion werden folgende Dokument verwendet: 
Letter of Intent (Lol) mit 3 Anlagen: 1. Eckpunktepapier (stand PK 
7.6.2013),2. Planung ECE (Stand 9/2013), 3. Leitlinien & Empfeh
lungen Stand 9/2013. 

Q. \ A}.[ I (; I \Tl ~ 1\'\ I ~tb, ; tUllt~\ I' t.2\1l( )Kl-JI.lE~l \ ,\f J\ r:Ql .1. "_2'111) 2' tI .'_l't'lwJ.,.-.IL 1II t"", Je 

ECE 

ECE 

Alle 

Stadt 
Mainz 
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6 I Die nächsten Schritte: 

1. LOI: Ist fertiggestellt ./ 
2. Konsenspapier: liegt mit Mai! von Dr. Deutsch vom 

20.9.2013 vor; wird die nächsten Tage mit ECE abge
stimmt. ./ 

3. Die Bekanntgabe der Sortimentsliste, damit das Verträg· 
Iichkeitsgutachten Stufe 2 beauftragt werden kann wurde 
nicht vertiefl - die Forderung besteht bereits seit der letzten 
Verhandlungsrunde. 

4. Die Frage zum Umgang mit den Stellplätzen bzw. Stellplatz· 
verzicht soll im weiteren Verfahren detailliert werden. 

Mainz, 21 .09.2013' 
61-Stadtplanungsamt fr ·~~ 

\\..-O Ingenthron 
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Auszug 

aus dem Ver me r k über die Sitzung 
das Stadtvorstandes/der Verwaltungsbesprechung 
am Dienstag, 17. September 2013 

TOPV01 

Gespräch mit der Kreishandwerkerschaft Mainz-Bingen 

Beratungsgrundlage: Themenliste 

Innenstadtentwicklung ECE 

.ASßSA 

~ se; 
2 7. V9. 13 

(A 
C>V v 

Die Kreishandwerkerschaft informiert über Gespräche mit 'ECE mit dem Ziel, dass der 
Investor möglichst viele Handwerksbetriebe bei der vergabe der Gewerke berücksichtigt. Im 
Übrigen begrüßt die Kreishandweikerschaft die st~tebauliche Entwicklung an diesem 
Standort. -' 

Hinsichtlich des Baubeginns kann derzeit keIn Zeitpunkt benannt werden. Dieser steht 
letztlich in Abhängigkeit mit den weiteren D,iskussionen. 

Angelegenheit. 

/ fii' 
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Mainz, den 24.09.2013 
Für die Richtigkeit: 

Schriftführer 
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Akt>..: 6126 Alt D 262 

I. Vermerk 

ilbc[ die Sitzung des Stadttcchtsa\lssc\mss am 25.09.2013, ab 12.00 Uhr, im Stadt. 
haus, Kreysigjliigel, Zimmer 306 

Teilnehmer: (t 

~' 
Vorsitzender: Herr Helleberg, 3D-Rechtsamt 
Beisitzer: Herr Dr. Witt und Frau Wörlin 
Widerspl~lchsfiihrer: Herr Roman Haug 
Deigelnden: ECE, Dr. Waldheuer 

,/ 

Vertreter der Verwaltung:Frau Wolf, 3D-Rechtsamt 
Herr Ingenthron; 61-Stadtplallungsamt 

Gäste: zahlreiche Anwesenden, Prillt- 11m) Rundfunkmedien, sowie 
Mitglieder der Dürgerinitiath·e L\ld\~igstraße, z. D. Herr Daniels, 
Herr Fischer (AL a.D.), rr.m Am.nn .... 

// 
1. Vorbericht zur WidcrspruchssaCl\c 

, 
Herr Helleberg gibt einen umfangreiche.tl Vorbericht und diskutiert die rechtliche Situation. 

2. Diskussion .I 

Es schließt sich eine sehr sachliche Diskussion an, innerhalb derer Herr Haug, Frau Wolf, 
Herr Ingenth";)I), Herr Waldheuer. Stellung beziehen. 

Zur Fragcst~Uung, wann könnte aus den städtischen Akten Material veröffentlicht werden, 
äußert sich cjer Unterzeichner dahingehend, dass nicht wie im Landesinformationsgesetz des 
Landes BerHn ab A\lfstellungsbeschluss eines Deba\lungsplans nach § 2 Abs. t BauGD eine 
Veröffentlichungspflicht bestünde, sondern dass in Mainz bis zur Planstufe 1, also De
schlussfassung gemäß § 3 Abs. 1 DauGB, gewartet werden soll, bis el'tl. Materialien AUS der 
Bebauungsplanakte öffentlich zugänglich gemacht werden. Begründet wird dies, dass zum 
Zeitpunkt eines AufsteUungsbeschlusses dieser noch inhaltslee!' sein könnte; lediglich der 
rnumliche Geltungsbercich wäre festgelegt. Es könnte zu diesem Zeitpunkt noch lleratungs
bedarf zwischen Stadt Mainz unu ECE bestehen. Diese Beratung sollte ü\ einem geschützten 
Dereich stattftnden und nicht dmch eine Bekanntgabe \,on Protokollen ete. gestött werden. 

Q:\AMT 61\ Te ... 1 Wb/tl eitung\PC1\OOli.lI MEtIMU\2·)171.1nl ,dO< It 
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11. 
m. 
IV. 
V. 
VI. 

3. Weiteres Verfahcen 

Hen Helleberg schließt die Sitzung und wird eine Entscheidung des Stadtrechtsallsschusses 
texten. Sowohl Herr Roman Hallg als auch die StadtveLwaltung Mainz bleiben bei ihren For
derungen. 

Mainz. 25.09.20'13 
61-Stadtplanun, 

I~ 
Ingenth.ron 

Dezernat VI zur Kenntnis. 
61.2 zur Kenntn.is, sodalln Ifd . Akte.V' 
61.2.1 zur Kenntnis. Ir 
61.3.1 zur Kenntnis . \ 
61.0 Handakten. 
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Aktz.: 61 26 A~262 ß 

I. Vermerk 

iiber ein Arbeitsgespräch zum weiteren Verfahrcn "Grundsatzentscheidung zum 
VerhandlungsergebIlis Stadt Mainz ECE", am 7.10.2013, Expo Rcal MiillChclI, ab 
17:30 Uhr 

Teilnehmer 

Herr Oberbürgermeister Ebling 
Herr Beigeordnete Sitte 
Herr \'(Iilhe~nus (zeitweise), 
Herr Dr. Röttgers, 
Herr Fuchs, 
Herr Nachtigahl, 
Herr Ingenthron, 61 -Stadtplanungsamt 

c , ' 
Die Beteiligten sind sich dadiber einig, dass lIie \let:h"J~dlungen zwischen HCB und Stadt 
Mainz ZUIn größten Teil abgeschlossen sind und tlnss im nächsten Scluitt diese Ergebnisse in 
die politische Diskussion eingespeist werden sollen. Daraus ergibt sich folgender Zeitplan: 

, 
1. 15.10.2013, ab 19:00 Uhr: Tagul1g Lenkungsausschuss mit ECH, Einladung durch Büro· 

Oberbürgermeister 

" 2. 16.10.2013, Uhrzeit noch nicht festgelegt, Pressekonferenz im Rathaus, Einladung ßüro 
OB beziehungswci' c l'(Cs~cstclle 
T~lehmer: H.etl:O~erb'tirgerlneister Ebling, Herr Beigeordneter Sitte, Frau Beigeordnete 
Grosse, so\vlc Venrct<;r von BeB 

Am Tag diesel' Pressekonferenz fülut der OB Gespräche mit folgenden Teilnehmern: 
I~he, BI L\Jdwigsstraße, Gruppe der Unternehmer. 
Frau Beigeordnete Grosse wird mit den Standesorganisationen sprechen und Herr Beige
ordne!er Sitte wird mit Vertretern des Handels sprechen. 

3, 46. KW, beziehungsweise 1'\'littc November: gcme.insamer Ausschuss: Haupt- und Perso
nal, \,(/}\ , DSA, l'VA, OBR-A. 

4. 47. K\'(I : LuF08 

5. 4. 12.2013: Stadtrats-Entscheidung zum Grundsat?b"schluss über das Ergebnis deI' 
Verhandlungen sowie AufsleUungsbeschluss (ür den BebauungsplaJl A 262 Qcdiglkh 
J'ii"ll1lidwJ' (;eltllilgsbercich, kdne Planstufe I) 

6. All fgaben HG G tosse: 
In der Sitzung des Lcnkllngsausschusscs amlS.W. soll Frau Bcigcmdnc!c Grossc die 
VorgchcJlSwcisc 7"un \'(IcltbewerlJs\'erfahren e,rliinte.J'Jl , Das gleiche Thema könnte am 

Q:\hMl G I \ Te,,1 ve l~lbel(~I II.&\PC2\IlOK OMHl1\AU\ 2· 327 J1,lng.üoex /320 



11. 
m 

(D'<, 
V. 
VI. 

Landeshauptstadt 
Ilöchstell Tag auch in der Pressekonferenz berichtet werdCli7" Il~!l.e'!k'N\!atIl"lChUS" unu 
ggf. in der I'K werden von ßG Gmsse die geänderten J.citillll~JlI Empfehlungen er-
Iälllert und ,'orgeMeUt. Die geänderten Leirlinien und Empfehlunge t sollen Auch Als 00-
kumcllI im ) .cnkungsausschuss verteilt werden dto. zur Pressekonfe ·enz. 

Herr .... uch~ wird zwei unterschiedliche Präsentationen vorbereiten: Eille Inngc , icL"$ion 
für den gemeinsamen Ausschuss sowie) .\OFo 8. E ine kompakte Version fiir den Len 
kung,"usschuss Ulld die Pressekonferenz. 

Für die Beschluss,'orlage wird Herr Fuchs eine textliche El'läute.rung sowie die Et~twutfs
pläne, also das städtebauliche Konzept vorlegen - die methodische HerleitlUlg zum Ent
wurf wird in der Beschlussvorlage nicht gezeigt. 

Die Präsentation für die Pressekonferen7. wird spätestens von ECE am Montag an Herrn 
Oberbürgermeister Ebling gemailt. 

> 

Hefr Dr. Röttgers wird spätestens bis zum nächsten Preitag, 11.10.2013, einen Enl\vl.1rf 
der Pressemcldung an die Stadt mailen. 

l'vlainz, 09.10.2013 
61-Stadlplanungsatnt 

/ -~ 
Ingenthron 

c/ / . 
per i\I,lil an TN J 

~ " 
\./-. / 

61.2 zur Kenntnis, . od,nn Ifd . • \kten. t~i 1\)\?' 
61.2.3.1 zur KCHolllis. 111 , d. ß. Utn \'0 e eitung. t\.~'~. \)\ . De.ernot VI ,ur Kenn'nl... ~ '\" -

61.0 Handak,cl\. I ;~ . 
, ~ .. , ....... ~_ . ~ ~. 
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ECKPUNKTE EINKAUFSQUARTIER LUDWIGSSTRAßE 
ZWISCHEN STADT MAINZ UND ECE 

1. . Südliche Grenze des Einkaufsquartiers 1st die Eppichmauergasse. 

2. Im Blockinneren erfolgt eine Auflösung in FUnl Einzelbaukörper. 

3. Die Gesamtverkaufsfläche beschränkt sich auf max. 28.000 qm. FOr den Bereich 
Gastronomie wird eine Obergrenze von max. 3.000 qm festgelegt. 

4. Die Einzelbaukörper verfügen sowohl in Richtung auf den öffentlichen Raum als auch 
zum Blockinneren (innerer Erschließung) über AUßenfassfuJen von der 
Straßenoberfläche bis zur Traufe, die den Charakter der Einzelb.aukörper durch 
Baustil und Materialwahl betonen . Schaufenster sind als echt~ $chaufimster 
auszugestalten. 

I' 
5. Die Kundenwege im ersten OG sind hinter fassadenbündigen Arkaden angeordnet. 

Die Fassaden dürfen im Wesentlichen nicht durcl1 Auskragu,ngen oder Wege gestört 
werden. 

6. Der Bodenbelag der inneren Erschließung zwischen den Baukörpern und zum 
öffentlichen Raum hin ist als Straßenbelag (Pflaster oder ähnliche Beläge) 
auszugestalten. 

7. Dächer über den inneren Erscilließungswegen sind filigran und transparent an der 
jeweiligen Gebäudeoberkante anzubringen. 

8. Die Fuststraße bleibt ~15 öffentliche Straße erhalten; eine Oberbauung ist 
ausgeschlossen. / 

9. Die neugeschaffene "Hintere Präsenzgasse" kann für Einzelhandelsnutzungen in 
Anspruch genommen werden, soweit die geplante Durchgangsbeziehung erhalten 
bleibt. 

10, Die Obelbauung der "Hinteren Präsenzgasse" im ersten und zweiten Obergeschoss 
elf<)lgt unter Berücksichtigung des angestrebten Gassencharakters der "Hinteren 
Präsenzgasse". Die Oberbauung wird daher nicht bis zur jeweil igen Außenfassade 
geführt. 

11. Das Vorhaben greilt die, die Stadtgestaltung in Mainz prägenden Elemente auf und 
setzt quartierstypische Merkmale der Stadtgestalt UIll. 

12, In IIbstimmung mit der Stadt Mainz und der Architektenkammer Rhelnland·Pfalz wird 
ein Architekten· und Städtebauwettbewerb durchgefUhrt. Der Wettbewerb besteht 
aus einen stMdtebaulichen Ideenteil und einen Realisierungsteil Architektur und 
Freiraumplanung, 

Mainz, den 7,6.2013 

1 



Leitlinien und Empfehlungen - Fortschreibung 1012013 

Nr. 

1.1 

1.2 

1 

Art' Leitlinien und Empfehlungen -
Stand: STR-Beschluss24.1 0.2012 

Anderungen Textliche Konkretisierungen 

/ 

Einzelhandel " , 

L Eine attraktive Innenstadt nutzT Be-
wohnern und Besuchern der Stadt 
und trägt zur Stärkung der Wettbe-

~ werbsfählgkeit des Einkaufsstand-
ortes bei. Diese Attraktivität kann ein 
Einkaufsquartier fördern, falls da- ' ,/ 

" 

.. ~~ durch das Einzelhandelsangebot in , 

Mainz verbessert und das Quartier 
~;) Ludwigsstraße/Gutenbergplatz städ-

tebaulich aufgewertet wird. Mainz '/ /' 

braucht Angebote mit einer in die (/ 
Region ausstrahlenden Magnet- (~ ~ wirkung. \ 

l Eine in die Region ausstrahlende l\.'~'/) 
Magnetwirkung des Einkaufsquar- "--{ ity 
t iers lässt sich nur erwarten, wenn 
dieses Quartier als ein Mainzer AI- \'-~ leinsteilungsmerkmal wahrgenom-

~ men wird. Die gewünschte Anzie-
~ hungskraft des Einkaufsquartiers 

bedingt darüber hinaus eine Min- , 
destgröße. Seine Obergrenze findet 
der Verkaufsflächenumfang in der 
Forderung, die vorhandene Einzel-
handelsstrukturder Innenstadt nicht 

- ~~- ~~--

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts ludwigsstraßenForum): 
5t':'l~c: : /, .: :'; .70: 1 

s~- ~.:: : '!ell:;:4 
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Leitlinien und Empfehlungen - Fortschreibung 1012013 

I Nr. 
I 

1.3 

1.4 

Art Leitlinien und Empfehlungen - Anderungen Textliche Konkretisierungen 
Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

-zu schädigen. 

L Ober die Größe der VerkaufSfläche 
muss unter Abwägung der städte-
baulichen Belange, der verkehr-
lichen und strukturellen Verträglicl1- . 
keit, der Kompatibilität mit den. Eiin- ~ 
schlägigen Vorgaben städtebau- " '> 
licher Rahmenpläne sowie der wirt;" " ~ 
schaf'Jichen und betriebswirtschaft- , 
lichen Erfordernisse entschieden - / A 
werden . .. . ,-" 

L Den Orientierungsrahmen geben die Die Verkaufsflaerre für das neue 
von BulwienGesa sowie Junker und EinkaUfSqUarti~nnerl1alb des durch 
Kruse ermittelten Verkaufsflächen- Ludwigstraße, Gutenbergplatz, Ep-
potentiale und als sinnvoll e!l1pfoh- pichmauergasse und Weißliliengas-
lenen Größenordnungen vor. Sie se umgrenzten Bereichs wird eine 
liegt zwischen dem Umfang der bei- Größe von 28.000 m2 ..-nicht über-
den anderen Pole des Tripols und schreiten. Die Realisierbarken von 
demnach bei 25.000 qm bis 28.000 Verkaufsflächen dieser Größenorct-
qm Einzelhandelsverkaufsfläche im nung hängt von der städtebaulichen 

/t'\. Bereich des gesamten Stadtquar- Verträglichkeit der dafür erforderli-
I tiers Ludwigsstraße; eine Erweite- ehen Baukörper ab. Die Verträglich- 'r 
rung auf bis zu 28.000 qm Einzel- keit für den Mainzer Einzelhandel ist 
handelsverkaufsfläche ist denkbar auch unter Berücksichtigung der 
im · Hinblick auf eine Einbeziehung Randlagen gutachterlich nachzuwei-
des Bereichs zwischen Weißlilien- sen. 
gasse und Osteiner Hof; die Flä-

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
~" II ' :.l: H .l :;.;;::: '! 

Sd~·.:: 1 '-':11!t 
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Leitlinien und Empfehlungen - Fortschreibung 10/2013 

I Nr. Are Leitlinien und Empfehlungen -
Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

Anderungen Textliche Konkretisierungen 

i chenangaben verstehen sich ein-
schließlich des Fläc~n!5edarfs für 
Karstadt aber ohne die Flächen für 
Dienstleistungen und Gastronöffiie. 
Die Realisierbarkeit von Verkaufs~ 
flächen dieser Größenordnu9g ' 
hängt von der städtebaulichen-\rer-/ j: 
träglichkeit der. dafür erforderlichen , 'V 
Baukörper ab. Die Verträglichkeit für I ~ 
den Mainzer Einzelhandel ist auch ~ 
unter Berücksichtigung der Rand- " 
lagen gutachterlich nachzuweisen. ~ .-

1.5 L Zur Entfaltung größtmöglicher posi- ~~ . ! 

tiver Wechselwirkungen zwischen ~@ dem Einkaufsquartier und der Ci-
ty/den angrenzenden Einkaufslagen 

. ~\1J" ist ein Höchstmaß an archi-
tektonischer Einfügung, Außen- -~~ orientierung, Öffnung und Durchläs- (:l sigkeit erforderlich. \ -~ 

1.6 L Zur gegenseitigen angebotsorien- ~ 
/j /h tierten Stärkung von Einkaufs-

quartier und Innenstadt/City muss 
der Branchen-, Betriebsarten-, Be- .. ./ 
triebsgrößen- und Sortimentsmix auf 
eine Füllung von Angebotslücken 
zur Ergänzung des Innenstadt-

1 L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
5-: 0

':::: .: C.1:':1. 
S~':::3 , . 3:.:. 
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Leitlinien und Empfehlungen - Fortschreibung 1012013 

Nr. 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

, 

Art' Leitl inien und Empfehlungen - Anderungen Textliche Konkretisierungen 
Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

angebotes ausgerichtet werden. 
Insbesondere soll auf ejne Arbeits-
teilung zwischen den drei Polen des 
Tripals (Brand, Römerpassage, 
Ludwigsstraße) hingewirkt werden. 

. L Das Karstadt-Warenhaus hat Be- > . 
standteil der Baumaßnahme zu sein 

<>/1l~ A. 
(unter Beachtung der weiteren Ent-
wicklung des Unternehmens). 

L Ein Lebensmiltelmarkt (integriert im v<~~~ Warenhaus oder eigenständig) ist 
zwingender Bestandteil der Bau-

(/t0//>_ maßnahme. 

E Eine Ergänzung der jungen, tren- e/ ':0 
digen Angebotskonzepte und das ©c'/ Anbieten gefragter Marken werden (?D empfohlen. Darüber hinaus sollen im 
Einkaufsquartier auch regionale und . ~/.I I ." fair gehandelte Produkte angeboten 
werden. I 

L Von einer Doppelung oder Verlage- Von einer Doppelung oder Ver-
rung etabl ierter Angebotsformen ist lagerung etablierter Angebotsformen 
abzusehen. soll abgesehen werden. Leitlinie 

1.11 (Änderungen) bleibt unberührt. 
I Einzelheiten werden im weiteren 

.. 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
:; ;:.r t. : : / _:~ .:t.Ö :·,:: 

5 ::' r ~ t. · .. ·;:cn -y. 
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Leitlinien und Empfehlungen - Fortschreibung 10/2013 

Nr. 

1.11 

1.12 

1.13' 

1.14 

Art' Leitlinien und Empfehlungen - Änderungen Textliche Konkretisierungen 
Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

Verfahren unter Berücksichtigung 
<~<I! /) der Einzelhandelsgutachten gere-

gelt. 

L Auf die Ansiedlung eines schon vor- Auf eine Verlagerung von C&A, 
handenen ElektrofachmarktE;s und P&C, SATURN und Sinn Leffers 
schon vorhandener Bekleidungs- wird bei der Erstvermietung ver-
kaufhäuser in der Innenstadt ist zu zichtet. Ein Mietverhältnis über eine 
verzichten, um die Ankermieter an- erstmalige Vermietung hat in der 
derer Innenstadtpole nicht zu ge- Regel eine Mietzeit von10 Jahren ab 
fährden. Eröffnung. 

'" E Kulturellen und sozialen Einrichtun-

".~@//) genNeranstaitungen sollte Raum 
geboten werden. 

"/ r. ' L Mit Entwicklerll nvestor/Betrei ber l \-" 
werden verbindliche öffentlich-recht- es') V l) 
liehe und/oder privat-rechtliche Ver- -~;~ einbarungen über die in den Leit-
linien und Empfehlungen genannten 
Art und Umfang, innere Struktur und ~~' äußere Gestaltung des Einkaufs- ',/A. 
quartiers getroffen, soweit Steue- ' / ,) 
rungsmöglichkeiten über einen län- r'/ geren Zeitraum gegeben, rechtlich 
zulässig und verhandelbar sind. 

E Eine verstärkte Konzentration auf 
-

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
SJ.1n1.. : 1 .~ .: ::. i(o: l 

S :1"5'.'::'1134, 
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Leitlinien und Empfehlungen - Fortschreibung 10/2013 

Nr. Art Leitlinien und Empfehlungen - Anderungen Textliche Konkretisierungen 
Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

Filialisten und Franchisebetriebe ist 
nicht erwünscht. Inhabergeführter 
Einzelhandel ist zu bevorzugen; 
Gründungen sind zu fördern. 

Verkehr " /' , 

Verkehr: MIV/Parken 
v' /,{~ '. ~ 

2.1 L Die Verkehrsführung in der Innen- -~ 
stadt bzw. in der Altstadt wird so op- . ~ 
timiert, dass ein Ausbau der Alt- (' 
stadttangente nicht notwendig ist. ~" , 
Die Entwicklung ist zu beobachten. ' . 
In diesem Zusammenhang werden < ~ 
Zu- und Abfahrtsströme der Kunden (/ ! 
zu den vorhandenen Parkhäusern in ./ 00'1 

I der Innenstadt optimiert ent- ~ ~ . 
sprechend der Fachgutachten nach .'/ .' .... __ 

I 2.17. ''//r-' 
2.2 L Zur leistungsfähigen Abwicklung von ~ 

Kfz-Strömen 'an vorhandenen Kno- «t ten sind diese ggf. baulich und/oder ) , 
lichtsignaltechnisch zu optimieren. /' 
Es sind Maßnahmen zu treffen, die / 

einen übermäßigen Parksuch-
verkehr im Umfeld begrenzen. 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
S"::" ':::' .. : :',':: :. 

5: ',e S "!. :~ 



Leitlinien und Empfehlungen - Fortschreibung 10/2013 

j Nr. Art Leitlinien und Empfehlungen - Anderungen Textliche Konkretisierungen 
Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 , 

I 

2.3 l Eine flächige Verteilung der Kun-
denströme über die gesamte Stadt 
Mainz führt zu einer b'eabsichtigten, 
gleichmäßigen Auslastung der vdr-
handenen Verkehrsinfrastruktur, 1, 

2.4 l Um eine unerwünschte Sogwirkung ~ zu vermeiden, unterliegt das Center-

I 
Parkhaus einer Kapazitätsbeschrän- /1k kung von max. 400 Stellplätzen. 
Diese Vorgabe ist' eine Prämisse zur ' z;/~ flächigen Verteilung von Kunden 

') 
I 

und Kundenverkehren im motori-

~~/A sierten Individualverkehr. 

2.5 l Der Bischofsplatz soll in seinem v /1/ r"'-
Kembereich auch weiterhin frei von V \ 
Kfz-Verkehr bleiben. Eine Öffnung 

(0\ Iv A, 

";// / 
für den MIV zwischen Fuststraße ~(./:r\ , 
und Weihergarten stellt insofern kei-
ne Option dar. 

' "--~ / . 
Verkehr: ÖPNV <. , , 

.' 

2.6 l Die Buslinienführungen über die ' v 
I 

Ludwigsstraße werden beibehalten. -
Damit bleibt die ludwigsstraße auch 
weiterhin die zentrale ÖPNV-Er-
schließungsachse in der Mainzer In-

l = leitlinie - E = ergänzende leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts ludwigsstraßenForum): 
S :~ AC : : ' .::'.2·:-: . 

':: ~ ' ::! j.! .'C" 34 
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nenstadt. 

2.7 l L Die Lage der Haltestelle 'Höfchen' 
wird als geographisches Zentrum , 

des Tripols unverändert beibehalten; , 
Weitere Haltestellen zwischen HÖf- .; ~ 
chen und Schillerplatz sind entlang • 
der Ludwigsstraße nicht vorge- '- ~ 
sehen. /I/ A. 

Verkehr: Fuß- und Radverkehr 
~. '. 

2.8 L Die Fuststraße und die Eppich- ..... 
mauergasse sind wichtige Verb in- V(/ ()f.' dungselemente im innerstädtischen 7V:: Netz der Fuß- und Radverkehrs-
achsen. Deren ganztägige Verfüg- " "t~ barkeit ist zu gewährleisten. Die Si- ,\, . '/ 
cherheit der Fußgänger hat Vorrang. ......,/,'/~ . ,..... , - '( ~ 

I 

2.9 I L Im Rahmen der Realisierung des Es besteht Einigkeit, dass in der 
Projekts sind insgesamt 250 bis 300 ~~" Zahl von 250 bis 300 Fahrradab-
zusätzliche Fahrradabstellplätze im, "'-steHplätze die bauordnungsrechtlich . 
näheren Umfeld des Einkaufs- erfo'rderlichen Fahrradabstellplätze 
quartiers zu errichten. Deren Anord- enthalten sind. Die Stellplätze kön-
nung soll dezentral in der Nähe der nen auch im öffentlichen Raum er-
Eingänge erfolgen. richtet werden. 

I 

I Verkehr: Mobilitätseingeschränkte . I 
L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): , 

.... ; :: , . :~ . ~~: :! 

$ "';:--:' :: ' :, .. ~l. 
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Personengruppen 

2. 10 L Durchgängige Barrierefreiheit für 
mobilitätseingeschränkte PersoneQ-
gruppen ist ein Grundsatz der Ge-
samtplanungen. Hierzu gehöre'n 

I insbesondere: Eingänge mit 01ien- . . 
tierungsfeldem, Blinden-Sehbe-

, 
,v 

hinderten-Leitsystem in den Passa-

>~, gen und gegebenenfalls auf dem 
Guten berg platz, taktil erfassbare ~ I!f:!/' 
Orientierungspläne, barrierefreie ~~ Aufzüge mindestens nach DIN, Be-
hindertentoiletten, geeignete Um- @!~ kleidekabinen, akustisches und op-
tisches Brandwamsystem, kraft- . J /,j'~" 
verstärkte Brandschutztüren. Auch , , 
bei den planerischen Überlegungen 'e \" "> 

\ 
zum Verkehr bedarf es eines fort- '~t~~ laufenden Abgleichs mit diesem 
Grundsatz. Auf kontrastreiche Ge- I /' 

staltung für sehbehinderte Men- ,::::::>/ 
sehen ist zu achten. ~ / 

2.11 L In unmittelbarer Nähe des heutigen . . > 
/ 

Karstadt- Komplexes existieren heu- v 

te frei zugängliche Stellplätze für 
. mobilitätseingeschränkte Personen. 
I Diese sind zlJ erhalten bzw. inadä- : 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
5 ·~ '1 c: -... . : :' .:t: .. 

S ~: t ~ ;· t ~ ;'l. 
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2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

Art Leitlinien und Empfehlungen - Anderungen Textliche Konkretisierungen 
Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

quater Qualität im öffentlichen Raum 
ersatzweise vorzuhalten. 

.- ~ 

Verkehr: Andienungsverke!fr -
L Die Andienung der Anlieger muss 

weiterhin gewährleistet sein. 
, .'"' .. 

L Eine Andienung der bestehenden ~~ und künftigen Anlieger vorderseitig 
über die Ludwigsstraße ist nicht vor-
gesehen. ~ ~-

L Der Johannisstraße kommt im Ge- ~~/~ füge der Mainzer Altstadt eine be- ·0 sondere Bedeutung für die Erreich-

~ barkeit von Wohn- und Geschäfts-
häusern sowie öffentlichen Einrich-

,~~ tungen zu. Die Erschließungs-
. funktion der Johannisstraße ist in 

den anstehenden Planungen daher \S~ vertieft zu untersuchen. Der An- ,I < 
~~ lieger- und Taxiverkehr ist in der </) 

gleichwertigen Form zu gewähr-
leisten. 

L Die Andienung des Einkaufs-
quartiers erfolgt zentral über einen 
Punkt an der Weißlilienqasse. 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßeriForum): 
~''' - :: .. : .. ~~:~ 

: :~ : : .~ ' : t. 
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Grundrissplanung und Funktions-
abläufe des neuen Einkaufsquartiers 
sind an dieser Vorgabe auszurich-
ten. Für die Andienung ist genügend 
Fläche außerhalb des fließenden 
Verkehrs zu schaffen. 

2.16 L Andienung , Ver- und Entsorgung Andienung, Ver- und Entsorgung 
müssen den Anforderungen an mo- / müssen den Anforderungen an mo-
derne Inhouse-Logistik gerecht wer- , derne Inhouse-Logistik gerecht wer-
den, auch dahingehend, dass ggf. . den, auch dahingehend, dass ggf . 
weitere Anlieger, auch außerhalb c·' "- weitere · Anlieger, auch außerhalb 
des Centers, über diesen Punkt I"~", des Centers, über diesen Punkt 

I ebenfalls ver-fentsorgt werden kön- -~ ebenfalls ver-fentsorgt werden kön-'(}j nen. V / nen, wenn das zu realisierende 
I! / r,::;- städtebauliche Konzept eine Befah-
\/ ,..., rung der Fuststraße ausschließt. (, \ \ /. 

2.17 L Im Rahmen des Bauleitplan- \~// , 1/---verfahrens muss ein Fachgutachten V . f'~ Verkehr erstellt werden, dass Aus-
künfte zur Verkehrserzeugung, Ver- ~ <'? kehrsverteilung (fließender und ru-

>' ~ hender Verkehr) , der verkehrs-
V ;,~ technischen Abwicklung sowie flan-

kierenden organisatorischen Ver-
kehrsmaßnahmen enthält. Darin 
sind alle tangierten Verkehrsarten zu 
berücksichtigen. 

----_ .. _-_ . - ----_. -- ---- .. _ .. ._-

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
S'':'''C : : .: . : : .:!~ ~ ~ 

5-0: !~ : :' '.~" ;:.!: 
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2.1 8 E Die Stadt Mainz~ördert die Ver-
kehrsmittel im Umweltverbunrf (Bus, 
Bahn, Rad, Fuß). NachhaftigeMobi-
litätskonzepte wie eMobilität und 
Carsharing sind als Bausteine der , 
städtischen Verkehrsstrategie wei- ~ 
terhin zu etablieren bzw. auszu- ./ 
weiten. Im Rahmen des Projekts :fil 
eines neuen Einkaufsquartiers an ' 

'oe L"dw;g"'~ße rolleo d;~ 'tca- I 1fl~ 
tegischen Vorgaben bestmöglich 
umgesetzt werden. Es ist auch zu ~';;f. 

I 
prüfen, ob ein Jobticket für im Quar- I A 
tier Angestellte möglich ist. / 

. 
.~ Städtebau 

Städtebau: Platzfolge und Flanier-
meile 

" \/~ ':.Y 
~/~ 

1 3,1 L Die überbaubare Fläche ist bis zur ~ 
I jetzigen Pavillonvorderkante vorzu-

~I~ rücken, um die historische Platzfolge 
Schillerplatz - Gutenbergplatz -
Höfchen und weiter in Richtung 
Domplätze herauszuarbeiten und so 
einen spannungsvollen Kontrast 
zwischen Enge und Weite und somit 
einer Steigerung der räumlichen Er-

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForurTl): 
5~!;~: ' , ~'~ ~~~ .. :·~I 
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, lebbarkeit zu erreichen. In Kombi-
nation mit der vornandenen Baum- I 

allee wird dadurch auch" die ge-
wünschte Funktion als (,Flaniermeile" 
gestärkt werden. 

3.2 L Die "Portalsituation" am Übergang 
von Gutenbergplatz in die Ludwigs-- ~ ,.) 

straße kommt eine besondere Be- 1J?A deutung zu; sie ist entsprechend 
auszugestalten. Das Vorrücken der 
Gebäudefront bei einer gleichzei-
tigen Aufnahme der Gebäudehöhe < " "-, ,,-
des direkten Gegenübers, Guten- . ~ /') 

berg platz 1, muss im Sinne des v1! denkmalpflegerisch geschützten " t:' 
Stadtgrundrisses als Ansatzpunkt zu 

i) \)~ ~ einer stärkeren räumlichen Fassung \'-. / 

I 
I der Südwestecke des Gutenberg- 1/""' platzes aufgegriffen werden. <,,,< /' I 

! E Ein Neubau auf dem Anwesen Gu-
\\". ....... -'. 

tenbergplatz 2 hat auf das histo-

v()~~ rische nNapoleonhaus" Gutenberg-
platz 1 so zu reagieren, dass die ur-
sprüngliche Idee der Axialsymmetrie 
des Platzes erkennbar wird 

3.3 L Gutenbergplatz und Ludwigsstraße 

1 L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
"5 ~:!.M <:::' I .:. __ ~~ : :: 

5~":,:, :. ::; :,. :.~ 
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3.4 

! 3.5 

I 
I 

I , 
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sind als eine städtebatrJ.jche Einheit 
zu behandeln. Sie sihd als ,kenn-
zeichnendes Straßen-, ~atz- oder 
Orts bild" bzw. als "kennzeichnender 
Grundriss" geschützt. Bei der städte'-
baulichen Konzeption und der archi- '. 

,~ tektonischen Ausführung müsse0 er 
Gutenbergplatz, die gesamte Lud-
wigsstraße und deren Querstraßen 'fl~A berücksichtigt werden. 

L Der Platzfolge BaUplatz - Bischofs- v~~ platz - Leichhof kommt als wichtige 
Verbindung besondere Bedeutung 

~t:Q. zu. Diese ist in ihrer heutigen Di-
mensionierung zu erhalten und städ-
tebaulich aufzuwerten. 

Städtebau: Verträgliche Gebäude- ~.;;:-
höhen f' r " 

L Die im städtebaulichen Wettbewerb "~ I 
aus dem Jahre 1996 erarbeiteten V2t/~ Gebäudehöhen von 12,50 m entlang 

// ' .1 der Ludwigsstraße, jetzige Vorder- - ./ 

kante der Pavillons, ist zwingend. .... 
Sie gewährleistet eine stadträumlich 
wirksame Fassung der zukünftigen 
Flaniermeile LUdwigsstraße und 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
~-.1 ., :j : : ~. 1 1J . ~· ~ ;' · 

Sf '!:':'(", C ;:; 

I 

I 

l 
l , 
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I 
I 

stellt die wichtigen Blickbeziehungen I 

zum Dom aus Richtung Schillerplatz 
sicher. ,. , 

3.6 L In der zweiten zurückversetzten 
Bauflucht der jetzigen "Rückgrat-
bebauung" ist .. ei.ne Gebäudehöhe I ' 
von 18,00 m mogllch. > 

A. 

3.7 L Eine Neubebauung am Bischofs-

'(~ platz muss auf die vorhandenen, an 
den Platz angrenzenden Gebäude-
höhen reagieren und muss sich in '" ) der Größenordnung zwischen 1 0 bis 

. ' v~)_ 12,50 m bewegen. Weiter zurück-
gesetzt kann eine Angleichung an 
die vorher genannten 18 m Gebäu- '( , v,) \ , , 
dehöhe erfolgen. 1. 1, • ) /> 

-0" ...... Städtebau: Dom- ' /f" , 
blickIBlickbeziehungen 

\ .... -
Der Dom hat als 'Merkzeichen und - i 

3.8 L ~ 
, 
, 

I 
Orientierungspunkt im Stadtgefüge c.:/ I'~ einen hohen Stellenwert. Der Dom-
blick ist ein Identität stiftendes 
Merkmal der Mainzer Innenstadt. 
Durch die zwingend vorgegebene 
Gebäudehöhe entlanq der Ludwiqs-

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
5· ... "1 :.:: ::'.)=-~,; 

~. _ :'3 .,~ ;':' 
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~ 

straße ist die wichtige Blickbe-
ziehung aus RichtuhQ'- Schillerplatz 
sicherzustellen. Die vorhandenen 
Platanen sind regelmäßig"zürück zu 
schneiden. 

3.9 I L Nicht minder wichtig ist die Blickbe- 1 
ziehung aus Richtung Eppich- '" '> v 
m,"e"",oIE,lie Weißlilieo,,,,,_ ~ 
Eine Störung dieser Blickbeziehung ..-
durch unangepasste Gebäude- r~ 
höhen, Überbauungen, Stegeetc. A ') 

hat zu unterbleiben. '~ ... , 

3.10 L Gleiches gilt für die Blickbeziehun- ~!t:')_ Gleiches gilt für die Blickbeziehun-
gen und Wegebeziehungen von und gen und Wegebeziehungen von und 
aus der Fuststraße hin zum Bi- aus der Fuststraße hin zum Bi-
schofsplatz. Auch hier ist eine Über-

'-' // schofsplatz. Auch hier ist eine Über-

I bauung ausgeschlossen. /?Y bauung ausgeschlossen. Eine Un-
terbauung der Fuststraße ist zuläs-

\'-..,.. : sig. 
I 

Städtebau: Aufenthaltsqualitäten im <: . 
öffentlichen Raum , ,.~ 

1
3.11 L Fuststraße, Bischofsplatz und Ep- i 

pichmauergasse bleiben uneinge- , 

I 
schränkt als öffentliche Flächen er-
halten. Dies schließt dort groß-

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlin ie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
S':.",: : . ',.: ~ . ..:-: :. ~ 

s. :-":- ".s ' ~" 3~ 
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I 
flächige kommerzielle Sondernut-
zungen zugunsten Privater aus. 

3.1 2 L Die Qualitäten der Ludwigsstraße 
(GestaltunglBaumreihen) sind zu 

I erhalten. 

3.13 L Die Fuststraße ist in Ihrer Funktion 1 
als wichtige Wegeverbindung zwi- " 

/ 
schen Hauptlagen als attraktive 

./ ~~ Fußgängerzone auszubilden und 
durch begleitende Ladennutzungen 
zu stärken. '-<::-~ /) ~ 

[ 3.14 L Der öffentliche Raum ist so zu ge- "(/ ~" 
stalten, dass keine Angsträume ent- I~,,, 
stehen. 'v " 1". \. . (. 

3.1 5 L Es ist ein öffentlicher Platz/Ort zu ,. ~ Geeignete öffentliche Plätze und '" ß/ ,...~ 

schaffen, an dem sich Jugendliche i(r"\ Orte für den Aufenthalt von Jugend-
aufhalten können und auch dürfen. lichen sollen im Rahmen des städ-

,::..-~ ,/ tebaulichen Wettbewerbs entwickelt 
werden. Die Entwicklung dieser 
Platze und Orte ist keine Rechts-
pflicht des Entwick-
lers/lnvestors/Betreibers. 

Städtebau: Offene Struk- I 
turen/INegebeziehungenlEingänge I - -- _ .-

l = leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
' . ,, ~::: c . :~ . ' : ',= 

s .. y ·· ~, :: 
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3.16 
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L 

Stand; STR-Beschluss 24.10.2012 · 

Das Einkaufsquartier muss seine 
Offenheit zur umgebenden Stadt
struktur dadurch nachweisen, dass 
es an vorhandene Wegebeziehun
gen anknüpft. Der Zugang zu den 
Geschäften im EG (Straßenebe,ne) 
hat prinzipiell über öffentliche Flä
chen (Straßen, Gassen, Plätze) zu 
erfolgen. Große gewerbliche Ein
heiten (insbesondere das Waren
haus) haben sich durch Zugänge zu 
allen angrenzenden öffentlichen 
Flächen zu öffnen. 

Das Einkaufsquartier muss seine 
Offenheit zur umgebenden Stadt
struktur dadurch nachweisen, dass 
es an vorhandene . Wegebeziehun
gen anknüpft. Der Zugang zu Ge
schäften im EG (Straßenebene) soll 

i in ctem im städtebaulichen Konzept 
, (Anlage 1 zum LOI) definierten Be-
reich über öffentliche Flächen (Stra-
ßen, Gassen, Plätze) erfolgen. Gro-
ße gewe{rbliChe Einheiten (insbe-
sondere . das Warenhaus) haben 
sich durclt-Zugänge zu mindestens 
einer angrenzenden öffentlichen 
Fläche zu öffnen. Eingänge und An
noncierung sind schwerpunktmäßig 
im Bereich Ludwigstraße und Teilbe-
reichen der Fuststraße , sinnvoll (s. 
städtebauliches Konzept). Von der 
Schaffung von Zugängen über öf-
fentliche Flächen kann in be- I 
grenzten Ausnahmefällen abge- ' :> ('\. 
sehen werden (Soll-Pflicht) . Die /1/ ) '\. 
Schaffung weiterer Zugänge außer- / N 
halb dieser Bereiche ist wün
schenswert und soll unter Berück-
sichtigung der jeweiligen städtebau-
lichen Situation (Bischofsplatz) er-

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlin ie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
~ .. : "-::I:' L.#C, .. ... · .~ 

,~ , ; " o(: ~ 3.::. 
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folgen. 

1 3.17 L Im Erdgeschoss haben sich die La-
deneinheiten durch gestaltete 
Sc;haufenster zu präsentieren. 
DurChblicke in den Laden sind zur 
Verstärkung der Offenheit sicher- ~ zustellen. Baulich geschlossene I 
"blinde" Erdgeschosszonen sind '1/),; grundsätzlich zu vermeiden. Eine I 

Büronutzung wird im Erdgeschoss 
entrang der Ludwigstrasse aus- > 
geschlossen. " /)~ , 

3.18 L Wegfallende öffentliche Flächen -ak; Wegfallende öffentliche Flächen sol-
sind an anderer Stelle im Quartier len durch eine Nutzungsverdichtung 
mit gleichwertiger öffentlicher Nut- v:(~ und Qualitätserhöhung anderer öf-
zung zu ersetzen. I'~\ fentlicher Flächen ausgeglichen 

~-~~, werden. Entsprechende Lösungen 
sind im städtebaulichen Wettbewerb . . , 

J zu erarbeiten. Eine Rechtspflicht des 
'- / Entwicklersll nvestorslBetreibers zur - ; Schaffung anderweitiger öffentlicher . ) 

/Flächen besteht nicht. 

3_19 E Die historische Hintere Präsenz-
gasse (heutige Andienung von Kar-
stadt) ist als Wegebeziehung wieder 
herzustellen. 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
. S 'l' ~ ~ : - ~.:: . "~ ~ . ... 

~#: .... : .: :'" ~ 
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, 

3.20 E Das Einkaufsquartierr iSt Izu durch-
grünen und mit Verweil- und Ruhe-
zonen zu gestalten. 'v , ~ 

Städtebau: Nutzungsvertei/ung 
, 

3.21 L Der Schwerpunkt der Handels- Im Schwerpunkt sind Annon-
nutzung, also die 1 a-Lage, muss 

';~ 
cierung/Zugänge über die Ludwigs- ! 

eindeutig auf die Flaniermeile der straße vorgesehen, allerdings auch 
Ludwigsstraße, d.h. in West-Ost- vom BischofSplatz und durch Laden-
Richtung bezogen sein. eingänge im Erdgeschoss. Die Stadt 

geht davon aus, dass mit dem vor-

{~ liegenden städtebaulichen Konzept 
(siehe Anlage 1 zum LOI) die Leitli-

I '// nie 3.21 erfüllt ist. , 

3.22 L Der abseits gelegen Baublock der V(( 
Polizeiinspektion und der Pax-Bank 

'0~1:)) ist heute und zukünftig nicht zur I 

I 

Einbindung in das Einkaufsquartier 
geeignet. Die Eppichmauergasse ~0 stellt die südliche Grenze des Ein- /', 

kaufsquartiers dar. 
, 

/ ~, 
~ 

3.23 L Die Gastronomie im Einkaufs- Die Gastronomie im Einkaufs-
quartier ist auf ein verträgliches Maß quartier ist auf eine Mietfläche von 
zu begrenzen. Diese Funktion ist in 3.000 m2 (ohne Nebenflächen) zu 
erster Linie den umliegenden Quar- begrenzen. Unabhängig davon ist 
tieren zuzuordnen. VerQleichbar mit diese Funktion in erster Linie den 

1 L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
. 5' " : . . , _ • 

: " ' " ': - 3l 
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der Größenbegrenzung, der Ver- umliegenden Quartieren zuzu- . 

kaufsflächen ist zur Reglemen- ordnen. Bestehende gastro-
tierung der Gastronomieflächen im nomische Einrichtungen in der In-
weiteren Verfahren eine Obergrenze nenstadt und Altstadt sollen nicht 
zu definieren. Die jetzige Situation gefährdet werden. Es .besteht Einig-
ist Orientierungsgröße. Be- ' keit, dass ECE die DEHOGA in die 
stehenden gastronomischen Ein- i Vermietungsgespräche einbezieht, 
richtungen in der Innenstadt und Alt- I um den Gastronomen aus Mainz 
stadt sollen nicht gefährdet werden. und der Region die Abgabe von An-

ge,balen Z{.l ermöglichen. 

3.24 L Soweit durch das Projekt Wohnraum 
'/~""" 

Falls für das Projekt Ersatzwohn-
entfällt, ist weitgehend innerhalb des raum zu schaffen ist, kann dieser 
Planungsgebietes adäquater Ersatz 

" ~/> auch im näheren Umfeld nachge-
zu schaffen. wiesen werden: 

3.25 L Im Baufeld zwischen Hinterer Prä- : / (0\ Im Baufeld zwischen Hinterer Prä-

I , senzgasse und Eppichmauergasse "(0~ . senzgasse und Eppichmauergasse 
ist einer urbanen Mischnutzung Prio- ist eine urbane Mischnutzung anzu-

I rität einzuräumen, insbesondere lfl" streben, sofern die bauliche Dichte 

I durch Schaffung von Wohnraum. das zulässt. 
\\~ 

1 3.26 L Das Einkaufsquartier ist so zu ge- . </ 
stallen, dass es flexibel auf Verän- </ 

, 

derungen der Nutzungen reagieren / " kann, 

3,27 E Es sollte versucht werden, auch 
nicht-kommerzielle Nutzunqen an-

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
~ .... ~-:., : .. ~: . : 

:".. ~~ .. ... ~.:. 

I 

I 
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zusiedeln. Hierbei sollten alle AI-
fersgruppen berücksichtigt werden. 
Themen könnten im gEtsundheif-
lichen, kulturellen und sozi alen Be-
reich liegen. Auch SpielmöglicRc 
keiten für Kinder sollten geschaffen " 
werden. > 

3.28 E Es ist zu prüfen, auf welche Weise 

~ sich eine öffentliche Kindertages-
stätte in das Quartier integrieren 
lässt. 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
:..~"(. ... ' ,:" . -: 

':, .. ~. i.i.. .':- : ! 

i 
. 
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Städtebau: Grün im öffentlichen 
Raum 

3.29 L Die vorhandenen Baumreihen e(it-
lang der Ludwigsstraße sind zu er-
halten; sie sind wesentlicher Be-

\ standteil dieser innerstädtischen 
Prachtstraße und tragen ganz we- 47/) sentIich zum Flair und zur Aufent-
haltsqualität der zukünftigen Fla- ... , ~ 
niermeile bei. 

3.30 L Der Baumbestand im übrigen Plan- -://;; / 

Der Baumbestand im übrigen Plan-
gebiet (z.B. Bischofsplatz) ist eben- gebiet (z.B. Bischofsplatz) ist eben-
falls zu erhalten. Soweit im Einzelfall falls zu erhalten. Soweit im Einzelfall 
aufgrund der Baumaßnahme ein f/:-' aufgrund der · Baumaßnahme ein (. , l' \ 
Baumstandort entfallen muss, ist . f \\0 Baumstandort entfallen muss, ist 
dieser gleichwertig und an gleicher \~~ dieser gleichwertig zu ersetzen. 
Stelle zu ersetzen. -...:::.'./ .,-. 

, .'-
I I , 

städtebau: Gebäude und Architektur ..... : ... ~ 

3.31 L Erwartet wird eine "Mainz typische ".- ! , , , 
Lösung", die sich nicht als Monolith V f/> versteht und nicht als Dominante in 
gestalterische Konkurrenz zu den 
benachbarten Dominanten wie Dom, 
Staatstheater und Johanniskirche 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 

" , " :<3 .• " a ~~ 
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Änderungen Textliche Konkretisierungen 

tritt. ,/' /' 
./ . 

3.32 L Maßstab, Materialität und Köfnigkeit 
der umgebenden Bebauung sinti zu 
akzeptieren und aufzunehmen. Eine 
""''''kt,,;~he GUed"w'g dee j 
Großform in kleinere erfassbare 
Mod,le ., w gewäMe;,ieo. N;clt! ~ Z 
ein Gebäude, sondern eine An- , J. 
sammlung einzelner Gebäude. Die ' 
Ges.mtfl'ohe "d K,b,b" de, E;o- ' . ~ . 
kaufsquartiers ist im weiteren Ver- . 
fahren räumlich zu visualisieren und ,~ ~) 
entsprechend dem Fortgang der <::/;/. 
Diskussion anzupassen, dies vor- q 0; 
zugsweise durch ein Massenmodell './:. (~ 

f 
oder digitale Darstellu ng. () , , 

1
3.33 L Echte Schaufenster dort, wo sich 

.... .::....~./ / 

Kundenströme bewegen, gestatten ~ ff \. 
I eine optische Verbindung von Innen ~d und Außen, erhöhen Transparenz 

~" . und Offenheit und tragen zur Le- ·0 
bendigkeit des öffentlichen Raumes 0 \. 

//~ der Flaniermeile bei. Auch in Rich-
tung Weißliliengasse hat sich das 

(,' 

Gebäude mit echten Fenstern zu 
öffnen. 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
.: .~ ~ . :::.::'. ~ -; 

S ~;'~ 4- ~., :: .:. 
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3.34 L Erhöhte Gestaltanforderungen auf-
grund der Einsehßarkeit von expo-
nierten Orten im Stadtgebiet-;gelten 
auch für die Dächer als .fünfte Fas-
sade". Die Dachform muss si.eh 
harmonisch in die umgebßmde , 
Stadtstruktur einfügen. Die ge'naue <'v 
Ausgestaltung wird im Rahmen des -> /':i 
Wet"tbewerbsverfahrens ermittelt. ' / /I / A 
Parkplätze in Dachzonen sind aus- / 11// -, 

geschlossen. ' ' 0-
,/ 

3.35 L Es ist eine Architektur zu wählen, //' ") 
welche die notwendige Einfügung -~/ /" 
der Fassaden in die Umgebung ge- (, ? ~ , 
währleistet. Ausreichend breite Gas- , / r; "-
sen sollen möglichst viel Tageslicht V (: \\ <J /' 
ins Innere der Gebäude bringen. \::);, /_ 

3.36 L Mit Werbeanlagen ist zurückhaltend <.,., /( • , 
umzugehen, insbesondere im Um- "-.:::. ') /«" 
feld denkmal-geschützter Gebäude. </"\ ' . 
Es ist im Rahmen eines Werbe- / ,/)'" 
konzeptes eine hochwertige Lösung <.I /'/' ) 

, durch einer Werbeanlagensatzung (/ 

I 
(keine schrille Werbeanlagen) um-
zusetzen. 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
'::': - .~ : ~ .4, : :: :' :: : : 

r. " '," ~5 - -~, 
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3.37 E Das historische Porfal, des ehema-
ligen Bischöflichen Palais ß oII ge-
eignet präsentiert werden. -

3.38 L Bei der Gebäudeplanung bzw", - Bei Gebäudeplanung bzw. -technik 
technik sind beim Bau und Betrieb /sowie beim Bau und Betrieb soll ei-
höchste aktuelle ökologische Stan- 'l'le möglichst hochwertige Zertifizie-
dards anzuwenden. Insbesondere , rung fUr ein nachhaltiges Konzept 
Energie- und Wasserverbrauch so- erfolgen. ,ECE strebt ein Zertifikat 
wie Emissionen sind unter den Ge- der Deutschen Gesellschaft für 
sichtspunkten von Effizienz und Suf- Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) in 
fizienz zu minimieren. Die Baumaß- Gold als okoJogisehen Standard an. 
nahme hat unter Rücksichtnahme Insbesonoere Energie- und Wasser-
auf das Stadtklima zu erfolgen. Es verbrauch -soWie Emissionen sind 
soll ein Katalog von Maßnahmen er- unter den Gesichtspunkten von Effi-
stellt werden, wie z.B. Begrünung zienz und Suffizienz zu minimieren. 
der Dächer und Fassaden, natür- Die Baumaßnahme hat· unter Rück-
liehe Belüftung der Gebäude etc. sichtnahme auf das~Stadtklima zu 

erfolgen. Der Entwick-
lerllnvestor/Betreiber arbeitet nach 
dem Kriterien-/Maßnahmenkatalog 
des DGNB. ECE führt vor Baube~ 

(' 
ginn eine Vorzertifizierung durch. .- , 

-
3.39 E Im Gebäude sollen Schließfächer für 

Einkäufe vorgesehen werden. 

3.40 L Dachflächen sollen zur Gewinnung 
von alternativer EnerQie verwendet 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
':: ';~"C ; ' " _.:-:: ',:? 

E- 2.$ ~- ::..;. 
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werden, wenn dem gestalterische 
. Notwendigkeiten <"-nicht entgegen-
stehen. Gleiches gilt für eine et-
waige Dachbegrünung. 

3.41 E Dachflächen können auch als i 
Standort für ergänzende Wohn- ~ 

nutzung verwendet werden. > 
A. 

Städtebau: Umfeld ,/" 
, 

3.42 L Die Fuststraße ist im Sinne des Tri-
, 

, ~ , ',,-polkonzeptes aufzuwerten, um einen 

~:f% , gleichwertigen Schenkel des Tripols 

I 
zu schaffen. . . , 

3.43 L Johannisstraße und Heiliggrabgasse ' C ' , 

sind zur besseren Anbindung der 
v 

~~.~. AltstadtlAugustinergasse aufzu-
werten. -: if, 

1 3.44 E Die Bereiche iin Umfeld des neuen \'-. : ,- ,.;. 
I 

I Einkaufsquartiers an der Ludwigs- /;J,i/(\, straße sowie die Randlage des Tri- /-' pols sind aufzuwerten. ·Eine finan- . c/',) zielle Unterstützung durch geeignete 
Förderprogramme sollte angestrebt 
werden. Die entsprechenden Maß-
nahmen sollen in einem Innenstadt-

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
. s·, 1::: : ":~':.)~!;' 

.:.'= :~ z- :: "'1 ~~ 
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konzept (Teil des Masterplans) zu-
sammengeführt werden. Bereits be-
stehende Konzepte sind hie'rbei zu 
berücksichtigen. " 

3.45 E Der Baublock "Ludwigsstraß-e West" I 

i zwischen Weißliliengasse und Schil-

~ I lerplatz sollte aufgewertet werden. 
Im Zuge der Umgestaltung des Ein- ,) 

i, f 

kaufsquartiers kann somit auch der 
, 

Bereich Weißl iliengasse bis Osteiner ' ...." 

Hof einbezogen werden. Bei Erhalt /- ~ 
I 

des Domblicks ist ein "Mehr" an 

~~? Baumasse vorstellbar. Für den öf-
fentlichen Raum dort ist adäquater 
Ersatz mit gleicher Aufent- I l, ';.-~ 
haltsqualität in diesem Bereich zu v' (, \ \ ( I 

schaffen. Hierzu sind konkrete Ent- , --) /> 
wicklungs- und Planungs-vorstel- .... ./ ;; ....... 
lungen hinsichtlich der zukünftigen . "" t{ 11 

Funktion, Nutzung und Erschließung , " /' , -:::-:> 
zu entwickeln. / 

, 
/ . \ 

Sonstiges / 
L 

Sonstiges: Wettbewerbsverfahren "-

4.1 L Zur Umsetzung der festgelegten 
Leitlinien sind im Zuge der weiteren 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
::; ta'l ::i : 1.\, : :: , ~ ~. : .: 

~ .. i:! ?$ ' ... ~ ~" 

, , 
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4.3 

4.4 
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Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

Verfeinerung des p Ojektes zwin-
gend Qualifizierungsverfahren (Ar-
chitektenwettbewerb) notwendig . 

r 

L Die Inhalte der Auslobung und die 
Besetzung der Jury sind einver-
nehmlich zwischen Stadt und,- ln- "'. 
vestor festzulegen. Grundlage für v 
die Auslobung sind die Leitlinien und /' 
Empfehlungen dieses Abschluss- 1.///'\ , 
berichtes. 

.,.. 
{ 

L Die Stadt sowie die Mitglieder des " , '/ 
Planungs- und Gestaltungsbeirates &d1k , müssen im Qualifizierungsverfahren ,/,/ 
bzw. in der Vorprüfung und Jury mit '\\D hinreichendem Gewicht vertreten r, \ ~, 
sein . 

/ 

L Es soll ein anonymer zweiphasiger Aus Gründen der Besbhletlnigung 
Ideenwettbewerb mit Realisie- wird ein einphasiger RPW-kon- \ 
rungsteil gemäß VOF und RPW former Wettbewerb mit städtebau- ' 'I. 
durchgeführt werden (1. Phase Iichem Ideenteil (Verflechtung , des 
Ideenteil mit städtebaulicher Einbin- Hochbaukonzepts mit Wegen und . " 
dung, 2. Phase Objektplanung). Die Plätzen, Einbindung in Stadtstruktur, / ' 
Durchführung des Wettbewerbes Erschließung, Andienung) und ei-
richtet sich nach den entsprechen- nem objektbezogenen Realisie-
den Ausführungen im Kapitel 6 rungsteil (äußere Gestaltung des 
Standpunkt der Architektenkammer. Hochbauteils dieser auf der Basis 

-

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
5' D'"' C: : .... : :- . 2~ : ~ 

50'1 :'" 2; .-:.., S.!. 
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",,/ /> 
der Funktionalplanung der ECE -
und des direkten Umfelds, nicht nur 

, L. ' . als Fassadenwettbewerb ) durch-
. '/,-"; geführt. Die Durchführung des Wett-~ I I <: bewerbes richtet sich nach den ent-

II ~ sprechenden Ausführungen im Ka-
pitel 6 Standpunkt der Architekten-

< kammer. 

Sonstiges: Baurecht :.// ,,," 

4 .5 L Die Stadt Mainz wird erst dann be- v-:~". '. stehende Baurechte ändern, wenn 

"':J:f'~ im Vorfeld Einigkeit über die Auswir-
kungen des Projektes mit dem In- ' 7' . 
vestor . hergestellt ist (Größe, Ge- ('rj -
stall, Einbindung in die Nachbar- • I '" \. "- I 

schaft etc.). \' , 

, "" 
4.6 L Das Baurecht kann erst dann 1"/1/ 

rechtswirksam abgeschlossen wer-
, 

" • y 

den, wenn die Ergebnisse aus dem ::>. ,/ 
Qualifizierungsverfahren vorliegen. I': ) . , 

4.7 L Neben der Schaffung neuen Bau-
, , I , / 

rechts ist ein städtebaulicher Vertrag " 
abzuschließen, um wichtige Themen 

I 

wie: Festlegung des Erstbesatzes 
I mit Geschäften, Durchführunq der 

l = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
~ ' :.' ~: .: ':.: :-:! 

~ . .., ~~ ,;' ;' ':' 
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Qualitätssicherung, Größe der Par-
kierungsanlagen etc-:'" t u verein-
baren. I 

4.8 E Mit ersten formellen Verfahrens-
schritten (z.B. landesplanerische I 

Stellungnahme) kann bereits parallel I ~ 
zum Qualifizierungsverfahren be- I 
gonnen werden. . /.) 

Sonstiges: Gründung eines Lud- ~-wigstraßenCensiliums (Lu Ce) 

4.9 L Sobald in den städtischen Gremien ~~~;r erneut eine Grundsatzentscheidung '/Z gefallen ist, im Bereich der Ludwigs- (. , ~ , 
straße ein neues Einkaufsquartier zu , 

V~); I bauen, ist nach einer schlanken Or-
ganisationsform zu suchen, um den . "~0 Planungs- und Entscheidungs-
prozeß zu unterstützen. Neben den 
zuständigen Gremien wie Stadtvor- . ' ~. 
stand, Bau- und Sanierungs-

<~ ausschuss, Wirtschaftsausschuss, I 

Park- und Verkehrsausschuss oder 
Stadtrat erscheint es deshalb rat- v , 

sam, eine neue informelle Diskus-

! sionsebene einzuführen, um die 
I -

Vielzahl von kleineren Entschei-
---- --------

1 L :: Leit linie - E= ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
':' ~ r '; : :/. ,::' -:,.7/): ; 

:!- ::1;-; ;; : .,--:; 1" 36. 
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dungen für die städtischen Gremien 
vorzuberaten. Die Zusammen
setzung könnte folgender.maßen 
aussehen: Stadt Maini (alle Stadt
ratsfraktionen und Verwaltung) be
troffene und beteiligte Akteure,A lie 
bereits während der Ludwigs- ~ 
straßenForen ein großes Enga- .), 
gement gezeigt haben, wie Einzel
handelsverband, Standesorgani
sationen, Bürger-initiative, Pla
nungs- und Gestaltungsbeirat etc. 
sowie der Ortsbeirat und die Orts
vorsteherin Mainz-Altstadt, Vertreter 
des Investors. Aufgabe dieses Con-
silium wäre es unter anderem, die 
Vielzahl von alternativen stadtplane-
rischen Vorgehensweisen zu struk
turieren, Materialbemusterungen wie 
Bodenbeläge, Fassaden, Grün
strukturen etc. vorzuberaten und 
somit ein Meinungsbild an die poli-
tisch Verantwortlichen abzugeben. 
Durch das LudwigsstraßenConsilium 
(LuCo) sollte keineswegs die Kom-
petenz der verschiedenen Aus
schüsse der Stadt Mainz beschnit-
ten werden. Vielmehr soll das LuCo 
dazu dienen, transparente Pla-

Textliche Konkretisierungen 

""'" " , 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
... " . i: ' ':':: ;:,. .:- .... 1::. 

~ . : .. :;::-: . ~-;..: 
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Anderungen Textliche Konkretisierungen 

nungsprozesse zwischen' dem zu-
künftigen Investor und der Stadt 
Mainz abzubilden. DUrch den infor- I meilen Charakter könnten Termine 
flexibler gehandhabt werden und der 
Sachverstand der direkt Betroffenen~ r "' 
,on,,,, "mgehe" i, E_ei-1 '" 
dungsprozesse eingebracht werden. > 1l 
Die Sitzungen finden grundsätzlich '1 
öffentlich statt. ~ 

./ "-

Sonstiges: Weitere V/A.0. 
4.10 L Der Investor soll sich verpflichten, ~~ keine Videoüberwachung auf öffent-

~\D/> lichen Flächen oder solche mit einer 
gleichwertigen Nutzung (Leitlinie 
3.18) durchzuführen. 

4.11 E Der Investor wird sich verpflichten, . -(/(1-\ 
bei der Auftragsvergabe Regelun-
gen einzuhalten, die dem rheinland- ~# /.;-pfälzischen Tariftreuegesetz ent-
sprechen. '\.. 

~ 

4.12 L Investor, Stadt und Landesarchäo- Investor/Entwickler/Betreiber, Stadt 
logie haben sich frühzeitig auf ein und Landesarchäologie haben sich 

I Grabungskonzept zu einigen. Soll- frühzeitig auf ein Grabungskonzept 
ten bedeutsame Funde gemacht zu einigen. Die Notwendigkeit einer 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
:: ',~~ ~ . . .!. : :::.:-: " "! 

.. . ':-:- ~~ .= .. 31, 

i 

I 
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werden, sind diese der 0ffentlichkeit Präsentation, Konservie-
vor Ort zugänglich zu machen (ana- rung/Sicherung und/oder Bergung 
log zur Römerpassage). Investor bedeutsamer Funde erfolgt in Ab-
und Betreiber müssen Pflege und stimmung mit der Stadt und der 
Präsentation der Funde in an- Landesarchäologie. Im Falle einer 
gemessener Weise auf Dauer ge-

~ 
Präsentation bedeutsamer Funde 

I 

währleisten. sind diese der Öffentlichkeit vor Ort 

~ 
zugänglich zu machen (analog zur 

>~<?/ 
Römerpassage). In-
vestor/EntwicklerlBetreiber müssen 
Pflege und Präsentation der Funde 
in angemessener Weise auf Dauer 
gewährleisten 

. / 

• Die Beteiligten sind sich einig, dass die Begriffe "Investor", nEntwickler", ~Betrei!)et" unabhängig davon, ob sie einzeln oder gemein
sam aufgeführt werden, sich im Sinne des Lai stets auf "Investor/Entwickler/Betreiber" gemeinsam beziehen. Sie sind sich einig, dass 
es in den städtebaulichen oder sonstigen Verträgen erforderlich werden kann, unterschiedliche Rechte und Pflichten für den Investor, 
den Entwickler und den Betreiber zu begründen. 

?A 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
_::; :~.4 ::'.:':: ~ 
~>. ;.:.. .. .. ; L 
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Stand: Stadt: 14.10.2013 

Absichtserklärung 

zwischen 

Landeshauptstadt Mainz 

einerseits 

und 

ECE 

sowie 

PANTA 
.' 

andererseits 



Stond: 51'0114.10.2013 

Zwischen 

der Landeshauptstadt Mainz, Jockel-Fuchs-Platz 1, 55116 Mainz, vertreten durch den 

OberbUrgermelster 

im folgenden "Stadt" 

einerseits 

und der ECE Projektmanagement G.m.b.H & Co. KG, Heegbarg 30, 22391 Hamburg, 

vertreten durch ECE Projektmanagement G.m.b.H, diese vertreten durch d/e.'Geschäfts

führung 

im folgenden "ECE" 

sowie 

KG PANTA 114 Grundstücksgesellschaft MAINZ m.b.H. & Co. KG, Heegbarg 30, 22391 

Hamburg, diese vertreten durch die GB Immobilien G.m.b.H., diese wiederum vertreten 

durch die Geschäftsführung 

im folgenden "PANTA" 
'-

~ 

andererseits v 
alle gemeinsam "Parteien" 

wird folgende 

• 
Absichtserklärung 

geschlossen: 

§ 1 Gegenstand 

1.1 Die Stadt beabsichtigt, im Rahmen des Tripolkonzepts für die Mainzer Innenstadt 

ihre oberzentrale Funktion durch die Entwicklung des Einkaufsstandorts Ludwigs

straße zu stärken lind langfristig zu sichern. Ziel ist die Schaffung eines attraktiven 

und hochwertigen innerstädtischen, auf die städtebauliche Situation und das 
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Stadtbild in Mainz zugeschnittenen Einkaufsquartiers. Das neue Einkaufsquartier 
wird daher aus einer Baustruktur mit fünf Baukörpern bestehen, die durch die öf
fentlichen und offenen Straßen Fuststraße und Eppichmauergasse geprägt ist. 

1.2 Die Objektgesellschaft PANTA plant an der LUdwigsstraße unter Einbeziehung des 
Karstadt-Kaufhauses Einzelhandelseinrichtungen" mit einem voraussIchtlichen 

Investitionsvolumen von EUR 220 Mio. (im folgenden: Einzelhandelsprojekt) zu 
errichten. Das Einzelhandelsprojekt soll im Anschluss an die Errichtung langfristig 
durch ECE betrieben werden. 

§ 2 Eckpunkte und Geschäftsgrundlage 

2.1 ECE und PANTA einerseits sowie die Stadt andererseits sind sich einig, dass die 
Entwicklung des Einzelhandelsprojekts unter Ber(l.cksichtigung der Leitlinien und 

Empfehlungen des Abschlussberichts "LudwigstraßenForum" vom September 

2012 (im folgenden: Leitlinien und Empfehlungen) n,ach Maßgabe der folgenden 
Absätze erfolgen soll. ./ 

, 
2.2 Die Parteien legen dem weiteren Vorgehen als gemeinsame Geschäftsgrundlage 

zugrunde: 

a. das städtebaulisres Konzept (Anlage 1) 

b. das Eckpl,lnktepapier vom 7.6.2013 (Anlage 2) 

c. die Leitlinien und Empfehlungen in der Fassung der Anlage 3. 

2.3 Die Parteien sind sich einig, dass die weitere Planung und die Umsetzung des Ein
zelhand'elsprojekts nach Maßgabe dieser Geschäftsgrundlage erfolgen sollen. 

§ 3 Woitore Schritte 

3.1 Die Stadt beabsichtigt, einen Bebauungsplan für das Gebiet des Einzelhandels
projekts aufzustellen. 

3.2 Die Parteien werden Verhandlungen Ober den Abschluss eines oder mehrerer 
städtebaulicher Verträge zwischen Stadt und PANTA als Bauherren sowie zwi
schen Stadt und ECE als zukünftigem Betreiber aufnehmen. Den Parteien ist be-
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kannt, dass die Leitlinien und Empfehlungen (Anlage 3) die vertraglich regelungs
bedürftigen Fragen nicht abschließend auffOhren. Ihnen ist weiter bekannt, dass 
der Abschluss zusätzlicher städtebaulicher Verträge mit anderen Beteiligten in 
Frage kommen kann. 

3.3 Die Parteien werden Verhandlungen Ober den Erwerb der f(\r das Einzelhan

delsprojekt erforderlichen städtischen Grundstücke aufnehmen. Der Erwerb von 

Grundstocken Dritter obliegt ECE und/oder PANTA. 

3.4 Die Parteien werden die weiteren Schritte zur Verwirklichung des Einzelhandels
projekts konstruktiv begleiten. 

§ 4 Vertraulichkeit ((~ 
4.1 ECE und PANTA haben der Stadt in den bisherigen Verhandlungen in körper

licher, elektronischer und mündlicher Form Einzelhandelsstrategien, Planungs

und Betriebskonzepte, VermietungskQnzepte, Unternehmensentwicklungs
konzepte, Verhandlungsstände über ~lVJIerb/Nutzung erforderlicher Immobilien 
und ähnliche vertrauliche Unterlagen offengelegt, die vertrauliche geschäftliche, 

r 
kaufmännische, technische und rechtliche sowie sonstige Informationen und Daten 
in Bezug auf PANTA und ECE sowie das Einzelhandelsprojekt enthalten. ECE und 

PNATA haben ihrerseits im Laufe der Verhandlung Kenntnis von Informationen 
über die VorbereitunQ von Entscheidungen und ähnliche vertrauliche Informatio- . 

nen der Stadt im Zusammenhang mit dem Einzelhandelsprojekt erhalten. 

4.2 Vertrauliyhe Informationen (Abs. 1) jeder Partei sind geheim zu halten. Sie dürfen 
nicht ohlle vorl)erige schriftliche Zustimmung der jeweils anderen Parteien ganz 

oder teilweise Dritten mitgeteilt oder in anderer Weise zugänglich gemacht wer
d'e~, Die Parteien sind sich einig, dass diese Vertraulichkeit auch bei weiteren 

Verhandlungen über Planung und Realisierung des Einzelhandelsprojekts und 
über den Abschtuss von grundstücksbezogenen und städtebaulichen Verträgen zu 
wahren ist. 

4.3 Die Geheimhaltungsverpflichtung nach diesem § 4 findet keine Anwendung, sofern 
und soweit die Stadt verpflichtet ist, derartige Informationen an Aufsichtsbehörden 
und vergleichbare Dritte weiterzugeben. 
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§ 5 Sonstiges 

5.1 Den Parteien ist bekannt, dass die Entscheidungen der Stadt Ober die Aufstellung 

der Bauleitpläne lind Ober deren Inhalt der kommunalen Planungshoheit unterli.e

gen und dass die Stadt nach § 1 Abs. 7 BauGB die öffentlichen und privaten Be

lange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen hat. Ansprüche der 

ECE und/oder der PANTA gegen die Stadt auf Aufstellung der Bauleitpläne 

und/oder eine Bindung der Stadt hinsichtlich bestimmter Inhalte dieser Bauleit

pläne werden durch diese Absichtserklärung nicht begründet. Das Recht der Stadt, 

von der Aufstellung eines Bebauungsplans abzusehen oder .ein )3ebauungsplan

verfahren einzustellen, wird durch diese Absichtserklärung ebenfi'I!ls nicht einge

schränkt. 

5.2 

5.3 

5.4 

Aus dieser Absichtserklärung ergeben sich keine AnsprUche der Parteien auf den 

Abschluss von städtebaulichen oder grundstücksbezogenen Verträgen. 

, 
Das Recht der Parteien, die weiteren Verhandlungen ohne Angabe von Gründen 

abzubrechen, bleibt unberührt und wird du~h diese Absichtserklärung nicht einge

schränkt. 

'> 
. Sollte eine Bestimmung dieser ~):>sichtserklärung unwirksam oder undurchführbar 

sein, oder sollte die Absichfsarklärung eine Lücke enthalten, bleibt die Geltung der 

übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Im Falle der unwirksamen oder un

durchfOhrbaren Bestimmung oder im Fall einer LOcke gilt eine Bestimmung als 

vereinbart, die dem am nächsten kommt, was die Parteien beabsichtigt haben lind 

vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit, die Undurchführbarkeit oder die 

" Lücke gekannt bäilen. 

Hamburg, den .. " ... .. ::. Mainz den .... ...... .. 

/ 

... ..... .. , ..... .. .. .. . , ... ............. , . 

......... ... .... den ........... . 
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Pressemitteilung 

16.10.2013 

EINKAUFSQUARTIER LUDWIGSSTRASSE 

PLANUNGSKONZEPT ZUM ECKPUNKTEPAPIER VORGESTELLT ..... 

Landeshauptstadt 
Mainz 

v' 
~ 
J 

Die Stadt Mainz und die ECE haben sich abschließend ,auf ein 

Planungskonzept für das Einkaufsquartier in der Ludwigstraße 

geeinigt. Bereits Anfang Juni waren die R\lhmenbedingungen durch 

ein Eckpunktepapier zwischen Stadt ,und ECE konkretisiert worden. 
, "-

Die Details wurden gestern dem Lenku((sa~sschuss vorgestellt. 

"Wir haben intensiv verhandelt und unser Mandat der Bürgerinnen 

und Bürger der Stadt M<linz Senr ernst genommen, die Leitlinien 

gegenüber ECE durch7.uset7.e~. Heute liegt eine Mainzer Lösung 

auf dem Tisch. Als wil im Juni als Zwischenergebnis unserer 

Verhanolungen ~ ie Eckpunkte vorstellten, war ich bereits 

optimistisch. Mein Eindruck war damals wie heute: eine übergroße 
\. 

Mehrheit i~ der Stadt will ebenso wie wir den Erfolg dieses für die 

Stadtentwicklung so wichtigen Projektes. Heute bin ich sicher, 

dass bald ein attraktives neues Einkaufsquartier an der 

Ludwigsstraße stehen wird", so Oberbürgermeister Michael Ebllng. 

Auch Wiltschaftsdezernent Christopher Sitte zeigt sich 

optimistisch: "Die Realisierung des ECE-Einkaufsquartiers ist mit 

mehr als 700 neuen Arbeitsplätzen und einer Investitionssumme 

von ca. 200 Mio. Euro die bedeutendste Ansiedlung in der Mainzer 
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Innenstadt. Davon versprechen wir uns einen Impuls für die 

positive Weiterentwicklung der Einkaufsstadt Mainz. So weit wie 

heute waren wir bei diesem wichtigen Ansiedlungsprojekt noch 

nie," . 

Baudezernentin Marianne Grosse: .. Auf der Visualisierung des 

Haupteinganges und der Fuststraße kann man sehen, dass heute 

ein urbaner öffentlicher Platz ist, wo im Juni noch eine Glashalle . , 
war. In vielen Punkten hat sich in den Verhandlungen noch einmal 

"etwas bewegt. Vor allem diese Aspekte waren mir brsonders 

wichtig, damit die Qualität stimmt, die die Mensche,n später al\ch 

erleben können." , 

Das Ensemble aus fünf Einzelbaukörpern ist keine 

zusammenhängende bauliche Anlase, 

städtisches Viertel. Alle Gebäude 

sondern tatsächlich ein 

haben auch in den 

glasüberdeckten Gassen Außenfassaden, und die Straßenbeläge 

werden ähnlich oder gleich sein wie in der Ludwigsstraße und auf 

dem Bischofsplatz. Oie Eingänge und deren Glasfassaden treten 

hinter die Baukörper zurück, der Gutenbergplatz wurde 

architektonisch aufgewertet und die Durchlässigkeit durch die 

Mietflächen durch Anordnung weiterer Eingänge und Ausgänge für 

den Pas,santen verbessert. Das neue Karstadthaus ist an 

prominenter Stelle zum Gutenbergplatz angeordnet und hat als 

fünfter alleinstehender Baukörper eine eigene Adresse, 

"Dass vier der fünf Baukörper Ober Glaselemente miteinander 

verbunden sind, hut seine Vorbilder schon in den Passagen des 

19. Jahrhunderts, z.B. der Galleria Vittorio Emanuele in Mailand. 

Das sind lebendige Stadtqu31tiere mit einer hervorragenden 

städtebaulichen Qualität. So etwas planen wir hier auch. Ich bin 

insbesondere mit der Öffnung des Qualtiers zur Altstadt und zum 



b;1 0 

Pressemitteilung Stadt Mainz Sei te 3 16.10.20tS 

Bischofsplatz sehr zufrieden", erläutert ECE·Chefarchitekt Andreas 

Fuchs. 

Jetzt wird nach dem in Mainz bewährten Rhythmus unter anderem 

in einern achten Ludwigsstraßenforum Gelegenheit sein, das 

Konzept der Öffentlichkeit im Detail vorzustellen und breit zu 

diskutieren, bevor . so die Planung der Verwaltung . am 4. 

Dezember der Rat einen Grundsatzbeschluss zum weiteren 

Verfahren fassen soll. -~ 

/ 
;) 

Auf Grundlage eines pOSitiven Stadtratsbeschlusses soll Anfang 

2014 der Architektenwettbewerb durchgefilhrt und das 

Bebauungsplanverfahren gestartet werden. Mit dem Bau des 

Einkaufsquartiers könnte im Herbst 2015 Qegonnen werden, eine 

Eröffnung ist für Frühjahr 2018 geplant. .... .... 

Aufvier Handelsebenen entstehen ca. '100 Geschäfte mit maximal 

28.000 m' Verkaufsfläche und maximal 3.000 m' Flächen für 

Gastronomie. Geparkt wird jn einer Tiefgarage mit rund 350 

Stellplätzen. Das Highlight für die Besucher ist eine Dachterrasse 

mit Außengastronomie im 2. Obergeschoss mit Blick auf den 

Gutenbergplatz und Dom . 

Kontakt fUr die Medien: 

ECE Projel<tmallagemenl 

Christiall Stamerjohapns~ 

Pressesprecher I Le~b1iC Relations 

Telefon: 040/60606·6898 ------E-Mail: prcssc@cce.de 

www.ccc.dc 
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Landeshauptstadt Mainz Hauptamt / PressestelleiKommunikation 

Markus Biagioni M.A. 

AbteilungsleiteriPressesprecher der Landeshauptstadt 

Tel 0 61 31 - 12 22 20 

pressestelle@stadt.mainz.de 

http://www.mainz.de 
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LEITLINIEN UND EMPFEHLUNGEN 
• FORTSCHREIBUNG 10/2013 

Erläu!erung der Änderungen: 

Zu 1.4: 

Die Leitlinie 1.11 sagt in ihrer Urform aus, dass bis zu 28.00001' Einzeihandelsverkaufsflächen 
"(ohne Dienstleistung Gastronomie) sich auf den Standort Karstadt/Deutsche Bank und sUd
lieh der Weißliliengasse bis Osteinerhof verteilen kilnnen. 

Im Vorschlag ftir eine geänderte Leitlinie wird der maximale Orientierungsrahmen von 

28.000 m' Einzelhandelsverkaufsfläche auf die Fläche des Einkaufsqtiarti!!rs zwischen Lud· 
wigsstraße, Gutenbergplatz, Eppichmauergasse und Weißliliengasse begrenzt bzw. kon.
zentriert. 

Zu 1.10: 
I 

Die Leitlinie sah in ihrer ursprünglichen Form vor, dass von einer Doppelung oder Verlagerung 
etablierter AngebotSformen abzusehen ist. Diese Ist·Regelung wird im Vorschlag FOr die geän

derte Leitlinie in eine Soll-Regelung geändert. Es wird zudem auf die Ergebnisse des Einzel
handelsgutachtens, das im weiteren Verfahren elie Verträglichkeit des Einkaufsquartieres prü
fen soll, verwiesen. Für den städtebauliclten Vertrag, der im weiteren Verfahren erstellt wird, 
muss die Festlegung einer Umverl~geHlng5qll()te angemessen sein und entsprechend be
grUndet werden. DafUr ist das noch zu erstellende Einzelhandelsgutachten von essentieller 
Bedeutung. Eine Festlegung einer Umverlagerungsquote kann erst dann erfolgen, wenn die 
Ergebnisse dieses Einzelhandelsgutachtens vorliegen. 

" Zu 1.11: 
Diese Leitlinie regelt del1.., I\usschluss von Konkurrenzen zu bereits vorhanden Geschäften in 
der Mainzer Inllenslaqt. Der Änderungsvorschlag der Leitlinie legt fest, dass auf eine Verlage
rung von C & A, Peek & Cloppenburg, Saturn, sowie Sinn Leffers bei der Erstvermietung ver
zichtet werden soll. [CE und Stadt Mainz gehen dabei davon aus, dass die Laufzeit einer Erst
vermietung "10 Jahre ab Eröffnung beträgt. 

-, 

Zu3.16: -

Die Leitlinie legt fest, dass das Einkaufsquartier sich zur Umgebung öffnen muss. Im Erdge

schoss soll der Zugang zu Geschäften prinzipiell Ober öffentliche Flächen erfolgen. Große Ein

heiten sollen sich zu allen angrenzenden öffentlichen Flächen öffnen. Der Änderungsvor
schlag der leitlinie beruht weitestgehend auf dem städtebaulichen Konzept. Er sieht zum ei- . 
nen eine Konkretisierung der Formulierung 'öffentliche Flächen' vor, indem auf das städtebau· 

liche Konzept velWiesen wird. Zum anderen wird die geforderte Öffnung von großen Einheiten 
auf 'mindestens eine angrenzende öffentliche Fläche' reduziert. Zudem erfolgt eine Ergänzung 

hinsichtlich einer sinnvollen Konzentration der Eingänge im Bereich der ludwigsstraße und 
Fuststraße.lnsgesalllt wird im Änderungsvorschlag die Leitl inie als Soll-Regelung definiert _ 

Zu 3.23: 
Die leitlinie regelt das Verhältnis der Gastronomiefläche zu den umliegenden Quartieren. In 

der Urfasslillg wird jedoch keine konkrete Maßzahl angegeben. Der Änderungsvorschlag der 

1 



Leitlinie begrenzt die Mietfläche auf maximal 3.000 m2 und legt fest, dass fCE auch mit den 

lokalen Akteuren und der DEHOGA in Vermietungsgespräche gehen soll, um das regionale 
gastronomische Angebot w stärker!. 

Zu 3.38: 
Hier geht es um den ökologischen Standard, der bei den Bauwerken insbesondere beim Ener· 
gie- und Wasserverbrauch sowie bei den Emissionen anzuwenden ist. Die Formulierungen 
'sind anzuwenden' wird ersetzt, durch die Formulierung, dass ECE ein Zertifikat der Deutschen 
Gesellschaft [Ur Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) in Gold anstreben möchte. Diese Änderung 
isl der Tatsache geschuldet, das die Zertifizierung erst nach dem Bau der Gebäude erfolgen 
kann. 

Zu 4.4: , ~ 
Die ursprüngliche Leitlinie sah einen 2-phasigen Ideenwettbewerb mit Realisierungsteil vor, 
d.h. 2 Wettbewerbsteile sollten zeitlich nacheinander durchgefüllrt ~erden. Um den Pla
nungsprozess zu beschleunigen, setzt der Vorschlag für eine geänderte Leitlinie fest, dass ein , 
1-phasiger Wettbewerb stattfindet, der aber die gleichen Ziele wie die ursprüngliche Leitlinie 
verfolgt, nämlich einen städtebaulichen Teil als Ideenteil und einen Realisierungsteil zum 

"-
Thema Architektur und freiraumqualität der eigentlichell Baumaßnahme. 

Mainz, 14.10.2013 

' . -., 
" / .~ 

" 

e " ~ij' 
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ECKPUNKTE EINKAUFSQUAR T IER LUDWIGSSTRAßE 
ZWISCHEN STADT MAINZ UND ECE 

1. Südliche Grenze des Einkaufsquartiers ist die Eppichmauergasse. 

2. Im Blockinneren erfolgt eine Auflösung in fünf Einzelbaukörper. 

3. Die Gesamtverkaufsfläche beschränkt sich auf max. 28.000 qm. Für den Bereich 
Gastronomie wird eine Obergrenze von max. 3.000 qm festgelegt. 

4. Die Einzelbaukörper verfUgen sowohl in Richtung auf den öffentlichen Raum als auch 
zum Blockinneren (innerer Erschließung) über Außenfassaden von der 
Straßenoberfläche bis zur Traufe, die den Charakter der Einzelbaukörper durch , 
Baustil und Materialwahl betonen. Schaufenster sind als echte Schaufenster 
auszugestalten. / 

5. Die Kundenwege im ersten OG sind hinter fassadel\bündigep Arkaden angeordnet. 
Die Fassaden dürfen im Wesentlichen nicht durch Aus.kragungen oder Wege gestört 
werden. 

6. Der Bodenbelag der inneren Erschließung zwischen den Baukörpern und zum 
öffentlichen Raum hin ist als Straßenbelag (Pflaster oder ähnliche Beläge) 
auszugestalten. 

/ 
7. Dächer Ober den inneren Erschließungswegen sind filigran und transparent an der 

jeweiligen Gebäudeoberkante anzubringen. 

8. Die Fuststraße bleibt als öffentliche Straße erhalten; eine Überbauung ist 
ausgeschlossen. / 

9. Die neugeschaffene "Hintere Präsenzgasse" kann für Einzelhandelsnutzungen in 
Anspruch genommen werden, soweit die geplante Durchgangsbeziehung erhalten 
bleibt, 

10. Die Oberbauung der ' Hinteren Präsenzgasse" im ersten und zweiten Obergeschoss 
erfolgt unter Berücksichtigung des angestrebten Gassencharakters der "Hinteren 
Präsenzgasse". Die Überbauung wird daher nicht bis zur jeweiligen Außenfassade 
geführt. 

11. Das Vorhaben greift die, die Stadtgestaltung In Mainz IJrägenden Elemente aur und 
setz t quartierstypische Merkmale der Sladtgestalt um. 

12, In Abstimmung mit der St~dt Mainz und der Architektenkammer Rheinl~nd·Pfalz wird 
ein Architekten- und Städtebauwettbewerb durchgefUhrt. Der Wettbewerb besteht 
alJS einen städtebaulichen Ideenteil und einen Realisierungsteil Architektur und 
Freiraumplanung. 

Mainz, den 7.6.2013 

1 
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Leitlinien und Empfehlungen· Fortschreibung 10/2013 

Nr. Art' Leitlinien und Empfehlungen - Anderungen Textliche Konkretisierungen 
Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 --_. ,---

Einzelhandel "-
, 

1.1 L Eine attraktive Innenstadt nutzt Be-
wQhnern und Besuchern der Stadt 
und trägt zur Stärkung der Wettbe-

~ werbsfähigkeit des Einkaufsstand-
ortes bei. Diese Attraktivität kann ein 

1~ 
Einkaufsquartier fördern, falls da-
durch das Einzelhandelsangebot in 
Mainz verbessert und das Quartier 
Ludwigsstraße/Gutenbergplatz städ- (\ ... 
tebaulich aufgewertet wird. Mainz . '> . 'l': "-
braucht Angebote mit einer in die //.0:/>. Region ausstrahlenden Magnet-
wirkung. : " r. ' , 

J '.,1 

'.')"" 1.2 L Eine in die Region ausstrahlende '-' ' " _. 
Magnetwirkung des Einkaufsquar- <.: ,,- ,"\ 

I 
tiers lässt sich nur erwarten, wenn 

., , 

~~ dieses Quartier als ein Mainzer Al-
I leinstellungsrnerkmal wahrgenom- ,"> 

I men wird. Die gewünschte Anzie- / ,", 

. ~ ~~ hungskraft des Einkaufsquartiers 
bedingt darüber hinaus eine Min- './ 
destgröße. Seine Obergrenze findet 
der Verkaufsflächenumfang in der 
Forderung, die vorhandene Einzel-
handelsstruktur der Innenstadt nicht 

L = Leitlinie - E = ergänzende leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
S~~ "I ::: : ~. : •. zC :: 

s':"o •• :_' : ~:" 

I 
I 
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Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 , 
zu schädigen. ,.." 

-
1

1.3 L Über die Größe der Verkaufsfläche 
muss unter Abwägung t"der städte-
baulichen Belange, der verkehr-
lichen und strukturellen Verträglich- I 
keit, der Kompatibilität mit den ein- 1 } 
schlägigen Vorgaben städtebau- -' 11 
lieh er Rahmenpläne sowie der wirt- j • A 
schafllichen und betriebswirtschaft- ,/ IV/::: 
lichen Erfordernisse entschieden I· /' A .... , 

werden. 
, .... , ',' 

1.4 L Den Orientierungs rahmen geben die Die Verkavfsfläche für das neue 
von BulwienGesa sowie Junker und Einkaufsqua'rtier innerhalb des durch 
Kruse ermittelten Verkaufsflächen- Ludwigstraße, Gutenbergplatz, Ep-
potentiale und als sinnvoll empfoh- pichmauergasse und Weißliliengas-
lenen Größenordnungen vor. Sie se umgrenzten Bereichs wird eine 
liegt zwischen dem Umfang der bei- Größe von 28.000 m2" nicht über-
den anderen Pole des Tripols und schreiten. Die Realisierbarkeit von 

i demnach bei 25.000 qm bis 28.000 Verkaufsflächen dieser Größenord-

I qm Einzelhandelsverkaufsfläche im nung hängt von der städtebaulichen :> 
I Bereich des gesamten Stadtquar- Verträglichkeit der dafür erforderli- ~ 

tiers Ludwigsstraße; eine Erweite- ehen Baukörper ab. Die Verträglich- . 
rung auf bis zu 28.000 qm Einzel- keit für den Mainzer Einzelhandel ist I 

handelsverkaufsfläche ist denkbar auch unter Berücksichtigung der 
im Hinblick auf eine Einbeziehung Randlagen gutachterlieh nachzuwei-
des Bereichs zwischen 'Weißlilien- sen. 
gasse und Osteiner Hof; die Flä-

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
5.: j :: ·-. : C _2~: ;, 

:' e;~! ::: ,~~ ~ ~. 
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I chenangaben verstehen sich ein-
schließlich des Flächenbedarfs für 
Karstadt aber ohne die Flächen für 
Dienstleistungen und Gastronomie. 
Die Realisierbarkeit von Verkaufs-
flächen dieser Größenordnung 
hängt von der städtebaulichen Ver- ~ träglichkeit der dafür erforderlichen 
Baukörper ab. Die Verträglichkeit filr 

j 1l/>~, den Mainzer Einzelhandel ist auch 
unter Berücksichtigung der Rand-

I~ Jagen gutachterlich nachzuweisen. ~ t' , 
//r, .A 

1.5 
I L 

Zur Entfaltung größtmöglicher posi- :% 
tiver Wechselwirkungen zwischen >/(fil > 
dem Einkaufsquartier und der Ci- I '/' r--:" "-
ty/den angrenzenden Einkaufslagen ~/r\\'\ ~ 
ist ein Höchstmaß an archi-
tektonischer Einfügung, Außen- . '~'/ .. 
orientierung, Öffnung und Durchläs- 't-/~ 
sigkeit erforderlich. 

\. '--,. 

1.6 L Zur gegenseitigen angebotsorien- .: . 
tierten Stärkung von Einkaufs- .. ./ 

, 

quartier und Innenstadt/City muss r 
( / der Branchen-, Betriebsarten-, Be-

triebsgrößen- und Sortimentsmix auf 
eine Füllung von Angebotslücken 

I zur Eroänzuno des Innenstadt-

1 L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
':- : ~ " ~ : : L . : : ~ =-;.. 

~ .:-'., ;: ~ ",! .. ;-!. 
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1.7 

11.8 
, 

1.9 

1.10 

i 

1 

Art' leitlinien und Empfehlungen - Anderungen Textliche Konkretisierungen 
Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

angebotes ausgerichtet werden. 
Insbesondere soll auf eine Arbeits-
teilung zwischen den drei Polen -<les 
Tripols (Brand, Römerpassage, 
LUdwigsstraße) hingewirkt werden. 

L Das Karstadt-Warenhaus hat Be- . '> standteil der Baumaßnahme zu sein 

v 10/'-(unter Beachtung der weiteren Ent-
wicklung des Unternehmens). 

L Ein Lebensmittelmarkt (integriert im vk~~ 
Warenhaus oder eigenständig) ist ~\~ , zwingender Bestandteil der Bau-

. ~~. maßnahme. . 
E Eine Ergänzung der jungen, tren- V (lI) 

\0' I digen Angebotskonzepte und das \.:. /'" 
Anbieten gefragter Marken werden 

V(~ empfohlen. Darüber hinaus sollen im 
Einkaufsquartier auch regionale und 
fair gehandelte Produkte angeboten 

> 
werden. 

, 

L Von einer Doppelung oder Verlage- Von einer Doppelung oder Ver-
rung etablierter Angebotsformen ist lagerung etablierter Angebotsformen 
abzusehen. soll abgesehen werden. Leitlinie 

1.11 (Anderungen) bleibt unberührt. 
Einzelheiten werden im weiteren 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
S~ rtr! : 1.4 .E; .2~ 1 : 

s··,- ,t.-r; n 2' 

I 
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Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

I 
, Verfahren unter Berücksichtigung 

<:"-~J I /) 
der Einzelhandelsgutachten gere-
gelt 

1.11 L Auf die Ansiedlung eines' schon vor- Auf eine Verlagerung von C&A, 
handenen Elektrofachmarktes und P&C, SATURN und Sinn Leffers 
schon vorhandener Bekleidungs- wird bei der Erstvermietung ver-
kaufhäuser in der Innenstadt ist zu zichtet. Ein Mietverhältnis über eine 
verzichten, um die Ankermieter an· erstmalige Vermietung hat in der 
derer Innenstadtpole nicht zu ge- Regel eine Mietzeit von1 0 Jahren ab 
fährden. Eröffnung. -, 

1,1 2 E Kulturellen und sozialen Einrichtun-
~ 

'v;{Ä genNeranstaltungen sollte Raum 
geboten werden. , 

, 
- , , 

1.13' L Mit Entwicklerll nvestor/Betreiber (, 
werden verbindliche öffentlich-recht- ' \ , ) 
liehe und/oder privat-rechtliche Ver- , 

einbanungen über die in den Leit- </1;=' 
linien und Empfehlungen genannten . , 

'- ~ v.0 Art und Umfang, innere Struktur und ij- ,), /" äußere Gestaltung des Einkaufs-
quartiers getroffen, soweit Steue- . '~ , 

< 'tf"') rungsmöglichkeiten über einen län-
geren Zeitraum gegeben, rechtlich 
zulässig und verhandelbar sind. 

1.~4 E Eine verstärkte Konzentration ' auf 
I 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
:. ~ .. : : : :1.: ::.;;: :" 

S:'~ ~ ! ~ .. ;,t 
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----Filialisten und Franchisebetriebe ist 
nicht erwünscht. Inhabergeführter 
Einzelhandel ist zu bevorzugen; 
Gründungen sind zu fördern, 

I 
~ Verkehr 

Verkehr: MIV/Parken :) 
/'1 

2.1 L Die Verkehrsführung in der Innen- '& stadt bzw. in eier Altstadt wird so op-
timiert, dass ein Ausbau der Alt-
stadttangente nicht notwendig ist. ~~I Die Entwicklung ist zu beobachten. 
In diesem Zusammenhang werden 

1/ !};/ Zu- und Abfahrtsströme der Kunden , 
zu den vorhandenen Parkhäusern in r , 
der Innenstadt optimiert ent-

\.'::/~ sprechend der Fachgutachten nach 
2.17. . /1 "'\ 

2.2 L Zur leistungsfähigen Abwicklung von '-..~ 
Kfz-Strömen an vorhandenen Kn07 ~ 'V;'-
ten sind diese ggf. baulich und/oder , ~'~ lichtsignaltechnisch zu optimieren. 
Es sind Maßnahmen zu treffen, die 
einen übermäßigen Parksuch-
verkehr im Umfeld begrenzen. 

-- -- -----

1 L "Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 .des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
~.~";'; : ' .', •. ::4 

~ ::" " '; ' -:~ ;,.: 
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2.3 L Eine flächige Verteilung der Kun-
denströme Ober die gesamte Stadt 
Mainz führt zu einer beabsichtigten, 
gleichmäßigen Auslastung der vor-
handenen Verkehrs infrastruktur. 

2.4 L Um eine unerwünschte Sogwirkung , 
i zu vermeiden, unterliegt das Center-

; 
; ~ ') 

Parkhaus einer Kapazitätsbeschrän- J 

/!v:~ kung von max. 400 Stellplätzen. 
Diese Vorgabe ist eine Prämisse zur 1..., "" flächigen Verteilung von Kunden 

~ > /'. und Kundenverkehren im motori- 'I' . 
, sierten Individualverkehr. ' ij".r·~'.' .A. 

2.5 L Der Bischofsplatz soll in seinem " ~,~ 
Kernbereich auch weiterhin frei von '» ~ 
Kfz-Verkehr bleiben. Eine Öffnung \, ' 
fur den MIV zwischen Fuststraße ~ -I' ~ ~<~ ~ ' , 
und Weihergarten stellt insofern kei- ' I • 
ne Option dar. '-:-:> 

; 

Verkehr: ÖPNV <- -
, , 

2.6 L Die Buslinienführungen über die 
/ 

Ludwigsstraße werden beibehalten. 
Damit bleibt die Ludwigsstraße auch 
weiterhin die zentrale ÖPNV-Er-
schließungsacnse in der Mainzer In-

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
S ;:~ r.C: l<:'_ ~ :-' . ~ (I' ] 

$~' :: 7 :1:n 34 
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nenstadt. 

2.7 L i Die Lage der Haltestelle 'Höfchen' 
wird als geographisches Zentrum 
des Tripols unverändert beibehalten. 
Weitere Haltestellen zwischen Höf- .. 
chen und Schillerplatz sind entlang ~) 
der Ludwigsstraße nicht vorge- , 'lI A 

. 
sehen. 

-

Verkehr: Fuß- und Radverkehr i::/ /~. 
1 < < "'-.) /' 2.8 L Die Fuststraße und die Eppich-

mauergasse sind wichtige Verbin- .~ ~/i ' dungselemente im innerstädtischen 
Netz der Fuß- und Radverkehrs- /I/r~ 
achsen. Deren ganztägige Verfüg- V0\\~ barkeit ist zu gewährleisten. Die Si-
cherheit der Fußgänger hat Vorrang. .. J/~ , , /"" 

I 

2.9 L Im Rahmen der Realisierung des 0 Es besteht Einigkeit, dass in der 
Projekts sind insgesamt 250 bis 300 

~ 
I Zahl von 250 bis 300 Fahrradab-

zusätzliche Fahrradabstellplätze im s(ellplätze die bauordnungsrechtlich 
näheren Umfeld des Einkaufs- ' erforderlichen Fahrradabstellplätze 
quartiers zu errichten. Deren Anord- enthalten sind. Die Stellplätze kön-
nung soll dezentral in der Nähe der nen auch im öffentlichen· Raum er-
Eingänge erfolgen. richtet werden. 

Verkehr: Mobilitätseingeschränkte 

1 L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
S.L: 1:1: 1·: . 1 '~,):1 ;' 

5-::-: "-:- S ·. ·~ '" ~ l 
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I Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

I Personengruppen 

2.10 L Durchgängige Barrierefreiheit für 
mobilitätseingeschränkte Personen-
gruppen ist ein Grundsatz der Ge-
samtplanungen. Hierzu gehören 
insbesondere: Eingänge mit Orien- \, 
tierungsfeldern, Blinden-Sehbe- , ~ 
hinderten-Leitsystem in den Passa- .. -~ 

".. 

;' , I 

gen und gegebenenfalls auf dem / 'li/; 
Gutenbergplatz, taktil erfassbare ,)y~ 
Orientierungspläne, barrierefreie I'~. Aufzüge mindestens nach DIN, Be-

'>~" -hindertentoiletten, geeignete Um-
kleidekabinen, akustisches und op-
tisches Brandwarnsystem, kraft-

I /1'"'- '" verstärkte Brandschutztüren. Auch 
bei den planerischen Überlegungen .; (\ \\ ~ 
zum Verkehr bedarf es eines fort- ".:..J 
laufenden Abgleichs mit diesem , (('D 
Grundsatz. Auf kontrastreiche Ge-
staltung für sehbehinderte Men- '::."'> h 
sehen ist zu achten. /. "-./ 

I , 
2.1 1 L In unmittelbarer Nähe des heutigen ' .; 

Karstadt- Komplexes existieren heu- " 'V 
te frei zugängliche Stellplätze für 
mobilitätseingesehränkte Personen. 
Diese sind zu erhalten bzw. in adä-

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberiehts LudwigsstraßenForum): 
5' - - . -, ,:~. :~ : 

:::. ~' • .: S 't;: w;' 6 
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2.14 

2.15 
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Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

quater Qualität im öffenllichen Raum 
ersatzweise vorzuhalten. 

Verkehr: Andienungsverkehr 
~ 

L Die Andienung der Anlieger muss 
weiterhin gewährleistet sein. ". ~ I 

L Eine Andienung der bestehenden I 
und künftigen Anlieger vorderseitig '/ I /~/ 
über die Ludwigsstraße ist nicht vor- ~ ') 
gesehen. ' ~ ~ 

~~/ L Der Johannisstraße kommt im Ge-
füge der Mainzer Altstadt eine be-
sondere Bedeutung für die Erreich- ( ;(\'0 barkeit von Wohn- und Geschäfts-
häusern sowie öffentlichen Einrich-
tungen zu. Die Erschließungs- ~A funktion der Johannisstraße ist in ~ lf)\ 
den anstehenden Planungen daher . 's/;? vertieft zu untersuchen. Der An-

" Iieger- und Taxiverkehr ist in der V) ~/ '.~ gleichwertigen Form zu gewähr-
leisten. 

L Die Andienung des Einkaufs-
quartiers erfolgt zentral über einen 

I 

__ F'unkt. an de! __ Weißliliengasse. -----..-J 

l = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
::: · ~r c · ~ ~.::.JC< ~ 

~ !" ~ ~;:, -~-cn ;:;: 
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Nr. 

2.16 

2.17 

1 

Art' Leitlinien und Empfehlungen - Änderungen Textliche Konkretisierungen 
Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

Grundrissplanung und Funktions-
abläufe des neuen Einkaufsquartiers 
sind an dieser Vorgabe auszurich-
ten. FOr die Andienung ist genügend 
Fläche außerhalb des fließenden· 
Verkehrs zu schaffen. 

L Andienung, Ver- und Entsorgung , Andienung, Ver- und Entsorgung 
müssen den Anforderungen an mo- )~7 . müssen den Anforderungen an mo-
derne Inhouse-Logistik gerecht wer- /,I%; derne Inhouse-Logistik gerecht wer-
den, auch dahingehend, dass ggf. den, auch dahingehend, dass ggf. 
weitere Anlieger, auch außerhalb I· ~~ weitere Anlieger, auch außerhalb 
des Centers, über diesen Punkt /' " ,') des Centers, über diesen Punkt " , 
ebenfalls ver-/entsorgt werden kön- 'v/,/ .. ~~ ebenfalls ver-/entsorgt werden kön-
nen. • I nen, wenn das zu realisierende / ., / 1// '> 

' -::...... städtebauliche Konzept eine Befah-
, \ rung der Fuststraße ausschließt. 

\ j. 

, 
L Im Rahmen des Bauleitplan-

, -// /:;~ 
verfahrens muss ein Fachgutachten ~ '/ ", 
Verkehr erstellt werden, dass Aus- '~ künfte zur Verkehrserzeugung, Ver- '::.> < 
kehrsverteilung (fließender und ru- ~~>A 
hender Verkehr), der verkehrs- :Yv technischen Abwicklung sowie flan-
kierenden organisatorischen Ver-
kehrsmaßnahmen enthält . Darin 
sind alle tangierten Verkehrsarten zu 
berücksichtigen. 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
": ~o!" e : '.~ : :' .-~: :" 

$"" ":: '! 'Y ' z..!. 

i 

I 

, 

I 
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2.18 E Die Stadt Mainz fördert die Ver
kehrsmittel im Umweltverbund (Bus, 
Bahn, Rad, Fuß). Nachha,ltige Mobi
litätskonzepte wie eMobilität und 
Carsharing sind als Bausteine der' 
städtischen Verkehrsstrategie / wei- '\ 

I terhin zu etablieren bzw. auszu- , .) 
I weiten. Im Rahmen des Projekts 0J 

eines neuen Einkaufsquartiers an /1. ) 
der Ludwigsstraße sollen diese stra- ./ /.' 
tegischen Vorgaben bestmöglich .,/ • 
umgesetzt werden. Es ist auch zu " ? 
prüfen, ob ein Jobticket für im Quar- " " ;' /'l 

, tier Angestellte möglich ist. (/ / A,' A 
I ./,,'/ /1 

I I ''/ r;:::-i I Städtebau {./r \ ('j ~ 
Städtebau: Pfatzfofge und Ffanier- V / ~,. , 
meile (/ i?1 

3.1 L Die überbaubare Fläche ist bis zur ':::::> 
jetzigen Pavillonvorderkante vorzu- ~ / 
rücken, um die historische Platzfolge ' 
Schillerplatz - Gutenbergplatz -
Höfchen und weiter in Richtung :,;' 
Domplätze herauszuarbeiten und so 
einen spannungsvollen Kontrast 
zwischen Enge und Weite und somit 

_ einer_Steigerung der räumlichejlEr- -1-_____________ -'-___ _ 

1 L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
. .~ '.a' ::: . •. : .: , .... :- 3 

s. ; "~ :2. '~ "I : ,! 
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3.3 

1 
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lebbarkeit zu erreichen. In Kombi-
nation mit der vorhandenen Baum-
allee wird dadurch auch die ge-
wünschte Funktion als "Flaniermeile" 
gestärkt werden. 

v 

L Die "Portalsituation" am Übergang j 
von Gutenbergplatz in die Ludwigs- " v 
straße kommt eine besondere Be- I :/) 
deutung zu; sie ist entsprechend /1 ~ , 
auszugestalten, Das Vorrücken der / / I ~ 
,Gebäudefront bei einer gleichzei- {,r 

tigen Aufnahme der Gebäudehöhe ": <. ',' /'/ 
des direkten Gegenübers, Guten- ~ "~ 
bergplatz 1, muss im Sinne des </ (/i I ' . 

denkmalpflegerisch geschützten " . / ~ 

Stadtgrundrisses als Ansatzpunkt zu 't I 

einer stärkeren räumlichen Fassung 1\\ "/ 
der Südwestecke des Gutenberg- \'_~ /J-
platzes aufgegriffen werden. 

, 

E Ein Neubau auf dem Anwesen Gu-
tenbergplatz 2 hat auf das histo- ,/ " I /~' rische .Napoleonhaus" Gutenberg- ~ /,,, 

platz 1 so zu reagieren, dass die ur- ' <.~ '" 
sprüngliche Idee der Axialsymmetrie 
des Platzes erkennbar wird 

L Gutenbergplatz und Ludwigsstraße 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
~ :- "'c :" : .. .2 ::": " 

,::,- _. : $ \-";:" : .:. 

i 
i 

I 
I 

I 
! 

, 
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3.4 

I 
3.5 

I 

I 
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sind als eine städtebauliche Einheit 
zu behandeln. Sie sind als , kenn-
zeichnendes Straßen-, Platz- oder 
Ortsbild" bzw. als "kennzeichnender 
Grundriss" geschützt. Bei der städte-
baulichen Konzeption und der archi- I 

"> tektonischen Ausführung müsse der 
Gutenbergplatz, die gesamte Lud- '> .(;) 
wigsstraße und deren Querstraßen 
berücksichtigt werden. / "-

L Der Platzfolge Ballplatz - Bischofs- '\~I" 
platz - Leichhof kommt als wichtige 

~~ .~ Verbindung besondere Bedeutung 
zu. Diese ist in ihrer heutigen Di-

v '/~(CD mensionierung zu erhalten und städ- (. . " tebaulich aufzuwerten. 
() \ A-

Städtebau: Verlrägliche Gebäude- V/<%,/:;' , /" ' höhen ; I , 

~ L Die im städtebaulichen Wettbewerb 

~ ~ I/ <, aus dem Jahre 1996 erarbeiteten 
Gebäudehöhen von 12,50 m entlang 

/ I~~ der Ludwigsstraße, jetzige Vorder-
kante der Pavillons, ist zwingend. 
Sie gewährleistet eine stadträumlich 
wirksame Fassung der zukünftigen 
Flaniermeile LudwiQsstraße und 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
s·~":~ : ,",: .-:": 

; ,: ' :< 4 ' .. - i 4 

! 

i 

! 

I 
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stellt die wichtigen Blickbeziehungen 
zum Dom aus Richtung Schillerplatz 
sicher. 

3.6 L In der zweiten zurückversetzten 
Bauflucht der jetzigen "Rückgrat-
bebauung" ist eine Gebäudehöhe I " von 18,00 m möglich. ' 

, 

3.7 L Eine Neubebauung am Bischofs- .. 
platz muss auf die vorhandenen, an - /'" /." 
den Platz angrenzenden Gebäude- ~ A~ · . . «~"v höhen reagieren und muss sich in i 

'v /~ /'" 
, 

der Größenordnung zwischen 1 0 bis i 

12,50 m bewegen. Weiter zurück- "/ ' , " 
",,' 1/ 

gesetzt kann eine Angleichung an " f./r , 
die vorher genannten 18 m Gebäu-

, /,.. \ {. 

dehöhe erfolgen. 
" J /" 

Städtebau: Dom- '(/"; '..-
blick/Blickbeziehungen 'r 

, - , 

3.8 L Der Dom hat als Merkzeichen und , 

Ä 
• 

Orientierungspunkt im Stadtgefüge V' 
einen hohen Stellenwert. Der Dom-
blick ist ein Identität stiftendes 
Merkmal der Mainzer Innenstadt. 
Durch die zwingend vorgegebene 
Gebäudehöhe entlang der Ludwigs-

1 L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
::,Y'': : :: : : .1'; ' ;, 

5';" ':: : 3 ":-" :;.:.. 
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Nr. Art' Leitlinien und Empfehlungen - Anderungen Textliche Konkretisierungen 
Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

straße ist die wichtige Blickbe-
ziehung aus Richtung Schillerplatz 
sicherzustellen. Die . vorKandenen 
Platanen sind regelmäßig zurück zu 
schneiden. . 

3.9 L Nicht minder wichtig ist die Blickbe-

1k 
ziehung aus Richtung Eppich-
mauergasselEcke Weißliliengasse. 
Eine Störung dieser Blickbeziehung 
durch unangepasste Gebäude-
höhen, Überbauungen, Stege etc.' ,-~ 

I hat zu unterbleiben. ',,, . /\ 

3.10 . IL Gleiches gilt fur die Blickbeziehun-
</ (// j(r_,- Gleiches gilt für die Blickbeziehun-

gen und Wegebeziehungen von und gen und Wegebeziehungen von und 

I ·aus der Fuststraße hin zum Bi-
' ~\) aus der Fuststraße hin zum Bi-

schofsplatz. Auch hier ist eine Über-
\ I 

schofsplatz. Auch hier ist eine Über-
bauung ausgeschlossen. ~~-, bauung ausgeschlossen. Eine Un- ' 

I"" '\. , terbauung der Fuststraße ist zuläs-

\',-" sig. 

Städtebau: Aufenthaltsqualitäten im ~ I '" öffentlichen Raum - :Ä 
I 

3.11 L Fuststraße, Bischofsplatz und Ep-
pichmauergasse bleiben uneinge-
schränkt als öffentliche Flächen er-
halten. Dies schließt dort groß-

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
~ ~ .. " : ~ . :_ : ~ .2" : ! 

~ ~ :6. 'C .. ! .:. 
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flächige kommerzielle Sondernut-
zungen zugunsten Privater aus. 

3.12 L Die Qualitäten der Ludwigsstraße 
(Gestaltung/Baumreihen) sind zu 
erhalten. 

3.13 L Die Fuststraße ist in Ihrer Funktion' J > 
als wichtige Wegeverbindung zwi-

/p~ schen Hauptiagen als attraktive 
Fußgängerzone auszubilden und 
durch begleitende Ladennutzurigen ~":" 
zu stärken. (' '. .... .. 

3.14 L Der öffentliche Raum ist so zu ge-
stalten, dass keine Angsträume ent- V ,IV r 
stehen. " .' ... \ .., /'. .' 

3.15 L Es ist ein öffentlicher Platz1Ort zu \~ ~--. Geeignete öffentliche Plätze und 
schaffen, an dem sich Jugendliche /1(\' Orte für den Aufenthalt von Jugend-
aufhalten können und auch dürfen. \ '.J lichen sollen im Rahmen des städ-

I ''':::>~ tebaulichen Wettbewerbs entwickelt 
werden. Die Entwicklung dieser 
Platze und Orte ist keine Rechts-
pflicht des Entwick-
lersnnvestorslBetreibers. 

Städtebau: Offene Struk-

I turenlWegebeziehungen/Eingänge 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
5· ... " '":': - . : : .~~: " 

;'~ :7 ~ 'l : ., 
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Nr. 

3.16 

, Are I L.eitlinien und Empfehlungen':" - I Änderungen I Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

L Das Einkaufsquartier muss seine 
Offenheit zur umgebenden Stadt
struktur dadurch nachweisen, dass 
es an vorhandene Wegebeziehun
gen anknüpft Der Zugang zu den 
Geschäften im EG (Straßenebene) 
hat prinzipiell über öffentliche Flä
chen (Straßen, Gassen, Plätze) zu 
erfolgen. Große gewerbliche Ein
heiten (insbesondere das Waren
haus) haben sich durch Zugänge zu 
allen angrenzenden öffentlichen 
Flächen zu öffnen. 

Das Einkaufsquartier muss seine 
Offenheit zur umgebenden Stadt
struktur dadurch nachweisen, dass 
es an vorhandene Wegebeziehun
gen anknüpft. Der Zugang zu Ge
schäften im EG (Straßenebene) soll 
in dem im städtebaulichen Konzept 
(Anjage 1 zum LOI) definierten Be
reich Ober öffentliche Flächen (Stra
ßen" Gassen, Plätze) erfolgen. Gro
ße gewerbliche Einheiten (insbe
sondere das Warenhaus) haben 
sich durch Zugänge zu mindestens 
einer angrenzenden öffentlichen 
Fläche zu öffnen. Eingange und An
noncierung sind schwerpunktmäßig 
im Bereich Ludwigstraße und Teilbe
reichen der Fuststraße sinnvoll (s. 
städtebauliches Konzept). Von der 
Schaffung von Zugängen öber ö~ 
fentliche Flächen kann in be
grenzten Ausnahmefällen abge
sehen werden (Soll-Pflicht). Die 
Schaffung weiterer Zugänge außer
halb dieser Bereiche ist wün
schenswert und soll unter Berück
sichtigung der jeweiligen städtebau
lichen Situation _(Bischofsplatz) er-

Textliche Konkretisierungen 

L = Leit lin ie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
(., "'''' :'' : , . .' .. : ~' ~~ . -

5 ~' :5 ":l' ~' 
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folgen. 

3.17 L Im Erdgeschoss haben ,sich die La-
deneinheiten durch gestaltete 

I Schaufenster zu präsentieren. 
Durchblicke in den Laden sind zur I i 

Verstärkung der Offenheit sicher- j ~~ 
zustellen. Baulich geschlossene " 
. blinde" Erdgeschosszonen sind ~":I 
grundsätzlich zu vermeiden. Eine • 1.u.: 
Büronulzung wird im Erdgeschoss '~ 
entlang der Ludwigstrasse aus- ' « . 
geschlossen. . ,\ :> fl _ 

3.18 L Wegfallende öffentliche Flächen "'V0 i Wegfallende öffentliche Flächen sol- I /\ 
sind an anderer Stelle im Quartier " ,V ,.... len durch eine Nutzungsverdichtung 
mit gleichwertiger öffentlicher Nut- I ( . " und Qualitätserhöhung anderer öf-

r ( 

zung zu ersetzen. \ , fentlicher Flächen ausgeglichen , . 
_.~ -~ werden. Entsprechende Lösungen 

I //' sind im städtebaulichen Wettbewerb 
'y zu erarbeiten. Eine Rechtspflicht des 

,'-> EntwicklersflnvestorsfBetreibers zur 
~ Schaffung anderweitiger öffentlicher 

Flächen besteht nicht. , 

3.19 E Die historische Hintere Präsenz-
gasse (heutige Andienung von Kar-
stadt) ist als Wegebeziehung wieder 
herzustellen. 

- - - --

L '" Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
S"t ... :!: .. ,.: .. . 2 ~ : ~ 

~( ... : ; .: : .... ':I ' 
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I Nr. Art' Leitlinien und Empfehlungen - Änderungen Textliche Konkretisierungen 
I Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 
, 
3.20 E Das Einkaufsquartier ist zu durch-

grünen und mit Verweil- und Ruhe-
zonen zu gestalten. 

Städtebau: Nutzungsverteilung . 

3.21 L Der Schwerpunkt der Handels- > Im Schwerpunkt sind Annon-
nutzung, also die 1 a-Lage, muss 0/ Z . cierung/Zugänge über die Ludwigs-
eindeutig auf die Flaniermeile der i 1V - straße vorgesehen, allerdings auch 
LUdwigsstraße, d.h. in West-Ost- / ~ vom Bischofsplatz und durch Laden-
Richtung bezogen sein. .~ ~ eingänge im Erdgeschoss. Die Stadt 

<"'~ A geht davon aus, dass mit dem vor-

<" .... liegenden städtebaulichen Konzept 

. -/0//'~ (siehe Anlage 1 zum LOI) die Leitli-
nie 3.21 erfüllt ist. 

3.22 I L Der abseits gelegen Baublock der 
\.. \ J \ 

(I,'\.J '\ 
PoJizeiinspektion und der Pax-Bank .J,.r yu ist heute und zukünftig nicht zur v'f , Einbindung in das Einkaufsquartier 

I 
geeignet. Die Eppichmauergasse O;:< stellt die südliche Grenze des Ein- .'\ 

kaufsquartiers dar. \. ., 
~ 

3.23 L Die Gastronomie im Einkaufs- Die Gastronomie im Einkaufs-
quartier ist auf ein verträgliches Maß quartier ist auf eine Mietfläche von 
zu begrenzen. Diese Funktion ist in 3.000 m2 (ohne Nebenflächen) zu 
erster Linie den umliegenden Quar- begrenzen. Unabhängig davon ist 
tieren zuzuordnen. Ver~leichbar mit diese Funktion in erster Linie den 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
ST .. ·C - · l, : ' .... ~· .. 

3- !' ''~: --':" 34 
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Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 , 

I der Größen begrenzung der Ver- umliegenden Quartieren zuzu-
kaufsflächen ist zur Reglemen- ordnen. Bestehende gastro-
tierung der Gastronomieflächen im nomische Einrichtungen in der In-
weiteren Verfahren eine Obergrenze nenstadt und Altstadt sollen nicht 
zu definieren. Die jetzige Situation gefährdet werden. Es besteht Einig-
ist Orientierungsgröße. Be- keit, dass ECE die DEHOGA in die 
stehenden gastronomischen Ein- Vermietungsgespräche einbezieht, 
richtungen in der Innenstadt und Alt- um den Gastronomen aus Mainz 
stadt sollen nicht gefährdet werden. und der Region die Abgabe von An-

geboten zu ermöglichen. 

3.24 L Soweit durch das Projekt Wohnraum Falls für das Projekt Ersatzwohn-
entfällt, ist weitgehend innerhalb des 

~~ 
raum zu schaffen ist, kann dieser 

Planungsgebietes adäquater Ersatz auch im näheren Umfeld nachge-
zu schaffen. %. wiesen werden. , 

I I 

3.25 L Im Baufeld zwischen Hinterer Prä- v Im Baufeld zwischen Hinterer Prä-
senzgasse und Eppichmauergasse " \ \~ senzgasse und Eppichmauergasse 
ist einer urbanen Mischnutzung Prio- ./ /"-, ist eine urbane Mischnutzung anzu-

I rität einzuräumen, insbesondere '/ Irr-" streben, sofern die bauliche Dichte I 

durch Schaffung von Wohnraum. ! das zulässt. 
'-. '- . - . 

3.26 L Das Einkaufsquartier ist so zu ge- , 
stalten, dass es flexibel auf Verän- c/ /,0 derungen der Nutzungen reagieren 
kann. i 

3.27 I E I Es sollte versucht werden, auch 
L_ _ _ __ nicht-kommerzielle Nutzungen an-

--- _ ._--- -

1 L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
"e : · '~. :: Y-: _ 
~ . , .. ::.: '::~ ?4 
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I 

I zusiedeln. Hierbei ... sollten alle Al-I 

. tersgruppen berücksichtigt werden. 
Themen könnten im gesundheit-
lichen, kulturellen und sozialen Be-
reich liegen. Auch Spielmöglich-
keiten für Kinder sollten geschaffen 

~ werden. 
I 

3.28 E Es ist zu prüfen, auf welche Weise 

q~, sich eine öffentliche Kindertages-
stätte in das Quartier integrieren 

I 
lässt. 

. - . 

=" 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
· .. - c: :: .:. .. . ~ :' ... 

~-.: " : ;'''' -e- :;: ': 
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Nr. 

3.29 

3.30 

3.31 

~ 

I Art' Leitlinien und Empfehlungen - Anderungen Textliche Konkretisierungen 
Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

I 

Städtebau: Grün im öffentlichen 
Raum 

L Die vorhandenen Baumreihen ent-
lang der Ludwigsstraße sind zu er-
halten; sie sind wesentlicher Be-

~ standteil dieser innerstädtischen 
Prachtstraße und tragen ganz we- , v 

/\ ... 
sentIich zum Flair und zur Aufent- /1!~, haltsqualität der zukünftigen Fla- ., '/ ' , 
niermeile bei. l /~. 

L Der Baumbestand im übrigen Plan- " '~ Der Baumbestand im übrigen Plan-

'>< <~ , gebiet (z.8. Bischofsplatz) ist eben- gebiet (z.8. Bischofsplatz) ist eben-
falls zu erhalten. Soweit im Einzelfall falls zu erhalten. Soweit im Einzelfall 
aufgrund der Baumaßnahme ein ) , / r':, aufgrund der 8aumaßnahme ein 
Baumstandort entfallen muss, ist ') \ \ ' ...,- 8aumstandort entfallen muss, ist 
dieser gleichwertig und an gleicher 'J dieser gleichwertig zu ersetzen. 
Stelle zu ersetzen. ~// 
Städtebau: Gebäude und Architektur ,~~~ 

, 
L Erwartet wird eine nMainz typische < • ~ 

Lösung', die sich nicht als Monolith /") 
versteht und nicht als Dominante in / 

gestalterische Konkurrenz zu den 
benachbarten Dominanten wie Dom, 
Staatstheater und Johanniskirche 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
'5 ' ':' ''0: ; : • • : :' . .:: :: 3 

S:-:! 2: '-:" ; !. 

I 
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, Nr. 

3.32 

3.33 

I 

I 

Art' Leitlinien und Empfehlungen - Anderungen Textliche Konkretisierungen 
Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

tritt. 

l Maßstab, Materialität und Kömigkeit 
der umgebenden Bebauung sind zu 

I akzeptieren und aufzunehmen. Eine 
architektonische Gliederung der A 

Großform in kleinere erfassbare ". " 
Module ist zu gewährleisten. Nicht \ 

ein Gebäude, sondem eine An-

~~ sammlung einzelner Gebäude. Die 
Gesamtfläche und Kubatur des Ein-
kaufsquartiers ist im weiteren Ver-

~> fahren räumlich zu visualisieren und 
entsprechend dem Fortgang der . ~!) Diskussion anzupassen, dies vor-
zugsweise durch ein Massenmodell ! /,"'-, 

oder digitale Darstellung. I 
\ ' 
I 

L Echte Schaufenster dort, wo sich 
./ I ( J Kundenströme bewegen, gestatten 

eine optische Verbindung von Innen 

'-.~~ ·Y 
I 

und Außen, erhöhen Transparenz 
und Offenheit und tragen zur Le- '. t ~ ~ 
bendigkeit des öffentlichen Raumes v ........ > 
der Flaniermeile bei. Auch in Rich- , - / 

tung Weißliliengasse hat sich das 
Gebäude mit echten Fenstern zu 
öffnen. 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts ludwigsstraßenForum): 
~ . : ·e: · .!..:c .~~: ::: 

~ : ... 4~ ' ::~ ::.~ 
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Nr. 

3.34 

3.35 

3.36 

Art' I Leitlinien und Empfehlungen - I Änderungen 

L 

L 

L 

Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

Erhöhte , Gestaltanfordetungen auf
grund der Einsehbarkeit von expo
nierten Orten im Stadtgebiet-gelten 
auch für die Dächer als "fünfte Fas
sade", Die Dachform muss sich 
harmonisch in die umgebende 
Stadtstruktur einfügen. Die genaue 
Ausgestaltung wird im Rahmen des 
Wettbewerbsverfahrens ermittelt. 
Parkplätze in Dachzonen sind aus
geschlossen. 

Es ist eine Architektur zu wählen, 
welche die notwendige Einfügung 
der Fassaden in die Umgebung ge
währleistet. Ausreichend breite Gas
sen sollen möglichst viel Tageslicht 
ins Innere der Gebäude bringen. 

Mit Werbeanlagen ist zurückhaltend 
'umzugehen, insbesondere im Um
feld denkmal-geschützter Gebäude. 
Es ist im Rahmen eines Werbe
konzeptes eine hochwertige Lösung 
durch einer Werbeanlagensatzung 
(keine schrille Werbeanlagen) um
zusetzen. 

~ 

Textliche Konkretisierungen 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
S Ci"' !!: : ... : :.: .:t:,:.; 

:~:: • .! 25 ~" ;"-
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I Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

13.37 E Das historische Portal des ehema-
, ligen Bischöflichen Palais soll ge-

I 
eignet präsentiert werden . -

13.38 L Bei der Gebäudeplanung bzw. - Bei Gebäudeplanung bzw. -technik 
I technik sind beim Bau und Betrieb sowie beim Bau und Betrieb soll ei-

höchste aktuelle ökologische Stan- oe möglichst hochwertige Zertifizie-
dards anzuwenden. Insbesondere I rung für ein nachhaltiges Konzept 
Energie- und Wasserverbrauch so- erfolgen. ECE strebt ein Zertifikat 
wie Emissionen sind unter den Ge- der Deutschen Gesellschaft für 
sichtspunkten von Effizienz und Suf- Nac)lhaltiges,J3auen e.v. (DGNB) in 

. fizienz zu minimieren. Die Baumaß- Gold als ökologischen Standard an . , 
nahme hat unter Rücksich~nahme Insbesondere Energie- und Wasser-
auf das Stadtklima zu erfolgen. Es verbrauch sowie Emissionen sind 
soll ein Katalog von Maßnahmen er- unter den Gesidrtspunkten von Effi-
stellt werden, wie z.B. Begrünung zienz und Suffizienz zu minimieren. 
der Dächer und Fassaden, natür- Die Baumaßnahme hat unter Rück-
liehe Belüftung der Gebäude etc. sichtnahme auf das Stadtklima zu 

erfolgen. Der / Entwick-
ler/l nvestor/Betreiber arbeitet nach 
dem Kriterien-/Maßnahmenkatalog 
des DGNB. ECE führt vor Baube- '> 
ginn eine Vorzertifizierung durch. ~ 

. 
3.39 E Im Gebäude sollen Schließfächer für 

Einkäufe vorgesehen werden. 
; 

13.40 L Dachflächen sollen zur Gewinnung 
L __ ._ von alternativer EnerQ'ie verwendet 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
~';'!"~: : : .: • . 2:::: 

·!'~2G "'J1" ; ': 
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werden, wenn dem gestalterische 
Notwendigkeiten nicht entgegen-
stehen. Gleiches gilt für eihe et-
waige Dachbegrünung. 

3.41 E Dachflächen können auch als 
Standort für ergänzende Wohn-

'. 
nutzung verwendet werden. " 
Städtebau: Umfeld :/ /) 

3.42 L Die Fuststraße ist im Sinne des Tri- i/:/~ pOlkorizeptes aufzuwerten, um einen /(" /\ 
I gleichwertigen Schenkel des Tripols ~ ~ ' A I zu schaffen. U//', A 

, 

" J: 3.43 L Johannisstraße und Heiliggrabgasse (~ 
sind zur besseren Anbindung der (, '<J. 
AltstadtlAugustinergasse aufzu- ''l '::'--werten. U, /", 

3.44 E Die Bereiche im Umfeld des neuen ;·S 
Einkaufsquartiers an der Ludwigs-

~\' '/'' straße sowie die Randlage des Tri-
pols sind aufzuwerten. Eine finan- . .' "-
zielle Unterstützung durch geeignete (// ~ 

Förderprogramme sollte angestrebt 
werden. Die entsprechenden Maß-
nahmen sollen in einem Innenstadt-

------ - - --- -

L'" Leitlinie - E '" ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
S~ : M~ :: .. : .... ,.(' : .:;. 

~:: ~':" 2." . .: ~ !.';. 
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~ -

Nr. Art ' Leitlinien und Empfehlungen -
Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

Anderungen Textliche Konkretisierungen 

konzept (Teil des Master.plans) zu-
sammengeführt werden. Bere'its be-
stehende Konzepte sind hierbei zu 
berücksichtigen. 

, 3.45 E Der Baublock "Ludwigsstraße lIjest" 
zwischen Weißliliengasse und Schil- '\.') I lerplatz sollte aufgewertet werden. 
Im Zuge der Umgestaltung des Ein-
kaufsquartiers kann somit auch der 
Bereich Weißliliengasse bis Osteiner 
Hof einbezogen werden. Bei Erhalt 

. ~ 
des Domblicks ist ein "Mehr" an 
Baumasse vorstellbar. Für den öf-
fentlichen Raum dort ist adäquater 
Ersatz mit gleicher Aufent- (l:', 
haftsqualität in diesem Bereich zu ©V schaffen. Hierzu sind konkrete Ent-
wicklungs- und Planungs-vorstel- ~t(D/ lungen hinsichtlich der zukünftigen 
Funktion , Nutzung und Erschließung 
zu entwickeln. ~ 

I 
, 

'~ Sonstiges I , 
Sonstiges: Wettbewerbs verfahren 

4.1 L Zur Umsetzung der festgelegten 
Leitlinien sind im Zuge der weiteren 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
S' : ' -;,:' .~ : : '.; -:":" 

$ " ·,'::z .~:" ~4 
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I Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

Verfeinerung des Projektes zwin-
gend Qualifizierungsverfahren (Ar-
chitektenwettbewerb) notwendig . . 

4.2 L Die Inhalte der Auslobung und die 
Besetzung der Jury sind einver-
nehmlich zwischen Stadt und In- .~ vestor festzulegen. Grundlage für 
die Auslobung sind die Leitlinien und .) , ) 
Empfehlungen dieses Abschluss- '~ 
berichtes. I~~, 

4.3 L Die Stadt sowie die Mitglieder des /~' " . \.. -,,\ 

Planungs- und Gestaltungsbeirates " ' , 
müssen im Qualifizierungsverfahren '(/,/' 

~ '/,' 
bzw. in der Vorprüfung und Jury mit / '/~-I • 

hinreichendem Gewicht vertreten / 

sein. 

4.4 L Es soll ein anonymer zweiphasiger Aus Gründen der Beschleunigl l[1g 
Ideenwettbewerb mit Realisie- wird ein einphasiger RPW-kon-
rungsteil gemäß VOF und RPW former Wettbewerb mit städtebau-

" durchgeführt werden (1. Phase Iichem Ideenteil (Verflechtung des ''''''-Ideenteil mit städtebaulicher Einbin- Hochbaukonzepts mit Wegen und 
dung, 2. Phase Objektplanung). Die Plätzen, Einbindung in Stadtstruktur, ~, 

Durchführung des Wettbewerbes Erschließung, Andienung) und ei- , 
richtet sich nach den entsprechen- nem objektbezogenen Realisie-
den Ausführungen im Kapitel 6 rungsteil (äußere Gestaltung des 
Standpunkt der Architektenkammer. Hochbauteils dieser auf der Basis 

- --

L '" Leitlinie - E '" ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
';"r " : ~.-: : ~ .;(~:~ 

., ... .. ~s 'c~ 34 

, 



Leitlinien und Empfehlungen - Fortschreibung 10/2013 

Nr. Art' Leitlinien und Empfehlungen -
Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

Anderungen Textliche Konkretisierungen 

der Funktionalplanung der ECE -
<[ .... ' I I und des direkten Umfelds, nicht nur 
'~ als Fassadenwettbewerb ) durch-V r-~ geführt. Die Durchführung des Wett-[' (. , / bewerbes richtet sich nach den ent-

'// I sprechenden Ausführungen im Ka-
prtel 6 Standpunkt der Architekten-, 
kammer. 

I Sonstiges: Baurecht 11// A- I 
4.5 IL Die Stadt Mainz wird erst dann be- 'v/.: <." ~ 

stehende Baurechte ändern, wenn ~~ im Vorfe ld Einigkeit über die Auswir-
kungen des Projektes mit dem In-

~f!:' vester hergestellt ist (Größe, Ge-
stalt, Einbindung in die Nachbar- r <·V:' · schaft etc.). 

\.\. j /?> 
4.6 L Das Baurecht kann erst dann (/..' .-. rr 

rechtswirksam abgeschlossen wer- \ 

den, wenn die Ergebnisse aus dem '-.:> 
Qual ffizierungsverfahren vorliegen. / 

4.7 L Neben der Schaffung neuen Bau- I 
rechts ist ein städtebaulicher Vertrag v 

abzuschließen, um wichtige Themen 
wie: Festlegung des Erstbesatzes 
mit Geschäften, Durchführull9. der 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenFerum): 
51",,,c: ~ : ': .:r:. .. , 

~ ~ , .~ ... l ' 



Leitlinien und Empfehlungen - Forlschreibung 10/2013 

Nr. Art' Leitlinien und Empfehlungen - Anderungen Textliche Konkretisierungen 
Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

Qualitätssicherung, Größe der Par-
kierungsanlagen etc. zu verein-
baren. . 

4.8 E Mit ersten formellen Verfahrens-
schritten (z.B. landesplanerische 1 
Stellungnahme) kann bereits parallel 

~ zum Qualifizierungsverfahren be-
gonnen werden. ./'1 

~~ I _ . 

Sonstiges: Gründung eines Lud- i/ /., 
wigstraßenConsiliums (LuCo) 

4.9 L Sobald in den städtischen Gremien 1\ 
1 

erneut eine Grundsatzentscheidung \. '/t, / .... i 

gefallen ist, im Bereich der Ludwigs- '" " ... -.. 
straße ein neues Einkaufsquartier zu f) \ \ 
bauen, ist nach einer schlanken Or- ) -/? \ \ , 
ganisationsform zu suchen, um den ... ~ //;- i 

Planungs- und Entscheidungs- v' r-:" 
prozeß zu unterstützen. Neben den 0 ,~ 

I zuständigen Gremien wie Stadtvor- .... ~.> <" 
stand, Bau- und Sanierungs- //' ' / 

ausschuss, Wirtschaftsausschuss, ' ~~r Park- und Verkehrsausschuss oder 
Stadtrat erscheint es deshalb rat-
sam, eine neue informelle Diskus-
sionsebene einzuführen, um die 

I Vielzahl von kleineren Entschei-

1 L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
5:<l "<;:: ' _: ... . .::~::; 

So-:"-:- 3:: ' '':I :'' N 



Leitlinien und Empfehlungen - Fortschreibung 10/2013 

Nr. Art' I Leitlinien und Empfehlungen - lAnderungen 
Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

dungen für die städtischen Gremien 
vorzuberaten. Die Zusammen
setzung könnte folgendermaßen 
aussehen: Stadt Mainz (alle Stadt
ratsfraktionen und Verwaltung) be
troffene und beteiligte Akteure. die 
bereits während der Ludli,,[gs- ; 
straßen Foren ein großes Enga
gement gezeigt haben, wie Einzel
handeJsverband, Standesorgani
sationen, Bürger-initiative, Pla
nungs- und Gestaltungsbeirat etc. 
sowie der Ortsbeirat und die Orts- ' 
vorsteherin Mainz-Altstadt, Vertreter 
des Investors. Aufgabe dieses Con
silium wäre es unter anderem, die 
Vielzahl von alternativen stadtplane
rischen Vorgehensweisen zu struk
turieren, Materialbemusterungen wie 
Bodenbeläge, Fassaden, Grün
strukturen eIe. vorzuberaten und 
somit ein Meinungsbild an die poli
tisch Verantwortlichen abzugeben. 
Durch das LudwigsstraßenConsilium 

I
, (Lu Co) sollte keineswegs die Kom
petenz der verschiedenen Aus
schüsse der Stadt Mainz beschnit-
ten werden. Vielmehr soll das LuCo 
dazu dienen, transparente Pla-

~ 
/,. 

Textliche Konkretisierungen 

,,,\ 

'~ 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForurn): 
S- ' <'Ir!: ' .. : ".;,"- '" 

:;'!:o '=' :' 2 V" " :. _ 



Leitlinien und Empfehlungen - Fortschreibung 10/2013 

Nr. Art' Leitlinien und Empfehlungen - Anderungen Textliche Konkretisierungen 
Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

nungsprozesse zwischen dem zu-
künftigen Investor und der Stadt 
Mainz abzubilden. Durch den infor-
mellen Charakter könnten Termine 
flexibler gehandhabt werden und der 
Sachverstand der direkt Betroffenen 
könnte umgehend in Entschei- I ~ 
dungsprozesse eingebracht werden. I " 
Die Sitzungen finden grundsätzlich I '11 
öffentlich statt. / /) 

I ~, , 
/~< I Sonstiges: Weitere 

4.10 L Der Investor soll sich verpflichten, ') 
keine Videoüberwachung auf öffent- V.(/,A 

I lichen Flächen oder solche mit einer /I/~~~' I gleichwertigen Nutzung (Leitlinie 
3.18) durchzuführen. 

..... 
4.11 E Der Investor wird sich verpflichten, -

bei der Auftragsvergabe Regelun- ',' ",.;1 
gen einzuhalten. die dem rhein land- '."":>0" 1)" pfälzischen Tariftreuegesetz ent- , 
sprechen. 

4.12 L Investor, Stadt und Landesarchäo- Investor/Entwickler/Betreiber, Stadt 
logie haben sich frühzeitig auf ein und Landesarchäologie haben sich 
Grabungskonzept zu einigen. Soll- frühzeitig auf ein Grabungskonzept 
ten bedeutsame Funde gemacht zu einigen. Die Notwendiqkeit einer 

L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
:: . ~ ... :.: :-~.: C.t: ". ~ 

3--:,"':' ::: {: .. :...:. 



Leitlinien und Empfehlungen - Fortschreibung 10/2013 

Nr. Art' Leitlinien und Empfehlungen - Änderungen Textliche Konkretisierungen 
Stand: STR-Beschluss 24.10.2012 

werden, sind diese der Öffentlichkeit Präsentation, Konservie-
vor Ort zugängJicli tu machen (ana- rung/Sicherung undloder Bergung 
log zur Römerpassage). Investor bedeutsamer Funde erfolgt in Ab-
und Betreiber müssen Pflege und stimmung mit der Stadt und der 
Präsentation der Funde in an- . Landesarchäologie. Im Falle einer 
gemessener Weise auf Dauer ge- Präsentation bedeutsamer Funde 
währleisten. 

"" 
sind diese der Öffentlichkeit vor Ort 

"\:: ~k 
zugänglich zu machen (analog zur 
Römerpassage). In-
vestor/EntwicklerlBetreiber müssen 

/~ Pflege und Präsentation der Funde 

"" ~ in angemessener Weise auf Dauer "", /) 
gewährleisten 

• Die Beteiligten sind sich einig, dass die Begriffe . Investor", "Entwickler", , Betreiber" unabhängig davon, ob sie einzeln oder gemein
sam aufgeführt werden, sich im Sinne des LOI stets auf . lnvestor/EntwicklerlBetreiber' gemeinsam beziehen. Sie sind sich einig, dass 
es in den städtebaulichen oder sonstigen Verträgen erforderlich werden kann, unterschiedliche Rechte und Pflichten für den Investor, . 
den Entwickler und den Betreiber zu begründen. 

1 L = Leitlinie - E = ergänzende Leitlinie (gemäß den Definitionen auf S. 86 des Abschlussberichts LudwigsstraßenForum): 
~ . :. :: ' . :::.::" ~:: 

s~ ' ~.: ~ " ;L 
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Sland; Stadt: 14.10.2013 

Absichtserklärung 

zwischen 

Landeshauptstadt Mainz 

einerseits 

und 

ECE 

sowie 

PANTA 

andererseits 



Stand: Slad114.10 2013 

Zwischen 

der Landeshauptstadt Mainz, Jockel-Fuchs-Platz 1, 55116 Mainz, vertreten durch den 

Oberbürgermeister 

im folgenden .Stadt" 

einerseits 

und der ECE Projektmanagement G.m.b.H & Co. KG, Heegbarg 30, 22391 Hamburg, 

vertreten durch ECE Projektmanagement G.m.b.H, diese vertreten durch die Geschäfts

fOhrung 

im folgenden "ECE" 

sowie 

KG PANTA 114 Grundstücksgesellschaft MAINZ m.b.H. & Co. KG, Heegbarg 30, 22391 

Hamburg, diese vertreten durch die GB Immobilien G.m.b.H., diese wiederum vertreten , 
durch die GeschäftsfOhrung 

~y 
im folgenden "PANTA" 

andererseits 

alle gemeinsam "Parteien" 

wird folgende 

Absichtserklärung 

geschlossen: 

§ 1 Gegenstand 

1.1 Die Stadt. beabsichtigt, im Rahmen des Tripolkonzepts für die Mainzer Innenstadt 

ihre oberzentrale Funktion dureil elie Entwicklung des Einkaufsstandorts Ludwigs

straße zu stärken unellangfristig zu sichern. Ziel ist die Schaffung eines attraktiven 

und hochwertigen innerstäeltischen, auf die städtebauliche Situation und das 
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Stadtbild in Mainz zugeschnittenen Einkaufsquartiers. Das neue Einkaufsquartier 
wird daher aus einer Baustruktur mit fOnf Baukörpern bestehen, die durch die öf
fentlichen und offenen Straßen Fuststraße und Eppichmauergasse geprägt ist. 

1.2 Die Objektgesellschaft PANTA plant an der LUdwlgsstraße unter Einbeziehung des 
Karstadt-Kaufhauses Einzelhandelseinrichtungen mit einem voraussichtlichen 
Investitionsvolumen von EUR 220 Mio. (im fOlgenden: Einzelhandelsprojekt) zu 

errichten. Das Einzelhandelsprojekt soll im Anschluss an die Errichtung langfristig 
durch ECE betrieben werden. 

§ 2 Eckpunkte und Geschäftsgrundlage 

2.1 ECE und PANTA einerseits sowie die Stadt andererseits sind sich einig, dass die 
Entwicklung des Einzelhandelsprojekts unter Berücksichtigung der Leitlinien und 

Empfehlungen des Abschlussberichts "LudwigstraßenForum" vom September 

2012 (im folgenden: Leitlinien und Empfehlungen) n"ch Maßgabe der folgenden 
Absätze erfolgen soll. 

2.2 Die Parteien legen dem weiteren Vorgehen als gemeinsame Geschäftsgrundlage 

zugrunde: , 

a. das städtebauliches Kl?nzept (Anlage 1) 

b. das EckpljnKtepapier vom 7.6.2013 (Anlage 2) 

c. die Leitlinien und Empfehlungen in der Fassung der Anlage 3. 

2.3 Die Parteien sind sich einig, dass die weitere Planung und die Umsetzung des Ein-
\ 

zelhandelsprojekts nach Maßgabe dieser Geschäftsgrundlage erfolgen sollen. 

§ 3 Weitere Schritte 

3.1 Die Stadt beabsichtigt, einen Bebauungsplan fOr das Gebiet des Einzelhandels
projekts aufzustellen. 

3.2 Die Parteien werden Verhandlungen Ober den Abschluss eines oder mehrerer 

städtebaulicher Verträge zwischen Stadt und PAN TA als Bauherren sowie zwi
schen Stadt unel ECE als zukünftigem Betreiber aufnehmen. Den Parteien Ist be-
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kannt, dass die leitlinien und Empfehlungen (Anlage 3) die vertraglich regelungs
bedürftigen Fragen nicht abschließend aufführen. Ihnen ist weiter bekannt, dass 
der Abschluss zusätzlicher städtebaulicher Verträge mit anderen Beteiligten in 
Frage kommen kann. 

3.3 Die Parteien werden Verhandlungen über den Erwerb der für das Einzelhan
delsprojekt erforderlichen städtischen Grundstücke aufnehmen. Der Erwerb von 
Grundstlicken Dritter obliegt ECE undloder PANTA 

3.4 Die Parteien werden die weiteren Schritte zur Verwirklichung des Einzelhandels
projekts konstruktiv begleiten. 

§ 4 Vertraulichkeit / ~'" ( ( <\-.) 

4.1 ECE und PANTA haben der Stadt in den bisherigen Verhandlungen in körper
licher, elektronischer und mündlicher Form Einzelhandelsstrategien, Planungs

und Betriebskonzepte, Vermietungskonzepte, Unternehmensentwicklungs-, 
konzepte, Verhandlungsstände ~ber ~rwerblNutzung erforderlicher Immobilien 
und ähnliche vertrauliche Unterlagen offengelegt, die vertrauliche geschäftliche, 

kaufmännische, technische und rechtliche sowie sonstige Informationen und Daten 
in Bezug auf PANTA und ECE sowie das Einzelhandelsprojekt enthalten. ECE und 

PNATA haben ihrerseits im laüfe der Verhandlung Kenntnis von Informationen 
über die Vorbereitung von Entscheidungen und ähnliche vertrauliche Informatio
nen der Stadt im Zusammenhang mit dem Einzelhandelsprojekt erhalten. 

4.2 Vertrauliche Informationen (Abs. 1) jeder Partei sind geheim zu halten. Sie dürfen 

nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der jeweils anderen Parteien ganz 
oder teilweise Dritten mitgeteilt oder in anderer Weise zugänglich gemacht wer
den. Die Parteien sind sich einig, dass diese Vertraulichkeit auch bei weiteren 

/ 
Verhandlungen über Planung und Realisierung des Einzelhandelsprojekts und 
über den Abschluss von grundstlieksbezogenen und städtebaulichen Verträgen zu 

wahren ist. 

4.3 Die Geheimhaltungsverpftichtung nach diesem § 4 findet keine Anwendung, sofern 
und soweit die Stadt verpflichtet ist, derartige Informationen an Aufsichtsbehärden 
und vergleichbare Dritte weitel7.ugeben. 
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§ 5 Sonstiges 

5.1 Den Parteien ist bekannt, dass die Entscheidungen der Stadt über die Aufstellung 

der BaLtieitpläne und über deren Inhalt der kommunalen Planungshoheit unterlie

gen und dass die Stadt nach § 1 Abs. 7 BauGB die öffentlichen und privaten Be

lange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen hat. Ansprüche der 

ECE und/oder der PANTA gegen die Stadt auf Aufstellung der Bauleitpläne 

und/oder eine Bindung der Stadt hinsichtlich bestimmter Inhalte dieser Bauleit
pläne werden durch diese Absichtserklärung nicht begründet. Das Recht der Stadt, 

von der Aufstellung eines Bebauungsplans abzusehen oder ein BebauungspIan

verfahren einzustellen, wird durch diese Absichtserklärung ebenfalls nicht einge

schränkt. 

5.2 Aus dieser Absichtserklärung ergeben sich keine AnsRrüche lIer Parteien auf den 

Abschluss von städtebaulichen oder grundstücksbezOg~nen Verträgen. 

5.3 Das Recht der Parteien, die weiteren Verhandlungen ohne Angabe von Gründen . 

abzubrechen, bleibt unberührt und wird durch diese Absichtserklärung nicht einge

schränkt. 

5.4 Sollte eine Bestimmung dieser Absichtserklärung unwirksam oder undurchführbar 

sein, oder sollte die Absichtserklärung eine Lücke enthalten, bleibt die Geltung der 

Obrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Im Falle der unwirksamen oder un

durchführbaren Bestimmung oder im Fall einer Lücke gilt eine Bestimmung als 

vereinbart, die dem am nilchsten kommt, was die Parteien beabsichtigt haben und 

vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit, die Undurchführbarkeit oder die 

Lücke gekannt hätten. 

Hamburg, den .. . ... ... .. . Mainz den ..... ... . .. . 

.. . , .. .. .. . . ... , (fan . .. ... ... . . . 

.. ................ '" '" ..... , .... .. . " . .. 
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Pressemitteilung 

16.10.2013 

Landeshauptstadt 
Mainz 

EINKAUFSQUARTIER LUDWIGSSTRASSE 

PLANUNGSKONZEPT ZUM ECKPUNKTEPAPIER VORGESTEllT 

Die Stadt Mainz und die ECE haben sich abschließend auf ein 

Planungskonzept für das Einkaufsquartier in der Ludwigstraße 

geeinigt. Bereits Anfang Juni waren die Rahrnenbedingungen durch 

ein Eckpunktepapier zwischen Stadt und ECE konkretisiert worden. 

Die Details wurden gestern dem Lenkungsausschuss vorgestellt. 

"Wir haben intensiv verhandelt und unser Mandat der Bürgerinnen 

und Bürger der Stadt Malnz sehr ernst genommen, die Leitlinien 

gegenüber ECE durchzusetzen. Heute liegt eine Mainzer Lösung 

auf dem Tisch. Als wir im Juni als Zwischenergebnis unserer 

Verhandlungen die Eckpunkte vorstellten, war ich bereits 

optimistisch. Mein Eindruck war damals wie heute: eine übergroße 

Mehrheit in der Stadt will ebenso wie wir den Erfolg dieses für die 

Stadtentwicklung so wichtigen Projektes. Heute bin ich sicher, 

dass bald ein attraktives neu es Einkaufsquartier an der 

Ludwigsstraße stehen wird", so Oberbürgermeister Michael Ebling. 

Auch Wirtschaftsdezement Christopher Sitte zeigt sich 

optimistisch: "Die Realisierung des ECE-Einkaufsquartiers ist mit 

mehr als 700 neuen Arbeitsplätzen und einer Investitionssumme 

von ca. 200 Mio. Euro die bedeutendste Ansiedlung in der Mainzer 

< 
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Innenstadt. Davon versprechen wir uns einen Impuls für die 

positive Weiterentwicklung der Einkaufsstadt Mainz .. So weit wie 

heute waren wir bei diesem wichtigen Ansiedlungsprojekt noch 

nie." 

Baudezernentin Marianne Grosse: "Auf der Visualisierung des 

Haupteinganges und der Fuststraße kann man sehen, dass heute 

ein urbaner öffentlicher Platz ist, wo im Juni noch eine Glashalle 

war. In vielen Punkten hat sich In den Verhandlungen noch einmal 

etwas bewegt. Vor allem diese Aspekte waren mir .besonders 

wichtig, damit die Qualität stimmt, die die Menschen später auch 

erleben können." 

Das Ensemble aus fünf Einzelbaukörpern ist keine 

zusammenhängende bauliche Anlage, sondern tatsächlich ein 

" städtisches Viertel. Alle Gebäude haben auch in den 

glasüberdeckten Gassen Außenfassaden, und die Straßenbeläge 

werden ähnlich oder gleic9 sein wie in der Ludwigsstraße und auf 

dem Bischofsplatz. Die Eingänge und deren Glasfassaden treten 

hinter die Baukörper zurück, der Gutenbergplatz wurde 

architektonisch aufgewertet und die Durchlässigkeit durch die 

Mietflächen durch Anordnung weiterer Eingänge und Ausgänge für 

den Passanten verbessert. Das neue Karstadthaus ist an 
( 

prominenter Stelle zum Gutenbergplatz angeordnet und hat als 

fUnrter alleinstehender Baukörper eine eigene Adresse . 

.. Dass vier der fünf Baukörper über Glaselemente miteinander 

verbunden sind, hat seine Vorbilder schon in den Passagen des 

19. Jahrhunderts, z.B. der Galleria Vittorio Emanuele in Mailand. 

Das sind lebendige Stadtquartiere mit einer hervorragenden 

städtebaulichen Qual ität. So etwas planen wir hier auch. Ich bin 

insbesondere mit der Öffnung des Quartiers zur Altstadt und zum 

", 
, 
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Bischofsplatz sehr zufrieden", erläutert ECE·Chefarchltekt Andreas 

Fuchs. 

Jetzt wird nach dem in Mainz bewährten Rhythmus unter anderem 

in einem achten ,Ludwigsstraßenforum Gelegenheit sein, das 

Konzept der Öffentlichkeit im Detail vorzustellen und breit zu 

diskutieren, bevor . so die Planung der Verwaltung . am 4. ,J 

Dezember der Rat einen Grundsatzbeschluss zum weiteren 

Verfahren fassen soll. 

Auf Grundlage eines positiven Stadtratsbeschlusses soll Anfang 

2014 der Architektenwettbewerb durchgeführt und das 

Bebauungsplanverfahren gestartet werden. Mit dem Bau des 

Einkaufsquartiers könnte im Herbst 2015 begonnen werden, eine 

Eröffnung ist für Frühjahr 2018 geplant. 
r , 

Auf vier Handelsebenen entstehen ca. 100 Geschäfte mit maximal 

28.000 m2 Verkaufsfläche und maximal 3.000 m2 Flächen für 

Gastronomie. Geparkt wird in einer Tiefgarage mit rund 350 

Stellplätzen. Das Highlight für die Besucher ist eine Dachterrasse 

mit Außengastronomie im 2. Obergeschoss mit Blick auf den 

Gutenbergplatz und Dom. 

Kontakt fUr die Medien: 

ECE Projektmanagement 

Christlan Stamerjohanns 

Pressesprecher / leiter Public Relations 

Telefon: 040/60606·6898 

E-Mail: presse@ece.de 

www.ece.de 
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, 

landeshauptstadt Mainz Hauptamt I PressestelleiKommunikation 

Markus Biagioni M.A. 

AbteilungsleiteriPressesprecher der Landeshauptstadt 

TelO 6131 - 12 22 20 

pressestelle@stadt.mainz.de 

http://www.mainz.de 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

An cdu- stadtratsfraktion@stadt.mainz.de, 
$Mailveneil er _spd-stad tratsfraktion@Malnz, 
$Maliverteller_9ruene- fraktion@Mainz, 
fdp- stadtratsfraktion@stadt.malnz.de. 
oedp- sta<ltratsfraktion@stadt.mainz.de, 
promalnz-stadtratsfrakt;on@stadt.malnz.de, 
stadtratsfraktion- DIE. UNKE@stadt.malnz.de. Altstadt 
0, tsverwaltung I Amt3 3/MalnzCil>Main z, 
ulla@brede-hoffmann.de. 

Kopie Oberbuergermeister/dezl/malnz@Malnz. Dian. 

Blindkopie 

Spengler/Dezl/Mainz@Malnz. Christopher 
Sitte/Dez3/Mainz@Malnz. Ulrike 
Andres/Dez3/Mainz@Mainz. Kalrln 
Eder/Dez5/Mainz@Mainz. Claus 
Scholz/Dez5/Mainz@Mainz. Mariaorie 
Grosse/Dez6/Mainz@Mainz. Julia 
Bler/Dez6/Mainz@Mainz. Dani"i 
Heilmann/Dez6/Malnz@Mainz. Michael 
ßlessing/Dezl/Mainz@Mainz, Markus 
Biagionl/Amtl0/Mainz@Mainz. Slephan 
Kerbeck/AmU2/Mainz@Malnz. Vp,ter 
Bruemmendorf/Amt80/Mainz@Mainz. Dirk 
SChmltt/Amt80/Mamz@Mal nz. Guenther 
Ingenthron/Amt61 JMainz@Mainz. Axel 
StrobachIAmt61/Mainz@Mainz 

Thema Information Entwicklung EInkaufsquartier 
ludwlgsstral!.e 

Im Auftrag von Herrn Oberbürgermeist<!r Ebling darf ich Ihnen folgende Unterlagen zur Ihrer 
Information übermitteln: 
die Pressemeldung vom 16.10.2013, die Ab sichtserklärung, der städtebaulicher Entwurf von 
ECE. das Eckpunktepapier, die Fortschreibung der Leitlinien und Empfehlungen sowie die 
Erläuterung zu den Änderungen der lei tlinien. 

Mit freundlichen Grüßen 
LA. Antje Müller 

I 

landeshauptstadt 
Malnz 

landeshauptstadt Mainz 
Stadtplanungsamt 
Antje MOlier 
Dipl.-Ing. (FH). Stadtplanerin 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 
Zitadelle, Bau A 
Te10G131 - 123076 
Fax06131 - 122671 
http://www.malnz.de 

Anlagen: 

~ ;{ ~ G (\ L \ ~ (L ~ \l 
...r{z. c.l. lId . A. Ir A t l 
o z. d. Handakte. .I\IJ J) ~~,I rs.-· 
[1 Wvl. ~ . .. -. ~~ /V\((I 
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BU'Verlnltllltlvl 
Malnler Ludwlgsslraße e. V. 

Herrn OberbOrgermelster 
MIchael Ebllng 
Jockel·Fuchs-Platt 1 
55116 Malnz 

/) 

EeE-Bauvorhaben und Saugestalt s}(\, 
Sehr geehrter Herr OberbOrgermelster, 

In den vom Stadtrat beschlossenen ,leitlinien' zu dem Im Betreff ~enannten Vorhaben werden U,8. eIn 
"Höchstmaß an archltektonlscf\er EInfUgung" und eine .. Malnz-ty~ische lösung" gefordert. Außerdem 
komme der "Portalsituation am Obergang vom Gutenbergplatz In die Ludwlgsstraße eIne besondere Be-
deutung zu; sIe Ist entsprechend auszugestalten", 

Die nach weiteren Verhandlungen mit dem Inve~r formulierten ,Eckpunkte' stellen fest: "Das Vorhaben 
greift die dle,Stadtgestaltung In Malnz prägenäen EI~meDte auf und setzt quartierstypIsche Merkmale der 
Stadtgestalt um." / / " ' 

In den ,Eckpunkten' wird nicht erläutert, In welche vorhandene Stadtgestalt sich wo und wie die EeE< ~ 
Baukörper einfUgen sollen, welches Jene Elemente sind, die die Stadtgestalt "In Malnz" prägen und wel-

~ ~, ' 

ehe Merkmale wo .quartlerstyplsch"-slnd. Nicht erkennbar Ist auch, welche Konsequenzen sich bel .ent
.... \./'/ 

sprechender" Ausgestaltung der "Portalsituation am Übergang vom Gutenbergplatt In die ludwlgsstraße" 
fOr die dortige Baukörpergestalt·eJseben. 

Im Falle eines Architekturwettbewerbs wäre es unerlässlich, die extrem Interpretationsoffenen Zielformu
lIerungen Inhaltlich $Q zu konkretisieren, ,dass sie von den WettbewerbsteIlnehmern auch tatsächlich als 
ernstgemeinte Rahmensetzungen verstanden werden. Wir wären Ihnen deshalb dankbar, wenn Sie uns " " darlegen könnte~, welche gestalterischen Absichten die Stadtverwaltung Im Einzelnen verfolgen will mit 
den verwend~ten Begriffen wie "Malnz-typlsch", "quartIerstypisch", "die Stadtgestalt prägend" und "Por
talsituatIon". 

Mit freundlichen GrOßen 
- fUr den Koordlnierungskreis der BI Malnzer ludwlgsstraße-

loge Illltz, Hartwlg Danleis, Gerhard Heck, Inke Rled·Neumenn 

Nachrichtlich an Vorsitzende und Mitglieder ,des Bau- und Sanierungsausschusses 
Nachrichtlich an AZ und Rheinzeitung 

IYww.bl·/u.d. 
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An die Vorsitzende ~ • ., . 
des Bau- und Sanierungs8u8schu8888 
Frau Baudezernentln 
Marianne Grosse 
55116 Mainz 

Schreiben an Herrn Oberbürgermeister Ebllng 

Anlage J 

Sehr geehrte Frau Baudezernentln Grossa, 

!J~V 

'Y-.J) 

als Anlage sende Ich Ihnen ein Schreiben an Herrn Obe~burgermeister Ebling, das 
mit gleicher Post sowohl an die Mitgl(eder des Bau- und Sanierungsausschusses der 
Stadt Mainz verschickt wurde, als auc h an die beiden M~inzer Zeitungen AZ und 
Rheinzeitung. / 

Wir Wären Ihnen sehr d/n~ar, V{enn Sie das beiliegend Schreiben zur Kenntnis 
. nehmen wUrden. . 

Falls Sie Zeit fUr eine R~ktion an die BUrgerinitiative M inzer Ludwigsstraße haben, 
fände ich el;) sfllhrfreuml lich, wenn Sie sie an mich schlc en könnten, weil Herr Da
niels Zurzeit verreist Ist. Meine e-mail Adresselautet:ine.ried@gmx.de. 

i 

Ich danke Ihnen fUr Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe 

mit freundlichen GrUßen 

'j r 
J~<"G\. 1~ :u ~ "'-'-('CL' '" 

(Inka Ried-Neumann. eine der viar Spracherinnen/Spreqher der BI) 
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BeigeoJdnete 
Martanne Grosse 
Oczemat fÜ f 8[1uen, 
DenkmaiprIege und Kullur 

P<Jstlac~ 3820 
55028 Malnz 
Zitadelle I Bau A 

Ansprechpartner 
Antlef 'UHe, 
ro106131 - 123076 
F" O ~I 31 - 123361 
ntle.mc~ne.(@Sladt.malnz.de 

W\'(\'I.tnillnz,de 

i\lninz.jblO, 2013 

Entwicklung Einkaufsquartier Ludwigsstraße - Ihr Schreihell vl.lln'04,10.2013 
Aktenzeichen: 61 26 Alt ß 262 

/ 

Sehr geehrte Fmu Ried-Neumnnn, 
sehr geehrte l'vfitglieder des Kool'dinierungskl'eises der ur M"in~cr Ludwigsstrnße, 

ge1'lle benntwotte ich Ihre I'rage zu den von nn~ gewäblten llegdfflichkeiten in den Leitlinien und 
Empfehlungen. / 

'\ / 
Die in Ihrem Schrei~en benanntenllcgdffc wlll~en bewusst so gewählt, dass sie noch zu einem gewis
sen Grad Interpretattonsoffen smd. Im_ Rahmen des Wettbewerbsverfahrens wild es dIe Aufgabe der 
Wetthewcrbsteilnchlllcr sein, dkscll BegrIffen in ihren Entwörfen Lehen einzuhauchen und entspre
chend zu interpretieren. Ein Teil ili'ter Aufgabe muss es sein, sich intensiv mit der Stadt Mninz und der 
näheren Umgehung um das Plnnfulgsgcbiet auseinanderzuset7.en, um so eine pnssende Lösung för die 
Stadt Mninz zu finden: '] )icscn plnnerischen Spielraum sollte mnn den Teilnehme1'll des Wettbewerhes 
auch nicht vorwcgnelunen. 

Das Wesentliche bei diesen Zielformulierungen ist es, dass sie alle darauf abzielen, dass bei dieser wich
tigen EntwkkluQg nicl~t nur dns direkte Planungsgehiet sondern im besonderen Mnße auch das Pla
nungsmn!"ld\- die l\.Ininzer Altstndt, die Ludwigsstraße, der Gutenhergplatz, der Schillerplatz etc. -
nutbctrnchlcf " md unbedingt heLiicksichtigt werden muss. Das Quartier muss einen Bezug zur Smdt 
Mainz im Allgemeinen und zur direkten Umgebung im Spe7.icllen herstellen. Hierbei gibt es aher nicht 
nur eine "ichtige Lösung, sonde.rn die Gesal1ltkonzeption muss stimmig sein. Im Rahmen des W.ube
werbsl'crfnhtens wird sich zeigen, nuf we.lche A,t '!lId \,'cise sich c1iese Aspekte in der stiidtcbnu\ichcn 
Struktur bis h in zur 1I1"terialitiit widerspiegeln werden;.,/ \ 

;; ,.... \ 11. Büro Oll •. K. ~ - r' 
Mit frcundlichen Gr,ißcn 1 _" . , IIJ. 
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An Info@bi- Iu.de, 

Kopie 

BlIndkopie 

Thema WG: Antwort auf Ihr Schreiben vom 04.10.2013 

Sehr geehrte Mitglieder des Koordlnlerllngskrelses der BI Malnzer ludwigsstraße. 

anbei erhalten Sie vorab das Antwortschreiben von -Frau Grosse zlIlhrem Schreiben vom 04. 
Oktober 2013. 

Mit freundlichen Grüßen 
IA Antje Müller 

r:ro I Landeshauptstadl 
V Malnz 

landeshauptstadt Mainz 
Stadtplanungsamt 
Antje MOlier 
Dlpl.-Ing. (FH), Stadtplanerin 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 
Zitadelle. Bau A _ 
Tel 0 61 31 - 12 30 76 
Fax06131-122671 
http://www.mainz.de 
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zu TOP ......... . 

Malnz, 25.10.2013 

Anfrage 169~/2013 zur Sitzung am 30.10.2013 

Verhandlungen mit ECE (ödp) 

Dem 'Stadtvorstand isf es nicht gelungen, in den Verhandlungen mit ~ ~ie vom gesam
ten Stadtrat als unumstößlich angesehenen Leitlinien zur Entwicklung des n~en Einkaufs- . 
quartiers ludwigsstraße durchzusetzen und es droht, dass letztlich die- Plano ngshoheit der 
Stadt an einen Grbßinvestor abgegeben wird. 

Wir fragen daher an: 

(( 1\ 

\ \ " 
I. In den Leitlinien wurde festgelegt: Der Zugang zu d\3n G~syhöften im Erdgeschoss soille 
generell über öffentliche Flächen erfolgen. Damit soille ein durchlässiges Quartier in Unter
scheidung zu einem geschlossenen Einkaufszentrum"gescn'affen werden. Diese Mainz
spezifische Lösung häfle als AlleinstellungsmerkmQI unter vielen Einkaufsstädten die Aflrak
tivität deu\lich steigern können. 

Warum Ist der Stadtvorst,;md von dieser Vorgabe abgerückt? 

2. Die' geforderte Mischnutzul)9! ~ie das Wesen der gesamten Innenstadt prägt, sollte ver
hindern. dass das Einkaufsquartier abends und an Wochenenden zu einem "toten Viertel" 
wird. Das Brandzentrum und die Römerpassage sind gut funktionierende Beispiele fQr eine . 
solche Mischnutzung. 

Warum hat der Sfaptvorstand diese Mischnutzung nicht auch für das 
neue ECE-Quartier durchsetzen können? . . 

3. Eine Erweiterung auf bis zu 28.000.qm Einzelhandelsverkaufsfläche ist nach den vorlie
genden Gutachten nur denkbar im Hinblick auf eine Einbeziehung des Bereichs zwischen 
Weißliliengasse und Osteiner Hof. Der Stadtvorstand hat sich entgegen der entsprechen
den Leitlinie mit ECE auf eiRe Verkaufsfläche von 28.000 qm ohne die Einbeziehung der 
Weißliliengasse eingelassen. 

al Welche Gründe sprechen dafür, die EmpfOhlene Flächenvorgabe der Gutachter auf
zugeben? 
b) Warum wurden nicht zunächst d ie in den l.eitllnien geforderten städtebaulichen Rah
menplöne erstellt? 
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c) Durch ein weiteres Gutachten sott die Verträglichkeit für den Mainzer Einzelhandel 
nachgewiesen werden. Wer wird dieses Gutachten beauftragen und wer wird es finanzie
ren? 

4. Die negativen Auswirkungen durch die Sogwirkung eines geschlossenen Einkaufcenlers 
haben bereils viele Städle, insbesondere in den Randlagen, teidvott erfahren. Die Leillinien 
sottten diese Wirkung verhindern. Dennoch beabsichtigen die verhandelnden Vertreter 
der Sladt durch den Verzicht auf die Durchsetzung wesenllieher Bestandteile der Leitlinien 
einern Großinvestor den Bau eines geSChlossenen Einkaufscenlers zu ermöglichen und ver
schaffen ihm damit einen erheblichen Vorteil gegenüber dem ansässigen Einzelhandel. 

Mit welchen Maßnahmen kann im Sinne der Gleichbehandlung einer solchen negativen 
Stadtentwicklung entgegengewirkt werden? 

5. In LL 1.7 " ... hat das Karstadt-Warenhaus Bestandteil der Baumaßn9t)me (unter Beach-
tung der weiteren Entwicklung des Unternehmens) zu sein." ~. 

Welchen Plan B hat der Stadtvorstand für den Fall einer ~fdabe eje; Standortes Mainz, 
um zu verhindern, dass die durch Karstadt frei gewordel)erl Verkaufsflächen nachträglich 
baulich mit dem Einkaufscenter verbunden werden? . \ ' > '. , 

6. Bleibt die Fuststraße als öffentlicher Raum in Slädtisc~em ~gentum und kann auch in 
Zukunft als solcher genutzt werden? (siehe dOfl,J (lve;h .. Konkretisierung" der LL 2.16: ..... 
wenn das städtebauliche Konzept eine Bcfalwng der Fuststraße ausschließt") . 

. Hat · die Unterbauung Konsequenzen atr die örf~tliChe Nutzung? Wenn j~, welche? 

7. LL 3:38: Die Forderung nach hö~h,ste,n ökologischen Standards wird aufgegeben. Statt
dessen vertraut man darauf, pass ECE "ein Zertifikat der Deutschen GesE:lttschaft für nach-' 
haltiges Bauen e. V. (DGNB) in Gold als ökologischen Standard anstrebt". Beim Gütesiegel 
des DGNB, in dem sich u. a. auch ECE engagiert, handelt es sich nicht um ein Green La
bel, sondern um ein System, dos der ökonomischen Qualität gleiches Gewicht wie der 
ökologischen einräumt. 

Weshalb erlassen die verhandelnden Vertreter der Stadt dem Investor die Forderung nach 
höchsten ökologischen Standards angesichts der ambitionierten Klimaschutuiele der 
Stadt? \\ ( 

7a.)'ln lL 3.38 heißt es: "Die Baumaßnahme hatunter Rücksichtnahme auf das Stadtklima 
zu erfolgen". ' 
Die akluello Thermogratieaufnahme der Stadt aus dem Jahr 19981. aufgenommen wäh .. 
rend einer Abendbefliegung'am 10.8.1998 zwischen 21 :53 - 22:54 Uhr, zeigt die Ludwigs
straße im gesamten Straßenverlauf als einen von vielen innerstödtischen Hotspots mit mehr 
als + 30°C . . 
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Der Im Entwurf vorgestellte Baukörper bedingt allein durch seine geschlossene Baumasse 
und seine Ausdehnung eine nega'live Wirkung auf das Stadtklima. Das angeführte DGNB
Zertifikal eignet sich nicht als lösung für die Ziele der Stadt hlnsichlJich einer Anpassung an 
die negativen Folgen des Klimawandels. Das belegt beispielhaft der Kriterienkatalog für 
die "DGNß-Zertifizierung in Gold" für die Emst-August-Galerie in Hannover: Der Erfüllungs
grad der relevanten Kriterienpunkte wie "Risiken für die lokale Umwelt'" liegt dorl bel nur 
50% und bei "Mikroklima"liegt er sogar bel nur 1 0%, trotz begrünter Dachflächen; 
Welche Maßnahmen bzw. städteplanerische Vorgaben sind angedachl. um die klimati
sche Belaslung im Umfeld des Centers im Vergleich zur jetzigen Situation zu verringern? 
8. Gastronomie: Ursprüngliche Absicht war es. den Schwerpunkt der Handelsnutzung au,f 
die "Flaniermeiie" ludwigsstraße auszurichten (ll3.21). Zurzeit sind ailein an der Südseite 
des Gutenbergplqtzes vier Gastrokelten angesiedelt. ihnen gegenüber da01aus des 
Deutschen weines und das Theaterbistro. Die Zukunft der Gastronomie ,im~q"))~chließenden 
Pavillon, (im vorliegenden Konzept für Karstadt vorgesehen) ist ungewiss, ECE sieht im 
Center weitere 3000 qm Fläche für Gastronomie im Eingangsbere~l~ an «er ludwigsstraße ' 
vor, Dies würden bei großzügiger Berechnung mindestens 30 Gastronomiebetriebe zusätz
lich bedeuten. 

tntspricht dies den Vorstellungen von einer Aufwertung der Ludwigsstroße zur Flaniermei
le? 
Wie gehen Sie mit einer möglichen Umwandlung dieser Flächen in Verkaufsflächen um? 

9. Aus welchem Grund hat der Stadtvorstan~ den Röll1r~ppen in den Gassen zugestimmt? 
Sie legen den Bau als Center fes!; Eine reelle TreQ.nung in einzelne voneinander unabhän
gige Baukörper ist nur bei unabhängiger vertikaler Erschließung möglich. 

10. In der Informationszeitschrift von ECE "Partner für die Städte" Ausgabe 2/2013 vom Ok
tober 2013 wird über das Mainzer Projekt bfi)richtet. Darin heißt es: "Die vereinbarten Eck
punkte fließen nun in die Ausarbeitung des Konzepts ein. das in einem weiteren' öffentli
chen Forum vorgestellt und diskutiert werden wird. Danach wird sich der Mainzer Stadtrat 
mit den Plänen beschäftigen und darüber beschließen". 

Vor diesem Hintergrvod fragen wir die Verwaltung, ob der Rat ein modifiziertes Leitlinien
Papier zur Beschlussfassung vorgelegt bekommt und welche Verbindlichkeit dieser Be
schluss des Rates für ECE haben wird? Sind dies dann nur - wie bislang - Optionen, die ECE 
nach Möglichk.eit einhalten soilte? Oder sind dies dann die vertraglich unabdingbaren 
Grundlagen für die Entwicklung des Projekts? 

Dr, Claudills Moseler 
Fraklip nsvorsltz end cr 



Alle offenen Termine zur '!orlage 

Name: 1696/2Ö13 

Art: Anfrage (Stadtrat) 
Datum: 24.10.2013 

Bereiche: 
Beal'belter: 

Verfass.er: 

Hdp-Stadtratsfralttlon 

Kahlen-Pappas, Christina 
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Bezeichnung; Verhandlungen mit ECE (ödp) 

Termin An Betreff 

24.10.2013 10.03· Gremien und Zentrale Information an Fraktionen: neue Anfrage 
Dienste 
Infoverteiler Fraktionen, 

28.10.2013 Dezernat VI Sitte Antwort fertigen und vorab mit OB abklären. 
Meth, Hans-Joachlm 

28.10.2013 Dezernat VI' Bitte Fragen schon mal Ubernehmen. Danke. 
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Welnert, Dagmar 

29.10.2013 61 - Stadtplanungsamt (VI) 
dl Paolo, Nlna 

Bitte Stellungnahme In Abstimmung 1~lt BUro OB bis . / 
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Aktz,: 61 26 Alt 262 \...~ 
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U. GO-B,mamt, Verwaltungsabteilung per Session 
- " . " ., '" 

z\lriicl<gcrcicht. 

Anfi'age 1696/2013 zur Sitzung des Stadtrates am 30.10.2013 
Verhandlungen mit ECE (ödp) 

,/,) 

~. ~ 
,~ 

Die Anfrage wird wie folgt bealltwortet: 

Im Lenkungsnusschuss und anschließend der Öffentlichkeit W\ll'de~cr Vcrhnndlungsstnnd 
zum Einhufsqunrtier Ludwigsstraße sowie alle releYnlltfn llnt("lln~n vorgestellt. Alle 
Fraktionen hatten zudem Gelegenheit sich in sepnraton 1'eJ:min.CII u,n, mit dem Investor 
umfassend über den akn,ellen Stand der Verhandlüug und dassen Inhalte zu informieren, 

Es ist gelungen in 10 Verhandlungsrunden die .... om Stadtrat beschlossenen 89 Leitlinien 
und Empfehlungen weitestgehend durchzusetzen. 
Lediglich bei 7 Leitlinien mussten Kotnpl'oillisse !.'"fllnden werden, die zu Änderungen die
ser Leitlinien führen, Bei insgesamt, 10 Leitlinlen erfolgten textliche Korrekturen bzw, 
Konkretisierungen, die zu keinen wcs{,)llieh(,,~haltlichen Änderungen führen. 
Trotz dieser Anderungen bzw, Konkrctisieft\ngen konnten insbesondere die für die Stadt 
unverzichtbaren Planungsvorgahcl1, die elementar für die spätere städtebnuliche Qualität 
und Verträglichkeit des EiQknuf"l,mrlieres sind, durchgesetzt werden. Diese wurden neben 
der Definition in den J .citlini<:n und Empfehlungen nuch im Eckpunktepapier festgehalten, - . 
Die Andenlllgen bz\\'. Konhctisierungen der Leitlinien und Empfehltulgen bedürfen der 
Beschlussfassung des Stadtmtes. 

Dns Ergebnis dCl" V"rhpndlungen spiegelt sich auch in dem städtebaulichen Konzept von 
ECE widel·. I . .,diglich die Position der T'ahrtreppen zur vertikalen Erschlicßunll des Ein
kaufsqunrtiers wird von Seiten der Stndt noch kritisiert, 

In dei' t\bsichtserklärung zwischen Stadt und ECE ist festgelegt, dnss die Leitlinien und 
Etnpfeh!tlngen ebenso wie dns Eckpunktepapier und der städtebnuliche Entwurf als 
GruuJI>lge flir die Planung und Umsetzung des Einl<nufsqunltiers an der l.udwigsstmße 
dienen und bei dcr Entwicklung entsprechend zu berücksichtigen sind. 

Einige L\spektc, darunter auch ,Ue" die in dieser Anfmgc nngesprochen werden, konnten 
zum derzeitigen Plnllungsstnnd noch nicht abschließend in den LeitlinieIl und Empfchl\1ll
gen geregelt werdell. 
Dies bctri,fft ZUln einen die stfidtebnuliche Ausgestalmng der Inhnlte der Leitlinien und 
Empfehlungen. Tm Rnhmen des geplanten Wctthewcrbsvetf"hrells wird dies die Aufgabe 
der Wcttbcwerbstcilnchmer darstellen. 
ZUIll anderen betri fft es die Aspekte, die el'll! auf Grundlage Jes VerhnntUungs- und/oder 
des Wcttbcwerbscrgcbnisses gumchlcrlich untersucht ",,,«tell können. 

,~"."' .. ~~ .. ".~ .. ,-~ .. -~._.,-_. h4-u) 
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Im Rahmen t\<,s lbuleitplo,we,·r"hrens werden t1ah.,,. die notwendi)!,en Untersuchungen und 
Jlachgutnchtcn insl>cs,>ndere zu Aspekten des Einzelhandels (Ve~träglichl{eit. Umverlagt:. 
"lIngS<luote etc.) sowie lIuch de.s Verkehrs und d.~ Umwell cingdcitet. 

Zu dem Slaml ,kr Verhandlun)!, und d • .r gepbnl'cn weite.ren VO")!,c!,,'nsweise (Wettl",
wcrb.",,,fahren tlntl Ibuleitplaming) wi"d cs "In 19.11 .2013 <'ine gemei",,,mc Sitzung des 
Haupt. und l'ersoualaussdlllsses, des Wirtschafts"llSSdmsscs, des Park- unc.l Vedwhrsaus
schusses des Kau- und Sanierung.allS,dms,es sowie des Ortsbcir>ltcs Mninz-Altstadr gebcn. 
A on 22.11.201.' ",i,·" dcr Vethandlullgsstaud im Lutlwigsstl'nflenForutn tl,cmatis;eJ:t und "m 
04.12.2013 ,oll die. Beratung zur Entwicklung des Einkal1f"l\1nrtier, Ludwigssttoße im 
Srnd, 1':11 ",·folgen. 

l\-fainz ;Zß.1o.13 , 
61-Stadtplnnungsamt 
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Ingenthron 
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U. 60-Baullmt, Verwaltungsllbteilung per Session 

Anfrage 1696/2013 zur Sitzung des Stadtrates am 30.10.2013 
Verhandlungen mit ECE (ödp) ~. 
Die J\nfrnge wird wie folgt beantwortet: 

Im Lenkungsausschuss und anschließend der Öffentlichkeit wu~dc dm' Vcrhancllungsstand 
zulll Einkaufsquartier Ludwigsstr.ße sowie aUe relevanten Un (t!~l"gen vorgestellt. Alle 
Fraktionen hatten zudem Gelegenheit sich in separnte.n TermineJl u .•. mit dem Investor 
umfassend über den aktuellen Stand der Verhandlung und dt:Ssen [nhalte zu informieren. 

Es ist gelungen in 10 Verhnncllungsmnden die vom Stadtrat beschlossenen 89 Leitlinien 
und Empfehlungen weitestgehend durchzusct7.en. 
Lediglich bei 7 Leitlinien mussten Kompr\1mj~~e gefunden werden, die zu Anderungen die
ser Leitlinien führen. fici insgesamt. 10 Lc.t!lilli~l erfolgt~n textliche Korrekmren b?w. 
Konkrctisierungen, die ?u keinen wcsentlicherN nhaltlichen Anderungen führen . 
Trot? dieser Änderungen bzw. K()[~"ctfsieL1lngen konnten insbesondere die ftir die Stadt 
unvcrzichtbaren Planungsvorgaben, die d ementar fiir die spiitere stiidtebauliche Qualität 
und Verträglichkeit eies Einl(nu~q\lal'lieres sind, durchgesetzt werden. Diese wurden neben 
der Definition in den Leitlinien IIml Empfehlungen auch i111 Eckpunktepapier festgehalten. 
Die Anderungen bl,w" Kefnkreti:'ierllngen cler Leitlinien und Empfehlungen bedürfen der 
ßeschlussfassunß ilr.s Sta<l\ra~s. 

Das Ergebn.i~ der Vcr".mcllungen spiegelt sich auch in dem städtebaulichen KOllzept ,'on 
ECE wider'. 'J .ediglich clie Position cler rahmeppen zur vertikalen Erschließung des Ein
""ufs'llmrti,,rs wird ,'on Seiten cler Stadt noch kritisiert. 

In deI' Ahsichtscrkläl11ng zwischen Stadt und ECE ist festgelegt, dass clie Leitlinien und 
Empfehlungen ebenso wie clas Eckpunktepapier und der städtebauliche Entwurf als 
Grundlnge für clie Planung und Umsetzung de, Rinknufsquartiers an der Ludwigsslmße 
~lienen und bei der Entwicklung entsprechend zu berücksichtigen sind. 

Einige Aspekre, d:u-untcr auch die, die in diesel' Anfrage angesprochen werden, konnten 
zum derzeitigen l'lnnungsstancl noch nicht abschließencl in dell Leitlinien und Empfehlun
gen geregelt werden. 
Dic~ betrifft zum einen clie stiidtebauliche AusgeSlalhlllg der Inhalte der I.eitlinien und 
Empfehlungen. Im Rahmen des geplanten Wettbewel-bsverfahrens wird dic~ die l\ufgabc 
der' We[tbewerb~tcilnehlller darstellen . 
Zum ancleren betrifft es die Aspekte, clie erst nuf GHIllcllage cles Verhandlungs- und/oder 
des Wettbe\Vcrbsergebnisscs gUlachter'lieh unter'Suchr werden könncn. 

2' . c{ ·1C11 ,/.1. 
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[m Rahmen des BalllcitpJanvet'fahren~ werden daher die notwendigen Untersuchungen lind 
Fachgutachten insbesondere zu Aspekten des Einzelhandcls (Verträglichkeit, Utnvcl'lage
mngsquote ete.) sowie auch des Verkehrs und deI' Umwelt eingeleitet. 

Zu dem St~nd der Verhandlung und der gepinnten weiteren Vorgehenswcisc (\'\fettbe
wcrbsverfahren und llnuleitplanung) wird es am 19.11 .2013 eine gemeinsame Sitzung des 
Haupt- lind Personalaus.ehusses, des Wirtschaftsausschusses, des PftI'k- und Verkehrsaus
schusses des llau- und Sanicnlllgsaussehusscs sowie des Ortsbeirntes lIIainz-Altsta,t! geben. 
Am 22.11.20l3 wird der Vcrlmndlungsstand im Ludwigssu'>lßcnFol1un thematisiert und am 
04. 12.2013 5<>11 die Bernmng 7.\1[ Entwicklung des Einlmufsquattiers Ludwigssttnße im 
StadUlI! erfolgen. 

lI-lainz, JB .. 10 .. 1'3 
Gl-Stadtplanungsam! 
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Herrn 
Oberbürgermeister 
Michael Ebling 
Rillhaus " 
.lockßl.Fuc!ls-Plalz 1 Londeshouplstodt MoIO?' I 

OborbUrgerrnelstsr 

55116 Mainz 

Ho Old. 20131ßAIbt 
/!fJ th 

Gorhard Walter-Bomma,'Ir\ 
, Mitglied des Stadtrates 

Jakob.Lliete!ic!rSlraße 13 

55118 Malnz 

.MaJn~ 24. Oktober 2013 
(--~ / 
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Persön!lc e An rage ;zur FragestundG f.!es Stadtrats am 30, :1,0.2.013 

. @~;'). 
"Maimor LöSung" für eIn ECE·E;lllkaufszenltum 

Die Voranlwürfe für ein ECE-Elnkaufszenlrtml wischen Gutenbergplalz und WelßU
lien gasse sind von Vertretern der Verwa~ung m~,Bea..riffen wie ,MAinz-typlsch', ,Mainzer 
Lösung" und "quartiarslyplsch" belObigt X'0~efI. ~s genau an dan Vorentwürfen diese 
Zuschreibung verdient, blieb allerdlnps bis tieut~ ,oJlen. Da sich vermuten läSst, dass mehr 
gemeint ist als die gesetzlich geboten& EinmguOg der Baukörper in die Umgebung, stellen 
sich mehrere Fragen: 

J 

/" 
al zum BIschol'8plmz: / . 
Oie dort vomanqEltlenGebll.ude mit Ihren meist nur zwei oder drei Geschosoon zeigen das. 
allstaclttyplsche Motiv rech!)lteller Sattel- oder Walmdächer. Sogar das Parkhaus deutet 
mit seiner dunk~'verl5leldeten Schräge ein geneigtes Sleildabh an. Der ECE·Vorenlwurf 
sieht solche Da{:h(ormen jedoch nicht vor . 

. ( 
Fragen! ) . 
1.1 Welche Dachformen derVorentwulfs-Gebäudß rechtfertIgen das Lob. eine' Malnzer 
Lösung' d!\rzustellen oder .guartlerstvplsch' 2IJ 5el02 

2, 1 Wird d.J!l Stq,dtv9rwaltyng 4u dieser [rage mmve!J.oc im SlJldtabau!lc/)9o. vertrag oder 
im Rahmen der Aysschrelbung des Fass8denwßttb&werbes, wann dlesBf.dllil 
Q~.!lfQrmgesle,Uung mit elnbe21ehen SQ\lle...Jl!l!AAlecbende Vorgab® ool!Sl:l!m.l 

b} !UT W&IßlilIengasSf!; 
Der selner.zaitloe ElWGlterul\gsbau der Oeutschen Sanll wurde wegen der außergE>
wöhnlichen Qualität sa1ner Fassaden mlt eInem Architek\urprels susgezelchne\ - mit ein 
Grund, dIe vorhande ne Bebauung (In dor WeIßllltenge,ss9 .. Is .ClunrlieTStyplacl)· 21.l 

bezeichnen. 

s. 81/83 
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Fragen: 
1J Willcha GrUnde spl'Qchen da,gllaen, vom BauinvGslor zu VEldangan, sich an dia 
Eormensprache und MalerialqualiLäI des vorhande!,Jen Baus 6Q weit wie möglich . 
§.(lzulehnen und so eine .. Mili01!ar Lösung" ZI.I qewährteis!eo? 

2. ) Wird djeSe palallfrage der "~ußemewöhnllchen Qyalität dar Eassad& des Gebt!udes 
der Oeutscboo Semk" an der llldwlgsslraßa Im Rahmen moglicher Vomaban in der 
AusschrelbYOQ zum Fassadeow.w6rb aufgenommen werden? 

cl zur 41dwlgsatraße: 

, , 

s, 

Im Zuge der Realisierung des Pavl!lon-Konzepls wurde In den 1960er Jahren Wert"l!erauf 
gelegt, da~ der telr Malnz kennzeichnende Rotsandslein, wie er alcllim Westen bel den 
Adelspala,sten des Schillecplatzes und Im Osten 2m Marld (sOdlicha ~a*lhaUBIl~ und am 
Llebfrauenpla~ (Römischer Kaiser) zeigt, auch als GliedEl-fungselement an diesen 
Pavillons in Erscheinung trl~. Erst recht beim Neubau.J<om-plex zwjschlln Weißliliengasse 
und Schlllerpla~ verwendete man dan (radltloneUen ROtsanc!sleln als dominantes 
Fassadenmaterfal. 

( , 
Fragen: . \ 
1. ) Welche Mögllchkeijen sieht die Verwaltung, all der l\:ldwlgllSlraße bei der W$I des 
Esssadenmaterials einen TrMltionsbrucIJ lY \(ewekleil2 . 

2. ) Wiid sieb die frage d&s Rolsand9t~ins alÄomin~tes Fassedenmatenal in der 
AYSSchrelbung zym Fassadenwetbewerb Y4ft<!er:ffnden ? . . 

/ -
dl zum GUhlribBmP'ai2: .'. . 
Das als einziges Zeugnlis dar frenrosischen Ursprungsplanung weitgehend arhalten 
gebliebene ,Napoleonhäus' Glitenbergplatz 1 besaß die Funktion eines ,Leilbaus' , an dem 
sich aUe übrigen \lall\'en das GtJtenberglattea zu orlenlleren hatten. Das war des Mainz~ 
typische. Der ECE-Vorentwurf nimmt zwar die TraufhÖhe seines historischen GegenQbers 
auf, weicht abnr in der Baul«intur, dem Fassadenmaterial und der FassadenglIederung 
deutlich von Ihm ab. Oa~ ist unlypisch fjjr den Erinnerungsorl Gutoobergplatz. 

FragG': ~ . . 
Welsim MOgllchkelten sieht die Verwaltung, im Rahmen des geplanten Wettbewerbs zu 
gBWährielsle"n, dass sich in Beachtung dar Malnz-tvpiachen Mer!<mala der Neubau 
GutenbarQplatz 2 sowohl 10 der ßaukontuc im EesS!ldenma\eJial als auch in der 
Fassadengliedenmg f.lm ,N!jJlolegnhaus' autenbergplllßj Ollenllert1 

tldl Symmotrie.Konzept das Gul®bergplalzes 
Auch noch beim Wiederaufbau nacl1 1946 war man darauf badacht, lWmindest auf der 
SOdhälfte des GutenllClrgplal2:es dessen historisch absrll(lfert& ACIlsensymmelrfa durch 
weitgehende Baugleichheit der beiden Pavillons l'.U {/GWähTleistoo. Ebenso sah der 
obsiegende We\U"lawerosemwUlI' von 1900 dies als Malnz-typlsches Merkmal vor. 

0z/03 
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Frage; 
WIe will dl!! VerwEllIUng gawilhdelstan. dass aych kUnftlg ayf dem Gu\enbMQpllllz das 
Ober!leferte Symmetrle:J<onzepl Als "Mainzer Lösung' etkennbar bleibt? 

Mit freundlic!len GrOßen 

~~~J rJdi&,~~~ , 
" 

/~ 

rr-~ 
~,7 ,,~f) 
~ ,,:\ 

.;?; 

s. 1\3/63 
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Persönliche Anfrage ;zur Fragestunde des Stadtrats am 30.10.2.013 

( 

"Main;ter L.ösung" für ein t;CE·Einkaufszentrum 

Die Vorantwülfe für ein ECE-Einkaufszen\rurn zwi~chen Gutenbergplatz und WeißIi
liengasse sind von Vertretern der Verwaltung mit Begriffen wie ,Mainz·typlsch'. ,Malnzer 
lösung' und .. quartierstypisch" belobigt wordJl.f\. Was genau an den Vorentwiirfen diese 
Z\Jschreibung verdient, blieb allerdit)lls blll heule offen. Da siCh vermuten lässt, dass mehr 
gemeint isl als die gesetzlich gebot6!)G Elnfllgting der Baul<Orper in die Umgebung, steifen 
sich mehrere Fragen: , 

/./> 
a lzom BlsGhOrsptlltz: 
Oie dort vomancjeneh Gebäude mit Ihren meist nur zwei oder drei Geschossen zeigen das . 
altsladltyplscha Mollv rectn steiler Sattel- oder walmdächer. Sogar das Par\<J1aus deutet 
mit seiner dun~J vM~eideten Schräge ein geneigtes SleildaCl1 an. Der ECE-VOrentwurf 
sieht solche Dachf()(men jedoch nicht vor. , 

" ,) 

Fragen! ,' .... , ') . 
1. ) WeiChe Dachforrnen der Vorentwurfs-Gebäuda re<:htfertlgen das Lob eine' Malnzer 
Lösung" darzustellen oder .guwtierstypIsch" zu sein? 

2. ) Wird die StadtverwaltulJg 2,0 dieser Frage entweder im städtobaullchen Vertrag oder 
Im Rahmen der Aysschrelbung des Fassedeowe!tb0werbes, W9l1o di!lscr-dj!;J 
OMhformgeslallu"g mit eln~ehen sollle. enl!lprec~eode ~gaWn machen 1 

!11;tur Wplßliliengasse: 
Der selnel7.ail10e Erweilerungsbau dar ' Deutschen Bank wurde wegen der außergo
wöhnlicnen QuatitAI seiner Fassaden mit einem Architekturprois ausgezeichnet - mit ein 
Grund, die vorhandenE> t:leb"wlIg 'In der WeißlIllengasse als .quarticr&typls~.l,· 2lJ 

bezeiChnen. 

~5 

s. 6l/63 

/" v 3e 3;;21 
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Fragen; 
1. I Wek:he Grunde sprechen megen. IIQllJ Bauinvestor zu Vllrl!!l19sn. $ich an die 
8!nneDsorache und Materialgualjtät des vorhandenen Baus l!Q woit wie möglich 
anzulehnen und so Blne .Majnzer Lösung" zu gewiihrleis\en? 

2. ) Wird diese patallfrogG der "auAfimew/Jhnllchrm Qya!i!ä\ @r F@5Sado des Gebäudes 
der Deutscbeo Bank" an dar Ludwigsslr8ß& Im Bahmsn möglicher VorgabBn in der. 
Ausschrelbung zum Ea$Slldenwetloowetb ayfgenoooluen werden? 

A 

cl zur l.udWIQ6Btrnße: 
Im Zuge der Reatlslerung des PaviJIon-Konzapls wurde in den 196O&r Jahr~ Wei1'darauf 
gelegt, dass. der tOr Malnz kennzeichnende Rotoondstein, wie er sicp ~~v.testel1llel den 
Adelspalästen das Schitlerpletzss und Im Ostsn am Markt (südliChe Marl(Jhllu&er) und am 
Llebfrauenplatz (RömisCher Kaiser) zeigt, auCh als GliederGng$'e!sm'ent an diesen 
Pavillons in EflIchainung tritt. Erst recht beim Neubau-Kom·plex i wiscllen Wei~liliengasse 
und SchIllerplatz verwendete man den traditionellen Rotsandstaifl als dominante!> 
Fassadenmalerial. 

~~~:I~e Möglichkeiten sieht die Verwaltung, ao d~ LlJdwigskraße bei der Wahl des 
Fassadenmaterials einen Traefitioosbnlch zu V~I!'h? . . < . 
2. ) Wird sieb dia Emge das Rotsandsteins !l1/1 dollJlnantes Fassadenmaterial in der 
AUSSChreibung zum Fassadenwetbew€m wledeifinden ? 

// 
cl) zum Gulllnbergplalz: . . 
Das als einziges Zeugnis der freozösisChen ursprungsplanung weitgehend erhallen 
gebliebene ,Napoleonhaus' Gutp.noorgplatz 1 besaß die Funktlon eines ,LeitbatlS' , an dem 
sich alle Gbrigen Bauten d&s,Glilenberglat1:es zu orientieren hatten. Das war das' Mainz~ 
typische. Der ECE-Vof(;o~rf nimmt zwar die Traufhöhe seines historischen Gegenübers 
auf, weicht aPllr in der ßaukonlLlr, dem Fassadenmaterial und der Fassadengliederung 
deutlich von ihm ab. D~s ist untypisch für den Efinneruogsort Gutenbergplalz. 

Fra{Ja [ 
Wektm MÖlllfChkelten sieht die Verwaltung. im Rahmen das geplanll!n Wettbewerbs zu 
gewährleIsten, dass siCh in BE/achtung dsr Mainz·!YpjschaD Mer1smale der Neubau 
Gutenbamplll.fz 2 sowohl in der BaullQQtur. jm EasStl,denmalerial als auch 1n..Mr 
fassadengliederung sm ,NnP9leonhalJS' Gutenbergplatz 1 orißIJtiell1 

s. 

dill SVmmetrie.Kon:rept df!!! GutlID)lergpla!zes 
Auch nach beim lIVlederau!bau nach 1945 war man dnmuf bedacht, zumindast auf der 
SQdhillfte des GutenOOr(jplal2:es dessen historisch überlieferte AChsensymmetrie durch 
weitgehende Baugleichheit der beiden Pavillons zu gewährleisten, Ebenso sah der 
obsiegende WettbeW6\bsantwurfllOn 1996 dies als Mail'lZAypisches Merl<.mal vor. 

B?IB3 
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Fntg$: 
~wiJ! dia Verwlrtt'dllrul..w@bdaiston. dass /luch kflnftig BYf dem Gu!yl!xlrgQl~~ 
.i!barJi.~truiILSylIll]l~IriI!-KOI)~'lIlt 'll!i .M.ainzer IJlsUDf(ßrk!!ll!l!l!'I blaib!1 

Mit freundlichen Grüßen 

~!oA ~/ {/)dft-o ~~ ~ 
,. 
I' 

M' 

/ 

. ~ 
.... .,~ . 

~~ D 

~. U:l/1l3 
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U. 60-ßauamt, Verwaltungsabteilung per Session 

\. .. , .••.• ~~- . ~ ... -•.... _.~" .. \ 

zul'iickgercicht. 

Persönliche Anfrage zur Sitz/mg des Stadtrates am 30.10.2013 (1705/2013) 
"Mainzer Lösung" für ein ECE-Einkaufszentrum (SPD) 

Die Anfrnge wird wie folgt beantwortet: 

Die in der Anfrage angesprochenen !3egrifflichkeiten wie z.B. "MniIl2-typisch" und "quar
tierst)'pisch" wurden in den Festlegungen der Leitlinien und Empfe1llungen bewusst so ge
wählt, dass sie noch zu einem gewissen Grad interprctatio~}soffcll sind. Im Rahmen des 
Wettbewerbs,'erfahrens wird es die Aufgabe der Wettbewerbsteilnehmer sein, diesen !3e-, 
griffen in ihren Entwürfen Leben einzuhauchen ,md clu"~rcchend zu interpretieren. Ein 
Teil ihrer Aufgabe muss es sein, sich intensiv mit d~r Stndt Mainz und dcr näheren Umge
bung um das Planungsgebiet auseinanderr"sct7.CIl, um so eine passende Lösung für die 
Stadt l\-lainz zu finden. Diesen planerisc11cn 'Spielraum soUte man den Teilnehmern des 
Wettbewerbes nicht votwegnehtllen. 

Das Wesentliche bei den in den I<~it linjcn \lnd Empfehlungen definierten Zielfornmlie111n
gen ist es, dass sie alle darauf abzielen, dass bei der Entwicklung des Einkaufsquartiers an 
der Ludwigsstraße nicht Huf das direkte Planungsgebiet sondern im besonderen Maße auch 
das Planungsl1l11fcld - di! Mai!)):c! Altstadt, die Ludwigsstraße, der Gutenbergplatz, der 
Schillerplatz etc. - 1l1;tbeUachtel und unbedingt betiicksichtigt werden muss. Das Quartier 
muss einen Bezug 1~1f Stadt ~Jainz im Allgemeinen und zur direkten Umgebung im Spezi
ellen herstellen. Hierbei wird es nicht nm eine richtige Lösung geben, sondern die Gesamt
konzeption 111\lSS SÜtnllug sein. Im Rahmen des WettbewerbSl'erfahtens wird sich zeigen, 
auf welche ihj und Weise sich diese Aspekte in der städtebaulichen SUuktur bis hin zur 

. Matcd'1!! tät widerspiegeln werden. 

Das ":"I("bI11s des \'(1 ettbewerbsverfahrens wird die Grundlage für die !3auleitplanung und 
den städtebaulichen Vertrag darstellen . 

l\lainz, 28.10.2013 
61 -Stndtpl, "u"gs.mt 

~ 
Illgcnthroll 

JI, lIerm SlJoh:lch /. . K. sodrum z . d. Ifd, Akten 
111. Z. d. JI.nd.ktcll ~~ 

j 

QMt.1161 \l ~)I;tve"llb eltunl\Pc)\OOKUME tllWQfb.Oallleitpl~"unt:\f.\li lle l\)· 0 S I.mur! ,d <>< l ~So) 
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zuriic!<gcreicht. 

Persönliche Anfrage Zur Sitzung des Stadtrates am 30.10.2013 (1705/2013) 
''Mainzer Lösung" für ein BeB-Binkaufszentrum (SPD) 

/ 

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 

Die in der Anfrage angesprochenen Begrifflichkeiten wie z.ll. "Main,.~'pil;ch" und "quar
tierstypisch" wurden in den Festlegungen der Leitlinien und Empfehlungen bewusst so ge· 
'wählt, dass sie noch zu einem gewissen Grad interpretatiol1sof!i;n sind. Im Rahmen des 
\\fettbewerbs\'erfahrens wird es die Aufgabe der Wettbe\~rbstcilnchmer sein, diesen Be
griffen in ihren Entwürfen Leben einzuhauchen tlJtd cntsprt:,chend zu inteq"etieren. Ein 
Teil ihrer Aufgabe muss es sein, sich intensiv nut deI' Staut 1I-lainz und der näheren Umge
bung um das Planungsgebiet auseinanderzusc~ll' um so eine passende Lösung für ,Iie 
Stadt Mainz zu finden. Diesen planerischen Spieh'l\llm sollte man den Teilnehmern des 
Wettbewerbes nicht vorwegnehmen. 

Das Wesentliche bei den in den LcltliO'i.cn ';Pd Empfehlungen definierten Ziclformuliemn
gen ist es, dass sie alle darauf abzielen, 'cInss bei der Entwicklung des Einkaufsquartiers an 
der Ludwigsstraße nicht nur das direkte Planungsgebiet sondern im besonderen 1\'laße auch 
das Planungsumfe!d - die l'<lainzer Altstadt, die Ludwigsstraße, der Gutenbergp!atz, der 
Schillerp!atz etc. - mitbeU'achtct und unbedingt betücksichtigt werden muss. Das Quartier 
muss einen llezug zur Stadt Mn~z inl Allgemeinen und zur direkten Umgebung im Spezi. 
ellen herstellen. l-l icrl>ci wird es nicht nur eine richtige Lösung geben, sonde1'l1 die Gesnmt
k011?eption IU~SS stitrim'g sein. Im Rahmen des Wettbewerbsvetfahrcns wird sich zeigen, 
auf welche Art uml \'(Ieise sich diese Aspekte in det städtebaulichen Struktnt bis hin zut 
MateJ;ialität widerspiegeln werden. 

Das Etg<'bni, des Wettbewerbsverfahrens wird die Gnllld!age für die Bau!eitplanung und 
den städtebaulichen Vertrag darstellen. 

1I·loin7., 28.10.2013 
61 -Swdtp!:H1ung<atnt 

I']~ 
Ingelllhron 

:t. ct· f{J. 1'1-

~2<t . M . /q 

~, .. "'_",.~,~~o~"""~ •• ,"",,, ... ., .. ~._. ß 3:10") 
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Aktz.: _ .. ~ 

landcshauptstadl 
Malnz 

Antwort zur Anfrage NI". 1696/2013 dCI" ödp-Stadtratsfraktion bell". Verhandlungcn mit ECE 
(ödp) 

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 

1. In den Leitlinien wurde festgelegt: Der Zugang zu den Geschäften im Erdgeschoss solltc 
generell über öffentliche FHichen erfolgen. Damit sollte ein durcliläs~gcs Quartier in Un
terscheidung zu einem geschlossenen Einkaufszentrum geschaffr fl \~rdcn. Diesc Mainz
spezifische Lösung hätte als AIIeinstellungsmcrlonal unter vielen Einkaufsstädten die At
tl'aktivität deutlich steigcrn können. 
Warum ist der Stadtvorstand von dieser Vorgabc abgeriiel<t? 

2. Die gefol'derte Mischnutzung, die das Wcscn do/ gesamtcn Innenstadt prägt, sollte verhin
dern, dass das Einkaufsquartier abends und an \'(Iocueuenden zu einem "totcn Viertel" 
wird. Das Bl"andzenttum und die Römcrpassagc sind.gut funktionierende Beispiele für ei
ne solche Mischnutzung. 
\'(Iatum hat der Stadtvorstand diese Miscl)lllll'~ungnicht auch für das neue ECE-Quattier 
durchsetzen können? ~ 

3. Eine Erweitcrung auf bis zu 28.000 1)" Ej '7cJhandelsverkaufsfläche ist nach den vorliegen
den Gutachten nur denkbar im Hinblick nuf cine Einbeziehung des Bereichs zwischen 
Weißliliengasse und Osteiner Hof. I\crStadtvorstand hat sich cntgegen der entsprechen
den Leitlinie mit ECE flllf clhc VCl"kllUfsfläche von 28.000 m2 ohne die Einbeziehung der 
Weißlilicngasse eingela~eu. 
a) Welche Gründe sprechcn dafiir, dic cmpfohlene Flächenvorgabe der Gutachter aufzuge

ben? 
b) Warum wlfrdcn nicht zunächst die in den Leitlinien geforderten städtebaulichen Rah

mcnpläne erstellt? 
c) Durch ein Weitcfcs Gutachten soll die Vertdiglichkeit für den Mainzer Einzelhandel 

na~hge\Yiescl) werden. Wer wird dieses Gutachten beauftragen und wel" wird es finan
zieren? 

4. Die ned\\tiven Auswirkungen durch die Sogwidmng eines geschlossenen Einkaufcenters 
hnben bCl'eits vielc Städte inshesondere in den Randlage.n leidvoll erfahren. Die Leitlinien 
solltcn diese Wirkung verhindem. Dennoch beabsichtigcn die verhandclndcn VCl"lreter der 
Stadt, durch den Verzicht auf die Dmchsetzung wesentlicher Bestandtcile dcr Lcitlinien 
einem Großinvestor den Bau eines geschlossenen Einkaufsccntcrs zn ermöglichen, und 
versch<1ffcll ihm damit einen cl"heblichcn VMleH gegcnübcl' dcm ansässigen Einzelhandel. 
Mit welchen Mnßnalunen kann im Sinne der Glcichbehllndlung einer solchcn negativen 
Stadtentwicklung elltgegengewirl,t werden? 

5. In LL 1.7 " ... hat d<1s Karstadt-\'(IarcIlIJalls Bes tandteil der B:nunaßnahmc (untcr Beach
tung dCI" weitel"en E ntwicklung des Unternchmens) zu scin." 
Welchen Plan B hat der StadtvOI"stand für den Fall einer Aufgabe des Standortes Maillz, 
um zu vcrhindern, dass die dnrch Karstadt frei gcwonJcnell Vcrl,allfsflächcn nachträglich 
baulich mit dem Eilll,allfscenter verbunden werden? 

;Z:;Q, 
). ~, 3JY' 
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6. Bleibt die Fuststmße als öffentliche .. Raum in städtischem Eigentum und kann auch in 
Zukunft als solcher genutzt werde,lI (siehe dazu auch "Konkretisictllng~' dcr LL 2.16: 
" ... wenn das stiidtcbaulichc Konzept eine Befahrllng der Fuststl'aße ausschließt")? 
Hat die Unterbauung Konsequenzen fiir die öffentliche Nutzung? Wenn ja, welche? 

7. LL 3.38: Die Forderung lIach höchsten ökologischen Stamhuds wird aufgegcbcn. Stattdes
sen vertraut man darauf, dass ECE "ein Zetlifiklll der Deutschen Gesellschaft für nachhal
tiges Bauen e. V. (DGNB) in Gold als ökologischen Standard anstrebt". Beim Giitesiegel 
des DGNB, in dem sich u. a. auch EeE engagiert, handelt es sicb nicht um ein Green 
Lnbcl, sondem um ein System, das der öl<onomisehclI Qualität gleiches Gewicht wie der 
ökologischen einräumt. 
\Veshall.l erlassen die vet'handelnden Vertreter der Stadt dem Investor die Forderung nach 
höchsten ökologischen Standards angesichts der ambitionierten Klimaschutzziele der 
Stadt? 

7 .a)In LL 3.38 heißt es: "Die Baumaßnahme hat unter Riicksichtnahme mir das Stadtklima zu 
erfolgen. " 
Die aktuelle Themlografieaufnahme der Stadt aus dem Jahr 1998;ltufgeh ommen während 
einer Abendbefliegung am 10.08.1998 zwischen 21.53 Uhr und 2,211i4 Ubr, zeigt die 
Ludwigsstraße im gesamten Straßenve1'lauf als einen von vielen tntlerst1idtischen Hotspots 
mit mehr als + 30 oe. ( 
Der im Entwurf vorgestellte Baukörper bedingt allein I!nrch seine geschlosscnc Baumasse 
und seine Ausdehnung eine negative Wirkung auf das' Stadtl<lima. Das angeführte DGNB
Zertifikat eignet sich nicht als Lösung fiir die Ziele der Stt dt hinsichtlich einer Anpassung 
,an die negativen Folgen des Klimawandels. p~s \bele~11eispielhaft det' I<titerienkatalog 
fü!' die "DGNB-Zertifizierung in Gold" für die ~rnsj,.August-Galcric in Hannover: Der Er
fiillungsgrad der relevanten Kriterienpunl'le wie "'Risiken für die lokale Umwelt" liegt dort 
bei nur 50 % und bei "Mikroldima" liegt e~ sogar bci nur 10 % tmtz bcgriintcr Dachflä
chen. 
Welche Maßnahmen bzw. städtcpllincri~hen Vo!'gaben sind angedacht, um die ldimati
sehe Belastung im Umfeld des C'''-ltcrs tm Vergleich zur jetzigen Situation zu verringern? 

8. Gastronomie: Urspr1ingHciu:, J\h~ich('war es, den Schweqmnkt der Handelsnutzung auf die 
"Flaniermeile" Ludwigsstrallc ;tuszurichten (LL 3.21). Zurzeit sind allein an der Siidseite 
des Gutenbergplatzes viel' Gastroketten angesiedelt, ihnen gegeniiber das Haus des Deut
schen Weines lu\d das ThL-<tt:erbistm. Die Zukunft der Gastronomie im anschließenden 
Pavillon, (im yorliegenden Konzept für Karstadt vorgesehen) ist ungewiss. ECE sieht im 
Cente!' weitete ~OOO qm Fläche fiir Gastronomie im Eingangsbereich an der Ludwigsstraße 
vor. Dies \\;iifden b.i großzügiger Berecbnung mindestens 30 Gastronomiebetriebe zu
sätzlich bedeoien. 
Entspricht dies den Vorstellungen von einer Aufwertung der Ludwigsstraße zur Flanier
meile? ' / 
Wie gehen Sie mit einer möglichen Umwandlung dieser Flächen in Verkaufsflächen um? 

9. Aus welchcm GWlld hat der Shldtvol'S!and den Rolltreppen ill den Gassen zugestimmt? Sie 
legen den Bau als Center fest. Eine rcellc TrenlJung iü einzelne voneinander unabhängige 
Baul<öl'j>el' ist nur bei unabhängiger vettil'aleT Erschließung möglich. 

10. In dei' Inful'Inatiol1szeitschrift von ECE "Partner für die Städte", Ausgabe 2/2013 vom Ok
tober 2013, wird iiber das Maill~el' Projekt berichtet. DMln heißt es: "Die vereinbal'ten Eel<
})\lnkte fließen n\\n in die Ausarbeitung des KonZe})t5 ein, d,," in einem weiteren öffentli
chen Forum vorgestellt und diskutiert werden wird. DHnaeh wird sich der Mninzer StHdtmt 
mit den Plänen beschäftigen uml dariibcr beschließen." 
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Das Ergebnis des Wettbewel'llS,·crfahrcns wird die Grundlage für die 13auleitplanung und den 
städtebaulichen Vertrag darsteUcn. 

!\'lainz, 2~) . Oktober 20 13 
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Vor diesem Hilllcrgmnd fragen wir die Verwaltung, ob der Rat ein modifiziertes Leitl!
nienpapier zur Beschlussfassung vorgelegt bekommt und welche Verbindlichl,eit dieser 
Beschluss des Rates fiir ECE haben wird? Sind dies dRnllnt1t - wie bislang - Optionen, die 
ECE nach Möglichl,eit cinhalteu sollte? Oder siud dies dann die vertraglich unabdingba
ren Grundlagen für die Entwicklung des PI'O;cl<ts? 

Im Lenkungs"usschuss und "nschließend dcr Öffcntlichkc.it wurde der Vcrhmldlungsstnnd zum 
Einknufs!]u"rt icr üldwigsstl11ße sowie alle rele,'nllten UnterlHgell ,'os·gestellt. Alle Fraktionen holten 
7.udcm. Gelegenheit sich in sCpUt'lten Terminen \1 .. "\ . nut t.lcm Investor umfassend iibei· den nknlellen 
Stand del' Verhandlung und dessen Inhalte zu informiel'en. 

Es ist gelungen in 10 Verhandlungsrunden die vom Stadtrat beschlossenen 89 Leitlinien und 
Empfehlungen weitestgehend durchzusetzen. 
I.ediglich bei 7 Leitlinien mussten Kompl'Olllisse gefunden werden, die zu Änderungen dieser Leitlinien 
führen. Bei insgesalllt 10 Leitlinien erfolgten textliche Korrekturen bzw; l<.onl<rctisicrungen, die zu 
keinen wesentlichen inhaltlichen Allderungen führen. 
Trotz dicser Änderungen bzw. Konkretisierungen konnten insbcsQflllcrc. die für die Stadt 
IIIl\'erzichtbaren Planungsvorgaben, die elementar für die s{,ntere stlldtebauliche Qualität und 
Verträglichkeit des Einkaufsquauieres sind, dlltchgcsetzt werdC'Il .. Dies<; wurden neben der Definition 
in den Leiilinien und Elllpfeillungen auch im Eckpunktepapier festgehalten. 
Die Anderungcn bzw. Konkretisierungen der Lcitlini91 und Empfehlungen bedürfen der 
ßeschlussfossung des Stadtmtes. 

Das Ergebnis der Verhandlungen spiegelt sich auch 111 dem städtebaulichen Konzept von EeE wider, 
Lediglich die Position der Fahrtreppen zur veltikalen "rschließung des Einknufscluartiers wird \'on 
Seiten der Stadt noch kritisiert. . 

In der Absichtserklärung zwischen Stmlr un,l ECE ist festgelegt, dass die Leitlinien und Empfehlungen 
ebenso wie das Eckpunktepapier und tIer stiidtebauliche Entwurf als Grundlage für die Planung und 
Umsetzung des Einkaufs'luauicrs an dOl' l.ndwigsstmße dienen und bei der Entwicklung entsprechend 
zu berücksichtigen sind. 

Einige Aspekte, darunter :luch ClIllgC, die jn dieser Anfrage nIlgesprochen werden, konnten ZUlU 
derzeitigen I'lanungssrnnd l1 ,>ch nicht abschließel1l1 in den J .eitlinien und Empfehlungen geregelt 
\Verden. 
Dies betrifft zum ci(len die städtebauliche Ausgestaltung der Inhalte der Leitlinien und Empfehlungen. 
Im Rahmen des gql]al1ten \'(/ettbewerbsverfahrens wird dies die Aufgabe der Wettbewerbsteilnehmer 
darstellen. 
Zum anderc']l betrifft es die l\spekte, die erst auf Grundlage des Verhandlungs- und/oder des 
\VJettbcwcrbscl'gebnisses gutachtedich tmtersucht werden können. 
Im Rahmen des lIaulcitplall\'erfahrcns WCI den daher die notwel1lligon Ulltersucllllngcn und 
FachglItachten insbesondere Zll Aspekten des Einzelhandels (\'crtr"glichkeit, Unl\'erlngctllllgs'luoto 
etc.) sowie auch des Verkehrs lind de.r Umwelt ringeleite!. 
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Zu dem Stnnd der Verhandlung u1ld der geplanten weiteren VorgchenR",ci,c (WetthcwcrbS\'c,-fnhrcn 
und Bnuleitplanullg) wird cs aln 19.11 .201.3 eine gellwin,nmc Sitzung des HOllpt- und 
Persollnl'lussd,usse" des WirtRchaftsausschusses, des Park- und Verkclll",,"\ISsc!msscs des lIau- und 
Sa,iierungsallsschllssCR R()\\·ie ,ks Ottsbl'imtcs I\Inillz-Altstodt geben. 
Am 22.11.2013 wird der \' cl'halllllungsst1md im LmlwigssttaflclIForum thematisic .. !. Dort wird 
Gelegenheit sein, sich detailliert und umfassend zu informiercn wwic weitere Fmgen zu stellen. Am 
04.12.2013 soll die Beratung zur Entwicklung des Einkaufs<juartiers Ludwigsstraße im Stadtrat 
erfolgcn. 

Maillz, 30. Oktober 2013 

'fCi : 
]V[ariallne Grosse 
Beigeol'dllete 
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Antwort ZIlt Anfrage Nr. 1705/2013 der SPD-StadltalSfraktion belr. Persönliche Anfmge: 
"Mainzer Lösung" fiir ein ECE-Einkl\ufszentnlln (SI'D) 

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 

A. 1. WeIche Dachformen der Vorelltwurfsgebäude rechtfertigen das Lob, eine "Mainzer 
Lösung" darzustellen oder "quartierstypisch" zu sein? 

2. Wird die Stadtverwaltung zu dieser Frage entweder im städtebaulichen Vertrag oder im 
Rahmen der Ausschreibung des Fassadenwettbewerbes, we'1,!l dieser qie Dachformge-
staltung mit einbeziehen sollte, entsprechende Vorgaben mac)ll::n? ' 

B. 1. \VeIche Gründe sprechen dagegen, vom Bauinvestor zu verlnllgeu, sich an die Formen
sprache und Materialqualität des vorhandenen Baues so wefr wie möglich anzulehnen 
und so eine "Mainzer Lösung" zu gewährleisten? 

2. Wird diese Detailfrage der "außergewöhnlichen Qllalhät der Fassade des Gebäudes 
der Deutschen Bank" an der Lmlwigsstraße im Rahmen möglicher Vorgaben in die 
Ausschreibung zum Fassadenwettbewe"h aufgello/"men werden? 

C. 1. WeIche Möglichkeiten sieht die VenynltulIg, an der Ludwigsstraße bei der Wahl des 
Fassadenmaterials einen TraditiollsRtlleh 2\1 vermeiden? 

2. Wird sich die Frage des Rotsand.teins al~ dominantes Fassaclenmaterial in der Aus
schreibung zum FassadenwettJ)ewerh wiederfinden? 

D. WeIche Möglichkeiten sieht die VClwaltullg, im Rahmen des geplanten Wettbewerbes zu 
gewährleisten, dass sich in ßea, htlln.g der Mainz-typisehen Merlcmale der Neubau GII
tenbel'gplatz 2 sowohl in dCI' J3l1ul<olltur, im Fassadenmatetial als auch in deI' Fassaden-
gliederung am "Napoleonhaus" Gutenbetgplatz 1 orientiert? ' 

DD. Wie will die Verwaltllllg gC\\~i111'1eisten, dass all eh lciinftig auf dem Gutenbergplalz das 
üherlieferte SYllJlI1Cll'iel'Oflzept als "Mainzer Lösung" etkcnnbat bleibt? 

Die in der. Allfrng(' nnp,e>prochencn 13ep,tifflicbkcitcn, wie z. B. "lIhinz-typisch" und "quartiersty
pisch", wlitdel; in {tcn Fc.stlcgungcn der Leitlinien und Empfehlungen bewusst so gcwnhlt, dass 
sie n'.>eh ?,u <·i\l~·111 gewissen Grad interpretationsoffen sind. 11\1 Rahmen des \,\Iettbewerbsverfah
rens " ,],.1 <"> d ie Aufgabe der Wettbewerbsteilnebmcr sein, diesen Begriffen in ibren Entwürfen 
Leben \"h::o' uhnuchen und cntspn.:chcnd %ll intcrprcdcrcll . Ein Teil ihrer Aufgabe fnuss es sein. 
sich intensiv mit der Stadt Mainz und der näheren Umgebung um das Planungsgebiet auseinan
dcrZllsctzcll ~ um So eine pflsscnde Lösung flh' die Stadt i\lainz zu finden. D iesen planerischen 
Spidralll1l sollte mall deli TcillIchtl1cl'Il de. Wett!'cwel'!,c. nicht vOlwcgnchl11cn. 

Das Wesentliche der in den l.eitlinien lind Empfehlungen defi nierten Zielfounulierungen ist es, 
tlf1 5~ sk~ ftJl(.~ dnnmf nhzielen, d tl ~s hei {kr I ';:ntwicklullg dc:; J1:inknuf$l)Uarticrs nn dt.:1" ] .udwigsstfftßc 
nichl nur dns direkte l'hmungsgcbiN, sondern im hesonderen lIIoße ouch das P'ollungsulllfeld 
- die l\Jninl.(·" Alts t<!dt, die LlidwigS$t1'aße, der Gutcnbergplotz, der Schilletplatz ete. - mit betrach· 
tet und unbedingt berücksichtigt werden IIIUSS. Das Quartier IIIUSS einen Bczug zur Sradt lIlain,. 
im Allgemeinen und '.11f direkten Umgebllllg im Speziellen herstellen. I-lierbei wird es nicht n"r 
d ,)(.! richtigl~ LöS\111g geben, ~oJ\dCl' ll die GcsfIlntkonzcptioll !nusS stilllmig ~ci ll . Im Rnhmcn des 
\\'cubc\\'erb",'erfnhrens wird sich zeigen, aufweiche Arr und Weise sich diese Aspekte in der 
stöcltebaulichen St1'llktur bis hin zur lI l<t terialitiit widerspiegeln \\'c l'den. 

;J.~e. 3'J~ 
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